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Vorwort 

Wie ist daß ein armes ding, wie miesen wür unser 
leben anfangen, ich ivais nit, wo aus noch ahn 

Michael HiLbi vor seiner 
Gefangennahme und der 
darauf folgenden Ver
brennung im Jahre 1678 

Nur wenige Dokumente überliefern uns unmittel
bar die Verzweiflung derjenigen Menschen, die von 
den Hexenverfolgungen betroffen waren. Die Unge
heuerlichkeit der Lebenslage, in der sie mitunter 
lange Jahre hindurch ihr Leben fristeten und die 
allzu oft ein schreckliches Ende nahm, verbirgt sich 
grösstenteils hinter mehr oder weniger nüchter
nem behördlichem Aktenmaterial. Mit ein wenig 
Einfühlungsvermögen erkennt man jedoch dahin
ter die menschliche Not, die eine Epoche prägte, 
welche der Historiker Otto Seger wohl zurecht als 
«die furchtbarste Zeit» der liechtensteinischen Ge
schichte bezeichnete.1 

Die Hexenprozesse, deren historische Dimensio
nen im folgenden nachzuzeichnen sein werden, en
deten in Liechtenstein im Jahre 1681. Aber noch 
mehr als zwei Jahrhunderte später, 1902, wünsch
te sich Johann Baptist Büchel in seiner Geschichte 
der Pfarrei Triesen: «Möchte nur auch die Erinne
rung daran aus den abergläubischen Ideen der 
Menschen verschwinden!» 2 Bis wieder Friede zwi
schen den Familien herrschte, die einander bei 
den Hexenverfolgungen gegenübergestanden wa
ren, dauerte es viele Generationen. 

Heute, nach über dreihundert Jahren, sind die 
alten Gegensätze zwischen den Nachkommen der 
«Tobelhocker», der ehemaligen Denunzianten, und 
den Kindeskindern von Opfern der Hexenverfol
gungen nur noch historische Reminiszenz. Die Er
innerung an die Vorgänge muss nicht mehr ver
drängt oder moralisch überfrachtet dargestellt 
werden. 

Unter diesen Voraussetzungen entstand die vor
liegende Arbeit über die frühneuzeitlichen Hexen
verfolgungen in der Grafschaft Vaduz und in der 
Herrschaft Schellenberg. Den Anstoss dazu bildete 
die Einladung durch Herrn lic. phil. Arthur Brun
hart, darüber einen Artikel für das «Historische Le
xikon des Fürstentums Liechtenstein» zu verfas
sen. Die Ausführungen Otto Segers über die liech-

II Seger, Hexenprozesse, S. 48; vgl. auch Ospelt, 
Wirtschaftsgeschichte. S. 47 f. 

2) Büchel, Pfarrei Triesen. S. 68. 
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tensteinischen Hexenprozesse, die für dieses The
ma grundlegend waren, liessen bald Zweifel an 
manchen seiner Einschätzungen aufkommen, 
zunächst vor allem bezüglich der Zahl der Hinrich
tungen. Ein kleiner Artikel für die «Balzner Neu
jahrsblätter 1997», in dem ich mich nur textimma
nent mit Segers Darlegungen befasste,3 wurde zum 
Auftakt für eine umfassendere Aufarbeitung der 
liechtensteinischen Hexenverfolgungen vor dem 
Hintergrund erweiterter Fragestellungen und auf 
der Basis von bereits bekanntem, aber auch von 
neu entdecktem Quellenmaterial. 

Dabei musste ich mich fast ausschliesslich auf 
jenen Bereich des Hexenwesens beschränken, der 
mit gerichtlichen Verfolgungen zusammenhing. Vor 
das Gericht kam jedoch gewöhnlich nur ein gerin
ger Teil der Hexereibezichtigungen. Im Alltagsle
ben dienten solche Vorwürfe in Form von Beschel-
tungen sehr häutig den Ausgrenzungsstrategien 
der Konfliktparteien bei den unterschiedlichsten 
Streitigkeiten. Die Beschimpfung von Frauen als 
huer, hex undt unholt gehörte zum Standardreper
toire der volkstümlichen Streitkultur. Es hiess 
dann, dieser oder jener habe jemanden gehuret 
und gehexet.* Ohne dass eine klare Grenze zu zie
hen ist, lassen sich doch die Hexereibeschimpfun
gen oder -beschuldigungen, die nicht oder nur als 
Injurienklagen gerichtskundig wurden, von jenen 
Anschuldigungen unterscheiden, die zu Hexenpro
zessen oder zu deren Vorbereitung in Form von In
quisitionen führten. Die vorliegende Untersuchung 
befasst sich fast ausschliesslich mit letzteren. 

Im Umfeld der gerichtlichen Verfolgungen stösst 
man bald auf die verschiedenen Wurzeln der He
xenvorstellungen: Während die volkstümlichen 
Auffassungen die Hexen vor allem mit dem Scha
denzauber in Verbindung brachten, verbreitete 
sich zu Beginn der frühen Neuzeit über Vermittlung 
der geistlichen und weltlichen Obrigkeiten auch im 
Volk die theologisch-juristische Hexendoktrin, bei 
der die Hexen als Verbündete des Teufels galten. 
Zu den wesentlichen Merkmalen dieses Hexenbil
des zählte, dass sie einen Pakt mit dem Teufel ge
schlossen hatten, mit ihm geschlechtlichen Um
gang (Buhlschaft) pflegten, zu Hexenversammlun

gen (Sabbate, Tänze) flogen und am dortigen Trei
ben teilnahmen sowie im Auftrag des Teufels der 
Christenheit schadeten, wo sie nur konnten. Über 
das Hexenwesen allgemein steht dem Leser um
fangreiche Literatur zur Verfügung. 5 

Das Titelzitat stammt von Michael Eberle aus 
Planken. Er erklärte Anfang September 1681 bei 
einer Auseinandersetzung in einem Gasthaus zu 
Nendeln, der teüfel und die hexen müessen ausm 
landt, sie werden niemandt nichts mehr verderben 
könden.6 Was sich wie ein Ausspruch eines Hexen
verfolgers anhört, drückte jedoch die Hoffnung aus, 
dass der Glaube an Teufel und Flexen in der Graf
schaft Vaduz und in der Herrschaft Schellenberg 
bald keine Probleme mehr verursachen könne. Das 
Titelzitat kann auf zwei sehr unterschiedliche Wei
sen verstanden werden. Es bezeichnet dabei je
weils die Situation vor und nach der Unterbindung 
der gerichtlichen Hexenprozesse. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn lic. 
phil. Arthur Brunhart nicht nur für die Einladung 
zur Bearbeitung des Themas, sondern auch für sei
ne sehr wertvollen arbeitstechnischen Unterstüt
zungen herzlich bedanken. Ohne sie hätte das 
Buch nicht entstehen können. Für die Publikation 
der Arbeit danke ich dem Vorstand des Histori
schen Vereins für das Fürstentum Liechtenstein 
unter Vorsitz von Herrn Dr. Rupert Quaderer. Bei 
den Endkorrekturen am Text unterstützten mich 
dankenswerterweise wiederum Dr. Hubert Wei-
tensfelder, Wien, und meine Frau Theresia. Ein 
herzlicher Dank gilt auch dem Redaktor des Jahr
buches, Flerrn lic. phil. Klaus Biedermann. 
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Einleitung 

QUELLEN 

Die wichtigsten Quellen zu den liechtensteinischen 
Hexenverfolgungen bilden 
- die Dokumente im Staatsarchiv Augsburg, Fürst
stift Kempten, Archiv Nr. 2968 bis 2972 (früher im 
Bayerischen Hauptstaatsarchiv München, Kopien 
im Liechtensteinischen Landesarchiv), 
- die Unterlagen im Faszikel «Denegata antiqua 
96» im Österreichischen Staatsarchiv, Abteilung 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv, in Wien, 
- das dort und im Salzburger Landesarchiv vorlie
gende Rechtsgutachten der juristischen Fakultät 
der Universität Salzburg (eine Kopie der Salzbur
ger Fassung liegt im Liechtensteinischen Landes
archiv), 
- die Verhörprotokolle des 17. Jahrhunderts im 
Liechtensteinischen Landesarchiv, Vaduz, 
- die Notizen in der ehemaligen oberösterreichi
schen Hofregistratur im Tiroler Landesarchiv in 
Innsbruck und 
- einige Unterlagen im Vorarlberger Landesar
chiv, Bregenz. 

Wichtige Dokumente wie die vaduzischen Inqui
sitionsprotokolle und die Prozessakten fehlen in 
den Archivbeständen. Bereits der 1679 geflohene 
Landvogt Dr. Brügler hatte manche Unterlagen mit
genommen und nicht mehr zurückgestellt. Der kai
serlichen Kommission standen schon nicht mehr 
alle Gerichtsakten zur Verfügung. 

Nach der Beendigung der Hexenprozesse forder
ten die Nachkommen der Opfer in den achtziger 
Jahren des 17. Jahrhunderts ausdrücklich die Zer
störung der entsprechenden Gerichtsaufzeichnun
gen als Teil einer Wiedergutmachung.7 Obwohl Otto 
Seger schreibt, «die Akten der Hexenprozesse» sei
en 1712 wieder nach Vaduz zurückgekommen, 8 

nachdem sie 1681 von der kaiserlichen Kommissi
on ausser Landes gebracht worden waren, wurde 
dem Ansinnen der Untertanen vielleicht teilweise 
entsprochen. Wie und von wem Akten vernichtet 
wurden, lässt sich aus den vorliegenden Quellen 
nicht mehr feststellen. 

Paul Vogt führte als wahrscheinlichsten Grund 
für eine gezielte Akten Vernichtung an, «daß die 

Richter, die Denunzianten und die Zeugen ge
schützt werden sollten». Von einem Schutz der 
Nachkommen von Opfern durch die Zerstörung 
der Akten, den Johann Baptist Büchel und Otto 
Seger ebenfalls in Erwägung gezogen hatten, hielt 
Vogt wenig, weil der «üble Ruf nicht aufgrund der 
Akten, sondern aufgrund der mündlichen Überlie
ferung tradiert wurde». 9 Diese Aussage trifft zwar 
zu, die Möglichkeit einer weiteren Belastung durch 
Hinweise auf Eintragungen in Gerichtsbüchern 
spielte mitunter jedoch durchaus eine bedeutsame 
Rolle bei den Hexenverfolgungen.1 0 

Aufgrund der Aktenverluste in den letzten an
derthalb Jahrhunderten wurde mittlerweile auch 
Peter Kaisers «Geschichte des Fürstenthums Liech
tenstein» zur Primärquelle. Für seine 1847 erschie-

3) Tschaikner, Hexenland Liechtenstein. 

4) Z. B. LLA RA 144/173, S. 12; L L A AS 1/ 2, fol. 41b. 128b; vgl. zu 
der Thematik ausführ l icher Tschaikner: «Damit das Böse ausgerottet 
werde» , S. 23-34, und ders.; Magie und Hexerei, S. 105-128. 

5) Eine sehr gute Übersicht über die allgemeine Entwicklung des 
Hexenwesens bietet die kommentierte Quellensammlung «Hexen 
und Hexenprozesse», herausgegeben von Wolfgang Behringer. Zu 
den Hexenverfolgungen allgemein und speziell im schwäbischen 
Raum vgl. den Aufsatzband «Hexen und Hexenverfolgungen im 
deutschen Südwesten», herausgegeben von Sönke Lorenz. Bei mei
nen Arbeiten über die Hexenverfolgungen in Vorarlberg (siehe Lite
raturverzeichnis) finden sich auch einige Ausblicke auf die benach
barten schweizerischen Landstriche (Prättigau, Rheintal), deren 
Hexenwesen einer Aufarbeitung nach neueren Gesichtspunkten 
harrt. 

6) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

7) Gezielte Vernichtungsaktionen kamen auch anderenorts vor, z. B. 
in Graubünden (Bader, Hexenprozesse, S. 170) oder im Kurfürsten
tum Trier (Rummel, Exorbitantien. S. 37). In Bludenz legte jemand 
den überl iefer ten Akten in den Jahrzehnten um 1800 ein Gedicht 
bei, in dem er antiklerikalen Gefühlen im Zusammenhang mit den 
Hexenprozessen Luft machte. Der Text ist abgedruckt bei Tschaik
ner: «Damit das Böse ausgerottet werde» , S. 14 f. 

8) Seger, Hexenprozesse, S. 66. 

9) Vogt. Hexenprozesse, S. 1 f.; Büchel. Protokolle, S. 109. Paul Vogt 
schreibt irrtümlich, Büchel und der ihn zitierende Seger hät ten 
ebenfalls gemeint, «daß die Prozeßakten von den Richtern und 
ihren Nachkommen vernichtet wurden» : Vogt, Hexenprozesse, S. 2. 
A n m . 2 (Hervorhebung d. d. Verf.). Büchel spricht jedoch von der 
«Rücksicht auf die Richter und auf die Nachkommen der Hingerich
teten»: Büchel, Protokolle, S. 109. 

10) Vgl. z. B. Tschaikner, Magie und Hexerei, S. 173 f. 
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Titelblatt der schellen-
bergischen Inquisitions
protokolle i m Staatsarchiv 
Augsburg 

nene Arbeit lagen ihm noch Unterlagen von den 
Prozessen um die Mitte des 17. Jahrhunderts vor. 
Auch dem Vorarlberger Sagensammler Franz Josef 
Vonbun standen um 1860 «einige vereinzelte pro-
cesse aus dem archive zu Vaduz zu geböte»." Über 
das spätere Schicksal dieser Dokumente ist eben
falls nichts bekannt. 

Bei den erhaltenen Schellenberger Inquisitions
protokollen muss berücksichtigt werden, dass sie 
keine chronologisch geordneten Originalmitschrif
ten bildeten, sondern für die Prozesse der Jahre 
1679/80 neu zusammengeschrieben wurden. Nur 
so konnte man schon in der Einleitung zur Inquisi
tion über Simon Nigg aus Triesen, die am 6. August 
1677 erfolgte, auf die Hinrichtung von dessen Bru
der Martin hinweisen, die 1680 stattfand.12 Wenn 
die erste Inquisitionsaussage über Katharina 
Wangnerin auf den 10. Februar 1679, die dritte je
doch auf den 19. August 1676 datiert ist, 1 3 zeugt 
dies nicht von Unordentlichkeit, sondern vom kom-
pilatorischen Charakter der Aufzeichnungen. 

Dem Schreiber, der die Schellenberger Inquisi
tionen neu zusammenstellte, unterlief ein Datie
rungsfehler, der bislang nicht aufgefallen ist. Bei 
der ersten Eintragung, auf deren Datumsangabe 
sich noch etliche andere beziehen,1 4 müssen die 
letzten beiden Zahlen der Jahresangabe vertauscht 
und ein Siebener mit einem Einser verwechselt 
worden sein. Die ersten Inquisitionen fanden nicht 
am 16. November 1651, sondern wohl am 16. No
vember 1675 statt. Dass es sich bei der Jahreszahl 
1651 um einen Irrtum handelte, erweist ein Blick 
auf die Zeugen und die betreffenden Altersanga
ben: Am 13. September 1675 sagte die 30-jährige 
Zeugin Anna Negelin, Ehefrau Andreas Strals, ge
gen Johanna Walserin aus. Die Negelin und ihr 
Ehemann scheinen auch als Zeugen im Protokoll 
über Margaretha Marxerin auf. Hätte diese Einver
nahme wirklich 1651 stattgefunden, wäre die Ehe
frau Andreas Strals sechs Jahre alt gewesen und 
hätte dabei schon - wie aus den Aussagen hervor
geht - einen fünfjährigen Sohn gehabt.15 

Bei den Zitaten aus den archivalischen Quellen 
wurde im folgenden ausser bei den Namen und den 
Satzanfängen die Kleinschreibung verwendet und 
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die Interpunktion zugunsten einer besseren Les
barkeit der heutigen Schreibweise angepasst. Die 
Personennamen sind möglichst originalgetreu wie
dergegeben. Da sie aber oft in derselben Quelle un
terschiedlich geschrieben wurden und das Register 
eine Vereinheitlichung erforderte, erfolgte zwar 
nicht in den Quellenzitaten, aber im darstellenden 
Text auch bei Vor- und Familiennamen eine gewis
se Normalisierung. 1 6 

GERICHTSWESEN 

Die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft Schellen
berg bildeten zwei getrennte Gerichtssprengel, die 
aus mehreren Gemeinden bestanden. Vorsitzender 
des Gerichts war der jeweilige Landammann, der 
gewöhnlich alle zwei Jahre von den wahlberechtig
ten Gemeindemitgliedern aus einem Vorschlag von 
drei Männern mit einfacher Mehrheit gewählt wur
de. Das Vorschlagsrecht lag bei der Obrigkeit. Die 
Landammänner standen nicht nur den Gerichten 
vor, ihnen oblagen darüber hinaus zahlreiche Ver
waltungsangelegenheiten und besonders auch das 
Steuerwesen. Die verschiedenen Bereiche des öf
fentlichen Lebens waren also noch nicht wie heute 
getrennt. 

Das Gericht bestand theoretisch aus dem Land
ammann und zwölf Gerichtsbeisitzern, die dieses 
Amt ohne zeitliche Begrenzung innehatten. Allfäl
lige Nachbesetzungen erfolgten, indem das Gericht 
der Herrschaft drei geeignete Männer zur Auswahl 
vorschlug. Die Vereidigung erfolgte durch den 
Landammann. Der Gerichtswaibel und der Land
schreiber wurden von der Herrschaft allein be
stellt.17 

Zu den Aufgaben der Dorfgeschworenen zählte 
es, «argwöhnische oder malefizische Personen, wo 
solche erfunden würden, anzuzeigen, sie gefäng
lich einzuziehen und an das Gericht zu liefern». 1 8 

Die Gerichte der Landammänner hatten zwar 
auch die Hochgerichtsbarkeit inne, die Hexenpro
zesse zumindest der siebziger und achtziger Jahre 
des 17. Jahrhunderts wurden jedoch wie andere 
heiklere Fälle - zu denen damals sogar Injurien 

zählten 1 9 - vor dem Hofgericht in Vaduz abge
handelt. Dort richteten die herrschaftlichen Beam
ten gewöhnlich zusammen mit den beigezogenen 
Landammännern und deren Gerichtsleuten.20 Das 
Hofgericht galt auch als Appellationsinstanz.2 1 Sein 
Vorsitzender war der jeweilige Landvogt. Von 1664 
bis 1677 waltete Johann Christoph Köberle als 
solcher.22 Bis spätestens August 1678 wirkte Mat
thias Christoph Bildstein als sein Nachfolger.23 

Unter ihm war Johann Georg Baumgartner als 
Landschreiber tätig. Er blieb mindestens bis Sep
tember 1679 im Amt. 2 4 Von Jänner 1679 an ist Dr. 

11) Vonbun, Beiträge, S. 89 A n m . 

12) SRg. fol. 236b. 

13) StAAug 2968, fol. 12a u. 13a. 

14) Datiert ist nur die erste Inquisition über Hans Jerglin Marxer. 
Die folgenden von Margaretha Marxerin und Maria Walserin enthal
ten nur die Bemerkung eodem anno et die: StAAug 2968, fol. 2a, 3a 
u. 5a. 

15) StAAug 2968, fol. 7a u. 3a-4a. 

16) Z. B. Christa - Christian; Bascha - Sebastian; Stoffel - Christoph; 
Thoma - Thomas; Jörg - Georg; Enderle - Andreas; Johannes -
Hans; die Familiennamen auf - l in und -Ii [Kindlin, Eberlin, Bürklin. 
Eglin, Köberli, Jehli etc.] wurden in der männl ichen Form auf-le 
vereinheitlicht; Schreibungen mit «ckh» [z. B. bei Blenckh] sind mit 
einfachem k angeführ t ; die Familiennamen «Ueli» und 
«Oschwald»/«Oschpalt» sind zu Jehli und Ospelt normalisiert; da 
aber «Hopp» stets einheitlich geschrieben ist, wurde dieser Namen 
nicht der heutigen Schreibweise angepasst. «Danner» scheint stets 
unter «Tanner», «Murer» immer unter «Maurer» , «Ruosch», 
«Ruesch» unter «Rusch» auf. Die verschiedenen Formen des Na
mens «Maier» wurden ebenfalls vereinheitlicht. 

17) Kaiser, Geschichte, S. 336, 392 u. 453; Ospelt, Verfassungsge
schichte, S. 12-17; Büchel. Eschnerberg, S. 29 f. 

18) Kaiser, Geschichte, S. 393; vgl. auch Schädler, Rechtsgewohnhei
ten, S. 74. 

19) Büchel, Protokolle. 

20) Kaiser, Geschichte, S. 394 f.; vgl. z. B. L L A AS 1/1, fol. 2a. 

21) Ospelt, Gerichtswesen, S. 227. 

22) Büchel, Schaan, S. 80. Nach seinem Abgang musste er offiziell 
seine Aussage widerrufen, dass Gräfin Maria Jakobe Eusebia zu 
Hohenems «aus den jährl ich eingehenden gräll ichen Gefällen nicht 
wenig Geld in ihren eigenen Säckel gespielt habe»; Schädler, Rege-
sten, S. 136, Nr. 155. 

23) LLA AS 1 / 2, fol. 2a u. 30b. 

24) L L A AS 1/ 2, fol. 2a u. 42b. 
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Romaricus Brügler von Herkelsberg2 5 als Landvogt 
bezeugt.26 Nach dessen Flucht scheint im August 
dieses Jahres wieder Johann Christoph Köberle -
wohl interimistisch - in dieser Funktion auf.27 Vom 
folgenden Monat an bis zum Ende der Hexenpro-
zesse wirkte daraufhin Andreas Joseph Walser als 
Landvogt.28 Zwischen September 1679 und Mai 
1680 wurde der Landschreiber Baumgartner 
durch Franz Karl Kurz abgelöst. 2 9 1684 fungierte 
übrigens Johann Christoph Köberle neuerlich als 
Landvogt, Franz Karl Kurz war noch Landschrei
ber.30 1685/86 gerieten beide wegen ihrer Amts
führung in Schwierigkeiten.3 1 

WIRTSCHAFTLICHE RAHMENREDINGUNGEN 

Die (bislang bekannten) Hexenprozesse in Vaduz 
fanden gerade in jenen Zeiten statt, als im deut
schen Raum allgemein Häufungen der Hexenver
folgungen festzustellen waren. 3 2 Sie decken sich 
auffällig mit den Krisenzeiten, die Peter Kaiser in 
seiner «Geschichte des Fürstenthums Liechten
stein» anführt . 3 3 So folgten die Hexenverfolgungen 
der frühen dreissiger Jahre auf eine Zeit schwerer 
wirtschaftlicher Not. Dem Landesherrn, Graf Kas
par von Hohenems, kam 1628 rückblickend als das 
schlechteste Jahr vor, das er je erlebt hatte. 1629 
dachte er sogar daran, Vaduz an den Abt von Wein
garten oder an jenen von St. Gallen zu verkaufen. 3 4 

Damals wütete im Land die Pest; die Bewohner lit
ten zusätzlich unter dem Kriegsvolk. Aufgrund der 
häufigen Truppendurchzüge in den folgenden Jah
ren konnte sich das Land kaum erholen. Die allge
meine Not und die Einquartierungen von Soldaten 
dauerten an. Dazu kamen klimatische Unbilden. 
1630 fiel noch zu Pfingsten so viel Schnee, dass Re
ben und Bäume unter der Last brachen. Man er
wartete ein schlechtes Jahr. «1634 war große 
Theuerung.» 3 5 Genau in diesen beiden Jahren fan
den gerichtliche Hexenverfolgungen statt. 

Die Prozess-Serie in der Mitte des 17. Jahrhun
derts hatte einen ähnlichen Hintergrund: «Die 
Landschaften Vaduz und Schellenberg waren gänz
lich verarmt: die lezten Jahre waren wenig ergiebig 

gewesen und brachten kaum das zum kümmerli
chen Unterhalt Nothwendige. Der Schwedenüber
fall vollendete das Elend.» 1647 waren die schwe
dischen Truppen bis nach Liechtenstein vorge
drungen und hatten eine Brandschatzung von 
8 000 Talern erpresst, eine schwere Last für das 
ausgemergelte Land. 3 6 Im folgenden Jahr publizier
te der Bischof von Chur ein Mandat wegen der Tür
kengefahr. «Eine mehrtägige Andacht mit Ausstel
lung des Hochwürdigsten, mit Prozessionen, Fa
sten und Almosen an die Armen, ward angeordnet. 
Zur Vertheidigung des Glaubens, Ausrottung der 
Ketzerei, Eintracht der christlichen Völker und 
Fürsten solle eifrig gebetet werden und wer dies 
thue, erhalte Ablaß, wie an einem Jubeljahr.» 3 7 Die 
erlebten Übel - dazu zählte auch die grosse Unge
zieferplage, die durch Felder-Benediktionen nicht 
wirksam bekämpft werden konnte - wurden auf 
den Zorn Gottes zurückgeführt. Der Klerus deutete 
die bedrohlichen Zeichen der Zeit und rief zur Um
kehr, zu Fasten und Busse auf. Der Kampf gegen 
das Böse musste verschärft werden. 3 8 

Besonders drückend waren die stets steigenden 
finanziellen Belastungen der Untertanen durch die 
Obrigkeit. Sie waren bald nicht mehr in den Griff 
zu bekommen und führten schliesslich zum Zusam
menbruch der hohenemsischen Herrschaft. 1577 
leisteten die Stände der Landschaften Vaduz, 
Schellenberg und Blumenegg, das ebenfalls zum 
Herrschaftsbereich der Herren von Sulz gehörte, 
aufgrund der drohenden Türkengefahr zum ersten 
Mal einen Beitrag zu den Reichskosten, und zwar 
für sechs Jahre. 1584 forderte die Obrigkeit erneut 
eine solche Sondersteuer. Aus den ursprünglich 
freiwilligen Beiträgen zu den Reichsanlagen ent
wickelte sich zusehends eine reguläre Abgabe. Man 
einigte sich schliesslich auf bestimmte feststehende 
Zahlungen unter der Bedingung, dass die Unterta
nen dafür zu keinen weiteren Ausgaben im Zusam
menhang mit den Reichs- oder Kriegslasten heran
gezogen werden durften. 3 9 

Mit diesen ausgehandelten Zuwendungen fan
den die Landesherren bald kein Auslangen mehr. 
Nachdem die Landschaften immer wieder, aller
dings stets unter Wahrung der Rechte, freiwillige 

10 



«DER T E U F E L U N D DIE H E X E N MÜSSEN A U S 

D E M L A N D .. .» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

Zahlungen gewährt und auch Bürgschaften für 
hohe Summen übernommen hatten, nahmen die 
Kosten für Einquartierungen im Zuge der Kriege 
Ludwigs XIV. stark zu. Unter dem jungen Grafen 
Ferdinand Karl (1662-1686), in dessen Regie
rungszeit die Hexenprozesse ihren Höhe- und Wen
depunkt erfuhren, erlebte auch die Verschwendung 
ihren Gipfel. Der Graf neigte darüber hinaus zu Ge
walttätigkeiten und Willkür. Schon gleich nach sei
nem Regierungsantritt 1675 wollte er sich über die 
alten Abmachungen und Verträge hinwegsetzen.40 

In den Jahren 1675 bis 1678 bezahlten die Unter
tanen wieder hohe Summen für die Einquartierung 
von Soldaten.41 Anfang 1679 übernahmen die 
Landschaften die Bürgschaft über 12 700 Gulden, 
die zur Deckung von Kriegskosten bei Graubünd-
ner Geldleihern aufgenommen worden waren, was 
eine verhängnisvolle Entwicklung mit schweren 
Konflikten weiter verschärfte. 4 2 

Die wirtschaftlichen Belastungen wurden wei
terhin durch die verschiedenen Nöte und Ängste 
potenziert. «1680 gab es sehr starke Donner- und 
Hagelwetter. Im August regnete es 30 Stunden 
lang; die Wasser schwollen mächtig an und der 
Rhein trat über seine Ufer. Darnach, im November, 
kam ein Komet mit einem <entsezlich langen 
Schweift, daß den Leuten große Furcht ankam.» 4 3 

In den Jahren vor dem Höhepunkt der Hexen
verfolgungen war die Alpe Lawena durch einen 
Bergsturz und durch Wolkenbrüche schwer in Mit
leidenschaft gezogen worden, was in Triesen 
langjährige soziale Konflikte auslöste bzw. ver
stärkte. 4 4 1676 grassierte im nahen Sarganserland 
die Pest.45 Alle diese Erscheinungen bewirkten 
zwar keine Hexenverfolgungen, förderten ihre Aus
führung jedoch massgeblich. 

30) L L A AS 1/2, fol. 128a. 

31) STAAug, Eürststift Kempten, Hohenems.-Repert. Nr. 1974. 

32) Schormann, Hexenprozesse, S. 55. 

33) Vgl. zu Person und Werk: Brunhart, Peter Kaiser, passim. 

34) Welti, Kaspar, S. 275 f. 

35) Kaiser, Geschichte. S. 424-428 u. 474. 

36) Kaiser, Geschichte, S. 430; Welti. Reichsgrafschaft. S. 118. 

37) Kaiser, Geschichte, S. 438 f. 

38) Ebenda, S. 439 f. u. 442 f. 

39) Ebenda. S. 369-372, 398 u. 404 f. 

40) Ebenda. S. 441-447. 

41) LLA RA 144/143, fol. 3b; Vgl. Schädler, Regesten. S. 135 f., 
Nr. 148-150, Nr. 152-154. 

42) Schädler, Regesten, S. 136, Nr. 157. S. 137 f.. Nr. 160, 162-164. 

43) Kaiser, Geschichte, S. 475. 

44) Brunhart, Apparat, S. 470, Anm. 450. 

45) Geschichte der Gemeinde Mels. S. 164. 

25) StAAug 2972. fol. 65b; StAAug 2968. fol. 12a, 42b u. 50b; den 
Hinweis auf den akademischen Grad Brüglers verdanke ich Herrn 
Dr. Burmeister, vgl. S. 61 f. 

26) LLA AS 1/2, fol. 36b. 

27) LLA AS 1/ 2, fol. 38b. 

28) LLA AS 1/ 2, fol. 42b. Zu seiner Person siehe auch S. 61 f. 

29) LLA AS 1/ 2, fol. 42b u. 46b. 
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Der Verlauf der Verfolgungen 

HEXENVERFOLGUNGEN IM 
16. JAHRHUNDERT 

Während sich Hexenverfolgungen im benachbar
ten Vorarlberg bereits in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts nachweisen lassen,4 6 fehlen entspre
chende Unterlagen für die Grafschaft Vaduz und 
die Herrschaft Schellenberg. Die zunehmende Be
deutung des Hexenwesens auch in diesem Raum 
spiegelt sich jedoch in den gesetzlichen Bestim
mungen. In den Verordnungen Graf Rudolfs von 
Sulz (1478-1535) um 1531 waren noch keine di
rekten Hinweise auf Magie und Hexerei zu finden. 
Eine Erbschafts- und Testamentsordnung des Gra
fen Karl Ludwig von Sulz (1560-1616) hingegen 
ermöglichte ausdrücklich die Enterbung von Kin
dern, die «mit Zauberei und Hexerei umgehen». 4 7 

Für das Jahr 1598 - am Ende einer Phase, in der 
die Verfolgungen in weiten Teilen des Reichs und 
darüber hinaus einen Höhepunkt erlebten48 - liegen 
auch für Liechtenstein Unterlagen über Hexen
prozesse vor. Die nur spärlich überlieferten Nach
richten dokumentieren das grosse Interesse be

stimmter Teile der Bevölkerung an der Verfolgung 
von vermeintlichen Hexen, die nicht eines theolo
gisch-juristischen Verbrechens geziehen, sondern 
als Verursacher ungewöhnlicher klimatischer Er
scheinungen, von Krankheiten bei Mensch und Tier, 
von wirtschaftlichen Schwierigkeiten und ähnli
chem belangt werden sollten. Den Hexenpersonen 
wurden Verwandlungen in Tiere und nächtliche 
Flüge zugeschrieben. In den ältesten Quellen zu den 
liechtensteinischen Hexenverfolgungen begegnet 
uns weiters die grosse Bedeutung des Wetterläu
tens, einer wichtigen Aufgabe der Mesner,4 9 sowie 
die hohe magische Kraft von Gürteln. 5 0 Die Tat
sache, dass man zumeist Personen, die aus dem 
eigenen Ort oder aus anderen Dörfern der Herr
schaft Vaduz stammten, - also keine Landfremden -
der Hexerei bezichtigte, verweist auf das interne 
Konfliktpotential der ländlichen Gesellschaft der 
frühen Neuzeit. 

Am 5. Oktober 1598 brachten die Geschworenen 
aus den Gemeinden der oberen Landschaft (Graf
schaft Vaduz) auf einem Audienztag, den sie eigens 
erbeten hatten, vor dem Landvogt, den Landam-
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männern beider Landschaften und dem Land
schreiber ihre Klagen gegen diejenigen Personen 
vor, die der Hexerei verdächtigt wurden. 

Die Geschworenen aus Schaan erklärten: 
«Elsa, die Tochter des Klaus Mariß, sei zum Meß-
mer gegangen und habe zu ihm gesagt: <Du magst 
heut wohl schlafen.) Es sei aber die Nacht schön 
gewesen und am Himmel hätten gar viele Sternlein 
geschienen bis eine Stund vor Tag. Da sei ein grau
sam ungestüm Hagelwetter eingefallen, das vielen 
Schaden gethan, und sei nirgends sonst ein Wetter 
gewesen als zu Schan und sobald er zu läuten an
gefangen, sei es wieder vergangen. Anna, das Weib 
des Aristoteles Duntel, habe bei der Ernte die Magd 
des Christa Ganzmann gefragt: <ob sie nicht gehört 
habe, daß sie auch angegeben worden.) Die Magd 
habe geantwortet: <Du bist angegeben.) Hierauf 
habe die Anna gesagt: <Man wird bald von dem las
sen und ein ander Weib anklagen.) Unlang darnach 
sei der grausamlich große Luft aufgestanden, der 
Bäume umgerissen und gar großen Schaden ge
than habe. Die Elsa sei ferner zu Vest Meyer ge
kommen, um Weizen zu entlehnen; er habe es ihr 
aber abgeschlagen, weil er noch nicht gedroschen 
gehabt. Da sei ihm bald darnach ein Kalb und ein 
Maststier erkrankt und abgangen.» 

Die Vaduzer Geschworenen sagten aus: «Dem 
Hans Maurer sei eine Kuh erkrankt, weil etwa 10 
Tage zuvor das Weib Greta derselben mit der Hand 
über den Rücken gefahren sei. Das gleiche Weib sei 
zu einem andern Landmann in den Stall gekom
men und habe gesagt: Er habe viel Milch und 
Schmalz. Tags darauf sei demselben die Kuh er
krankt und in 8 Tagen abgangen.» 

Die Triesenberger brachten vor: «Große Klage 
sei am Berge, daß die Leute nicht Schmalz machen 
könnten. Leute und Vieh er[k]ranken, solches gehe 
nicht mit rechten Dingen zu. Sie wollen gebühren
de Anzeige machen, damit man diejenigen greife, 
welche daran Schuld seien. <Im Erbli), 5 1 so erzählte 
hierauf einer der Geschworenen vom Berg, sei ihm 
ein Fuchs entgegen gekommen und als er nach ihm 
habe schlagen und werfen wollefn], sei er nicht ge
wichen, sondern habe sich allmälig erhoben und 
sei zu einem Menschen geworden. Da habe er 

gesehen, daß es das Weib Greta sei und er habe zu 
ihr gesagt: <Ich habe nie glauben wollen, daß so 
etwas hinter Dir stecke, ich werde Dich aber anzei
gen.) Da habe sie ihm entgegnet: <Es wird Dir eine 
schlechte Ehre sein, wenn Du mich an den Galgen 
bringst; wir sind ja Geschwisterkinder.») 

Von den Triesner Geschworenen wurde folgende 
Erklärung abgegeben: «Bei Lienhard Barvier sei 
ein Weib von Schan über Nacht gewesen und da er 
sich mit seiner Frau zu Bett gelegt, so sei dasselbe 
Weib im Haus und der Stube umhergerutscht und 
habe gegrunzt wie ein junges Schwein. Leztlich sei 
sie zu dem Fenster hinausgefahren. Lienhard habe 
ihr nachgesehen und noch eine Frau bei ihr be
merkt. Gegen Tag am Morgen sei sie wieder zum 
Fenster hereingefahren. Auch sei einigen Bauern 
das Vieh erkrankt und hätten nicht schmalzen kön
nen. Einem sei eine Kuh wüthend worden, über 
alle Zäu[n]e weg und leztlich in den Rhein gesprun
gen. Man habe deßhalb das Weib Nesa in Ver
dacht.» 

Die Geschworenen aus Balzers sagten aus: «Das 
Kirchenwachs wolle sich nicht zu Kerzen formen 
lassen. Die Ursache sei das Weib Ottilia. Als der 
Kirchenpfleger das Wachs von Feldkirch gebracht, 
habe sie ihren Gürtel zu demselben gethan. Ferner, 
als das Weib Rosina vom Triesnerberg in Balzers 
gewesen und Abends wieder heim gegangen, seien 
zwei Schweine aus dem Stall des Jos Fritsch ihr auf 
den Berg nachgelaufen und drei Tage ausgeblie
ben.» 

46) Tschaikner, «Damit das Böse ausgerottet werde» , S. 47-49. 

47) Kaiser, Geschichte, S. 360 f. u. 374 f.; Schädler, Rechtsgewohn
heiten, S. 54; Grabherr, Blumenegger Landsbrauch, S. 127. 

48) Schormann, Hexenprozesse, S. 55; Behringer, Bayern, S. 97; 
Tschaikner, «Damit das Böse ausgerottet werde» , S. 64-78. Die 
Hexenprozesse in Vorarlberg und Liechtenstein in den Jahren von 
1595 bis 1598 widersprechen Behringers These von der Verlagerung 
der Hexenverfolgungen im süddeu tschen Raum von Süden nach 
Norden in Richtung Franken (Behringer, Bayern, S. 165). 

49) Vgl. dazu HDA Bd. 5, Sp. 939 f. 

50) Vgl. HDA Bd. 3, Sp. 1210-1213. 

51) Heute «im Erbi», Rodungsinsel zwischen Fromahus und Prufa-
tscheng an der Gemeindegrenze zu Vaduz: LNb Triesenberg, S. 28 f. 
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Begegnung einer F rau mit 
dem Teufel 

Den Gerichtstag hatten zwar die Vertreter der 
oberen Landschaft gefordert, dennoch wurde dort 
auch eine Anzeige aus dem Kirchspiel Eschen vor
gebracht. Man beschuldigte eine alte Frau aus Nen-
deln, «einen <großen Pfön> angerichtet zu haben, 
der merklichen Schaden gethan». 

Laut den Akten, die Peter Kaiser noch vorlagen, 
wurden gegen die Beschuldigten des Jahres 1598 
Prozesse geführt, die mit der Verbrennung «mehre
rer» Delinquenten endeten.52 

HEXENVERFOLGUNGEN IN DEN DREISSIGER 
J A H R E N DES 17. JAHRHUNDERTS 

Peter Kaiser standen noch Unterlagen von Hexen
prozessen um 1634 zur Verfügung, aus denen her
vorgeht, dass schon vier Jahre früher einige Ge
richtsverfahren stattgefunden hatten. 

Am 26. Jänner 1634 wurde ein Mann namens 
Thomas vom Triesenberg gefangengenommen; am 
12. und 13. März desselben Jahres folgten zwei 
Frauen mit Namen Maria und Elsa. Von letzterer 
ist bekannt, dass sie ebenfalls aus Triesenberg 
stammte. Die drei Verdächtigten wurden im Zuge 
der Prozesse unter Anwendung der sogenannten 
«peinlichen Frage» (Folter) einvernommen. Da sie 
nichts Belastendes gestehen wollten, rasierte man 
ihnen alle Haare vom Leib und kleidete sie in ein 
neues Hemd, damit sie keine Abwehrzaubermittel 
verbergen konnten. Zur Austreibung der Teufel 
und um ihre vermeintlich magisch bewirkte Wider
standskraft zu brechen, gab man den angeklagten 
Personen Weihwasser zu trinken, hängte ihnen ein 
Agnus dei 5 3 um, wusch sie mit «sonderbarlich hie-
zu geweihtem Wasser» und beräucherte sie mit 
gesegneten Substanzen. Bereits zuvor hatte das 
Gericht durch Kapuziner alle Räume des Vaduzer 
Schlosses benedizieren lassen. Aber selbst nach 
Anwendung dieser geistlichen Mittel waren die Ge
fangenen zu keinen Bekenntnissen des Teufelsbun
des zu bringen. 

Thomas N. gestand überhaupt nichts. Maria N. 
bekannte nur, sie habe zweimal die Ehe gebrochen. 
Elsa N. hingegen geriet mit ihrer Aussage bereits in 

14 



«DER T E U F E L UND DIE H E X E N MÜSSEN A U S 
D E M L A N D ...» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

gefährliche Nähe des erwarteten Teufelsbundes. 
Sie erklärte nämlich: «Als sie vor etwa 10 Jahren 
an der Kirchweihe in Lavadina bei Mondschein 
dem Tanz beigewohnt, sei Einer, gerade so gestal
tet, wie ihr Liebster, zu ihr gekommen und habe sie 
angesprochen, mit ihm zu tanzen, und da sie seine 
Hand in die ihrige genommen, habe sie gesagt: 
Gesegne mich[.] Gott, wie hast Du so kalte Fländ', 
worüber ihr Tänzer verschwunden sei. So viel sie 
habe wahrnehmen können, habe er Geißfüße ge
habt und sei vermuthlich der Teufel gewesen; sie 
sei aber von da an seiner nicht mehr ansichtig wor
den.» 

Der Rechtsgelehrte, dem die Prozessakten zur 
Begutachtung übersandt wurden, bestätigte die 
Rechtmässigkeit der Examination und der Folte
rung. «Weil aber kein Geständniß erfolgt, die Ange
schuldigten auch der Flexerei, ungeachtet starker 
Anzeigen, nicht überwiesen seien, und die ausge
standene lange Gefangenschaft und Folter hinläng
liche Strafe sei, so seien sie wieder in Freiheit zu 
setzen, jedoch unter der Bedingung, daß sie das 
Land nicht verlassen, auf jede Aufforderung sich 
vor Gericht stellen und daß der Mann Thomas die 
Kosten des Prozesses für seinen Antheil trage.» 
Das Urteil ist nicht überliefert. 5 4 

Der Rechtsgutachter plädierte also nicht für ei
nen Freispruch, sondern für eine sogenannte «ab
solutio ab instantia» (Entbindung von der Gerichts
instanz), die in der Constitutio Criminalis Carolina 
von 1532 nicht vorgesehen war. Dabei wurde der 
Verdächtigte weder verurteilt noch freigesprochen, 
deshalb hatte er auch stets dem Gericht für ein 
mögliches weiteres Verfahren zur Verfügung zu 
stehen. Solche Urteile kamen im südwestdeutschen 
Raum um 1600 auf.55 Ein Beispiel dafür ist in der 
Herrschaft Bludenz schon für die neunziger Jahre 
des 16. Jahrhundert überliefert. 5 6 

Das Verfahren gegen die drei genannten Perso
nen aus der Grafschaft Vaduz fand unter dem Gra
fen Kaspar von Ems (1573-1640) statt, der kurze 
Zeit davor (1630/31) auch in Hohenems einen He-
xenprozess geführt und sich dabei vom erfahrenen 
Bregenzer Amtmann Dr. Diethelm Ülin beraten las
sen hatte.57 Dr. Ülin, der bei Hexenprozessen für 

eine vergleichsweise milde Vorgangsweise ein
trat,58 war vermutlich auch der Verfasser des 
Rechtsgutachtens zu den Vaduzer Prozessen von 
1634. 

Ausser den drei angeführten Verdächtigten sol
len 1634 noch weitere Personen vor Gericht ge
standen sein. Einige davon hatten sich schon vier 
Jahre davor «in Untersuchung» befunden, dürften 
aber 1634 nicht mehr gefoltert worden sein. 5 9 

DIE VERFOLGUNG UM DIE 
J A H R H U N D E R T M I T T E 

Peter Kaiser konnte noch ein Dokument zitieren, in 
dem «die Gerichtsleute und Geschwornen der Graf
schaft Vaduz» den Grafen Franz Wilhelm von 
Ems (1627-1662) ersuchten, «dem Gericht und den 
Amtleuten Gewalt [zu] geben, das Uebel zu strafen 
und zu verhindern, damit das Volk an Ehr, Lei[b] 
und Früchten gesichert bleibe». 6 0 Es ist davon aus
zugehen, dass dieses Ansuchen den Auftakt zu der 
Reihe von Hexenprozessen zwischen 1648 und 
1651 bildete, von denen ebenfalls keine ausführli
cheren Unterlagen mehr überliefert sind. Unklar 
bleibt bei Kaisers Darlegungen, ob die Untertanen 
der Obrigkeit damals mit der Zurücknahme des 
Huldigungseides gedroht hatten, «wenn das He
xenwesen nicht ausgerottet würde». 6 1 

52) Kaiser, Geschichte, S. 386-388. 

53) Geweihtes Lamm Gottes als Wachsfigur, ein besonders häufig 
verwendetes kirchliches Heil- und Schutzmittel: Heiß, Propaganda, 
S. 126 f. 

54) Kaiser, Geschichte. S. 434 f. 

55) Gehring. Hexenprozeß, S. 41 f. 

56) Tschaikner, Ilexenverfolgungen und Hexenprozesse in Bludenz, 
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Die Gerichtsleute blieben auf alle Fälle auch 
nach der Einleitung der Verfahren von Seiten 
bestimmter Leute einem starken Druck ausgesetzt, 
die gerichtlichen Verfolgungen fortzusetzen. Laut 
einem Injurienverfahren des in Vaduz wohnhaften 
Ammanns Thomas Hilt i 6 2 gegen Sebastian Walser 
vom September 1648 hatte sich letzterer gerühmt, 
er habe dem fendrich Krantzen ins maul gesagt, 
wan sey mit denen armmen leüthen nit weiter forth 
fahren werden, sollen sey guet achtung auf sich 
geben und guete laterna nemmen. Sogar dessen 
bereits inhaftierter Vetter Flans Walser habe er
klärt, man solte nur nit Inhalten, sondern weiters 
mit den armmen leüthen fortfahren und niemandts 
verschonen. Dahinter steckte ein gefährliches Be
dürfnis nach Rache, welche auch das Gericht nicht 
verschonte. Hans Walser erklärte nämlich auch, 
der über ihne den stab brechen werde oder richten, 
seye so schlecht alß er selbsten.63 

Über das Ausmass der damaligen Prozessserie 
sind wir nur vage unterrichtet. Der Chronist Hans 
Keyser (1594-1674) aus Zizers berichtet in seinen 
Aufzeichnungen, «dass in Jaren 1648 sind zu Va
duz in die 14 Personen, darunter 2 Mann, das 
andere Weiber mit dem Schwerd gerichtet worden 
und dann alsbald auf ein Haufen Holz und Stroh 
gelegt und zu Aschen verbrannt worden, von we
gen dass sie sich Gottes verleugnet und Hexenwerk 
getrieben. In den Jahr 49 und 50 sind zu Vaduz 
und Eschenberg6 4 mehr denn 100 personen in 
gemelter Form gericht worden.» Die Prozesse von 
1651 berücksichtigte Hans Keyser nicht mehr, da 
er in diesem Jahr seine Eintragungen beendete.65 

Der Herausgeber seiner Chronik charakterisierte 
ihn als einen einfachen «Landmann, der trotz sei
ner dürftigen Schulbildung wertvolle, zeitgenössi
sche Begebenheiten lokalhistorischen Charakters 
hinterlassen hat», die sich «mit überraschender 
Genauigkeit» in die bekannten historischen Ab
läufe einfügen. 6 6 Dennoch ist die Verlässlichkeit der 
Zahlen für die Jahre 1649 und 1650 skeptisch zu 
betrachten, zumal die Angabe «mehr als hundert» 
noch heute landläufig oft einfach «viel» bedeutet. 
Ein Rückschluss von den wenigen quellenmässig 
gesicherten Zahlen zu den Todesopfern auf den Ge

samtumfang der Hexenprozesse spricht aber im 
grossen und ganzen für das Ausmass, das Hans 
Keyser anführte. Die Gerichtsverfahren, die in der 
Herrschaft Schellenberg nachweisbar vom 25. Juni 
bis zum 11. Juli 1650 stattfanden, endeten mit der 
Hinrichtung von acht Personen; die Prozesse in der 
Grafschaft Vaduz dauerten vom 11. August bis zum 
23. September und forderten 18 Menschenleben.6 7 

Nimmt man an, dass die Verfahren von 1649 und 
1651 in ähnlicher Intensität geführt wurden, so ist 
bei den gerichtlichen Hexenverfolgungen von 1648 
bis 1651 tatsächlich von einer Gesamtzahl von un
gefähr 100 Todesopfern auszugehen. 

Von dem ad 1651 gehaltenen malefiz process 
erfahren wir nur aus spärlichen Quellen.6 8 Eines 
der damaligen Opfer war der Triesner Nikolaus 
Tanner, der in den örtlichen Matrikenbüchern mit 
dem Beisatz «ehemals verbrannt» vermerkt ist.6 9 

Über das Ende der Hexenprozessserie um die 
Mitte des 17. Jahrhunderts wusste schon Peter Kai
ser nichts mehr zu berichten. Vielleicht spielte 
damals - wie häufig auch anderswo 7 0 - der Um
stand eine gewisse Rolle, dass im Zuge der Verfah
ren die Gerichtsleute selbst oder Personen aus 
ihrer Verwandtschaft der Flexerei bezichtigt wur
den. Dafür spricht jedenfalls die Tatsache, dass 
sich die Ammänner Thomas Hilti aus Vaduz und 
Adam Kranz aus Schaan 7 1 im August 1651 juri
stisch gegen Ursula Maurerin zur Wehr setzten 
mussten, die erklärt hatte, die Ammänner und ihre 
Verwandten seyen alle in dem laidigen hexenwes-
sen behafft.72 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass 
1645, 1649 und 1651 auch in der benachbarten 
Stadt und Herrschaft Feldkirch Hexenprozesse 
stattfanden.73 Der von Ludwig Rapp unterstellte 
Zusammenhang des Verfahrens gegen die Rank
weiler Pfarrersköchin Martha Lochbühlerin mit 
den Vaduzer Prozessen lässt sich bislang nicht 
belegen.74 Auch in der Grafschaft Hohenems, wo 
Graf Karl Friedrich (1622-1675), ein Bruder des 
Vaduzer Landesherrn Franz Wilhelm, regierte, fan
den um die Jahrhundertmitte umfangreiche He
xenverfolgungen statt.75 Am 30. Dezember 1650 
erliess Karl Friedrich von Hohenems ein Mandat 
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«gegen das verfluchte Laster der Flexerei», auf das 
vor allem Missernten und Viehkrankheiten zurück
geführt wurden. 7 6 

So wichtig die Darlegungen Peter Kaisers als 
Quelle für die liechtensteinischen Hexenverfolgun
gen geworden sind, bedürfen sie doch bezüglich 
der finanziellen Seite der Prozesse einer Korrektur. 
Kaiser schrieb: «Die Obrigkeit lieh dem schreck
lichen Treiben ihren Arm, weil sie hier Mittel fand, 
ihren zerrütteten Finanzen ein wenig aufzuhelfen; 
denn das Vermögen der Verurtheilten fiel ihr zu.» 7 7 

Da die Behörde jedoch nicht das Vermögen der 
Familien, sondern allein jenes der Delinquenten 
einzog,7 8 wurden mitunter schwierige Besitzerhe
bungen und -teilungen notwendig. Für die Obrig
keit war es einfacher, wenn die Familienmitglieder 
den zu konfiszierenden Besitz der Opfer sozusagen 
«auszahlten». Kaisers Darlegung, dass man es als 
Gnade ansehen musste, «wenn es den Erben der 
Hingerichteten erlaubt ward, die Confiskation des 
ganzen Vermögens um eine bestimmte Summe 
loszukaufen», verzerrt den wahren Sachverhalt. 
Unter der Redewendung «mit der Herrschaft ab
kommen» ist kein dubioses «Geschäft» zu verste
hen, sondern sie bedeutete einfach, dass man vor 
der Obrigkeit Rechnung legte und mit ihr ein Zah
lungsübereinkommen traf.79 

Stark irreführend wirkt es weiters, dass Kai
ser die Gefangennahme Hans Eberles von Planken, 
die erst 1681 - also nach dem Ende der Hexenpro
zesse - erfolgte,80 im Zusammenhang mit den He
xenprozessen um die Jahrhundertmitte als typi
sches Beispiel für das vom Volk gewünschte Hexen
treiben anführt . 8 1 Harald Wanger verwendet des
halb gerade das Beispiel Hans Eberles in seinem 
Geschichtslesebuch zur Veranschaulichung der He
xenverfolgungen insgesamt und datiert dessen Ge
fangennahme auf den November 1648. 8 2 

Während aus der Flerrschaft Schellenberg keine 
entsprechenden Unterlagen vorliegen, sollen sich 
die Einnahmen aus den Prozessen in der Graf
schaft Vaduz im Jahr 1648 auf weit über 12 000 
Gulden belaufen haben. 8 3 Wenn um 1680 von 20 
Angehörigen der Pfarrei Triesen (zu der damals 
auch der grösste Teil der heutigen Pfarrei Triesen

berg gehörte) etwa 7 000 Gulden Konfiskationsgel
der bezahlt werden mussten,8 4 dürfte es sich bei 
den 14 Personen, die laut Hans Keyser 1648 hinge
richtet wurden, also eher um finanzkräftige Delin
quenten gehandelt haben. 

Bei den Prozessen um die Mitte des 17. Jahr
hunderts holte das Vaduzer Gericht vorschrifts-
mässig Rat bei Rechtsgelehrten ein. Es erkundigte 
sich, ob man auf drei oder vier Denunziationen hin 
eine Person, gleich ob sie einen guten oder schlech
ten Leumund habe, gefangennehmen und foltern 
dürfe; oder ob man Personen, die von anderen bei 
rechtmässig durchgeführten Folterungen angege
ben worden waren, ebenfalls fangen und foltern 

62) Vgl. Ospelt, Landammänner-Verze ichnis , S. 44. 
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66) Ebenda, S. 273. 
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70) Vgl. z. B. Tschaikner, «Damit das Böse ausgerottet werde», S. 57 
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78) Vgl . Tschaikner, «Damit das Böse ausgerottet werde», S. 166 f. 

79) Kaiser, Geschichte, S. 432. 

80) Büchel, Protokolle, S. 118 u. 141. 

81) Kaiser, Geschichte, S. 437. 

82) Wanger, Bilder, S. 127-129. 

83) Kaiser, Geschichte, S. 432. 

84) StAAug 2971, fol. 22b. 

17 



dürfe. Beide Fragen wurden in einem Rechtsgut
achten verneinend beantwortet.85 1651 heisst es, 
dass sich Dr. Johann Jakob Dilger, der Oberamt
mann des adeligen Damenstifts zu Lindau, und Dr. 
Johann Jakob Härder, kaiserlicher Freilandrichter 
zu Rankweil, 8 6 bei den Hexenprozessen in der Graf
schaft Vaduz und in der Herrschaft Schellenberg 
nicht ohne sonderbahre frucht gebrauchen lassen 
hatten.87 Dr. Härder war nachweisbar im Sommer 
des genannten Jahres bei einem Prozess in Vaduz 
eingesetzt.88 Die harte Vorgangsweise, die Dr. Dil
ger wohl auch bei den Vaduzer Hexenprozessen 
vertrat, ist bei den entsprechenden Verfahren in 
Wasserburg anschaulich dokumentiert.89 

Aus einer Rechnung vom 26. September 1650 
geht hervor, dass der Bregenzer Scharfrichter Mei
ster Christoph Hirt für seine Mühen mit den Schel
lenberger Delinquenten einschliesslich des Henker
mahls 53 Gulden 21 Kreuzer, für seine Tätigkeiten 
bei Personen aus der Grafschaft Vaduz 129 Gulden 
39 Kreuzer, insgesamt also 183 Gulden erhielt. Von 
dieser Summe wurden etliche Posten abgezogen, 
unter anderem auch wegen deß mr. Jacoben von 
Sarganß und wegen zweier Bestrafungen in Folge 
von ausgestossenen Scheltworten.9 0 

Der Scharfrichter hatte sich nicht nur verschie
dener Beschimpfungen schuldig gemacht, sondern 
musste sich am 8. Juli 1650 auch gegen schmach
reden des Ammanns Thomas Hilti gerichtlich zur 
Wehr setzen. Dieser soll seiner eigenen Frau, Ma
ria Jägerin, vorgeworfen haben, mit Meister Chri
stoph in Unehren zue thuen gehabt zu haben. Die 
Zeugenaussagen ergaben unter anderem, dass die 
beiden im oberen Stüblein des Gasthauses des 
Fähnrichs Haug Kranz haimlich getrunkhen und 
sich dabei eingespert hatten. Plans Walser habe 
einmal zu seiner Frau gesagt: Wan du mit dem 
henckher also essen und trinckhen thetist wie deß 
amman Hiltins fraw, wolte ich dich halb verwür
gen. Es hiess, Hiltis Frau habe den Scharfrichter 
ursprünglich aufgesucht, um ihren Arm mit salben 
behandeln zu lassen. Vom Gericht wurde sie ver
mutlich wegen ihres Umgangs mit dem Scharfrich
ter zu einer Geldstrafe verurteilt.91 

Aus der Mitte des 17. Jahrhunderts sind nur 
wenige Delinquenten namentlich bekannt. Dazu 
zählen der 1651 hingerichtete Nikolaus Tanner aus 
Triesen und der ebenfalls bereits erwähnte Hans 
Walser aus Vaduz, 9 2 der am 25. Juli 1648 verbrannt 
wurde. 9 3 Von ihm erklärte Hans Ulrich Schindelin 
aus Feldkirch 1650 gegenüber dem Hofschneider 
und der Ehefrau des Wirts Haug Kranz, der Johan
nes Walser sie ein finer man gewesen, man hette 
nit vermeint, daß er ein solcher schlechter gesel 
wer gewessen. Diese Aussage wurde aktenkundig, 
weil Schindelin weiters zu Kranzens Frau, Barbara 
Thönin, gesagt hatte, man habe ihre eltren ver-
brendt und wer dt sie auch verbrendt werden.'34 

Wie die Eltern der Barbara Thönin war mögli
cherweise auch die Ehefrau Christian Ospelts aus 
Vaduz um die Jahrhundertwende hingerichtet wor
den. Jedenfalls warf er 1660 Hans Kindle aus Trie
sen vor, er sei schuld, dass seine Frau vor Jahren 
hingerichtet worden sei. Undt weilen er zuvor auch 
umb sie gebuhlet, hätte er ihro schon verschonen 
könden.95 

Im Jahre 1648 wurden darüber hinaus ein oder 
mehrere Familienmitglieder der «Pulvermacher» 
in Schaan hingerichtet.96 Wahrscheinlich handelte 
es sich dabei um Verwandte des 1677 verbrannten 
Pulvermachers Matthias Beck. 

Peter Kaiser glaubte, dass die Schaaner Familie 
der Mariss bei den Hexenverfolgungen ausgerottet 
worden war. 9 7 Das müsste spätestens bei den Pro
zessen um die Jahrhundertmitte erfolgt sein, denn 
später scheint der Name Mariss in den Hexenpro
tokollen nicht mehr auf. Gerne würde man sich 
dem Urteil Alexander Fricks anschliessen, dass der 
gewissenhafte Forscher Peter Kaiser diese Behaup
tung wohl nicht aufgestellt hätte, wenn ihm nicht 
entsprechende Unterlagen vorgelegen wären. 9 8 A l 
lerdings irrte sich Kaiser nachweislich, als er der in 
Schaan ansässigen Familie Dintl dasselbe Schicksal 
wie den Mariss attestierte.99 
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HEXENVERFOLGUNGEN IN DEN SECHZIGER 
JAHREN DES 17. JAHRHUNDERTS 

Von Peter Kaiser erfährt man, dass das Übel des 
Hexenwesens nach den Verfolgungen um die Jahr
hundertmitte wieder seit 1666 «wüthete». 1 0 0 Quel-
lenmässig sind bislang für 1666 ein Injurienverfah
ren und ab 1667 auch gerichtliche Zeugeneinver
nahmen (Inquisitionen) über einige verdächtigte 
Personen belegt. 

Wenn die Zeitangaben im Ansuchen der ledigen 
Maria Beckin, einer Tochter Martin Becks aus 
Triesenberg, aus dem Jahr 1682 richtig sind, fand 
sogar schon im Winter 1663 oder 1664 ein Hexen
treiben statt. Zu dieser Zeit sollte die damals 
27- oder 28-jährige Beckin auf bloße ahnklag der 
Ursula Beckin, der Witwe Erhard Becks, als Flexe 
gefangen genommen werden, weil sie Ursulas Sohn 
Hans ein Kalb verdorben habe. Als der Waibel 
samt den Geschworenen Maria Beckin aus der Alpe 
holen wollte, sei sie aus Angst vor der grausamen 
Folter aus dem Land geflohen und habe sich - wie 
übrigens vül hundert anderen disländigen ledigen 
leüthen - 18 Jahre lang in der Nachbarschaft mit 
ihrer schwehren arbaith unnd dienen erhallten. Ihr 
Vermögen in der Herrschaft Vaduz in der Höhe von 
238 Gulden war daraufhin eingezogen worden. 
1682 suchte sie um Rückgängigmachung der Kon
fiskation an, unter anderem mit dem Hinweis, dass 
sich Hans Beck der Beschuldigung gäntzlich ent
schlagen habe.1 0 1 

Zwischen Jänner und März 1666 verhandelte 
das Stadtgericht in Feldkirch an vier Terminen ei
nen Streit zwischen Theiß Wanger, der seine Ehre 
dem leben gleich achtete, und Jakob Buocher. 
Wanger beklagte sich, dass Buocher in Ruggell dem 
vernemben nach ... geredt habe, er unternembe 
sich des gloggenhenckhens,]m und anderer vihler 
Sachen, die er nit gelernet habe. Es habe sich einß-
mahl einer auch dergleichen sovilerley ohne mei-
ster gelerneter künsten unterfangen, mann habe 
aber denselben umb den khopf khürzer gemacht. 
Damit meinte er einen hingerichteten Esch-
nerberger. Wanger werde es wohl auch noch so er
gehen, darauf deutent, alß wann er ein hexenmei-

ster were. Der Beklagte, dem überdies vorgeworfen 
wurde, er hätte dergleichen worth auch zue Blu-
dentz geredet, berief sich auf Aussagen des Am
manns Jos Thöni aus Eschen, 1 0 3 der von Wanger 
und von dem erwähnten Eschnerberger, der auch 
sovihl khünsten gewüst, nicht viel hielt. Ausser 
dem Ammann wurden noch andere Zeugen vor das 
Gericht geladen, das schliesslich die Ehre des Ver
leumdeten wiederherstellte und den Beklagten zum 
Kostenersatz verurteilte.1 0 4 

Im Frühjahr 1667 fanden Inquisitionen über et
liche Personen statt, die der Hexerei verdächtigt 
wurden. Darunter befanden sich die verheiratete 
Maria Schleglin vom Rotaboda am Triesenberg 
sowie ihre Kinder Hans und Greta Gassner. Späte
stens 1669 wurde einigen anderen Personen, die 
der Hexerei bezichtigt waren, der Prozess gemacht. 
Darüber liegen keine Dokumente mehr vor. Es ist 
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nur bekannt, dass damals Hans Hopp, genannt 
Pfeifer, aus Ruggell und seine Mutter Katharina 
Büchlin, 1 0 5 möglicherweise auch Martin Hopp aus 
Ruggell und sein Sohn Andreas, 1 0 6 hingerichtet 
wurden. 

FÖRDERUNG DES VERFOLGUNGSEIFERS 
DURCH DIE GEISTLICHKEIT? 

Wie stark der Glaube an die Wirksamkeit der Hexe
rei im Volk und bei seinen gewählten Vertretern 
wirklich verankert war, lässt sich nicht mehr fest
stellen. Man muss jedenfalls davon ausgehen, dass 
auch im 17. Jahrhundert manche Leute an den ver
meintlichen Fähigkeiten der Hexen zweifelten. Ent
sprechende Äusserungen waren aber gefährlich. 
Als etwa Hans Kaufmann vom Triesenberg 1676 
erklärte, das hexenwerch, deßgleichen schade ei
nem nichts, wurde er schnell verdächtigt, selbst ein 
Hexenmeister zu sein. 

Vor diesem geistigen Hintergrund bildet eine 
von Peter Kaiser überlieferte Schrift, deren Er
scheinungsort, -zeit und Autor(en) unbekannt sind, 
ein bedeutsames Zeitdokument. Die Publikation 
war - vermutlich von den seit 1649 in Feldkirch 
ansässigen Jesuiten, die sich in zahlreichen Schrif
ten hervortaten1 0 7 - «den ehrsamen, wohlacht
baren und weisen Herren Landammännern Georg 
Wolf aus Vaduz, Georg Bürkle von Schan und Jakob 
Schreiber von Eschen» gewidmet und mahnte 
vor dem Abfall vom katholischen Glauben, dessen 
schlimmste Art bekanntlich der Teufelsbund, die 
Hexerei bildete. Gleichzeitig empfahl die Schrift 
Mittel, «wie die tödtlichen Glaubenswunden eines 
abfallenden Menschen zu heilen seien, ob man sich 
darob zu ärgern, oder nicht vielmehr und eben 
darum an der katholischen Kirche sich desto hefti
ger stärken und zu halten habe». 1 0 8 Diese gegen-
reformatorische Publikation, die mit hoher Wahr
scheinlichkeit Bezüge zu den Hexenverfolgungen 
enthielt, kann mittels der Landammänner-Listen 1 0 9 

nicht genauer datiert werden. Diese ermöglichen 
nur eine grobe Zuordnung zum Zeitraum zwischen 
1669 und 1679. Als Terminus ante quem dient die 

Tatsache, dass der erst im Jahre 1680 1 1 0 massgeb
lich an den Hexenprozessen beteiligte Ammann 
Hans Öhre aus Schellenberg in der Widmung nicht 
erwähnt ist. 

Selbst wenn kein direkter Zusammenhang der 
Schrift mit den Hexenverfolgungen besteht, so 
verweist sie doch eindringlich auf die meinungsbil
dende Rolle eines einflussreichen Teils der Geist
lichkeit, der gegenüber dem Hexenwesen zumeist 
keine allzu konziliante Haltung vertrat.1 1 1 Jedenfafls 
ist bislang nicht bekannt, dass die Jesuiten etwas 
gegen die ausufernden Hexenverfolgungen in ihrer 
unmittelbaren Nachbarschaft unternommen hät
ten. 

VERFOLGUNGEN UND PROZESSE IN DEN 
J A H R E N 1675 RIS 1678 

Otto Seger führt ein Verzeichnis der Einkünfte der 
Grafschaft Vaduz und der Herrschaft Schellenberg 
von etwa 1662 bis 1681 an und erklärt die beson
ders hohen Einnahmen im Jahr 1675 mit Konfiska
tionen im Gefolge von Hexenprozessen.1 1 2 Für diese 
Zeit sind jedoch in den Quellen bislang keine Pro
zesse fassbar. Der einzige Hinweis darauf besteht 
darin, dass im Rechtsgutachten von Dr. Welz vom 
März 1679 erwähnt ist, Anna Maria Negelin aus 
Schaan sei 1675 denunziert worden. 1 1 3 Dabei könn
te es sich aber auch um eine Denunziation im Zuge 
der zahlreichen Inquisitionen gehandelt haben, die 
damals vorgenommen wurden. Ob es 1675 zu ei
nem Hexenprozess oder zu Vorbereitungen für ein 
solches Verfahren gekommen ist, lässt sich mit den 
vorliegenden Unterlagen nicht bestimmen. Hexen
prozesse um die Mitte der siebziger Jahre bleiben 
somit eine schwach belegte Vermutung. 

In den Schreiben der Feldkircher Beamten von 
1681 heisst es zumeist, die gerichtlichen Hexenver
folgungen in Vaduz und Schellenberg hätten nun
mehr bey vier jähren hero stattgefunden.114 Dabei 
wurde das Jahr 1681 wohl mitgezählt, denn in der 
Denkschrift der Landammänner und Gerichte an 
den Kaiser von Ende 1683 bestehen nur Hinweise 
auf Prozesse in den Jahren 1678 und 1679. 1 1 5 Das 

20 



«DER T E U F E L U N D DIE H E X E N MÜSSEN A U S 
D E M L A N D .. .» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

Jahr 1677 ist nicht erwähnt . 1 1 6 Auch die vorliegen
den Gerichtsakten belegen erst für 1678 einen 
Hexenprozess. 

In einer Injurienklage vom 29. April 1678, die 
der Burgvogt Hans Rusch, welcher im folgenden 
Jahr verbrannt wurde, gegen Udo Kranz zu Vaduz 
führte, erfahren wir, dass dieser gegenüber dem 
Korporal Heinrich Hoffmann erklärt habe, so baldt 
ain gn. herrschafft außer landt sei, man den hexen 
prozeß wider anfangen und under den ersten der 
burgvogt verbrendt werden solle.1" Demnach hat
ten bereits zu Beginn des Jahres 1678 Gerichtsver
fahren wegen Hexerei stattgefunden, an deren 
Fortsetzung der Herrschaft wenig gelegen war. 

Dass den Hexenprozessen des Jahres 1679 nicht 
viele andere vorangegangen waren, ergibt sich 
auch daraus, dass in den Akten des genannten Jah
res ständig nur auf einen letsten proceß Bezug 
genommen wird, von dem jedoch schon 1680 keine 
Unterlagen mehr vorlagen. 1 1 8 

Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es sich 
beim Gerichtsverfahren von 1678 um jenes, das 
in den Quellen einmal «Dr. Christians Prozesse» 
genannt wird. 1 1 9 Dr. Georg Christian, der aus St. 
Gerold im Grossen Walsertal stammte, vor 1665 
Feldkircher Stadtschreiber und dann bis 1680 kai
serlicher Freilandrichter in Rankweil war, 1 2 0 hatte 
schon 1667 und 1675 unter Landvogt Köberle an 
Inquisitionen über der Hexerei Verdächtigte teil
genommen. Nach dem Abgang Köberles im Jahre 
1677 dürfte Dr. Christian Prozesse gegen etliche 
Personen - vielleicht auch nur zu Ende - geführt 
haben. 

Namentlich bekannte Todesopfer der Prozesse 
von 1678 waren Jakob Rig aus Triesen, 1 2 1 Michael 
Hilbi, der vielleicht aus Eschen stammte,1 2 2 Magda
lena Eglin aus Mauren 1 2 3 und Katharina Föhrin, 
wohl ebenfalls aus Mauren. 1 2 4 Aus einem späteren 
Ansuchen um Wiedererstattung von Konfiskations
geldern geht hervor, dass 1678 Matthias Beck, Pul
vermacher in Schaan, wegen einer geringen denen 
ambtleuthen verdrissigen red eingezogen und ver
brannt worden sein soll . 1 2 5 Weitere Todesopfer, de
ren Namen nicht überliefert sind, waren der Bru
der, die Mutter, deren Schwester und die Stiefmut

ter der Maria Walserin aus Mauren. Sie selbst wäre 
ebenfalls verbrannt worden, wenn sie sich nicht für 
schwanger ausgegeben hätte; als der wahre Sach
verhalt aufkam, war der Prozess bereits eingestellt 
worden. 1 2 6 

105) StAAug 2968, fol. 10b. In StAAug 2970, fol. 4b, u. StAAug 
2971, fol. 4b, lautet der Vorname der Büchlin Anna Katharina. In 
den Inquisitionsprotokollen wird sie als «ahna» (Grossmutter) 
Silvester Hopps angeführ t . Dass es sich bei der Büchlin nicht um die 
Schwiegermutter Hans Hopps handelte, schliesse ich daraus, dass 
seiner Ehefrau Katharina Wangnerin keine schlechte Herkunft 
vorgeworfen wird. 

106) SRg, fol. 75a. 

107) Burmeister, Feldkirch, S. 199. 

108) Kaiser, Geschichte, S. 431, 

109) Ospelt, Landammänner-Verze ichnis , S. 41-51; Büchel, Eschner
berg, S. 35. 

110) Ospelt, Landammänner-Verze ichnis , S. 47. 

111) Behringer, «Vom Unkraut unter dem Weizen», S. 29-31. 

112) Seger, Hexenprozesse. S. 58. 

113) Welz 1. S. 48. 

114) StAAug 2972, fol. 71b; StAAug 2969, fol. 4a. 

115) LLA RA 144/143, fol. 4a; anders als bei Kaiser, Geschichte, 
S. 447, zu lesen ist, heisst es im Originaldokument nicht, dass 
es sich dabei um Zauberei- oder Hexenprozesse handelte. Dies ist 
jedoch sehr wahrscheinlich. 

116) Es ist nicht bekannt, auf welchen Hexenprozess sich die Aus
sagen der Maria Wagnerin (Witwe Ulrich Blenks in Schaan) bezogen, 
die bei einer Inquisition im Jahre 1677 zu Protokoll genommen 
wurden; SRg, fol. 224a+b, und Welz 1, S, 45.) 

117) LLA AS 1/2, fol. 25a. 

118) SRg, fol. 60a. 

119) StAAug 2971, fol. 19b. 

120) Welti, Freilandrichter, S. 149. 

121) StAAug 2971, fol. 19b. 

122) StAAug 2968, fol. 22b. 

123) Ebenda, fol. 26a u. 39a. 

124) Ebenda, fol. 39a. 

125) Er war mit Katharina Dintlin verheiratet und der Vater 
von Michael, Anna, Mar ia und Katharina Beck: StAAug 2971, 
fol. 34a+b. 

126) StAAug 2968, fol. 5a. 
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Die Prozesse Dr. Christians fanden gegen Perso
nen sowohl aus der Herrschaft Schellenberg als 
auch aus der Grafschaft Vaduz statt. Sie forderten 
nachweislich mindestens neun Todesopfer, ihr Zahl 
könnte sich jedoch auch auf ein Vielfaches belaufen 
haben. 

DIE «BRÜGLERISCHEN PROZESSE» VON 1679 
UND DER WIDERSTAND DER STÄNDE 

Unter Landvogt Dr. Brügler wurden 1679 in der 
Grafschaft Vaduz Hexenprozesse geführt, die 20 
Personen das Leben kosteten. Wie aus den Unter
lagen hervorgeht, fanden die ersten Verhaftungen 
Mitte März statt. Die Beisitzer - die Landammän
ner Wolf und Bürkle sowie der Zoller Kaspar 
Schreiber - wurden für 80 Tage bezahlt, das heisst, 
die Verfahren dauerten mindestens bis Ende Mai. 
Die Inquisitionen über die Delinquenten waren 
zum Teil schon vier Jahre früher vorgenommen 
und aufgezeichnet worden. 

Vor dem Beginn der Verfahren legte das Gericht 
die entsprechenden Unterlagen vorschriftsgemäss 
einem Juristen, und zwar Dr. Thomas Welz in Lin
dau, zur schriftlichen Begutachtung vor. Die folgen
den Prozesse stiess jedoch bald auf Widerstand bei 
breiten Kreisen. Der Graf und seine Beamte wur
den deshalb öffters gewahmet und gleichsamb 
gebetten .... in dergleichen schweren malefiz Pro
cessen behuetsamer fürzufahren.127 

Trotzdem sollen die Prozesse so geführt worden 
sein, dass die Grafschaft Vaduz und die Herrschaft 
Schellenberg - laut Aussage der Feldkircher Beam
ten - in der ferne undt nähe in einen sehr üblen Ruf 
kamen, der zur Sorge Anlass gab, dass man sogar 
in publicis commercijs ein abscheuen tragen undt 
dardurch ein unwiederbringlicher schaden erfol
gen möchte. In Schwaben und in anderen Nachbar
ländern sage man schon, dieser oder jener seye 
auß dem hexenlandt. Schuld an dem schlechten 
Ruf seien einerseits der Graf selbst mit seinen dif
famierenden Reden in der Öffentlichkeit, anderer
seits die Vaduzer Beamten, welche die Gerichtspro
tokolle schlecht verwahrten, nicht die erforderliche 

Verschwiegenheit an den Tag legten und die Pro
zesse unordentlich führ ten. 1 2 8 

Manche Personen führten den Widerstand gegen 
die Hexenprozesse darauf zurück, dass nun auch 
immer stärker die Machtelite von den Verfolgungen 
betroffen wurde. Der Maurer Christian Zindt aus 
Schaan zum Beispiel war der Meinung, es werde 
das hexen prennen bald aufhören, dann der aman 
Wolff hab khain lust mer darzue, weil es ime zu 
nachendt in sein freindtschafft khome.129 

Was auch immer die Gründe für die Unzufrie
denheit waren: Durch die «Brüglerischen Prozes
se» fühlten sich sowohl die Geistlichkeit als auch 
die gesambte diese landtschafft veranlasst, zusam
men mit den Beamten des Feldkircher Vogteiamts 
und den Feldkircher Stadtdeputierten vom Grafen 
zu verlangen, dass die Prozessakten zur Begutach
tung an eine Universität übersandt würden, nach 
deren Urteil man sich richten solle. 1 3 0 

Die Hexenprozesse hatten eine breite Front des 
Widerstandes hervorgerufen, deren Entstehung 
anhand der vorliegenden Dokumente nicht genau
er nachvollziehbar ist. Sogar der Churer Bischof 
hatte den Vaduzer Landesherrn ermahnt. Zur Ver
hinderung von künftigen inconvenienzen wandte 
sich der Bischof schliesslich am 1. Juni 1679 - also 
unmittelbar am Ende der Prozesse - mit einem 
Beschwerdeschreiben sogar an Kaiser Leopold in 
Wien. Darin sprach von den grosse[n] beschwer-
nussen und Ungleichheiten, welche die Untertanen 
vom Grafen zu erleiden hatten. Der Bischof erklär
te auch, dass die Hoffnung auf Besserung ver
gebens sei, ganz im Gegenteil: Der Graf habe nun 
auch vor den Geistlichen den Respekt ganz verlo
ren. 1 3 1 Wenn man von der Beschwerde der gräf
lichen Geschwister im Jänner 1679 absieht, die 
vornehmlich innerfamiliäre Hintergründe hatte,132 

setzte der Bischof von Chur mit seiner Eingabe den 
ersten Schritt zur Involvierung des Kaisers in die 
verhängnisvolle Entwicklung zu Vaduz. Kurzfri
stige Veränderungen waren davon allerdings nicht 
zu erwarten. 

Zunächst sah es ohnehin so aus, als ob die Pro
bleme ohne grösseres Aufsehen gelöst werden 
könnten. Nachdem man dem Landesherrn nämlich 
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die Rechtswidrigkeiten dargelegt und auch erklärt 
hatte, dass sein Landvogt Dr. Brügler sogar aufsein 
des herrn graffen aigne persohn inquiriret unndt 
die arme einfeltige gefangene darüber examinirt 
habe, zeigte sich Ferdinand Karl mit einer Über
prüfung der Vorgänge einverstanden.1 3 3 

Nun wurden die Inquisitions- und Konstitutions
protokolle ex abpruto ausgehoben und dem Feld
kircher Hubmeister Dr. Franz Gugger zwecks einer 
juristischen Überprüfung übergeben. Seiner Mei
nung nach waren die Indizien, die zur Gefangen
schaft und zur Folterung führten, nur schlechtlich 
erwogen. Weiters habe es an den erforderlichen 
untadelhaften Zeugen gemangelt. Das Gericht habe 
sich zuviel auf die Denunziationen verlassen und 
den Corporibus delicti zu wenig nachgeforscht. 
Nach den Brandherden des Hexenverbrechens hin
gegen sei von dorff zu dorff von statt unndt landt, 
von hauß zu hauß, von gaßen zu gaßen gefragt 
worden. Die Fragestücke waren laut Dr. Gugger 
verfänglich und suggestiv formuliert; die Folterung 
habe das Gericht auf unrechtmässige Weise vorge
nommen. 1 3 4 

Sobald der Landvogt bemerkt hatte, daß seine 
geführte proceß examinirt werden wollen, war er 
von Weib und Kindern geflohen und hatte in der 
freyung (kirchliches Asyl) von Chur Zuflucht ge
sucht.1 3 5 Laut Angaben Rupert von Bodmans aus 
dem Jahre 1685 soll der ehemalige Landvogt 
befürchtet haben, dass er wegen des vermessenen 
Unterfangens, auf seines aignen graffens und her-
rens persohn in pto. maleficij zu inqiriren, gefan
gengesetzt werde. 1 3 6 

Mit der Flucht Dr. Brüglers endeten die Prozes
se, die im März begonnen hatten. Deren nachträg
liche Überprüfung durch Juristen einer Universität 
lehnte der Graf gegenüber einer Abordnung, die 
vom Klerus, den Ständen, dem Vogteiamt und der 
Stadt Feldkirch entsandt worden war, mit der 
Begründung ab, dass im Fall einer Annullierung 
der Verfahren seine reputation mit zuruckgebung 
der empfangenen confiscationen gröblich laedirt 
würde.137 

Immerhin hatte der breite Widerstand gegen die 
Hexenprozesse dazu geführt, dass 1679 gegen jene 

18 Personen aus der Herrschaft Schellenberg, über 
die bereits ein Rechtsgutachten vorlag, das ihre 
Verhaftung und Folterung befürwortete, 1 3 8 nicht 
mehr gerichtlich vorgegangen wurde. Vielen von 
ihnen blieb aber nur eine «Galgenfrist» bis zum 
nächsten Jahr. 

NEUE REGELUNGEN IM J A H R E 1679 

Der Konflikt um die unrechtmässig geführten 
Hexenprozesse wurde schliesslich dadurch bei
gelegt, dass der hoch verschuldete Landesherr den 
Ständen den Anspruch auf die 8 700 Gulden über
trug, die ihm aus dem Nachlass der Personen 
zustanden, welche in den Jahren 1678 und 1679 
gerichtet worden waren. Weiters überliess er ihnen 
zur Verzinsung und Abzahlung ihrer Kredite sämt
liche ordentlichen und ausserordentlichen Herr
schaftseinkommen. 1 3 9 Nun fielen also nicht nur die 
Einnahmen aus künftigen Hexenprozessen, son
dern auch die Konfiskationsgelder aus den ehemals 
heftig kritisierten «Brüglerischen Prozessen» an 
die ständische Kasse. 1 4 0 Hätten sich die Stände 
weiterhin für eine rechtliche Untersuchung dieser 
Verfahren eingesetzt, so hätten sie sich vermutlich 

127) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

128) StAAug 2972, fol. 72a, 65b+66a. 

129) L L A AS 1/ 2, fol. 39a u. 40a. 

130) StAAug 2972, fol. 66a. 

131) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

132) L L A RA 144/128; Kaiser, Geschichte. S. 444, 

133) StAAug 2972, fol. 68a. 

134) Ebenda, fol. 68a-69a. 

135) Ebenda, fol. 67a, Bei Seger, Hexenprozesse, S. 57, falsch 
gelesen. 

136) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

137) StAAug 2972, fol. 66a+b. 

138) Welz 2. 

139) Kaiser, Geschichte, S. 447; L L A RA 144/143, fol. 4a. 

140) StAAug 2972, fol. 66b. 
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selbst um ihre finanziellen Ansprüche gebracht. 
Unter diesen Umständen scheint die Empörung 
über die «Brüglerischen Prozesse» rasch abgeklun
gen zu sein. 

Ein Beispiel dafür, wie stark die Möglichkeit von 
Konfiskationen das Rechtsempfinden vieler mass
geblicher Leute korrumpiert hatte, bildete der neue 
Landvogt Andreas Joseph Walser. In seiner frühe
ren Funktion als Feldkircher Stadtammann hatte 
er die Prozessführung seines Vorgängers Dr. Brüg-
ler scharf getadelt; als Landvogt leitete er jedoch 
die Gerichtsverfahren gegen die vermeintlichen 
Hexenpersonen in ähnlicher Weise, obwohl ihm 
eigens der Jurist Johann Büchele zur Seite gestellt 
worden war. 1 4 1 

Beim weiteren Widerstand gegen die Hexenpro
zesse blieben die Betroffenen - mit Ausnahme der 
anfänglichen Unterstützung durch einen mutigen 
Geistlichen - auf sich selbst gestellt. Gegen die 
«Walserischen Prozesse» des Jahres 1680 gab es 
bezeichnenderweise nicht nur keine Proteste von 
S e i t e n der Stände; laut Angaben des designierten 
Feldkircher Vogteiverwalters Dr. Gugger hatten 
diese nun sogar die Initiative dazu ergriffen. Als 
nämlich der Landesherr von ihnen abermals 
widerrechtlich die Bezahlung des Winterquartiers 
verlangte, hätten sie sich unter der Bedingung dazu 
bereit erklärt, dass der Graf mit den Prozessen 
fortfahre und ihnen die Konfiskationsgelder über
lasse. Daraufhin seien die Hexereiverfahren wei
tergeführt und dabei nur die reichste[n] exequiert 
worden.' 4 2 

Dr. Gugger stellte damit die Vaduzer Hexenpro
zesse einseitig als Folge der behördlichen Geldgier 
dar. Laut Katharina Wagnerin aus Schaan war es 
landtkhündig .... das die ambtleuth die reichen aus 
begürd ihres gueths, die armen aber aus allerhand 
neyd, haß unnd raachgürighaith aus dem weeg ge-
raumbt haben, dahero niemand wissen khönde, 
welcher schuldig oder unschuldig gestorben}42 Be
güterte Leute dürften allerdings zu den bevorzug
ten Opfern gezählt haben. Das Gericht drohte An
dreas Reinberger noch Ende 1681 eine Strafe an, 
weil er Hans Straub gegenüber bezeichnenderwei
se behauptet hatte, wann er so reich were gewest 

alß der Johannes Walßer, so wehre er auch schon 
lengst verbrent worden."4 

Das ausgeprägte Interesse der Stände an den 
Geldern aus den Konfiskationen im Gefolge von 
Hexenprozessen veranschaulichen die Aufzeich
nungen vom 1. April 1680 über die noch ausste
henden Summen. Dort heisst es, die Schuld der 
Erben Florian Lamparts in der Höhe von 4 300 
Gulden sei auf gned. herrschaft ratification hin um 
1 300 Gulden moderiert worden. Der Landvogt 
Walser, die Ammänner Georg Wolf und Kaspar 
Schreiber sowie der Aktuar Franz Anton Braun 
setzten jedoch fest, dass die bereits bezahlten 292 
Gulden bei diesem Abschlag nicht berücksichtigt 
werden sollten. 1 4 5 Selbst von den Nachkommen des 
unbegüterten Peter Ospelt aus Triesenberg, dem 
der Graf die confiscation geschenkht hatte, erpress-
ten die criminalisten noch 18 bzw. 21 Gulden. 1 4 6 

DIE «WALSERISCHEN PROZESSE» VON 1680 

Die Schellenberger Ammänner Jakob Schreiber 
und Hans Öhre stellten die Vorgeschichte der Pro
zesse, die unter dem Landvogt Walser geführt wur
den, gegenüber dem kaiserlichen Kommissar im 
Jahre 1685 folgendermassen dar: Schon lange 
führten Untertanen gegen bestimmte Personen 
Klage und suchten Hilfe bei der Obrigkeit. Manche 
Leute vertraten die Meinung, die Ammänner un
ternähmen deshalb nichts gegen die Verdächtigten, 
weil sie besorgen, es möchte ihre nechste bluets-
freünd treffen. Aufgrund des verbreiteten Wun
sches nach gerichtlichen Hexenverfolgungen wur
den die Schellenberger Ammänner schliesslich vor 
den Landvogt zitiert. Sie konnten dort aber der 
Einleitung von Hexenprozessen nicht ohne weite
res zustimmen, da solche Verfahren Geld kosteten 
und man deshalb Kredite aufnehmen musste. Dazu 
benötigten sie die Zustimmung der Gerichtsver
sammlung. Diese sprach sich später für die Einlei
tung von Hexenprozessen aus. 

Daraufhin wurden die Kläger vom Oberamt -
also nicht von den Ammännern - vorgeladen, ihre 
Aussagen aufgezeichnet, die Zeugen verhört und 
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indicia darauß gezogen. Sowohl die Klagen als 
auch die Indizien sandte die Behörde in der Folge 
an einen Rechtsgelehrten in Lindau, der juristische 
Gutachten darüber verfasste. Bevor die Hexenpro
zesse eingeleitet wurden, erklärte der Landvogt 
den Ammännern, das notwendige Vorgehen sei 
von unparteiischen Rechtsgelehrten erfragt wor
den, denen wür ammäner nichts ein oder wider 
reden sollen noch können. Gemeint war damit das 
Rechtsgutachten des Lindauer Juristen Dr. Thomas 
Welz, der allem Anschein nach von Dr. Daniel 
Rehm unterstützt worden war. 1 4 7 

Die Ammänner betonten später, dass sie weder 
Klagen eingebracht noch die Prozesse begonnen 
hätten. Auch die Gefangennahmen seien auf Befehl 
des Oberamts erfolgt. Dass sie dann während des 
Prozesses hart vorgegangen wären, sei eine Ver
leumdung durch die Opfer und deren Nachkom
men, denn die Ammänner hätten die Delinquenten 
nicht examiniert, sondern seien nur Beisitzer ge
wesen. Den Prozess zue verfüehren, seien abson
derliche leüth bestellt und selbigen alles ledigklich 
überlassen worden. Die Ammänner hätten das Ver
fahren auch gerne den Rechtsgelehrten überlassen, 
da sie von den rechtlichen Grundlagen der Hexen
prozesse nichts verstanden. Der kaiserliche Kom
missar Rupert von Bodman konnte nach ausführ
lichen Nachfragen vor Ort später bestätigen, dass 
sich die Ammänner nicht als instigatores oder aut-
hores (Betreiber oder Urheber) der Hexenprozesse 
betätigt hatten.1 4 8 

Landvogt Walser begann im April 1680 zwei 
grosse Prozessserien in der Grafschaft Vaduz und 
in der Herrschaft Schellenberg. Die Vaduzer Ver
fahren wurden nach einer Unterbrechung teils erst 
im November weitergeführt und kosteten insge
samt 13 Personen das Leben. Die letzte bekannte 
Einvernahme einer Delinquentin bei den vaduzi
schen Prozessen erfolgte am 14. Dezember 1680, 
ihre «Besiebnung» (Bestätigung der Geständnisse 
vor sieben Zeugen149) zwei Tage darauf. Die letzte 
Hinrichtung dürfte wenige Tage danach vorgenom
men worden sein. 1 5 0 Die Prozesse führte Landvogt 
Walser mit Unterstützung von Lizentiat Johann 
Büchele. 1 5 1 Beisitzer bei den Verfahren gegen die 

Delinquenten aus der Grafschaft Vaduz waren die 
Landammänner Georg Wolf und Georg Bürkle 
sowie Kaspar Schreiber. Franz Anton Braun fun
gierte als Aktuar. 1 5 2 

An den Prozessen gegen der Hexerei Verdächtig
te aus der Herrschaft Schellenberg, die zwischen 
April und August 1680 geführt wurden und mit 
12 Hinrichtungen endeten, waren ausser Walser, 
Büchele und Braun die Landammänner Hans 
Öhre und Jakob Schreiber als Beisitzer beteiligt.153 

NEUER WIDERSTAND GEGEN DIE H E X E N 
PROZESSE IM DEZEMBER 1680 

Wie bereits erwähnt, regte sich von S e i t e n der 
Stände kein merklicher Widerstand mehr gegen die 
«Walserischen Prozesse» des Jahres 1680. Nun 
waren die Verfolgten gezwungen, sich selbst zu 
wehren. Den ersten bislang bekannten Schritt dazu 
unternahm Maria Eberlin von Planken, nachdem 
ihr die Flucht aus dem Schloss Vaduz gelungen 
war. Sie war dort durch ein Ofenloch gekrochen 
und nach manchen Mühen auf das Dach gelangt, 

141) Ebenda, fol. 67a u. 69a. 

142) StAAug 2969, fol, 36a+b; StAAug 2971, fol. 2b+3a. 

143) StAAug 2971, fol. 36a. 

144) LLA AS 1/2, fol. 71b. 

145) StAAug 2969, fol. 49b. 

146) StAAug 2971, fol. 22b. 

147) Vgl. S. 62-64. 

148) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

149) Vgl. dazu Gehring, Hexenprozesse. S. 27 f. 

150) ÖStA Deneg. Ant. 96 (Tübinger Rechtsgutachten). 

151) Im Jahr 1682 spricht vermutlich der Triesner Pfarrer in seinen 
Aufzeichungen von den Verfahren des Jahres 1680 als 
Büecheüns processe: StAAug 2971, fol. 18a. 

152) V L A HoA, Delinquentenliste von 1682 und Sitzungsgelderliste. 
Über Franz Anton Braun erklär ten die Beamten des Feldkircher 
Vogteiamts 1681, er habe vor seinem Einsatz in Vaduz noch nicht 
einmal ein gewöhnliches Protokoll verfasst: StAAug 2972, fol. 67b. 

153) V L A HoA, Delinquentenliste von 1682 und Sitzungsgelderliste. 
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indem sie einige Ziegel entfernte. Von dort hatte 
sie sich mit einigen zusammengebundenen Lein
tüchern an der Mauer hinabgelassen.1 5 4 

Nach der Flucht aus dem Schloss, das sich übri
gens in einem schlechten Bauzustand befand, 1 5 5 

liess sie den in Feldkirch ansässigen kaiserlichen 
Notar Johann Conrad Haim zu ihrer ehren defen-
dierung am 4. Dezember 1680 eine revocation, 
protestation, contradiction, provocation und reser-
vation verfassen und am nächsten Tag dem Vadu
zer Landvogt sowie seinen Beamten zustellen. 1 5 6 

Bald darauf wurde Valentin von Kriss, Kämme
rer des Kapitels unter der Landquart und von 1664 
bis 1692 Pfarrer zu Triesen, 1 5 7 vor Ort gegen die 
Hexenprozesse aktiv. Nachdem er erfahren hatte, 
dass Katharina Gassnerin aus seiner Pfarrei zu
sammen mit vier oder fünf anderen Delinquenten 
in den Tagen nach ihrer «Besiebnung», welche am 
16. Dezember erfolgt war, auf dem Richtplatz ver
brannt werden sollte, rief er den Ehemann der 
Gassnerin sowie zwei ihrer Brüder zu sich und ver
langte von ihnen, dass sie sich für das Leben der 
Frau einsetzten. Zu diesem Zweck übergab er 
ihnen einen Brief mit etwas Geld, den sie zum kai
serlichen Notar nach Feldkirch 1 5 8 bringen sollten. 
Die Männer weigerten sich jedoch und baten ihn 
dreimal um Verzeihung, sye köndten undt wolten 
sich der sach nicht annemmen, indem sye in groß 
unglückh gerathen möchten. Der Pfarrer hingegen 
antwortete, sie sollten seiner Aufforderung nur 
nachzukommen, wan eß gefehlet seye, so wolle ers 
selbs verantworten. Er habe den handel angefan
gen, wolle es auch außmachen. 

Der Feldkircher Notar verfasste daraufhin ein 
Protestschreiben gegen die Prozesse und Exekutio
nen, weilen der Pfarrer erweisen wolle, daß sie 
Catharina Gassnerin sine fundamento ad captu-
ram gezogen, wider alle recht torquirt und umb 
unschuldt zum todt condemniret werde. Weiters er
bot sich Valentin von Kriss, ihre unschuldt sonnen-
clar an tag zuegeben. Dieses Dokument übergaben 
der Notar und zwei Verwandte der Gassnerin dem 
Vaduzer Gericht gerade zu dem Zeitpunkt, als man 
die Verurteilten zur Richtstätte führen wollte. 

Pfarrer von Kriss soll ursprünglich auch noch 
noch proprio nomine wegen aller ibrigen malefi-
canten protestieren wollen haben. Wegen einer 
dafür verlangten caution, mit der er die dadurch 
verursachenden cösten hätte abdecken müssen, 
habe er davon schweren Herzens abgesehen. Des
halb wurde schliesslich mit denen ibrigen ad exe-
cutionem geschriten. Bei diesen letzten Todesop
fern, welche die vaduzischen Hexenverfolgungen 
forderten, handelte es sich um Christina Wagne
rin aus Schaan, Georg Nigg aus Triesen sowie Peter 
Ospelt, Maria Ospeltin und Maria Schleglin vom 
Triesenberg. Für sie kam der einsetzende Wider
stand zu spät. Die Gassnerin aber liess man cum 
reprotestatione zur abwendung aller ungleichen 
reden im Gefängnis. 1 5 9 

Am 17. Dezember 1680 1 6 0 - also praktisch zur 
selben Zeit, als der Einspruch gegen die Hinrich
tung der Gassnerin veranlasst wurde - wandten 
sich Valentin von Kriss und fünf weitere Personen, 
die aus Angst vor der grausamen Tortur sich von 
weib undt kindern in daß elend zubegeben getrun-
gen worden waren, in zwei gesonderten Eingaben 
an die Oberösterreichische Regierung in Innsbruck. 
Sie baten darum, ihre Beschwerden über die unge
bührliche Vorgangsweise bei den Hexenprozessen 
in der Grafschaft Vaduz und der Herrschaft Schel
lenberg zuerröttung sovil unschuldigen blueths an 
den Kaiser weiterzuleiten. Darüber hinaus ersuch
ten die fünf Geflohenen um die abstellung der 
geclagten Inquisition und um die Gewährung 
der landtssicherhait auf österreichischem Territo-

154) StAAug 2969, fol. 37a. 

155) StAAug 2972, fol. 55b+56a; Kaiser, Geschichte, S. 448; Ulmer, 
Burgen, S. 908. 

156) StAAug 2971, fol. 26a. 

157) Zu seiner Person vgl. Büchel, Pfarrei Triesen, S. 65-74. 

158) Im Original wird Vaduz angegeben. Aus einer anderen Stelle 
geht eindeutig hervor, dass nur Feldkirch gemeint sein konnte. 

159) ÖStA Deneg. Ant. 96; StAAug 2971, fol. 18a+b. 

160) Datierung nach Seger, Hexenprozesse, S. 57. 
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rium. 1 6 1 Mit den Schreiben an die Regierung wurde 
ein Prozess eingeleitet, der eine andere Wirkung 
als die Empörung der Stände zeitigen sollte. 

Bei den erwähnten fünf Untertanen handelte es 
sich um Maria Eberlin aus Planken, die waghalsig 
aus dem Gefängnis im Schloss Vaduz entwichen 
war, um Michael Gassner aus Triesenberg, dessen 
Bruder Florian noch auf dem Weg ins Gefängnis 
den Häschern entfliehen konnte, sowie um An
dreas Reinberger aus Vaduz, dessen Vater als 
Hexenmeister hingerichtet worden war und der 
selbst bereits in grosser Gefahr stand, eingezogen 
zu werden. Weiters zählten zu dieser Gruppe 
Adam und Sebastian Hilti aus Schaan, deren Bru
der Christian 1679 hingerichtet worden war. Davor 
hatte man schon die Mutter und einen Onkel ver
brannt. Anders als gegen Sebastian Hilti war gegen 
seinen Bruder Adam von der Obrigkeit noch nicht 
inquiriert worden. Nach seiner Flucht konfiszierte 
sie allerdings aus dessen Besitz 620 Gulden, wovon 
sie bis 1682 etwas über die Hälfte einziehen konn
te. Wie für den ebenfalls nicht inquirierten Michael 
Gassner bestand also auch für Adam Hilti ein un
mittelbares materielles Interesse, gegen die gröste 
bluethvergiessung der vadutzischen underthanen 
aktiv zu werden. 1 6 2 

Der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass 
ausser den angeführten noch etliche weitere Perso
nen aus dem Land geflohen waren, ohne sich aber 
für eine Beendigung der Hexenprozesse einzuset
zen. 1 6 3 

Dass sich Untertanen im Konflikt mit «tyranni
schen» Obrigkeiten an den Kaiser beziehungsweise 
an die Reichsgerichte wandten, bildete in der 
Frühen Neuzeit keine aussergewöhnliche Erschei
nung. In zahlreichen anderen Fällen suchte man 
Unterstützung bei der «kaiserlichen Gerechtigkeit» 
im Konflikt mit Landesfürsten. 1 6 4 

PFARRER VALENTIN VON KRISS 
UND DAS SCHICKSAL DER GASSNERIN 

Die Eingaben an die Innsbrucker Regierung bezie
hungsweise an den Kaiser führten zu keinem ab
rupten Wandel bei den gerichtlichen Hexenver
folgungen. Einschneidender wirkte zunächst die 
notarielle «Protestation» des Triesner Pfarrers Va
lentin von Kriss: Vor der Weiterführung der Hexen
prozesse musste nun das Schicksal der gefangenen 
Gassnerin geklärt werden. Und dies erwies sich als 
ziemlich schwierig. 

Dem Pfarrer gelang es nicht, wie er angekündigt 
hatte, den Beweis für die Unschuld der Gassnerin 
zu führen. Stattdessen begann er - aus der Sicht 
seiner Gegner - wider die gnädige herrschafft, daß 
oberambt, die gerichte, die bauren zue verhexen 
und nicht allein mit einer kayl. commission zuetro-
hen, sondern auch mit 1000 iniurien und cavilla-
tionibus [Sticheleien] umb sich zuewerffen. Das 
führte schliesslich so weit, dass er auf anhalten von 
seiner geistlichen obrigkeith dazu gezwungen wur
de, allerseits Abbitte und Widerruf zu tun, die 
uncosten der action abzueführen und sich 3 mo-
nath von seiner pfarr in exilium zubegeben. 

Die Aktivitäten des Pfarrers zur Rettung der 
Gassnerin und die damit verbundenen Unterneh
mungen zur Beendigung der Hexenprozesse wur
den also auch von von seinen geistlichen Vor
gesetzten - dem Churer Bischof und seiner Behör
de - als Verunglimpfungen und Gehässigkeiten 
gewertet. Sie zwangen ihn deshalb zum Widerruf 
und zu einer Entschuldigung, liessen ihn die seinet
wegen angefallenen Unkosten bezahlen und be
straften ihn für seinen Einsatz zugunsten der Gass
nerin und wohl auch anderer Verfolgten mit einer 
dreimonatigen Verbannung aus seiner Pfarrei. 

Im Exil scheint Pfarrer von Kriss der Mut verlas
sen zu haben. Im Apri l 1681 schrieb er nach Va
duz, daß er die unschuldt der Catharina Gaßnerin 
nicht zueverificiren begehre, auch dem notario ein 
solches in seinem namen zuthun nicht befohlen 
hete. Dies bedeutete, dass sich der Pfarrer von sei
ner «Protestation» distanzierte, die er zuvor allein 
zu verantworten gedachte. 
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Da die Obrigkeit die Gassnerin nicht unbegrenzt 
gefangenhalten konnte, sie aber auch nicht einfach 
freilassen wollte, übersandte man Ende April sämt
liche Akten über sie zur Begutachtung an die juri
stische Fakultät der Universität Tübingen. Vaduz 
lag an und für sich weit ausserhalb des Region, 
innerhalb der man sich in Hexenangelegenheiten 
an diese württembergische Universität wandte. 1 6 5 

Wahrscheinlich war Tübingen auf Grund einer 
Empfehlung des Lindauer Rechtsgutachters Dr. 
Thomas Welz, der dort studiert hatte, ausgewählt 
worden. Das Gutachten für Vaduz wurde am 7. Mai 
1681 abgeschlossen und sprach sich für die Frei
lassung der Gassnerin aus. 1 6 6 

Obwohl die criminalisten - wie die Hexenverfol
ger von ihren Gegnern abwertend genannt wurden 
- das Rechtsgutachten schon um Pfingsten, also in 
der zweiten Hälfte des Monats Mai, erhalten hat
ten, Hessen sie die Gassnerin noch mehr als vier 
Wochen lang in ihrem sehr unbequemmen kerckher 
liegen, bis sie Anfang Juli durch die gnad gottes 
entfliehen konnte. Während ihrer siebenmonatigen 
Haft war sie durch den damaligen grim kalten Win
ter und bey nahe uberstandenen grausammen tor-
turen undt kummers umb die leibs gesundheit ge
bracht worden. Ihr Mann und ihre Mutter sollen in 
dieser Zeit vor kummer gestorben sein. Deshalb 
mussten ihre vier unerzogne[n] kinder vom Ge
meinwesen unterstützt und verdingt werden. 1 6 7 

Auch Pfarrer von Kriss wurde durch das Tübin
ger Gutachten rehabilitiert, denn durch seine An
kündigung, die Unschuld der Gassnerin zu erwei
sen, hatte er sozusagen den Stein der Gerechtigkeit 
ins Rollen gebracht. Er musste deshalb die Kosten, 
die während der Gefangenschaft der Gassnerin 
angefallen waren, und jene für das Rechtsgutach
ten nicht übernehmen. Bezüglich der anderen De
linquenten, die Mitte Dezember 1680 verurteilt 
worden waren, aber nicht mehr gerettet werden 
konnten, gestand man dem Pfarrer zu, dass nicht 
leicht ein privatus, wan er auch gleich defectus in 
processu observirt, solche einer obrigkeith auff sei
ne costen und mit seiner hechsten ungelegenheit 
außzueführen sich underfangen wurdt. 

Die Tübinger Juristen rechtfertigten weiters die 
Weigerung des Ehemannes und der Brüder der 
Gassnerin, sich für ihr Recht einzusetzen. Es sei 
nicht zu erwarten, daß solche gemeine von gerin
gen mitlen leüth sich unterstünden, einer eifrig in-
quirierenden Obrigkeit Fehler vorzuhalten. Solche 
Verfahren nähmen gewöhnlich erst dann ein Ende, 
wenn reiche und verständige Leute davon betroffen 
würden. {Wannenhero per experientiam observie
ret, daß begangene fähler in dergleichen proceß 
durch forthbrennen gemeiner leüth solang forthge-
sezet werden, biß es an vermögliche und verstän
dige leüth mit der Inquisition kombt, da dan sel
bige an tag gebracht und solche proceß gleichsamb 
in der mitte deß eyfers gestellet werden.16S) 

Über die Motive, die Pfarrer von Kriss zu seinen 
Unternehmungen zugunsten der Gassnerin ver
anlassten, liegen bislang keine Angaben vor. Mög
licherweise bestand eine verwandtschaftliche Ver
bindung über seine Schwester Ursula, die mit 
einem Gassner verheiratet war. Vielleicht war sein 
Unrechtsbewusstsein auch durch die Verschwäge
rung mit der Familie Rig aus Triesen, die von den 
Verfolgungen stark betroffen war, besonders aus
geprägt. 1 6 9 Nicht auszuschliessen ist ein schlechtes 
Gewissen der Gassnerin gegenüber, hatte der Pfar
rer doch bei der Behandlung des kranken Kindes 
Hans Kindles die Entdeckung eines schwerwiegen
den Corpus delicti gegen die verdächtigte Frau in 
Form eines Federknäuels im Kinderbett veranlasst. 

161) StAAug 2972, fol. 71a; T L A . Regierungskopialbuch 229, fol. 
83a-90b. 

162) StAAug 2971, fol. 15a+b. 

163) Dazu gehörte zum Beispiel Wilhelm Sele: StAAug 2969, fol. 
47b. 

164) Blickle, Unruhen, S. 86. 

165) Gehring, Hexenprozess, S. 370. 

166) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

167) StAAug 2971, fol. 18a+b. 

168) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

169) Büchel, Pfarrei Triesen, S. 65. 
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Von einiger Bedeutung dürfte darüber hinaus 
eine theoretische Beschäftigung mit der Hexenthe
matik gewesen sein, die möglicherweise schon in 
die Studienzeit an der Universität Dillingen zurück
reichte.1 7 0 In der Bibliothek des Pfarrers standen 
jedenfalls etliche Bücher von Autoren, die bei der 
Auseinandersetzung um das Hexenwesen in Bay
ern von grosser Bedeutung waren. 1 7 1 Darunter 
befanden sich unter anderem die eifrigen Verfol
gungsbefürworter Ägidius Albertinus und Jeremias 
Drexel SJ , 1 7 2 aber auch der bedeutende Verfol
gungsgegner Paul Laymann SJ, der wiederum Fried
rich von Spee beeinflusste.1 7 3 Weiters war Valentin 
von Kriss im Besitz von Werken aus der Feder der 
gemässigten Jesuiten Leopold Manzin, Georg Go-
bat, Christoph Haunold 1 7 4 sowie von Samuel Pufen-
dorf, dem Begründer der aufklärerischen Natur
rechtslehre. 

Wie entsprechende Eintragungen im Triesner 
Totenbuch dokumentieren, glaubte Pfarrer von 
Kriss - zumindest ursprünglich - durchaus an das 
Wirken von Hexen. Beim Tode einer achtzigjähri
gen Witwe hielt er 1667 fest, dass sie «in den letz
ten Jahren ihres Lebens infolge Verhexung des 
Gebrauches ihrer Glieder beraubt war. Die gleiche 
Bemerkung findet sich von derselben Hand an 
einer zweiten Stelle, wo eine 25 Jahre lang dauern
de Krankheit gleichfalls dem Einflüsse von Hexen 
zugeschrieben wird.» 1 7 5 

DIE ERWIRKUNG EINER KAISERLICHEN 
KOMMISSION 

Die erwähnten Memoriale, die der Triesner Pfarrer 
und fünf aus der Herrschaft Vaduz geflohene Per
sonen über die Missstände bei den dortigen Hexen
prozessen verfasst und unter dem Datum des 
17. Dezember 1680 den Beamten des Feldkircher 
Vogteiamts übergeben hatten, wurden von diesen 
bald darauf, mit einem krefftigen repraesenta-
tionsschreiben aus ihrer Hand versehen, an die 
Innsbrucker Regierung weitergeleitet. Laut Rupert 
von Bodman, dem späteren kaiserlichen Kommis
sar, erwarben sich die Beamten dadurch bei der 

Durchsetzung der Gerechtigkeit zue ihrem ohn-
sterblichen nachrumb hohe Verdienste.1 7 6 

Nachdem die Innsbrucker Regierung die Schrift
stücke an den Kaiser übersandt hatte, erhielt sie 
am 7. Jänner 1681 per decretum den Auftrag, der 
Sachen halber fürderliche Information einzuhoh-
len.ul Zwei Tage später wies sie die Beamten des 
Vogteiamts in Feldkirch an, sich zu informieren 
und mitzuteilen, was zu unternehmen sei und wie 
den vaduzischen Untertanen geholffen werden 
möchte.™ 

In einem ausführlichen Bericht vom 30. Jänner 
schilderten die Beamten die Umstände der Hexen
verfolgungen in der Grafschaft Vaduz und in der 
Herrschaft Schellenberg aus ihrer Sicht. Im An-
schluss daran vertraten sie die Meinung, es sollte 
durch einen actum publicum eine solche demon-
stration wider die directores diser übell formirten 
Processen vorgenohmen werden, dass damit nicht 
nur die Unschuldigen künftig unangefochten blei
ben, sondern auch das gesamte Land und seine 
Nachbarschaft in wollhergebrachten guten rueff, 
bedürfftigen wohlstandt undt ruhe leben undt ver
bleiben mögen. Als geeignete Massnahme schlugen 
die Beamten vor, die bereits gegen die Grafen von 
Hohenems und Vaduz eingesetzte Inquisitions-
Kommission, die auf Franz Johann, Bischof von 
Konstanz, und den Stadtkommandanten von Kon
stanz, den Obristen Ferdinand Freiherr von Sta
del, oder einen Grafen von Montfort dekretiert war, 
per extensionem die Hexenakten unvermerckt er
heben und überprüfen zu lassen. Daraufhin wären 
sowohl die Ehre der unschuldigen Prozessopfer 
wiederherzustellen als auch ihre konfiszierten Gü
ter zurückzuerstatten beziehungsweise die Erben 
zu entschädigen. Davor noch sollte aber auf alle 
Fälle die Weiterführung der Prozesse untersagt und 
den flüchtigen Untertanen nicht nur in den öster
reichischen Territorien, sondern auch in der Graf
schaft Vaduz und in der Herrschaft Schellenberg 
freies Geleit gewährt werden. 1 7 9 Die Regierung in 
Innsbruck schloss sich der Meinung der Feldkir
cher Beamten an und sandte ihre Stellungnahme 
unter dem Datum des 8. Februar 1681 nach 
Wien. 1 8 0 
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Mit der Überprüfung der Flexenprozesse sollte 
also ursprünglich keine neue, sondern die bereits 
am 12. September 1680 vom Kaiser in Linz einge
setzte Kommission mittels eines erweiterten Auf
trags betraut werden. Deren Aufgabe bestand von 
Anfang an nicht allein in der Untersuchung des 
Zustands der hohenemsischen Festungen und ihrer 
Bedeutung für die österreichische Verteidigung 
gegenüber Frankreich; die Kommission hatte sich 
darüber hinaus der harten betrangnusen gegen
über den Untertanen, der vergebenden scandalen 
und des ybl hausens des Grafen anzunehmen. 1 8 1 

Damit waren noch nicht ausdrücklich die Flexen
prozesse gemeint. 

Die im September genehmigte Kommission wur
de frühestens zum Jahreswechsel 1680/81 tätig. 1 8 2 

Damals verfasste ein gewisser Oberst Kreiss einen 
Bericht über die schlechte Wirtschaft des Vaduzer 
Grafen und seines Bruders. Erzherzog Karl emp
fahl daraufhin im Februar dem Kaiser, einen Ver
walter für den Landesherrn einzusetzen.1 8 3 

Die Beschwerdeschriften des Triesner Pfarrers 
und der geflohenen Vaduzer Untertanen vom De
zember 1680 belasteten also den Grafen zu einer 
Zeit, als er sich bereits in einer bedenklichen poli
tischen Lage befand. Bildeten die Klagen wegen 
der unrechtmässigen Flexenverfolgungen zunächst 
nur ein Randthema, wurden sie bald zu einem 
Schwerpunkt in der Auseinandersetzung zwischen 
der habsburgischen Politik und dem Vaduzer Lan
desherrn. 

Nachdem die Innsbrucker Regierung den Be
richt am 8. Februar 1681 an den Kaiser nach Wien 
übersandt hatten, wurde den geflohenen vaduzi
schen Untertanen unter dem Datum vom 22. Feb
ruar der salvus conductus, das freie Geleit, zu
nächst bis zur Ausfertigung einer entsprechenden 
kaiserlichen Resolution gewährt . 1 8 4 Da die beste
hende Kommission des Konstanzer Bischofs wenig 
unternahm, wandten sich die geflohenen Unterta
nen etwa vier Monate nach ihrer ersten Eingabe, 
am 19. April, ein zweites Mal mit der Bitte an die 
Innsbrucker Regierung, dass sie ihr Anliegen beim 
Kaiser unterstütze. 1 8 5 

In diesem Sinn sprach sich die Oberösterreichi
sche Hofkanzlei in einem Schreiben vom 2. Mai an 
die Reichshofkanzlei dafür aus, daß diesem so 
gefährlichen und hochschädlichen werck zeitlich 
vorgebogen und denen wieder alle recht so sehr 
gravierten klügeren an die hand gegangen werden 
möchte. Man solle dem Grafen die Fortsetzung der 
Inquisitionen und Prozesse untersagen, den Bitt
stellern aus der Grafschaft Vaduz (endgültig) freies 
Geleit gewähren und eine «Extensions-Kommis-
sion» unter Leitung des Bischofs von Konstanz ein
richten. 1 8 6 

Laut Verfügung vom 12. Mai 1681 entschied sich 
der Kaiser jedoch für eine selbständige Kommis
sion zur Untersuchung der vaduzischen Hexenpro
zesse. Eine Subdelegation sollte diesen Entschluss 
schon bald dem Grafen von Flohenems übermitteln 
und die Auslieferung der Originalakten der Hexen-

170) Neumayr, Stiftungstätigkeit, S. 3. 

171) Ebenda, Anh . 4; Büchel, Bücher-Verzeichnis. 

172) Behringer, Bayern, S. 27, 233-235, 249, 406 u. 429. Zu den 
Verfolgungsbefürwortern ist wohl auch Heinrich Wangnereckh SJ zu 
zählen: Behringer, Bayern, S. 410 Anm. 20. 

173) Ebenda, S. 257 A n m . 124. 280, 332 f., 408 u. 417 Anm. 39. 

174) Ebenda, S. 234, 257 A n m . 124 u. 333. 

175) Feger, Pfarrbücher , S. 43; Büchel, Pfarrei Triesen, S. 67. 

176) StAAug 2969, fol. 9ab(!). 

177) StAAug 2972, fol. 71a+b. 

178) Ebenda, fol. 65a u. 71b. 
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180) StAAug 2972, fol. 71a-73b. 
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Der Kemptner F ü r s t a b t 
Rupert von Bodman 
(1646-1728) 

prozesse fordern, damit sie an die juristische 
Fakultät einer Universität zur Begutachtung über-
sandt werden könnten. 1 8 7 Die damals geplante 
Kommission kam aber nicht zustande. Ende Juni 
und Anfang Juli war wieder von einer Extensions-
Kommission des Konstanzer Bischofs die Rede. 1 8 8 

Am 11. Juni fertigte der Kaiser in Ödenburg den 
fünf vaduzischen Untertanen, die sich an ihn ge
wandt hatten, einen kaiserlichen Schutzbrief aus, 
der ihnen im Juli übergeben wurde. 1 8 9 Die vom Kai
ser im Mai verfügte eigenständige Kommission 
wegen der Hexenprozesse wurde im August 1681 
dem Kemptner Fürstabt Rupert von Bodman über
tragen. 1 9 0 Die Vorbereitungen dazu waren in Vaduz 
übrigens kein Geheimnis geblieben, so dass dort 
genug Zeit zur Verfügung stand, sich darauf vor
zubereiten.1 9 1 

DAS VORGEHEN DER KOMMISSION 1681 

Der neue Kommissar erkundigte sich zunächst ver
sehentlich bei der Stadt Feldkirch und daraufhin 
bei den Beamten des Feldkircher Vogteiamts, wie 
man die vaduzischen Hexenprozessakten unbe
merkt in die Hand bekommen könne. Aus Feld
kirch wurde ihm erklärt, dass deren geheime Ent
wendung aus dem Vaduzer Archiv unmöglich war. 
Man empfahl dem Fürstabt deshalb, deren Heraus
gabe über einen kaiserlichen Befehl zu erwirken, 
dem der Graf gewiss Folge leisten würde . 1 9 2 

Gleich Anfang September sandte Ruprecht von 
Bodman die Lizentiaten beider Rechte und Land
richter der fürstlichen Grafschaft Kempten Hofrat 
Johann Adam Ernst von Bürk und Johann Jakob 
Motz als Subdelegierte zum Grafen. 1 9 2 Bei ihrer An
kunft am 4. September 1681 in Feldkirch war die
ser gerade im Garten beim Kegeln. Er liess ausrich
ten, dass man den Kommissionsbefehl den Amtleu
ten in Vaduz einhändigen solle, denn er wolle für 
vier oder fünf Tage ins Schwabenland verreisen. 
Nachdem sich die Subdelegierten beim gerade ta
genden Stadtrat erkundigt hatten, eröffneten sie 
dem Grafen um ein Uhr nachmittags persönlich 
das kaiserliche Kommissionsmandat vom 12. Mai 
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1681, damit er der Subdelegationskommission 
nicht entgehen undt mithin denen zue Vadutz an-
heimbgelassnen gräflichen beambten wegen abfol-
gung der acten defectum instructionis vorzue-
schützen ahnlaß gegeben werde. Der Graf erklärte 
daraufhin, den kaiserlichen Anordnungen als Va
sall nachkommen zu wollen. Gleichzeitig meinte er, 
dass ihn die sach nichts angehe; diese hätten ande
re zu verantworten. Dann stellte er den Kemptener 
Abgesandten eine schriftliche Ermächtigung für 
seine Beamten in Vaduz aus. Die entsprechenden 
Anordnungen liess der Graf - gegen den Willen der 
Subdelegierten - durch eigene Diener nach Vaduz 
melden. 1 9 4 

Bald darauf begaben sich auch die beiden 
Kemptener Juristen auf den Weg zum Schloss Va
duz. Schon auf halber Strecke kam ihnen der Land
vogt Walser entgegen, dem bereits vom Grafen die 
volle Verhandlungsgewalt übertragen worden war. 
Walser liess sich durch die Subdelegierten nicht zur 
Umkehr nach Vaduz bewegen, sondern wollte bei 
seinem Herrn noch detailliertere Anordnungen ein
holen. Unter Protest mussten sich die Subdelegier
ten mit der dadurch bedingten Verzögerung ihres 
Unternehmens um einen Tag abfinden. 

Am 6. September weigerten sich die Beamten in 
Vaduz zunächst, die Originalakten herauszugeben. 
Sie wollten Abschriften derselben anfertigen las
sen. Als die Unterkommissare aus Kempten aber 
auf der Auslieferung der Originalakten bestanden, 
da sonst ein schlechter Verdacht auf die Behörde 
falle, gaben die gräflichen Beamten schliesslich 
nach. Sie erklärten jedoch, dass sie nicht dafür bür
gen könnten, dass die Unterlagen vollständig seien, 
denn der frühere Landvogt Dr. Romaricus Brüg-
ler habe bei seiner heimlichen Flucht ein guten 
theil der acten mit sich hinweg gefürt. Allerdings 
sei viel davon wieder von dem Rechtskonsulenten 
in Lindau, vom Pfarrer von Triesen sowie aus Chur 
zurückgebracht worden. 

Am nächsten Tag, dem 7. September 1681, leg
ten die Subdelegierten die in Vaduz ausgehobenen 
Akten dem Feldkircher Vogteiverwalter Dr. Johann 
Fleinrich Mahler, dem Hubmeister Dr. Franz Gug
ger und dem Hofschreiber vor. Diese stellten fest, 

dass jene Inquisitionsprotokolle fehlten, die Dr. 
Gugger auf Begehren des Grafen über die von 
Landvogt Dr. Brügler geleiteten Prozesse geführt 
hatte und die für die Beurteilung der Verfahren 
notwendig seien. Die Feldkircher Beamten hielten 
es weiters für dienlich, dass die Beisitzer und Pro
tokollisten bei den Prozessen sowie bei den Folte
rungen examiniert und inquiriert würden. Darüber 
hinaus solle man den Bericht, den der Pfarrer von 
Triesen über die Hexenprozesse verfasst hatte, 
und das Tübinger Rechtsgutachten den Akten bei-
schliessen. Auch bei den Kapuzinern in Feldkirch 
seien wichtige Informationen einzuholen. Dr. Mah
ler brachte am 7. September überdies eine kurze 
Zusammenstellung der wesentlichsten rechtlichen 
Mängel bei den vaduzischen Prozessen zu.Papier.1 9 5 

Einen Monat später, am 7. Oktober, liess Rupert von 
Bodman die Unterlagen zu den Hexenprozessen 
von Kempten aus an die juristische Fakultät der 
Universität Salzburg senden. 1 9 6 Diese war von ihm 
wohl deshalb ausgewählt worden, weil er dort stu
diert hatte.197 

Die gegen die Hexenprozesse engagierten Unter
tanen hatten sich bei Rupert von Bodman kurz 
nach der Versendung der Akten vergeblich darum 
bemüht, dass er damit so lange warte, bis der kai-

187) Ebenda, fol. 2a+b, 64a+b. 

188) T L A , Oberösterreichische Hofkanzlei-Kopialbücher, Ausgegan
gene Schriften 1681, T l . 2. Nr. 110, fol. 740b-741a. 

189) StAAug 2972. fol. 62a-63b; TLA, Oberösterreichische Hofkanz
lei-Kopialbücher, Ausgegangene Schriften 1681, Tl . 2, Nr. 110, fol. 
740b-741a. 

190) StAAug 2972, fol. 82a-83a; StAAug 2970, fol. 17a+b. 

191) StAAug 2969, fol. 29a. 

192) Ebenda, fol. 2a-4b u. 44a-46a. 

193) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

194) StAAug 2969, fol. 23a-29b; StAAug 2972, fol. 83a-84b; Ab
schrift der kaiserlichen Befehle: Ebenda, fol. 64a+b u. 76a-77b. 

195) StAAug 2969, fol. 7a+b u. 25b-29a; StAAug 2972, fol. 
84b-85b. 

196) StAAug 2970, fol. 2a+b u. 17a-19b; StAAug 2969, fol. 41a. 

197) Seger, Hexenprozesse, S. 61. 
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serliche Auftrag für den Kommissar auf eine Zeu
geneinvernahme über die gesamten Vorgänge aus
gedehnt sei. 1 9 8 

STREIT UM DIE RÜCKKEHR DER 
GEFLOHENEN UND NEUE HEXENVER
FOLGUNGEN 1681 

Im bereits erwähnten Geleitbrief vom Juni 1681 
hatte der Kaiser den geflohenen vaduzischen Un
tertanen das freie Geleit in unsern territorio undt 
sonderlich in unsern vier arlberg[ischen] herr
schafften undt selbiger enden sowie in gedachten 
unserm benanten district, auch sonsten hin undt 
wider aller ohrten garantiert.1 9 9 Das bedeutete, 
dass die Flüchtlinge im Sommer 1681 auch wieder 
nach Hause zurückkehren konnten. Schwierigkei
ten dabei waren voraussehbar. Da daraus vil unge-
mach erfolgen könte, bemühten sich der Graf und 
seine Beamten schon bei den ersten Unternehmun
gen der Subdelegierten in Vaduz darum, dass den 
geflohenen Untertanen der Aufenthalt in ihrer Hei
mat nicht gestattet würde . 2 0 0 Am 23. September bat 
der Graf selbst den Kommissar Rupert von Bod
man, dass er ihm helfe, die bei den Hexenpro
zessen entflohenen Untertanen wegen allerhand 
besorgenden undt theils schon eraigneten unge-
machs, bis auf weitere kaiserliche Anordnungen 
aus der Graf- und Herrschaft zu weisen und aus-
zueschaffen. Der Landesherr glaubte, es werde 
zwischen den Untertanen und den zurückgekehr
ten Flüchtlingen immerzu gefarliche händl abge
ben. Das zeige sich bereits verdrüeslich genug. Er 
wollte nicht umb so schlechter leüthe willen mit 
Klagen überhäuft werden und grosse Unruhe unter 
die Untertanen bringen lassen, denn er befürchtete 
grössere Ungelegenheiten, ja sogar Totschlag. Die 
Beamten stünden Tag und Nacht in Lebensgefahr. 
Gerne wollte der Graf das freie Geleit in den Nach
barterritorien respektieren. Rupert von Bodman 
weigerte sich jedoch, dem Wunsch nach Auswei
sung der ehemals Landflüchtigen nachzukom
men. 2 0 1 

Bei den Befürchtungen des Grafen handelte es 
sich keineswegs um blosse Verunglimpfungen der 
zurückgekehrten Untertanen. 2 0 2 Es bestand viel
mehr berechtigter Anlass zur Sorge, denn im Land 
herrschte auf Grund der neuen politischen Situa
tion eine angespannte Atmosphäre. Davon zeugen 
etwa die folgenden Ereignisse: 

Als Anfang September 1681 der Hofschneider 
Hans Huchler dem heimgekehrten Adam Hilti in 
einem Gasthaus zu Nendeln Wein spendiert hatte, 
verwahrte sich der Schuhmachermeister Otmar 
Boss dagegen, dass man sich so freundlich gegen
über einem ehemals Landsflüchtigen verhalte. 
Daraufhin erklärte Michael Eberle, ein Bruder der 
ebenfalls geflohenen Maria Eberlin aus Planken, er 
werde sich nicht hindern lassen, morgen seiner 
Schwester in Planken zu helfen, das Futter einzu-
tun. Er kümmere sich dabei weder um den Grafen 
noch um den Landvogt; es gebe jetzt andere, die 
über diesen stehen und mehr zu sagen hätten. 
Gleichzeitig äusserte er die Ansicht, man werde 
jetzt die hexen und den teuffei aus dem landt trei
ben; in drei oder vier Wochen werde es anders, der 
teüfel und die hexen müessen ausm landt, sie wer
den niemandt nichts mehr verderben könden. Zu 
Thomas Beck, der den schlechten Obstwuchs in 
Folge des kalten Windes auf das Wirken der Hexen 
zurückführte, sagte Eberle, er habe früher auch 
gemeint, dass es Hexen gebe. Seit er jedoch sehe, 
gegen welche Leute man vorgehe, glaube er nicht 
mehr, das hexen seyen, absonderlichen weilen 
man mit Ihme selbst also umbgangen.2"3 

Die Anhänger der Hexenverfolgungen wollten 
jedoch weiterhin die Hexen und den Teufel im 
wörtlichen Sinn aus dem Land treiben. Sie fanden 
sich mit der bestehenden Situation nur schwer ab. 
Dies zeigte gerade am Beispiel von Michaels Bru
der Hans Eberle aus Planken. Er wurde im Septem
ber 1681 vom Landammann Georg Bürkle gebun
den ins Schloss geführt, nachdem ihn Ulrich Nege-
le als landsflüchtig angezeigt hatte. Laut Eberle 
hatte Ulrich aber gewusst, dass er für drei Tage in 
die Herrschaft Schellenberg sowie nach Feldkirch 
gegangen war und am Sonntagabend wieder heim
kommen würde. Das habe er gegenüber einem an-
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deren Nachbarn, der Eberles Vieh fütterte, auch 
ausdrücklich erwähnt. Trotzdem habe er ihn nicht 
nur angezeigt, sondern sogar fangen und binden 
geholfen. 

Das Unternehmen war ein schlimmer Missgriff. 
Der Landammann Bürkle musste in der Folge Hans 
Eberle öffentlich vor dem Oberamt, vor den Ge
richtsleuten und vor anderen Zeugen um Verzei
hung bitten, eine schriftliche Urkunde ausstellen 
lassen und - auch für die beteiligten Geschworenen 
- in zwei Raten 75 Gulden Schadenersatz bezahlen. 
Ausserdem hatte er noch eine Strafe von der Obrig
keit zu gewärtigen. 

Obwohl die Brüder Hans und Michael Eberle die 
Ungerechtigkeiten der Hexenverfolgungen am eige
nen Leib erfahren hatten, scheuten sie sich nicht, 
ihrerseits andere Leute mit Einzelheiten, die ihnen 
aus dem Prozess gegen ihre Schwester bekannt 
waren, zu belasten. Ja, selbst als Hans Eberle 
gebunden ins Schloss gebracht werden sollte und 
gerade in der Taferne in Schaan lag, sagte er zu 
Ulrich Negele von Planken, «er sei kein Hexenmei
ster, aber des Ulrich Schwester sei eine Hexe. Dar
auf habe Ulrich geantwortet, wenn seine Schwester 
eine Hexe sei, wolle er sie selbst auf das Schloß 
liefern.» 2 0 4 Die bitteren Erfahrungen, die er und 
seine Familie mit den Hexenverfolgungen gemacht 
hatten, hinderten ihn nicht daran, eine andere Per
son als Hexe zu verrufen. Hier verwischt sich die 
Grenze zwischen Verfolgten und Verfolgern, unab
hängig davon, ob Hans Eberle tatsächlich an die 
Existenz von Hexen glaubte oder den Begriff nur 
zynisch verwendete.2 0 5 

Auch Andreas Reinberger - einer der fünf Vadu
zer Untertanen, die sich im Dezember 1680 an die 
Innsbrucker Regierung und an den Kaiser gewandt 
hatten - machte seinen Gemeindegenossen Se
bastian Conrad nicht nur für die unrechtmässige 
Hinrichtung seines Vaters verantwortlich, sondern 
hielt ihm auch vor, dass seine leüth undt seine wei-
ber wie er (Reinberger) in den Hexenprotokollen 
verzeichnet seien. 2 0 6 

Die Vaduzer Obrigkeit war 1681 grundsätzlich 
bemüht, dass mit den Hexenprozessen kein Auf
sehen mehr erregt wurde. Dazu gehörte auch, dass 

die ehemaligen Flüchtlinge, wenn sie schon ins 
Land zurückgekehrt waren, wieder ein geordnetes 
Leben führten. Das fiel Maria Eberlin zum Beispiel 
schwer, fand sie doch ihr Haus in Planken nach den 
Konfiskationen leerstehend vor, so dass sie dort 
nach eigenen Aussagen weder zuehaussen noch 
mich vil weniger zueernehren gewüsst. Deshalb be
gab sie sich zu Verwandten in der Flerrschaft 
Schellenberg. Dies wollte die Obrigkeit jedoch nicht 
dulden, da sie sich dadurch neue Verbitterung und 
Schwierigkeiten erwartete. Die Eberlin wurde des
halb sowohl 1681 (wohlgemerkt nach der kaiser
lichen Bestätigung ihres freien Geleits) als auch im 
April 1682 von Musketieren aus der Herrschaft 
Schellenberg nach Planken zurückgebracht. 2 0 7 

GEFORDERTE WIEDERGUTMACHUNG 
NACH ABSCHLUSS DES RECHTSGUTACHTENS 
VON 1682 

Die juristische Fakultät der Universität Salzburg 
benötigte für die Erstellung des Gutachtens über 
die vaduzischen und die schellenbergischen He
xenprozesse ein ganzes Jahr. Der umfangreiche 
Abschlussbericht unter dem Datum des 15. Okto
ber 1682 umfasste 567 Seiten (ohne Vorbericht 
sowie Index)2 0 8 und kostete 150 Gulden. 2 0 9 

198) StAAug 2972, fol. 87b. 

199) Ebenda, fol. 62a-63b. 

200) StAAug 2969, fol. 29a+b. 

201) ÖStA Deneg. Ant. 96; StAAug 2972. fol. 86b+87a. 

202) Vgl. dazu Seger, Hexenprozesse, S. 61 f. 

203) ÖStA Deneg. Ant. 96; Seger, Hexenprozesse, S. 98. 

204) L L A AS 1/ 2, fol. 66a-67a; ÖStA Deneg. Ant. 96; Seger. Hexen
prozesse, S. 98; Büchel, Protokolle, S. 118 u. 141. 

205) Vgl. dazu Schwerhoff, Hexerei. S. 348 f. 

206) L L A AS 1/ 2, fol. 71a. 

207) StAAug 2971, fol. 27a. 

208) SRg, fol. 283b. 

209) StAAug 2969, fol. 55a; StAAug 2970, fol. 12a. 
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Liste derjenigen Personen 
aus der Pfarrei Triesen, 
die bei den Hexenprozes
sen von 1679 und 1680 
hingerichtet oder geflohen 
waren 

5 v c 
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Die Ergebnisse des Rechtsgutachtens waren ein
deutig: Sämtliche Verfahren der Jahre 1679 und 
1680 wurden für rechtswidrig und damit für ungül
tig erklärt. Die Konfiskationen waren deshalb 
zurückzuerstatten, und den unschuldigen Prozess
opfern oder ihren Erben stand ein Schadenersatz 
zu. Obwohl den betroffenen Untertanen trotz ihres 
ausdrücklichen Wunsches, den sie zum Beispiel in 
einem Schreiben vom 6. Juni 1684 äusser ten, 2 1 0 die 
detaillierten Ergebnisse des Rechtsgutachtens ver
mutlich nie zur Kenntnis gelangten, veränderten 
die Erkenntnisse der Salzburger Juristenfakultät 
die Lage in der Grafschaft Vaduz und in der Herr
schaft Schellenberg deutlich. 

Noch im Sommer 1682 hatten sich die impe-
trantischen underthanen, wie die Kläger gegen die 
ungerechten Hexenprozesse oft genannt wurden, 
mit der Bitte an die kaiserliche Kommission wen
den müssen, dass sie den vaduzischen Amtleuten 
verbiete, ihnen die Rechtsmittel zu sperren. Auch 
von den Konfiskationsgeldern versuchte die Obrig
keit trotz der ungeklärten Rechtssituation und ent
gegen einem kaiserlichen Befehl noch so viel wie 
möglich einzutreiben, um damit die drückende 
Schuldenlast zu mildern. 2 1 1 

Nach dem Abschluss des Rechtsgutachtens hatte 
sich jedoch die Situation endgültig zugunsten der 
«impetrantischen» Partei gewandelt. Sie vertrat die 
Interessen der Nachkommen von Hingerichteten 
und anderer durch die Hexenprozesse Geschädig
ten, deren Zahl sich nach eigenen Schätzungen auf 
über 300 persohnen belief.2 1 2 Der führende Kopf 
der «Impetranten» war der Triesner Pfarrer Valen
tin von Kriss. Weitere Hauptvertreter waren - spä
testens 1684, wohl aber schon von Anfang an -
Christian Gassner aus Triesen, Michael und Florian 
Gassner vom Triesenberg, Tobias Frick aus Bal
zers, Andreas Reinberger aus Vaduz und Adam 
sowie Sebastian Hilti aus Schaan. 2 1 3 Bemerkens
werterweise stammten alle aus der Grafschaft 
Vaduz, die Herrschaft Schellenberg war unter den 
führenden Gegnern der Hexenverfolgung nicht ver
treten. 

Eine Ende 1682 verfasste Liste, in der sämtliche 
Personen aus der Pfarrei Triesen 2 1 4 mit den jewei

ligen Konfiskationssummen verzeichnet waren, 
stammt mit grösster Wahrscheinlichkeit von Valen
tin von Kriss. 2 1 5 Im Anschluss daran sind auch die 
Forderungen der Impetrantenpartei verzeichnet. 
Sie lauten: 

1. Die criminalisten und dero helffer sollen, je 
nach der Art des Vergehens, an leib, ehr und guet 
abgestrafft werden. Unter dem Begriff der «Krimi
nalisten» verstand man nicht nur die Gerichtsleute, 
sondern auch die ohrenblaser, klüger, indicia tra
ger, zeügen etc., so sich gerüembt, daß sie einen 
oder anderen helfen auß dem weg raummen.2'6 

2. Die Kommissionskosten sind durch die «Kri
minalisten» abzustatten. Sie haften auch für die 
Wiedererstattung der Konfiskationsgelder und für 
die Wiedergutmachung anderer Schäden. 

3. Die Asche der Verbrannten ist auf dem Fried
hof zu begraben. 

4. Die Gerichtsprotokolle sollen verbrannt wer
den. 

5. Die Ehre übel beleumundeter Personen ist 
wiederherzustellen. 

6. Es dürfen keine Prozesse ohne die Aufsicht 
des Fürstabts zu Kempten geführt werden. 

7. Ein öffentliches scharf mandat wider die ehr-
abschneidung soll publicirt werden. 

8. Die Namen der Hingerichteten sind in die 
Bruderschafts- und Jahrzeitbücher sowie ähnliche 
Unterlagen einzutragen; für die Opfer wird ein 
ewiger Jahrtag gehalten. 

9. Solhes soll in 3 sprachen publicirt werden. 
Auf diese Weise werde den Hingerichteten, den 
Hinterbliebenen, den unschuldig Verleumdeten wie 

210) ÖStA Deneg. ant. 96. 

211) StAAug 2969, fol. 36a+b; StAAug 2970, fol. 12a; StAAug 2971, 
fol. 2b+3a. 

212) StAAug 2971, fol. 22b. 

213) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

214) Wie bereits e rwähnt , gehörte dazu auch der grösste Teil der 
heutigen Pfarrei Triesenberg. 

215) StAAug 2971, fol. 17a-22b. Die Triesner Liste wurde im No
vember 1682 eingereicht: StAAug 2969, fol. 37a. 

216) Falsch verstanden von Seger, Hexenprozesse, S. 103. 
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auch dem ganzen Land samt den nachbarten pro-
vinzen geholffen und die schuldige abgestrafft. 

Über die bereits eingezogenen Konfiskations
gelder heisst es im Triesner Schreiben von 1682, 
dass sie zum Teil vom Graf verschwendet worden 
seien. Einen anderen Teil hätten die «Kriminali
sten» für die Führung der Prozesse verwendet oder 
unter sich alß Vergeltung ihrer mühwaltung aufge
teilt. Weiters habe man das Geld zur Verzinsung 
derjenigen Summe in Höhe von mehr als 12 000 
Gulden verwendet, welche die Stände für den Gra
fen entlehnt hatten und für die ihnen ja die confis-
cation versprochen und angewisen worden war. 

Die «Impetranten» beklagten sich ausser über 
die rigorosen Konfiskationen auch über die erpress-
ten Verehrungen, das unnötige fressen und sauffen 
der fahenden und über deren zwakhe und Stelen. 
Die faher waren oft mit ungestümigkheit in die 
heüser der suspecten hineingerumplet. Manchmal 
hatten sie die suspicion vermehrt, indem sie sich 
heimlich in die Häuser schlichen, um auszukund
schaften, ob man sich fürchte oder fliehen wolle. 

Zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Konfis
kationen herrschte im übrigen eine grosse Kluft. In 
der Pfarrei Triesen forderte die Obrigkeit etwa 
7 000 Gulden, konnte aber letztlich nur 2 480 - also 
etwas mehr als ein Drittel der verlangten Beträge -
tatsächlich einziehen. Obwohl Valentin von Kriss 
gar nicht mehr genau wusste, wann die Hexenpro
zesse angefangen hatten {vor ohngefart 32 jahrn, 
heisst es), bestand für ihn kein zweifl, dass sich die 
Summe der Konfiskationen seit Beginn der Verfah
ren auf über 100 000 Gulden belief.2 1 7 Das hätte 
beinahe dem Kaufbetrag der Herrschaft Schellen
berg im Jahr 1699 entsprochen.2 1 8 

Das wahre Ausmass der Konfiskationen lässt 
sich bislang mangels Unterlagen nicht mehr fest
stellen. Für 1680/81 ermöglicht jedoch die Rent
amtsrechnung211' einen punktuellen Vergleich mit 
anderen Einkünften, von denen neben den Gesam
teinnahmen beispielhaft das Umgeld (eine Art von 
Getränkesteuer) sowie der Weinmost- und Weinze-
hent angeführt sind. Die Beträge wurden dabei auf 
Gulden gerundet.220 

Grafschaft Vaduz: 

Gesamteinnahmen 
Zehent 
Umgeld 
Konfiskat ionen 

Herrschaft Schellenberg: 

Gesamteinnahmen 
Zehent 
Umgeld 
Konfiskat ionen 

8 837 f l . 
2 409 f l . 

733 f l . 
2 345 f l . 
(= 26,5 Prozent der 
Gesamteinnahmen) 

3 423 fl. 
1 348 f l . 

287 fl. 
228 fl. 

(= 6,7 Prozent der 
Gesamteinnahmen) 

Die Konfiskationen erfolgten laut Rupert von Bod
man in den meisten Fällen nicht in Form einer 
Beschlagnahme des Besitzes, sondern darin, dass 
man sich mit den Hinterbliebenen abfindig ge
macht hatte, eine bestimmte Summe zwischen 500 
und 1 000 Gulden zu bezahlen. Dafür jedoch hatten 
die Untertanen Güter verkaufen oder Kredite auf
nehmen müssen, was schliesslich die Rückerstat
tung der Konfiskationen sehr kompliziert machte 
beziehungsweise stark behinderte.2 2 1 

War bei einem Delinquenten nichts einzuziehen, 
verbrannte man ihn mitunter - wie es bei Martin 
Nigg, dem Rädermacher in Triesen, hiess - umb 
gottes willen (um Gotteslohn).222 

DIE WEITEREN EREIGNISSE RIS ZUR 
ABSETZUNG DES GRAFEN 1684 

Im November 1682, kurz nach der Fertigstellung 
des Salzburger Rechtsgutachtens, verbot der kai
serliche Kommissar Fürstabt Rupert von Bod
man noch einmal ausdrücklich, dass Konfiskati-
onsgelder eingezogen würden, bevor der Reichs-
hofrat in Wien eine entsprechende Entscheidung 
getroffen hatte.2 2 3 Die angespannte Situation des 
Landes, die dadurch zusätzlich verschärft wurde, 
bewirkte, dass sich 1683 der Widerstand der 
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Untertanen gegen den Grafen stärker formierte. 
Anfang Jänner 1684 brachten sie ein langes Be
schwerdeschreiben beim Kaiser ein, das zur Folge 
hatte, dass die kaiserliche Kommission im März 
dieses Jahres auch die Kontrolle über die gesamte 
Verwaltung übernahm. 2 2 4 

Nachdem Rupert von Bodman im April 1683 das 
Salzburger Rechtsgutachten dem Reichshofrat zur 
weiteren Beschlussfassung übersandt hatte, war 
dem Grafen wegen der festgestellten Verstösse 
gegen die Rechtsordnung mittels eines kaiserlichen 
Dekrets vom 22. Juni 1684 aus Linz die Kriminal
jurisdiktion formell aberkannt worden. Der Kaiser 
verfügte, dass eine Rückerstattung der Konfiskatio
nen an die Geschädigten bzw. deren Erben ohne 
Schädigung anderer Betroffener erfolgen sollte. 
Weiters seien die Beamten und Richter, welche die 
unrechtmässigen Prozesse geführt hatten, zu ver
haften und ihr Besitzstand festzustellen.2 2 5 Gleich
zeitig wurde dem Grafen anbefohlen, innerhalb 
von zwei Monaten vor dem kaiserlichen Gericht zu 
erscheinen.2 2 6 

Der Graf suchte sich vergeblich damit zu recht
fertigen, dass er erklärte, die excessus undt exorbi-
tantien bei den Hexenprozessen seien ohne sein 
Wissen und ohne seine Schuld geschehen. Er habe 
in die Beamten, die er von seinem früh verstorbe
nen Vater übernommen hatte, so viel Vertrauen 
gesetzt, dass er nicht an ihrer Fähigkeit zweifelte, 
Kriminalprozesse ordentlich zu führen. 2 2 7 

Gleichzeitig beschwerten sich übrigens auch des 
Grafen Bruder Jakob Hannibal von Hohenems-
Vaduz und der Bischof von Chur aufs höchste über 
ihn. Die langen Schilderungen seines schlechten 
Lebenswandels, seiner Unfähigkeit und seines 
üblen Charakters enthalten einige Bezüge auf die 
Hexenverfolgungen. So soll der Graf auf ein Mahn
schreiben des Bischofs so rabios reagiert haben, 
dass er noch in der Nacht um zehn oder elf Uhr 
under den galgen in aller deufels nahmen ganz 
allein geritten und mit continuirlichem fluechen 
wieder zurückgekommen war. Die Beschwerdefüh
rer erklärten, die unheilvollen Hexenprozesse seien 
darauf zurückzuführen, dass sich der Graf auf
grund seines verkommenen Charakters nur um 

liederliche und gewissenlose statt um tüchtige Be
amte bemüht habe. Die zwei Kapläne zu Vaduz 
meldeten sogar, während die wegen Hexerei Ge
fangenen im Schloss lagen und gefoltert wurden, 
habe der Graf zur Musik von Spielleuten getanzt. 
Als man die Delinquenten in der scharpfen tortur 
erbärmlich schreyen hörte, habe sie der Graf aus
gelacht und spöttisch erklärt: Wie schön künden 
dise vogel singen, lasset sie nur singen. 

Im Juni oder Juli 1684 behinderte er die Tätig
keit der kaiserlichen Kommission stark, indem er 
die mit ihr zusammenarbeitenden Untertanen und 
Gerichtsleute als Rebellen bezeichnete und manche 
von ihnen einzuschüchtern versuchte. Gegenüber 
Christoph Anger habe er sogar einmal gedroht, 
sobald die Kommission weg sei, werfe er ihn in 
einen Turm, daß ihn die sonn nicht vihl mehr 
bescheinen werde. 

Nach Rücksprache mit dem Geheimen Rat zu 
Innsbruck wurde der Graf daraufhin verhaftet und 
in der Festung Neuburg südlich von Götzis gefan
gengesetzt. Auf Ansuchen seiner beiden Brüder 
überführte man ihn später gegen ein genügsames 
deputat nach Kempten, 2 2 8 wo er nach zwei Jahren 
1686 im Arrest auf Schloss Kemnat bei Kempten 
verstarb. 2 2 9 

217) StAAug 2971, fol. 22b. 

218) Seger, Hexenprozesse, S. 102; Ulmer, Burgen, S. 908. 

219) Nach diesem Zeitpunkt sollen auf Grund der Misswirtschaft des 
Grafen keine Rentamtsrechnungen mehr angefertigt worden sein: 
StAAug 2972, fol. 55a. 

220) ÖStA Deneg. ant. 96. 

221) Ebenda. 

222) StAAug 2971, fol. 19b. 

223) LLA RA 144/140. 

224) L L A RA 144/143; Kaiser. Geschichte, S. 445-450; Schädler, 
Regesten, S. 137 f., Nr. 163. 

225) StAAug 2972, fol. 43a-47b. Vgl . dazu StAAug 2969, fol. 
14a-18a. 

226) StAAug 2972, fol. 4a-8b. 

227) Ebenda, fol. 21a-28b. 

228) Ebenda, fol. 50a-58b. 

229) Seger, Hexenprozesse, S. 65. 
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WEITERES HEXENTREIBEN IN DEN J A H R E N 
NACH D E M ENDE DER PROZESSE 

Es war nicht zu erwarten, dass die politischen 
Schwierigkeiten im Gefolge der Hexenprozesse und 
deren juristische Ungültigkeitserklärung grundle
gende Veränderungen in den Beziehungen zwi
schen den verfeindeten Bevölkerungsgruppen und 
in ihrer Einstellung zum Hexenwesen bewirkten. 
Die Situation blieb weiterhin verfahren. Nach Aus
sage Andreas Reinbergers waren in Vaduz Ende 
1681 mehr per söhnen verschreit, als es Haushal
tungen gab. Nicht mehr als zwei oder drei Häuser 
im Vaduzer Oberdorf und nur etwa ein Drittel aller 
anderen Haushalte im Dorf seien frei vom Hexerei
verdacht. Wenn es so weitergehe wie bislang, 
khumme nit mehr der dritel darvon.230 Obwohl die 
Hexenprozesse keine Fortsetzung mehr fanden, 
blieben die alten Denk- und Wahrnehmungsmuster 
weiterhin wirksam. 

Dazu gehörte, dass sogar Leute, welche die 
Mühlen der Hexenprozesse mit einem Freispruch 
überlebt hatten, vom Grossteil der Bevölkerung 
keineswegs als unschuldig angesehen wurden. Das 
galt selbst dann, wenn ihre Unschuld durch ein 
päpstliches Dokument bestätigt wurde. Der Schaa
ner Kaplan Gerold Hartmann konnte nach einem 
langjährigen Verfahren wegen Zaubereiverdachts 
trotz seiner offiziellen Rehabilitierung nicht mehr 
auf seine Kaplaneipfründe zurückkehren. Der 
Schaaner Pfarrer Hans Öhre erklärte in einem Brief 
an den kaiserlichen Kommissar vom 17. Septem
ber 1682, «es sei sehr zweifelhaft, ob seine Gegner 
den Entscheidungen Roms gehorchen werden. Die 
Pfarreiangehörigen seien vom Landvogt aufgefor
dert worden, sich der Wiedereinstellung zu wider
setzen, vier Soldaten bewachten ständig das Haus 
des Kaplans und hätten Auftrag, ihn vom Betreten 
der Kirche abzuhalten, wenn er erscheine. Der 
Landvogt habe erklärt, er kümmere sich nicht um 
den Bischof oder den Papst und auch nicht um die 
Exkommunikation. Und wenn der Graf wegen 
Gerold Hartmann exkommuniziert werde, dann 
werde er ihn töten. Einem reichsfreien Grafen kön
ne auch der Kaiser nicht widersprechen und ihn 

nicht hindern. Gerold Hartmann sei und bleibe ein 
Hexenmeister. Pfarrer Öhre berichtet weiter, dass 
der Landammann das Volk aufgehetzt habe, so 
dass es glaubt, die Entscheidungen aus Rom seien 
erschlichen und erschwindelt. Zum Schlüsse be
klagt der Pfarrer die Verhältnisse im Lande, am 
meisten aber in seiner Pfarrei, und erklärt sich 
ausserstande, die Wiedereinsetzung von Kaplan 
Hartmann zu erreichen.» 2 3 1 Im November 1686 gab 
dieser schliesslich seine Schaaner Pfründe auf, die 
er seit 1671 innegehabt hatte.232 

Noch viel weniger akzeptierten zahlreiche Leute 
die Unschuld derjenigen Personen, die gar nie frei
gesprochen worden waren, sondern nur aufgrund 
der geänderten politischen Lage nicht mehr ge
richtlich verfolgt werden konnten. Bei einem Streit 
zwischen Hans Kaufmann vom Triesenberg und 
Georg Beck im Frühjahr 1684 scheute sich letzterer 
nicht, gegenüber dem Grafen zu erklären, er solle 
ihm beistehen und es nemme ihme wunder, das er 
disem Kauffmann, der doch ain hexenmaister seye, 
so vil glaube. Bei der folgenden Verleumdungskla
ge führte Georg Beck die häufig verwendete Ent
schuldigung an, er habe den Kläger nur bedin
gungsweise - also in Form einer Retorsion 2 3 3 - ei
nen Hexenmeister gescholten, und zwar wann er, 
der Kauffmann, ihme sein gueth anspreche. Aus
serdem habe Kaufmann behauptet, dass Becks Va
ter im dobel size.234 Hier begegnet man zum ersten 
Mal der Bezeichnung von Hexenverfolgern als «To
belhocker». 

Das Muster von bedingungsweisen oder retorsi-
ven Hexereibeschimpfungen, die leicht zu Beschul
digungen werden konnten, veranschaulicht ein 
Vorfall, der von Lena Lampartin aus Schaan aus
gelöst wurde. Deren Ehemann Hans Beck, dessen 
erste Ehefrau und etliche seiner Kinder waren ver
brannt worden; über die Lampartin hatte die Ob
rigkeit 1680 inquiriert. Im Jahre 1684 bezichtigte 
nun Lena Lampartin die Töchter Jörg Conrads und 
des Färbers Christoph (Stoffel) Quaderer, sie hätten 
in Adam Maiers Haus so gesoffen, dass sie hinten 
und vorne «gehustet» (oder gekherzet) hätten. Dar
auf erklärten die beiden Frauen, die in ihrer Ehre 
verletzt worden waren, beim Dorfbrunnen, were 
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solches auf sie rede, seye gewiß ain hex oder 
hexenmaister. Als dies die Lampartin in ihrem 
Haus gehört habe, sei sie herausgesprungen und 
habe erklärt: Wenn das wahr wäre, seien des Stof
fel Quaderers Töchter sowohl hexen kinder alß 
ihre. Nun sei auch noch Stoffels Ehefrau, Lisa Hart-
mannin, herausgeloffen und [habe] die Lena ge
fragt, ob sie dann meihne, mann habe ihnen ver
schont. Diese Frage bejahte Lena Lampartin: Ia, 
mann habe ihr verschonet, sonst wären ihre kinder 
hexen kinder, wie des Hanns Beckhen. Die Lampar
tin habe die Familie des Färbers weiters ain hexen 
fasel gescholten, und wann [man] nach der leüthen 
reden gangen, hette sie wohl aine hexenfaßel als 
sie. 2 3 5 Ausser der Tatsache, dass sogar Personen, 
deren Familien von den Hexenverfolgungen stark 
in Mitleidenschaft gezogen worden waren, den
noch weiterhin andere Leute durch Flexereibezich-
tigungen in Schwierigkeiten brachten, begegnet 
man in diesem Fall abermals dem Vorwurf, be
stimmte Personen seien aufgrund ihrer sozialen 
Beziehungen von den Prozessen verschont geblie
ben. 

NEUE VERSUCHE ZUR EINDÄMMUNG DES 
HEXENTREIRENS U M 1685 

Mit der Absetzung des Grafen im Sommer 1684 
waren auch die wirtschaftlichen Probleme der Un
tertanen beileibe nicht gelöst, ganz im Gegenteil. 
Peter Kaiser schrieb: «Graf Ferdinand Karl war 
nun der Regierung entsezt und die Landschaft von 
seinen Gewaltthätigkeiten befreit; aber die Gläubi
ger waren nicht bezahlt: sie hielten sich an die 
Landschaft, der ihre Reverse und Schadloshaltun
gen wenig halfen, da die kaiserliche Commission 
nicht auch auf Mittel dachte, die herrschaftlichen 
Schulden zu tilgen. Zu den übrigen Kosten der 
Verwaltung und zum Unterhalt der gräflichen Fa
milie kamen nun noch die Kosten der kaiserlichen 
Commission. Die Reichs- und Kreisanlagen häuften 
sich.» Die Stimmung im Land war alles andere als 
gut und hatte auch in den folgenden Jahren wenig 
Grund für einen Wandel. 2 3 6 

Nachdem im Gefolge der nullitets declaration 
sämtlicher Prozesse durch den Reichshofrat in 
Wien 1684 zumindest theoretisch die Rückgabe 
von Konfiskationsgütern in die Wege geleitet wor
den war, erklärten die Nachkommen der unrecht
mässig Verurteilten Anfang Februar 1685, dass sie 
den so teüren verlurst unser und unserer posteritet 
durch solche unbilliche gefüehrte famose proceß 
entzognen ehren und gueten leumunts höcher alß 
allerwelt haab und güeter aestimiren. Deshalb 
stellten sie über die Restitution ihrer Güter hinaus 
untertänigst folgende weitere Forderungen: 

1. Weilen durch der gleichen theils öffentliche 
executiones und schimpfliche hinricht: und vergie-
sung so vilen unschuldigen bluets, theils aber 
durch widerrechtlich vorgenohmmene schmächli-
che inquisitiones den Betroffenen publica infamia 
und quasi indelebilis caracter irrogiert und ahn 
gethan worden sei, solle nun ihnen gleich meßig 
per actus publicos allß nemblich mit öffentlicher 
verbrenn: oder anderwertiger dergleichen gänz
licher caßierung aller schrifftlichen proceßen und 
inquisitiones Protokollen begegnet werden. Sie ver
langten also, dass die öffentlich angetane Schmach 
durch den öffentlichen Akt einer Verbrennung oder 
einer ähnlichen Vernichtung der Prozessunterlagen 
einschliesslich der Inquisitionsprotokolle aufgeho
ben werde. 

2. Die Asche oder Gebeine der Hingerichteten 
seien unter Beteiligung der Öffentlichkeit auszugra-

230) L L A AS 1/ 2, fol. 71a-72a. 

231) Seger, Hexenprozesse, S. 106. 

232) Büchel, Schaan. S. 46. 

233) Vgl . dazu Tschaikner, Magie und Hexerei, S. 111-117. 

234) L L A AS 1/ 2, fol. 128a. 

235) Die Lampartin erklär te spä ter weiters, Stoffels Tochter sei im 
Keller und in der Färbere i bei Hans Hilti gelegen und habe den Hüte 
in die färb über den rechen hineingezogen. Davor jedoch habe Qua
derers Tochter diejenige der Lampartin bezichtigt, sie habe den 
knecht die ganz nacht in der gautschen gehabt. Die Lampartin 
musste ihre Gegner um Verzeihung bitten, alle Unterstellungen 
widerrufen, eine Strafe bezahlen und die Verfahrenskosten überneh
men: L L A AS 1/2, fol. 128b-130a. 

236) Kaiser, Geschichte, S. 450 f., 456 u. 466. 
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Mandat der kaiserlichen 
Subdelegation vom 
1. März 1685, in dem 
wegen fortgesetzter Hexe
r e ivo rwür f e und anderer 
üb le r Nachreden die 
Unschuld der 1679/80 
verurteilten Person her
vorgehoben und künf t ige 
Verleumdungen unter 
Strafe gestellt werden 
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ben und auf feierliche christliche Weise in geweih
ter Erde zu bestatten. Dabei sollte ausdrücklich 
erlaubt, ja befohlen werden, dass deren Namen 
gleich andere ...237 

Hier brechen die Unterlagen ab. Gefordert wur
de im zweiten Punkt wohl - wie schon 1682 durch 
Pfarrer von Kriss - die Eintragung der Namen der 
Getöteten in Jahrzeit-, Matriken- oder Bruder
schaftsbücher. Punkt eins der Forderungen bietet 
eine Erklärungsmöglichkeit für den grossen Akten
verlust bei den vaduzischen Hexenprozessen. Dem
nach könnten entsprechende Dokumente als Teil 
einer symbolischen Wiedergutmachung an den 
unschuldig verbrannten Opfern in den achtziger 
Jahren des 17. Jahrhunderts öffentlich vernichtet 
worden sein. 

Kurz nachdem die «impetrantischen Unterta
nen» diese Forderungen verfasst hatten, publizier
te die kaiserliche Kommission unter dem Datum 
des 1. März 1685 ein öffentliches Mandat gegen die 
immer noch andauernde Verunglimpfung von Per
sonen durch Hexereianschuldigungen. Einige ver-
biterte gemüetter erklärten damals öffentlich, die 
Hexenprozesse seien zwar nicht recht geführt wor
den, dennoch seien die Hingerichteten mit dem 
abscheulichen Laster der Hexerei behafftet gewe
sen. Durch diese under den einfälthigen leüthen 
eingewürzleten meinung würden ganze Geschlech
ter und Verwandtschaften auch künftig merckhli-
chen leiden und unter denen untherthanen eine 
grosse verpitterung und confusion entstehen. Des
halb stellte die Kommission in Form eines Mandats 
nochmals klar, dass alle Delinquenten in den Pro
zessen von 1679 und 1680 laut eines Rechtsgut
achtens und eines kaiserlichen Reskripts unrecht
mässig zum Tod verurteilt worden waren. Allen 
anderen verdächtigten Personen, gegen die sowohl 
innerhalb als auch ausserhalb des Landes gericht
lich vorgegangen worden war, sei ebenfalls daß 
gröste unrecht beschechen, denn sie wurden der 
Zauberei keineswegs für schuldig befunden. Des
halb könne die Ehre und der gute Name der Hinge
richteten, der Überlebenden oder ihrer Geschlech
ter nicht befleckt worden sein. 2 3 8 

In einem Entwurf vom 10. Februar 1685 wurde 
die Veröffentlichung des Mandats damit begründet, 
dass sich under den ein und anderentails interes
sierten underthanen allerhand nachdenckhlich ... 
discurs, nachreed und Verbitterung eraignen. Die 
kaiserliche Kommission fürchtete, dass diese bee-
derseits underlauffend hitzige nachreden und be-
schuldtigungen entlichen gar zu einer würckhli-
chen thättlicheit führen könnten. Deshalb fühle sie 
sich genötigt, dem drohenden Unheil bei Zeiten zu 
begegnen und obrigkeitliche Abhilfe zu schaffen. 
Schliesslich sei die Hauptaufgabe der Kommission 
die restabilierung [!] der in diser gravschafft einige 
zeit hero fast ganz zerfallenen guten nachbarl. ver-
standtnus und widerbringung hiebevoriger be-
glückhten wolstandtes. 

Zu diesem Zweck wurden die Untertanen nun 
ernstlich und mit Androhung von Strafen ermahnt, 
von den nachdenckhlichen undt verbitterten ree-
den und betrohungen abzulassen, die Arbeit der 
Kommission in friden und mit gezimmender be-
schaidenheit abzuwarten und dem Wirken der 
heilsamen justitz ihren gebürenden lauf zu las
sen. 2 3 9 

Ein Exemplar des Mandats vom 1. März 1685, 
das von den subdelegierten Kommissaren Markus 
von Schonberg, Johann Adam Ernst von Pürckh 
und Johann Jakob Motz unterzeichnet ist, liegt im 
Gemeindearchiv von Schaan. 2 4 0 Otto Seger meinte, 
dass durch dieses Schriftstück «die Ehre der armen 
Opfer ... endgültig gerettet» war. Wahrscheinlicher 
ist jedoch, dass es auf der ideellen Ebene nicht bes
ser aussah als auf der materiellen: 1699 einigte 
man sich nämlich beim Verkauf der Herrschaft 
Schellenberg mit vielen Hinterbliebenen der Opfer 
darauf, dass sie sich mit der Hälfte ihrer Forderun
gen zufriedengaben. 2 4 1 
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EXKURS: AUSWIRKUNG DES LIECHTEN
STEINISCHEN HEXENTREIBENS NACH 
VORARLBERG 

Es ist davon auszugehen, dass die Vorgänge in der 
Nachbarschaft von breiten Schichten der Bevölke
rung in den österreichischen Herrschaften vor dem 
Arlberg wahrgenommen wurden. Zahlreiche Un
tertanen werden sich dabei - zumindest zeitweise -
ähnliche Hexenverfolgungen wie in Vaduz und 
Schellenberg gewünscht haben. 2 4 2 

Bei den «Brüglerischen Prozessen» vom Früh
jahr 1679 kam es sogar zu einer direkten Ausdeh
nung der vaduzischen Verfolgungen auf öster
reichisches Territorium. Ungefähr am 20. Mai hat
ten nämlich der Frastanzer Waibel und die örtli
chen Geschworenen von der Obrigkeit den Befehl 
erhalten, Gerold und Christian Negele an orth und 
endt, wo solche zu betretten, gefenckhlich anlzu]-
nemen, damit weitere gebür gegen ihnen vorge
nommen werden khonne. Gerold Negele war wegen 
Hexereiverdachts in Vaduz gefangen gewesen, hat
te sich aber mit der flucht ledig gemacht; sein Vet
ter Christian war vor der Verhaftung geflohen. 2 4 3 

Die Fahndung, an der sich zahlreiche Leute betei
ligten, konzentrierte sich auf die Häuser der Ge
schwister Jakob, Christian und Magdalena Hart
mann, denn Christian Negele war der Sohn Magda
lena Hartmanns und Gerold Negele der Sohn ihrer 
Schwester. Beide Frauen waren Schwestern des 
Schaaner Kaplans Gerold Hartmann, den man der 
Zauberei beschuldigte. 

Nachdem man eines frühen Morgens bei der 
Suche in allen gemachem der pargen (Heustadel) 
der Umgebung niemanden gefunden hatte, kam es 
auf Gafardura244 im Haus der Magdalena Hartman-
nin zu einem schweren Zwischenfall: Lorenz 
Nigg, einer der Fahnder, hatte die Hausherrin mit 
dem blossen Säbel bedroht, ihren Kopf auf einen 
Trog niedergedrückt, den blanken Säbel daraufge
halten und gesagt: Du bist ein hex. Ich het ein lust, 
ich hawte dir den khopf ab. Die verschreckte Hart-
mannin floh in den nahen Wald. Daraufhin bedien
ten sich die Fahnder im Haus an Gerätschaften, 
Geld und Lebensmitteln wie Fleisch und alpkheß; 

ja sie kochten sich sogar eine khrazete, warfen Eier 
herum, erbrachen Laden, zerschlugen das Weih
wasserkesselchen und nahmen noch etliches mit. 
Mang Müller konnte auch bezeugen, dass Nigg al
les das wiederholt habe, was die obern von Schaan 
von den Hartmanischen ehrlez: und spötlich geredt 
hatten. 

Diese Angelegenheit kam auf Betreiben Christi
an Hartmanns und seiner Schwester Magdalena 
am 3. Juni 1679 vor das Gericht des Bludenzer 
Vogteiverwalters Johann von Grenzing. Da Nigg 
fast die ganze Schuld auf Christoph Anger und Tho
mas Lampart abwälzte, wurde eine zweite Zeu
geneinvernahme zu einem anderen Termin nötig, 
von der keine Unterlagen mehr vorliegen. 2 4 5 

In einem anderen Fall im Sommer 1679 sahen 
sich die adeligen Familien von Furtenbach und von 
Pappus aus Feldkirch gezwungen, sich durch einen 
Anwalt des Stadtammanns Andreas Fröwis auch in 
dessen Namen vor dem Vaduzer Gericht gegen eine 
Verstrickung in die Hexenverfolgungen zur Wehr 
zu setzen. Er klagte gegen den Schaaner Maurer 
Christian Zindt, der von einer Verdächtigung der 
Elisabeth Hartmannin, der Ehefrau des Färbers 
Christoph Quaderer, gehört und kräftig für ihre 
Verbreitung gesorgt hatte. Als ein Teil des Kirch
volks nach dem Kreuzgang am Agathentag (5. Feb-

237) V L A HoA 76,17. 

238) Ebenda; der zitierte Mandatsentwurf ist nur unvollständig 
erhalten. 

239) V L A HoA, 76,17. 

240) Gemeindearchiv Schaan, Urkunde Nr. 145. 

241) Seger, Hexenprozesse, S. 66; vgl. auch Seger, Bodman, S, 
193-195. 

242) Vgl. dazu Tschaikner, Magie und Hexerei, S. 223, und ders., 
Herrschaften vor dem Arlberg, S. 644. 

243) Er wurde spä ter bei der Rückkehr nach Hause in Feldkirch 
gefangengenommen und 1680 hingerichtet. 

244) Gavidura. auf der Ostseite des Saminatals hinter Bazora: Vor
arlberger Flurnamenbuch, S. 170, Nr. 168. Er wurde später bei der 
Rückkehr nach Hause in Feldkirch gefangengenommen und 1680 
hingerichtet. 

245) V L A Vogt.arch. Bludenz 47/519. 
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ruar) von Schaan nach Triesen beim Wein sass, sei 
Zindt herfür gebrochen und zu inen allen gesagt, er 
habe ain newe mähr, und man sage des Stoffel 
Quaderers weib Elisabeta Hartmänin seye ain hex 
und sy werde nit die letste sein beim verprennen. 
Damals sei ihm der alte Wirt Andreas Conrad übers 
maul gefahren, er soll von solchen Sachen schwei
gen. Zindt erklärte später, er habe die Verdächti
gung ursprünglich von ihm gehört. 

Zindts Schwiegervater, der 79-jährige Meister 
Bartie Conrad, reagierte verwundert auf die Hexe
reianschuldigung gegenüber der Hartmannin. Er 
äusserte sich mit grossem Bedauern: Das got 
erbarm, ich hab gemaint, es sey ain ehrliches 
mentsch, und ist von ehrlichen ältern von aller 
seits ehne und ahna geboren, und wann sy ain hex 
solte sein, miest sy es in wehrender zeit, das sy 
gedient, gelernet haben. Durch diese Annahme ge
riet die verstorbene Frau Susanna Papussin, ver
heiratete Furtenbachin, und ihre gesamte adelige 
Verwandtschaft in Misskredit. Wiederum sorgte 
Zindt für die Verbreitung der Verdächtigung. Als 
einige Leute bei Frau Maria Schreiberin, der Ehe
frau Klaus Bruders, im Zollhaus zu Vaduz beisam
men sassen, redeten sie durcheinander von denen 
eingezognen hexen persohnen und meinten dabei, 
es fresse starkh umb sich. Da sagte die Schreiberin, 
es möchte ain weib betreffen, das ir laid währe. 
Zindt antwortete darauf, er wolts leicht erraten, 
wer sy seye, dann man zeiche des Stoffel Quade
rers weib Elisabeta Hartmänin, daß sy daß hexen-
werch von der fraw Catharina Pappusin, alwo sy 
vil jar gedient, gelernet habe. Die Schreiberin, eine 
Vetterin Stoffel Quaderers, hatte daraufhin sehr la
mentiert, das got erbarm, es wiert ob got wil nit 
wahr sein.146 Wie bereits weiter oben dargelegt, 
wurde die Hartmannin zwar nicht mehr eingezo
gen, sie musste sich jedoch später mit dem Vorwurf 
auseinandersetzen, dass sie ihr Leben der Protek
tion durch einflussreiche Leute verdanke. 2 4 7 Über 
weitere Verdächtigungen der Frau Susanna Papus
sin oder ihrer Verwandtschaft liegt nichts mehr vor. 

Eine andere Verleumdungsklage, die am 2. April 
1683 vor den Feldkircher Vogt kam, enthielt Bezü
ge auf die beiden Hexenjagden, die als die grössten 

dieser Zeit im deutschsprachigen Raum gelten, 
nämlich die Verfolgungen in Vaduz und Schellen
berg sowie die Zauberer-Jackl-Prozesse im Hoch
stift Salzburg, 2 4 8 bei denen zwischen 1677 und 
1681 etwa 140 Personen ihr Leben verloren. 2 4 9 

Dass ihr vermeintlicher Anführer, der Zauberer 
Jackl, nach dem seit 1678 in ganz Österreich, Bay
ern und Teilen Schwabens steckbrieflich gefahndet 
wurde, 2 5 0 auch im Vorarlberger Raum ein Begriff 
war, geht aus den Aussagen Jakob Starks, Gabriel 
Walchs und Hans Köchlins aus Bangs hervor. Sie 
erklärten, ein Soldat namens Antoni Gulmann 2 5 1 

habe Leonhard Wohlwend gefragt, warumben er 
noch nit weihen thüe. Darauf habe dieser geant
wortet, er wüste wohl aine, seye aber nit recht, 
vermaine seyen hexen, worüber der soldath Ihne 
Wohlwenden gefraget, wer die seye. Habe er Wohl-
wendt gesagt, daß eß deß Zauber Jackhlinß, den 
Jacob Schächlin mainendt, töchter seye. Er wäre 
zwar gern zu des Schächlins töchter zur stubet 
gangen, habe aber geforchten, sie möchte sein alß 
wie ihr mueter schwöster. Vor Gericht erklärte 
Wohlwend, er habe nur gesagt, daß mann sein 
Schächlins weibs schwöster in der graffschafft ver-
brendt, und also ain bösen fleckhen habe. Wohl
wend wurde jedoch auf Grund der Zeugenaussagen 
dazu verurteilt, öffentliche Abbitte zu leisten, die 
Unkosten des Gerichtsverfahrens abzustatten und 
strafweise ad opus publicum in dem bettelsteig den 
weeg zu repariern. Die Strafe leistete er in der Fol
ge jedoch in dem huebhaus und garten ab. 2 5 2 

Dass Wohlwends Verdächtigungen einen breiten 
Hintergrund hatten, zeigt die Tatsache, dass Jakob 
Schechle trotz dieses Gerichtsurteils bei den Nach
barn weiterhin in schlechtestem Ruf stand. Einer 
von ihnen versetzte sogar sein Haus an einen ande
ren Ort, weil er sich von Schechle auf magische 
Weise geschädigt fühlte. 2 5 3 

Die engen personellen Verbindungen zwischen 
dem Raum an der Illmündung und der Herrschaft 
Schellenberg spiegeln sich auch darin wider, dass 
Katharina Wangnerin aus Ruggell in den siebziger 
Jahren mit dem Tod Jos Maders aus Matscheis, 
einer Fraktion des linksrheinischen Teils der Altge
meinde Altenstadt, in Verbindung gebracht wurde. 

46 



«DER T E U F E L U N D DIE H E X E N MÜSSEN AUS 

D E M L A N D .. .» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

Von den früheren Hexenverfolgungen ist bislang 
nur bekannt, dass 1651 die ledige und mittellose 
Anna Rietmannin aus Lustenau, die längere Zeit 
am Eschnerberg gedient und einige uneheliche 
Kinder geboren hatte, in ihrer Heimat schwer ver
dächtigt wurde, weil sie von einer Vaduzerin unter 
der Folter als ihre Lehrmeisterin in Sachen Flexerei 
angegeben worden war. 2 5 4 

246) L L A AS 1/ 2, fol. 38b-40a. 

247) Vgl. dazu S. 90 f. 

248) Behringer, «Erhob sich das ganze Land», S. 167 f, 

249) Nagl, Zauberer-Jackl-Prozess. S. 522. 

250) Behringer, Bayern, S. 347 u. 458. 

251) Ich korrigiere die Namensform bei Tschaikner. Herrschaften 
vor dem Arlberg, S. 664. 

252) V L A Vogt.arch. Feldkirch, Hs. u. Cod. 2, fol. 252b-254a . 

253) Ebenda, fol. 342a-343b. 

254) Welti, Lustenau, S. 242 f. 



Der volksmagische Alltag 
als Hintergrund der Hexen
verfolgungen 

Bei den überlieferten Quellen zum Hexenwesen ist 
grundsätzlich zu unterscheiden zwischen Aussa
gen, die während der Verfahren zumeist unter Ein
wirkung der Tortur erfolgten, und den mehr oder 
weniger freiwilligen Äusserungen vor den Inqui
sitoren, die vor Ort belastendes Material über 
bestimmte Personen sammelten. Obwohl sich zwi
schen den beiden Ebenen keine klare Grenze 
ziehen lässt, ist doch festzustellen, dass in den 
grossteils erfolterten Geständnissen vor Gericht die 
theologisch-juristischen Auffassung vom Hexenwe
sen, in den Aussagen vor den Inquisitoren jedoch 
volkstümliche Vorstellungen überwogen. 

Die Angaben bei den Inquisitionen ermöglichen 
aufschlussreiche Einblicke ins Alltagsleben der 
Menschen und besonders in diejenigen Problem
bereiche, die einen fruchtbaren Nährboden der He
xenverfolgungen bildeten. Ihre Darstellung erfor
dert Kategorisierungen, die allerdings nur als Hilfs
konstruktionen gelten können, da sich die meisten 
Fälle nicht leicht abgrenzen lassen. Ausserdem ist 
bei den einzelnen Beispielen oft das Verhältnis zwi
schen Ursache und Wirkung nicht klar fassbar. Wir 
wissen nicht, inwieweit die geschilderten Verhal
tensmuster schon Verdächtigungen voraussetzten 
beziehungsweise erst solche erzeugten. Eine wich
tige Rolle spielten auch im hier untersuchten Raum 
die volksmagischen Spezialisten, die Segner und 
Heiler. 

DIE ALLTAGSPROBLEME 

HEXENSIPPEN 

Eine Grundlage der Hexenverfolgungen bildete der 
schlechte Ruf, in dem bestimmte Familien über 
Generationen hinweg standen. Bei anderen Sippen 
hingegen, deren Abstammung als «rein» galt, 
konnte man es nur schwer glauben, dass sie etwas 
mit dem Hexenwerk zu tun haben sollten. Wie im 
vorigen Kapitel dargelegt wurde, liess sich der Fle-
xereiverdacht, in den Elisabeth Hartmannin aus 
Schaan geraten war, für manche Leute nur so 
erklären, dass sie das Laster während ihrer Dienst
zeit in Feldkirch gelernt haben musste. 

Das Bewusstsein des Rufs, in dem die eigene 
Familie stand, wirkte tief ins Alltagsleben hinein. 
So weigerte sich Rosina Beckin aus Schaan, eine 
Kuh gemeinsam mit einer anderen Familie zu hal
ten und sie abwechselnd zu melken. Wenn dem 
Tier etwas geschehe, würde es nämlich gleich heis-
sen, sie sei eine Beckin. Als das Tier bald darauf 
tatsächlich erkrankte, wurde ihr aber trotzdem die 
Schuld daran gegeben, und zwar ohne dass sie es 
angerührt hatte. 

Zwischen der Bevölkerungsgruppe der «Reinen» 
und dem «Flexenvolk» bestanden auch Heiratsbar
rieren, die man selbstverständlich nur von der 
einen Seite aufrechtzuerhalten trachtete und die 
mitunter für böses Blut sorgten. Die Trennungslinie 
zwischen den beiden Gruppen deckte sich nicht mit 
der sozialen Schichtung der Bevölkerung. Maria 
Stegnerin etwa stand in einem derart schlechten 
Ruf, dass die männlichen Heiratskandidaten eine 
Eheschliessung mit ihr trotz ihres hohen Vermö
gens gescheut haben sollen. 

LEBENSWANDEL UND VERHALTEN 

Der schlechte Ruf der meisten Personen gründete 
nicht allein auf ihrer familiären Herkunft. So 
stammte zum Beispiel Jakob Blaicher aus Eschen 
nicht nur von einem liederlichen und verdächtigten 
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Spielmann ab; auch alle seine Gebärden bezeugten 
für die meisten Leute nichts Gutes. Ihm wurde vor
gehalten, dass er in der Kirche nur das halbe Kreuz 
machen konnte und niemanden recht anzuschauen 
pflegte. 

Bei Hans Walser, dem Knecht des Waibels in 
Eschen, wurde der schlechte Ruf mit seiner Physio
gnomie in Zusammenhang gebracht. Man schloss 
vom Aussehen auf den schlechten Charakter des 
Menschen. Von den heutzutage viel kolportierten 
roten Haaren oder ähnlichem ist dabei jedoch nir
gends die Rede. 

UNTERLASSENE VERTEIDIGUNG UND 
INDIREKTE SELBSTBEZICHTIGUNG 

Gegen die Entstehung eines schlechten Rufs muss-
ten sich die Betroffenen, wenn dies möglich war, 
sofort zur Wehr setzen. Unterliessen sie eine Ent
gegnung auf eine Beschimpfung oder einen Vor
wurf, konnten sie dadurch später schwer belastet 
werden. So galt es etwa als sehr verdächtig, wenn 
jemand «Saureiter» genannt wurde, ohne dass er 
sich dagegen wehrte. 

Selbst wenn man sich nur defensiv gegen Be
schuldigungen verteidigte, konnte dies mitunter 
gefährlich werden. Maria Lampartin zum Beispiel 
hatte auf eine Bezeichnung als Hexe damit geant
wortet, dass dann auch die Frau des krummen 
Schneiders Michael Walser und die Frau Hans 
Becks - gemeint war wohl Lena Lampartin - Hexen 
sein müssten. Indirekt bezichtigte sich Maria Lam
partin dadurch selbst. 

Ein klarer Fall von Selbstbezichtigung bildete für 
Jakob Heb aus Ruggell eine Reaktion der Euphemia 
Hopp. Als sie darauf angesprochen wurde, dass 
sich Hebs Frau auf deren Hochzeit eine Krankheit 
geholt hatte, habe sie die Hoppin zu dem teüffel 
gewisen, der ihr helffen solle, worüber daß weib 
auch genesen sei. 

UMGANG MIT VERDÄCHTIGEN MENSCHEN 

Stand jemand im Ruf der Hexerei, wurde er als 
Urheber verschiedenster Unglücksfälle verdächtigt. 
Der Kontakt mit solchen Leuten war besonders 
dann gefährlich, wenn man ihnen wie beim Lausen 
Zugriff auf den eigenen Körper gewährte. Eine 
Frau, die sich von der suspekten Elsa Schedlerin 
am Kopf lausen lassen hatte, soll dadurch ganz 
närrisch geworden sein. Auch Maria Kaiserin aus 
Eschen musste es bereuen, dass sie eine Frau im 
Kindbett gelaust hatte. Von dieser wurde sie näm
lich später, wie es gegenüber Hexen üblich war, ge
beten, das verursachte Übel wieder zu «wenden». 
Die Kaiserin verwies die Kranke jedoch an die Ka
puziner, die allein ihr helfen könnten. Als sich 
durch deren Wirken tatsächlich eine Besserung 
einstellte, wurde die Kaiserin nicht minder stark 
verdächtigt. 

Probleme, die auf den Umgang mit zauberischen 
Personen zurückgeführt wurden, mussten nicht 
unmittelbar nach dem Kontakt mit ihnen eintreten. 
Magdalena Millerin soll erst vier Tage danach 
nächtens im Bett von Mäusen überfallen worden 
sein, die sich nicht vertreiben Hessen, sondern sich 
sogar bis zu ihrem Kopf vorarbeiteten. Erst das 
Gelöbnis, eine Messe für die ärmste Seele im Fege
feuer zu bezahlen, soll sie dann schlagartig von der 
Qual erlöst haben. 

Dem Umgang mit verdächtigen Leuten wurden 
nicht nur körperliche Schäden zugeschrieben. Eine 
Frau aus Eschen war zum Beispiel vollkommen 
überzeugt - sie wollte sogar darauf sterben -, dass 
ihr Garn auf dem Webstuhl nach dem Besuch der 
Maria Blaicherin reihenweise auf Grund magischer 
Einwirkung gebrochen sei. Nachdem sie ihn aus
segnen lassen hatte, soll er nicht mehr abgerissen 
sein. Der Ausdruck «man wolle auf etwas sterben» 
verstärkte eine Anschuldigung, denn eine belasten
de Aussage galt als besonders schwerwiegend, 
wenn sie jemand selbst auf dem Totenbett nicht 
wieder zurückzog. 
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SPEISEN UND GETRÄNKE PROBLEME MIT KINDERN 

Speisen und Getränke, die man von verdächtigen 
Menschen erhalten hatte, boten häufig Gründe für 
Unterstellungen. Man vermutete oft, dass die Le
bensmittel von den Hexenleuten vergiftet worden 
waren. Bezeichnenderweise lautete der oft ge
brauchte lateinische Ausdruck für Hexe «venefica», 
also Giftmischerin. 

Aus Angst vor magischer Schädigung verzehrte 
mancher geschenkte Speisen - wie etwa Küchle 
oder Brote - lieber nicht, sondern warf sie den Tie
ren vor. Wenn dann die Hühner eingingen oder die 
Katze erkrankte, war der Beweis gegen die ver
dächtigte Person erbracht. 

Manchmal war man jedoch gezwungen, be
stimmte Getränke oder Lebensmittel zu konsumie
ren. Wurde jemand zum Trinken eingeladen, hätte 
die Ablehnung mitunter eine schwere persönliche 
Kränkung bedeutet. Diese Situationen galten als 
besonders heikel. Folgte auf die Einnahme eines 
Getränkes, die auf diese Weise erzwungen worden 
war, eine Krankheit oder ein anderer ausserge-
wöhnlicher Zustand, lag der Argwohn nahe. Einen 
besonderen Fall führte Ulrich Walch an. Er soll ein
mal seinen Wein mit demjenigen Michael Becks aus 
Schaan gemischt haben, woraufhin er so bezecht 
gewesen sei wie sein Lebtag zuvor und danach 
nicht mehr. 

Auch der Brauch, dass man Frauen Speisen und 
Wein zur Stärkung ins Kindbett brachte, hatte bis
weilen schlimme Folgen. Gefährlich war es vor al
lem, wenn die Besucherin - wohl aus guter Absicht 
- selbst nicht vom mitgebrachten Wein trank und 
sich bei der Kindbetterin nach dessen Genuss ge
sundheitliche Probleme einstellten. 

Umgekehrt entstanden ebenfalls bedrohliche 
Situationen, wenn man jemandem bestimmte Le
bensmittel nicht gerne oder gar nur unter Zwang 
überlassen hatte. Wenn daraufhin eine Krankheit 
auftrat, bildete diese für viele Leute eindeutig eine 
Folge der Missgunst. 

Ähnlich wie die Kindbetterinnen stellten auch die 
Kinder besonders gefährdete Opfer von vermeintli
chen Hexenpersonen dar. Sie konnten dadurch ge
schädigt werden, dass man ihnen magische Mittel 
ins Bettchen legte. Katharina Gassnerin vom Trie
senberg soll dort einen Gegenstand in der Länge 
eines männlichen Fingers versteckt haben, der aus 
Haaren sowie schwärzlichem Federflaum bestand 
und wie ein gefatschtes Kindlein aussah. 

Sehr gefährlich war es, wenn eine bestimmte 
Person ein Kleinkind in den Arm oder auf den 
Schoss genommen hatte und dieses bald darauf 
erkrankte. Auch wenn man sich über ein Kind 
lobend ausgesprochen hatte und diesem bald dar
auf etwas zustiess, entstand schnell der Verdacht, 
es sei von der betreffenden Person aus Neid ge
schädigt worden. 

Kinder galten jedoch nicht nur als Objekte magi
scher Schädigung, sondern bildeten selbst die 
Ursache mannigfacher Schwierigkeiten. Sogar un
bedachte Äusserungen und Handlungen kleiner 
Kinder, die im Zusammenhang mit magischen 
Belangen standen, wurden mitunter sehr ernst ge
nommen. Wegen des vierjährigen Hans Jörg Mar
xers aus Ruggell wandten sich die Dorfgenossen 
mit der Vermutung an einen Gerichtsmann, das 
Kind habe etwas von seiner verbrannten Gross
mutter gelernt, denn es hatte sich auf einen Pflug 
gesetzt und erklärt, so ritten die Hexen. Das Kind 
blieb auch bei den heiligen Messen nicht in der Kir
che, sondern lief hinaus und trieb allerhand Pos
sen. So war es beispielsweise zum Gespött der 
ganzen Gemeinde auf einem Schwein geritten. 

Ein anderes Kind erklärte, es habe gute Milch 
von einer Maus gemolken. Ein weiteres erzählte 
herum, dass die Mutter Mäuse machen könne. Der 
Ausdruck «Mäuse machen» bezeichnete ursprüng
lich nicht die Produktion von Tieren, sondern lei
tete sich vom mittelhochdeutschen «misel» her, 
was eine Abkürzung von «miselsucht» (Aussatz) 
bildete. 2 5 5 
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Sogar Streitigkeiten von Kindern untereinander 
sollen mitunter magische Folgen gehabt haben. In 
einem Fall erkrankten daraufhin zwei Ferkel. 

RACHE, «EINTRÄNKEN» 

Als zwei Knaben einmal Kirschen stahlen und da
bei auch Äste abrissen, schlug der Besitzer des 
Baumes einen der kleinen Diebe. Kurz darauf wur
de sein eigenes Töchterchen lahm. Der Verdacht 
auf magische Rache bestätigte sich, als die Mutter 
des geschlagenen Kindes als einzige Nachbarin 
kein Mitleid mit dem erlahmten Mädchen zeigte. 

Solche vermeintlichen Rachemassnahmen muss-
ten oft nicht erst aus bestimmten Umständen gefol
gert werden. Manchmal wurden sie im Zorn laut
hals angekündigt. Er hiess, man werde jemandem 
«eine Letzi lassen», man wolle es ihm schon 
«machen» oder es ihm noch «eintränken». Folgten 
darauf Krankheit, Milchverlust bei Kühen oder 
ähnliches, bestand über die Gründe dafür meist 
kein Zweifel mehr. 

Der Ausdruck «jemandem etwas eintränken» 
bedeutete soviel wie «jemandem etwas heimzah
len, vergelten». Der ursprüngliche Sinn war «ei
nem einen Trank zu trinken geben», wobei mit 
dem verhüllend verwendeten «es» etwas Schlim
mes, vor allem Gift, gemeint war. 2 5 6 

An eine Drohung mit dem Eintränken erinnerte 
man sich lange Zeit. Manch einer wartete geradezu 
auf das angekündigte Unglück, so dass sich die Pro
phezeiung fast erfüllen musste. Wegen einer ver
meintlichen Anzeige in Vaduz hatte zum Beispiel 
eine Frau aus Eschen einem Nachbarn mit dem 
Eintränken gedroht. Als diesem ein halbes Jahr 
später (!) eine Kuh verendete, bildete dies in seinen 
Augen eine Folge der angesagten Schädigung. 

Oft wurde eine solche zeitliche Verzögerung der 
Rache ausdrücklich angekündigt. Katharina Gass
nerin etwa drohte Sebastian Becks Frau: Dein 
mann hat mir meine mutter verthan, aber ich will 
ihme noch wohl eine leze laßen, und zwar zur zeit, 
wann er nicht daran gedenckhen wirdt. 

Hatte jemand einem Gegner nicht schon anläss
lich eines Streits mit dem Eintränken gedroht, 
konnte er dies dadurch nachholen, dass er einen 
später auftretenden Schaden als Rache erklärte. In 
diesem Sinn äusserte sich etwa Katharina Hop
pin gegenüber Plans Brendlin, als sie zu ihm sagte: 
Het er mir nit also gethan, so were ihme dises nit 
begegnet. 

Racheakte erwartete man nicht nur nach expli
ziten Drohungen. In einem Fall wurde jemand 
krank, nachdem er das Durchfahrtsverbot eines 
Nachbarn missachtet hatte. Derjenige, dessen 
Recht verletzt worden war, wurde daraufhin des 
Schadenzaubers verdächtigt. Eine ähnliche Situa
tion lag bei einer Frau vor, welche die Katze einer 
Nachbarin bei einer guten Gelegenheit unbemerkt 
ertränkt hatte, weil ihr das Tier junge Hähne, die 
sie verkaufen wollte, getötet hatte. Als Vergeltung 
für die Tötung der Katze soll die Nachbarin ein 
Vierteljahr später ein Schwein zauberisch geschä
digt haben. 

Zu den Verfehlungen, bei denen man sich die 
Rache des Betroffenen erwartete, zählten auch Ver
stösse gegen die Sitten und Bräuche der ländlichen 
Solidargemeinschaft. Als Vergeltung für die Ver
weigerung einer Hilfeleistung, die ihrer Meinung 
nach nicht verweigert werden konnte, sei Magda
lena Spaltin aus Ruggell mit einem Fuss auf dem 
Feld desjenigen herumgefahren, den sie vergeblich 
um Hilfe gebeten hatte. Daraufhin hätten die 
Mäuse seine Saat aufgefressen, während sie dieje
nige in den Nachbarfeldern nicht anrührten. Dem 
«Scherenfänger» gelang es damals auffallender
weise nicht, einen einzigen Schädling zu fangen. 

255) Röhrich, Lexikon, Bd. 3, S. 638. 

256) Röhrich, Lexikon, Bd. 1, S. 229. 
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EINGETRETENE ANKÜNDIGUNGEN VERGEBLICHE BRAUTWERBUNG 

Ähnlich wie die bewusst angekündigten oder im 
nachhinein entsprechend ausgelegten Äusserun
gen der Rache wirkten allgemeine Aussagen, die 
sich in überraschender Weise erfüllten. Ein Bei
spiel dafür bot Silvester Hopp aus Ruggell. Als er 
von der Dorfjugend verspottet wurde, weil er ein 
verendetes Kitz selbst vergraben und nicht wie 
üblich dem Wasenmeister übergeben hatte, entgeg
nete er, er wolle auch lachen, wenn einem ein Tier 
umfalle; schon am nächsten Morgen verendete ein 
schönes Ross. Das konnte für die meisten Men
schen kein Zufall sein. 

Dasselbe galt für eine Aussage Andreas Egles 
aus Mauren. Gegenüber einem Nachbarn, der 
Egles Egge ohne dessen Erlaubnis verwendet hatte, 
hatte er geäussert, er hätte nicht gedacht, dass 
nach der Bearbeitung des Ackers mit diesem Gerät 
das Korn so gut aufgehe. Tatsächlich starb es bald 
darauf in voller Blüte ab. Die Erklärung dafür hatte 
Egle selbst geliefert. 

Florian Lampart aus Triesen neckte einen Nach
barn mit dessen schönen Rüben auf dem Acker und 
versicherte ihm ausdrücklich, es geschehe ihnen 
nichts. Acht Tage daraufhatten die Würmer jedoch 
alles weggefressen, während auf den Nachbar
äckern keine Schäden zu verzeichnen waren. 

Als einmal ein besonders guter Weinstock von 
den Umstehenden gerühmt wurde, prophezeite der 
ebenfalls anwesende Jakob Blaicher ein Unwetter, 
das später tatsächlich alle Trauben verdarb. Damit 
hatte er sich in den Augen der meisten Dorfgenos
sen endgültig entlarvt. 

Als sehr verdächtig galt es überdies, seinen Neid 
zu deutlich zu äussern. Jakob Hopp aus Ruggell 
zum Beispiel hatte sich laut gefragt, ob sein Dorf
genosse Stachus Marxer wohl auch noch am kom
menden St. Johannestag stolz auf seinem teuren 
Pferd einherreite. Bis zum angekündigten Zeit
punkt war das Pferd völlig erblindet. Über den 
Grund für das Unglück bestand für viele Leute kein 
Zweifel mehr. 

Einen besonderen Grund für die Krankheit kurz 
nach ihrer Verheiratung ortete Maria Rigin aus 
Triesen: Noch zwanzig Jahre später war sie davon 
überzeugt, dass an den damaligen Schmerzen Mar
tin Nigg schuld war, denn sie habe ihr «Schapele» 
(Brautkrone, Haarzier der Jungfrauen an ihrem 
Hochzeitstag257) nicht ihm, sondern einem anderen 
gegeben, obwohl es der Nigg gern gehabt hätte. 
Von der zauberischen Verursachung ihrer Krank
heit war sie auch deshalb überzeugt, weil das Übel 
durch geistliche Mittel vertrieben werden konnte. 

BESITZ- UND WEIDESTREITIGKEITEN 

Zahlreiche Schäden bei Tieren und manche Unge
zieferplage auf den Äckern wurden darauf zurück
geführt, dass ihre Besitzer das Vieh trotz Mahnun
gen und Verboten weiterhin auf fremdem Grund 
weiden lassen hatten. Aber auch Leute, die andere 
von ihrem Besitz gewiesen hatten, fühlten sich 
später magisch geschädigt. Selbst wenn man nur 
Nachbars Hennen vom eigenen Grundstück ver
trieben hatte - ganz zu schweigen davon, wenn 
man ihm ein Hühnlein auch nur Versehens getötet 
hatte - , musste man sich sorgen, dass die eigenen 
Tiere auf zauberische Weise Schaden nahmen. Die 
Hühner sollen dann zum Beispiel keine brauchba
ren Eier mehr gelegt haben. 

Kam zu einem Streit um Wegrechte noch die 
Tatsache, dass jemand auf einer bestimmten Acker
fläche mehr erntete als andere, lag die Annahme 
einer magischen Praxis nahe. Ideale Streitbedin
gungen und Anlässe für solche Verdächtigungen 
boten zum Beispiel auch Nussbäume, deren Ertrag 
nach einem bestimmten Schlüssel unter verschie
denen Leuten aufgeteilt werden musste. 

BEWUNDERN UND BERÜHREN VON TIEREN 

Der Umgang mit dem Vieh war nicht zuletzt auf
grund seiner hohen wirtschaftlichen Bedeutung 
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eine besonders heikle Angelegenheit. Für die Ent
stehung des Verdachts auf Schadenzauber bedurfte 
es keines unmittelbaren Kontakts mit den Tieren. 
Es genügte mitunter, wenn jemand ein solches in 
auffälliger Weise bewundert oder gelobt hatte und 
es dann erkrankte. Bestimmten Personen wie Anna 
Reinbergerin wurde schon vorgeworfen, dass sie 
einer Kuh mit einem schönen Euter nachgesehen 
hatten. Gleich darauf habe die Kuh nämlich abge
nommen. Jakob Panzer und seine Frau machte 
man mit ähnlicher Begründung für die erlahmten 
Hinterbeine eines Ziegenbocks verantwortlich, 
denn nur sie hätten dabei zugesehen, wie die Kin
der Leonhard Kindles ihn zuvor im Freien springen 
lassen hatten. 

Hielt sich eine Person ohne ersichtlichen Grund 
vor einem fremden Stall auf, wurde sie leicht mit 
einer Erkrankung des Viehs in Zusammenhang 
gebracht. Der Verdacht lag noch näher, wenn sich 
jemand sogar uneingeladen in einem fremden Stall 
umgesehen oder ein Tier berührt hatte. Sehr ge
fährlich konnte es sein, wenn jemand - entweder 
aus guter Absicht ohne Wissen des Eigentümers 

oder auf dessen Aufforderung hin - fremde Kühe 
molk und diese daraufhin erkrankten oder ver
endeten. Zauberischen Einflüssen schrieb man es 
auch zu, wenn Tiere zu wüten begannen oder sich 
zu Tode tobten. 

Eine Kuh, die beim Melken ein bisschen Milch 
verschüttet hatte, soll drei Tage lang keine Milch 
mehr gegeben haben, nachdem sie der Melker des
wegen eine Hexenkuh genannt und ihr mit dem 
«Eintränken» gedroht hatte. 

PROBLEME BEIM SCHMALZEN 

Vielfältig waren die Verdächtigungsanlässe beim 
Zubereiten von Butter, beim sogenannten Schmal
zen. Auch das Käsen war beizeiten mit solchen 
Schwierigkeiten verbunden, dass man dafür keine 
natürlichen Erklärungen finden konnte oder wollte. 
Gründe für Probleme sah man unter Umständen 

257) Haberlandt, Taschenwör te rbuch , S. 28. 

Hexe beim Schaden
zauber: Aus dem Bei l 
schaft melkt sie die 
M i l c h einer Nachbarskuh 
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schon darin, dass eine verdächtige Person in den 
Schmalzkübel geschaut hatte oder unaufgefordert 
in die Milchkammer einer Alpe gekommen war. 

Als sehr problematisch galt es, zum Schmalzen 
notwendige Arbeitsgeräte zu entlehnen. So konnte 
jemand, nachdem er ein Butterfass nur ungern 
hergeliehen hatte, drei oder vier Tage nach dessen 
Rückgabe trotz guter Milch selbst in anderen But
terfässern auf Dauer kein Schmalz mehr erzeugen. 
Auch nachdem ein anderer ein Sieb entlehnt hatte, 
sei es lange nicht mehr möglich gewesen zu 
schmalzen. Ähnlich konnte es sich auswirken, 
wenn man jemandem Schmalz lieh. Einem Tries
ner wurde am nächsten Morgen seine Kuh krank. 

Hatte jemand die Vermutung geäussert, man 
könne gut schmalzen, weil man eine vorzügliche 
Kuh besitze, und folgten kurz darauf Probleme 
eben beim Schmalzen, wurden diese als zauberi
sche Folgen des Neides verstanden. Kaum ohne 
Argwohn zu erklären war es für viele Leute, wenn 
jemand nicht schmalzen konnte, wenn dann aber 
eine Nachbarin, die gerade im Haus anwesend war, 
zweimal umrührte und so viel Schmalz gewann, 
wie man weder davor noch danach je bekommen 
hatte. 

Nach Schwierigkeiten beim Schmalzen hatte 
Jakob Batliner von seinen Nachbarn am Eschner
berg folgenden wirksamen Rat erhalten: Nachdem 
er festgestellt habe, ob der Rahm auf dem Feuer 
wie gewöhnlich überlaufe oder nicht, müsse er 
einen Kessel voll Wasser sieden, geweihtes Salz 
hineingeben, das Geschirr damit fest ausbrühen 
und mit geweihten Rauten, die am Dreissigsten -
also zu Mariä Himmelfahrt (15. August) oder Mariä 
Geburt (8. September) - geweiht worden waren, 2 5 8 

stark ausreiben. 
Im übrigen galt auch bei diesem Problembereich 

der zauberische Einfluss zumeist erst recht als 
erwiesen, wenn die Schwierigkeiten durch den 
Einsatz geistlicher Mittel behoben werden konnten. 

VERGLEICH MIT NACHBARN 

Verdächtig erschien es, wenn sich der eigene wirt
schaftliche Erfolg bei vergleichbaren Voraussetzun
gen über längere Zeit - mitunter auch über Jahre 
hindurch - von demjenigen der Nachbarn oder 
eines bestimmten Nachbarn merklich unterschied. 
Es war für viele Leute unverständlich, dass Kühe 
verschiedener Besitzer im selben Stall unterschied
liche Milchleistung erbrachten. Wie konnte es ge
schehen, dass von zwei Bewohnern desselben Hau
ses, die ihre Tiere im gleichen Stall hielten, der eine 
immer Glück hatte, dem anderen jedoch nichts 
gelang? Warum vermochte jemand aus seinem ei
genen Tierbestand weder Pferde noch Kühe gross-
zuziehen, während die Jungtiere fremder Leute im
mer gediehen? 

Auch dass der Nachbar gut schmalzen konnte, 
man selbst jedoch nicht, führte manch einer darauf 
zurück, dass ihm der Ertrag auf magische Weise 
entzogen wurde. Den Beweis dafür fand ein Schaa
ner Bauer darin, dass ein Nachbar, der ursprüng
lich mit derselben Zahl an Kühen drei- oder vier
mal mehr Schmalz gewonnen hatte, nach dem Ein
satz geistlicher Mittel viel weniger als er erzeugen 
konnte. 

Eine andere Möglichkeit, den grossen Schmalz
ertrag eines Nachbarn zu erklären, bestand in der 
Annahme, dass sich dieser übersinnlicher Kräfte 
bediente, ohne anderen Leuten zu schaden. So er
zählte Lena Ospeltin von Maria Beckin am Triesen
berg herum, sie habe ein verdächtiges Wesen in 
Haus, das ihr schmalzen helfe. Laut Salzburger 
Rechtsgutachten handelte es sich dabei um ein 
schwarzes Männlein hinter dem Herd; Dr. Welz be
richtete vom höchst seltsamen Wirken eines 
schwachen maidlin[s], daß ihr schmalzen helffe. 

Auf magische Ursachen führte man es unter 
Umständen zurück, wenn eine gute Kuh nach der 
Verpachtung weniger Milch gab, nach der Rück
kehr zum Eigentümer jedoch wieder die alte Lei
stung erbrachte. Leicht erklärbar erschienen übri
gens allerlei Serienunglücke bei Leuten, die in der 
Nachbarschaft suspekter Personen lebten. 

54 



«DER T E U F E L U N D DIE H E X E N MÜSSEN A U S 
D E M L A N D .. .» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

MITLEID UND NEUGIER 

Gegenüber geschädigten Nachbarn kein Mitgefühl 
zu zeigen, machte verdächtig. Aber auch das Mit
leid einer Person zurückzuweisen, konnte schlim
me Folgen zeitigen, zum Beispiel wenn dieser kurz 
darauf in eigenen Stall ein ähnliches Unglück wi
derfuhr. 

Selbst Äusserungen der Anteilnahme - die frei
lich nicht immer von Neugier zu unterscheiden wa
ren - bewirkten manchmal das Gegenteil. So fragte 
eine Frau die Magd einer Nachbarin, als diese ein
mal aussergewöhnlich früh unterwegs war, ob sie 
«etwas Krankes» zu Hause habe. Es ist leicht vor
zustellen, worauf die Magd das Unglück zurück
führte, als sie danach im Stall entdeckte, dass 
tatsächlich ein Ross schwer erkrankt war. 

Bei bestimmten Personen erschien es schon ver
dächtig, wenn sie nur fragten, ob an einem gewis
sen Ort ebenfalls ein schlimmes Gewitter niederge
gangen sei, und dann auf eine bejahende Antwort 
nichts mehr sagten. 

BANNEN 

Manchen Leuten wurde die Fähigkeit zugeschrie
ben, Menschen oder Tiere zu bannen. Darunter 
versteht man den «Zwang, den ein Mensch mittelst 
eines Zauberwortes oder einer Zauberhandlung 
auf andere Wesen (Menschen, Tiere, Geister u. a.) 
ausübt, meistens mit dem Zweck, den Gebannten 
unschädlich oder unfähig zu machen, seinen Wil
len zu betätigen». 2 5 9 Der Vaduzer Burgvogt Hans 
Rusch zum Beispiel soll durch blosses Umkreisen 
ein Pferd so weit gebracht haben, dass es sich nicht 
mehr von Fleck bewegte. 

TIERVERWANDLUNGEN UND DIE 
WUNDERTIERE 

Zauberischen Personen wurde zugemutet, dass sie 
sich in Tiere verwandeln konnten. So erzählte man 
sich vom Schaaner Wirt Bernhard Beck, dass er 

sich während einer Pause beim Kornjäten in das 
Ährenfeld begeben, sich dort in einen Fuchs ver
wandelt habe und dann als solcher um seine Ge
schwister herumgehüpft sei. Nachdem der Fuchs 
verschwunden war, sei Beck wieder aus dem Korn
feld herausgekommen. 

Viele Leute waren davon überzeugt, dass es sich 
bei einem aggressiven Hund in Matscheis, an des
sen Bissen ein junger Mann gestorben war, um Ka
tharina Wangnerin aus Ruggell gehandelt hatte. 
Den Beweis dafür sah man darin, dass das Tier bei 
einer Auseinandersetzung an der Schnauze verletzt 
worden war und die Wangnerin zur selben Zeit mit 
einer Wunde im Gesicht aus Matscheis heimkehrte. 
Ihre Erklärung der Verletzung mit einem Sturz galt 
als Ausrede. 

Für viele Nachbarn bildete es keinen Zufall, dass 
ein Bewohner von Mauren, der auf der Flur vor 
dem Dorf mit dem Schrotgewehr eine Elster schies
sen wollte, gerade die verdächtigte Katharina Bre-
genzerin getroffen hatte. Elstern galten als Hexen
tiere. 2 6 0 

Auch die Haltung von aussergewöhnlichen Tie
ren machte suspekt. Maria Kaiserin aus Eschen 
zum Beispiel liess ihre Katze die Vögel von einem 
Acker vertreiben. Dafür wurde diese reichlich mit 
Fressen belohnt. Vor herannahenden Leuten habe 
sich das Tier jedesmal auf einem nahen Baum ver
borgen. Danach habe die «Wachkatze» stets beflis
sen den Dienst wieder aufgenommen. Dr. Welz 
nannte die Katze der Kaiserin doch auch eine 
rarität. Seiner Meinung nach war deren Verhalten 
jedoch für eine natürliche abrichtung aus zu deü-
ten. 

258) Vgl. dazu HDA Bd. 2, Sp. 1775, Bd. 5, Sp. 444, Bd. 7, 
Sp. 542-548. 

259) HDA Bd. 1, Sp. 874. 

260) Ebenda. Sp. 1639. 
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SODOMIE 

Ähnlich wie bei der Tierverwandlung überschritten 
die zauberischen Menschen auch bei der Sodomie, 
beim Geschlechtsverkehr mit Tieren, die Grenzen 
der menschlichen Spezies und erwiesen sich da
durch als nicht mehr würdig, für ein Ebenbild Got
tes zu gelten. In diesem Sinn diente die Bezeich
nung einer Person als Ketzer - was soviel wie 
Sodomist bedeutete - im Standardrepertoire der 
volkstümlichen Beschimpfungen 2 6 1 dem Ziel der 
Ausgrenzung einer unliebsamen Person. So wurde 
etwa Krispin Marogg aus Triesen, der einst ein 
Dachshündchen aus Graubünden mitgebracht hat
te, 1677 von der mit ihm verfeindeten Ehefrau Kas
par Senns als hündlin macher gescholten. Er habe 
die Jungen seines Hundes alle selbst gemacht.262 

Spätestens um die Mitte des 17. Jahrhunderts 
verwendete man die aus der theologisch-juristi
schen Hexendoktrin stammende Vorstellung von 
der Teufelsbuhlschaft auch bei volkstümlichen Be
schimpfungen in derselben Absicht wie den Sodo-
mievorwurf. Die Ehefrau eines Spenglers hielt da
mals Hans Ospelts Frau vor, dass ihr voriger Mann, 
der Schmied Jörgle, mit dem bösen gaist zu schaf
fen gehabt und den selben gebrautet habe; umge
kehrt sei auch er vom teüffel gebrautet worden.263 

Ulrich Schlegl glaubte, dass er Elsa Schedlerin 
tatsächlich bei einer sodomitischen Handlung 
überrascht hatte, als er sie auf dem Flur völlig 
nackt neben ihrer Geiss antraf. Sie erklärte jedoch, 
sie habe sich gerade «flöhen», also von den Flöhen 
befreien wollen. 

MAGISCHE GEGENSTÄNDE UND ALLTAGS
GEBRÄUCHE 

Der Schmied Michael Schechle zog einem Pferd 
einen Nagel aus dem Huf und weigerte sich, diesen 
dem Eigentümer des Tieres herauszugeben. Da
durch entstand der Verdacht, dass es sich dabei um 
einen besonderen Nagel gehandelt hatte, der magi
schen Zwecken diente.2 6 4 

Eine Verwandte Michael Schechles, Katharina 
Bregenzerin, machte sich durch ihre Gewohnheit, 
kein ganzes Brot auf den Tisch zu legen, selbst bei 
ihrem Mann verdächtig. Er erklärte, während ihrer 
gesamten Ehezeit sei kein einziges unangeschnitte
nes Brot auf den Tisch gekommen. Dem voran
gehenden Anschneiden mit dem Messer - meist 
verbunden mit dem Kreuzzeichen - kam apotropäi-
sche (das Unheil abwendende) Bedeutung zu. Wei
ters hütete sich die Bregenzerin davor, das Brot auf 
dem Rücken liegen zu lassen; dem wurde nämlich 
eine üble Vorbedeutung beigemessen. Auch stellte 
sie den Besen stets umgekehrt hinter die Türe. Das 
sollte allgemein Schutz bewirken, im speziellen 
aber vor Hexen. 2 6 5 Bemerkenswert erscheint, dass 
der Ehemann der Bregenzerin diese Sitten - wenn 
auch möglicherweise nicht ganz ernsthaft - als 
Hexerei bezeichnete. Selbst bei gewöhnlichen Leu
ten war das volksmagische Denken unterschiedlich 
stark ausgeprägt. 

DIE VOLKSMAGISCHEN SPEZIALISTEN 
UND IHRE MITTEL 

Waren die Probleme des Alltags mit den weit ver
breiteten traditionellen Mitteln nicht mehr zu lö
sen, konsultierte man volksmagische Spezialisten. 
Dazu zählten zunächst Dorfgenossen, denen be
sondere magische Fähigkeiten zugeschrieben wur
den. Man nannte sie deshalb auch «Künstler». 
Einer von ihnen war Christian Thöni, der sich als 
Wahrsager betätigte. Wollte man erfahren, wer 
einem «das Schmalzen genommen» habe, wandte 
man sich an Hans Marogg, der laut Gutachter Dr. 
Moser mit underschidlichen teufelsbossen umb-
gangen war. Bei grossen Schmerzen suchten Be
wohner von Triesen Rat beim Metzger Fridli 
Nigg, der im Haus Hans Kindles wohnte und mit 
«Arzneien» umgehen konnte, ohne dass man wuss-
te, woher er die wissenschafft habe. In Mauren 
dürfte Adam Schipfer auf ähnliche Weise gewirkt 
haben. Wie weit die Künste Simon Rigs aus Triesen 
allgemein geschätzt wurden, ist nicht klar. Er be
hauptete jedenfalls von sich, wenn er durch einen 

56 



«DER T E U F E L UND DIE H E X E N MÜSSEN A U S 
D E M L A N D .. .» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

Ärmel schaue, wisse er, wer das Vieh auf der Alpe 
ruckhig gemacht habe. Stecke er eine Nadel ober
halb der Stalltüre hinein, so müssten sich alle Tiere 
von ihren Ketten losreissen und herauskommen. 

Auch mancher Geistliche erfüllte eine wichtige 
Funktion im volksmagisch geprägten Heilwesen. 2 6 6 

So gab Pfarrer Valentin von Kriss aus Triesen 
einem Mann für sein Kind, das an der Mutterbrust 
nicht mehr richtig saugen wollte, sozusagen als 
geistliches Amulett einen Benediktus-Pfennig,2 6 7 

den die Mutter umhängen sollte. Als eine vermeint
lich verzauberte Kuh keine Milch mehr gab, schnitt 
ihr Fidelis Matt aus Mauren eine Wandelkerze 
(wahrscheinlich Prozessionskerze268) des Pfarrers 
unter das Futter. 

Grosse Bedeutung bei den Hexenverfolgungen 
kamen neben den Scharfrichtern oder Wasenmei
stern manchmal auch den örtlichen Metzgern zu, 
die mit der Beseitigung oder Untersuchung von 
Tierkadavern beschäftigt waren. Dabei lieferten 
sich mitunter anschauliche Bestätigungen dafür, 
dass das Vieh von schlechten Leuten auf magische 
Art geschädigt worden sei. Durch ihre Beobachtun
gen wurde mancher Zaubereiverdacht konkreti
siert und auf bestimmte Personen kanalisiert. 

Ähnlich wie die einheimischen «Künstler» wirk
ten auch Zigeuner. In Ruggell zum Beispiel Hessen 
sie einen Bauern, der vom Unglück heimgesucht 
wurde, in seinem Stall graben, wo er dann einen 
eigrossen Haarbüschel mit einem Knochen eines 
Neugeborenen fand. Eine Zigeunerin erklärte dar
aufhin, sie müsse das ausgegrabene Requisit dort
hin tragen, woher es stammte, und brachte es zum 
Haus der Katharina Wangnerin, die nur durch 
ihren Tod 1679 der Hinrichtung entging. 

Für die Bewohner der Grafschaft Vaduz und der 
Herrschaft Schellenberg waren darüber hinaus 
manche volksmagische Spezialisten jenseits der 
Grenzen wichtig. Dazu zählten die Kapuziner, de
nen manche Leute die in der Feldkircher Apotheke 
gekauften Heilmittel, besonders Purgationen, zum 
Benedizieren brachten, damit die Wirkung erhöht 
würde. Wenn er anders nichts ausrichten konnte, 
liess auch der Feldkircher Balbierer (Wundarzt) 
Peter Wolf seine Medikamente von den Patres seg

nen. Zahlreiche Personen, die sich auf magische 
Weise geschädigt fühlten, wandten sich gleich um 
sogenannte «geistliche Mittel», zum Beispiel zum 
Ausräuchern, an die Kapuziner. Diese vertrieben 
aber nicht nur Gegenmittel, sondern halfen mitun
ter, die Verursacher vermeintlichen Schadenzau
bers zu identifizieren. 

Ausser den Leuten, welche sich auf magische 
Art bedrängt fühlten, suchten bei den Kapuzinern 
auch Personen Rat, die in schlimmem Verdacht 
standen und sich durch eine Beichte aus ihrer ver
hängnisvollen Situation zu lösen versuchten. Dabei 
wurden die Patres nicht immer ihrer verantwor
tungsvollen Rolle gerecht. Im Fall des Vaduzer 
Burgvogts Hans Rusch hatte ein Kapuziner sogar 
nachweislich das Beichtgeheimnis gebrochen und 
damit nicht wenig zu dessen schrecklichen Schick
sal im Zuge eines Hexenprozesses beigetragen. 

Nicht allein die Kapuziner in Feldkirch, sondern 
auch diejenigen zu Mels bei Sargans 2 6 9 waren in die 
vaduzischen Hexenverfolgungen verstrickt. Im Jah
re 1680 sprachen die Meiser Ordensleute, die in 
der Grafschaft Vaduz beizeiten seelsorglich aushal
fen, 2 7 0 für etliche grose guettetter ihres Klosters aus 
der Pfarrei Balzers vertraulich bei Lizentiat Büche
le vor, der als Rechtskonsulent an den Hexenpro
zessen mitwirkte. Sie bewirkten dadurch, dass ihre 
gefährdeten Wohltäter nicht aus dem Land flohen 
und so bey haus, hoff undt ehren blieben. 2 7 1 Viel-

261) Tschaikner, Magie und Hexerei, S. 155-172. 

262) L L A AS 1/ 2, fol. 5a. 

263) L L A AS 1/1. fol. 37b. 

264) HDA Bd. 4, Sp. 446 f. Über magische Nägel vgl. auch 
Tschaikner, Magie und Hexerei. S. 84 f. 

265) HDA Bd. 1, Sp. 452, 1653 u. 1135. 

266) Vgl. Tschaikner, Magie und Hexerei, S. 85-88. 

267) Vgl. dazu HDA Bd. 1, Sp. 1035-1038. 

268) Vgl. Vorarlbergisches Wör terbuch , Bd. 2, Sp. 1524. 

269) Zur Geschichte des Klosters vgl. Geschichte der Gemeinde Mels, 
S. 162. 

270) Z. B. Büchel, Pfarrei Triesen, S. 62. 

271) StAAug 2969, fol. 62b. 
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leicht hängt der auffallend niedere Anteil der Opfer 
aus Balzers bei den Hexenprozessen auch mit dem 
Wirken der Meiser Kapuziner zusammen. 

Dennoch gilt für die Grafschaft Vaduz und die 
Herrschaft Schellenberg, was schon für das süd
liche Vorarlberg festgestellt werden konnte:2 7 2 Die 
Kapuziner, denen im volksmagischen Bereich gros
se Bedeutung zukam, spielten bei den Hexenverfol
gungen allgemein keine rühmliche Rolle. 

Grosse Nachfrage von sehen der vielfach be
drängten Menschen erfuhr zumindest in den sieb
ziger Jahren des 17. Jahrhunderts der sogenannte 
Doktor am Hirschensprung, einem Weiler der Ge
meinde Rüthi auf der Schweizer Seite des Rheintals 
etwa in der Höhe der Illmündung. 2 7 3 Er war wohl 
identisch mit dem ebenfalls erwähnten Doktor in 
Oberriet. Der Heiler am Hirschensprung blickte 
mitunter nur in die Hand eines Patienten und wus-
ste schon Bescheid. Er wurde bei allen möglichen 
Schwierigkeiten konsultiert. So suchte etwa Georg 
Anger bei ihm Rat, weil er von seinen vier Hühnern 
keine Eier bekam, obwohl sie jeden Tag legten. Zur 
Bekämpfung einer magisch verursachten Mäuse
plage gab der Heiler einem Ratsuchenden ein Mit
tel, das er an allen vier Ecken des Ackers an einem 
Freitag vor Sonnenaufgang zu vergraben hatte, 
wobei er an jeder Ecke fünf Vaterunser und Avema-
ria beten musste. Laut Aussage des Geschädigten 
hatte dieses Mittel gewirkt, nachdem der Scheren
fänger völlig erfolglos geblieben war. 

Der Lindauer Jurist Dr. Welz kritisierte den Dok
tor am Hirschensprung in seinem Rechtsgutachten 
vom 12. März 1679 scharf. Er schrieb, dass der 
Heiler durch viele selzame monieren, welche er bei 
seinen euren wider dergleichen zauberej zu ge
brauchen pfleget, das gelt auß dem beütel feget, 
durch seine nichts taugende ceramonies den aber-
glauben deß gemeinen manns nicht umb ein weni
ges vermehret und die teüfel durch Beelzebub auß-
zutreiben pflege. Weiters verdächtigte Dr. Welz den 
Heiler, selbst mit dem Teufel im Pakt zu stehen. Er 
stellte es der Vaduzer Obrigkeit anheim, ob es nicht 
angebracht wäre, durch ein expresses verbott dem 
einfältigen underthanen diese an leib und seel ge
fährliche nebenwege abzuschneiden und selbigen 

an statt dergleichen abergläubischen mittein zu 
dem von gott eingesezten und in seinem beruf 
lebenden medico hinzuweisen.274 

Andere vom Volk konsultierte Heiler waren Dr. 
Rusch von Appenzell und ein Doktor in Weiler, der 
vielleicht identisch war mit dem oft erwähnten Dr. 
Weiler. Vom ihm ist belegt, dass er sich den «Brun
nen» (Urin) der Patienten ansah. 2 7 5 Auch er war mit 
seinen Behandlungen oft erfolgreich. Dabei ver
stärkte er nicht selten bestehende Verdächtigun
gen, indem er erklärte, die Schwierigkeiten rührten 
von bösen Leuten her. Als sich Adam Walser aus 
Schaan in seiner Not an Dr. Weiler wandte, soll ihm 
dieser Christina Wagnerin als seine Schädigerin in 
einem Spiegel gezeigt haben. 

Als ein weiterer auswärtiger Fachmann in volks
magischen Belangen wurde der Freimann (Scharf
richter) unter dem Kapf in Feldkirch auch von Be
wohnern der Herrschaft Schellenberg manchmal 
konsultiert. Um 1680 hatte Meister Roni Oberhol-
zer dieses Amt inne. 2 7 5 

An magischen Mitteln sind ausser bestimmten 
Medikamenten, mehr oder weniger wirkungsvollen 
Sälblein oder Pülverchen, dem altbewährten Wun
dermittel Theriak 2 7 7 - das laut Dr. Welz das gemei
ne bauren medicament darstellte2 7 8 - , ausser Räu
cherkraut und anderen geweihten Sachen «Oster-
tauf» und «Malefizwasser» oder das «Malefiz-Trän-
kle» erwähnt. «Ostertauf» hiess das Wasser, das an 
den Vorabenden des Osterfestes als Taufwasser 
geweiht wurde und wegen der ihm zugeschriebe
nen vielfältigen wunderbaren Wirkungen begehrt 
war. 2 7 9 Als «Malefizwasser» wurde wohl Weihwas
ser verwendet, das von jeher als Schutzmittel vor 
Behexungen und als Heilmittel gegen magisch ver
ursachte Krankheiten geschätzt war. 2 8 0 Jedenfalls 
soll es Würmer aus dem Mund getrieben haben, die 
ellenlang waren, zwei Köpfe besassen und sich auf 
der Erde noch aufgestellt hätten; andere Kranke 
hätten nestelglimpfen (Blechbesätze an den Enden 
von Schuhschnüren 2 8 1 ) und fliegenähnliches Mate
rial oder eine grüne, zähe, abscheuliche Materie 
erbrochen, die wie Krötenlaich aussah und auf der 
Erde gezittert habe, ja einmal sogar auf der Erde 
hin- und hergehüpft sein soll. 
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Ausser den verschiedenen Mitteln empfahlen die 
Heiler zur Identifizierung der Schädiger hin und 
wieder auch eine Abschirmung der Kranken von 
der Aussenwelt. Der Verursacher der Krankheit 
könne dann identifiziert werden, wenn er bald dar
auf komme und nach dem Zustand des Patienten 
frage. Besonders auffällig sollte es dann sein, wenn 
jemand mehrmals nach dem Kranken fragte. Auch 
andere Neugier bei Krankheiten machte verdäch
tig. 

272) Tschaikner. Magie und Hexerei, S. 214. 

273) Der Ortsname erscheint demnach älter zu sein, als angenom
men wird: Rüthi (Rheintal), S. 2; Rüthi im St. Galler Rheintal, 
Bildteil, S. 2. 

274) Welz 2, S. 10-12. 

275) Vgl. dazu für das f rühe 19. Jahrhundert: Weitensfelder, «Fünf 
Minuten mit Venus», S. 220. 

276) Vgl, dazu Scheffknecht, Scharfrichter, S. 146, 150 u. 156 f. 

277) «Theriak (griech.): altes Universalarzneimittel in Form einer 
Latwerge, angeblich vom Leibarzt des Kaisers Nero, Andromachus, 
erfunden und in einem Gedicht beschrieben, das durch Galenus in 
seiner Schrift <De antidotis> erhalten ist. Es bestand aus 70 Stoffen 
und wurde bis in die neuere Zeit in den Apotheken Venedigs, 
Hollands, Frankreichs mit gewissen Feierlichkeiten und unter Auf
sicht von Magistratspersonen gefertigt. Jetzt wird es nur noch als 
Volksheilmittel benutzt. Nach der <Pharmacopoca germanica Ed. I > 
bereitete man T. aus 1 Teil Opium, 3 Teilen spanischem Wein, 6 
Teilen Angelikawurzel. 4 Teilen Rad. Serpentariae, 2 Teilen Baldri
anwurzel, 2 Teilen Meerzwiebel, 2 Teilen Zitwerwurzel, 2 Teilen 
Zimt, 1 Teil Kardamom, 1 Teil Myrrhe, 1 Teil Eisenvitriol und 72 
Teilen gereinigtem Honig.» (Meyers Großes Konversa t ions lex ikon . 
19. Bd., S. 474.) 

278) Welz 4, S. 2. 

279) HDA Bd. 6, Sp. 1356 f. 

280) HDA Bd. 9, Sp. 286-288. 

281) Vorarlbergisches Wörterbuch. Bd. 1. Sp. 1200. 



Das Gerichtsverfahren 

DIE INQUISITION UND FORMIERUNG 
DER A N K L A G E 

Vor dem eigentlichen Gerichtsverfahren fand die 
sogenannte Inquisition statt. Dabei verhörte die 
Gerichtsbehörde entweder geheim oder auf einem 
öffentlichen Aufruf hin Zeugen über bestimmte 
verdächtigte Personen. Die Inquisition konnte auf 
Grund von Anzeigen aus der Bevölkerung oder 
selbständig von Amts wegen vorgenommen wer
den. Die entsprechende Tätigkeit nannte man «in-
quirieren». 

Nach der Erhebung und Sammlung der Vorwür
fe legte das Gericht die gewonnenen Indizien vor-
schriftsgemäss einem oder mehreren Rechtsge
lehrten zur fachlichen Begutachtung vor. Bei den 
Prozessen in der Mitte des 17. Jahrhunderts hatten 
sich dazu Dr. Johann Jakob Dilger, Oberamtmann 
des adeligen Damenstifts zu Lindau, und Dr. Jo
hann Jakob Härder, Landrichter zu Rankweil, 
nicht ohne sonderbahre frucht gebrauchen las
sen.2*'1 Die Rechtsgutachten für die «Brüglerischen» 
und «Walserischen Prozesse» in den Jahren 1679 
und 1680 wurden von Dr. Thomas Welz aus Lindau 
verfasst. 

Nach der Beurteilung der vorliegenden Indizien 
durch die Juristen und der Verhaftung der Ver
dächtigten wurde der Hexenprozess eingeleitet. 
Schwangere Frauen blieben in der Regel davon 
verschont. 

MÖGLICHKEIT DES LOSKAUFS 

Der designierte Feldkircher Vogteiverwalters Dr. 
Gugger erklärte im Sommer 1682 auf eine entspre
chende Anfrage hin, es hätten sich bei den letzten 
Gerichtsverfahren wegen Hexereiverdachts etliche 
Leute, über die inquiriert worden war, mit gelt 
redimiert, was bedeutet, dass sie sich von den Pro
zessen oder Strafen freigekauft hät ten. 2 8 3 Als der 
Verfasser des Salzburger Rechtsgutachtens diesem 
Vorwurf nachging, erhielt er aus Vaduz eine ab
schlägige Antwort. Es habe nur Fälle gegeben, bei 
denen Personen mit Geld abgestraft worden seien; 

im übrigen möchte mann wol wüssen, wer sich des
sen beklagt hetteP4 

Aus den Unterlagen über Gerold Negele, den 
Ministranten des Schaaner Kaplans Gerold Hart
mann, geht jedoch eindeutig hervor, dass man sich 
bei den Vaduzer Amtleuten «auskaufen» konnte.2 8 5 

Negele hatte dies aber nicht vor einer weiteren Ver
haftung bewahrt. Als er dem Gericht anbot, sich 
um 400 Gulden nochmals freizukaufen, ging dieses 
nicht darauf ein. 2 8 6 Auf Grund der vorgesehenen 
Konfiskation wäre das Geld ohnehin der Obrigkeit 
anheimgefallen. 

Weiters ist überliefert, dass sich die Urgrossmüt-
ter der Maria Hoppin aus Vaduz und der Marga
retha Fromoltin aus Schaan vor längerer Zeit um 
1 000 respektive um 500 Gulden freigekauft hätten. 
Bei letzterer sei dies sogar erst nach der «Besieb-
nung», also nach der endgültigen Bestätigung der 
Geständnisse vor sieben Zeugen, geschehen.287 

Die Mutter der Anna Maria Negelin aus Schaan 
soll wegen eines Hexereivorwurfs des Landes ver
wiesen worden sein, denn ein Mann sei verstorben, 
ohne dass er vorher seine Behauptung widerrufen 
hatte, sie habe ihm einen Stier verritten. 2 8 8 Der 
Landesverweis, die sogenannte Relegation, lässt 
sich in den vorliegenden Akten aus Liechtenstein 
zwar nicht nachweisen, er wurde jedoch zum Bei
spiel in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
nicht selten im Württembergischen als Strafe für 
Hexerei verhängt . 2 8 9 

(In den Aktenauszügen Johann Baptist Büchels 
ist irrtümlich von einer «ausgewiesenen Katharina 
Gfassnerin]» 2 9" statt von der im September 1681 
ausgerißnen Cathrina Gasnerin die Rede.291) 

DER PROZESS UND DIE HINRICHTUNG 

Zumindest die Hexenprozesse von 1678 bis 1680 
fanden - anders als es in den Landsbräuchen 
für die Malefizverfahren vorgesehen war 2 9 2 - im 
Schloss Vaduz unter dem Vorsitz des Landvogts, 
des obersten herrschaftlichen Beamten, statt. Bei
sitzer waren je nach der Herkunft der Angeklagten 
entweder die Ammänner der Herrschaft Schellen-

60 



«DER T E U F E L U N D DIE H E X E N MÜSSEN A U S 
D E M L A N D .. .» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

berg oder jene der Grafschaft Vaduz und verschie
dene gewöhnliche Gerichtsleute, die jedoch alle 
kein Stimmrecht bei der Urteilsfindung besassen.2 9 3 

Das Gericht bestand damals nicht nur aus Laien
richtern, sondern wurde von einem Juristen gelei
tet beziehungsweise vor Ort beraten. 1678 stand 
der kaiserliche Landrichter Dr. Georg Christian 
dem Gremium vor, 1679 der Jurist Dr. Romaricus 
Brügler von Herkelsberg, und bei den Prozessen 
von 1680 wurde der Landvogt Andreas Joseph 
Walser von einem Rechtskonsulenten, dem Lizen-
tiaten Johann Büchele, unterstützt. Zudem holte 
sich das Gericht vor den Verfahren von 1679 und 
1680 Rechtsauskünfte bei Dr. Welz aus Lindau ein. 

Der erste Akt im Verfahren waren die «Exami
nierungen», die Einvernahmen des Gefangenen 
ohne Anwendung der Tortur. Obwohl dabei mitun
ter wie etwa bei Anna Reinbergerin ein Exorzismus 
vorgenommen wurde, erreichte man bei den Ex-
aminationen in den meisten Fällen kein «brauch
bares» Ergebnis, so dass oft noch am selben Tag 
zur «Torquierung», zur Folterung, geschritten wur
de. Davon handelt das folgende Kapitel. 

Nach dem erzwungenen Geständnis, das stets 
die wesentlichen Bestandteile der gelehrten Hexen
vorstellung umfassen musste, erfolgte die soge
nannte «Besiebnung». Dabei hatte der Delinquent 
seine Aussagen formal vor sieben Zeugen noch ein
mal endgültig zu bestätigen. Das daraufhin gefällte 
Urteil lautete bei den Hexenpersonen auf lebendige 
Verbrennung. Es wurde jedoch zumeist in einem 
zweiten Schritt durch eine Begnadigung zur Ent
hauptung mit anschliessender Verbrennung des 
Leichnams abgemildert.2 9 4 

Danach führte man die Delinquenten zum Hin
richtungsplatz und exekutierte sie. Es ist davon 
auszugehen, dass auch die Malefikanten aus der 
Herrschaft Schellenberg beim Vaduzer Galgen hin
gerichtet wurden, obwohl die Herrschaft Schellen
berg über die gesamte hohe Gerichtsbarkeit mit 
der Gerichtsstätte Rofenberg sowie über einen 
eigenen Hinrichtungsort auf Güdingen verfügte. 2 9 5 

Der Galgen der Grafschaft Vaduz stand südlich des 
Vaduzer Ortskerns, laut Josef Büchel ungefähr in 
der Mitte der Südfront des heutigen Gebäudes der 

Firma Lova. Diese Örtlichkeit lag früher nahe oder 
unmittelbar am alten Rheinuferbord. 2 9 6 Die Flin-
richtungen bildeten wie anderenorts wohl auch in 
der Grafschaft Vaduz und in der Herrschaft Schel
lenberg ein Art von Volksfest mit grosser Anteil
nahme der Bevölkerung. 

DIE RICHTER, REISITZER UND 
PROTOKOLLISTEN REI DEN PROZESSEN 
VON 1679 UND 1680 

LANDVOGT DR. ROMARICUS BRÜGLER VON 
HERKELSBERG 

Über die Person des Landvogts Romaricus Brügler 
von Herkelsberg war bislang fast nicht bekannt. 
Vor kurzem konnte Karl Heinz Burmeister eru
ieren, dass er um 1640 in Ensisheim im Elsass 
geboren wurde, 1651 in Freiburg studierte und 
später den akademischen Grad eines Doktors bei
der Rechte erwarb. Er könnte ein Sohn des kaiser
lichen Flofpfalzgrafen sowie vorderösterreichi-

282) V L A HoA 47.3. 

283) StAAug 2971. fol. 2b. 

284) Ebenda, fol. 4b+5a. 

285) Ebenda, fol. 32a. 

286) SRg, fol. 259a. 

287) SRg, fol. 214a u. 213a. 

288) SRg. fol. 230b. 

289) Gehring, Hexenprozesse. S. 39. 

290) Büchel, Protokolle. S. 1 18. 

291) L L A AS 1/2, fol. 66a. 

292) Schädler. Rechtsgewohnheiten, S. 60 f.; Schamberger, Malefiz-
gerieht, S. 23-27. 

293) ÖStA Deneg. Ant. 96; zur Teilnahme der Gerichtsleute vgl. zum 
Beispiel die Aussage Leonhard Kindles bei Georg Nigg aus Triesen. 

294) Vgl. Seger. Hexenprozesse, S. 107 f. 

295) Ospelt. Gerichtswesen, S. 226 f.; vgl. auch den Flurnamen «bim 
Galgabrünnili»; LNb Eschen. S. 22-25. 

296) Büchel, Gemeinde Triesen, S. 910. 
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sehen Kammerrates und Kanzleiverwalters Johann 
Christoph Brügler gewesen sein. Romaricus Brüg-
ler, der selbst ebenfalls kaiserlicher Hofpfalzgraf 
war, verfasste mehrere Bücher, unter anderem 
zwei Anleitungen «zu rechten Christlichen Regier 
und Staadts=Künsten». Nach seiner Flucht aus 
Vaduz gelangte er über Zwischenstationen nach 
Laibach, wo er als juristischer Ratgeber des Lan
deshauptmanns von Krain, des Grafen bzw. Für
sten Johann Seyfried von Eggenberg (1644-1713), 
wirkte. 2 9 7 

Nachdem er im Gefolge der problematischen Fle-
xenprozesse des Frühjahrs 1679 auch die Gunst 
des Landesherrn verloren hatte, floh er heimlich 
von Frau und Kindern aus dem Land in die freyung 
nach Chur. Später soll er heimblicher weiß auf dem 
landt seinem Beruf nachgegangen sein. 2 9 8 Das 
heisst wohl, dass er sich als Winkeladvokat betätig
te. Der kaiserliche Kommissar Rupert von Bod
man konnte bis 1685 nicht in Erfahrung bringen, 
wo sich Dr. Brügler aufhielt. 2 9 9 

Johann Baptist Büchel meinte, dass Dr. Brügler 
später zu denjenigen Leuten zählte, «denen über 
jenen Wahn ein Licht aufging, und die ein vernünf
tiges Urteil darüber gewannen». Dafür soll er auch 
noch «getadelt und bestraft» worden sein. 3 0 0 Auch 
Otto Seger schreibt: «Er, der doch selbst genug der 
ungerechten Prozesse geführt hat, scheint zum 
Schlüsse seine Schuld und die Schuld der Herr
schaft eingesehen zu haben.» 3 0 1 Diese Auffassung 
beruht auf einem falschen Verständnis einer Ent
schuldigung, die Andreas Reinberger aus Vaduz 
1681 in Zuge eines Injurienverfahrens vorbrachte. 
Er erklärte seine unbedachten Äusserungen über 
die vergangenen Hexenverfolgungen damit, dass er 
vom gewesten landtvogt Brügler dahin hinderführt 
und betrogen worden sei. 3 0 2 Das heisst nicht, dass 
sich Brügler als geläuterter Mensch wieder im 
Land aufhielt. Reinberger münzte vielmehr seine 
Kritik an den Hexenprozessen auf die «Brügleri
schen Verfahren», wobei ihm auch von der Obrig
keit nicht widersprochen werden konnte. 

LANDVOGT ANDREAS JOSEPH WALSER 

Rupert von Bodman schrieb, dass es mit Landvogt 
Andreas Joseph Walser eine ähnliche Beschaffen
heit habe wie mit seinem Vorgänger Dr. Brügler: Er 
habe nur die Familie und Schulden hinterlassen.3 0 3 

Walser war 1635 in Feldkirch als Sohn des Ober
wachtmeisters Johann Jakob Walser geboren wor
den. Seine Mutter heiratete später Zacharias Pap-
pus von Tratzberg. Andreas Joseph Walser stu
dierte um die Jahrhundertmitte in Dillingen und 
amtierte 1671, 1675 und 1677 als Stadtammann 
von Feldkirch. 3 0 4 Er war nachweislich kein Jurist. 3 0 5 

Walser verstarb im November 1684 in Feldkirch. 3 0 6 

Neben dem Haupteingang des dortigen Rathauses 
erinnert heute noch sein Wappen an ihn. 3 0 7 Im 
benachbarten Liechtenstein hat er sich ein weniger 
ehrenhaftes Andenken verdient. 

RECHTSKONSULENT LIZENTIAT JOHANN 
BÜCHELE 

Der Lizentiat beider Rechte Johann Büchele, aus 
Hard bei Bregenz gebürtig, war im Mai und Juni 
1679 «als eine Art Oberamtmann in Ems» tätig. 3 0 8 

Im folgenden Jahr diente er dem Vaduzer Landvogt 
Walser als Rechtskonsulent bei den Hexenprozes
sen. Die Feldkircher Beamten erklärten 1681, 
Büchele sei damals noch ein junger Praktikant 
gewesen, der davor kaum jemals einen Kriminal-
prozess geführt habe. 3 0 9 Seit 1682 war er Besitzer 
der Mittelweiherburg bei Hard und stand damals 
als Rat und Kanzleiverwalter in gräflich styrumbi
schen Diensten zu Illereichen (zwischen Memmin
gen und Ulm). 3 1 0 

Im Zuge der Untersuchungen der kaiserlichen 
Kommission geriet auch er in Schwierigkeiten, weil 
er sich bei den vaduzischen Prozessen vornemblich 
gebrauchen, sich auch davon nit abwendig machen 
lassen habe. Er wurde deshalb 1685 vor die kai
serliche Kommission nach Vaduz zitiert, erschien 
jedoch nicht. 3 1 1 Noch vom 26. März 1697 ist ein 
Brief erhalten, in dem sich Büchele gegen Anschul
digungen im Zusammenhang mit den Vaduzer Pro-
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zessen zur Wehr setzte. Er erklärte, dass er dort 
der unmassgeblichste Beisitzer gewesen sei und 
dass er nie an einer Inquisition in Vaduz teilgenom
men habe. Das könne man anhand der Akten fest
stellen. Die Inquisitionen in der Grafschaft Vaduz 
seien vielmehr von Landvogt Walser sowie von den 
Landammännern Wolf und Bürkle vorgenommen 
worden. Büchele erwähnte jedoch wohlweislich 
nicht, dass er an den Inquisitionen in der Flerr-
schaft Schellenberg beteiligt gewesen war, und 
zwar gegen Anna Marxerin, 3 1 2 gegen Katharina 
Bregenzerin 3 1 3 und gegen Anton Flopp. 3 1 4 Laut 
Büchele waren die Aufzeichnungen, die im Zuge 
der Inquisition angefertigt worden waren, gleich 
darauf zur rechtlichen Begutachtung an Dr. Welz 
und Dr. Rehm nach Lindau übersandt worden. Die 
oben genannten Verdächtigten seien in der Folge 
nach deren Ratschlag gefangen und an die Folter 
geschlagen worden. 

Weiters erklärte Büchele, er habe nachweislich 
nichts mit den Konfiskationen zu tun gehabt. Er 
habe allein an den Examinationen teilgenommen, 
wo er eher als ein Advokat für die Angeklagten 
agiert habe. Einige (!) Leute, die noch in der Pfarrei 
Triesen wohnten, habe er sogar beim leben erhal
ten, obwohl sie schon zum Tod verurteilt worden 
waren und exekutiert werden hätten sollen. Das 
könne Herr Braun aus Feldkirch bezeugen, der 
damals in Vaduz Aktuarius und Protokollist war. 
Mit den erwähnten Personen aus der Pfarrei Trie
sen, die er gerettet haben wollte, konnte allein Kat
harina Gassnerin gemeint sein. Büchele rechnete 
es sich wohl als Verdienst an, dass er dem Ein
spruch des Triesner Pfarrers stattgegeben hatte. 
Die übrigen Delinquenten, die bereits verurteilt 
waren, wurden bekanntlich hingerichtet. 

Büchele schrieb 1697, die Kapuziner von Mels 
hätten ihm einst im Vertrauen mitgeteilt, dass etli
che grose guettetter ihres Klosters aus der Pfarrei 
Balzers aus dem Land zu fliehen beabsichtigten, 
weil sie von Hingerichteten als Teilnehmer an den 
nächtlichen Hexentänzen angegeben worden wa
ren. Auf die Frage der Patres, was ihre Wohltäter 
tun sollten, habe er ihnen aus mitleiden zum trost 
davon abgeraten, dass sich diese durch die Flucht 

verdächtig machten, und damit geholfen, sie bei 
Flaus, Hof und Ehren zu halten. Möglicherweise 
hatte sich die Intervention der Meiser Kapuziner 
auch andersweitig auf die Eindämmung der He
xenverfolgungen in Balzers ausgewirkt. 

In seinem Brief von 1697 hob Büchele weiters 
hervor, er habe etliche Frauen aus der Pfarrei 
Eschen, die in die Fronfeste nach Vaduz gekom
men waren, bey ihrem leben erhalten, indem er 
dagegen protestierte, dass sie über die Gebühr hart 
gefoltert würden; er sei aufgestanden und willens 
gewesen, die Gerichtssitzung zu verlassen. Nach
dem ihm daraufhin aber der Landvogt und die 
Beisitzer diese Frauen überlassen hatten, habe er 
sie nach Ausstellung einer Urfehde nach Hause zu 
ihren lieben kindern geschickt. Diese «etlichen» 
Frauen aus der Pfarrei Eschen, die Büchele durch 
seinen energischen Protest vor dem Tod bewahrt 

297) Diese Angaben stammen aus den Vorarbeiten zu einem Artikel 
über Brügler im «Historischen Lexikon für das Fürs tentum Liechten
stein», den Herr DDr. Karl Heinz Burmeister gerade verfasst. Ich 
bedanke mich an dieser Stelle herzlich für die Möglichkeit, einige 
Informationen schon in der vorliegenden Publikation zu verwerten. 

298) StAAug 2972, fol. 67a. Bei Seger. Hexenprozesse, S. 57, falsch 
gelesen. 

299) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

300) Büchel, Protokolle, S. 109. 

301) Seger, Hexenprozesse, S. 62. 

302) LLA AS 1/ 2, fol. 72a; Büchel, Protokolle, S. 119. 

303) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

304) Vallaster, Stöckli, S. 25. 

305) StAAug 2972. fol. 67a. 

306) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

307) Somweber, Bilder, S, 9. 

308) Welti, Entwicklung, S. 98. 

309) StAAug 2972, fol. 67a. Hier wird Büchele wohl irr tümlich als 
Doktor bezeichnet. 

310) Welti, Geis terbeschwörungen, S. 106; Welti, Residenzort, S. 98. 

311) ÖStA Deneg. Ant. 96; StAAug 2969, rol. 9a-13b u. 56a-59b. 

312) StAAug 2968, fol. 54a+b. 

313) Ebenda, fol. 35a. 

314) Ebenda, fol. 20b. 
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haben wollte, konnten nur Katharina Bregenze
rin und Barbara Moratin gewesen sein. 

Welche Rolle Büchele bei den Prozessen wirklich 
gespielt hatte, lässt sich anhand der vorliegenden 
Dokumente nicht mehr feststellen. Auf alle Fälle 
wurde er nach eigener Einschätzung für seine 
Mühewaltung nur schlecht entlohnt. Mehr als 
100 Gulden, auf die er einen Anspruch zu haben 
glaubte, waren immer noch ausständig. Die bösen 
Gerüchte über ihn stammten von misgöhnnern, 
deren er nicht wenige hatte. Er bat den kaiser
lichen Kommissar abschliessend, kheine weitere 
ungnadt diser processen halber auf ihn zu werf-
fen.™ 

AMMANN KASPAR SCHREIBER 

Kaspar Schreiber, ehemaliger Zolleinnehmer zu 
Vaduz und Landammann, 3 1 6 verstarb im Juni 1681. 
Da sich seine Verlassenschaft auf etwa 15 000 Gul
den belief, wurden seine Erben mit den An
sprüchen der Opfer der Hexenverfolgungen kon
frontiert, über deren Höhe aber keine Angaben 
vorliegen. 3 1 7 

Kaspar Schreiber glaubte selbst, dass Hexenper
sonen seinen Besitz und die Gesundheit seiner 
Tochter geschädigt hätten. 

AMMANN GEORG WOLF 

Ammann Georg Wolf aus Vaduz (1619 bis 16833 1 8) 
hinterliess bei seinem Tod etwa 5 000 Gulden. Die 
kaiserliche Subdelegation einigte sich 1685 mit den 
Nachkommen der Opfer sowie den Erben des Va
duzer Landammanns darauf, dass letztere als pau
schale Wiedergutmachung 2 000 Gulden bezahl
ten. 3 1 9 

Ammann Wolf hatte sich durch Burgvogt Rusch 
einmal selbst auf zauberische Weise geschädigt ge
fühlt. 

A M M A N N GEORG BÜRKLE 

Ammann Georg Bürkle aus Schaan, geboren 1616 
oder 1617, machte 1682 Konkurs 3 2 0 und wurde 
öffentlich vergantet. Daraufhin zog er aus der Graf
schaft Vaduz weg zu einem Bruder, der Geistlicher 
war. 3 2 1 

DIE AMMÄNNER HANS ÖHRE UND JAKOB 
SCHREIBER 

Die Schellenberger Landammänner Hans Öhre (ge
storben am 8. September 1687) und Jakob Schrei
ber, beide aus Eschen, 3 2 2 waren die einzigen Ver
antwortlichen, die von der kaiserlichen Kommis
sion persönlich zur Rechenschaft gezogen hätten 
werden können. Man sah jedoch davon ab. Dafür 
mussten sie sich Anfang 1685 mit ihrem gesamten 
Hab und Gut verpflichten, für Schadenersatzzah
lungen bereit zu sein. 3 2 3 Beide Ammänner waren 
allerdings laut Bericht des kaiserlichen Kommis
sars von sehr geringen mittlen.324 

Hans Öhre hatte sich um 1675 übrigens selbst 
auf magische Weise massiv geschädigt und bedroht 
gefühlt. In dieser Meinung war er sowohl vom 
Scharfrichter als auch von den Kapuzinern be
stätigt worden. 3 2 5 

315) StAAug 2969. Ibl. 62a-63a. 

316) Nicht in Ospelts Landammänner-Verze ichnis angeführ t . 

317) ÖStA Deneg. Ant. 96; V L A HoA 76,17. 

318) Ospelt. Landammänner-Verze ichnis , S. 51; laut Schaaner 
Pfarrbuch von 1647-1694 (Film im LLA) wurde er am 17. März 
1683 begraben. 

319) V L A HoA 76,17; ÖStA Deneg. Ant. 96. 

320) Büchel, Protokolle, S. 144. 

321) ÖStA Deneg. Ant. 96; Ospelt. Landammänner-Verzeichnis , 
S. 42. 

322) Ospelt, Landammänner-Verze ichnis , S. 47 u. 49. 

323) V L A HoA 76,17. 

324) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

325) Vgl. die Angaben bei Maria Kaiserin aus Eschen. 
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Schreiben vom 21 . Feb
ruar 1685, in dem sich die 
beiden Schellenberger Alt-
A m m ä n n e r Hans Öhre und 
Jakob Schreiber gegen
ü b e r den kaiserl ichen 
Subdelegations-Kommis-
s ä r e n mit ihrem gesamten 
Hab und Gut v e r b ü r g e n , 
f ü r weitere Gerichtsverfah
ren in der Folge der auf
gehobenen Hexenprozess-
urteile zur Ver fügung zu 
stehen 
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DIE PROTOKOLLISTEN 

Unter Landvogt Dr. Brügler wirkte der Landschrei
ber Johann Georg Baumgartner als Aktuar und 
Protokollist bei den Hexenprozessen.3 2 6 Er blieb bis 
spätestens September 1679 in seinem Amt als 
Landschreiber.3 2 7 

Bei den Hexenprozessen des Jahres 1680 war 
Franz Anton Braun als Protokollist tätig. 3 2 8 Lizen-
tiat Büchele verwechselte später seinen Namen mit 
dem seines Sohnes Zacharias, 3 2 9 des Bürgermei
sters der Stadt Bludenz. 3 3 0 

DIE BEZAHLUNG DER RICHTER 

In einem Schreiben der Feldkircher Beamten vom 
Jänner 1681 heisst es, es haben auß dem uber-
meßigen eyffer in fortsetzung solcher unordentli
chen processen die examinatores unndt beysitzern 
gleichmeßig sich eines particular interesse nicht 
wenig suspect gemacht, in deme sie täglich ... ihre 
sportulas pro qualitate personarum haben und 
ihnen selbst assigniren.331 Otto Seger wollte später 
sogar beweisen, dass der Eifer der Beamten bei 
den Hexenprozessen «zum großen Teil daraus zu 
erklären» sei. 3 3 2 

Die Landammänner wurden für ihre Tätigkeit 
als Beisitzer bei den Gerichtsverfahren nicht 
schlecht bezahlt, die ausbezahlten Summen dürfen 
jedoch nicht überschätzt werden. Wie bereits ange
führt, waren zum Beispiel die Ammänner Georg 
Bürkle, Hans Öhre und Jakob Schreiber durch die 
Hexenprozesse von 1680 keineswegs zu Reichtum 
gelangt. Allein die Erben Georg Wolfs und Kaspar 
Schreibers wurden in den achtziger Jahren nach 
Aufhebung der Urteile durch die kaiserliche Kom
mission wegen eingenohmenen confiscation gel
tern zur Rechenschaft gezogen.3 3 3 

Die gewöhnlichen Gerichtsleute erhielten ausser 
der Verpflegung keine Gebühren ausbezahlt. Ohne 
Zweifel aber hatten sie - und wohl überhaupt ein 
grösserer Personenkreis - auf manche andere Wei
se von den Flexenprozessen profitiert. Eine Mög
lichkeit dazu bildete zum Beispiel der Umstand, 

dass zur Eintreibung der Konfiskationsgelder nicht 
selten die Fahrnis der Hingerichteten unter ihrem 
wahren Wert verkauft wurde. 3 3 4 

Aus einer in den achtziger Jahren zusam
mengestellten Übersicht, 3 3 5 bei der Landammann 
Bürkle aufgrund seines Konkurses von 1682 nicht 
berücksichtigt ist, geht hervor, dass Kaspar Schrei
ber und Georg Wolf bei den «Brüglerischen Prozes
sen» von 1679 für insgesamt 80 Tage - wohlge
merkt auch für Sonn- und Feiertage - Sportein (Sit
zungsgebühren) erhielten. Kaspar Schreiber wurde 
mit 45 Kreuzer je Tag (total 60 Gulden), Georg Wolf 
mit 54 Kreuzer (total 72 Gulden) entlohnt. 

Bei den «Walserischen Prozessen», die teils im 
Frühjahr und teils im Herbst 1680 stattfanden und 
alles in allem etwa vier Monate dauerten, erhielten 
Kaspar Schreiber und Georg Wolf dieselben Tages
sätze. Schreiber verdiente insgesamt 75 Gulden, 
Wolf 90. 

Die Schellenberger Ammänner Hans Öhre und 
Jakob Schreiber wurden bei den «Walserischen 
Prozessen» höher entlohnt. Die Verfahren, an de
nen sie teilnahmen, begannen im April 1680 und 
endeten im August 1680. In dieser Zeit hätten sich 
die beiden nach eigenen Aussagen schier alle täg 
sich eingefunden, obwohl man ihnen nur für 100 
Tage ihr sizgelt bezahlte. Öhre bekam pro Tag ei
nen Gulden und acht Kreuzer (insgesamt 113 Gul
den 20 Kreuzer), Schreiber jeden Tag einen Gulden 
(insgesamt 100 Gulden). 

Zusammengerechnet bezogen also bei den He
xenprozessen der Jahre 1679 und 1680 Kaspar 
Schreiber 135 Gulden, Landammann Wolf 162 Gul
den, Landammann Öhre 113 Gulden 20 Kreuzer 
und Landammann Jakob Schreiber 100 Gulden, 
was insgesamt die Summe von 510 Gulden 20 
Kreuzern an Sitzungsgeldern ausmachte. 

DIE FOLTERUNG 

Die Folterung der Angeklagten wurde auf Anord
nung des Gerichts durch einen Scharfrichter vorge
nommen, 3 3 6 der den Verlauf der Prozesse durch sei
ne Tätigkeit mitunter wesentlich mitbestimmte.3 3 7 
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Erste Angaben über angewandte Foltermetho
den sind uns von den Prozessen des Jahres 1634 
überliefert. Damals wurden der Daumenstock, die 
sogenannte Fuchsbank, die Braunschweigischen 
Stiefel und die tortura insomniae eingesetzt. Letzte
re nannte man auch Folter des «emsigen Wa
chens», weil die Angeklagten dabei so lange am 
Schlafen gehindert wurden, bis sie jeden Wider
stand aufgaben.3 3 8 

Bei den Verfahren um die Mitte des 17. Jahrhun
derts setzte das Vaduzer Gericht den Bregenzer 
Scharfrichter Meister Christoph Hirt ein, obwohl 
der Bruder des Landesherrn, der Hohenemser Graf 
und Feldkircher Vogt Karl Friedrich von Ems, kurz 
davor, im Jahr 1649, für seine Gebiete einen eige
nen Scharfrichter angestellt hatte.339 

Bei den Hexenprozessen von 1650 erhielt Mei
ster Hirt für seine Arbeit einen Tageslohn von 
einem Gulden und 48 Kreuzern. Für die Tage, an 
denen er nicht benötigt wurde, bezahlte man ihm 
45 Kreuzer Wartgeld. 3 4 0 

Im folgenden Jahr weigerte sich der Feldkirch 
Vogt seinerseits, den Bregenzer Scharfrichter bei 

326) V L A HoA 76,17, Delinquentenliste von 1682, S. 12. Hier wurde 
Baumgartner wohl versehentlich mit dem Vornamen Georg Andreas 
angeführ t . 

327) LLA AS 1/ 2, fol. 2a u. 42b. 

328) V L A HoA 76,17, Delinquentenliste von 1682, S. 2 u. 11; zu 
seiner Person vgl. auch Bilgeri, Feldkirch, S. 288. 

329) StAAug 2969, fol. 62b. 

330) Tschaikner, Barockzeitalter, S. 260 u. 519; Stadtarchiv Bludenz 
92/20. 

331) StAAug 2972,.fol. 66b. 

332) Seger, Hexenprozesse, S. 58. 

333) V L A HoA 76,17. 

334) StAAug 2971, fol. 19a. 

335) V L A HoA 76,17. 

336) Vgl. zur Thematik Scheffknecht. Scharfrichter, passim. 

337) Vgl. Tschaikner, «Damit das Böse ausgerottet werde» , S. 64. 

338) Kaiser, Geschichte, S. 434. 

339) Scheffknecht, Scharfrichter, S. 24 u. 155. 

340) LLA RA 146/21. 

Eine gewöhn l i che Ar t der 
Folterung bildete das 
Aufz iehen an einem Seil. 
Mitunter wurde die Qual 
durch Gewichte ve r schä r f t , 
die man an die Beine des 
Angeklagten h ä n g t e 
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Schreiben des ehemaligen 
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Hartmann vom 28. August 
1682, in dem er auf 
Anfrage der kaiserlichen 
Kommiss ion die Folter des 
Spanischen Fusswassers 
e r l äu t e r t 
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den anstehenden Hexenprozessen einzusetzen, 
da er zue disem geschafft weegen seines offnen 
mundts und ohnverschweigenhait nit zuegebrau-
chen sei. Bey dem vaduzischen proceß habe er sich 
wider seinen gelaisten aydt uhnverandtworthli-
chen verhalten und sei dessentweegen zue zway-
mahlen der gebüer nach abgestrafft worden.34* 
Tatsächlich sind in Meister Hirts Abrechnung vom 
26. September 1650 zwei Geldstrafen angeführt, 
die er wegen gewisser Scheltworte bezahlen mus
ste.342 Von seiner folgenreichen Affäre mit der Frau 
des Ammanns Hilti war bereits die Rede. 3 4 3 

Neben den gewöhnlichen Arten der Folterung 
durch Aufziehen an einem Seilzug oder an einer 
Leiter wandte man das sogenannte Spanische 
Fusswasser an. Ein Scharfrichter aus der Schweiz 
hatte diese neue Foltermethode vermutlich 1669 
bei den Prozessen, die unter dem Vorsitz des Land
vogts Köberle stattfanden, in Vaduz eingeführt. In 
Graubünden und in der Schweiz soll sie schon 
davor gemainlich gebraucht worden sein. 3 4 4 Laut 
Bericht des designierten Feldkircher Vogteiverwal-
ters Dr. Gugger vom August 1682 war das Spani
sche Fusswasser aber in den österreichischen 
Herrschaften vor dem Arlberg wie auch sonst im 
Reich nicht gebräuchlich. Der Scharfrichter, von 
dem man diese Art der Tortur übernommen hatte, 
wird in den Unterlagen nicht näher genannt; es 
heisst nur, dass er 2 stundt von Vaduz hauste.3 4 5 

Otto Seger schreibt, dass er aus dem Bündnerland 
gekommen sei. 3 4 6 In den Akten ist jedoch ausdrück
lich von einem Schweizer die Rede. (Graubünden 
wurde erst 1799 schweizerischer Kanton.) Auch 
die überlieferte Entfernungsangabe deutet auf Sar
gans. Ein Meister Jakob von Sargans ist übrigens in 

• A — 

1 — J l L T 1 

i c 

Skizze, die der E r k l ä r u n g 
des Spanischen Fusswas
sers durch Kaplan Gerold 
Har tmann beigelegt ist 

341) V L A HoA 47,3; vgl. auch Tschaikner, Feldkirch, S. 117 f. 

342) L L A RA 146/21. 

343) Vgl. S. 18. 

344) Vgl. dazu Bader, Hexenprozesse, S. 116. 

345) StAAug 2971, fol. 2a+b. 

346) Seger, Hexenprozesse, S. 105. 
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der Scharfrichterrechnung für die Hexenprozesse 
von 1650 erwähnt . 3 4 7 

Auf Nachfrage der kaiserlichen Kommission, die 
von der Juristenfakultät in Salzburg um nähere In
formation gebeten worden war, 3 4 8 verfasste Kaplan 
Gerold Hartmann im August 1682 in seinem Hei
matort Frastanz einen schriftlichen Bericht mit 
einer beigefügten Skizze über das Spanische Fuss
wasser: Zuerst habe man ihn auf ein niedriges 
Stöcklein gesetzt. Dann seien seine Hände hinter 
dem Rücken mit dem Folterseil hart zuesamen ge
bunden sowie etwas in die Höhe gezogen worden, 
damit er nicht mehr umfallen konnte. Daraufhin 
habe man ihm zwei Bretter hinter die Waden und 
auf das Schienbein gelegt. Durch zwei negel, wel
che die beiden Bretter verbanden, wurden die Bei
ne weit auseinandergespreizt. Anschliessend band 
man einen Strick über die Knie, den man kräftig 
rüttelnd zusammenzog, weliches ain solicher 
schmertzen ist, das es mier gleich alle sinn undt 
verstandt genummen. m Nach der Folter habe er 
nicht mehr gehen können. 3 5 0 Von Barbara Mora-

tin und Katharina Bregenzerin sind ebenfalls Er
fahrungsberichte über diese Folterung erhalten. 
Die Moratin war dabei noch mit dem Rauch ge
weihter Materialien behandelt und wohl auch mit 
anderen geistlichen Mitteln bearbeitet worden. 
Laut Angaben der vaduzischen Beamten setzte 
man die Tortur des Spanischen Fusswassers bei 
manchen Angeklagten 2, 3 oder 4 stundt, auch len
ger ein. 3 5 1 Sie wurde mitunter mehrfach wieder
holt. 

Eine weitere Verschärfung der Qualen bildete 
das Befestigen eines schweren Steines am Körper 
des aufgezogenen Angeklagten. 3 5 2 Darüber hinaus 
kam nicht erst bei den Hexenprozessen von 1679 
und 1680 ein sogenannter Esel zum Einsatz. Das 
war ein scharfkantiges Gestell, auf dem die Ange
klagten unter grossen Qualen ausharren mussten. 
Barbara N. , die Ehefrau Sebastian Conrads aus 
Vaduz, verstarb bei der Folterung auf diesem In
strument.3 5 3 

Der Scharfrichter, der bei den «Brüglerischen» 
und «Walserischen Prozessen» zum Einsatz kam, 

Hexen beim Schaden
zauber. Im Hintergrund 
fliegt eine Hexe auf einem 
Geissbock 
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ist in den Quellen schwer fassbar. Nur an einer 
Stelle in den Unterlagen zu Jakob Blaicher heisst 
es, Meister Dietrich habe die mahlzeichen auf dem 
buckhl Blaichers gesehen, die ihm der Teufel we
gen seines Ungehorsams zugefügt hätte. Es wurde 
damals also der Bregenzer Scharfrichter Meister 
Dietrich Metz eingesetzt, der von 1666 bis 1694 in 
den österreichischen Herrschaften vor dem Arlberg 
tätig war und wahrscheinlich aus Augsburg 
stammte.354 Bei den Wasserburger Hexenprozessen 
der fünfziger Jahre legten die Augsburger Scharf
richter Meister Dietrich und sein Schwiegersohn 
Marx Hartmann ein besonders grausames Vorge
hen an den Tag. In Wasserburg wirkte 1656 übri
gens ebenfalls ein Bregenzer Scharfrichter aus der 
traditionsreichen Familie Vollmar mit, 3 5 5 obwohl 
für dieses Jahr gleichzeitig Christoph Hirt in dieser 
Funktion bezeugt ist. Möglicherweise war bei den 
Vaduzer Hexenprozessen auch ein zweiter, 1681 in 
Bregenz erwähnter Scharfrichter mit Namen Jo
hann Philipp Vollmar beteiligt.3 5 6 

Bei den «Brüglerischen» und «Walserischen 
Prozessen» wandten die Scharfrichter die Tortur 
sehr scharf an. Deshalb wurde sie von bedeutend 
weniger Personen als im benachbarten Vorarlberg 
überstanden, wo etwa ein Drittel der Angeklagten 
freikam. 3 5 7 In Vaduz waren es 1679/80 nur zwei 
von 47 Personen, also etwa vier Prozent. 

Nicht nur die beiden Frauen aus Mauren, die 
nicht hingerichtet werden konnten, sondern auch 
andere Leute erwiesen sich auf der Folter als sehr 
widerstandsfähig: Anna Marxerin aus Mauren zum 
Beispiel widerrief ihre Aussagen viermal, obwohl 
sie deshalb dreimal ins Spanische Fusswasser und 
einmal auf den Esel gesetzt wurde. Maria Kaise
rin aus Eschen hingegen gestand alles, was man 
von ihr verlangte, schon als man sie - auf Grund 
ihres Alters - nur an die Folter stellte, ohne sie auf
zuziehen. 

DIE GESTÄNDNISSE 

Die in den Quellen überlieferten Geständnisse, 
welche die Grundlagen für die Verurteilungen bil
deten, dürften von den vermeintlichen Hexenper
sonen ohne Ausnahme unter der Folter erpresst 
worden sein. Die entsprechenden Aussagen der 
Angeklagten sind deutlich stärker von den juri
stisch-theologischen Vorstellungen, also von der 
gelehrten Hexendoktrin, geprägt als die Klagen, die 
im Rahmen der volkstümlichen Hexenverfolgungen 
vorgebracht wurden. Beide Ebenen vermischten 
sich jedoch im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts 
zusehends.3 5 8 

Katharina Gassnerin aus Triesen erklärte aus
drücklich, dass sie bei der Folterung gestanden 
habe, was sie aus mündlichen Erzählungen und 
von den Urteilen wusste, die bei Hinrichtungen ver
lesen worden waren. Euphemia Hoppin aus Rug
gell gab zu Protokoll, dass sie das, was sie vor 
Gericht bekannte, aus den predigen vernommen 
hatte. Eine solche Erklärung konnte die Obrigkeit 
nicht unwidersprochen lassen. Deshalb zwang man 
die Hoppin daraufhin zum Geständnis, es hette ihr 
der böse geist solche entschuldigungen gesagt. 

347) LLA RA 146/21. 

348) StAAug 2969. fol. 36a. 

349) StAAug 2971. fol. 8a+9a. 

350) Ebenda, fol. 2a. 

351) Ebenda, fol. 2a. 

352) In den vorliegenden Akten wird kein Gewicht angegeben. 

353) Vgl. dazu Tschaikner, «Damit das Böse ausgerottet werde» . 
S. 158. 

354) Scheffknecht, Scharfrichter, S. 149 f. 

355) Wiedemanii. Hexenprozesse. S. 11. 

356) Scheffknecht. Scharfrichter, S. 149 f. 

357) Tschaikner, «Damit das Böse ausgerottet werde», S. 213. 

358) Vgl. dazu Tschaikner, Magie und Hexerei, S. 1 36-139. 
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DIE GESTÄNDNISSE BEI DEN HEXENPROZESSEN 
IN DER MITTE DES 17. JAHRHUNDERTS 

Ausser den Bruchstücken von Geständnissen bei 
einem Hexenprozess des Jahres 1634, die hier in 
der chronologischen Darstellung der Ereignisse an
geführt sind, 3 5 9 überliefert Peter Kaiser noch einige 
weitere Angaben aus den Verfahren um die Jahr
hundertmitte. Dazu zählen die sogenannten «Frag
stucken», nach denen die Angeklagten vernommen 
wurden. Man fragte sie unter anderem: «Wie ist die 
Stimme des Buhlen gewesen? Was hat er für Füße 
gehabt? Hast du nicht müssen den Teufel anbeten, 
ihm versprechen zu dienen und gehorsam zu sein? 
Hast du ihm nicht müssen den Hintern küssen? 
Wie war der Stecken gestaltet, auf dem dich der 
Buhle zum Nacht-Tanz geführt und wo ist er zu fin
den? Was hast du gesprochen, da du aufgesessen, 
in wessen Namen bist du ausgefahren? Wie ist es 
hergangen auf dem Stecken, hoch oder nieder? 
Was hast du gethan da du zum Tanz kommen? 
Sind Lichter allda gewesen? Wer ist der oberste 
Teufel? Was für Ehre müßt ihr ihm anthun? Was 
für Wetter hast du machen helfen nach dem Tanz, 
wie ist's hergangen, und auf was Weis und was für 
Materie ist gesotten worden? Was müßt ihr thun, 
bis die Materie gesotten ist und wie gibt es alsdann 
Wetter ab? Was hast du für Vieh, Roß, Schaf, Kühe 
u.s.w. verderbt, gelähmt und wie hast du es ge
macht? Hast du deine Kinder nichts dergleichen 
gelehrt? Hast du nicht den Hagel gemacht, welcher 
vor anderthalb Jahren dahier gewesen, und gleich 
nach gehaltenem Malefiz-Gericht ausgebrochen 
ist?» 3 6 0 

Eine gewisse Greta aus Triesen soll bei den 
Hexenprozessen um die Mitte des 17. Jahrhunderts 
unter der Folter folgendes Geständnis abgelegt ha
ben: «Vor etwa 10 Jahren her sei der böse Geist, so 
sich <Jooß> genannt und schwarz gekleidet gewe
sen, mit einem Federbusch auf dem Hute, zu ihr 
in's Haus gekommen, um seines Willens mit ihr zu 
pflegen, was sie ihm gestattet. Da habe er ihr Sil
bergeld geben, was hernach nur Feuerspäne und 
Kuder gewesen, und dann begehrt: sie soll sich 
Gottes und des himmlichen Heeres verläugnen, 

was sie gethan. Die Ursache ihrer Verläugnung sei 
gewesen, daß [s]ie Lust zu Männern gehabt und 
nicht dazu kommen mögen. - Nach diesem sei der 
böse Geist wiederum zu ihr gekommen und habe 
sie zu einem Tanz auf einem Kreuzweg abgeholt. 
Dabei sei sie gar fröhlich gewesen und habe meh
rere bekannte Weiber angetroffen. Vor drei Jahren 
sei sie auf ihrem Kalb auf das Balznerried geritten, 
allwo ihre Gespielen versammelt gewesen, da hät
ten sie getanzt bei einer Geigen. Vor vier Jahren 
seien sie und ihre Gespielinnen auf dem Guggerbo
den beim Mondschein zusammengekommen und 
hätten Tanz und Kurzweil getrieben und eine jede 
habe ihres Buhlen Namen in's Holz gesezt, so hät
ten sie die Buchen verdorben und sei keine groß 
worden. In selbem Jahr hätten sie auch hinter dem 
Gulmen und auf dem Flahnenspiel nächtliche Zu
sammenkünfte gehabt: da hätten sie Schnee und 
Ungewitter dermaßen zugerichtet, daß die Leute 
von der Alp hätten fahren müssen. Vor zwei Jahren 
sei sie auf einem Bock, der ihr eigen gewesen, zu 
der Linden auf dem Plaz zu Vaduz geritten, wo sie, 
ihre Gespielinnen und Buhlen eine nächtliche Mal
zeit gehalten und getrunken; den Wein hätten sie 
aus des Landschreibers Keller geholt. Der böse 
Geist habe ihr oft zugemuthet, Unglück und Uebels 
anzustellen, was sie nicht habe thun wollen, darum 
er sie jämmerlich traktirt und geschlagen. Vor vier 
Jahren habe sie dem Andres Jäger seine Kuh in ih
res Buhlen Namen mit einer Ruthe geschlagen, 
worauf sie abgangen, das Gleiche habe sie einem 
Kalb des Pauli Müller, einem Ochsen des Jakob 
Bargezi und vieler andern gethan. Vorigen Sommer 
habe sie im Bovel zu Triesen 3 6 1 einen grausamen 
Wind gemacht, der Bäume und Reben zerrissen, 
auch sonst an Gebäuden und anderm Schaden ge
than. Am Triesnerberg habe sie aus einem Hafen, 
der ihr der böse Geist zugestellt, einen Reifen ge
macht, dadurch die Weide ganz verderbt wor
den.» 3 6 2 

Anna vom Triesnerberg gab während oder nach 
der Folter zu Protokoll: «Vor ungefähr zwei Jahren 
sei der böse Geist, so sich <Federhans> genannt, zu 
ihr in's Haus an den Herd gekommen und habe an 
sie begehrt: sie solle sich Gottes, des Allmächtigen, 

72 



«DER T E U F E L U N D DIE H E X E N MÜSSEN A U S 
D E M L A N D .. .» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

Maria und des himmlichen Heeres verläugnen, so 
wolle er ihr Geld genug geben. Das habe sie gethan 
und Geld darauf empfangen, da sie aber solches 
behalten wollte, seien es lauter Hobelschnitten ge
wesen. Oftmal habe sie nach Anleitung ihres Buh
len Kälbern, Kühen und anderem Vieh zu lecken 
gegeben und es sei allemal erkrankt und abgegan
gen. Oft sei sie zum Kamin oder zum Fenster auf 
einem Besenstiel hinausgefahren und habe das 
lustige Volk auf dem Balznerried, bei der Linden zu 
Vaduz, oder hinter dem Gulmen, besucht mit ihrem 
Buhlen und sei da gar fröhlich gewesen bei Tanz 
und Spiel.» 3 6 3 

Die angeführten Auszüge aus den Hexenge
ständnissen gleichen stark denjenigen Aussagen, 
die zum Beispiel im benachbarten Vorarlberg erfol
tert wurden. Die Hexen sollen vor allem aus Grün
den der Armut oder der Lüsternheit hinter den 
Teufel geraten sein, indem sie sich mit ihm zu
nächst auf eine Buhlschaft und daraufhin auf einen 
Pakt einliessen, bei dem sie Gott und die Heiligen 
verleugnen mussten und durch vorgeblendetes 
Geld betrogen wurden. Sie nahmen in der Folge an 
Hexensabbaten teil, wo es bei Musik, Speisen und 
Wein, der aus dem Keller bekannter Leute entwen
det wurde, recht munter hergegangen sein soll. Auf 
Anordnung des Teufels hätten die Hexen allerhand 
Schadenzauber ausführen müssen. Immer wieder 
versuchten sich die Angeklagten in ein besseres 
Licht zu rücken, indem sie erklärten, dass sie ge
schlagen wurden, wenn sie den Befehlen des Teu
fels nicht nachgekommen seien. 

Der angeführte Teufelsname «Jos» bildet die 
Kurzform des verbreiteten Vornamens «Jodok». 
Die zweite Bezeichnung «Federhans» verweist auf 
die gängige Vorstellung, dass der Teufel ähnlich 

359) Vgl. s. 14 f. 

360) Kaiser, Geschichte, S. 436. 

361) Wiesen südlich des Dorfes, nördlich der Badtobelröfi: 
LNb Triesen, S. 18 f. 

362) Kaiser, Geschichte, S. 435 f. 

363) Ebenda, S. 436, 

Hexe und ihr Teufels
buhle unterwegs zu einem 
Hexentanz 

73 



den Landsknechten eine Federtracht trug. 3 0 4 Die 
Ausfahrt aus dem Kamin und der Flug auf dem Be
sen zählten in den Herrschaften vor dem Arlberg 
nicht zum volkstümlichen Repertoire der Hexen
vorstellungen, sehr wohl hingegen der Flug auf 
dem Bock. 3 6 5 

DER SONDERFALL URSULA TANNER1N 

Nicht nur hinsichtlich der Überlieferung, sondern 
auch bezüglich des Inhalts nimmt die undatierte 
bekanttnus der Ursula Tannerin eine Sonderstel
lung ein. 3 6 6 Das Dokument stammt vermutlich aus 
der Mitte des 17. Jahrhunderts 3 6 7 und bildet das 
einzige im Original vorliegende Geständnis mit Be
zug auf das Hexenwesen aus dieser Zeit. Es ist 
wohl nur deshalb erhalten, weil es sich eben um 
kein typisches Hexengeständnis handelt, denn die
ses Verbrechen steht nicht im Zentrum der Einver
nahmen. 

Die bekanttnus der Ursula Tannerin besteht aus 
zwanzig Punkten: 

1. Erstlihen ires manns halben zaigt sy an, er 
sey zue Kempten uff dem markht gewessen. Und 
als er haim komen, hab er ain geschwollen ange-
siht gehaptt. Und also ain tag ahn umbgang 
krankh gewessen. Und aines tags alf!] sy von der 
kirchen haim komen, er gar krankh inn bethtf!] gle-
gen und sterben wollen, hab sy ime das kisse und 
pfulben u f f s angesiht gelegt, uff in also hingefallen 
und erstekht. 

2. Item als sy sampstags hernaher wider befragt 
worden, zaigt sy an, sy habe vorermelttem irem 
man inn ainer suppen ve[r]geben[Gift gegeben]. 

3. Mer so hab sy zwayen iren kindern inn ainem 
muos vergeben, welches iro der böß gaist [durchge
strichen: geben] geratten und geben. 

4. So seye der böß gaist in lebzeytten irs mans 
vor 10 jaren und mit iro biß uff dise zeytt viermaln 
zu schaffen gehaptt. 

5. Als sy jezo inn gefenkhnus glegen, sey der böß 
gaist zu ir kommen, gesagt, sy sol standthafft sein 
und nichsl!] bekhennen. 

6. Es habe ir der böß gayst, als sy inn der kam-
mer glegen gefangen, iro zway heffelein geben, 
darmit soll sy bößes mit anstifften. Sy aber die häf-
felin hin weg geworffen und nit thon wellen. 

7. Bekent sy, der böß gaist hab sy angerayzett, 
das sy bayde ire gnaden sampt dero khindern mit 
bösem begegnen solltte, hab es aber nit thon kön-
den. 

8. Bastian iro vermainter man hab Wissens ge-
ha.pt, das sy iren ersten mann umbbracht, ja wie 
die gemain sag gewessen. 

9. So hab sy Stoffel dem jäger jungen nahts, als 
er geschlaffen, ainen griff geben an schenkhl, dar-
durch ime der schenkhel also böß worden. 

10. Wan sy das hailig sacrament empfangen, 
hab sy es wider von ir brochen und also nit bey iro 
gepliben. 

11. Hab sy meiner gn. frawen von derselben gül
den ketten, so im stüblin glegen, etlihe glaith [Glie
der] darvon gerissen und gestollen, die selbige ai
nem goldtschmidt zu Veldkirch gebraht zu khauf-
fen geben p. vier gülden. 

12. Zum zwölfften, so hab sy auch dem goldt
schmidt, welhem sy gemeltte guldine glaith geben, 
darmit zwen silberlöffell, so ir gn. gewessen, p. ain 
gülden geben. 

13. Zum dreyzehendten, die 2 guldine ring, so 
hoffmaister Wild verloren, hab sy gestollen und 
Jacob Plenkhen geben p. 2 f f . 

14. Zum vierzehendten hab sy bemeltten Plenk
hen ain silberin dischbecher, darin baider ir gna
den wappen gegraben, one verschlagen noch ver-
prohen, umb einen gülden zu kauffen, welhes an 
ainem sontag bescheh und angezaygt, sy habs ge
stollen. 

15. Zum fünfzehendten, so hab sy ime gemelten 
Plenkhen geben drey disch die her, sehs disch z...[?[ 
inn ainem büschellin geben, darfür iro ongevar bey 
vier bazen dargegen worden. 

16. Zum sechszehendten, hab sy gesagts Blen-
k]i]hs weib ain meßlin weyß mel und 2 laib brott, so 
uberpliben, darfür Plenkhis weib iro 6 kreuzer 
geben. 

17. Mer bekent sy, als Bastian das korn, so dem 
herrn appt von Pfeffers wider erstatten worden, da 
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sey ain viertl und ongefar ain meßlin darzu, so 
gersten oder korn gewessen, uberpliben, seye mer-
gemelter Plenkhin zu inen kommen und gesagt, er 
wolle solhes zu som korn behaltten. 

18. Bekant sy, das sy Teys Düfftlis weib ain we
nig schmalz geben. 

19. Bastian hab nit Wissens gehapt, das sy obge-
nante stukh gestollen. 

20. Zum zwainzigisten, so hab sy offternanter 
Bastian gezwungen, das sy mit ime hab miessen 
hinweg ziehen, und hab sy den Bastian mit nihten 
angerayzt, das er seinem weib oder kinder ettwaß 
unschadlihs sollen zu fiegen, sonderen offtmal zu 
ir kommen und zu iro gesagt, wann sy nit mit ime 
wolle, so solle sy vor ime nit siher sein. 

Die Geständnisse der Ursula Tannerin lassen er
kennen, dass sie ursprünglich des Mordes an 
ihrem Ehemann verdächtigt wurde, dass sie später 
mit einem Familienvater zusammenlebte und in 
gräflichem Dienst stand. Dort beschuldigte man sie 
bald des Schadenzaubers an etlichen Personen und 
vor allem des Diebstahls. Diese Vorwürfe bilden 
den Hauptteil des Geständnisses. Wegen des ge
standenen Schadenzaubers und der Teufelsbuhl
schaft ist es möglich, dass sie als Hexe hingerichtet 
wurde. (Es sei hier daraufhingewiesen, dass in den 
Triesner Matrikebüchern unter dem Jahr 1651 ein 
Nikolaus Tanner mit dem Beisatz «ehemals ver
brannt» vermerkt ist.368) 

DIE GESTÄNDNISSE BEI DEN PROZESSEN 
VON 1679 UND 1680 

Die Geständnisse bei den Hexenprozessen der Jah
re 1679 und 1680 sind nicht in Form von Original
akten, sondern nur indirekt in den erhaltenen 
Rechtsgutachten überliefert. Die Angaben der De
linquenten setzten sich zumeist aus den klassi
schen fünf Bestandteilen zusammen: 
- Der Teufelspakt: Die vermeintlichen Hexenper
sonen mussten sich dem Teufel mit Leib und Seele 
verschreiben, Gott und die Heiligen verleugnen 
sowie versprechen, nicht mehr zu beten und ihre 

Kinder dem Bösen zu übergeben. Der Vertrag mit 
dem Teufel soll durch eine Unterschrift mit eige
nem Blut aus irgendeinem Körperteil (sogar aus 
dem Mund oder dem Herz) besiegelt worden sein. 
- Die Teufelsbuhlschaft: Der Bund mit dem Teufel 
wurde durch die sogenannte Teufelsbuhlschaft, die 
sexuelle Vereinigung, vollzogen. Der Körper des 
Teufels soll dabei unnatürlich kalt gewesen sein 
und nach dem Geschlechtsverkehr mitunter eine 
scheussliche grüne Gestalt angenommen haben. 
- Hexenflug: Zu den Versammlungen und Tänzen 
begaben sich die Hexen auf Besen, Stecken, Ga
beln, Stühlen und Katzen. Vor dem Flug mussten 
diese Requisiten entweder mit einer Salbe behan
delt werden, oder/und man hatte bestimmte Worte 
zu rezitieren. Manchmal legte eine Frau an ihrer 
Stelle einen Gegenstand, zum Beispiel ein blöckhle, 
ins Bett, damit ihre Abwesenheit vom Ehemann 
nicht bemerkt würde. 
- Teilnahme an Hexensabbaten: Hexentänze fan
den vor allem am Mittwoch und am Freitag, beson
ders im Sommer und zu den heiligen Zeiten (Feier
tagen) statt. Eindeutig aus der theologisch-juristi
schen Hexendoktrin stammen die Angaben, dass 
auf den Sabbaten Hostien «verunehrt» wurden. 
Auf den Flexenversammlungen sollen dieselben 
sozialen Unterschiede wie in der realen Welt be
standen haben. So habe zum Beispiel Johanna 
Kranzin als wohlgekleidete und vornehme Dame 
daran teilgenommen. Auch eine Art von militäri
scher Hierarchie ist bezeugt. Udo Kranz wurde ein
mal von vermeintlichen Hexen als ihr Feldwaibel 
denunziert. Ihn und den Balzner Wirt Ulrich 
Weiss gaben sie überdies als Spielmann oder Gei
ger an. 

364) Tantsch, Teufels- und Hexennamen. S. 80 f. 

365) Tschaikner, Magie und Hexerei. S. 147 f. 

366) LLA RA 144/10. 

367) Die Aussagen der Dannerin könnten wohl am besten durch 
den e rwähn ten Hofmeister Wild, über den mir aber bislang keine 
Angaben vorliegen, zeitlich eingeordnet werden. 

368) Büchel, Pfarrei Triesen, S. 64. 
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Mahlzeit auf dem Hexen
sabbat: Die Teufel bedie
nen die Teilnehmer 

Tanz der Hexen mit ihren 
Teufelsbuhlen 

- Schadenzauber: Die Delinquenten mussten eine 
breite Palette von Schadenzauber gestehen, von 
der Verursachung von Unwettern, Stürmen und 
Hagel, der Zerstörung der Früchte und des reifen
den Weins, dem magischen Diebstahl von Wein aus 
bestimmten Kellern bis zur Tötung von Tieren, 
Schädigung von Kindern, Beimischung von Gift in 
Getränke und so weiter. Weigerten sich die Delin
quenten, einen vom Teufel anbefohlenen Schaden
zauber auszuführen, sollen sie von ihm bestraft 
worden sein. 

Zu den Prozessgeständnissen gehörten regel
mässig Denunziationen von weiteren vermeintli
chen Teilnehmern an Hexensabbaten. Manche De
linquenten gaben über hundert andere Personen 
zu Protokoll. 

HEXENTANZPLÄTZE 

In den erhaltenen Unterlagen zu den Hexenprozes
sen sind die erwähnten Hexentänze oder -sabbate 
nur selten genauer lokalisiert. Zwei Frauen aus 
Triesen und vom Triesenberg führten in ihren 
Geständnissen bei den Verfahren in der Mitte des 
17. Jahrhunderts folgende Örtlichkeiten an: 
- den Guggerboden, eine grosse Waldlichtung, 
östlich ober dem Wangerberg, 3 6 9 

- das Hahnenspiel, ein Bergmassiv südöstlich 
oberhalb von Steg, 3 7 0 

- ein Ort hinter dem Gulmen, dem Übergang vom 
Rheintal ins Saminatal, 
- das Balznerried, eine Flur südlich der Lawena-
röfi an der Gemeindegrenze von Triesen zu Bal
zers, heute Wesa genannt,371 und 
- die Linde zu Vaduz, also die Gerichtslinde im 
Äuli nordwestlich der heutigen Pfarrkirche. 3 7 2 

Weiters führte eine der Frauen einen Kreuzweg 
als Hexentanzplatz an. Solche Wegkreuzungen 
oder -gabelungen galten im Volksglauben allge
mein als Orte, an denen das Übernatürliche oder 
Dämonische am mächtigsten wirkte. Deshalb wur
den sie später oft mit christlichen Kreuzen verse
hen. 3 7 3 
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Franz Josef Vonbun erwähnte in seinen Darle
gungen auch einen Hexentanzplatz in Lavadina, 
einem Ortsteil von Triesenberg. 3 7 4 

Aus den Aussagen der Katharina Gassnerin aus 
Triesen sind Tuas, eine Flur nördlich oberhalb des 
Lawenatobels, und der Heuberg, der sich am West
hang des Heubüals oberhalb von Triesen erstreck
te, als Hexentanzplätze bekannt.3 7 5 

Die einzigen Angaben zu Hexenversammlungs
orten in der Herrschaft Schellenberg stammten aus 
den Akten über Jakob Blaicher. Dort heisst es, De
linquenten hätten auf der Folter bekannt, dass sie 
nahe dem Haus von Jakobs Vater Valentin Blai
cher, einem verruchten Spielmann, im Widum-
oder im Pfrundgut des Pfarrers zu Eschen getanzt 
hätten. Dieses befand sich beim Mösnerfeld am 
Eschnerberg.3 7 , 1 

DIE FRAGELISTE VON DR. THOMAS WELZ 

Hexenpersonen begehen 
auf Geheiss des Teufels 
Go t t e s l ä s t e rung 

Im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien liegt ein 
sogenanntes Interrogatorium vom Juni 1680, nach 
dem die Angeklagten in den letzten Hexenpro
zessen befragt wurden. 3 7 7 Es stammt aus der Feder 
von Dr. Thomas Welz. Inwieweit die vorgeschla
genen Fragestellungen vom Vaduzer Gericht be
rücksichtigt wurden, kann man nicht mehr genau 
feststellen, da die Unterlagen zu den gerichtlichen 
Einvernahmen fehlen. Ein Vergleich mit den Ge
ständnissen, die in den Rechtsgutachten angeführt 
sind, lässt jedoch den Schluss zu, dass manche 

369) LNb Triesenberg. S. 36 f. 

370) Ebenda, S. 38 f. 

371) LNb Triesen, S. 16 f. 

372) LNb Vaduz, S. 40 f. 

373) HDA Bd. 5, Sp. 516-529. 

374) Vonbun, Beiträge, S. 92 u. 98. 

375) LNb Triesenberg, S. 38 f. 

376) Banzer u. a., Flur und Name, S. 103. 

377) ÖStA Deneg. Ant. 96; zur Datierung vgl. Welz 3, S. 43 f. 
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Fragen, die aus der theologisch-juristischen He
xendoktrin stammten und wenig Akzeptanz im 
volkstümlichen Hexenbild gefunden hatten, nicht 
berücksichtigt wurden. So fehlen etwa Aussagen 
zur kultischen Verehrung des Teufels als Gegengott 
auf den Hexensabbaten (Frage 25) und die Um
taufe bereits christlich getaufter Kinder (Frage 50). 

Sprachlich fällt bei der Frageliste vor allem der 
schwankende Gebrauch des grammatischen Ge
schlechtes der verhörten Person auf. In der ersten 
Frage ist von einem männlichen «Inquisiten», aber 
von «ihrem» Alter die Rede. Gleich darauf, will 
man wissen, wieviele Kinder «er» hatte. Auch spä
ter wechseln die Pronomen zwischen dem männ
lichen und dem weiblichen Geschlecht. 

Die Liste enthält insgesamt folgende 66 Punkte: 
1. Wie inquisiten nähme seye, ihr alter u. 

stand? [durchgestrichen: und vermögen] 
2. Ob inquisit verheürathet und wie vil er kinder 

habe? 
3. Ob er glaube, daß Christus für ihne gestorben, 

auch durch die tauff ihne in seinen gnadenbund 
auffgenommen? 

4. Ob er wisse, daß der jenige, so gott verlasset 
und sich dem laidigen teüfel ergibet, damit den 
himmel verscherze, und, wo er sich nicht beßert, 
dem satan mit leib und seel zu ewiger qual über
geben werde? 

5. Ob inquisit nicht deßen ohngeachtet sich mit 
dem leidigen teüfel in pact eingelassen, und son-
sten sich der hexerey theilhafftig gemacht? 

6. Wordurch sich inquisit zu solchem abfall habe 
bringen laßen? 

7. Wie lange zeit er nun mehro in disem zauber
leben stecke? 

8. Ob er sich nicht dem teüfel mit leib u. seel er
geben? 

9. Ob solches schrifft: oder mündtlich besche-
hen? 

10. Ob er nicht darbei gott und allen heiligen 
darbei[!] abgesagt? 

11. Wo dise verschreibung beschehen? 

12. Ob solches bei tag oder bei nacht beschehen? 
Und woher er dinten undfeder genommen? 

13. Ob er gott und allen heiligen nicht abgesagt 
und darbey die tauff aufgekündet? 

14. Ob er sich niemahlen mit dem teüfel ver
mischt und unzucht mit ihme getrieben und wie o f f t 
wöchentlich? 

15. Wie sein teüfel geheissen? 
16. Ob er demselben nicht versprochen, zu de

nen angestellten hexen-dänzen u. versamlungen 
sich jederzeit einzustellen? 

17. Ob sie nichts ferners versprochen, allen fleiß 
anzuwenden, mehrere leüthe zu verführen und in 
deß teüfels gehorsam zu bringen? 

18. Wer inquisiten jeder zeit auf den danz-plaz 
gebracht? 

19. Ob ihme der teüfel nie keine Salbung gege
ben, damit sich zu schmieren? Und wie offt? Auch 
wo sich diese salbe befindet? 

20. Wie o f f t inquisit wöchentlich ausgefahren? 
21. Ob er gewiß wisse, also ausgefahren zu 

sein? 
22. Welches die ort, wo sie hin gefahren? Soll 

solche benennen? 
23. Zu welcher Zeit die außfarth geschehen? 
24. Was inquisit auff disen danzpläzen gese

hen? 
25. Ob nicht ein teüfel vorhanden gewesen, wel

chen sie ehren müssen? Und wie er geheissen? 
26. Wie lang der danz gewährt habe? 
27. Was auff disem tanz vor mehrere cerimo-

nien vorbey gegangen? 
28. Ob speiß und tranck vorhanden gewesen? 
29. Wie viel spielleüthe sich eingefunden? Und 

wie sie geheissen? 
30. Wie viel personen auff disen conventen vor

handen gewesen, und wen er daraus gekennt? 
31. Ob inquisit daß venerabile [geweihte Hostie] 

niemahlen hingetragen? Und wer mehr neben ihme 
der gleichen gethan? 

32. Was sich hinnach mit dem venerabilU'.] an
gefangen? 

33. Wene inquisit von den anwesenden leüthen 
gekennet, soll sie benennen? 
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34. Was ihnen auf disem convent von den teü-
feln zu thun anbefohlen? 

35. Ob inquisit auff disen tanzen auch habe 
helffen wetter machen? Und wie viel? 

36. Auff was weise sie diese angerichet? 
37. Ob sie alle schaden gethan, und welche? 
38. Was die übrigen verhindert? 
39. Wie viel wetter inquisit außerhalb den dän-

zen gemacht? 
40. Ob er solches zu thun unterstanden deß 

Vorhabens, frucht und wein zu verderben, und also 
dem menschen schaden zu thun? 

41. Ob er sich nicht unterstanden, da und dor-
ten lufft, waßer und weid würckhlich zu vergifften 
und durch was mittel solches geschehen? 

42. Wer ihme außer den däntzen zu solchem u. 
dergleichen schand-thaten geholffen? 

43. Ob sie nicht gesucht hab, menschen und vich 
durch ihre zauberische weg zu verderben oder gar 
zu tödten? 

44. Womit sie es zu wegen gerichtet? 
45. Was vor pulfer und salben inquisit darzu 

gebraucht? 
46. Woraus es gemacht? Und wer es selbigem 

gegeben? 
47. Welchen menschen inquisit durch so thane 

bezauberung schaden zugefügt? 
48. Wie viel vich er verhexet? 
49. Ob er disen greüel niemahlen gebeichtet? 
50. Ob bey vorgemelten hexendäntzen inquisit 

niemahls die zu vor getauffte kinder ins teüffels 
nahmen umgetaufft? 

51. Ob inquisit niemahlen mit andern seines 
gleichen, den leüthen in die keller, scheüren, und 
anderstwo hingefahren? Und darmit hin[!] wein u. 
anders abgetragen? 

52. Wann und weme solches beschehen? 
53. Wen inquisit auch zu diser hexerey verleitet 

u. auff was weiß? 
54. Ob er seine kinder nicht selbsten umbge-

taufft und dem teüfel auffgeopfert und verschrie
ben? 

55. Ob inquisiten nicht hingegen von dem teüfel 
hinwiderumb alle freüde in dieser weit verspro
chen? 

56. Ob er inquisiten nicht ferner zugesagt, ihne 
vor jedermenniglich zu beschüzen und handzuha
ben? 

57. Ob der teüfel diß sein versprechen auch 
jemahlen gehalten? Oder ob inquisit sich eingebil
det, daß der teüfel solches halten könne? 

58. Welches daß gemercke seye, damit der teü
fel inquisiten gezeichnet? 

59. Ob solches zeichen sich bey allen andern 
hexen an gleichem orth und auf gleiche weise be
finde? 

60. Ob inquisiten von dem teüfel nicht zu wißn 
gemacht worden, daß diser proceß wider sie vorge
nommen werden solle? 

61. Ob der teüfel nicht gesagt, daß man inquisi
ten fangen werde? Und dabei versprochen, ihme 
wider heraus zu helffen? 

62. Ob zeit der gefangenschafft der teüfel nie zu 
ihme inquisiten kommen und ihme betrohet, alles 
abzulaügnen? 

63. Ob inquisit dieser begangenen laster nie
mahlen keine reü gehabt? Und warumb er sich 
nicht ehe widerumb davon ledig gerißen? 

64. Ob ihn aber solches anjezo gereüe, und bitte 
gott umb Vergebung seiner Sünden? 

65. Ob er glaube, daß ihme solche nicht ver
geben werden, er bekenne dann alle seine untha-
ten ohne untermischung einiger unwarheit und 
boßhafftiger verschweigung seiner thaten? 

66. Was er vermeinet, hierdurch verdient zu 
haben? 
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Die rechtlichen Grundlagen 

DIE LINDAUER RECHTSGUTACHTEN 

ZUR PERSON DES RECHTSGUTACHTERS 
DR. THOMAS WELZ 

Dr. Thomas Welz wurde am 3. Dezember 1654 als 
Sohn des Lindauer Bürgermeisters Dr. Johann Con
rad Welz und seiner Ehefrau Anna Maria Lutzin 
geboren. Thomas' gleichnamiger Grossvater war 
1652 mit seiner Familie wegen religionsverfolgung 
von Konstanz nach Lindau übersiedelt. 3 7 8 (In Kon
stanz scheint Thomas Welz 1635 in einem Ver
zeichnis der unkatholischen Bürger auf, während 
seine Frau Magdalena Öderlin und die Kinder als 
Katholiken bezeichnet werden.3 7 9) Auch der Sohn 
Johann Conrad, der an den Universitäten von 
Padua und Leipzig studiert hatte und zum Doktor 
der Philosophie, Medizin und Chirurgie promoviert 
worden war, übersiedelte nach Lindau, erwarb das 
Bürgerrecht und wurde 1660 in den kleinen sowie 
zwei Jahre später in den geheimen Rat aufgenom
men. Von 1679 bis zu seinem Tod 1692 war er Bür
germeister der Reichsstadt und hatte auch noch 
weitere wichtige Ämter inne. 3 8 0 

Sein ältester Sohn Thomas besuchte von 1671 
bis 1674 die Universität Jena. Wieder zu Hause, 
fände er in dem herrn Dr. Daniel Rehmen, gewese
nen syndico alhier, seinen guten freund, der ihme 
seine bibliothec und zerschiedene gute manuscrip-
te eröfnet, so er sich auch wohl zunutzen ge
macht.3" (Dr. Rehm wird später von Lizentiat Jo
hann Büchele im Zusammenhang mit den welzi
schen Rechtsgutachten für das Vaduzer Gericht er
wähnt.) Im Herbst 1674 wurde Thomas Welz zum 
Jusstudium nach Tübingen verschickt. Dort lernte 
er unter anderem den weltberühmbten Professor 
Dr. Wolfgang Adam Lauterbach kennen, der «Tü
bingens grösster Jurist des 17. Jahrhunderts» ge
wesen sein soll. 3 8 2 

Im folgenden Jahr (1675) reiste Welz über Mai
land, Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna 
und Ferrara nach Venedig und weiter an die tradi
tionsreiche Universität Padua, wo er - wie schon 
davor sein Vater und der Bruder seines Gross

vaters, Gebhard Welz - promovierte. Nachdem er 
am 30. September 1676 den Titel eines Doktors 
beider Rechte erworben hatte, reiste er über Tirol 
nach Lindau, wo er ad praxim schritt, also juri
stisch tätig wurde. Als Welz im März 1679 das er
ste Rechtsgutachten für das Vaduzer Gericht ver-
fasste, hatte der vierundzwanzigjährige Jurist 
zweieinhalb Jahre Berufspraxis hinter sich. Den 
ersten Höhepunkt seiner beruflichen Karriere er
lebte Welz laut Bensperg, dem Verfasser der Ge-
nealogia Lindaviensis, bei seinem Einsatz für die 
Stadt Lindau in der reichsbekandten großen anli-
genheit des Streites um die entzogene Pfarrei Bö
senreutin samt den dazugehörigen Dörfern. Dabei 
erreichte Welz in Innsbruck deren Rückgabe. 1682 
wurde er als syndicus Ordinarius in den Stadtrat 
aufgenommen. 3 8 3 In dieser Funktion tat er sieb be
sonders dadurch hervor, dass er «um 1700 in den 
immer wieder aufflammenden Streitigkeiten mit 
dem Stift nun die Rolle des alten Daniel Heider 
übernahm, was Gutachten und Streitschriften be
traf». 3 8 4 Im April 1685 hatte Dr. Thomas Welz Anna 
Christina von Eberz geheiratet.385 Sie stammte aus 
einer alten «Isnyer Handels- und Patrizierfamilie, 
die in der kleinen Stadt eine fast monarchische 
Stellung einnahm. Jahrhunderte hindurch war na
hezu immer ein Eberz, wenn auch aus verschiede
nen Linien, Bürgermeister von Isny.» 3 8 6 Dr. Thomas 
Welz hatte mit seiner Frau fünf Söhne und sechs 
Töchter. Er verstarb Anfang Jänner 1733 im Alter 
von 79 Jahren. 3 8 7 

Seine juristischen Ratschläge für das Vaduzer 
Gericht trugen wesentlich dazu bei, dass die He
xenprozesse sowohl nach dem späteren Urteil des 
Tübinger Rechtsgutachtens als auch nach dem 
Urteil der Salzburger Juristenfakultät den Rechten 
fast gänzlich diametral entgegen angestellt und 
geführt wurden. 3 8 8 Obwohl der kaiserliche Kom
missar Rupert von Bodman deshalb 1685 erwog, 
ausser den Vaduzer Richtern und Beamten auch 
Dr. Welz für die widerrechtlichen Hexenprozesse 
von 1679 und 1680 zur Verantwortung zu ziehen, 
scheint ihm seine verhängnisvolle Gutachtertätig
keit nicht zum Nachteil gereicht zu sein. 
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Wie und aus welchen Gründen übrigens die 
Wahl des Vaduzer Gerichts bzw. des emsischen 
Landesherrn auf den jungen Juristen gefallen ist, 
lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Man wird 
aber wohl nicht fehlgehen, wenn man einen Zu
sammenhang mit der Stellung seines Vaters als 
Lindauer Bürgermeister annimmt. Die Entschei
dung für einen Rechtsgutachter protestantischer 
Konfession dokumentiert den überkonfessionellen 
Charakter der gerichtlichen Hexenverfolgungen. 

Obwohl Dr. Thomas Welz massgebenden Ein-
fluss auf die vaduzischen Hexenprozesse hatte, ist 
sein Wirken in der Literatur unbekannt. Im folgen
den soll deshalb nach einer Übersicht über die von 
ihm verfassten Rechtsgutachten zunächst seine 
grundsätzliche Einstellung zum Hexenwesen skiz
ziert werden. Darauf folgt eine Zusammenfassung 
seiner juristischen Richtlinien für die «Brügleri
schen» und die «Walserischen Prozesse». Die 
rechtlichen Urteile über die einzelnen Angeklagten 
finden sich im Abschnitt «Dokumentation». 

DIE GUTACHTERTÄTIGKEIT VON DR. THOMAS 
WELZ FÜR DAS VADUZER GERICHT 

Dr. Welz verfasste für das Vaduzer Gericht fünf 
unterschiedlich ausführliche Rechtsgutachten und 
die bereits zitierte Frageliste, nach der die Ange
klagten einvernommen werden sollten. 

Das erste Gutachten wurde unter dem Datum 
des 2. März 1679 abgeschlossen und behandelt alle 
Personen, über die in der Grafschaft Vaduz inqui-
riert worden war. In der Einleitung enthält es eine 
theoretische Auseinandersetzung mit dem Hexen
wesen. 

Das zweite Gutachten stammt vom 12. März 
1679 und befasst sich mit den Verdächtigten aus 
der Herrschaft Schellenberg. Im Anhang ordnete 
Dr. Welz deren Namen nach der Gewichtigkeit der 
Indizien und riet dem Gericht, die Prozessserie mit 
jenen Personen zu eröffnen, die am schwersten be
lastet waren. Zu diesen gehörten Maria Walserin, 3 8 9 

Silvester Hopp, seine Mutter Katharina Wangnerin 
und Maria Kaiserin. Zur Gruppe der mittelschwer 

Verdächtigten zählten Margaretha Marxerin, Ka
tharina Hoppin, Anton Hopp, Andreas Egle, Micha
el Schechle, Hans Walser und Jakob Blaicher. Die 
seiner Meinung nach am wenigsten belasteten Per
sonen waren Johanna Walserin, Euphemia Hop
pin, Katharina Bregenzerin, Maria Floppin, Hans 
Öhre, Barbara Moratin und Maria Blaicherin. Bei 
Hans Jörg Marxer, Magdalena Spaltin, Sebastian 
und Ulrich Kiber riet Dr. Welz von einem gerichtli
chen Vorgehen ab. 

Das dritte Gutachten datiert vom 6. Juni 1680 
und handelt abermals von den Verdächtigten in der 
Herrschaft Schellenberg. Zu einem grossen Teil 
bezog es sich auf dieselben Personen wie das zwei
te Konsilium, da diese auf Grund der vorzeitigen 
Beendigung der Flexenprozesse im Frühsommer 
1679 von einer gerichtlichen Verfolgung verschont 
geblieben waren. 

Das vierte, nicht ganz drei Seiten lange Gutach
ten vom 28. August 1680 beurteilt allein die Indi
zien gegen Barbara Güflin aus Ruggell und Anna 
Marxerin. Das fünfte vom 28. November 1680 be
fasst sich mit den Vorwürfen gegenüber Maria 
Eberle, Christian Nigg, Katharina Vonbankin, Hans 

3/8) Stadtarchiv Lindau, Bensperg. Genealogia Lindaviensis, 
S. 635 f. 

379) Zimmermann, Rekatholisierung. S. 256. 

380) Stadtarchiv Lindau, Bensperg, Genealogia Lindaviensis, S. 635; 
über Dr. Johann Conrad Welz liegt im Stadtarchiv Lindau eine 
gedruckte Leichenpredigt vor, deren Anhang auch ein Gedicht seines 
Sohnes Thomas auf den Abgang des Vaters enthält . 

381) Stadtarchiv Lindau, Bensperg, Genealogia Lindaviensis, S. 636. 

382) Gehring. Hexenprozeß. S, 186. 

383) Stadtarchiv Lindau, Bensperg, Genealogia Lindaviensis, S. 636. 

384) Stolze, Sünfzen, S. 121. 

385) Stadtarchiv Lindau, Bensperg, Genealogia Lindaviensis, S. 636. 

386) Stolze, Sünfzen, S. 123. 

387) Stadtarchiv Lindau. Bensperg. Genealogia Lindaviensis, S. 636. 
Laut Alfred Otto Stolzes Abschrift der Genealogia Lindaviensis des 
Jacob Heider, Bd. 4, S. 188a, wurde manchmal auch 1732 als Todes
jahr angegeben. 

388) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

389) Auf S. 31 versehentlich als «Maria Marxerin» bezeichnet. 
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Eberle, Martin Jehle, Adam Lampart und Christian 
Frick, Maria Schleglin, Monika Köchin, Barbara 
Rigin, Roni Tschetter und Ulrich Weiss. 

GRUNDSÄTZLICHE EINSTELLUNGEN ZUM 
HEXENWESEN 

In seinem ersten Gutachten vom März 1679 legte 
Dr. Welz seine grundsätzliche Einstellung zum He
xenwesen dar. Bei der Besprechung einer von den 
gemeinesten und schädlichsten Zaubereien - näm
lich derjenigen, dass man etwas oder jemanden 
lobt und daraufhin verzaubert - schreibt er, dass er 
schwerlich glauben könne, daß ex sola laudatione 
hernach die verzehr: oder verdorrung objecti lau-
dati entspringen mäße. Dem Juristen gehe es je
doch um den Vorgang und nicht um das Wesen der 
Bezauberung, deren Erklärung vielmehr ad scho-
lam medicorum gehöre. Der Rechtsgelehrte müsse 
nicht bei anderen Fakultäten nachforschen, ob es 
möglich, daß eine zauberin nicht allein durch beta-
stung, sondern auch bloße anhauhung, ja gar ab
wesend die jenige, denen sie zu schaden gesonnen, 
vergifften und inficiren, auch ihnen zu höchster 
Verwunderung allerhand Sachen in den leib zau
bern und bringen könne. Die Rechte richteten sich 
bei der Beurteilung, ob bestimmte Zaubereien 
möglich seien, lediglich danach, was ihnen von 
denen medicis und ex parte von denen theologis 
vorgeschriben ist. 

Dr. Welz selbst glaubte, dass alle von den Ver
dächtigten ausgeführten operationes der natur 
gemäß waren, dass dies jedoch den Hexenper
sonen nicht bewusst war. Der entscheidende Vor
wurf ihnen gegenüber war, dass sie sich vom Teufel 
für dessen böse Zwecke gebrauchen Hessen, ob
wohl sie sich frei entweder für oder gegen das Gute 
entscheiden konnten. Als ein bloßer und gefange
ner geist war dieser nämlich nicht in der Lage, die 
Übeltaten selbst zu begehen. Er benötigte deshalb 
die Hexen als seine Instrumente. Da diesen wieder
um die würckungen der natur unbekandt waren, 
wurde ihnen die Zauberei als etwas Übernatürli
ches angelehret.390 

Diese Auffassungen veranschaulichte Dr. Welz 
bei seiner Stellungnahme zur zauberischen Ver
wandlung in einen bösen Hund, die Katharina 
Wangnerin vorgeworfen wurde. 1 9 1 Der Hund konn
te laut Dr. Welz theoretisch a) der Teufel selbst, b) 
ein natürlicher Hund oder c) ein durch Zauberei 
vorgekomner Hund gewesen sein. 

Die erste Möglichkeit fiel für Welz deshalb aus, 
weil sich der Teufel nicht ohne ausdrückliche Zu
lassung Gottes in Form bestimmter Gestalten den 
Menschen zeigen könne. Er sei nicht in der Lage, 
einem Körper aus eigener Kraft Leben zu verleihen 
oder gar eine Seele einzuhauchen. Wenn er also 
keinen Leib lebendig zu machen vermöge, könne er 
auch durch diesen von sich aus keinen Schaden an
richten. 

Dass es sich bei dem bösen Tier um einen echten 
Hund handelte, kam für Welz ebenfalls nicht in 
Betracht. Dagegen sprach für ihn, dass durch einen 
Schlag mit einer Trense (Pferdezaum) nicht nur der 
Hund, sondern gleichzeitig auch die Wangnerin 
verletzt worden war. Man könne höchstens in Be
tracht ziehen, dass der Teufel den Hund zu seinen 
Taten angetrieben und später der Wangnerin die 
Verletzungen zugefügt habe. Dr. Welz - und seiner 
Meinung nach die meisten vor ihm - glaubten aber 
an ein spiegelfechten deß leidigen teüfels. Das war 
die dritte der oben angeführten Möglichkeiten. 3 9 2 

Dazu benütze der Teufel die Hexen, die durch 
einen bereits verderbten und angewöhnten bösen 
willen zum Verursachen von Schäden getrieben 
würden. Der Hund sei deshalb die Hexe gewesen; 
allerdings nicht in dem Sinn, dass sie der Teufel in 
einen richtigen Hund verwandelt habe, denn der 
Teufel könne die Naturgesetze nicht durchbrechen. 
Der Hund war vielmehr eine lautere blenderej, 
durch die der Teufel sowohl den Hexen als auch 
den anderen Menschen vorgaukle, eine Kreatur sei 
dieses oder jenes Tier. Dennoch bleibe die Hexe 
stets mit Leib und Seele ein Mensch. Dr. Welz ge
stand abschliessend zu, dass die Theologen dieser 
Art der Verwandlung wegen in nicht geringem 
zweifei und disputiren steckhen. 

In der Einleitung zu seinem dritten Vaduzer Gut
achten vom Juni 1680 setzte sich Dr. Welz mit der 
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zeitgenössischen Hexendiskussion auseinander. Er 
stellte zunächst allgemein fest: Unter allen Sünden, 
deren ernstliche bestraffung von der göttl. gerech-
tigkeit auff dieser weit dem ampt eines gewissen
haften richters übergeben worden, erzeiget sich 
keine, welche mit mehrern obscuriteten verwick-
helt und durch die widerwärtige meinungen der 
scribenten in jure et facto verwirreter ist, alß das 
verfluchte laster der zauberey. Dieses habe näm
lich auch unter den gelehrten, will nicht sagen, 
ihre patronen, sondern wol gar zuweilen ihren an-
hang gefunden. 

Auf Grund der Furcht oder Nachlässigkeit vieler 
Richter sei es soweit gekommen, dass sich die Ju
risten durch hervor gesuchte scheinrationes und 
argumenta annoch in zweifei und disputat herumb 
ziehen (zum Beispiel über die Frage, ob in warheit 
dergl. teüffelsleüth vorhanden seyen), während 
dieses Ungeziefer sich nicht alleine in seiner an-
zahl durch Verführung anderer und eigene böse 
arth vermehret, sondern auch zu höchstem scha
den eines gemainen wesens dem principio und. 
endzweckh ihres lehrmeisters gemäß, durch zau
berische verderbung der menschen, vich und flüch
ten sich und ihren nebenmenschen so viel ihnen 
gleichwol möglich zugrunde richtet. 

Dr. Welz zählte nicht zu den Juristen, die sich 
mit sogenannten Scheinargumenten herumschlu
gen. Für ihn galt bei den Hexenprozessen das bibli
sche Gebot: «Zauberer sollst du nicht leben lassen» 
(Exod. 22). Wir lassen uns aber sothane einwürffe 
und was dergl. hexenpatronen mehr zubeschüzung 
dieses Ungeziefers erfunden, aber durch leider un
zahlbare exempel und executiones schon längsten 
überwiesen sein, ganz nicht irren, sondern gleich
wie die göttl. rechte diese fasel außgetilget haben 
wollen, also loben wir viel mehr die dar vorhan
dene Verordnungen, welche nicht allein der gött
lichen disposition sich allerdingen conform und 
ähnlich erweysen, sondern auch durch an hand 
gebung der mittel und. wege, wie hinter dieses 
laster zu kommen, obberührte difficulteten mei
stens ausser wege räumen, das gewissen des rich
ters zugleich befestigen und verbinden durch 
behörige abstraffung der schuldig erfundenen, de

nen übrigen ein beyspiel zum schreckhen und ab-
schew für solchen greweln vor äugen zu stellen.™ 

Der Lindauer Jurist war also ein klarer Befür
worter der Hexenprozesse. In dafür typischer Wei
se bezeichnete er die Gegner seiner Anschauungen 
als «Hexenpatrone» und die Delinquenten als «Un
geziefer». 3 9 4 Dr. Welz vertrat dabei - wie etwa der 
württembergische Reformator Johannes Brenz -
die Auffassung, dass die Zauberei nur auf einer 
Verblendung beruhe, aber trotzdem strafwürdig 
bleibe. Anders als Brenz lehnte er es jedoch dezi-
diert ab, das Gleichnis vom Unkraut unter dem 
Weizen auf die Hexenverfolgungen anzuwenden. 
Danach sollte dem Schutz des Guten Vorrang vor 
der Ausrottung des Schlechten zukommen, wenn 
nicht gewährleistet werden konnte, dass durch die 
Verfolgungen sicher keine Unschuldigen betroffen 
waren. 3 9 5 

Als Vertreter der Gegenposition begegnet uns 
später Dr. Johann Baptist Moser, der Verfasser des 
Salzburger Rechtsgutachtens. Während die Befür
worter der Hexenprozesse eine Verschärfung der 
Verfahren zumeist unter Berufung auf das göttliche 
Recht verfochten, bezog sich Dr. Moser - anders als 
Dr. Welz - in seiner Argumentation nicht darauf. 
Allein die Ausblendung der theologischen Legiti
mation ermöglichte eine wirksame Einschränkung 
der Flexenprozesse durch eine innerjuristische Ver
fahrenskritik. Bei Dr. Mosers Darlegungen ist denn 
auch «an keiner Stelle eine ins Grundsätzliche 
gehende Kritik des Hexenwahnes erkennbar; für 
Moser sind es nur die formalen Mängel aller Ver
fahren, die zu ihrer Nichtigkeit geführt haben». 3 9 6 

390) Welz 1, S. 14 f. 

391) Welz 2. S. 13-16. 

392) Mit Bezug auf einen gefährl ichen Biss des Hundes schreibt 
Dr. Welz, dass ohne dem der athem von alten weibern. geschweige 
die biß. höchst ungesund und unheilsam seien. 

393) Welz 3, S, 1-3. 

394) Vgl. Hexen und Hexenprozesse, S. 320 u. 323. 

395) Welz 1, S. 3; Hexen und Hexenprozesse. S. 326 u. 335 f. 

396) Putzer, Rechtsgutachten. S. 15. 
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Nur an einigen wenigen Stellen ist eine ablehnende 
Grundhaltung gegenüber dem Hexenwesen und 
den Hexenprozessen deutlicher zu erkennen. Dazu 
zählt etwa die Feststellung: Es bezaigt auch die 
tagliche erfahrung, daß der mehrer thail des 
volclcs, sonderlich der gemeine pöpel, welcher sei
nes thun und lassens wenig gegründet, da ihme 
dergleichen begegnet, sein Schwachheit vil ehun-
der denn bösen leüthen, als der natur oder seinen 
selbst übelthatten zueleget, wie dan die gemaine 
red täglich in schwung gehet, daß die leith vermai-
nen, es seye ihnen gethan worden, sye wolten dar
auf sterben, dise oder yene person hette es get
han?9'' Mehrfach zitierten Peter Putzer und Otto 
Seger auch den Satz: «Nichts ist so grausam, als 
den Menschen, das Ebenbild Gottes, auf der Folter 
zu misshandeln und gleichsam zu zerfleischen». 3 5 8 

Paul Vogt bezeichnete die Argumentationen Dr. 
Mosers als «für die damalige Zeit sehr fortschritt
lich», weil sie sich eben auf keine theologische 
Grundsatzfragen einliess und nur nach der Ver
nunft urteilte, wunderte sich aber, dass Moser 
ungefähr zur gleichen Zeit, als er das Rechtsgut
achten für Vaduz abfasste, bei einem weiteren He
xenprozess, in dem er wohl andere Interessen zu 
vertreten hatte, für einen Schuldspruch plädierte. 3 9 9 

Das war jedoch nicht untypisch für viele Verfol
gungsgegner, die von den Befürwortern nach dem 
Vorbild Macchiavellis verächtlich als «politici» be
zeichnet wurden. Man hielt diesen vor, dass bei 
ihnen der Nutzen über der Gerechtigkeit stehe und 
dass sie Laster sowie Irrtümer guthiessen, wenn 
diese der Herrschaft dienten.4 0 0 

Idealtypisch lässt sich der Gegensatz zwischen 
den Haltungen der beiden Juristen Dr. Welz und Dr. 
Moser mit den beiden Kategorien des wertrationa
len und des zweckrationalen Handelns im Sinne 
Max Webers charakterisieren. Letzteres ist durch 
«eine Abwägung zwischen Zwecken, Mitteln und 
Nebenfolgen» bestimmt, die wertrationale Einstel
lung orientiert sich mehr oder weniger bedin
gungslos am Eigenwert eines glaubensmässig vor
gegeben Inhalts.401 

PROZESSANLEITUNGEN VON DR. WELZ 
IM JAHRE 1679 

Im ersten Rechtsgutachten vom 2. März 1679 legte 
Dr. Thomas Welz dem Vaduzer Gericht allgemein 
dar, welche Voraussetzungen für die Einleitung von 
Flexenprozessen erfüllt sein mussten.4 0 2 

Das Flauptproblem bei Delikten wie dem Ehe
bruch, der Sodomie und eben der Hexerei bildete 
seiner Meinung nach die Tatsache, dass deren 
Wahrnehmung meistentheils ex levibus indicijs 
[geringen Anzeichen] ihren anfang und Ursprung 
zunehmen pflegte. Deshalb war es für den Richter 
von grösster Bedeutung, diese entsprechenden In
dizien richtig einzuschätzen. 

An erster Stelle führte Dr. Thomas Welz dabei 
die Beurteilung von Denunziationen durch gefan
gene und gefolterte Delinquenten an. Dabei stellte 
er zwei grundlegend verschiedene Positionen vor. 
Die eine ging im Gefolge von Dr. Johann Weyer 
(1515-1588) davon aus, dass man Denunziationen 
bei Hexenprozessen gar keinen Glauben schenken 
dürfe. Die Delinquenten versuchten nämlich häu
fig, ehrliche und gute Personen mit ins Unheil zu 
ziehen. Die Vertreter dieser Auffassung hielten sich 
freilich an den Grundsatz, dass es besser sei, zehn 
Schuldige freizulassen als einen Unschuldigen zu 
strafen. Sie wollen lieber, daß das ein: oder andere 
denuncirte schuldige unkraut biß zur erndzeit lebe 
und aufrecht bleibe, alß daß auch darunter der 
ohnschuldige weizen leiden und in gefahr stehen 
müsste. 

Da man laut Dr. Welz auch alle anderen Gerichte 
abschaffen müsste, wenn man gelegentliche Fehl
urteile grundsätzlich verhindern möchte, vertrete 
ein anderer Teil der Juristen, zu dem auch er zähl
te, die Meinung, dass man die denunzierten Perso
nen sehr wohl fangen und foltern dürfe. Dabei 
waren jedoch drei verschiedene Auffassungen zu 
unterscheiden. 

Die erste Gruppe von Juristen glaubte, dass eine 
einzige Denunziation schon zur Verhaftung eines 
Verdächtigten ausreiche. Nach Meinung einer zwei
ten Gruppe waren dazu die Aussagen vieler und 
verschiedener hexen erforderlich. Der Richter hat-
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te sich dabei entsprechend zu vergewissern, dass 
die Denunziationen nicht aus Hass und Feindschaft 
erfolgten. Die dritte Gruppe vertrat die Auffassung, 
man sollte als Voraussetzung für die Gefangennah
me und Folterung Verdächtigter über die Denun
ziationen hinaus noch ein oder mehrere neben 
indicia verlangen, welche die sache considerabler 
machen. Diese in Teutschland übliche Meinung 
hielt Dr. Welz für die beste Vorgangsweise. 

Ein weiteres solches Kriterium für die Gefangen
nahme von Verdächtigten, die von Delinquenten 
denunziert worden waren, bildete ihr Leumund. 
Verfügte eine Person über einen guten Ruf, reichte 
eine Denunziation nicht für eine Inhaftierung aus. 

Lag ein schlechter Leumund vor, war zu unter
scheiden, ob dieser von den Eltern und Vorfahren 
herrührte oder ob er von der betreffenden Person 
selbst verschuldet worden war. Wurde eine Person 
denunziert, bei der beide Arten des schlechten Leu
munds nachzuweisen waren, stand es außer allem 
zweifei, dass sie verhaftet und gefoltert werden 
konnte. Falls nur die Denunziation und ein schlech
ter Ruf vorlagen, der von den Vorfahren vererbt 
worden war, musste als Bedingung für eine Verhaf
tung ein weiteres Indiz dazukommen. Stand die 
betreffende Person in einem schlechten Ruf, der 
von ihr selbst herrührte, unterschied man, ob die
ser stark oder schwach ausgeprägt war. Zu einem 
sehr schlechten Leumund gehörte, 

a) dass der Beklagte vor der eingeleiteten Inqui
sition schon verrufen war, 

b) dass sein schlechter Ruf den Mitmenschen ein 
Ärgernis bildete, 

c) dass die entsprechende Person nicht nur von 
wenigen, sondern von den meisten Leuten für ver
dächtig gehalten wurde, 

d) dass das Gerücht nicht von schlechten, son
dern von ehrsamen und glaubwürdigen Menschen 
herrührte und 

e) dass die Ursachen der Verdächtigung ver-
nünfftig und der Wahrheit ähnlich zu sein befunden 
werden. 

Waren diese fünf Kriterien erfüllt, lagen nach 
Meinung der Rechtsgelehrten ausreichende Indi
zien für eine Verhaftung und Folterung vor. Auf 

Grund eines andersartigen schlechten Leumunds 
liesse sich keine Verhaftung vornehmen, ohne dass 
weitere Indizien vorlagen. 

Obwohl die Flucht von einigen Rechtsgelehrten 
(z. B. von Benedikt Carpzow) allein schon als aus
reichende Voraussetzung für eine Verhaftung ange
sehen wurde, sollte sie laut Dr. Welz jedoch nur 
unter folgenden Bedingungen zu einer Gefangen
nahme führen: 

a) wenn der Verdächtigte noch vor der Inquisiti
on auf Grund eines schlechten Gewissens weggezo
gen sei und zugleich andere Indizien gegen ihn vor
lagen oder 

b) wenn der entwichene Verdächtigte vor das 
Gericht zitiert worden war und keine ausreichen
de Entschuldigung für sein Ausbleiben anführen 
konnte. 

Andere Konstellationen, die in dieser Hinsicht 
von Belang waren, führte Welz wegen suchender 
kürze nicht mehr aus. 

Auf die Aussagen der Zeugen bei Inquisitionen 
sei gewöhnlich nur dann viel zu gehen, wenn taug
liche Zeugen beigezogen worden waren oder die 
Angaben vor dem Richter wiederholt wurden. Im 
Falle des Flexereiverdachts genügten für eine Ver
haftung und Folterung aber auch die äußern ge
richtliche bekantnißen, im fall sie serio und mit 
ernst beschehen. Nach der Meinung mancher Juri
sten konnten selbst Personen, die direkt ins Gesicht 
der Hexerei beschuldigt worden waren und sich 
dagegen nicht gewehrt hatten, gefangengenommen 
werden. 

Bei Hexereifällen waren so gar die weiber und 
kinder, wenn sie ein gewisses Alter hatten, als Zeu-

397) SRg, fol. 9b-10a. 

398) Putzer, Rochtsgutachten, S. 15 u. 38; Seger, Hexenprozesse, 
S. 67. 

399) Vogt, Hexenprozesse. S. 10. 

400) Hexen und Hexenprozesse, S. 372; vgl. ebenda, S. 364 f.: 
Behringer, Feuer, S. 134. 

401) Schwerhoff, Rationalität, S. 51. 

402) Welz 1, S. 2-17. 
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gen zugelassen. Auch ihre Aussagen reichten für 
eine Folterung der Verdächtigten aus. Die Zeugen 
durften aber gegen die Personen, über die sie im 
Zuge der Inquisition aussagten, keinen grossen 
grollen und keine Feindschaft hegen. Darüber hi
naus war zu berücksichtigen, auf welche Art die 
Angaben erfolgten: ob die Zeugen zögerten oder ob 
sie sich etwa nicht ganz sicher waren usw. 

Bei den Äusserungen der verdächtigten Perso
nen, die im Zuge von Inquisitionen erfasst wurden, 
waren etliche leichtfertige gottlosigkeiten, ver
ruchte reden und blasphemias contra majestatem 
divinam et sanctos, Verfluchungen der eitern usw. 
von den Anzeichen der Magie zu unterscheiden. 
Laut Artikel 44 der Constitutio Criminalis Carolina 
lagen solche vor, wann jemand sich erbeüth, ande
re leüth zauberey zu lehren oder jemand zu bezau
bern betrohet und dem betroheten dergleichen 
beschicht, auch sonderliche gemeinschafft mit zau
bern und Zauberinnen hat, oder mit solchen ver
dächtigen dingen, gebärden, Worten und weisen 
umbgehet, die zauberey auff sich tragen, und die
selbe person deßen auch berüchtiget. Das ergebe 
eine redliche anzeig der zauberey und genügsame 
ursach zur peinlichen frage. 

Welche Dinge, Gebärden, Worte und Werke kon
kret als verdächtig einzustufen waren, blieb der 
Einschätzung des Richters überlassen. Laut Dr. 
Welz entstand jedoch ein begründeter Verdacht auf 
Zauberei vor allem auf zweierlei Weise: erstens 
durch familiarität und vertrawlichkeit zweier Per
sonen sowie zweitens durch den Gebrauch von ver
dächtigen Wörtern. 

Bei letzteren war jedoch zu unterscheiden, ob 
durch sie ein Schaden bewirkt worden sei oder 
nicht. Eine solche magische Schädigung konnte 
entweder im vornhinein angekündigt oder später 
als solche erklärt worden sein. Bei den angekün
digten Schadenzaubern, die von diesem ungezifer 
ausgeübt wurden, unterschied Dr. Welz Drohun
gen, die später eintrafen, und auffällig geäusserte 
Bewunderung, der ebenfalls ein Schaden folgte. 
Dabei sollten die Verdächtigten dasjenige Vieh oder 
diejenige Saat etc., die sie verderben wollten, vor 
der Anwendung des Teufelswerks gegenüber dem 

Besitzer gelobt und gerühmt haben. Für Dr. Welz 
bezeugte es die tägliche leidige erfahrung .... daß 
dieser modus fascinandi einer von den gemeine-
sten und schädlichsten seye, deren sich dieses ge-
schmeiß zu bedienen pfleget. Bei einer Person mit 
schlechtem Ruf reichte ein solcher Vorfall schon für 
die Anwendung der Folter. 

Schadenzauber liess sich weiters feststellen, 
wenn sich jemand im nachhinein über ein Unglück 
freute oder sich einer entsprechenden Ankündi
gung rühmte. Kam dies bei einer Person öfters vor, 
genügte es laut Dr. Welz für eine Gefangennahme. 

Wie weit sich das Vaduzer Gericht in den Verfah
ren nach den dargelegten theoretischen Vorgaben 
richtete, lässt sich im einzelnen nur schwer nach
vollziehen. Bemerkenswert erscheint in diesem 
Zusammenhang vor allem die Tatsache, dass Dr. 
Welz bei seinen Abhandlungen über die einzelnen 
Verdächtigten den Richtern deutlich zeigte, dass 
die Bestimmungen sehr flexibel zu handhaben wa
ren. Lag etwa bei Michael Beck, dem Sohn des Mat
thias, nur Belastungsmaterial in Form einer unkla
ren Schadenzaubervermutung vor, so forderte Dr. 
Welz eben dazu auf, weitere Indizien zu suchen. 4 0 3 

Bei Andreas Walser musste der Gutachter selbst 
ausdrücklich feststellen, dass man aus den Unterla
gen schwerlich sehen könte, quo titulo dieser mann 
ratione der zauberey mit fueg anzutasten sei. 
Trotzdem ging er davon aus, dass das Gericht 
schwerwiegende Indizien oder Denunziationen fin
den werde und befürwortete sogar eine Inhaftie
rung. 4 0 4 Bei der Ehefrau Andreas Lamparts emp
fahl Dr. Welz die Gefangennahme alleine auf Grund 
des Vorwurfs, sie habe jemandem fünf Wochen 
lang auf magische Weise die Milch gestohlen.405 Ein 
weiteres Beispiel einer willkürlichen Vorgangswei
se bildete die Empfehlung beim Fall der Ursula 
Schedlerin. Sie war von einem Gerichtsmann be
schuldigt worden, seine Frau uneingeladen im 
Kindbett besucht zu haben, woraufhin sich diese 
gleich übl befunden habe und etlich wochen bethli-
gerig gewesen sei. Für Dr. Welz war die Sache nach 
einer hexerey gar zu stinckend, als dass man nicht 
gegen die Schedlerin vorgehen sollte. Deshalb 
möge sich der Richter seines Ermessensspielraums 
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bedienen und sie zu bekantniß ihres lasters ... 
bringen.406 

In den meisten Fällen wählte das Vaduzer Ge
richt eine mildere Vorgangsweise als vom Rechts
gutachter empfohlen. Auch die eben genannten 
Personen wurden 1679 nicht eingezogen. Vielleicht 
war diese aber nur durch den vorzeitigen Abbruch 
der Prozesse bedingt. Dass jedoch selbst ausgebil
dete Juristen und Rechtsgutachter gegen die von 
ihnen aufgestellten Regeln je nach Bedarf versties-
sen, sollte bei der Beurteilung der späteren Pro
zessführung nicht ganz ausser Betracht gelassen 
werden. Auch in religiösen Belangen vertrat Dr. 
Welz widersprüchliche Positionen. In seinem Gut
achten über Hans Kaufmann vom Triesenberg, der 
in der heiligen Messe nicht betten gesehen worden 
sei, schrieb er, es schadet nicht, dann ein mensch 
sihet auf die Uppen und daß vor äugen ist, der herr 
aber sihet daß herz an, 1. Sam. XVI, 7. Ps. VII, 
10.407 Bei Jakob Blaicher hingegen galt es als ein 
nicht geringes Indiz der Hexerei, dass er in der kyr-
chen mit sonderbahrem fürsaz nur das halbe creüz 
zu machen pflege.406 

PROZESSANLEITUNGEN VON DR. WELZ 
IM JAHRE 1680 

Die Hexenprozesse des Vorjahres hatten trotz der 
juristischen Ausbildung des Landvogts und der 
rechtlichen Beratung durch Dr. Welz zu einer 
schweren Panne geführt. Die Herrschaft und der 
neue Vaduzer Landvogt, der sich bei den Verfahren 
von 1680 durch den Juristen Lizentiat Johann 
Büchele unterstützen liess, machten Dr. Welz offen
sichtlich nicht für die Probleme bei den «Brügleri
schen Prozessen» mitverantwortlich, denn im fol
genden Jahr wurde er abermals als Rechtsgutach
ter konsultiert. 

Der Lindauer Jurist sah dabei auch keinen An-
lass, speziell auf die Fehler des Vorjahres Bezug zu 
nehmen. Nur die Regeln für die Anwendung der 
Folter legte er nun ausführlicher dar. Weiters über
sandte er dem Vaduzer Gericht eine Liste von Fra
gen (Interrogatorium), die er nach Anleitung der 

criminalisten und nach dem Beispiel anderer Pro
zesse verfasst hatte, damit die Angeklagten besser 
als bei den Verfahren von 1679 einvernommen 
werden könnten. 4 0 9 Zu den übrigen Aspekten der 
Prozessführung verfasste Dr. Welz in seinem drit
ten Rechtsgutachten nur eine knappe neue Anlei
tung, in der er auf folgende Punkte im besonderen 
hinwies. 4 1 0 

Bei der Frage, ob jemand gefangen werden soll
te oder nicht, galt es, einen Subjekt- von einem ob
jektbezogenen Bereich zu unterscheiden. Zu erste
igern zählten: 

1. die Abstammung und Herkunft einer Person 
(«Das Bier schmeckt nach dem Fass»), 

2. der Leumund der Person und 
3. die Einschätzung durch den Richter (Verdacht 

aufgrund der Indizien; die Furcht, unbständigkeit 
und der Schrecken des Inquisiten; eine üble Physio
gnomie [da einem nach dem Sprichwort der schelm 
zu den äugen herauß scheinet] und anderes). 

Im Objektbereich waren folgende drei Aspekte 
zu unterscheiden: 

1. Die Art der Zeugen. 
Zu den Hexenprozessen wurden nicht allein die 
weiber ... und minderjährigen, so doch über ihre 
7. jähr gekommen .... sondern auch die angehöri-
gen und blutsverwandten, alß kinder gegen eitern 
und eitern gegen kinder .... ja gar, si veritas aliter 
haberi non potest, die excommunicati et banditi, 
infames facti und die jenigen angenommen .... wel
cher der richter zur zeügensag nicht ein mahl be
gehret. Notwendige Vorbedingungen waren aller
dings, dass die Zeugen über das Ausgesagte selbst 
gut informiert waren, dass keine feindschafft auf 

403) Ebenda, S. 38, 

404) Ebenda, S. 36 f. 

405) Ebenda, S. 56. 

406) Ebenda, S. 50. 

407) Ebenda, S. 35. 

408) Welz 2, S. 21. 

409) Vollständig widergegeben auf S. 77-79. 

410) Welz 3, S. 4-13 u. 39-44. 
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ihrer seiten wider inquisiten vorhanden war, dass 
die Zeugen nicht bestochen waren und sich nicht 
anmassten, zur Zeugenaussage gleich auch ein 
Urteil zu fällen. - Die rechtlichen Anforderungen an 
die Qualität der Zeugen waren laut Dr. Welz nach 
fleißiger durchgehung deß protocolls bei den Inqui
sitionen, die ihm vorlagen, durchaus erfüllt wor
den. (Die späteren Rechtsgutachten vertraten dies
bezüglich die gegenteilige Auffassung.) 

2. Die Form der Zeugeneinvernahme. 
Die Aussagen der Zeugen sollten unter Eid ordent
lich und in secreto vor dem zuständigen Richter 
erfolgen und dann in den Akten vermerkt werden, 
welches laut Dr. Welz bey unserer Inquisition ... 
allerdings observirt zu sein scheinet. (Der Salzbur
ger Rechtsgutachter war auch in dieser Hinsicht 
anderer Meinung.) 

3. Die Zeugenaussagen. 
Sie durften nicht unklar, wankend, in sich wider
sprüchlich und zweifelhaft sein. Selbst eine einzige 
relevante Aussage sollte für die Gefangennahme 
und Tortur ausreichen, die nicht von der Zahl der 
Indizien abhängig war. Es sei weiters darauf zu 
achten, ob ein Schadenzauber unmittelbar nach 
einer Drohung oder erst nach längerer Zeit fest
stellbar war. 

Als nächsten Schritt zur Wahrheitsfindung emp
fahl Dr. Welz - anders als manche rechtsverständi
ge -, nach der Gefangennahme nicht gleich die Fol
ter einzusetzen, sondern die Verdächtigten durch 
alle mögliche mittel vorher zu einem Geständnis zu 
bewegen. Erst falls sich dieses Bemühen als ver
geblich erwiesen hatte, sollte man zur Folterung 
schreiten. Davor waren die Angeklagten aller or
ten, besonders unter den Achseln und dergleichen 
orten deß leibes, fleissig zu untersuchen, ob sie 
nicht ein sortem silentij in den Flaaren oder gar in 
der Haut verborgen bei sich trügen, wie dies oft ge
schehe. Diese Mittel bewirkten, daß sie auch bei 
der größten marter ohne schmerzen und halb
schlaff end zu sein beobachtet worden. ... Ja, die 
boßheit der menschen so gar hoch gestiegen, daß 
auch sie sich durch murmelung einiger spräche vor 
dem schmerzen der folter sicher zu sein vermei
nen. 

Als Beispiel für einen solchen Zauber führte 
Dr. Welz ein Rezept aus einem Werk Hippolyt de 
Marsiiis an. Danach müsse man einen Kuchen aus 
Mehl und der Milch einer Mutter sowie einer Toch
ter backen. Wenn der Delinquent davon esse, spüre 
er nicht den geringsten Schmerz, solange er den 
Kuchen im Leib habe. 

Bei der Folter unterschied Dr. Welz wie Bene
dikt Carpzow zwischen der territio und der Tortur 
selbst. Die territio bestand darin, dass dem Ange
klagten die Folterwerkzeuge mit Einsatz der Daum
schraube gezeigt wurden. Laut Dr. Welz konnte sie 
bei der «gütlichen» Vorprüfung eingesetzt werden. 

Bei der eigentlichen Folterung habe der Richter 
die Körperkraft und die Würde des Angeklagten, 
die ihm vorgeworfenen Laster und die vorhande
nen Indizien zu berücksichtigen. Da die Indizien 
bei den Personen, die laut Gutachten vom Juni 
1680 gefoltert werden konnten, sehr ähnlich seien, 
habe man hier vor allem den Unterschied zwischen 
den Geschlechtern zu berücksichtigen. Bei den 
Frauen (mit Ausnahme der besonders verdächti
gen Maria Kaiserin) sollte nur bis zum zweiten 
Grad gefoltert werden, bei den Männern (ausser 
bei Andreas Egle) bis zum dritten Grad. Aber auch 
bei den Frauen habe man die Tortur jeweils auf 
ihre körperliche Beschaffenheit abzustimmen. 

PROZESSKRITIK VON DR. FRANZ GUGGER, 
FELDKIRCH 

Als die Kritik an den «Brüglerischen Prozessen» im 
Frühjahr 1679 ihren Höhepunkt erreicht hatte, 
wurden die Inquisitions- und Konstitutionsproto
kolle dem Feldkircher Hubmeister Dr. Franz Gug
ger zur rechtlichen Überprüfung übergeben. Dabei 
stellte dieser folgende Mängel fest: 

1. Die Indizien, die zur Gefangenschaft und zur 
Folterung geführt hatten, waren schlechtlich erwo
gen, da es an den erforderlichen untadelhaften 
Zeugen gefehlt und man sich zu stark auf die 
Denunziationen gestützt hatte. 

2. Die Fragen an die Angeklagten waren ver
fänglich und suggestiv formuliert. 
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3. Die Corpora delicti waren nicht ausreichend 
überprüft worden. 

4. Nach den Verdächtigten war in übertriebe
nem Eifer von dorff zu dorff von statt unndt landt, 
von hauß zu hauß, von gaßen zu gaßen geforscht 
worden. 

5. Die Folter war zu weillen zimblichen unange
messen eingesetzt worden. 4 1 1 

PROZESSKRITIK VON DR. JOHANN HEINRICH 
MAHLER, FELDKIRCH 

Nachdem eine kaiserliche Subdelegation im Auf
trag Rupert von Bodmans die Auslieferung der Fle-
xenprozessakten erreicht hatte, legte sie diese 
zunächst dem Feldkircher Vogteiverwalter Dr. 
Mahler vor, der am 7. September 1681 ein kurzes 
juristisches Gutachten darüber verfasste. Es ent
hielt folgende Kritik an den Verfahren: 

1. Die Angeklagten wurden über die Indizien, 
die zur Gefangenschaft und Tortur führten, nie ver
hört oder konstituiert. 

2. Über die Corpora delicti wurde unter Land
vogt Brügler keine Inquisition angestellt. 

3. In den Akten zu den «Brüglerischen Prozes
sen» finden sich keine Angaben zur Tortur. 

4. Die entsprechenden Eintragungen in den Un
terlagen zu den «Walserischen Prozessen» erweck
ten den Anschein, als ob sie erst im nachhinein, als 
man von der kaiserlichen Kommission Wind be
kommen habe, mit einer anderen Tinte nachgetra
gen worden wären. Darüber sollte der Protokollist 
einvernommen werden. 

5. Die Interrogatorien waren grossteils verfäng
lich und suggestiv formuliert. 

6. Die meisten Zeugen sagten über Indizien nur 
nach dem Hörensagen aus oder waren als Betroffe
ne nicht unparteiisch. 4 1 2 

DAS RECHTSGUTACHTEN DER UNIVERSITÄT 
TÜBINGEN 

Im Rechtsgutachten der Universität Tübingen, das 
sich allein auf die Akten des Prozesses gegen Ka
tharina Gassnerin bezog, werden ähnliche juristi
sche Fehler bemängelt . 4 1 3 So lagen nach Meinung 
des Gutachters völlig unzureichende Untersuchun
gen über das Hauptindiz gegen die Verdächtigte 
vor. Es war auch nicht klar, ob der einzige Zeuge, 
der zudem selbst betroffen war, überhaupt unter 
Eid ausgesagt hatte. Schon die erste Einvernahme 
wies Verfahrensmängel auf. Die angewandte Tortur 
sei viel zu hart gewesen. Nach der ersten Folte
rung, welche die Angeklagte überstanden hatte, 
ohne dass sie ein Geständnis ablegte, hätte auch 
kein Grund zur Fortsetzung der Tortur bestanden. 
Ausserdem sei die Gassnerin in der Folge zu den 
näheren Umständen des Hauptvorwurfes gegen sie 
gar nicht mehr einvernommen worden. 

Laut Tübinger Gutachten basierte der gesamte 
Prozess gegen die Gassnerin deshalb auf keiner 
ausreichenden juristischen Grundlage. Das min
derte auch den Wert weiterer Angaben, die im 
Zuge des Verfahrens aktenkundig wurden. 

DAS RECHTSGUTACHTEN DER UNIVERSITÄT 
SALZBURG 

ZUR PERSON DES RECHTSGUTACHTERS 
DR. JOHANN BAPTIST MOSER 

Über die Person des Salzburger Rechtsgutachters 
Dr. Johann Baptist Moser sind wir durch die For
schungen Peter Putzers unterrichtet. Moser wurde 
1638 in Wattens geboren. Nach seinem Rechtsstu
dium in Ingolstadt arbeitete er zunächst als Advo
kat in Bozen. 1675 wurde er an die Universität 

411) StAAug 2972, fol. 68a-69a. 

412) StAAug 2969, fol. 7a+b. 

41 3) ÖStA Deneg. Ant. 96. 
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Salzburg berufen, neun Jahre später trat er in den 
Dienst der Oberösterreichischen Regierung in Inns
bruck. Den Höhepunkt seiner Karriere bildete 1711 
die Bestellung als Beisitzer am Reichskammerge
richt in Wetzlar, wo er im Oktober 1718 verstarb. 4 1 4 

DIE PROZESSKRITIK DR. JOHANN BAPTIST 
MOSERS 

Im Herbst 1682 lag Dr. Johann Mosers umfangrei
ches Rechtsgutachten mit dem Titel Rechtliche Be-
denckhen yber die in der Graf/schafft Vaduz circa 
delictum magiae gefierte criminal proceß vor. In ei
ner übersichtlichen Zusammenstellung hielt der 
Jurist folgende Verstösse gegen das Recht fest: 

1. Die Spezial-Inquisitionen wurden gar zu un-
behuetsamb vorgenommen, da keine ausreichen
den Gründe für ihre Einleitung vorlagen. Dadurch 
seien etliche Leute in Verruf gebracht worden. Wei
ters soll sogar das Vermögen solcher Personen kon
fisziert worden sein, die - ohne dass man ihre 
Schuld nachgewiesen hätte - wegen der grausam-
ben und unformblichen proceduren geflohen wa
ren. 

2. Aus den Inquisitionsprotokollen ging nicht 
hervor, ob die Zeugen aus eigenem Antrieb denun
ziert oder auf Aufforderung der Obrigkeit hin (ex 
officio) ausgesagt hatten und ob die Einvernahmen 
- wie es in der Peinlichen Halsgerichtsordnung 
Kaiser Karls V. ausdrücklich vorgeschrieben war -
vor einem Richter und seinen Beisitzern erfolgten. 

3. Aus den Prozessprotokollen der «Brügleri
schen Prozesse» war die Art der vorgenommenen 
Torturen nicht ersichtlich, dafür Hessen sich Sugge
stiv- und Fangfragen nachweisen. 

4. In den ProtokoUen der Prozesse, die Landvogt 
Walser geführt hatte, waren die Angaben zur Folte
rung verdächtigerweise nur am Rand ein- oder 
nachgetragen. Darüber sollte man den Protokolli
sten unter Eid vernehmen. 

5. Die Beklagten wurden über die Bezichtigun
gen und Indizien, die gegen sie im Zuge der Inqui
sitionen vorgebracht worden waren, nicht einver
nommen. 

6. Wie besonders aus den Unterlagen zu den 
Verfahren unter Landvogt Walser hervorging, hatte 
man die Angeklagten ohne juristisch ausreichende 
Gründe, also unrechtmässig, und zuweillen auch 
grausamblich und unchristlich gefoltert. 

7. Die im Reich unbekannte Folter des Spani
schen Fusswassers war vor allem deshalb zu 
grausam, weil Angeklagte wegen der übergrossen 
Schmerzen sogar ihren verstandt verlohren hätten. 

8. Aus den Unterlagen sowohl der «Brügleri
schen» als auch der «Walserischen Prozesse» ging 
nicht hervor, dass die Folterung in Gegenwart der 
Richter und ihrer Beisitzer erfolgt war, wie es Arti
kel 47 der Constitutio Criminalis Carolina verlang
te. Man habe vielmehr entgegen Artikel 58 die 
Aussagen, die während der Tortur erfolgten, pro
tokolliert. 

9. Den Corporibus delicti wurde entweder gar 
nicht oder nicht auf rechtmässige Weise nachge
forscht. 

10. Über die Zulässigkeit von Zeugen wurde 
nicht nachgeforscht, man verhörte sie vielmehr auf 
gesetzwidrige Weise indifferenter. 

11. Die Unterlagen enthielten keine Angaben 
darüber, wie und auf Grund welchen Urteils die 
Delinquenten hingerichtet worden waren, aber 
sehr wohl, dass man ihr Vermögen eingezogen hat
te. Dabei konfiszierte die Vaduzer Obrigkeit entwe
der den gesamten Besitz eines Delinquenten oder 
nur ein gewisses quantum. Die vaduzischen Beam
ten hatten diese Güter auch nach dem Verbot durch 
ein kaiserliches Mandat weiterhin eingezogen. 

12. Ein angefertigter Protokollauszug und das 
Schellenbergische Inquisitionsprotokoll stimmten 
in manchem nicht überein, obwohl von denselben 
Personen und Vorgängen die Rede war. 

13. Bei etlichen Inquisitionen waren Zeugen und 
Beisitzer identisch. (Das betraf besonders die Am
männer Kaspar Schreiber und Georg Wolf.) 

14. Manche Aufzeichungen in den Protokollen 
brachten die Obrigkeit in den Verdacht der Partei
lichkeit. 

15. Bei Plans Grüschle, Gerold Negele und Maria 
Fromoltin lagen nur Konstitutionsprotokolle vor; 
die Inquisitionsprotokolle fehlten. 
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ZUR CHARAKTERISIERUNG DES SALZBURGER 
RECHTSGUTACHTENS 

Vergleicht man die zusammengefassten Erkennt
nisse des Salzburger Rechtsgutachtens über die 
Mängel der vaduzischen Prozesse mit den Kritik
punkten, die schon von den Feldkircher Beamten 
vorgebracht worden waren, Findet sich nicht sehr 
viel Neues. Der Hauptwert des Gutachtens lag wohl 
weniger in der juristischen Analyse als vielmehr in 
seiner Wirkung beim Reichshofrat. Dort bildete es 
die Grundlage für die offizielle Beendigung der 
vaduzischen Hexenverfolgungen und für die Auf
hebung der Urteile der letzten Prozesse. Es be
wahrte zahlreiche Menschen vor einem schreckli
chen Schicksal, das ihnen bevorgestanden wäre . 4 1 5 

Für die historische Forschung stellt das Gutachten 
eine der wichtigsten Quellen zu den Hexenverfol
gungen in der Grafschaft Vaduz und in der Herr
schaft Schellenberg dar. 

Diese Tatsachen dürfen jedoch nicht darüber hin
wegtäuschen, dass die Darlegungen von Dr. Johann 
Baptist Moser nicht nur keine juristische Meisterlei
stung, sondern eigentlich ein Gefälligkeitsgutachten 
bildeten. Schon Otto Seger stellte fest, dass der Gut
achter wusste, was für ein Urteil er zu finden hatte. 
Dr. Moser suchte deshalb «sichtlich» nach Beweisen 
dafür, dass die geforderte Form der Verfahren ver
letzt worden war. 4 1 6 Obwohl er dabei nur zum Er
gebnis kam, dass fast [!] alle contra formam a iure 
praescriptam instituiert worden seien, wurden 
schliesslich sämtliche (!) Prozessurteile aufgehoben. 

An anderer Stelle äusserte Otto Seger noch un-
verhüllter den Verdacht, dass der kaiserliche Kom
missar, der selbst an der Universität Salzburg stu
diert hatte, dem Gutachter «die Richtung gewie
sen» habe. 4 1 7 «Aus späteren Äußerungen des Fürst
abtes wissen wir, daß er von der Schuld des Grafen 
bei den Hexenprozessen fest überzeugt war, und 
wir dürfen wohl annehmen, daß er mit seiner Mei
nung über die Ungeheuerlichkeiten der Prozeß
führung nicht zurückgehalten hat. So wäre es er
klärlich, daß der Berichterstatter der Universität, 
Professor Moser, in einem anderen fast gleichzeitig 
erstatteten Gutachten für die Todesstrafe bei einem 

Hexenprozeß eintritt, während er sichtlich darauf 
ausgeht, bei den Vaduzer Prozessen Nichtigkeits
gründe aufzufinden.» 4 1 8 Später schreibt Seger: «Die 
Juristen in Salzburg erkennen aus dem Schreiben 
die Einstellung des kaiserlichen Beauftragten, und 
als <untertänigst-gehorsame Dienen und mit Dank 
für das gnädigste Vertrauen begeben sie sich an die 
grosse Arbeit.» 4 1 9 

Während Peter Putzer für die Wahl der Univer
sität Salzburg «keine anderen erkennbaren Grün
de» als das «Gefühl persönlicher Anhänglichkeit» 
oder den «Respekt vor der fachlichen Kompetenz» 
anführ te , 4 2 0 deuten Segers Darlegungen daraufhin, 
dass sich Rupert von Bodman auf Grund seiner 
persönlichen Beziehungen auch ein gewisses Ent
gegenkommen der Universitätsangehörigen bei der 
Beurteilung der Akten erwartete. 

Dies galt umso mehr, als mit Dr. Moser die Wahl 
auf einen Gutachter fiel, der davor «weder durch 
eine spektakuläre Lehrtätigkeit noch durch Publi
kationen besonders in Erscheinung getreten [war), 
schon gar nicht durch strafrechtliche». 4 2 1 Hätte 
man sich eine fundiertere Auseinandersetzung mit 
der Materie gewünscht, wäre wohl kaum die juri
stische Fakultät der relativ unbedeutenden Univer
sität Salzburg ausgewählt worden. Sie hatte davor 
erst ein einziges - inhaltlich kaum zu vergleichen
des - Rechtsgutachten über einen Fall von Hexerei 
erstattet. Es ist auch nicht verwunderlich, dass 
vom Gutachten des Jahres 1682 «keine Auswir
kung in der Weise ausgegangen ist, daß jetzt der 

414) Putzer, Rechtsgutachten. S. 38. 

415) Seger, Hexenprozesse, S. 61 f.. 67 u. 70. 

416) Ebenda, S. 64. 

417) Ebenda, S. 67. 

418) Ebenda, S. 61. Selbstverständlich konnte die Entscheidung für 
die Todesstrafe im anderen Fall auch mit einem rechtlich unter
schiedlich zu bewertenden Tatbestand z u s a m m e n h ä n g e n ; vgl. z. B. 
Lorenz, Gothmann, S. 442. 

419) Seger, Bodman. S. 190. 

420) Putzer, Rechtsgutachten, S. 24. 

421) Ebenda. S. 14 f. 
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Salzburger Rechtsfakultät ein besonderer Rang für 
Hexengutachten zuerkannt worden wäre». Später 
folgten nur noch zwei weitere ähnliche Aufträge. 4 2 2 

Laut Peter Putzer stellte übrigens auch das wei
tere von Dr. Moser «hinterlassene Schrifttum ... 
keine Literatur von hohem Wert und Rang dar» . 4 2 2 

MÄNGEL DES SALZBURGER RECHTS
GUTACHTENS 

Immerhin galt das Salzburger Rechtsgutachten bis
lang in der Literatur als eine «mit höchster Gewis
senhaftigkeit» 4 2 4 und «mit größter Sorgfalt» verfass-
te Arbeit. 4 2 5 Für Otto Seger war Dr. Moser «ein ge
wissenhafter Gelehrter, der jede Einzelheit beach
tete». 4 2 6 

Diese Urteile treffen jedoch nicht zu, denn das 
Gutachten weist eine Reihe von beachtlichen Män
geln auf, die zu seinem Charakter als wenig an
spruchsvolle Gefälligkeitsarbeit passen. So fiel Dr. 
Moser nicht einmal auf, dass es sich bei der Datie
rung der ersten Eintragungen im Schellenberger 
Inquisitionsprotokoll auf das Jahr 1651 um einen 
Irrtum handeln musste. Obwohl die entsprechen
den Fälle am Beginn seiner Arbeit standen, merkte 
er nicht, dass anderenfalls die Ehefrau Andreas 
Strals sechs Jahre alt gewesen wäre und dabei 
schon einen fünfjährigen Sohn gehabt hät te . 4 2 7 Um 
ein ähnliches Versehen findet sich auch bei den In
quisitionen über Silvester Hopp. 4 2 8 

Dr. Moser berücksichtigte in seinem Urteil wei
ters nicht, dass die ihm vorgelegten Inquisitions
protokolle keine Originalmitschriften der Verhöre 
darstellten, sondern später zum Zwecke der Indi
zienabwägung neu zusammengestellt worden wa
ren. Dabei wurden die Aussagen mitunter nicht 
von Anfang bis Ende chronologisch, sondern auch 
nach thematischen Gesichtspunkten gereiht. Dr. 
Moser aber betrachtete zum Beispiel bei den Un
terlagen zu Katharina Wangnerin die unchronolo
gische Reihung einfach als Unordnung und Unacht-
samtkeit.4 2 y In Wirklichkeit jedoch ermöglichte erst 
ein zeitlicher Einschub eine chronologische Darle
gung der unterschiedlichen Anschuldigungen. 

Wie seine Bemerkungen zu den Aufzeichnungen 
über Michael Schechle zeigen, erkannte Dr. Mo
ser darüber hinaus nicht, dass bei der zusammen
fassenden Niederschrift der Inquisitionsaussagen 
nicht jedesmal die Namen der Beisitzer bei den ein
zelnen Verhörterminen wiederholt wurden. Für ihn 
galten solche Eintragungen einfach als rechtswid
r ig . 4 2 0 Eine Liste der Delinquenten aus dem Jahre 
1682 belegt, dass es auf Grund der damals vor
liegenden Unterlagen sehr wohl möglich war, die 
personellen Zusammensetzungen der Inquisitions
kommissionen zu rekonstruieren.4 3 1 

Neben solchen strukturellen Fehlern unterliefen 
Dr. Moser im Rechtsgutachten etliche sprachliche 
Missverständnisse, die deutlich sein Bemühen do
kumentieren, belastendes Material gegen das Va
duzer Gericht anzuführen. So verzeichnete er etwa 
bei einer Inquisition über Georg Nigg aus Triesen, 
dass der erste Zeuge, Jakob Bargezi, in einer seiner 
Aussagen zunächst erklärt habe, dass die Geiss, die 
er anstelle einer Geldzahlung von Nigg erhalten 
hatte, vier Wochen später zerfallen sei. Laut einer 
anderen Aussage Bargezis sei die Geiss vom Flirten 
aber beim ersten Austreiben verlohren worden, 
daß kein mensch wisse, wo sye hinkhommen. Dr. 
Moser bemängelte diesen vermeintlichen Wider
spruch und erklärte, dass man gemäss der ersten 
Aussage wohl wissen hätte müssen, wo die gaiß 
hinkhommen wäre. Er verstand nicht, dass «zerfal
len» so viel wie «über einen Felsen hinunter fallen» 
heisst, und konstruierte daraus einen Widerspruch 
beim Zeugen. 4 3 2 

Als Regina Maierin gegen Anton Hopp aussagte, 
unterstellte ihr Dr. Moser selbst eine abergläubi
sche Tat, weil sie dem Scharfrichter under dem 
köpf gegangen sei. 4 3 3 Die Maierin war jedoch zum 
Scharfrichter «unter dem Kapf» bei Feldkirch ge
gangen. Bemerkenswert wird dieses Missverständ
nis auch deshalb, weil Moser im nächsten Satz den 
Vorwurf erhob, dass die Gerichtsprotokolle nicht 
mit dem angefertigten Auszug übereinstimmten, 
dass also die Behörde beim Protokollieren nicht 
genug Fleiss angewendet habe. 4 3 4 

Ähnlich voreingenommen erklärte Dr. Moser die 
Angaben zur Verwandtschaft der Maria Hoppin aus 
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Ruggell, die vor den Zeugenaussagen in den Proto
kollen verzeichnet waren, als Grund für die vorge
nommene Inquisition, 4 3 5 obwohl er wusste, dass 
entsprechende Informationen wichtige Anhalts
punkte für die Einschätzung der dabei vorgebrach
ten Beschuldigungen enthielten. 

Während Maria Beckin vom Triesenberg gemäss 
Angaben des Dr. Welz von einem verdächtigen 
schwachen maidlin beim Schmalzen unterstützt 
wurde, handelte es sich dabei laut Dr. Moser um 
ein schwarzes mändle.436 

Bei Hans Walser, dem Knecht des Eschner Wai-
bels, heisst es im Salzburger Rechtsgutachten, es 
seien keine ausreichenden Indizien für die Einlei
tung einer Inquisition vorhanden gewesen, etwa 
dass er durch gemainen leimuth befzjichtiget wor
den, welches doch vor allem hette sein sollen.437 

Aus den Zeugenaussagen geht aber eindeutig her
vor, dass Walser in einem sehr üblen rueff stand. 4 3 8 

Dr. Moser schrieb weiters, Regina Maierin aus 
Ruggell hätte auch deshalb erkrankt sein können, 
weil sie vorhin nit recht gesandt gewesen war. 4 3 9 Im 
Inquisitionsprotokoll wurde diese Möglichkeit je
doch ausgeschlossen.440 

Über Sebastian Kiber hielt der Rechtsgutachter 
fest, er sei verdächtigt worden, weil er niemandem 
ins Gesicht sehe.441 Tatsächlich aber hatte ein Zeu
ge erklärt, dass Kiber keinem ehrlichen Mann ins 
Angesicht sehen dürfe . 4 4 2 Im Fall Michael Schech-
les weigerte sich nicht der Geschädigte selbst, son
dern der Schmied, einen magisch bedeutsamen 
Nagel herzugeben.4 4 3 Magdalena Marxerin gab eine 
langwierige Krankheit ihres verstorbenen Bruders 
als Flauptursache des Argwohns gegenüber Katha
rina Bregenzerin zu Protokoll. 4 4 4 Im Rechtsgutach
ten wurde daraus eine Krankheit der Zeugin. 4 4 5 Dr. 
Moser arbeitete gegen Ende so oberflächlich, dass 
er auf wenigen Seiten Katharina Vonbankin mit 
denselben Zeugenaussagen als zwei verschiedene 
Delinquenten anführ te . 4 4 6 

Bei manchen Fehlern des Gutachtens ist es 
schwer zu bestimmen, ob es sich dabei um Schlam
pigkeit handelte oder ob bestimmte Tatsachen, die 
schlecht ins eigene Argumentationskonzept pass-
ten, bewusst nicht berücksichtigt wurden. So geht 

Dr. Moser bei seiner Entlastung der Katharina Bre
genzerin einfach nicht darauf ein, dass sie selbst 
von ihrem Ehemann öfters Hexe genannt worden 
war. Er hatte ihr sogar gedroht, er wolle ihr helfen 
lassen.447 Eine belastende Aussage Ferdinand Wan
gers bezieht der Rechtsgutachter nur auf Kathari
na statt auf alle Mitglieder der Familie Bregenzer, 
was bezüglich der Gewichtung der Indizien einen 
Unterschied bildete. 4 4 8 

Auch bei anderen Verdächtigten liess Dr. Moser 
einfach bestimmte belastende Momente in den 
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Zeugenaussagen weg und ersparte sich so Argu
mentationsprobleme. Bei Maria Hoppin aus Rug
gell fehlt zum Beispiel die keineswegs nebensäch
liche Tatsache, dass sie auffälligerweise nur bei 
Hexenverfolgungen die Läden schloss und dass sie 
von ihrem eigenen Mann verdächtigt worden sein 
soll. 4 4 9 Der Rechtsgutachter geht auch nicht weiter 
darauf ein, dass die hingerichtete Madgalena Eg-
lin ihre Beschuldigungen gegenüber Barbara Mora-
tin aufrechterhalten hatte, obwohl sie vor der Hin
richtung sonst grosse Reue bezeugt und sich - zu
mindest äusserlich - wieder zu Gott bekehrt hatte. 
Er qualifizierte die Aussage der Eglin als gewöhn
liche Denunziation ab, über die keine weiteren 
Unterlagen mehr vorlagen. 4 5 0 

Völlig überflüssig war die umfangreiche Ab
schrift von Inquisitionsangaben, die selbst vom 
Vaduzer Gericht nicht für wert befunden wurden, 
weiter verfolgt und dem Lindauer Rechtsgutachter 
vorgelegt zu werden. Sie liess das Salzburger 
Rechtsgutachten allerdings umfassender erschei
nen und belastete bei oberflächlicher Betrachtung 
zusätzlich das Vaduzer Gericht. 

DIE ARGUMENTATIONSSTRATEGIEN DES 
SALZBURGER RECHTSGUTACHTENS 

Wie schon von Otto Seger hervorgehoben wurde, 
war der Verfasser des Rechtsgutachtens sehr be
müht, möglichst viele Verfahrensfehler zu finden. 
«<Forma non servata actus redditur nullus>, das be
deutet: Wenn die vorgeschriebene Form nicht ein
gehalten wird, ist der ganze Rechtsakt ungültig. 
Diese Worte könnte man als Leitsatz über die ganze 
Arbeit stellen.» 4 5 1 

Wendet man den genannten Grundsatz auf das 
Rechtsgutachten selbst an und zählt man zu den 
formalen Fehlern auch die willkürlichen Auslegun
gen sowie eigenwilligen Interpretationen der Un
terlagen, so zeigt sich, dass die Aufhebung sämt
licher Urteile der vaduzischen Hexenprozesse der 
Jahre 1679 und 1680 auf einer juristisch nicht 
besonders soliden Basis stand. Man kann wohl 
annehmen, dass es auf dieser Grundlage wahr

scheinlich nicht ohne weiteres zu einer pauschalen 
Annullierung sämtlicher Urteile der vaduzischen 
Hexenprozesse gekommen wäre, wenn sich die 
Partei der Hexenverfolger beim Verfahren vor dem 
Reichshofrat gegen die Argumentationsstrategien 
des Rechtsgutachtens zur Wehr hätte setzen kön
nen. 

Diese basierten auf zwei Grundmustern: Erstens 
legte Dr. Moser an die Hexenprozesse, für die 
zumeist rechtliche Sonderregelungen geltend ge
macht wurden, die Massstäbe des gewöhnlichen 
Verfahrensrechts an und konnte so mehr als genug 
Verstösse dagegen feststellen. Zweitens suchte er 
bei allen möglichen Angaben, die seinen Zielen ent
gegenstanden, so lange nach irgendwelchen Män
geln, bis sie für ihn juristisch nicht mehr relevant 
waren. 

Dabei war Dr. Moser keine Kleinigkeit zu gering, 
als dass er sie nicht gegen das Vaduzer Gericht 
benützt hätte. So liess er zum Beispiel die Aussage 
Hans Kibers gegen Maria Walserin deshalb nicht 
gelten, weil Kiber nur erklärt hatte, eine Kuh habe 
am Tag nach dem Streit gestockte Milch gegeben, 
und drei Tage darauf sei ein Stier gestorben. Laut 
Dr. Moser hätte Kiber auch die aigentliche zeit 
anführen, also ein Datum nennen müssen. 4 5 2 

Bei einer Aussage gegen Magdalena Spaltin, die 
vor ohngefehr vor 3 jähren Flennen durch Küchle 
vergiftet haben sollte, kritisierte er nicht nur die 
vage Zeitangabe. Er bemängelte vor allem auch, 
dass der Zeuge nicht ausdrücklich erklärt hatte, 
dass er selbst gesehen ihabe, wie seine Frau die 
Küchle den Tieren vorgeworfen hät te . 4 5 3 

Eine Beschuldigung Martin Niggs durch Corne
lius Marogg liess Dr. Moser mit der Begründung 
nicht gelten, dass sie nur dann belastend gewesen 
wäre, wenn Nigg auch durch seinen Lebenswandel 
als der Hexerei verdächtig gegolten hätte. Da je
doch in den Protokollen angeführt war, dass Ma
rogg den Verdacht gegen Nigg eben darum hegte, 
weil er in mala fama seye, erklärte Dr. Moser diese 
Aussage deshalb für ungültig, weil nicht angegeben 
war, auf welche Art der schlechte Ruf entstanden 
war. 4 5 4 
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Wenn die Obrigkeit im Zuge der Untersuchun
gen gegen eine Vorschrift Verstössen hatte, wurde 
sie dafür kritisiert. Hatte sie sich daran gehalten, 
Hessen sich aber stets andere Mängel finden. Beim 
Prozess gegen Christian Negele zum Beispiel war 
der Stecken, auf dem er geflogen sein soll, ord
nungsgemäss gesucht, gefunden und anschliessend 
verbrannt worden. Dr. Moser bemängelte jedoch, 
dass nicht vermerkt worden war, ob man den Stock 
tatsächlich an dem von Negele angegebenen Ort 
gefunden hatte. Beim Teufelssamen, den Negele 
zum Wetter-, Hagel- und Reifmachen verwendet 
haben soll, ist hingegen erwähnt, er sei am 
bezeichneten Ort aufgefunden worden. Dr. Moser 
setzte nun wiederum aus, dass man den Delin
quenten nicht nach dem Hafen gefragt hatte, in 
dem er den samen und hagl gesotten hät te . 4 5 5 

In zahlreichen Fällen bemängelte Dr. Moser, 
dass es das Gericht unterlassen hatte, auf dem 
Körper der Angeklagten nach den Malen zu 
suchen, aus denen das Blut für die Unterzeich
nung des Teufelspaktes genommen worden sei. Bei 
Georg Nigg hatte der Scharfrichter das Mal gefun
den. Nun vermutete der Rechtsgutachter jedoch, 
dass Georg Nigg das Mal villeicht ex alio accidenti 
bekhommen habe, dass es also von einem anderen 
Vorfall her rühr te . 4 5 6 

Waren einem Angeklagten, wie etwa Simon 
Rig, verdächtige Äusserungen nachzuweisen, er
klärte Dr. Moser einfach, dass man so etwas nicht 
im Ernst vor vielen Leuten gesagt haben könne. 
Ausserdem müsse man Aberglauben von Zauberei 
unterscheiden, wie es dan dergleichen aberglaubi-
ge leüth vil gibt, sonderlich under der gemain.457 

Auf diese Weise liess sich stets zugunsten der eige
nen Auffassung argumentieren. 

Die Hauptwirkung seiner Darlegungen erzielte 
Dr. Moser jedoch, indem er ohne weitere Argumen
tation davon ausging, dass nur eine bestimmte Ver
fahrensweise bei Hexenprozessen rechtsgültig war. 
Dabei bestanden damals mehrere verschiedene ne
beneinander,458 über deren Berechtigung die Mei
nungen weit auseinandergingen. Genügte etwa für 
den Trierer Weihbischof Peter Binsfeld bereits eine 
einzige Denunziation ohne weiteres Indiz für die 

Folterung eines Verdächtigten, 4 5 5 so steht umge
kehrt zu vermuten, dass die römische Kongrega
tion für die Inquisition selbst beim Hexenprozess in 
Salzburg keine ausreichende Rechtsgrundlage für 
die Verhängung der Todesstrafe gesehen hätte, für 
die sich Dr. Moser aussprach. 4 6 0 

Auf Grund der lückenhaften Bestimmungen der 
Constitutio Criminalis Carolina von 1532 waren die 
Richter dazu verpflichtet, in schwierigen Fällen Rat 
bei Rechtsgelehrten einzuholen. 4 6 1 Der vom Vadu
zer Gericht konsultierte Rechtsgutachter Dr. Welz 
befürwortete einige der verschärften Verfahrens
formen, die ursprünglich dem Ketzerprozess nach
gebildet worden waren und die rechtliche Basis «in 
der Mehrzahl der verhandelten Hexenprozesse» 
bildeten. 4 6 2 Dr. Moser hingegen lehnte diese Ele
mente des «processus summarius» oder «Proces
sus extraordinarius», der zur Bekämpfung des 
«crimen exceptum» (Ausnahmeverbrechen) der 
Hexerei entwickelt worden war, ab und vertrat die 
Auffassung, dass man sich auch in den Vaduzer 
Verfahren an die Regeln des «processus Ordina
rius», der stärker an den Grundbestimmungen der 
Constitutio Criminalis Carolina orientiert blieb, 
hätte halten müssen. So fiel es ihm nicht schwer, 
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bei den vaduzischen Hexenprozessen zahlreiche 
juristische Verstösse nachzuweisen. 

Bei der Beurteilung der Abstammung bestimm
ter Verdächtigter von früher verbrannten Hexen
personen werden die unterschiedlichen Einschät
zungen angesprochen. Der Salzburger Rechts
gutachter räumte selbst ein, dass die schlechte 
Herkunft von bedeutenden Juristen - wie dem 
gemässigt eingestellten Rostocker Extraordinarius 
Johann Georg Godelmann (1559-1611) - vor ain 
zur inquisition genugsambes anzeigen will gehal
ten werden. Seine eigene ablehnende Haltung be
gründete Dr. Moser damit, dass die Gegenmeinung 
a saniori doctorum schola verworffen und der
gleichen anzeigen vor ungewiß gehalten werde. 4 6 3 

Wenn sich das Gericht nach der Beratung durch 
den Juristen Dr. Welz aus Lindau und den Rechts
konsulenten Lizentiat Büchele anders entschied, 
konnte ihm dies nur aus politischen Gründen vor
geworfen werden. 

Das Gericht hatte sich also - trotz der zahlrei
chen Verstösse, die begangen wurden - nicht 
grundsätzlich über unverrückbare Rechtsprizipien 
hinweggesetzt; solche wurden vielmehr später po
stuliert, um mittels juristischer Argumente macht
politische Entscheidungen zu erleichtern. 

Wenn man übrigens die Grundsätze Dr. Mosers 
auf die zahlreichen Hexenprozesse in den öster
reichischen Herrschaften vor dem Arlberg anwen
det, müssten viele von ihnen ebenfalls als unrecht
mässig bezeichnet werden. Nicht selten stellte die 
Innsbrucker Oberbehörde selbst Verstösse gegen 
das Recht fest.4 6 4 

Ähnliche Fehler, wie sie das Vaduzer Gericht 
beging, lassen sich weiters unschwer auch bei den 
meisten württembergischen Gerichten nachweisen. 
Sie sahen ihre Aufgabe oft ebenfalls eher im Verur
teilen als im Urteilen und gingen deshalb zumeist 
von der Schuld der Angeklagten aus, stützten sich 
dabei auf Aussagen unbeeideter Zeugen und nah
men nur oberflächliche Untersuchungen der objek
tiven Tatvorwürfe vor. Wenn ihnen Zeugenaus
sagen als richtig erschienen, empfanden es sogar 
die württembergische Regierung und die Tübinger 
Juristenfakultät nicht mehr für notwendig, deren 

Wahrheitsgehalt genauer zu überprüfen. 4 6 5 Laut 
Paul Gehring urteilte nicht einmal die Tübinger 
Juristenfakultät «nach klaren, einheitlichen An
schauungen über Wesen und Wert» der Indizien. 4 6 6 

Über Leben und Tod entschied also, wie und von 
wem das Recht unter ganz bestimmten Umständen 
ausgelegt und angewandt wurde. In diesem Zu
sammenhang diente das Salzburger Rechtsgutach
ten über die Vaduzer Hexenprozesse von 1679 und 
1680, das selbst massiv gegen das von den Rich
tern eingeforderte Gebot der Unparteilichkeit ver-
stiess, hauptsächlich als ein politisches Mittel beim 
Vorgehen der kaiserlichen Kommission gegen die 
Grafen von Hohenems und erfüllte seinen Zweck 
erwartungsgemäss. 
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Die Opfer und ihre 
Denunzianten 

V E R H A L T E N DER REVÖLKERUNG BEI DEN 
HEXENJAGDEN 

Manche Personen, die der Hexerei verdächtigt wa
ren, wurden wohl von der Mehrzahl der Mitmen
schen ausgegrenzt. Von Barbara Moratin hiess es 
einmal, es wehre iederman fro, wan sie nur baldt 
verbrent wurde. Anderen sogenannten Hexenleu
ten gestand man jedoch durchaus auch positive 
Eigenschaften zu. Obwohl zum Beispiel Maria Hop
pin aus Ruggell wegen ihrer Verwandtschaft vielen 
suspekt erschien, hiess es von ihr, sie sei ein guet-
tes weib, so armen leüten vil guets zu thun pflege. 
Allerdings habe sie nicht viel Umgang mit den Leu
ten. (Der Jurist Dr. Welz bezeichnete sie in seinem 
Rechtsgutachten vom März 1679 einfach als Unge
ziefer.) 

Wie «gute» und «schlechte» Menschen, so wa
ren auch Verfolger und Verfolgten nicht einfach zu 
unterscheiden. Es standen sich keineswegs nur die 
Familien der «Brenner» und der «Opfer» gegen
über. Manche der Hexerei Verdächtigte wurden 
durch ihre eigenen Familienmitglieder in Verruf 
gebracht. So hatte etwa der Ehemann der erwähn
ten Maria Hoppin gefragt, ob man seine Frau hole, 
als man ihn gefangennehmen wollte. Die Leute sa
hen dadurch den Verdacht bestätigt, den sie ihr ge
genüber hegten. Eine ähnliche Wirkung erzielte ein 
anderer Ehemann, als er einem Gerichtsmann aus
richten liess, wenn man seine Frau in der Nacht 
holen kommen würde, solle man ihm nicht die Tür 
einbrechen, er wolle selbst aufmachen. Adam Mai
er belastete seine Ehefrau mit der Aussage, dass er 
sie eines Nachts nicht neben sich gefunden habe. 
Als er sie gesucht habe, sei sie aus der Gewandtru
he herausgeschlüpft und habe erklärt, dass sie sich 
wegen der Flöhe dorthin gelegt hätte. Der Verdacht 
gegen Daniel Walser aus Vaduz wurde sogar durch 
die eigene Mutter verstärkt, die ihren Sohn als 
Nichtsnutz bezeichnete, der zu keinem Gebet zu 
bringen sei. Auch Eva Götschin vom Triesenberg 
soll von den eigenen Eltern belastet worden sein. 
Umgekehrt brachten auch Kinder ihre Eltern in 
Verruf, meist jedoch nicht absichtlich. So erklärte 
Maria Jehlin von ihrem alten Vater, sie wünschte, 

dass ihn der Jammer schon längst über Spitz und 
Berg getragen hätte, denn sie fürchtete, sie müesse 
noch etwas an ihme erleben. 

Ebenso leicht konnte man sich selbst in Ver
dacht bringen beziehungsweise sich durch be
stimmte Erwartungen weiter belasten. So fügte 
Matthäus Conrad bei einer Terminvereinbarung 
die Einschränkung hinzu, wenn man ihn so lange 
leben lasse. Ausserdem erklärte er, als er am Gal
gen vorbeiging, er komme gewiss auch noch dahin, 
da seine Mutter, die er verfluchte, verbrannt wor
den war. 

Man musste jedoch nicht so deutlich werden. Als 
Eingeständnis des schlechten Gewissens wurde 
schon ein ängstliches Verhalten verdächtigter Leu
te gewertet. Maria Hoppin schien zum Beispiel zu 
den Zeiten der Hexenverfolgungen immer traurig 
zu sein und schloss am Abend die Läden im ganzen 
Haus, was sie sonst das ganze Jahr hindurch nicht 
tat. Andere hielten es in einer solchen Lage nicht 
mehr in den eigenen vier Wänden aus. So habe 
sich beispielsweise Martin Nigg, Rädermacher in 
Triesen, bei den Prozessen von 1651 fast täglich 
unter dem Vorwand der Kälte ins Flaus Cornelius 
Maroggs begeben. Nach Beendigung der Verfahren 
sei er jedoch nie mehr gekommen. Dafür hätten 
Maroggs Kühe nach Niggs Besuch weniger Milch 
gegeben, und zwar ohne dass dieser sie berührt 
hatte. Zahlreiche weitere Personen, die fürchteten, 
gefangen zu werden, blieben zur Zeit der Hexen
prozesse nicht zu Hause, sondern versteckten sich 
anderswo. 

Argwöhnisch beobachteten die Leute, ob jemand 
Angst vor einer Verhaftung hatte und zu flüchten 
beabsichtigte. Drei Personen, die am Abend noch 
von Steg nach Malbun gegangen waren, obwohl sie 
dort nichts zu tun gehabt hatten, machten sich 
sofort verdächtig. Adam Schierser war einmal zur 

463) SRg, fol. 6a+b. 

464) Tschaikner, Herrschaften vor dem Arlberg, S. 152. 

465) Gehring, Hexenprozesse, S. 395 u. 404. 

466) Ebenda, S. 18. 
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Zeit der Prozesse aus Furcht, er könnte gefangen 
werden und müsste für seinen Vater «entgelten», 
aus einem Fenster geflohen. Ähnlich erging es Eva 
Götschin. Als sie einen bestimmten Nachbarn sah, 
ergriff sie voller Angst aufs geschwindeste die 
flucht in die alp auffs berglin, und zwar durch 
einen ohngewohnten weg, in 2V2 stund weit. 

Andere wiederum, wie etwa Simon Nigg aus 
Triesen, reagierten erst nach vilfältig öffentliches 
antrohn der gefankhnus und ufmahnung des weibs 
und gueter fründen. Obwohl er schon massiv von 
inhaftierten Delinquenten denunziert worden war, 
flüchtete auch Christian Negele aus Vaduz erst, als 
ihn Landvogt Dr. Brügler abholen wollte und schon 
vor dem Haus als Hexenmeister herausrief. Beim 
Versuch, wieder nach Hause zu gelangen, wurde er 
später in Feldkirch verhaftet. Bald wäre Negele 
dann noch die Flucht aus dem Schloss Vaduz ge
lungen. Er wurde jedoch 1680 hingerichtet. 

Das zögernde Verhalten Florian Gassners vom 
Triesenberg hatte andere Folgen. Seine Mutter hat
te sich beim Ammann Wolf über eventuelle Denun
ziationen durch bereits verhörte Delinquenten er
kundigt und bei der zweiten Vorsprache erfahren, 
dass beide Söhne belastet seien. Statt zu fliehen, 
suchte Florian zunächst Rat bei den Kapuzinern in 
Mels, die ihm jedoch nicht zu helfen wussten. Bald 
darauf war es zu spät. Florian wurde gefangenge
nommen. Ihm gelang jedoch als einem der wenigen 
die Flucht auf dem Weg nach Schloss Vaduz. 

So wie er verliessen zur Zeit der Hexenprozesse 
zahlreiche weitere Personen die Grafschaft Vaduz 
und die Herrschaft Schellenberg. Was diesen Leu
ten dann bevorstand, nannte man «im Elend her
umgehen». Bekanntlich gehen die Wörter «Elend» 
und «Ausland» auf dieselbe Wortwurzel zurück. 4 6 7 

Für manche Verdächtigte, insbesondere für ärme
re, ältere und gebrechliche Personen, bildete des
halb die Flucht keine Lösung für die Schwierigkei
ten, in denen sie sich befanden. 

Christian Hilti erklärte gegenüber seinem Sohn, 
wenn er jung wäre, würde er nicht im Land blei
ben. Ja, er schalt sogar seinen Sohn, dass er noch 
hier herumwerke und sich nicht ins Ausland be
gebe. Aus Angst vor der Verhaftung hatte er stets 

seine büchse zum bett gestellt, um sich gegen die 
Schergen des Gerichts zu wehren. In seiner Entrü
stung über die Verbrennung der Mutter, deren lieb
stes Kind er immer gewesen sein soll, scheute er es 
nicht, sich über die näheren Umstände ihres 
Schicksals beim Ammann Bürkle persönlich zu 
erkundigen. 1679 wurde er selbst verbrannt. 

Die meisten Flüchtlinge aus der Grafschaft Va
duz und aus der Herrschaft Schellenberg dürften 
sich in den Nachbarterritorien aufgehalten haben. 
Simon Vonvill aus Balzers jedoch begab sich für ein 
ganzes Jahr nach Rom und kehrte erst nach Ende 
der Hexenprozesse wieder zurück. 

Manche Leute, die im Land geblieben waren, 
verloren aus Angst vor den Hexenprozessen in der 
Öffentlichkeit die Nerven. So erklärte Christian 
Eberle aus Schaan im Wirtshaus beim Trinken 
gegenüber einem Geschworenen unter bitterem 
Weinen, er müsse ihn gefangennehmen und ihm 
sein Recht antun. Man solle ihn lieber heute als 
morgen verbrennen. Auch Andreas Conrad aus 
Schaan, selbst ein reicher Gerichtsmann, deutete 
1679 im Rausch an, wie es ihm und seinen Kindern 
ergehen werde. Nach einem Trunk mit dem Am
mann Georg Bürkle wollte er auf dem Heimweg 
nicht am Galgen vorbeigehen und nahm deshalb 
einen anderen Weg. Dabei verhielt er sich aber 
trotzdem stets so, als ob der Teufel gegenwärtig 
wäre, und redete von Hexentänzen. Conrad erklär
te, dass ihn der Teufel umbringen werde, weil er 
diesesmal nicht dabeigewesen sei. Dann wollte er 
ins Wasser springen. Er bezeichnete sich als He
xenmeister und verlor völlig die Kontrolle über 
sich. Daraufhin wurde er von Bürkle in ein Wirts
haus gebracht und zu Bett gelegt, wo er unter 
Schweissausbrüchen weitertobte. Später zeigte er 
im Wirtshaus ein zweites Mal ähnliche Erscheinun
gen. Ihm kam der Schweiss, dabei redete und ver
hielt er sich so, wie wenn der Teufel gegenwärtig 
wäre. Thomas Walser erlebte ebenfalls einmal 
einen solchen Anfall mit. 

Sehr verdächtig wirkte es, wenn jemand einem 
Gerichtsmann, der als Beisitzer bei einem Hexen
prozess fungierte, aus dem Weg ging. Selbst für den 
Rechtsgutachter Dr. Welz war das schlechte Gewis-
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sen der Anna Reinbergerin und ihrer Töchter ein 
gültiges Indiz: Als zwei Gerichtsleute mit der ge
fangenen Maria Tannerin zu ihrem Haus kamen, 
seien die Reinbergerin und ihre Töchter so sehr er
schrocken und ertattert, daß auff gethane begrüs-
sung sie nicht einmahl geantwortet, sondern ange
fangen in den haaren zu zupfen, die töchtern aber 
gar hinweg gelauffen. 

Nur wenige Hinweise dokumentieren die ver
zweifelte Grundstimmung vieler Menschen wäh
rend der Hexenverfolgungen unmittelbar. Michael 
Hilbi, der 1678 verbrannt wurde, äusserte sie ein
mal in eindringlicher Weise gegenüber seiner 
Nachbarin: Wie ist daß ein armes ding, wie miesen 
wür unser leben anfangen, ich wais nit, wo aus 
noch ahn. Manche Leute verfielen auf Grund der 
Hexenangst in lang andauernde Depressionen. 
Hans Schedlers Ehefrau Barbara Tannerin behaup
tete 1676, die Götschin habe ihr im schlaff eine 
hexerey vor daß gesicht gemacht und sie in noch 
wehrende traurigkeit gestürzet. Der im Jahre 1679 
hingerichtete Hans Grüschle aus Vaduz wird nicht 
erst im Gefängnis zur Auffassung gelangt sein, er 
sei auf dieser Welt allzeit zum Narren gehalten 
worden. 

Einen volkskundlich interessanten Einzelfall bil
det bislang die Wallfahrt der Barbara Moratin aus 
Mauren. Nach der Verbrennung einer nahen Ver
wandten 1678 zog sie zusammen mit ihrem Sohn 
Jakob zum Kloster Ettal in Oberbayern und liess 
sich mit Brief und Siegel bestätigen, dass sie im
stande gewesen war, das dortige Marienbild - die 
etwa 35 Zentimeter grosse Marmorfigur der «Fun-
datrix Ettalensis», die Ettaler Madonna aus dem 
14. Jahrhundert 4 6 8 - aufzuheben. Das sollte als 
Beleg dafür gelten, dass sie fromm und keine Hexe 
war, denn das Heben von grossen Gewichten oder 
von Heiligenfiguren galt im volksmagischen Den
ken als «Gewissensprobe». 4 6 9 Im Kloster Ettal stand 
das Heben des Gnadenbildes allgemein in Ge
brauch, eine besondere Beziehung zum Hexen
wesen ist nicht feststellbar.470 Die Moratin und ihr 
Sohn vertrauten wohl auf die in einem Gedicht an
gepriesenen Fähigkeiten der wundertätigen Ma
rienstatue: «Bist du beladn mit Angst und Pein / 

Mit Kummer und mit Schmertzen? / Dein Angst 
wird stracks außgloschen seyn / Wie von dem Wind 
die Kertzen.» 4 7 1 Da das obere Rheintal nicht zum 
Einzugsgebiet der Ettaler Wallfahrt zählte, sehr 
wohl aber weite Teile des Allgäus und der schwäbi
sche Raum östlich der Iiier,4 7 2 lässt sich vermuten, 
dass die Moratin im Zuge einer saisonalen Arbeits
migration in Verbindung zum Kloster Ettal kam. 

Für den protestantischen Rechtsgutachter Dr. 
Welz aus Lindau galt übrigens die Bestätigung aus 
Ettal nicht als Entlastung vom Verdacht der Hexe
rei; er wollte sich jedoch nach dem Urteil der Theo
logen richten. 4 7 3 

DIE Z A H L DER TODESOPFER IN DER 
LITERATUR 

Die erste Angabe zur Zahl der Todesopfer bei den 
Vaduzer Hexenprozessen, die mir vorliegt, stammt 
von Alexander Frick. Er vermutete 1949, dass den 
Verfahren «etwa 150 Personen zum Opfer fie
len». 4 7 4 In seinen Untersuchungen aus den Jahren 
1958 und 1960 verdoppelte Otto Seger diese Zahl. 
Seine Angaben wurden in der Folge sowohl von der 
Landeskunde 4 7 5 als auch von der Hexenforschung 4 7 6 

allgemein übernommen. So entstand die Auffas
sung, dass bei den Hexenprozessen in der Graf-

467) Herkunf t swör te rbuch . S. 134. 

468) Vgl. dazu Kreytenberg, Marmorbildwerk, passim; vier Abbil
dungen des Gnadenbildes nach S. 48. 

469) HDA Bd. 3, Sp. 1605 f. 

470) Koch, Wallfahrt, S. 67. 

471) Zit. n. Koch, Wallfahrt, S. 59. 

472) Koch, Wallfahrt, S. 72. 

473) Welz 2, S. 25 f. 

474) Frick, Erinnerung. S. 14. 

475) Press, Entstehung, S. 67: Schlapp. Liechtenstein, S. 42; Wanger. 
Bilder, S. 141. 

476) Merzbacher. Hexenprozeß, S. 318; Behringer, «Erhob sich das 
ganze Land», S. 168; ders., Behringer, Bayern, S. 346; Vogt, Hexen
prozesse, S. 2; Tschaikner: «Damit das Böse ausgerottet werde» . 
S. 229; ders., Vorarlberg, S. 287 u. 294. 
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schaft Vaduz und in der Herrschaft Schellenberg 
zwischen der Mitte des 17. Jahrhunderts und 1680 
etwa zehn Prozent der Einwohnerschaft hingerich
tet worden seien. 

Dabei erscheint es als problematisch, wenn die 
Todesopfer aus einem längeren Zeitraum auf eine 
punktuelle Bevölkerungszahl umgerechnet werden; 
denn die Anzahl der Personen, die über mehrere 
Jahrzehnte hindurch immer wieder Hexenverfol
gungen erlebte, war viel grösser die Bevölkerungs
zahl eines bestimmten Jahres. Ausserdem muss 
man in der Grafschaft Vaduz und in der Herrschaft 
Schellenberg für die betreffende Zeit eine Ein
wohnerzahl von etwa 4 000 Personen annehmen. 4 7 7 

Grundlegendere Zweifel an Segers Einschätzun
gen habe ich in einem Aufsatz in den «Balzner 
Neujahrsblättern 1997» formuliert, wo seine Argu
mentation sozusagen textimmanent analysiert 
wurde. 4 7 8 Die vorliegende Aufarbeitung der Quellen 
bestätigt die dort vorgebrachten Einwände. Die von 
Seger angeführten Quellenstellen, in denen von 
300 Opfern die Rede ist, 4 7 9 beziehen sich nicht auf 
die Hingerichteten, sondern auf deren Nachkom
men. Die missdeutete Aussage «Es beklagen sich 
die Nachgelassenen der Hingerichteten, so über 
300 Personen, wegen zugefügten Schimpfes und 
Schadens über alle Maßen» findet sich übrigens 
nicht, wie Seger schreibt,4 8 0 als amtliche Bestäti
gung in einem Kommissionsbericht, sondern in 
einer Eingabe vermutlich des Triesner Pfarrers 
Valentin von Kriss an die kaiserliche Kommissi
on. 4 8 1 Schlüsse auf die tatsächliche Anzahl der 
Todesopfer bei den liechtensteinischen Hexenver
folgungen sind nur von einer breiteren Quellen
basis aus sinnvoll. 

CHRONOLOGISCHE AUFLISTUNG DER 
DOKUMENTIERTEN TODESOPFER 

Name des 
Delinquenten Wohnort Urtei l 

1598 

N . N . Nendeln unbekannt 
Elsa , Tochter des 
Klaus Mar iss Schaan unbekannt 
A n n a , Ehef rau 
Aristoteles Duntels Schaan unbekannt 
N . N . Schaan unbekannt 
Greta N . Vaduz unbekannt 
Nesa N . Triesen unbekannt 
Greta N . Triesenberg unbekannt 
Rosina N . Triesenberg unbekannt 
Ottilia N . Balzers unbekannt 

1630 

unbekannt 

1634 

Thomas Triesenberg freigesprochen? 
Elsa Triesenberg freigesprochen? 
M a r i a Triesenberg? freigesprochen? 

1648-1651 

1648: laut Keyser 14 Personen, davon 2 M ä n n e r 
hingerichtet, darunter Hans Walser, Vater Daniel 
Walsers, aus Vaduz und ein Pulvermacher von 
Schaan. 
1650: 8 Personen aus Herrschaft Schellenberg und 
18 Personen aus der Grafschaft Vaduz hingerichtet. 
1651: Nikolaus Tanner aus Triesen hingerichtet. 
Insgesamt vermutl ich etwa 100 Hinrichtungen. 

1669 

Hans Hopp, 
genannt Pfeifer 
seine Mutter 
Kathar ina Büchl in 
m ö g l i c h e r w e i s e auch: 
Mar t in Hopp 
Andreas Hopp 

Ruggell 

Ruggell 

Ruggell 
Ruggell 

hingerichtet 

hingerichtet 

hingerichtet 
hingerichtet 
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Name des 
Delinquenten 

1678 

Magdalena Egl in 
Kathar ina Föhr in 
Mutter der 
M a r i a Walser in 
Tante der 
M a r i a Walserin 
Stiefmutter der 
M a r i a Walser in 
Bruder der 
M a r i a Walserin 
Michael Hi lb i 
Matthias Beck, 
Pulvermacher 
Jakob Rig 

Wohnort 

Mauren 
Mauren? 

Mauren 

Mauren 

Mauren 

Mauren 
Eschen? 

Schaan 
Triesen 

Urte i l 

hingerichtet 
hingerichtet 

hingerichtet 

hingerichtet 

hingerichtet 

hingerichtet 
hingerichtet 

hingerichtet 
hingerichtet 

Name des 
Delinquenten Wohnort Urtei l 

MÄRZ BIS ENDE MAI 1679 
(unter Landvogt Dr. Brügler, Landammann Georg 
Wolf, Landammann Georg Bürkle , Kaspar Schreiber) 

Kaspar Beck 
Michael Beck 
Andreas Conrad 
Michael Dint l 
Christ ian Eberle 
Christ ian Hil t i 
A d a m Schierser 
Fidelis Wagner 
Ursula Lampar t in 
M a t t h ä u s Conrad 
Hans Grüschle 
Barbara Maure r in 
A n n a Reinbergerin 
Hans Rusch 
Flor ian Lampart 
Anton Panzer 
Simon Rig 
Hans Schedler 
A n n a Schedlerin 
Elsa Schedlerin 

Schaan 
Schaan 
Schaan 
Schaan 
Schaan 
Schaan 
Schaan 
Schaan 
Schaan 
Vaduz 
Vaduz 
Vaduz 
Vaduz 
Vaduz 
Triesen 
Triesen 
Triesen 
Triesenberg 
Triesenberg 
Triesenberg 

20 Personen getö te t (15 Männer , 5 Frauen; 9 Schaan, 
5 Vaduz, 3 Triesen, 3 Triesenberg), davon ein 
Delinquent i m Gefängn i s verstorben; 1 Person aus 
dem Gefängn i s geflohen (Gerold Negele aus Schaan). 

Da der Schaaner Kaplan Gerold Har tmann nicht in 
die Zus tändigke i t des Vaduzer Gerichts fiel, ist er hier 
unter den Opfern nicht mi tbe rücks ich t ig t . 

FRÜHJAHR 1680 UND HERBST 1680 
(unter Landvogt Walser und Johann Büchele , mit 
Landammann Georg Wolf, Landammann Georg 
Bürkle und Kaspar Schreiber als Beisitzer, Franz 
An ton Braun als Aktuar) 

F r ü h j a h r : 
Kathar ina Dint l in Schaan 
Chris t ian Negele Vaduz 
Daniel Walser Vaduz 
Mar t i n Nigg Triesen 
Hans Ul r ich Beck Triesenberg 
M a r i a Beckin Triesenberg 
M a r i a Fromolt in Triesenberg 
E v a Götsch in Triesenberg 

Herbst: 
Chris t ina Wagnerin Schaan 
Georg Nigg Triesen 
Peter Ospelt Triesenberg 
M a r i a Ospeltin Triesenberg 
M a r i a Schleglin Triesenberg 

13 Personen hingerichtet (7 Frauen, 6 M ä n n e r ; 
7 Triesenberg, 2 Triesen, 2 Schaan, 2 Vaduz), 2 Per
sonen aus dem Gefängn i s entflohen (Maria Eber l in 
aus Planken und Kathar ina Gassnerin aus Triesen 
[erst i m F r ü h j a h r 1681]). 

Der ebenfalls bereits verhaftete F lo r ian Gassner 
aus Triesenberg f loh w ä h r e n d des Marsches z u m 
Schloss und wurde hier nicht mitgerechnet, we i l noch 
kein Verfahren gegen ihn e r ö f f n e t worden war. 

477) Ospelt, Wirtschaftsgeschichte, S. 47 f. 

478) Tschaikner, Hexenland Liechtenstein. 

479) Seger, Hexenprozesse, S. 63 u. 102. 

480) Ebenda, S. 102. 

481) StAAug 2971, fol. 22b. 
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Name des 
Delinquenten Wohnort 

APRIL BIS AUGUST 1680 
(unter Landvogt Walser mit Johann Büchele , Land
ammann Hans Öhre , Landammann Jakob Schreiber 
als Beisitzer und Franz Anton Braun als Aktuar) 

Anton Hopp 
Silvester Hopp 
Euphemia Hoppin 
A n n a Marxer in 
Michael Schechle 
M a r i a Walserin 
Andreas Egle 
Kathar ina Hoppin 
Jakob Blaicher 
M a r i a Bla icher in 
M a r i a Kaiser in 
Hans Walser 

Ruggell 
RuggeU 
Ruggell 
Mauren 
Mauren 
Mauren 
Mauren 
Eschen (geb. i n Ruggell) 
Eschen 
Eschen 
Eschen 
Eschen 

12 Personen hingerichtet (6 Frauen, 6 M ä n n e r ; 5 Es
chen, 4 Mauren , 3 Ruggell), 2 F r e i s p r ü c h e (Katharina 
Bregenzerin und Barbara Morat in , beide aus 
Mauren). 

DIE TODESOPFER AUS VADUZ 

Im Jahre 1682 wurde f ü r die kaiserliche Kommiss ion 
eine Liste der Todesopfer von Hexenprozessen, die 
aus Vaduz stammten, zusammengestellt. Sie t r äg t die 
Überschr i f t Specification der jenigen personen, wel
che nur in dem dorff Vadutz hingericht unndt umb 
haab unndt gueth gestrafft worden,**2 und umfasst 
insgesamt 31 Delinquenten, die hingerichtet worden 
sein sollen, und zwei Personen, die geflohen waren. 
Bei den A n g e f ü h r t e n handelte es sich um 23 Frauen 
und zehn Männer . 

Die Liste d ü r f t e nicht sehr sorgfäl t ig angefertigt 
worden sein, denn Hans Grüschle und Hans Rusch 
(Burgvogt) sind nicht a n g e f ü h r t , obwohl drei andere 
Personen, die bei den Hexenprozessen von 1679 
hingerichtet worden waren, aufscheinen. A u c h Daniel 
Walser und Christ ian Negele, die 1680 verbrannt 
wurden, sind nicht verzeichnet. 

Die folgende Liste f ü h r t die Namen i n der Reihen
folge des Originals an, das keine chronologische 
Ordnung erkennen lässt . 

Agnes Doblerin 
M a r i a B länkh in 

Name des 
Delinquenten 

Barbara N . , Sebastian Conrads Ehefrau , so auf dem 
esel gestorben unnd under den galgen begraben wor
den 
Mathis Conrad 1 1 6 7 9 
Georg Dobler 
M a r i a Dobler in 
Hans Walser 1 1 6 4 8 
Chris t ian Walser, 
obigen Hans Walsers Sohn 
Barbara Dobler in , ledig 
Ehef rau Georg Mil lers und 
Tochter Georg Mil lers 
Hans Maurer, entwichen 
Fr id l i Maure r 
Barbara Lampar t in 
Barbara Maure r in , ledig 1 1 6 7 9 
Agnes Maure r in 
Barbara Bol in 
A n n a Lampar t in 
Margaretha Straubin, 
entwichen 
A n n a Straubin, ledig 
Andreas Straub 
Thomas Lampart 
Barbara Hütz in 
Leonhard Beck 
Ehef rau des Chris t ian Theus 
Ehef rau des F r id l i Rusch 
Stoffel Hi l t i 
Dorothea Stachin 
Ursula Stachin 
Eva Marent in 
A n n a Reinbergerin t 1679 
M a r i a Maurentin(l) 
Ehef rau des 
Hieronymus Sturn 
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DOKUMENTIERTE Z A H L DER TODESOPFER 
UND REALISTISCHE SCHÄTZUNGEN 

Die Zahl der Todesopfer bei den liechtensteini
schen Hexenprozessen ist nicht mehr zu eruieren. 
Das erhaltene Quellenmaterial erlaubt lediglich 
Schlüsse auf Annäherungswerte, und zwar eigent
lich nur für die Prozesse der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts. 

Das Ausmass der gerichtlichen Hexenverfolgung 
am Ende des 16. Jahrhunderts sowie in den Dreis
sigerjahren des 17. Jahrhunderts lässt sich schwer 
einschätzen. Es ist keineswegs sicher, dass die 
damaligen Prozesse wirklich Einzelfälle bildeten. 4 8 3 

Möglicherweise fanden umfangreiche Verfolgungen 
statt, von denen keine Unterlagen mehr überliefert 
sind. Wäre die Innsbrucker Regierung um 1600 
nicht mit den Hexenverfolgungen in Dornbirn be-
fasst worden, wüsste man zum Beispiel von den 
dortigen Prozessen, die zahlreiche Personen das 
Leben kosteten, nichts mehr.4 8 4 

Die Hexenprozesse um die Mitte des 17. Jahr
hunderts sollen in der Grafschaft Vaduz und der 
Herrschaft Schellenberg ungefähr 100 Todesopfer 
gefordert haben. 

Die zahlreichen undatierten Angaben von ver
brannten Verwandten derjenigen Personen, gegen 
die um 1680 prozessiert wurde, beziehen sich wohl 
zu einem grossen Teil auf die Vorgänge um 1650, 
aber auch auf die vereinzelten Prozesse der folgen
den Jahrzehnte. Für 1669 sind zwei, für 1678 neun 
Hingerichtete dokumentiert. Für 1679 sind 20 Tote 
nachweisbar, 1680 wurden 25 Delinquenten hinge
richtet. 

Insgesamt kommt man bei diesen Schätzungen 
auf eine Zahl von etwa 160 Hinrichtungen zwi
schen 1648 und 1680. Ohne weitere Quellenbelege 
ist es kaum angebracht, bei den gesamten Flexen-
prozessen in der liechtensteinischen Geschichte 
von mehr als 200 Toten auszugehen. 

Im überregionalen Vergleich, bei dem Hexenver
folgungen «resulting in 20 or more executions in 
one year» - selbst ohne Berücksichtigung der Be
völkerungzahl eines Territoriums - als umfang
reich gelten,4 8 5 lässt sich feststellen, dass die Graf

schaft Vaduz und die Herrschaft Schellenberg um 
die Mitte des 17. Jahrhunderts sowie in den Jahren 
1679 und 1680 schwer heimgesucht wurden. Eine 
solche Konzentration von Prozessen gab es zum 
Beispiel in der österreichischen Nachbarschaft 
nicht. In Vaduz wurden in einem Zeitraum von 
etwas mehr als dreissig Jahren mehr als andert
halbmal so viele Personen als Hexen oder Hexer 
hingerichtet, wie in den viel bevölkerungsreicheren 
österreichischen Herrschaften vor dem Arlberg bei 
Hexenprozessen insgesamt umgekommen sind. 4 8 6 

Dennoch fällt die Intensität der liechtenstei
nischen Hexenverfolgungen nicht vollständig aus 
dem regionalen Rahmen, denn auch im Prättigau 
wurden in den fünfziger Jahren des 17. Jahrhun
derts bei der sogenannten «grooß Häxatöödi» über 
hundert Personen als Hexen oder Hexer hingerich
tet.487 

Der letzte Höhepunkt der liechtensteinischen 
Flexenverfolgungen - der übrigens in eine Zeit fiel, 
als allgemein im heutigen bayerisch-österreichi
schen Raum eine neue Konzentration von gericht
lichen Hexenverfolgungen feststellbar ist 4 8 8 - wurde 
vom kaiserlichen Kommissar Rupert von Bodman 
und vom Triesner Pfarrer Valentin von Kriss 4 S 9 aus 
verständlichen Gründen so dargestellt, als ob er 
ununterbrochen seit etwa 1648 angedauert hätte. 
Auf diese Weise entstand der Eindruck, dass in der 
Mitte und in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun
derts in Vaduz die grösste Hexenprozessserie im 
süddeutschen Raum stattfand.4 9 0 In Wirklichkeit 
handelte es sich um drei nicht zusammenhängende 

482) Ebenda, fol. 38a+b. 

483) Vogt, Hexenprozesse, S. 2. 

484) Tschaikner, Hexenverfolgungen in Dornbirn, S. 53 f. 

485) Midelfort, Witch Hunting, S. 9. 

486) Tschaikner, Vorarlberg, S. 296. 

487) Schmid-Sprecher, Graubünden , S. 139-193. 

488) Behringer, Bayern, S. 342 u. 346. 

489) ÖStA Deneg. Ant. 96; StAAug 2971, fol. 22b. 

490) Vgl. Behringer, Bayern, S. 346; ders., «Erhob sich das ganze 
Land», S. 168. 

103 



2 b . 

h 

CS 

I 



«DER T E U F E L U N D DIE H E X E N MÜSSEN A U S 
D E M L A N D . . .» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

1 

> y 

* f • 

' <<r~-4^ ty'ur-v-e 5 

•&y&~ Z^Cjr i^^^Py^^ 

) 

Cr^,^v- y^^y^p^' • 

Doppelseite aus der Liste 
mit den Namen von 
inquirierten Personen und 
Delinquenten der letzten 
Vaduzer Hexenprozesse 
i m Vorarlberger Landes
archiv 

105 



Häufungen von Gerichtsverfahren, deren letzte von 
1678 bis 1680 mit etwa 60 Hinrichtungen quantita
tiv weit geringer ausfiel als die Zauberer-Jackl-Pro-
zesse in Salzburg mit etwa 140 Todesopfern in den 
Jahren 1677 bis 1681. Was allerdings die Intensität 
der damaligen Verfolgungen - also das Verhältnis 
zwischen der Anzahl der Hinrichtungen und der 
Bevölkerungszahl - anlangt, kam den Hexenverfol
gungen in der Grafschaft Vaduz und in der Herr
schaft Schellenberg damals eine überregionale 
Ausnahmestellung zu. 

Männlich Weiblich 

Prozent 

70 

60 

50 

40 

» 
1 H 

) 

) 

) 

1679/80 

Verteilung der Geschlech
ter bei den Prozessen von 
1679/80 

1679 1680 

SOZIALE SCHICHTUNG UND ANTEIL DER 
GESCHLECHTER 

Dass die Salzburger Zauberer-Jackl-Prozesse auf 
wenige Widerstände stiessen, erklärt Wolfgang 
Behringer vor allem damit, dass «keine angesehe
nen Bauern und Bürger hingerichtet wurden, son
dern hauptsächlich Bettler und Bettelkinder». 4 9 1 In 
der Grafschaft Vaduz und in der Herrschaft Schel
lenberg waren von den Hexenverfolgungen jedoch 
Personen aus allen ländlichen Schichten bis hin zu 
reichen Wirten und Gerichtsleuten - ja sogar ein 
Burgvogt - betroffen. Entsprechend stark formierte 
sich auch der Widerstand gegen die Prozesse von 
1679, der schliesslich zur Einstellung der Verfah
ren und zur Flucht des Landvogts Dr. Romaricus 
Brügler führte. 

Die Todesopfer der Vaduzer Hexenprozesse von 
1679 waren zu 75 Prozent Männer. Anders als 
bei den Salzburger Verfahren, wo ebenfalls über 
70 Prozent der Hingerichteten männlichen Ge
schlechts waren, handelte es sich jedoch nur zu 
einem geringen Teil um randständige Personen. 

Bei den Hexereiverfahren des ausgehenden 17. 
und des beginnenden 18. Jahrhunderts bildeten 
junge, sozial desintegrierte Männer - und nicht 
mehr (alte) Frauen - die typischen Opfer.4 9 2 Dieser 
allgemeine Wandel von der weiblichen Hexe zu 
einer stärkeren Präsenz der Männer 4 9 3 ist auch in 
Vaduz und Schellenberg dokumentiert. So waren 
sämtliche Hexenpersonen, die von den Geschwo
renen 1598 der Obrigkeit angezeigt wurden, weib
lichen Geschlechts. Unter den Angeklagten von 
1634 befand sich bereits ein Mann. 1648 wurden 
zwölf Frauen und zwei Männer hingerichtet. Von 
den neun (vielleicht nicht repräsentativ) dokumen
tierten Todesopfern der Hexenprozesse des Jahres 
1678 war bereits fast die Hälfte männlichen Ge
schlechts. 1679 machten die Männer - wie bereits 
erwähnt - drei Viertel aus. 

Nach dem Scheitern der Prozesse von 1679 
änderte sich die Verteilung der Geschlechter wie
der: Im folgenden Jahr entsprach die Zusammen
setzung der Opfer eher althergebrachten Mustern, 
denn es wurde gegen 59 Prozent Frauen (17 Perso-

106 



«DER T E U F E L U N D DIE H E X E N MÜSSEN A U S 

D E M L A N D .. .» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

nen) und 41 Prozent Männer (12 Personen) gericht
lich verfahren. 

Dieser Wandel, bei dem sich der Anteil der Frau
en mehr als verdoppelte, fällt nicht auf, wenn man 
die Prozesse von 1679 und 1680 zusammen be
trachtet und allein den Gesamtanteil der Männer 
unter den Opfern in der Höhe von 56 Prozent 
kennt. Nur zu leicht lässt sich dieser mit dem ver
meintlichen Hauptmotiv der vaduzischen Hexen
prozesse verbinden: «Eine Erklärung für diese un
gewöhnliche Verteilung zwischen den Geschlech
tern ist rasch zur Hand: In Vaduz waren die Hexen
prozesse vor allem ein Mittel zur Geldbeschaffung 
für die Obrigkeit, und in dieser Hinsicht waren 
Männer (ergiebigen als Frauen .» 4 9 4 In Wirklichkeit 
befanden sich die weiblichen Opfer bei den Hexen
prozessen von 1680 in der Überzahl, und zwar ge
rade nachdem die Stände erstmals direkten Zugriff 
auf die Einnahmen aus den Verfahren erhalten hat
ten. Entweder dienten die Prozesse also nicht 
primär der Geldbeschaffung, oder die Männer wa
ren diesbezüglich nicht «ergiebiger». 

Nicht übersehen werden darf jedenfalls, dass 
das Ende des ständischen Widerstands gegen die 
Hexenprozesse nicht nur mit Neuregelungen in 
finanzieller Hinsicht zusammenfiel, sondern auch 
mit einer stärkeren Verlagerung der Verfolgungen 
auf das weibliche Geschlecht korrelierte. Ein Zu
sammenhang der öffentlichen Reaktionen mit der 
unterschiedlichen geschlechtlichen Zusammenset
zung der Opfer ist feststellbar.495 

491) Behringer, Bayern, S. 347. 

492) Ebenda, S. 347 f. 

493) Vgl . z. B. auch Urhahn, Rampendahl, S. 137. 

494) Vogt. Hexenprozesse, S. 3; eine ähnl iche Auffassung vertrat 
auch Seger, Hexenprozesse, S. 71. 

495) Vgl . dazu Schwerhoff, Hexerei, S. 351. 

496) Kaiser, Geschichte, S. 433. 

497) Seger, Hexenprozesse, S. 71 f. 

30 

REGIONALE VERTEILUNG 

Laut Peter Kaiser - der allerdings noch auf Quel
len zurückgreifen konnte, die schon Otto Seger 
nicht mehr vorlagen - befand sich «der Hauptsiz 
des Uebels am Triesnerberg und in Triesen». 4 9 6 

Seger hingegen stellte fest, dass Schaan «in der 
Zahl der Prozesse wie der Todesopfer weitaus an 
der Spitze» stand und als «Hauptort des Wütens» 
zu gelten habe. 4 9 7 

Tatsächlich zeigt schon ein Blick auf die Zahl der 
Bezichtigten des Jahres 1598 ein gewisses Schwer-

Zahl der Hingerichteten 
aus den einzelnen 
Gemeinden 1679/80 
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gewicht auf Schaan. Bei den späteren Verfolgungen 
bis 1679 lassen sich mit dem erhaltenen Quellen
material jedoch keine regionalen Zuordnungen 
treffen, ausser dass sich 1678 auffallend viele Be
wohner von Mauren unter den dokumentierten 
Todesopfern befanden. Möglicherweise bezog sich 
Kaisers Feststellung, dass Triesenberg und Triesen 
die Zentren der Hexenverfolgung bildeten, auf die 
Prozesse um die Mitte des 17. Jahrhunderts. 

Genauere Angaben sind nunmehr erst für die 
Jahre 1679 und 1680 möglich. Eine Berücksich
tigung jener Verwandten der damaligen Delinquen
ten, die laut Unterlagen bei früheren Verfahren 
hingerichtet worden waren, erscheint dabei nicht 
sinnvoll, da ihre Herkunft innerhalb der beiden 
untersuchten Territorien zu ungewiss ist. Abschrek-
kend wirkt in diesem Zusammenhang ein Vergleich 
der Statistik, die Otto Seger bietet, mit der Liste der 
Vaduzer Todesopfer von 1682: Während dort für 
die Zeit vor 1679 28 Hingerichtete angeführt sind, 
rechnete Seger nur mit fünf Opfern. 4 9 8 

Es sagt nicht viel aus, dass in einem grösseren 
Ort wie Schaan mehr Opfer festzustellen sind als 
etwa in der kleinen Gemeinde Mauren. Viel auf
schlussreicher als die absoluten Zahlen sind rela
tive Werte. Um die Anzahl der Opfer (zu denen hier 
ausser den hingerichteten Personen auch die vier 
Frauen zählen, die freigesprochen wurden oder 
aus dem Gefängnis geflohen waren) in ein Verhält
nis zu den Bevölkerungszahlen der einzelnen Ge
meinden zu setzen, musste ein paradigmatischer 
Massstab aus den Musterrollen und Bürgerlisten 
vom Beginn des 18. Jahrhunderts erschlossen wer
den. 4 9 9 Daraus ergibt sich für die Prozesse von 
1679 folgendes Bild: 

Hausbesitzer Prozesse A b s t a n d 5 0 0 

absolut relativ absolut relativ prozent. 

Schaan und 
Planken 144 25,3 10 47,6 +88,1 
Vaduz 83 14,6 5 23,8 +63,0 
Triesen 122 21,4 3 14,3 -33,2 
Triesenberg 120 21,0 3 14,3 -31 ,9 
Balzers 101 17,7 0 0 

Die vergleichende Übersicht belegt, dass Schaan 
von den Prozessen relativ am stärksten betroffen 
war. Vaduz weist ebenfalls ein überdurchschnittli
ches Ausmass auf. Triesenberg und Triesen lagen 
deutlich unter dem Durchschnitt. Balzers nahm als 
prozessfreie Gemeinde eine Sonderstellung ein. 

Da die 1679 vorgesehenen Prozesse gegen Ver
dächtigte aus der Herrschaft Schellenberg wegen 
der Flucht des Landvogtes Dr. Brügler nicht mehr 
zur Durchführung kamen, liegen erst für 1680 ver
gleichbare Werte aus der Grafschaft Vaduz und der 
Herrschaft Schellenberg vor. Die Prozessopfer die
ses Jahres verteilen sich folgendermassen: 

Hausbesitzer Opfer Abstand 

absolut relativ absolut relativ prozent. 

Schaan und 
Planken 144 16,8 3 10,4 -38,1 
Vaduz 83 9,7 2 6,9 -28 ,9 
Triesen 122 14,2 3 10,4 -26,8 
Triesenberg 120 14,0 7 24,1 +72,1 
Balzers 101 11,8 0 0 0 
Ruggell 51 6,0 3 10,4 +73,3 
Schellenberg : 24 2,8 0 0 0 
Mauren 56 6,5 6 20,7 +218,5 
Eschen 91 10,6 5 17,2 +62,3 
G a m p r i n / 
Bendern 65 7,6 0 0 0 

Im Jahre 1680 blieben Gamprin/Bendern, Schel
lenberg und weiterhin Balzers ohne Prozessopfer. 
Weit unterdurchschnittlich war Schaan vertreten, 
ebenfalls stark unter dem Durchschnitt lagen Va
duz und Triesen. In Eschen, Triesenberg und Rug
gell lag die Zahl der Opfer weit über dem prozen
tuellen Bevölkerungsanteil. Mauren jedoch wies die 
relativ weitaus höchste Opferzahl auf. 

Gegen eine getrennte Berechnung der Verfol
gungsopfer von 1679 und 1680 kann man einwen
den, dass das starke Übergewicht der Schellenber
ger Gemeinden Mauren, Ruggell und Eschen durch 
den vorzeitigen Abbruch der Prozesse von 1679 
(mit-)bedingt war. Deshalb sollen im folgenden 
doch auch beide Jahre zusammen ausgewertet 
werden, wobei allerdings umgekehrt berücksichtigt 
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werden muss, dass in der Grafschaft Vaduz 1680 
anders als in der Herrschaft Schellenberg gegen 
einen neuen Kreis von Verdächtigten prozessiert 
werden konnte, während der Verfolgungsradius in 
der Herrschaft Schellenberg durch die «unerledig
ten Fälle» des Vorjahres stärker eingeschränkt 
blieb. 

Hausbesitzer Opfer Abstand 

absolut relativ absolut relativ prozent. 

Schaan und 
Planken 144 16,8 13 26 +54,8 
Vaduz 83 9,7 7 14 +44,3 
Triesen 122 14,2 6 12 -15,5 
Triesenberg 120 14,0 10 20 +42,9 
Balzers 101 11,8 0 0 
Ruggell 51 6,0 3 6 +-0 
Schellenberg 24 2,8 0 0 
Mauren 56 6,5 6 12 +84,6 
Eschen 91 10,6 5 10 -5 ,7 
Gampr in / 
Bendern 65 7,6 0 0 

Die Berechnung der relativen Opferzahlen bei den 
Prozessen von 1679 und 1680, bei der wie erwähnt 
eine gewisse Unterrepräsentanz der Gemeinden in 
der Herrschaft Schellenberg mitberücksichtigt wer
den sollte, ergibt folgende Einteilung: 

Gemeinde mit der weitaus h ö c h s t e n Opferdichte: 
- Mauren 

498) Ebenda, S. 72. 

499) Kaiser, Geschichte, S. 491. 

500) Die Zahlen unter der Rubrik «Abstand prozentuell» geben an, 
um wieviel Prozent sich der relative Anteil der Prozessopfer vom 
jeweiligen Prozentsatz der Hausbesitzer einer Gemeinde unterschei
det. Der letztgenannte Wert gilt dabei als Berechnungsgrundlage. 
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Ört l iche Verfolgungsinten
sität , gemessen an der 
A n z a h l von Personen, 
gegen die 1679/80 Hexen
prozesse g e f ü h r t wurden, 
anhand des prozentuellen 
Unterschieds zwischen 
den relativen Antei len der 
prozessierten Personen 
und den Bevö lke rungs 
zahlen 

Gemeinden mit hoher Opferdichte 
(in quantitativer Reihenfolge): 
- Schaan und Planken 
- Vaduz 
- Triesenberg 

Gemeinde mit mittlerer Opferdichte: 
- Ruggell 

Gemeinde mit geringer Opferdichte: 
- Eschen 
- Triesen 

Gemeinden ohne Opfer: 
- Gampr in /Bendern 
- Schellenberg 
- Balzers 
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HERKUNFT DER NICHT HINGERICHTETEN 
INQUIRIERTEN INQUIRIERTE PERSONEN AUS DER GRAFSCHAFT 

VADUZ BIS ZUM FRÜHJAHR 1680 

Bei der Frage nach den regionalen Intensitäten der 
Hexenverfolgungen um 1680 muss auch die Her
kunft jener Personen mitberücksichtigt werden, 
über die man bereits inquiriert hatte, gegen die je
doch nicht prozessiert wurde. Dabei ergibt sich in
sofern eine Unschärfe der Angaben, als der Wohn
ort mancher Inquirierter nur aus den Namensan
gaben der Denunzianten erschlossen werden kann. 

Aus den Unterlagen lassen sich folgende Perso
nen ermitteln, gegen die bereits wegen Hexerei er
mittelt worden war, die sich also in einer gefährli
chen Situation befanden. Wenn sich bei einer Frau 
der Geburtsort vom Wohnort unterschied, wurde -
wie bei den anderen Statistiken - nur letzterer 
berücksichtigt. 

INQUIRIEBTE PERSONEN AUS DER HERRSCHAFT 
SCHELLENBERG BIS HERBST 1680 

Barbara Güflin Ruggell 
Hans Georg Marxer Ruggell 
M a r i a Hoppin Ruggell 
Hans Öhre Ruggell 
Magdalena Spaltin Ruggell 
Kathar ina Wangnerin Ruggell 
Matthias Marxer Mauren 
Jakob Schechle Mauren 
Johanna Walser in M a u r e n 
Margaretha Marxer in Mauren 
Sebastian Kiber Eschen 
Ul r ich Kiber Eschen 

Susanna K a u f m a n n i n Schaan 
Greta Schierserin Schaan 
Bernhard Beck Schaan 
Michael Beck Schaan 
Rosina Beckin Schaan 
Hans Blenk Schaan 
Chris toph Dint l Schaan 
Chris t ian Frick Schaan 
Margaretha Fromol t in Schaan 
Sebastian Hil t i Schaan 
M a r i a Hoppin Schaan 
M a r i a Lampar t in Schaan 
Georg Negele Schaan 
A n n a M a r i a Negelin Schaan 
Geschwister der 
A n n a M a r i a Negelin Schaan 
M a r i a Wagner in Schaan 
Andreas Walser Schaan 
Magdalena Walser in Schaan 
Hans Jehle Planken 
A n n a Negelin Planken 
Heinr ich Ospelt Vaduz 
A n n a Ospeltin Vaduz 
M a r i a Reinbergerin Vaduz 
Lucia Wolf in Vaduz 
M a r i a Eber l in Triesen 
Michael H i l b i Triesen 
Mar ta Negelin Triesen 
Simon Nigg Triesen 
Jakob Panzer Triesen 
Ulr ich Rig Triesen 
N . Spiesin Triesen 
Hans Gassner Triesenberg 
Margaretha Gassnerin Triesenberg 
Hans K a u f m a n n Triesenberg 
A d a m Lampart Triesenberg 
A n n a N . Triesenberg 
Ursu la Schedlerin Triesenberg 
M a r i a Stegnerin Triesenberg 
Simon Vonvi l l Balzers 
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UM 1680 NEU INQUIRIERTE PERSONEN AUS DER 
GRAFSCHAFT VADUZ 150 

Barbara Blenkin 
A n n a Fromolt in 
Monika Köchin 
Magdalena Lampar t in 
Barbara Negelin 
Roni Tschetter 
Hans Eberle 
Mar t in Jehle 
Susanna Jehl in 
M a r i a Jehl in 
Udo Kranz 
Andreas Reinberger 
Christoph W i l l i 
F r id l i Fehr l in 
Hans Nigg 
Barbara Rigin 
Michael Gassner 
Flor ian Gassner 
Mar t in Beck 
Ulr ich Weiss 
Kathar ina Niggin 
Christ ian Nigg 
Kathar ina Vonbankin 

Schaan 
Schaan 
Schaan 
Schaan 
Schaan 
Schaan 
Planken 
Planken 
Planken 
Planken 
Vaduz 
Vaduz 
Vaduz 
Triesen 
Triesen 
Triesen 
Triesenberg 
Triesenberg 
Triesenberg 
Balzers 
Balzers 
Ba lze r s /Mäls 
unbekannt 

BEI DEN INQUIRIERTEN PERSONEN LÄSST SICH 
FOLGENDE REGIONALE VERTEILUNG FESTSTELLEN: 

Hausbesitzer Opfer Abstand 

absolut relativ absolut relativ prozent. 

Schaan und 
Planken: 144 16,8 30 41,1 +144,6 
Vaduz 83 9,7 7 9,6 -1 
Triesen 122 14,2 10 13,7 -3 ,5 
Triesenberg 120 14,0 10 13,7 -2,1 
Balzers 101 11,8 4 5,5 -53,4 
Ruggell 51 6,0 6 8,2 +36,7 
Schellenberg : 24 2,8 0 0 
Mauren 56 6,5 4 5,5 -15,4 
Eschen 91 10,6 2 2,7 -74,5 
Gampr in / 
Bendern 65 7,6 0 0 
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Die Statistik zeigt, dass Schaan einschliesslich 
Planken von den Inquisitionen und somit wohl 
auch von den Verdächtigungen weitaus am stärk
sten betroffen wurde. Hätte man die Hexenpro
zesse weitergeführt, wären Schaan und Planken 
sicher bald nicht nur bei den absoluten Zahlen, 
sondern auch bei den relativen an erster Stelle 
gestanden. 

An zweiter Stelle bei der relativen Häufigkeit der 
Inquisitionen findet sich Ruggell. Im Mittelfeld der 
Inquisitionsdichte lagen Vaduz, Triesenberg und 
Triesen. Unterdurchschnittlich war Mauren, stark 
unterdurchschnittlich Eschen vertreten. 

In Balzers, das bei den inquirierten Personen 
ebenfalls weit unterrepräsentiert war, kündigte 
sich nun bereits eine mögliche Einbeziehung in die 
Hexenprozesse an. Die Bewohner von Schellenberg' 
und Gamprin/Bendern blieben als einzige sogar 
von Inquisitionen verschont. 

DIE DENUNZIANTEN 

Eine statistische Auswertung jener Personen, die 
bei den hechtensteinischen Hexenverfolgungen als 
Denunzianten wirkten, erweist sich zunächst schon 
deshalb als problematisch, weil ihre Namen nicht 
lückenlos überliefert sind. Weiters bedeutet ihre 
Erwähnung nicht automatisch, dass die Verdächti
gungen eigentlich von ihnen stammten. In ähnli
cher Weise lässt sich nicht scharf zwischen Denun
zianten und einfachen Zeugen, die nur bestimmte 
Aussagen bestätigten, unterscheiden. Deshalb wur
den hier alle Personen berücksichtigt, die vor Ge
richt etwas über Hexerei aussagten, was andere 
Leute belastete. Manchmal bezog das Gericht übri
gens von sich aus bestimmte Aussagen auch auf 
Personen, über welche die Zeugen nicht einver
nommen worden waren. 

Den Angaben bei den Inquisitionen mass die 
Behörde sehr unterschiedliches Gewicht bei, wo
rauf bei der folgenden Statistik nicht eingegangen 
werden kann. Zeugenaussagen, die andere Leute 
entlasteten, sind nicht berücksichtigt. Auch hier 
besteht eine fliessende Grenze. Die Aussage Martin 

Schurtis über Michael Hilbi, Müller in Triesen, soll
te letzteren zum Beispiel ausdrücklich entlasten, 
wurde jedoch vom Gericht anders gewertet. 

Als einziger Parameter ist im folgenden ange
führt, über wieviele Personen ein Zeuge Angaben 
machte. Insgesamt - also in der Grafschaft Vaduz 
und in der Herrschaft Schellenberg - lassen sich 
199 verschiedene Denunzianten feststellen, die sich 
mit 288 Aussagen jeweils auf eine bestimmte Per
son bezogen.5 0 1 Das ergibt einen Durchschnitt von 
1,45 belastenden Aussagen pro Denunziant. 28,6 
Prozent von ihnen (57 Personen) waren weiblichen 
Geschlechts. Ihr Anteil machte also nur ein Viertel 
bis ein Drittel aus. Frauen zählten überdies - mit 
Ausnahme von Magdalena Millerin aus Ruggell -
nicht zu den Denunzianten, die mit ihren Aussagen 
eine hohe Zahl von Personen belasteten. Der Um
stand der geringen Präsenz von Frauen bei den 
Inquisitionen hängt zweifellos mit ihrer unterge
ordneten Stellung im gewöhnlichen Gerichtswesen 
zusammen. Hier kann schon vorweggenommen 
werden, dass dem quantitativen Übergewicht der 
Inquisitionen in der Grafschaft Vaduz gegenüber 
der Herrschaft Schellenberg auch eine höhere 
Intensität der Denunziationen entspricht. 

DIE DENUNZIANTEN AUS DER GRAFSCHAFT 
VADUZ 

Die nebenstehende Liste weist insgesamt 123 Per
sonen und 187 Denunziationen auf. Das ergibt ei
nen Durchschnitt von 1,52 Belastungen pro Per
son. 35 Personen (28,4 Prozent der Denunzianten) 
waren weiblichen Geschlechts. 

Die höchsten Einzelwerte an Denunziationen er
reichten: 
Thomas Walser aus Schaan (7), 
Ammann Georg Wolf (6), 
Ammann Kaspar Schreiber (5), 

501) Bei verbreiteten Familiennamen lässt sieh nicht immer ent
scheiden, ob es sich bei gleichnamigen um identische Personen 
handelte, im Zweifelsfall wurden sie getrennt gewertet.) 
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DENUNZIANTEN 

Name A n z a h l 

Albrecht 
- Chris t ian 1 
- Christians Ehef rau 1 
Anger 
- Christoph 2 
- Georg, Schaan 2 
Barbier 
- Hans, Triesen 1 
Bargezi 
- Jakob, Triesen 4 
Beck 
- Christ ian, Triesen 5 
- Georg, 

Gerichtsmann, 
Triesenberg 3 

- Hans 1 
- Leonhard 1 
- Sebastian, 

Triesenberg 4 
- Thomas, Planken 1 
Beckin 
- Anna , verh. m. 1 

Hans Beck 
- Kathar ina 1 
Büehle r 
- Hans, Triesenberg 2 
Bürklin 
- Georg, A m m a n n 3 
Conrad 
- Andreas 2 
- Christ ian 3 
- Christ ian, 

Sohn d. Hans 1 
- Georg, Schaan 2 
- Hans 2 
- Hans, Bär t l ins 

Sohn 1 
- N . , Sohn des 1 

Andreas 
Dressel 
- Georg 1 
- Hans 2 
Eberle 
- Mar t in 1 
- Michael 1 
Eberl in 
- A n n a , Triesenberg 1 
- Mar ia , Triesen 1 
Fehr l in 
- Georg, Triesen 2 
Föhr in 
- Agatha, Ruggell, 

Magd bei M a r i a 
Quaderin in 
Schaan 1 

Fromolt 
- Christoph, Schaan 2 
- Georg, Triesen

berg 2 
- Hans, Triesenberg 1 

Name A n z a h l 

- Hans Georg, 
Schaan 2 

i • i , • 

Fromol t in 
- Mar i a , verh. m . l 

Stefan Schedler 
Gantner 
- Franz , Schaan 1 
Gantnerin 
- Eva, Schaan l 
Gassner 
- Christ ian l 
Gassnerin 
- Margaretha, 

Tochter Christians l 
Güflin 
- A n n a l 
Hi l t i 
- A d a m l 
J ä g e r 
- A d a m l 
Jehlin 
- Kathar ina , Planken 1 
Jenin 
- Eva l 
Kau fmann 
- A d a m l 
- Balthasar l 
- B a r t h o l o m ä u s , 

Schneider l 
Kau fmann in 
- Magdalena l 
- M a r i a l 
Kindle 
- Franz l 
- Hans l 
- Hans, Sohn 

Leonhards l 
- Leonhard, Triesen 3 
Knecht in 
- M a r i a l 
Koch 
- Leonhard l 
Köchlin 
- Hans l 
Lampart 
- Christ ian l 
Lampar t in 
- A n n a M a r i a l 
- Kathar ina , 

Triesenberg l 
- Magdalena l 
- M a r i a l 
Lorenzin 
- Mar i a , Vaduz l 
Marogg 
- Cornelius, Triesen 2 
Maier 
- A d a m , Schaan 2 
Negele 
- Chris t ian l 

Name A n z a h l 

— Georg 9 

— Christ ian 1 
— Christ ian, Sohn 

d. Klaus, Planken o 
& 

— Hans 1 1 
— Hans, Schaan 1 1 
— Klaus, Planken 1 1 
— Ulr ich , Bruder d. 

A n n a M a r i a , 
Schaan 1 1 

— Ulr ich , Georgs 
Sohn, Planken I 

— Ulr ich , Sohn d. 
odilS, rldllKeil 1 

1 
— Hans 1 
\TO<TQ Ii n iNcgtJJJ.Il 

— A n n a , verh. m. 
ridiis Duellier, 
TV i DConnDrO 11 lUbtJixJJcL g 9 C* 

— A n n a , verh. m. 
14anc 1—Filhi rictiis ni iui , 
Triesenberg 1 1 

— Ursula , Planken 9 
<L 

unre 
— rrdnz, i riesen 9 c. 

— Hans 1 
uspeit 
— Hans, Landwaibe l 

ZU VdUUZ 1 1 

Mcno l t i n 
ubpeiiui 
— Magdalena, 

i riesemjerg 9 c. 

— Margaretha 1 1 
— Kathar ina , Mutter 

ua i i i e i Walsers 1 1 
Pallasar 
— Peter 1 1 
Parfuess 
— A d a m , Schaan O 

Quaderer 
- Chris toph, F ä r b e r 

i n Schaan A 

Quaderin 
- Mar i a , Schaan, 

Wi twe Thomas 
Walsers 9 

Rigin 
— lvidi i d 1 1 

Schedler 
- Hans 1 
Schedlerin 
- Barbara 1 
- Magdalena, 

Ehef rau 
Hans B ü e h l e r s 1 

Schlegl 
- U l r i ch 1 
Schreiber 
- Kaspar 5 

Name A n z a h l 

Scnre ibenn 
C . n n n n n 'I". .. 1... „ 

- Susanna, locnter 
Kaspars 1 

Schurti 
- Mar t i n 1 
Tannerin 
- Barbara 1 
Tschetter 
- Roni , Schaan 1 
Walen 
- Chris t ian 1 
— u i n c n I 
Walser 
- A d a m o C 
- Cnns topn 2 
— Peter, Sattler i i 
- Thomas, Schaan 7 
- Thomas, Sohn d. 

Thomas, Schaan 1 
Walser in 
- M a r i a 1 
Wangner 
- Chris toph 1 
Weinz ie r l 
- Jakob 1 
W i l l i 
- Christoph, Küfer 

i n Vaduz o l 
- Hans Ul r i ch 4 
— JdRAJJJ i 

X 
W i l l i n 
- Kathar ina , Witwe 1 

N . Angers 
Winnewise r in 
- Margaretha 1 
Wolf 
- Georg, A m m a n n 6 

unbekannt m ä n n l i c h 
- Schaan 1 
- Triesenberg 7 
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Christian Beck aus Triesen (5), 
der Vaduzer Amtsbote Hans Ulrich Willi (4), 
Christoph Quaderer aus Schaan (4), 
Jakob Bargezi aus Triesen (4), 
Sebastian Beck aus Triesenberg (4), 
Georg Beck aus Triesenberg (3), 
Adam Parfuess aus Schaan (3), 
Leutnant Leonhard Kindle aus Triesen (3), 
Christian Conrad, wohl aus Schaan, (3), 
Ammann Georg Bürkle aus Schaan (3). 

Diese quantitativen Angaben könnten jeweils noch 
auf verwandtschaftliche oder andere soziale Zu
sammenhänge hin untersucht werden. So war 
etwa die Person mit der höchsten Zahl an Denun
ziationen, Thomas Walser aus Schaan, mit Maria 
Quaderin verheiratet, die selbst noch zwei weitere 
Aussagen tätigte. Walsers gleichnamiger Sohn de
nunzierte ebenfalls einmal. Auch die Magd der 
Quaderin, Agatha Föhrin, sagte gegen eine Person 
aus. Der Schaaner Färber Christoph Quaderer war 
ein Neffe der Maria Quaderin. 5 0 2 Dadurch können 
diesem Personenkreis weitere vier Denunziationen 
zugerechnet werden. Auf ihn allein kommen somit 
schon 15 belastende Aussagen, was bereits beina
he zehn Prozent der Gesamtzahl ausmacht. 

Ruggell, und Adam Marxer, Georgs Sohn, aus Rug
gell jeweils gegen drei Personen ausgesagt. Die 
höchste Zahl an Denunziationen wies Stachus Mar
xer aus Ruggell auf. Es gab hier aber niemanden, 
der wie in der Grafschaft Vaduz sieben Mitbürger 
denunzierte. 

502) Familienbuch Schaan (F. Tschugmell), S. 178 u. 242, im Archiv 
des Historischen Vereins, Triesen. 

503) Hier gehe ich davon aus, daß es sich bei jenem Stachus 
Marxer, der über einen Einwohner von Mauren aussagte, um die in 
Ruggell ansäss ige Person desselben Namens handelte. 

DIE DENUNZIANTEN AUS DER HERRSCHAFT 
SCHELLENRERG 

In der nebenstehenden Liste der Denunzianten aus 
der Herrschaft Schellenberg scheinen 76 Personen 
auf,5 0 3 darunter 22 weiblichen Geschlechts. Der An
teil der Frauen betrug also 28,9 Prozent und war 
damit fast gleich hoch wie in der Grafschaft Vaduz. 
Die Denunzianten tätigten in der Herrschaft Schel
lenberg 101 Aussagen über bestimmte Verdächtig
te. Das ergibt mit etwa 1,33 Belastungen pro De
nunzianten einen niedrigeren Durchschnitt als je
ner in der Grafschaft Vaduz. 

In der Herrschaft Schellenberg hatten Ferdinand 
Wangner aus Mauren, Andreas Stral aus Mauren, 
Hans Öhre aus Eschen, Christian Risch aus Mau
ren, Magdalena Miller, Ehefrau Georg Walchs aus 
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DENUNZIANTEN 

Name A n z a h l 

Batliner 
- Hans, Eschen 2 
- Jakob, Eschen 1 
Bregenzer 
- Hans, Mauren 1 
Brendl in 
- Hans 1 
Büchel 
- Andreas, Ruggell 1 
- Georg, Ruggell 1 
- Hans, Ruggell 2 
- Ul r ich , Ruggell 1 
Büchlin 
- A n n a , verh. m. 

Andreas Büchel 1 
- Katharina, Ruggell 1 
- Mar i a , verh. m . 

Leonhard Güfel, 
Ruggell 1 

Butscher 
- Michael , Ruggell 1 
Eber l in 
- Agatha 1 
Falckh 
- J ö r g 1 
F ö h r 
- Hans, Ruggell 1 
- Jakob jun. , Ruggell 1 
- Jakob, Ruggell 1 
- Sebastian 1 
- Sebastian, 

Jakobs Sohn 1 
Hasler 
- Hans 1 
- Jakob, Mauren 1 
He(e)b 
- A d a m , Ruggell 1 
- Jakob, Ruggell 1 
- Norbert 1 
Hebin 
- Anna , verh. m. 

Stachus Marxer, 
Ruggell 2 

Jehlin 
- Mar i a , Eschen 1 
Kaufmann in 
- Anna , Ruggell 1 

Name A n z a h l Name A n z a h l 

Kiber 
- F ide l i 2 
- Hans, M a u r e n 2 
- Peter 1 
Kiber in 
- Margaretha, 

verh. m. Hans 
Bregenzer, 
Mauren 1 

Köchin 
- Kathar ina , Mauren 1 
Lampar t in 
- Mar i a , Schellen

berg 1 
Lorenz 
- Gabriel , Meister 1 
Mader 
- Andreas 1 
Mader in 
- Mar i a , verh. m . 

Peter Paulin, 
Eschen 1 

Maie r 
- M a t t h ä u s , 

Eschnerberg 1 
Ma ie r in 
- Regina, Ruggell 1 
Marxer 
- A d a m 1 
- A d a m , Georgs 

Sohn, Ruggell 3 
- A d a m , Peters 

Sohn 2 
- Eustach, Mauren 1 
- Ferdinand, 

Eschen 2 
- Georg 1 
- Hans, Ruggell 2 
- Jakob, Mauren 1 
- Michael 1 
- Rochus, Ruggell 1 
- Stachus, Ruggell 4 
- Ul r i ch , Hansen 

Sohn, Ruggell 1 
Marxe r in 
- Elisabeth 1 

- Magdalena, 
Leonhards Tochter, 
Mauren 1 

- M a r i a 1 
Matt 
- Fidel i 1 
Matt 
- Samuel, Mauren 1 
Mi l l e r 
- Andreas, Gampr in 2 
M i l l e r i n 
- Magdalena, 

verh. m. Georg 
Walch, Ruggell 3 

Negelin 
- A n n a , Mauren 2 
Nescherin 
- Ursula , Ruggell 1 
Öhre 
- Hans, Eschen 3 
Öhr in 
- A n n a , verh. m. 

Hans Blaicher 1 
Paulin 
- Brigitta, Eschen 1 
Pitschi 
- Leonhard, Mauren 1 
Risch 
- Christ ian, Mauren 3 
Ritter 
- Mar t in , Mauren 1 
Schmidl in 
- Kathar ina , 

Mauren 1 
Schreiber 
- Jakob, A m m a n n , 

Eschen 1 
Senn 
- Kaspar, Triesen 1 
Starkin 
- Ursula 1 
Stral 
- Andreas, Mauren 3 
Straub 
- Fidelis , Gampr in 1 
Wagner 
- Bernhard 1 

Walch 
- Jö rg , Ruggell 1 
Wang(n)er 
- Ferdinand, 

Mauren 3 
Wetzel 
- Andreas , Mauren 1 
Wohlwend 
- Norbert, Ruggell 1 
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Zur Literatur über die 
liechtensteinischen Hexen
prozesse 

Die bedeutendsten wissenschaftlichen Veröffent
lichungen über die Hexenprozesse in der Graf
schaft Vaduz und in der Herrschaft Schellenberg 
bilden neben der liechtensteinischen Geschichte 
Peter Kaisers zwei Untersuchungen Otto Segers aus 
den Jahren 1958 beziehungsweise 1960. Beide 
wurden 1987, ergänzt durch Ausführungen über 
das Salzburger Rechtsgutachten von 1682, von 
Peter Putzer als Monografie neu herausgegeben. 

Im folgenden Jahr veröffentlichte Paul Vogt ei
nen Aufsatz über die «Hexenprozesse des 17. Jahr
hunderts in der Grafschaft Vaduz im Spiegel eines 
juristischen Gutachtens». Er basiert im wesentli
chen auf den Darlegungen Segers; sein Hauptziel 
bestand laut Autor darin, «einen Erklärungsver
such für das Abbrechen der Massenprozesse im 
späten 17. Jahrhundert zu l iefern». 5 0 4 Vogt schreibt: 
«Die Hexenprozesse in Vaduz hörten 1681 mit dem 
Einsetzen der kaiserlichen Administration sofort 
auf. Wie ist nun das Aufhören der Hexenprozesse 
zu erklären? Warum erschien es plötzlich nicht 
mehr nötig, Hexen zu vernichten?» 5 0 5 Den wichtig
sten Grund dafür ortete Vogt darin, «daß das Ende 
der Hexenprozesse und damit das Ende der Konfis
kationen mit der Schaffung neuer Finanzquellen 
zusammenfiel». 5 0 6 Er hielt es für möglich, dass un
ter dem kaiserlichen Kommissar Rupert von Bod
man oder den Fürsten von Liechtenstein weitere 
Verfahren geführt worden wären, wenn nicht 1696 
neue Finanzquellen als Ersatz für die unterbunde
nen Konfiskationen erschlossen worden wären . 5 0 7 

Nach der spektakulären Beendigung und Ungültig
keitserklärung der Prozesse 1682 muss man jedoch 
den Vaduzer Obrigkeiten zugestehen, dass sie zu 
einer Zeit, als die Hexenprozesse europaweit stark 
zurückgegangen waren, 5 0 8 auch aus anderen Moti
ven grundsätzlich auf die Führung von Hexenpro
zessen verzichteten. 

Bei einer Auseinandersetzung mit den Unter
suchungen Otto Segers, die bei einer Beschäftigung 
mit den liechtensteinischen Hexenprozessen un
umgänglich ist, muss der Forschungsstand berück
sichtigt werden, der sich in den letzten Jahrzehn
ten stark gewandelt hat.5 0 9 Segers Darlegungen ste
hen - ebenso wie die Äusserungen Johann Baptist 

Büchels zum Hexenwesen 5 1 0 - in der Tradition des 
rationalistischen Hexenparadigmas, das auf die 
bahnbrechenden Arbeiten Wilhelm Gottlieb Sol
dans zurückging. Sie sind einer einseitig aufkläre
rischen Sichtweise verbunden und setzen voraus, 
dass die Hexen unschuldige Opfer eines «Wahnes» 
beziehungsweise bestimmter niederer Motive, wie 
zum Beispiel der Habsucht, waren. 5 1 1 Mit dieser 
Auffassung konkurrierten die romantischen An
sichten im Gefolge Jakob Grimms und Jules Miche-
lets von den besonderen Qualitäten der Hexen als 
«weisen Frauen». Seit den sechziger Jahren des 
20. Jahrhunderts erfolgte in der Hexenforschung 
jedoch ein Paradigmenwechsel: Die sozialwissen
schaftlich fundierte Erfassung des Hexenwesens 
ersetzte Schuldzuweisungen und Verklärungen 
durch das Bemühen um Erkenntnis und Erklä
rung. 5 1 2 Die Arbeiten Otto Segers zeigen deutlich, 
welchen Vorurteilen die rationalistische Sichtweise 
verhaftet war. 

ABERGLÄUBISCHES V O L K UND SIEG DES 
RECHTES 

Anders als für die Grafschaft Vaduz und die öster
reichischen Herrschaften vor dem Arlberg liegen 
über Personen aus der Herrschaft Schellenberg In
quisitionsprotokolle vor. Die dort dokumentierten 
Aussagen erlauben einen aufschlussreichen Einblick 
in das Alltagsleben und die Volkskultur als Nährbo
den der Hexenverfolgungen. Für Otto Seger galten 
diese Unterlagen jedoch, seiner aufgeklärten Grund
haltung entsprechend, als Ausdruck der «Verwir
rung der Geister in jener Zeit», als «sinnlos, bar je
den Mitgefühls und jeden Erbarmens». 5 1 3 Der Band 
mit den Inquisitionsprotokollen war für ihn «ein 
schaurig anmutendes Buch», er erschrak «über die 
unheilvolle Mischung von Aberglaube, Furcht und 
Haß». 5 1 4 Die Aussagen erschienen ihm als «wirr», 
«abergläubisch» und «oft durch Haß verzerrt». 5 1 5 

Rufzeichen um Rufzeichen hinter seinen Kommen
taren drückten seine Entrüstung aus. «Mit solchen 
Dingen geht man zu Gericht!» 5 1 6 «Die Obrigkeit 
aber glaubte auch solchen Dingen!» 5 1 7 usw. 5 1 8 
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Mit «Ehrfurcht» hingegen sprach Seger schon 
im ersten Satz seiner Darlegungen vom Salzburger 
Rechtsgutachten. Daran bemängelte er nur, dass 
die «nüchtern-zergliedernde Ausdrucksweise des 
Juristen» nach seinem Empfinden noch zuwenig 
moralische Empörung erkennen liess. «Mit Schrek-
ken wird der Leser durch die kalte Art erfüllt, in 
der alles beschrieben wird. In keinem Akt bricht 
ein Wort des Entsetzens über die Verblendung der 
Menschen und die Verbrechen der Obrigkeit 
durch.» «Das Große, Erhebende bei der Betrach
tung der geschichtlichen Vorgänge» begegnete ihm 
erst in Gestalt des Reichshofrates und der kaiser
lichen Kommission, die verhinderten, «daß Willkür, 
Haß und Geldgier sich den Titel des Rechtes an
maßen». Trotz aller dramatischen Wirrnisse stellte 
Seger befriedigt fest: «Das Recht bricht sich endlich 
doch die Bahn!» 5 1 9 

BÖSE OBRIGKEIT UND H E L D E N H A F T E 
MÜTTER 

Die Hauptschuldigen an den Hexenprozessen wa
ren für Seger der skrupellose emsische Landesherr 
und seine Beamten. Mit den abergläubischen Un
tertanen hätten sie ein leichtes Spiel gehabt: «Kein 
Volk rottet sich zusammen und verjagt die Unter
drücker.» 5 2 0 Otto Seger fiel es sichtlich schwer 
anzuerkennen, dass die Untertanen sogar «die 
Hinrichtungen von Mitbürgern um des Geldes wil
len gebilligt» hatten.5 2 1 Dabei wurden die Verfol
gungen von ihnen nicht nur gebilligt, sondern mas
siv gefordert und gefördert. Seger musste also «im
mer wieder» feststellen, «daß Landammänner und 
Richter in den Prozessen nicht milder waren als die 
Beamten des Grafen, daß sie Prozesse und Konfis
kationen forderten». Aber schon im nächsten Satz 
erinnerte er daran, «daß die Zeit eine durch und 
durch absolutistische ist: Lange dachte niemand an 
die Möglichkeit, gegen den Landesherren und seine 
Willkür Recht zu bekommen , . .» . 5 2 2 

Um die Verworfenheit der Obrigkeit möglichst 
eindrücklich zu beweisen, nahm es Seger mit den 
Quellen nicht immer ganz genau. Nicht nur bei der 

Zahl der Todesopfer neigte er zu Auslegungen zu
ungunsten der Obrigkeit, sondern auch bei den 
Konfiskationen. So erklärte er eine Schätzung des 
Triesner Pfarrers, nach der bei den Hexenprozes
sen im Laufe der letzten 32 Jahre ohne Zweifel 
über 100 000 Gulden eingezogen worden seien, 5 2 3 

einfach zu einer amtlichen Feststellung in einem 
Kommissionsbericht. 5 2 4 Eine Übersicht über die 
noch ausständigen Konfiskationsgelder, die am 
1. April 1680 zusammengestellt worden war, 5 2 5 

wurde bei Seger gar zur Auflistung der Einnahmen 
eines einzigen Tages.5 2 6 

504) Vogt, Hexenprozesse, S. 1. 

505) Ebenda, S. 8. 

506) Ebenda, S. 11. 

507) Ebenda, S. 11. 

508) Behringer, Bayern, S. 341. 

509) Vgl. Behringer, Geschichte, S. 119-135. 

510) Vgl . Büchel, Pfarrei Triesen, S. 63 f. 

511) In Marianne Maidorfs Roman «Die Hexe vom Triesnerberg» 
bildete die Rache für eine verschallte Liebe den Auslöser fü r eine 
Hexenverfolgung. 

512) Behringer, Geschichte, S. 102-125; Lorenz-Bauer, «Hexenfor
schung», S. X f. 

513) Seger, Hexenprozesse, S. 76. 

514) Ebenda, S. 102. 

515) Ebenda, S. 72. 

516) Ebenda, S. 75. 

517) Ebenda, S. 73. 

518) In seiner Empörung liest er in einem Fall «Närr innen» statt 
«Näher innen»: Seger, Hexenprozesse. S. 73. 

519) Ebenda, S. 48. 

520) Ebenda, S. 48. 

521) Ebenda, S. 103. 

522) Ebenda, S. 109. 

523) StAAug 2971, fol. 22b. 

524) Seger, Hexenprozesse, S. 102. 

525) StAAug 2969, fol. 49a-50b. 

526) Seger, Hexenprozesse, S. 103. 
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Die Opfer der Prozesse stilisierte er im Gegen
satz zur widerwärtigen Obrigkeit teilweise zu Vor
bildern und sogar zu Helden. So war das Schicksal 
der Moratin für ihn «das Ringen einer tapferen 
Mutter um ihr Leben», Maria Eberle «gehört zum 
Kreis der Menschen, die gegen das Unrecht auftre
ten und sich ihr Recht verschaffen». 5 2 7 Katharina 
Bregenzerin, «die einfache Frau vom Eschner
berg», hatte nach Seger «das größte Heldentum 
bewiesen». 5 2 8 

Ein Beispiel dafür, mit welchen Fehlurteilen die
se Dichotomie zwischen böser Obrigkeit und guten 
Untertanen verbunden war, bietet Kaspar Lam-
parts Frau aus Schaan, über die Seger schrieb: 
«Die ganze Gequältheit der Untertanen und das Ge
fühl der Rechtlosigkeit spricht aus den Worten 
eines einfachen Weibes, das zum Manne sagt, als 
die Leiche eines Kindes an ihrem Hause vorbei 
zum Gottesacker getragen wird: <Es ist ihm wohl 
gegangen, es darf jetzt doch nicht verbrannt wer
den). Die Frau wird dafür von der <gnädigen Herr
schaft) bestraft!» 5 2 9 Aus den Unterlagen zu diesem 
Fall geht jedoch eindeutig hervor, dass der zitierte 
Satz von Kaspar Lamparts Frau genau das Gegen
teil von dem meinte, was ihr Seger unterstellt. Sie 
wurde im Jahre 1650 nicht für ihr Mitleid bestraft, 
sondern weil sie mit ihrer gehässigen Aussage über 
das Kind die gesamte Familie Thöni Maurers als 
Hexenvolk verunglimpft hatte.530 

V E R B L E N D E T E FOLTERKNECHTE UND GUTE 
GEISTLICHKEIT 

Otto Seger bemängelte in seiner stark moralisie
renden Einstellung nicht nur die nüchternen Darle
gungen im Salzburger Rechtsgutachten, sondern 
vermisste sogar Schuldgefühle bei «den Folter
knechten und den Richtern» selbst, deren Verblen
dung und Befangenheit er eifrig kritisierte. 5 3 1 

Grenzte es aber nicht ebenfalls an Befangenheit, 
wenn Seger den Juristen Lizentiat Johann Büchele 
mit einem «KZ-Henker unseres Jahrhunderts» ver
gleicht? 5 3 2 Dabei konnte Seger Büchele nur vorwer
fen, dass dieser in den Schellenberger Inquisitions

protokollen als Beisitzer aufscheint, obwohl er be
hauptet hatte, an den Inquisitionen in Vaduz nicht 
teilgenommen zu haben. Bei allen weiteren An
schuldigungen gegen ihn scheint es die kaiserliche 
Kommission nicht für notwendig erachtet zu ha
ben, die von Büchele angeführten Zeugen über die 
Wahrheit seines Berichtes von 1697 einzuverneh-
men. Vielleicht hatte Büchele wirklich zur Rettung 
von Segers Fleldinnen, Barbara Moratin und Kat
harina Bregenzerin, beigetragen. 

Segers Voreingenommenheit führte zur Ent
stehung eines Klischees im eigentlichen Sinne des 
Wortes. 5 3 3 Er schrieb, dass sich das Gericht «nicht 
einmal mehr die Mühe [machte], jeweils ein eige
nes Urteil auszustellen, es handelt sich förmlich um 
eine Art von Formular, in das nur die Namen der 
Verurteilten einzutragen sind! Man ersparte sich 
somit die Urteilsbegründung selbst bei Todesurtei
len!» 5 3 4 Seger bezog sich mit dieser Aussage auf die 
Abschriften eines End- und eines Gnadenurteils, 
die auf entsprechende Anforderung hin für den 
Gutachter an der Salzburger Juristenfakultät ko
piert worden waren. 5 3 5 Dass man für Delinquenten, 
die im Zuge desselben Verfahrens wegen des glei
chen Verbrechens verurteilt wurden, nicht jedes
mal einen anderen Urteilstext formulierte, war 
nicht nur allgemein üblich, sondern auch durchaus 
sinnvoll. Ausserdem enthielt das Urteilsmuster ent
gegen der Behauptung Segers5 3 6 sehr wohl eine -
aus damaliger Sicht - triftige Begründung für die 
Hinrichtungen. Seger zitierte sie übrigens selbst 
auf Seite 107 seiner Abschrift. Dass sie heute nicht 
mehr überzeugt, kann dem Vaduzer Gericht wohl 
nicht vorgeworfen werden. 

Die Unterstellungen bezüglich der standardisier
ten Urteilsformulare, welche die vaduzischen He
xenprozesse in die Nähe der industriellen Tötungs
maschinerie des 20. Jahrhunderts rückten, waren 
Teil einer Dämonisierung der weltlichen Obrigkeit, 
auf deren Hintergrund das Wirken der Geistlichkeit 
besonders hell gezeichnet wurde. 5 3 7 

Dabei kann nicht erwartet werden, dass die Un
ternehmungen des Triesner Pfarrers Valentin von 
Kriss schon im Kontext der bahnbrechenden Ak
tivitäten der Maria Eberlin gesehen werden; und 
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dass Seger nur von Eingaben der «mutigen Män
ner» bei der Innsbrucker Regierung sprach, 5 3 8 war 
wohl ein Versehen. 

Das Engagement des Klerus zusammen mit den 
Ständen gegen die «Brüglerischen Prozesse» von 
1679 sollte aber nicht über sein Verhalten bei den 
nachfolgenden Prozessen hinwegtäuschen. Weiters 
ist zu berücksichtigen, dass der Triesner Pfarrer im 
Gefolge seiner Aktivitäten zugunsten der Katharina 
Gassnerin und anderer Opfer der Hexenverfolgun
gen auf kirchliche Anordnung hin strafweise das 
Land verlassen musste.5 3 9 

Valentin von Kriss glaubte übrigens (ursprüng
lich) selbst an das Wirken von Hexen. Sein Vorläu
fer als Triesner Pfarrer - der Magister der Philo
sophie Jakob Erny, der aus Göfis bei Feldkirch 
stammte - war nachweislich ein Anhänger der ge
richtlichen Hexenverfolgungen, denn er rühmte ein 
Mitglied des vaduzischen Gerichts in seiner Sterbe
eintragung im Triesner Totenbuch unter dem Da
tum des 25. Juli 1659 als vorzüglichen Verfolger 
der Hexen («egregius sagarum persecutor»). 5 4 0 

Nicht zuletzt bildeten die Predigten der Geistli
chen, die oft eine verfolgungsfördernde Einstellung 
vertraten, eine nicht zu unterschätzende Quelle der 
im Volk verbreiteten Hexenvorstellungen. Euphe
mia Floppin aus Ruggell zum Beispiel erklärte, dass 
sie die Untaten, die sie später auf der Folter ge
stand, aus den predigen vernommen habe.5 4 1 Bei 
der Stilisierung der Geistlichen zu Gegnern des 
Hexenwahns darf auch die vermutlich von Feldkir
cher Jesuiten verfasste Schrift nicht ausser Be
tracht gelassen werden, welche die Hexenverfol
gungen wohl förderte. 

Einen weiteren Aspekt bei der Beurteilung der 
Rolle des Klerus bildet das Wirken des Beichtvaters 
bei den Vaduzer Prozessen. Vieles spricht dafür, 
dass ein Kapuziner aus Feldkirch diese Funktion 
ausübte. Deshalb wurde wohl auch den kaiserli
chen Subdelegations-Kommissaren empfohlen, im 
dortigen Kapuzinerkloster nähere Auskünfte über 
die Gerichtsverfahren einzuholen. 

Obwohl die Zurücknahme der Denunziationen, 
die bei der Tortur erfolgt waren, zumeist wirkungs
los blieb, da sie trotzdem gegen die jeweiligen Per

sonen verwendet wurden, schrieb Otto Seger ver
klärend: «Es muß ein edler Mensch gewesen sein, 
der zu den armen Opfern ins Gefängnis gegangen 
ist, ihnen vor dem Tode die letzte Beichte abzuneh
men, dehn stets hat er sie angefleht, doch nicht 
ihre Mitbürger ins Verderben zu ziehen. Wir sehen 
ihn förmlich vor uns, wie er in diesen schweren 
Stunden den Todgeweihten zusprach, sie mögen 
nicht die Sünde der Verleumdung hinübernehmen 
ins andere Leben. ... Der Vaduzer Geistliche hat 
sich nicht darum gekümmert, ob er sich beliebt 
macht, nach der Beichte ist er zur Obrigkeit gegan
gen und hat zu Protokoll gegeben, daß die Namen 
der Mitschuldigen zu streichen sind. Ob ihm jemals 
gedankt worden ist?» 5 4 2 

Wenn es sich beim Beichtvater tatsächlich um 
einen Kapuziner gehandelt hat, spricht gegen eine 
allzu grosse Dankbarkeit die Tatsache, dass die 
Mitglieder dieses Ordens zu den treibenden Kräften 
der landläufigen Hexenverfolgungen gehörten. 5 4 3 

527) Ebenda, S. 85. 

528) Ebenda, S. 105. 

529) Ebenda, S. 54. 

530) LLA AS 1/1, fol. 25b ff. 

531) Seger, Hexenprozesse. S. 109 u. 48. 

532) Ebenda, S. 103. 

533) Vgl. Schlapp, Liechtenstein, S. 42. 

534) Seger, Hexenprozesse, S. 108; auch in Seger, Bodman, S. 191. 

535) StAAug 2971, fol. 6a+b. 

536) Seger, Hexenprozesse, S. 108. 

537) Ähnlich positiv erscheint die Rolle des Klerus in Maidorfs Ro
man. 

538) Seger, Hexenprozesse, S. 57. 

539) Einer ähnlich klerikerfreundlichen Darstellung wie bei Seger 
begegnet man auch bei Vogt, Hexenprozesse, S. 4: «Die Geistlichen 
arbeiteten schliesslich gegen die Hexenprozesse. Von ihnen gingen 
schliesslich auch die entscheidenden Impulse zur Schaffung einer 
kaiserlichen Untersuchungskommission aus.» 

540) Büchel, Pfarrei Triesen, S. 62 f.; Feger, Pfarrbücher , S. 43. 

541) SRg, fol. 57b. 

542) Seger, Hexenprozesse. S. 83 f. 

543) Vgl . z. B. Tschaikner, Magie und Hexerei, S. 214 f. 
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Sie bestätigten beziehungsweise bestärkten den 
Verdacht zahlreicher vermeintlich durch Zauberei 
Geschädigter gegen ihre Mitbürger, gaben ihnen 
Gegenmittel zur Hand und waren bei der Bekämp
fung der Ketzerei nicht zimperlich. So war etwa die 
Hinrichtung des Vaduzer Burgvogts Hans Rusch 
nicht zuletzt auf den Bruch des Beichtgeheimnisses 
durch einen Kapuzinerpater zurückzuführen. In 
der Mitte des 17. Jahrhundert hatten die Feldkir
cher Kapuziner den Bludenzer Vogteiverwalter so
gar einmal nachweislich durch Druck auf seine 
Person zu einem Hexenverfahren zu zwingen ver
sucht.5 4 4 

Zu Otto Segers Idealbild des Klerus gehörte auch 
Rupert von Bodman, der als kaiserlicher Kommis
sar die Beendigung der Hexenprozesse erreichte 
und später das Land mit einer Unterbrechung von 
1686 bis 1692 bis zum Übergang an das Haus 
Liechtenstein administrierte.5 4 5 Obwohl bereits Pe
ter Kaiser ein kritischeres Bild vom Wirken Bod
mans entworfen hatte,546 stilisierte ihn Seger zum 
«Wahrer der Menschlichkeit», 5 4 7 «durch sein [!] 
Verbot der Hexenprozesse» habe er «unzählige 
Menschenleben gerettet». 5 4 8 Wollte Seger damit aus
drücken, dass die eigentliche Entscheidung darü
ber nicht aufgrund des Salzburger Rechtsgutach
tens gefallen war? Wie weit Bodmans Handeln 
dabei neben machtpolitischem Kalkül durch welt
anschauliche Überzeugungen und humanitäres 
Mitgefühl geleitet war, wird wohl eine Streitfrage 
bleiben. 
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Die liechtensteinischen Hexen
verfolgungen im Sagengut 

Abschliessend sei ein Blick auf die Erinnerung an 
die liechtensteinischen Hexenprozesse in Otto Se
gers Sagensammlung geworfen. Sie schliesst an 
eine von Peter Kaiser überlieferte Sage an, die das 
Ende der Hexenverfolgungen historisch richtig mit 
dem Wirken des Triesner Pfarrers Valentin von 
Kriss in Verbindung bringt. Allerdings sind die Vor
gänge in der Sage - ihrem Wesen gemäss - sehr 
stark vereinfacht. Sie lautet in Kaisers Schreib
weise: «Die Brenner, welche so viele Menschen 
dem Scheiterhaufen zugeführt, hatten den Pfarrer 
von Triesen zu ihrem Opfer auserkoren. Sie traten 
in sein Zimmer und er die Absicht ihrer Ankunft 
errathend, faßte sich schnell, holte Wein aus dem 
Keller und forderte sie zum Trinken auf. In den 
Wein aber hatte er schnell betäubendes und schlaf
erregendes Gewürz gemischt. Die Brenner wurden 
von dem Genuß des Weines bald trunken und san
ken in tiefen Schlaf. Der Geistliche, diesen Umstand 
benutzend, entriß ihnen das Verzeichniß der Opfer, 
das sie bei sich führten. Er war der erste auf der 
Liste. Alsbald ließ er die Männer kommen, die mit 
ihm auf dem Verzeichniß standen und zum Feuer
tod bestimmt waren, machte sie mit der Gefahr be
kannt und forderte sie auf, alles an Ehre und Leben 
zu wagen. Sie nahmen die Brenner fest, überliefer
ten sie der Obrigkeit und ihre Unthaten kamen zu 
Tage. Sie erlitten die gerechte Strafe und viele Fa
milien, die um Ehre und Eigenthum gebracht wor
den, erhielten beides wieder.» 5 4 9 

Der Ausgang der Sage vereinfachte die Ereignis
se nicht nur, sondern beschönigte sie auch. Peter 
Kaiser führte an, dass sie von einem Mann erzählt 
worden sei, der 101 Jahre alt wurde und ein Nach
komme eines gewissen Schedler vom Triesenberg 
war, der von den Flexenprozessen noch selbst 
betroffen gewesen sein soll . 5 5 0 Möglicherweise war 
damit Hans Schedler aus Lavadina gemeint. Es 
könnte sich bei der Sage also durchaus um eine 
mündliche Tradition aus der Zeit der Hexenverfol
gungen gehandelt haben. 

Bei Kaiser findet sie folgende interessante Fort
setzung: «Die Volkssage übte auch eine eigene Jus
tiz gegen die Brenner, welche nicht gut genug zur 
Hölle, in ein finsteres Tobel, da, wo man zur Alp 

Lawena geht, gebannt sind und dort sitzen sie an 
steinernen Tischen stumm und starr; denn ihr Herz 
war auch hart, wie Stein und unerbittlich, und ihr 
Lügenmund ist geschlossen immerdar. Das Volk 
nennt sie <Tobelhocker>.»551 Gewöhnlich sind Tobel 
und Schluchten die Orte, an denen sich Geister und 
Hexen herumtreiben. Im südlichen Vorarlberg etwa 
war der Begriff «Tobelreiter(in)» ein Synonym für 
«Hexe». 5 5 2 

Wie die Injurienklage Hans Kaufmanns vom 
Triesenberg gegen Georg Beck im Frühjahr 1684 
vermuten lässt, 5 5 3 hatte in Liechtenstein damals 
schon eine Umwertung stattgefunden, die nun statt 
der Hexen die Hexenverfolger in das Tobel ver
bannte. An die Tatsache, dass dieses auch in Liech
tenstein ursprünglich den Sitz der Hexen gebildet 
hatte, erinnert noch eine Sage, nach der die Tobel
hocker einmal im Jahr, und zwar ausgerechnet am 
«Hauptfest» der Hexen, der Walpurgisnacht, ihren 
Feiertag hatten, an dem sie es «besonders wüst 
im Tobel» trieben. 5 5 4 Wie beim Nachtvolk, mit 
dem manche volkstümlichen Hexenvorstellungen 
in Verbindung zu bringen sind, 5 5 5 hörte man von 
den Tobelhockern «in stürmischen Nächten aus 
dem Tobel herauf ein wundersames, klagendes 
Geigenspiel». 5 5 6 

544) Tschaikner. Magie und Hexerei, S. 208-215. 

545) Seger, Bodman, passim. 

546) Kaiser, Geschichte, S. 450-373, bes. 450 f., 456 u. 466 f.; vgl. 
auch Ulmer, Burgen, S. 908. 

547) Seger, Hexenprozesse, S. 56. 

548) Seger, Bodman, S. 201. 

549) Kaiser, Geschichte, S. 438. 

550) Ebenda, S. 437 f. 

551) Ebenda, S. 438. 

552) Tschaikner, Magie und Hexerei, S. 139-147. 

553) L L A AS 1/ 2, fol. 128a. 

554) Seger, Sagen, S. 43. 

555) Behringer, Stoeckhlin, S. 32-52; Tschaikner, Magie und Hexe
rei, S. 141-146. 

556) Seger, Sagen, S, 43. 
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An die Unternehmungen des Pfarrers Valentin 
von Kriss knüpft vielleicht auch die bekannte Sage 
von der «Hexe von Triesnerberg» an, die heute 
wohl - nicht zuletzt aufgrund des gleichnamigen 
Romans von Marianne Maidorf - zu den bekann
testen Erinnerungen an die liechtensteinischen 
Hexenverfolgungen zählt. 5 5 7 Während in der Sage 
die Rettung für eine Unschuldige zu spät von Feld
kirch nach Vaduz gelangt, wurde in Wirklichkeit 
die vom Triesenberg gebürtige Katharina Gassne
rin durch den Einspruch eines Feldkircher Notars 
knapp vor der Verbrennung bewahrt. 

Darüber hinaus erinnern in Otto Segers Sagen
sammlung keine konkreten Angaben mehr an be
stimmte Hexenprozesse in Liechtenstein. Ihr volks
magischer Hintergrund ist jedoch noch stark prä
sent. Die im Volk überlieferten Geschichten waren 
Seger anscheinend zu wenig aussagekräftig, so 
dass er ihnen einfach einige Passagen aus den er
haltenen Inquisitionsprotokollen und dem Salzbur
ger Rechtsgutachten hinzufügte. 5 5 8 Seger machte 
also bei der von ihm dokumentierten «Erinnerung 
des Volkes» 5 5 9 keinen Unterschied zwischen münd
lichen Traditionen und Auszügen aus zeitgenössi
schen Quellen, obwohl er in der Einleitung schrieb: 
«Ich habe mich bemüht, das mündlich Überlieferte 
möglichst sorgsam wiederzugeben. Nichts ist ein
geflochten, ausgeschmückt oder im Texte erklärt. 
So einfach, wie sie erzählt wurden, sollen sie auf 
den Leser wirken und ihn auch zur Besinnung an
regen.» 5 6 0 

Folgende «Sagen» übernahm Otto Seger aus den 
Inquisitionsakten:561 

Nr. 65 «Ein Roß wird verritten» (Beschuldigung 
Jakob Marxers gegenüber Andreas Egle, beide aus 
Mauren), 

Nr. 66 «Die Hexe als Hund» (Beschuldigung Hans 
Büchels gegenüber Katharina Wangnerin, beide 
aus Ruggell), 

Nr. 67 «Eine Hexe verrät sich» (Beschuldigung 
Andreas Büchels gegenüber Katharina Wangnerin, 
beide aus Ruggell), 

Nr. 68 «Der unheimliche Spielmann» (bezog sich 
auf Valentin Blaicher aus Eschen), 

Nr. 69 «Zigeunerkünste» (Beschuldigung Hans 
Marxers gegenüber Katharina Wangnerin, beide 
aus Ruggell), 

Nr. 70 «Mäuse machen» (Beschuldigung Adam 
Marxers gegenüber Magdalena Spaltin, beide aus 
Ruggell), 

Nr. 71 «Der geheimnisvolle Wolf» (Vorwurf gege
nüber der Spiesin, Ehefrau Jakob Schurtis, wohl 
aus Triesen) und 

Nr. 78 «Das schwarze Männle» (Vorwurf der 
Lena Ospeltin gegenüber Maria Beckin, beide vom 
Triesenberg). 

Die Tatsache, dass etliche der von Seger publi
zierten Sagen Abschriften aus Gerichtsunterlagen 
bildeten, entspricht der Erkenntnis, dass der weit
aus überwiegende Teil der geschichtlichen Volks
sagen allgemein gar nicht im Volk selbst tradiert, 
sondern von Chronisten erfunden oder auf andere 
Art aus zweiter Hand übernommen wurde. 5 6 2 Es 
bleibt darüber hinaus zu hoffen, dass es Seger mit 
den Beiträgen seiner Schüler zur Sagensamm
lung 5 6 3 nicht ähnlich wie dem Tiroler Lehrer Jo
hann Adolf Heyl ergangen ist: Um ihn geneigt zu 
machen, hatten ihm die Schüler «Sagen» abgelie
fert, die «derstunken und derlogen» waren. 5 6 4 
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Schlussbemerkungen 

Auf Grund der Quellenlage konzentriert sich unsere 
Kenntnis der gerichtlichen Flexenverfolgungen in 
der Grafschaft Vaduz und in der Herrschaft Schel
lenberg auf deren letzte Phase in den Jahren 1679 
und 1680. Über die entsprechenden Ereignisse vor 
der Mitte des 17. Jahrhunderts sind nur noch weni
ge Unterlagen erhalten. Bezeichenderweise fanden 
die drei ersten bekannten Schwerpunkte der Fle
xenverfolgungen am Ende des 16. Jahrhunderts, in 
den Jahren um 1630 und in der Mitte des 17. Jahr
hunderts aber gerade zu Zeiten statt, als in zahlrei
chen Territorien des deutschen Sprachraums Pro
zesswellen zu verzeichnen waren. 5 6 5 

Bei den letzten Vaduzer Hexenprozessen zwi
schen 1678 und 1680 gilt es vor allem zwei weit 
verbreitete Auffassungen zu korrigieren. Dazu 
zählt zunächst die Vorstellung, dass in Vaduz um 
1680 eine der «ganz großefn] Hexenverfolgungen» 
im deutschsprachigen Raum beendet wurde, die 
sich über 30 Jahre hin erstreckt hatte oder mit den 
Gerichtsverfahren um die Jahrhundertmitte unmit
telbar zusammenhing. 5 6 6 Die Grundlage für diese 
Auffassung schuf schon der kaiserliche Kommissar 
Fürstabt Rupert von Bodman, der in einem Schrei
ben vom Mai 1685 von Hexenprozessen in Vaduz 
sprach, wellche bereiths von 30 jähr hero fast ohn 
underbrochen gewehret und das gantze landt 
gleichsam in ein erbärmliches blutbad verwandlet 
haben.™'7 In ähnlicher Weise heisst es auch im Tü
binger Rechtsgutachten von 1681, dass in der Graf
schaft Vaduz seit langer Zeit vast kein jähr vorbey 
gestrichen, da nicht wegen hexereg verschidene 
persohnen wegen ihrer selbst bekandten vergifft: 
undt bezauberungen an leüthen, vich und feld, 
dem scheüterhauffen zuegeführt undt verbrent 
worden waren, sodaß ganze familien von keinem 
anderen tod dan disem wegen hexerey verbren-
nens wissen.r,GS Das Interesse hinter der Darstel
lung Bodmans ist bekannt: Sein Verdienst bei der 
Beendigung der gerichtlichen Hexenverfolgungen 
erschien dadurch in noch besserem Licht. Wir wis
sen jedoch mittlerweile, dass die Gerichtsverfahren 
gegen Hexen in der zweiten Hälfte des 17. Jahr
hunderts in grossen Abständen geführt wurden 
und nicht als Einheit betrachtet werden können. 

Trotzdem bildet die Prozessserie in Vaduz zwi
schen 1678 und 1680 mit etwa 60 Hinrichtungen 
gemeinsam mit den Salzburger Zauberer-Jackl-
Prozessen, die ungefähr 140 Todesopfer forderten, 
weiterhin eine der beiden grössten Hexenverfol
gungen ihrer Zeit. 

Friedrich Merzbacher ging bei seinem Artikel im 
«Lexikon für Theologie und Kirche», in dem er 
Vaduz neben Mainfranken und Lemgo in Westfalen 
sogar zu den europäischen «Brennpunktefn] der 
Hexenseuche» rechnete,5 6 3 zwar von deutlich über
höhten Zahlenwerten aus; auch die im Tübinger 
Gutachten angeführte Hinrichtung vieler Genera
tionen mancher Familien entspricht nicht den Tat
sachen; und der von Josef Büchel in der Geschichte 
von Triesen dargelegte «krasseste Fall» 5 7 0 reduziert 
sich bei genauer Betrachtung auf die Hinrichtung 
von Frauen aus «nur» zwei Generationen.5 7 1 Den
noch wiesen die Hexenverfolgungen in der Graf
schaft Vaduz und in der Herrschaft Schellenberg 
um die Mitte und in der zweiten Hälfte des 
17. Jahrhunderts - bezogen auf die Bevölkerungs-

557) Vgl. z. B. Vor Jahr und Tag, S. 133 f. Maidorf datiert ihre Er
zählung allerdings ins Jahr 1636 (S. 5). 

558) Seger. Sagen. S. 135. 

559) Ebenda, S. 103. 

560) Ebenda, S. 4. 

561) Ebenda, S. 48-51 u. 53. 

562) Ranke, Grundfragen, S. 8. 

563) Seger, Sagen, S. 4. 

564) Strasser, «Ein Sohn des Thaies», S. 78. 

565) Schormann, Hexenprozesse, S. 55. 

566) Vgl. Behringer, «Erhob sich das ganze Land». S. 168; ders., 
Bayern, S. 346. 

567) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

568) Ebenda, Tübinger Rechtsgutachten, S. 1. 

569) Merzbacher, Hexenprozeß, Sp. 318. 

570) Nämlich derjenige der Familie der Spiesin. 

571) Büchel, Gemeinde Triesen, S. 915. Dass die «entwichene» 
Mutter der Spiesin vor ihrer Flucht bereits vor Gericht gestanden 
war, steht keineswegs fest. Über die Spiesin selbst wurde nur inqui-
riert. 

123 



zahl - im überregionalen Vergleich eine ausserge-
wöhnlich hohe Intensität auf. 

Auf die zweite verbreitete Fehleinschätzung 
stösst man schon in den Darlegungen des desig
nierten Feldkircher Vogteiverwalters Dr. Franz 
Gugger um 1682 und bald darauf in einem Schrei
ben des kaiserlichen Kommissars Rupert von Bod
man, wo behauptet wurde, dass lust und appetit 
zu frembden güther[n] das einzige aliicimentum 
(Verlockung) für die liechtensteinischen Hexenpro
zesse gebildet hätten. Die Geldgier sei, besonders 
wegen der Verschuldung, gleichsam der zunder 
gewesen, wardurch so vihl arme leüth auf dem 
Scheiterhaufen zu aschen verbrandt worden.512 Von 
Bodmans Darlegungen führt eine Linie zu Peter 
Putzers Auffassung, die letzten liechtensteinischen 
Hexenprozesse seien «ein organisierter Raubzug 
der Obrigkeit und ihrer willfährigen Beamten ge
genüber den eigenen Untertanen» gewesen.5 7 3 Die 
Vorgänge waren jedoch viel komplexer. Es standen 
sich keineswegs nur die geldgierige Obrigkeit und 
die ausgebeuteten Untertanen gegenüber. Weite 
Kreise der Bevölkerung empfanden ein starkes Be
dürfnis nach Hexenverfolgungen. Dabei spielten 
auch keineswegs nur materielle Interessen eine 
massgebliche Rolle. 

Eine Tatsache ist allerdings, dass die Hexenver
folgungen eng mit der überaus schlechten finan
ziellen Lage der Grafschaft Vaduz und der Herr
schaft Schellenberg zusammenhingen. Die Unter
tanen waren wie diejenigen im Herrschaftsbereich 
des emsischen Stammhauses - in der Grafschaft 
Hohenems und im Reichshof Lustenau - durch 
Kriegskosten und Bürgschaften auf schwerste be
lastetet. Ähnlich wie unter dem Vaduzer Grafen 
Ferdinand Karl von Ems schlitterte die «zerfahrene 
Regierung und zerrüttete Haushaltung des haltlo
sen Grafen Franz Karl» unaufhaltsam in den Bank
rott und führte zur Flucht des Grafen im Jahre 1687. 
Auch wenn darüber hinaus in Hohenems ungefähr 
gleichzeitig wie in Vaduz die letzten Hexenprozesse 
stattfanden,574 ergibt sich aus der Finanzkrise, die 
in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ein 
weitverbreitetes Phänomen beim deutschen Adel 
bildete,5 7 5 keine Automatik von Hexenverfolgungen. 

In beiden Territorien, in Hohenems und in 
Vaduz-Schellenberg, fehlten jedoch die verwal
tungstechnischen Hürden der Hexenprozesse, die 
in dem grossräumigen Herrschaftskomplexen, zu 
denen die österreichischen Gebiete vor dem Arl 
berg zählten, ausgesprochen verfolgungshemmend 
wirkten. 5 7 6 Gleichzeitig wurden die beiden kleinen 
Herrschaftsbereiche gerade von ihrem mächtigen 
österreichischen Nachbarn in Bedrängnis und da
mit auch in eine Lage gebracht, die Verfolgungen 
begünstigte bzw. provozierte. «Außer einer, der 
tatsächlichen wirtschaftlichen Lage nicht recht an
gepaßten s tandesgemäßen) Hofhaltung wird man 
vor allem auch den österreichischen Absolutismus 
für den Niedergang des Hauses Hohenems mit
verantwortlich machen müssen. An dem Wohlwol
len Österreichs hing ja von jeher Wohl und Wehe 
dieses reichsfreien Fremdkörpers im österr. Ge
biete ab. Sobald dieses Wohlwollen ernstlich ver
scherzt war, mußte der Niedergang unausweich
lich folgen.» 5 7 7 Und dies war im letzten Viertel 
des 17. Jahrhunderts der Fall. Während also die 
Ausbildung eines absolutistisch regierten öster
reichischen Herrschaftsgebildes die gerichtlichen 
Hexenverfolgungen innerhalb seines Territoriums 
massgebhch eindämmte, wirkte sie ausserhalb 
desselben indirekt verfolgungsfördernd. 

In kleinräumigen Territorien fanden jedoch 
nicht automatisch häufiger Hexenverfolgungen 
statt als in grossräumigen Staatsgebilden. Das Feh
len einer zentralen politischen Gewalt war zum 
Beispiel in der vormaligen Grafschaft Holland, in 
der auf Grund der hohen wirtschaftlichen Prospe
rität kein Interesse der Bevölkerung an Zauberei
prozessen mehr bestand, sogar eine Voraussetzung 
für die frühe Beendigung der Verfolgungen um 
1600. 5 7 8 

In der Grafschaft Vaduz und der Herrschaft 
Schellenberg hingegen existierte aufgrund der 
wirtschaftlichen Misere ein ausgeprägtes Bedürfnis 
weiter Bevölkerungskreise nach Hexenverfolgun
gen, das seinerseits wiederum nicht wenig zur 
Zerrüttung des Staatswesens beitrug. Nach einem 
ersten, bald jedoch korrumpierten Widerstand der 
Stände gegen die Hexenprozesse von 1679 münde-
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«DER T E U F E L U N D DIE H E X E N MÜSSEN A U S 

D E M L A N D .. .» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

ten im Jahr darauf spektakuläre Notwehrmassnah-
men Einzelner, die von den Verfolgungen betroffen 
waren, nicht nur in der Einsetzung einer kaiserli
chen Kommission und der Beendigung der gericht
lichen Hexenverfolgungen, sondern auch in einem 
breiten Widerstand der Untertanen gegen die Miss
wirtschaft des Landesherrn beziehungsweise des
sen Unfähigkeit, geordnete Verhältnisse zu schaf
fen. Die Erschütterung der sozialen und politischen 
Verhältnisse im Umfeld der Hexenverfolgungen 
trug nicht unwesentlich dazu bei, dass sich die Fi
nanzkrise letztlich zur Flerrschaftskrise entwickel
te, die zum Übergang der Territorien an das Flaus 
Liechtenstein führ te . 5 7 9 

Die Beendigung der Hexenprozesse erfolgte auf 
eine für den katholischen Bereich typische Weise: 
Da im katholischen Lager die theoretische Diskus
sion über die Grundlagen des Hexenwesens da
durch blockiert war, dass seit dem Ausgang des 16. 
Jahrhunderts Zweifel an der theologischen Hexen
doktrin mit Ketzerei gleichgesetzt wurden, 5 8 0 konn
ten die Urteile der Vaduzer Prozesse nur aufgeho
ben werden, indem die Verfahren, die Elemente 
des «processus extraordinarii» enthielten, nach 
den Rechtsvorschriften des «processus ordinarii» 
beurteilt wurden. 5 8 ' 

Unter diesen Umständen ist die These vom Sieg 
des Rechtes über die verwerflichen Verfolgungen 
wohl die grösste Illusion in Otto Segers Darlegun
gen. Er schrieb: «Das ist das Große, Erhebende bei 
der Betrachtung der geschichtlichen Vorgänge, die 
wirklich dramatisch ablaufen: Das Recht bricht 
sich endlich doch Bahn!» 5 8 2 In Wirklichkeit bedien
te sich einmal mehr die Macht des Rechtes für ihre 
Zwecke. 

kam es nach der spektakulären Aufhebung der liechtensteinischen 
Prozessurteile in den heutigen Schweizer Kantonen St. Gallen 
(ohne Toggenburg) und Appenzell noch in den achtziger und neun
ziger Jahren des 17. Jahrhunderts zu Hexenprozessen, in Grau
bünden selbst bis ins 18. Jahrhundert: Bader, Hexenprozesse, 
S. 163-165, 169, 171-174, 215. 

577) Welti, Reichsgrafschaft, S. 145 f. 

578) De Waardt, Rechtssicherheit, S. 151 f 

579) Vgl. dazu Press, Entstehung, S. 67-73. 

580) Behringer, «Vom Unkraut unter dem Weizen», S. 29 u. 41. 

581) Trusen, Rechtliche Grundlagen, S. 203 u. 226. 

582) Seger, Hexenprozesse. S. 48. 

572) ÖStA Deneg. Ant. 96. 

573) Putzer, Rechtsgutachten. S. 34 Anm. 

574) Welti. Entwicklung, S. 48-50; Welti, Reichsgrafschaft, S. 150. 

575) Press, Entstehung. S. 69. 

576) Vgl. dazu Tschaikner. Vorarlberg. S. 295 f., und ders., 
Feldkirch, S. 118 f.; Behringer, Bayern, S. 417 f.; Blauert, Epoche, 
S. 41. Während in den österreichischen Herrschaften die letzten 
Hexenprozesse kurz nach der Jahrhundertmitte geführ t wurden. 
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Dokumentation 
der Verfolgungen von 
1675 bis 1680 

INQUIRIERTE PERSONEN AUS DER HERR
SCHAFT SCHELLENBERG 

H A N S JÖRG M A R X E R AUS R U G G E L L , 
SOHN A D A M M A R X E R S , 
B R U D E R DER M A R G A R E T H A M A R X E R I N 
(SRg, fol. l a - 2 b ; S tAAug 2968, fol. 2a+b; V L A , H o A 76,17 
Liste von 1682, S. 1; Welz 2, S. 2 f.) 

Hans J ö r g Marxers Grossmutter müt t e r l i che r se i t s , seine 
Mutter und deren Bruder waren verbrannt worden. Seine 
Schwester (Margaretha Marxer in , siehe unten) stand i n 
pessima fama (im schlechtesten Ruf). 

A m 16. November 16 7 5 5 8 3 fand eine Inquisition ü b e r den 
kleinen Hans Jö rg Marxer statt. Dabei sagte z u n ä c h s t der 
L a n d f ä h n r i c h Hans Büchel unter E id aus, der etwa vier
j ä h r i g e Hans Jö rg sei e inmal zu ihm gekommen, habe 
sich schritlingen auf einen Pflug im Schopf gesetzt und er
klärt: Also reiten die hexen. Von Büchels Ehef rau M a r i a 
Ö h r i n 5 8 4 gefragt, wiederholte er sich in ä h n l i c h e r Fo rm. 

Als zweiter Zeuge e rk lä r t e der Gerichtsmann Hans 
Marxer, dass Hans Jö rg Marxer in khainer hailigen mess 
bleiben khönne, sonder alzeith aus selbiger hinwegkh und 
aus der kirchen lauffe. Er mache solche narren bossen 
(Nar rens tücke) , dass auch andere Leute in ihrer andacht 
verhindert werden. E inmal habe er ein junges Schwein an 
den Ohren genommen und sich darauf gesetzt, wodurch 
der ganzen Gemeinde eine grosse ergernus zugewaxen 
sei. Die Leute hä t t en sich deshalb an ihn als Gerichts
mann mit dem Begehren gewandt, er solle solches der 
gnd. herrschafft anzaigen, dan sy sorgen, er habe etwas 
von seiner verbrenten ahna erlernet. 

Dr. Welz riet davon ab, gegen Marxer einen Prozess ein
zuleiten. Laut Prozessopferliste von 1682 bestanden keine 
Hinweise darauf, dass dieser Empfehlung nicht entspro
chen wurde. 

M A R G A R E T H A M A R X E R I N AUS R U G G E L L , 
T O C H T E R A D A M M A R X E R S , E H E F R A U H A N S KIBERS 
IN M A U R E N , S C H W E S T E R H A N S JÖRG M A R X E R S 
(SRg, fol. 2b-5b; S tAAug 2968, fol . 3a-4b; V L A , 
HoA 76,17 Liste von 1682, S. 1; Welz 2, S. 3-6; Welz 3, 
S. 17 f.) 

Margarethas Grossmutter müt t e r l i che r se i t s , die Mutter 
und deren Bruder waren im feür aufgangen. Über ihren 
Bruder Hans J ö r g wurde ebenfalls 1675 inquiriert. 

Die Inquisition ü b e r Margaretha Marxe r in fand am 16. 
November 1675 statt. 5 8 5 Andreas Stral aus Mauren und 
seine Ehefrau A n n a Negelin e r k l ä r t e n dabei unter Eid , 
auch ihre beiden Kinder h ä t t e n von Margaretha in ihrem 
Haus Birnen- und Apfelschnitze erhalten und daraufhin 
zu Hause grosse schmerzen in den leibern bekommen. 
Dabei h ä t t e n sie s t änd ig versucht, in ein Wasser zu sprin
gen, und zwar so lange, bis nach der Eingabe eines male-
fiz trenkhlefs] eine ganz schandllich undt abschewliche 
materi von ihnen gangen war. Dass nur Margareth Mar
xerin die Ursache des Übels gewesen sein konnte, folger
ten die Zeugen daraus, dass sie damals mit ihr in etwas 
stritigkheit und zwitracht gestanden waren. 

Andreas Stral und seine Frau gaben weiters zu Proto
koll, ihr ä l t e s te r Sohn, der etwa fünf Jahre alt war, sei um 
den letzten St. Margarethentag im Haus der inquirierten 
Nachbar in gewesen und von dorten ganz trimlig und. 
schaurig nach haus khommen. Sie h ä t t e n dann das Knäb-
lein vier Tage lang kaum vom Wasser und dem Ofen fern
halten k ö n n e n , als ob es doli lauffendt were. Nachdem es 
endlich eine purgation vom Feldkircher Apotheker be
kommen habe, die dieser durch die Kapuziner benedizie-
ren lassen hatte, soll das K i n d eine ganz wiest und unsau
bere materi erbrochen haben. Dadurch sei der Vater ver
anlasst worden, das K i n d ernstlich zubefragen, ob es et
was in Margarethas Haus gegessen habe. Tatsächl ich 
hatte es dort dürre schniz bekommen. A u c h diesen Vorfal l 
f ü h r t e n die Eheleute auf den Streit mit ihrer Nachbar in 
zu rück . F ü r den Umstand, dass sie seit Jahren bei ihrem 
Vieh grosen unfahl erleben mussten, wollten sie keine be
stimmte Person verantwortl ich machen. 

Als n ä c h s t e s sagte Ferdinand Wangner aus, er habe 
bei Margaretha als T a g l ö h n e r gearbeitet und einmal ein 
thrunkh hönigwasser bekommen, wodurch er krank und 
be t t l äger ig wurde. Eine Besserung konnte erst nach der 
Anwendung von suchen oder mill erzielt werden, die ihm 
Herr Sch ip fe r 5 8 6 gegeben und welche die Kapuzinerpatres 
davor benediziert hatten. Dadurch habe er endtlich eine 
solche abscheuliche materi erbrochen, welche nit zu be
schreiben sei. Das bezeugte in der Folge auch Fidelis K i 
ber. 

Obwohl Dr. Welz aufgrund der falschen Jahreszahl 1651 
davon ausgehen musste, dass die Geschehnisse beinahe 
drei Jahrzehnte zu rück l agen , ohne dass sich inzwischen 
weitere belastende Indizien ergeben hä t t en , p l äd ie r t e er 
bei Margaretha Marxer in sowohl im Gutachten von 1679 
als auch in demjenigen von 1680 für ein gerichtliches Ein
schreiten samt Folterung. 

A u c h im Fal l der Margaretha Marxer in bestanden aber 
laut Prozessopferliste von 1682 keine Hinweise auf eine 
Verurteilung. 
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J O H A N N A W A L S E R I N A U S M A U R E N , 
E H E F R A U M A R T I N H O P P S , 5 8 7 

TOCHTER H A N S W A L S E R S U N D 
S C H W E S T E R D A N I E L W A L S E R S A U S V A D U Z 
(SRg, fol. 18b-19b; S tAAug 2968, fol. 7a+b; S tAAug 
2971, fol. 4a; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, S. 2; 
Welz 2, S. 7 f.) 

Johannas Vater, Hans Walser aus Vaduz, hatte man 1648 
als Hexer hingerichtet. Ihr Halbbruder vä te r l i cherse i t s 
war ganz jung auch iustißciert worden. (Dabei d ü r f t e es 
sich um den in der Liste der Vaduzer Todesopfer ange
f ü h r t e n Christ ian Walser gehandelt haben.) Ihren Bruder 
Daniel Walser verbrannte man 1680. 

Die einzige Zeugin bei der Inquisition am 13. September 
1675 war die 30- j äh r ige A n n a Negelin, die Ehefrau A n d 
reas Strals. Sie e rk lä r t e , dass sie vor u n g e f ä h r drei Jahren 
etwa fünf Wochen lang krank zu Hause gelegen sei. Als sie 
sich gesundheitlich wieder besser fühl te , sei ihre negste 
nachbeürin Johanna Walserin, mit der sie in immerweh
renden zankh und haader liege, unversehens vor ihr 
Haus gekommen und habe f ü n f m a l verlangt, sie solle mit 
ihr die Kühe melken kommen. Schliesslich habe sie einge
willigt. Kaum sei sie aber einige Schritte vom Haus weg 
gewesen, habe die Walserin jedoch wieder heim gehen 
wollen, da ihr Mann gekommen war. Dieser sei t a t säch 
lich, ohne dass ihn die Negelin davor gesehen habe, eben 
als wan er daher geflogen were, mit roß und wagen zuge
gen gewesl. Als sich die Negelin entfernte, sei ihr ein sol
cher Schmerz in die Hand und in die rechte Brust gefah
ren, dass sie die Hand nicht mehr zum maul bringen mö
gen und der mainung gewesen, es seie unmüglich solchen 
zuerdulden. Spä t e r habe sie von den Kapuzinern geweih
te Sachen erhalten und damit etwas besserung erlanget. 
Sie hegte einen Argwohn g e g e n ü b e r der Walserin, dan es 
ihro die hh. capuziner selbsten gesagt, daß diser zu-
standt durch bese leüth ihro miesse gelegt sein worden. 

Für Dr. Welz war die mehrmalige Aufforderung zum Mel
ken so zu e rk l ä ren , dass die Walserin ihre Feindin über 
dene durch ihre zauberej inficirten orlh und boden zu 
führen trachtete. Seiner Meinung nach konnte die Inqui-
sitin verhaftet werden. Zur Folterung brauchte es jedoch 
noch weitere Indizien. 

Die Walserin wurde laut Prozessopferliste von 1682 
nicht hingerichtet. 

M A G D A L E N A SPALTIN A U S R U G G E L L , 
TOCHTER B A R T L I SPALTS UND W I T W E J A K O B H E B S 
(SRg, fol . 58a-60a; S tAAug 2968, fol. 25a+b; 
V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 4; Welz 2, S. 19; 
Welz 3, S. 29 f.) 

Magdalenas Vater war in gutem Ansehen verstorben, die 
mueter aber in einem besen rueff gestanden. 

Bei der Inquisition am 22. August 1676 gab ihr eigener 
Schwager, der 65 - j äh r ige A d a m Heb aus Ruggell. unter 
Eid zu Protokoll, dass sie i h m vor etwa drei Jahren drei 
oder vier Küchle fü r seine Ehefrau mitgegeben habe. Die
se aber hatte die Küchle, weilen sy iederzeilh gehört, daß 
sy Spallin der hexerey halber verschrait seye, nicht ac-
ceptiert, sondern den H ü h n e r n , die sie unter dem Ofen 
hielt, vorgeworfen. Drei Hennen, die davon gefressen hat
ten, fand sie daraufhin am Morgen tot vor. Ausserdem sei 
eine kaz, die dar von gessen hat, ein lange zeith herumb 
gangen, als wan sye ebenfals verrekhen wolle. 

Der 5 2 - j ä h r i g e 5 8 8 A d a m Marxer, Georgs Sohn, aus 
Ruggell sagte als zweiter Zeuge am 20. Februar 1679 aus, 
dass er u n g e f ä h r vor drei Jahren mit und neben Leonhard 
Güfel sowie Georg Schechle in dem Kolben feldt5W seinen 
akher gebawet habe. Da sei Magdalena gekommen und 
habe sie aufgefordert, ihren Acker auch zu bestellen. 
Güfel und Schechle kamen ihrem Wunsch nach. Darauf
hin sei sie zu ihm, Marxer, gekommen und habe ihn zur 
Rede gestellt: Wüst dan du mir nit helfen bawen, genzlich 
vermainendt, er miese solches thuen. Als er jedoch wei
terhin nicht dazu bereit war, sei die Spaltin auf seinem 
Acker h in- und hergegangen und habe auch mit dem Fuss 
darauf herumgestrichen, worauf die meüs in den ganzen 
ackher khommen und die, ob schon sonsten ganz sehen 
erunnen und gewaxene frucht gänzlich abgefrezet. Auf fa l 
lenderweise sei neben imme khain ainiges gueth von be
sagten meüsen beireihen worden. Marxer habe den sche-
renfanger zum Acker ge füh r t , der allen möglichen uleiß 
angewendet, aber khain ainige maus fangen khönnen. 

583) Zur Datierung vgl. S. 8. 

584) Sie war eine Tochter Ulrich Öhres. 

585) Zur Datierung vgl. S. 8. 

586) Er war wohl ein Heilkundiger aus Mauren, siehe bei Katharina 
Bregenzerin. 

587) Lokalisierbar durch die Angabe, daß Andreas Stral ihr naher 
Nachbar sei: StAAug 2968, fol. 3a. 

588) Die Altersangabe stimmt nicht mit derjenigen bei der Inquisi
tion gegen Maria Hoppin überein. 

589) Östlich der Egerta, südlich der Rotagass: LNb Ruggell. S. 26 f. 
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Schliesslich habe Marxer vom Doktor am Hirschensprung 
gewisse Sachen mit der Auflage erhalten, diese an einem 
Freitag vor Sonnenaufgang in die vier Ecken des Ackers 
zu vergraben sowie dabei an jeder Ecke fünf Vaterunser 
und ebensoviele Avemar ia zu beten. Nach Anwendung 
des Gegenzaubers hä t t en die meiis sich in seiner gegen-
warth augenscheinlich und genzlich verlohren, auch die 
frucht widerumben zugenommen, aber nicht mer so sehen 
worden, als sy zuvor und wie die neben imme gewesen. 
Als er daraufhin i m August mit der Spaltin nach Grabs 
zum Mark t ging, werkh oder flax zu verkhaufen, sprach 
sie ihn an: Adam, du sagst, ich habe dier die meüß in den 
akher gemacht. E r entgegnete ihr in der Absicht , sich h in
auszureden: Ich sage das nit, dan ich wais es nit, du aber 
wärst es wissen. Wei l sie aber ohne gegebenen Anlass auf 
dieses Thema zu sprechen gekommen war, hegte er seit 
damals einen noch g r ö s s e r e n Verdacht gegen sie. 

Dr. Welz empfahl in den Rechtsgutachten von 1679 und 
1680, sie erst einzuziehen und zu foltern, wenn weitere 
Indizien vorlagen. A l l em Anschein nach wurde gegen sie 
nicht prozessiert. 

S E B A S T I A N KIBER V O N M I S N A 5 9 0 A M E S C H N E R B E R G , 
SOHN DES H A N S U N D B R U D E R U L R I C H KIBERS 
(SRg, fol. 69b-70a; S tAAug 2968, fol . 32a+b; V L A , 
HoA 76,17 Liste von 1682, S. 4; Welz 2, S. 21 f.) 

Sebastians Grossmutter vä te r l i cherse i t s sowie sein Vater 
und dessen Schwester waren als Hexen verbrannt wor
den. 

Bei der Inquisition am 5. September 1677 sagte Kibers 
Schwager, der 36- jähr ige M a t t h ä u s Maier aus Misna am 
Eschnerberg, aus. Er wohnte mit ihm i m selben Haus; sie 
b e n ü t z t e n eine gemeinsame Stube und ihre Schlafkam
mern lagen nebeneinander. Maier e rk lä r t e , er und seine 
Frau hä t t en an einem Samstag etwa vor vier Wochen um 
Mitternacht auf dem brüggle vor seinem haus ein grosses 
Gerumpel gehör t . Dieses getöß sei durch daß ganze haus 
gefaren. Als Kiber s p ä t e r von seiner Schwester ü b e r das 
Treiben befragt wurde, antwortete er, dass er gemeint 
habe, der K a m i n brenne, und sye wissen nicht, was ihme 
abgehe. Dasselbe Getöse sei auch acht Tage zuvor von sei
nen zwei Schwestern vernommen worden. Damals habe 
es unmittelbar vor seiner K a m m e r t ü r begonnen. Als seine 
Frau fragte, was das sei, und dabei ausrief: behiet uns 
gott, sei es zuoberst ins Haus hinauf und zue einem loch 
hinaus gefahren. Das Getöse habe geklungen, als wan 
man einander erschrökhlich herumbschlagen thete. Kurz 
darauf sei Kiber in seine Kammer gegangen, obwohl M a i 
er gemeint hatte, dieser habe sich längs t niedergelegt. 
Kibers Frau stellte ihn selbst deswegen zur Rede und 

wollte wissen, was das seye. E r habe darauf geantwortet: 
la, du waisl nit, was mir ist, ich hab vermaint, daß camin 
brinne. Dann schaute er zum Laden hinaus. A m n ä c h s t e n 
Tag ging er im Morgengrauen weg und kam erst spä t wie
der von Feldki rch nach Hause, so dass Maier nicht sehen 
konnte, ob er ein mahl oder etwas im gesteht gehabt. M a i 
er litt damals ü b r i g e n s unter zahlreichen Unglücksfäl len, 
wusste jedoch nicht, woher selbige khommen. 

Zwei Jahre später , am 18. Februar 1679 e rk lä r t e Mat
t h ä u s Maier bei einer Inquisition, er habe bei Vieh und 
Pflanzen immer noch Unglück. Sebastian Kiber hingegen 
wirtschafte stets erfolgreich, obwohl ihre Tiere im selben 
Stall standen und ihre G r ü n d e gleich nebeneinander 
lagen. Im F r ü h j a h r 1678 sei ihm. Maier, ein Hengst ein
gegangen. Als man dessen Kadaver ö f fne te , habe man in 
der Niere ein gelbes W ä s s e r l e i n gefunden. Davon habe 
der scharpfrichter gesagt, er möge in den stall stöllen, 
was er wolle, werde er doch khain glückh darzu haben, 
wan er nit andere mitel vornemme. Maier ve rdäch t ig te 
nun ain mahl den Kiber, der keinem ehrlichen Mann in 
das Angesicht sehen d ü r f e . 

Die Aussage der Ursula Starkin, die Dr. Welz als ein 
absurdes wesen bezeichnete, ist im Inquisitionsprotokoll 
nicht erhalten. 

In den Rechtsgutachten von 1679 und 1680 wurde Seba
stian Kiber f ü r nicht so v e r d ä c h t i g befunden, dass er ge
fangengenommen werden k ö n n t e . Über den Scharfrichter 
schrieb Dr. Welz 1679: Es muß der scharffrichter mehr 
wissen alß andere leüte, wann er auß einem blossen gel
ben wasser in den nieren gleich eine bezauberung zu 
argumentiren meinet. 

Es ist davon auszugehen, dass kein Gerichtsverfahren 
gegen Kiber eingeleitet wurde. 

U L R I C H K I B E R V O N M I S N A 5 9 1 A M E S C H N E R B E R G , 
SOHN DES H A N S U N D B R U D E R S E B A S T I A N KIBERS 
(SRg, fol. 91a-92b; S tAAug 2968, fol. 44b+45a; 
V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 6; Welz 2, S. 28 f.; 
Welz 3, S. 36 f.) 

Ulrichs Grossmutter vä te r l i cherse i t s wie auch sein Vater 
und dessen Schwester waren als Hexenpersonen ver
brannt worden. 

Bei der Inquisition am 13. Februar 1679 sagte Jakob Bat-
liner aus, dass er Ulr ich Kiber vor etwa sechs Jahren ein 
milchbrendtlin geliehen und dieses erst nach einer zwei
ten Aufforderung wieder z u r ü c k e r h a l t e n habe. Nachdem 
er darin und in anderen Geschirren die Mi lch geseiht hat
te, habe er beim ersten Ma l keinen Tropfen Schmalz ge
winnen k ö n n e n , obwohl er zusammen mit anderen einen 
ganzen Tag und eine halbe Nacht lang am Schlegkübe l ge-
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zogen hatte. D a r ü b e r sei er zornig geworden und habe er
klärt, weil weder ziehen noch bethen helffe, so iniesse er 
nuhr schweren. Dann habe er etwas von der M i l c h und 
dem Rahm seinen Hennen gegeben, darvon die scheuste 
gleich maustodt auf den ruggen darnider gefallen. Da
raufhin habe er den Rest w e g g e s c h ü t t e t und erfahrene 
Nachbarn zu Rate gezogen. Diese wollten z u n ä c h s t wis
sen, ob der Rahm, wenn man ihn auf das Feuer stellte, 
überüef oder nicht. Als er e rk lä r t e , das tue er wie ge
wöhnl ich , rieten sie ihm, er solle einen Kessel voll Wasser 
sieden, geweihtes Salz hineintun, das Geschirr damit 
wacker a u s b r ü h e n und mit geweichter rauten, die im 
dreisigisten geweiht worden waren, dapfer reiben, denn 
es seie der fehler nit an der milch, sonder am gschür. Den 
Rat habe er befolgt und gleich beim ersten Versuch wie
der wie f r ü h e r schmalzen k ö n n e n . Als Verursacher der 
Probleme ve rdäch t ig t e er Ul r ich Kiber. 

Dr. Welz e rk lä r t e in seinem Gutachten vom März 1679 die 
an fäng l i chen Schwierigkeiten beim Schmalzen durch die 
Rücks tände von alkalischem Salz nach der Reinigung ei
nes Gefässes . Sie machten eine Scheidung der Butter von 
der Milch unmögl ich . Dr. Welz nahm an, dass Kiber das 
Gefäss vor der Rückgabe ordentlich gereinigt habe. Der 
Tod der Henne b e s t ä r k t e ihn nur in dieser Vermutung. 

Im Gutachten vom Juni 1680 lehnte Dr. Welz abermals 
eine Verhaftung Kibers ab. 

Laut Prozessopferliste von 1682 lagen keine Unterla
gen über ein Gerichtsverfahren gegen ihn vor. 

M A R I A HOPPIN A U S R U G G E L L , 
TOCHTER M A R T I N HOPPS UND 
S C H W E S T E R E N D E R L E H O P P S . 5 9 2 

E H E F R A U H A N S ÖHRES, G E N A N N T E G L E 5 9 3 

(SRg. fol. 75a-77b; S tAAug 2968, fol. 36a-37b; 
V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 5; Welz 2, S. 23 f.) 

Marias Vater Mart in und ihr Bruder Andreas Hopp waren 
verbrannt worden. Wie sie selbst stand auch ihr Bruder 
Mart in in starkem Hexereiverdacht. 

Der erste Zeuge bei der Inquisition am 23. September 
1675 war der 45 - j äh r ige Norbert Wohlwend aus Ruggell. 
Er e rk lär te , dass er am Margarethentag auf einem seiner 
K i r s c h b ä u m e zwei Knaben erwischt habe, die durch das 
Herunterreissen der nesten dem Baum grossen Schaden 
zufüg ten . Zornig schlug er mit einem Stecken das bieblein 
der Hoppin, das sich noch auf dem Baum befand. A m fol
genden Tag hatte er wegen ihres khucklins eine kleinere 
Auseinandersetzung mit der Hoppin. Er wisse aber nicht, 
was sie dabei gesagt habe, denn er sei ganz gehörlos. 
D a r ü b e r k ö n n e Hans F ö h r besser Auskunf t geben. A u c h 
mit dem Mann der Hoppin sei er schon etliche Male in 

Streit geraten. Jedenfalls sei am Tag nach dem Vorfal l am 
Kirschbaum Wohlwends d re i j äh r ige s Töchte r le in , das da
vor seines darfürhaltens ganz frisch und gesundt gewe
sen war, völlig erlahmt. Er f ü h r t e dieses Unglück auf nie
manden anderen als auf die Hoppin zurück . 

A m n ä c h s t e n Tag wurde Hans F ö h r 5 9 4 aus Ruggell ein
vernommen. Er sagte aus, die Hoppin habe sich bei ei
nem haimbgarten nahe einer Kapelle in Gegenwart vieler 
Personen ü b e r die Schmachworte höchlich beklagt, die 
ein Sohn Wohlwends wegen ihres Buben g e ä u s s e r t hatte. 
Als alle Leute noch beisammen gesessen waren, sei auch 
Norbert Wohlwend zu ihnen gekommen. Daraufhin habe 
ihn Jakle Hopp gefragt: Norberth, hab ich dier die kriese 
genommen? E r antwortete: Nicht du, sonder der Maria 
hiezugegen ihr söhn hats gethan, weicheis] ich eben so 
hoch nit achtete, da fern er die nest nit so übel verderbt 
hete. Die Hoppin bestritt jedoch die Teilnahme ihres 
Sohns, worauf Wohlwend entgegnete, er habe ihn ja 
selbst am Baum angetroffen. Im Zuge des folgenden 
Streits habe die Hoppin zu Wohlwend gesagt: Thue nur 
nit also, du wirst mich nit. fressen. Zwei Stunden darauf 
sei Wohlwends Kind ganz erlamet, also das mönigkhlich 
groses mitleiden mit ihme Wolwenden getragen, ausser 
die Hopin habe ainiges herzenlaid nit erzaigt, sonder 
ganz still geschwigen. 

Dr. Welz bezeichnete die Hoppin im März 1679 zwar als 
Ungeziefer, stellte aber fest, dass die vorliegenden Indi
zien nicht fü r eine Verhaftung ausreichten. 

A m 29. August 1680 wurde der 6 0 - j ä h r i g e 5 9 5 A d a m Mar
xer, Georgs Sohn, zu Ruggell ü b e r M a r i a Hoppin einver
nommen. E r e rk lä r t e , sie sei seines Wissens ein guettes 
weib, so armen leüten vil guets zu thun pflege. Gegen sie 
bestehe kein grosser Argwohn , ausser dass sie gemain-
lich umb die zeit, da man hexen einziehe, am Abend die 
Läden im ganzen Haus schliesse, was sie sonst das ganze 
Jahr hindurch unterlasse. Ausserdem hege man einen 
Verdacht gegen die Hoppin, weil ihr M a n n , der verbrannt 
wurde, selbst nicht viel von ihr gehalten haben konnte; 
denn als man ihn gefangen hatte, fragte er die Geschwo
renen, ob sie seine Frau holen wollten. 

590) Heute Mösma: LNb Eschen. S. 36 f. 

591) Heule Mösma: LNb Eschen, S. 36 f. 

592) StAAug 2968, fol. 36a-37b. 

593) Vgl. nachfolgende Eintragung des Hans Öhre. 

594) Er war zum Zeitpunkt der Inquisition 45 Jahre alt. 

595) Die Altersangabe stimmt nicht mit derjenigen bei der Inquisi
tion über Magdalena Spaltin übere in . 
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Im Inquisitionsprotokoll ist unter dieser Aussage ver
merkt: N. B. pater et frater compusti et ipsa pro saga ab 
omnibus habetur. 

A m selben Tag wie A d a m Marxer e rk l ä r t e der 33-
j ä h r i g e Norbert Heb nach abgelegtem handtglibt, er kön
ne von der Hoppin nicht viel Gutes und nicht viel Böses 
sagen. M a n merke ihr nur an, dass sie sich, wenn Hexen
prozesse g e f ü h r t wurden, stets traurig zaige und. alle 
nacht alle leden im ganzen hausßeisig beschließe. Sonst 
seye der gemeine ruef, sie seye eine hex, deßgleichen 
seye die gemeine sag, sie werde die erste sein, die man 
verbrennen wurde und daß man sie schon vor 10 jähren 
hette verbrenen sollen. Sonsten habe sie kheine sondere 
gemeinschafft mit den leüten. Von irgendwelchen Schä
den, die sie angerichtet haben sollte, wisse er nichts. Sie 
sei nur wie ihr Mann , ihr Vater und ihr Bruder, die alle 
verbrendt worden waren, ve rdäch t ig . 

Laut Prozessopferliste von 1682 wurde gegen die Hop
pin nicht prozessiert. 

H A N S ÖHRE A U S R U G G E L L , 
SOHN H A N S ÖHRES, G E N A N N T E G L E , 
U N D DER M A R I A HOPPIN 
(SRg, fol . 77b; S tAAug 2968, fol . 38a+b; V L A , 
HoA 76,17 Liste von 1682, S. 5; Welz 2, S. 24 f.) 

Sein vatter, grojhnutter [väter l ichersei ts] und vallers 
Schwester sind im rauch aufgangen. Die verbrannten 
müt t e r l i chen Vorfahren wurden nicht a n g e f ü h r t . 

Bei der Inquisition am 26. September 1675 e rk l ä r t e der 
20- j äh r ige Jakob Föhr junior aus Ruggell, dass Hans Öhre 
vor etwa vier oder fünf Jahren zu ihm in den Stall gekom
men sei, als er das Vieh fü t t e r t e . Dabei strich Öhre einem 
kleinen Rind mit der Hand ü b e r den Rücken und sagte: 
Behiet es gott, wie ist dises so ein scheues rindt. Ande
rentags in der F r ü h erkrankte das Tier und war am 
Abend völlig verrekht. Als F ö h r es in die Stauden hinaus
gezogen hatte, sei es dort 14 Tage lang liegengeblieben. 
Kein einziges thier noch vogel habe das Aas in dieser Zeit 
a n g e r ü h r t . Der Argwohn gegen Hans Öhre wurde da
durch vers tä rk t , dass dieser ohne alle gehabte ursach zu 
ihm in den Stall gekommen sei. 

Da Öhre aus sehr verdächtigem gebliith stammte, emp
fahl Dr. Welz im März 1679 eine Gefangennahme. Die 
Indizien genüg ten jedoch nicht fü r eine Folterung. 

Laut Prozessopferliste von 1682 wurde gegen Öhre 
kein Gerichtsverfahren ge führ t . 

M A T T H I A S M A R X E R A U S M A U R E N 
(SRg, fol. 99b-100a; S tAAug 2968, fol. 52b+53a; 
V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 7) 

Bei einer Inquisition am 29. M a i 1680 gab der 42 - j äh r ige 
Fidelis Matt zu Protokoll , dass er vor acht Tagen eine 
Schweineherde, die auf seinem lechen gewesen und sol
ches ganz untergraben habe, hinweggetrieben hatte. Als 
das This Marxer bemerkt hatte, rief er ihm zu, er verder
be ihm das seinige. Matt entgegnete: Warumb? Hast doch 
du solihe auch ab deinem akher getriben. Marxer habe 
dann gerufen: Wahrt du hundt, ich wils dir schon ma
chen. Fünf Tage s p ä t e r kamen zwei Kühe Fidelis Matts 
von der Weide in den Stall, und als er sie melken wollte, 
gaben sie keinen Tropfen M i l c h . Das habe Matt seiner 
Ehefrau e rzähl t , die damals i m Kindbett gelegen sei. Die
se habe daraufhin mit Bezug auf Marxer gesagt: Du hast 
alle weill zu zankhen mit disen teüfels leüthen. Als die 
Kühe am n ä c h s t e n Tag immer noch nicht zu melken wa
ren, habe Matt vom h. pfarer ein wandet khertzen under 
das fuetter geschnitten. Daraufhin seien die Kühe ande
rentags, ohne gefressen zu haben, in den Stall zu rückge 
kommen. Bis zum Zeitpunkt der Inquisition hatte sich die 
Lage nicht viel gebessert. Erst heiint morgens früeh haben 
sie widerumb ein wenig milch angefangen zu geben. 

Von einem Gerichtsverfahren gegen Matthias Marxer la
gen laut Prozessopferliste von 1682 keine Unterlagen vor. 

B A R B A R A GÜFLIN A U S R U G G E L L 
(Welz 4, S. 1 f.) 

Über Barbara Güflin wurde im Sommer 1680 inquiriert. 
Dabei gab Georg Büchel aus Ruggell zu Protokoll, sie habe 
ihn vermittels einiger küchen bezaubert und ihm. eine 
grausame beschwerd. in dem leib verusacht, die nur durch 
geistliche Mittel zu kurieren war. 

Da der Güflin ausser diesem Ereignis nur eine muthwilli-
ge jugend vorgeworfen werden konnte, reichte Büchels 
Beschuldigung laut Dr. Welz fü r ihre Verhaftung nicht aus. 
Wenn aber deren Ä u s s e r u n g g e g e n ü b e r ihrer Schwester, 
die von Kathar ina Büchl in und A n n a Kaufmann in angege
ben worden war, besser untersucht und dabei festgestellt 
w ü r d e , dass die dar in feststellbare Verzweif lung nicht auß 
einiger anderen gemüths Verwirrung hergerühret, w ä r e 
gegen die Güflin sehr w o h l gerichtlich vorzugehen. Wei
tere Angaben liegen nicht vor. 
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J A K O B S C H E C H L E A U S M A U R E N , 5 9 6 

W O H L SOHN DER B A R B A R A MORATIN 
(SRg, fol. 271a-272a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 20; Welz 3, S. 38 f.) 

Fidelis Kiber gab bei einer undatierten Inquisition zu 
Protokoll, dass Jakob Schechle e inmal ohne sein Wissen 
in den Stall gekommen sei und dem Ross Heu vorgeschü t 
tet habe. In einer anderen Version dieser Aussage ist 
nicht mehr davon die Rede, dass Schechle den Stall ohne 
Wissen des Besitzers betreten hatte. A u f alle Fälle sei das 
Pferd daraufhin gleich erblindet und habe sich danach so 
sehr verblüettet, dass es nach sechs oder sieben Wochen 
verendet war. Kiber ve rdäch t ig t e Schechle auf Grund der 
Angaben des Wasenmeisters. Als dieser den Tierkadaver 
geöf fne t hatte, habe er näml i ch e rk lär t , das Pferd sei von 
bösen leüthen verritten worden, weil es an den Nieren 
ganz schwarz war. 

Dr. Welz sprach sich in seinem Gutachten vom Juni 1680 
gegen eine Gefangennahme Schechles aus. Über ihn lie
gen auch keine weiteren Unterlagen vor. 

K A T H A R I N A W A N G N E R I N A U S R U G G E L L , 
W I T W E H A N S HOPPS, G E N A N N T PFEIFER, 
E H E F R A U H A N S BÜCHELS 
(SRg, fol . 35b-41a ; S tAAug 2968, fol. 12a -
19a. u. 51a-52a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 3; 
Welz 2, S. 13-16) 

Ihr erster Mann , Hans Hopp vulgo Pfeifer, war 1669 hin
gerichtet worden. 

Der erste Zeuge bei der Inquisition vom 10. Februar 1679 
war der 30- j äh r ige Andreas Büchel aus Ruggell. Er sagte 
unter Eid aus, dass sein damals zwe i j äh r ige s K i n d vor 
etwa zweieinhalb Jahren auf die Gasse gegangen sei und 
vor der Wangnerin als einer n ä c h s t e n Nachbarin seine 
Notdurft verrichtet habe, wie unmündige kinder ohne 
schandt zuethuen pflegen. Daraufhin sei der Sohn der 
Wangnerin ganz zornig zur Mutter des Kindes geloffen 
und sye also ahngefahren, sye solle die kinder zu haus 
behalten und verhieten, daß sy ihme solchen unflath nit 
für daß hauß machen, dan dises welle er nit leiden. Die 
Frau Andreas Büchels antwortete, wenn er das oder ä h n 
liches nicht ertrage, so solle er der nachbaren auch 
mießig gehn und sy nit alle augenblikh gleichsam bald 
umb dises, bald umb ienes ahnlaufen und. leichens [Aus
leihens] halber ansprechen, wie er ihren thüe. 

Nach acht Tagen bekam das K i n d oberhalb des Näs 
leins einen kleinen Flecken, der trotz aller angewandten 
Mittel um sich frass, daß innerhalb 14 tagen der schaden 
haut und haar bis auf die halbe schaitel hinauf mit /reg

sten schmerzen des armen khindts verzörl gehabt hatte. 
Als der Vater beim Doktor am Hirschensprung Hilfe such
te, e rk l ä r t e dieser, es seie große zeith, daß er zu ihm 
khommen, dan iez khönne er noch helfen, fals er aber 
noch 8 tag angestanden, wurde es vil haben zuthuen ge
ben. E r erhielt drei rote pülferle, die er dem K i n d in ei
nem mießle oder süplein einzugeben hatte. Ein g r ü n e s 
sollte er mit schmer [rohem tierischem Fett591] zu ainem 
selblin machen und das Kleine damit einschmieren. Dabei 
hatte er genau darauf zu achten, dass innerhalb der n ä c h 
sten acht Tage kein f remder Mensch zu dem K i n d gelas
sen werde; denn es w ü r d e sich ergeben, dass jemand 
komme und frage, wie es mit ihm stehe. 

Genau das geschah auch: Die Wangnerin kam dreimal 
und wollte das K i n d sehen. Nachdem ihr der Zutritt stets 
verweigert worden war, genas es durch die oben genann
ten Mittel . 

Gegen die Wangnerin sprach weiters eine Aussage, die 
Andreas Mil le r aus Gampr in bei der Inquisition ü b e r 
ihren Sohn Silvester Hopp vorgebracht hatte. Sie bezog 
sich auf einen a n g e k ü n d i g t e n Schadenzauber mit ver
meintl ich eingetretener Wirkung . 

Bei einer Zeugeneinvernahme am 19. August 1676 gab 
der 70 - j äh r ige L a n d f ä h n r i c h Hans Büchel aus Ruggell zu 
Protokoll , letzten Früh l ing , als Jos Mader, ein Sohn A n d 
reas Maders von Matsche i s , 5 9 8 verstorben und in den 
bäum gelegt worden war, sei ein Hund zu dem Leichnam 
gekommen, der sich nicht mehr vertreiben habe lassen, 
bis man mit einer trenzen (Pferdezaum) nach ihm gewor
fen und ihn an der Nase verletzt habe. Gleich da raufhabe 
die Wangnerin umb den balbierer (Wundarzt) gesandt und 
sich curieren lassen, wodurch sie ve rdäch t ig geworden 
war, sye miesse der hundt gewesen sein. 

Diese Aussage wiederholte der L a n d f ä h n r i c h bei der 
Inquisition am 10. Februar 1679. Dabei e r g ä n z t e er die 
Darlegungen noch um einige Details, die er von Andreas 
Mader aus Matscheis vernommen hatte. Der Hund habe 
dessen Sohn Jos Mader gebissen und dabei dermassen 
vergifftet, dass dieser ohngeacht aller angewendten mit
ten hab sterben miesen. Daraufhin habe der Hund selbst 
den Leichnam noch angreifen wollen, ia seie vertier ver-
muetlich, daß diser hundt allen Maderischen nachgesezt 
habe. Denn als Andreas Mader vor einiger Zeit in seiner 
Tenn gemetzget habe, sei der Hund hergelaufen und habe 
ihn so attackiert, dass er sich zusammen mit den anderen 
drei Anwesenden vor seinen grimmigen anfahl nur khim-

596) Die Inquisitionsaussagen über Jakob Schechle wurden verse
hentlich den Aufzeichnungen aus der Grafschaft Vaduz zugeordnet. 

597) Vorarlbergisch.es Wörterbuch, Bd. 2, Sp. 984. 

598) Fraktion des linksrheinischen Teils der Altgemeinde Altenstadt. 
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merlich erreten mögen. Spä t e r setzte der Hund einer 
Frau, die am Bach wusch, so heftig zu, dass sie sich nur 
mit Hilfe herbeigelaufener Burschen seiner erwehren 
konnte. Dann habe sich der hundt blezlich verlohren, daß 
khain mensch wisse noch erfahren khönnen. 

Der n ä c h s t e Zeuge bei der Inquisition von 1679 war 
der etwa 40- j äh r ige Stachus Marxer aus Ruggell. Er be
s tä t igte die Angaben des L a n d f ä h n r i c h s und e r g ä n z t e sie, 
indem er aussagte, dass um die Zeit, als der Hund durch 
die nachgeworfene Trense verwundet worden war, die 
Wangnerin frisch und gesundt nach Matscheis gegangen 
war und mit Verletzungen an der Nase, im üb r igen 
Gesicht und am A r m übt zugericht wieder z u r ü c k k e h r t e . 
Unterwegs begegnete sie J ö r g Metzler aus Bangs, dem sie 
auf seine Fragen hin e rk lä r t e , sie sei von einer Stiege 
gefallen. Michael Öhre , der Balbierer, habe sie kuriert. 
Bald jedoch sei die Geschichte in Ruggell jedermann be
kannt gewesen. 

Der 68 - j äh r ige Andreas Mader bes tä t ig te ebenfalls die 
Aussagen des L a n d f ä h n r i c h s und diejenige Stachus Mar 
xers. Er sagte weiters aus, als sein verstorbener Sohn 
Jos im pfeiferischen Haus einen Trunk zu sich genommen 
habe, sei er nicht nur an H ä n d e n und F ü s s e n lahm 
geworden, sondern habe die zungen für daß maul heraus 
gehenkht, daß sich einer darab entsezt habe. Er sei eines 
erbermlichen todts gestorben. Der Doktor in Oberriet 
habe gesagt, die Ursache d a f ü r w ä r e ein Gift gewesen. Als 
Jos verstarb, sei ein grosser scheckiger Hund ohne 
Schweif vor Maders Schopf gelegen. Nachdem er einen 
Prügel nach ihm geworfen hatte, habe ihn der Hund ins 
Maul genommen und den Kopf d a r ü b e r geschüt te l t . Dann 
sei er in ein Nachbarhaus gelaufen und habe sich eine 
Speise vom Herd holen wollen. Als die Frau, die gerade 
das Feuer s chü r t e , das zu verhindern versuchte, wurde 
sie vom Hund angefallen und gefehrlich in den schenkhl 
gebissen. Der Schaden habe in der Folge heftig umb sich 
gefressen. Der Feldkircher Balbierer Peter Wolf habe die 
Frau so lange nicht kurieren k ö n n e n , bis seine medica-
menta benediziert worden seien. Nach außgestandenen 
unglaublichen schmerzen besserte sich dann der Zustand 
wieder. 

Weiters sei der Hund zu Maders S ö h n e n gekommen, 
als diese Bretter holten, um ihrem verstorbenen Bruder 
einen bäum zuverfertigen. Das Tier habe sie anfallen wol
len und bis zum Stall Mar t in Walchs verfolgt, in dem der 
Verstorbene lag. Als Jakob Striger schiessen wollte, habe 
sein auf ihne hundt angeschlagnes rohr immerzu versagt. 
Nachdem sie das Tier schliesslich mit einem Stein hin-
khendt geworfen hatten, sprang es dessen ungeachtet 
auf einen hohen strobahren und versteckte sich dort. 
Jakob, der Sohn Andreas Maders, stieg mit einer Leiter 
hinauf und hatte ihm mit ainer drenzen an den köpf ge
worfen, das sy darinn stekhen bliben, darüber der hundt 

mit der so im köpf stekhenden drenzen in dem thenn hin 
und wider geloffen. 

A u c h zu Maders Tochter sei das Tier einmal gekom
men und habe ihr zugesehen, als sie das Laub verbrann
te, auf dem ihr verstorbener Bruder Jos gelegen war. Da
nach habe er sich auf dem Feld h e r u m g e w ä l z t . Dabei 
schien es so, als ob der Hund einen weissen Bauch gehabt 
hä t te . Deshalb e rk l ä r t e die kleine Tochter eines Nach
barn, daß seye khain rechter hundt. Daraufhin habe die
ser sie erschrökhlich angeleitet. Die Wangnerin aber sei 
zur selben Zeit khrum befunden worden und einen arm in 
der schlingen tragen miesen. Sie habe auch löcher im 
angesicht gehabt und die Hilfe des Balbierers beanspru
chen m ü s s e n . 

Die 33 - j äh r ige M a r i a Büchl in , Ehef rau Leonhard 
Güfels aus Ruggell, sagte unter E id aus, dass sie i m ver
gangenen Winter unter einer schweren Krankhei t gelitten 
hatte. Deshalb habe sie ihren Mann zum Doktor am Hir -
schensprung geschickt, der ihm mitteilte, dass das Übel 
von einem ihr beigebrachten besen trunkh h e r r ü h r t e . Ob
wohl sie das davor nicht vermutet hatte, sei in ihr darauf
hin ein b ö s e r Argwohn gegen die Wangnerin entstanden. 
Sie erinnerte sich, dass ihr diese Person als ihre gefalerin 
ein Viertel Wein ins Kindbett gebracht und ihr immerfort 
zugesprochen hatte, sy solle drinkhen. seye der beste 
wein, den sy in dem keller habe. Deshalb hatte sie auch 
getrunken, und zwar ohne dass die Wangnerin ebenfalls 
einen Schluck davon nehmen wollte, obwohl sie anderen 
Wein, den die Kindbetterin zu Hause hatte, nicht ver
s c h m ä h t e . Die Krankhei t sei der Büchlin von ainen glid in 
daß ander hin und her geschossen und hab sy in die 8 tag 
nit gehen khönnen und an hend und fiesen 3 wochen lang 
blateren gehabt. Ihr konnte erst geholfen werden, nach
dem durch den Doktor am Hirschensprung und die geist
lichen Mittel der Kapuzinerpatres eine griene abschewli-
che und rues bitere materi von ihro getriben worden war. 

Der 67 - j äh r ige Hans Marxer aus Ruggell gab zu Proto
koll , daß er schon von vilen jähren hero weder schmalzen 
noch anderes wie seine andere nachbaren habe mögen. 
Als vor einem Jahr etwelche haiden bei ihme über nacht 
gelegen waren, e rk l ä r t e i h m eine Zigeunerin, daß. so lang 
sein Stadl stehn werde, er khain glikh zuverhoffen habe. 
Er m ü s s e eine Schaufel nehmen und dort, wo sie es ihm 
zeige, graben. Das habe er getan und sei - nachdem er ein 
wenig geschaufelt hatte - auf einen zusammen gewikhle-
ten und. aines ay grossen büschl underschidlicher har, 
darunder ain beinle von einen unschuldigen khindle ge
wesen, gestossen. Da habe die Zigeunerin gesagt, sie 
m ü s s e es wieder dorthin tragen, woher es gekommen sei. 
Als ihr Hans Marxer n a c h g e s p ä h t hatte (nach gelaustert), 
um zu sehen, wohin sie es bringe, habe er bemerkt, wie 
sie dem pfeiferischen Haus zuging, wo die Wangnerin 
wohnte. 
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Der 30- j äh r ige Ulr ich Marxer, Hansen Sohn, aus Rug
gell gab zu Protokoll, letzten Winter seien die Schweine 
der Pfeiferin auf seiner stach herumgegangen und von 
der Besitzerin oder ihren Leuten trotz aller Mahnungen 
nicht weggetrieben worden. Nachdem er dies selbst be
sorgt und weiteres gegen sie unternommen hatte, seien 
seine Schweine krank geworden. (Sie begannen zu aberi). 
Ein Teil von ihnen sei verendet, die anderen Tiere habe er 
durch angewente mitl erhalten k ö n n e n . Weiters habe er 
der Wangnerin ein hienlin zu todt geworffen. Daraufhin 
seien ihm innerhalb von acht Tagen vier Hennen einge
gangen, doch glaube er nicht, dass die Wangnerin oder 
die Ihren davon wussten. 

A m 1 ] . Februar 1679 gab der etwa 40 - j äh r ige Rochus 
Marxer aus Ruggell an, er habe eine Zeit lang mit Jakob 
Hopp, dem Sohn der Wangnerin, Holz gehauen. Dabei 
habe er einen Unfal l erlitten, durch den sein Bein ganz 
krum worden war. Nachdem er einen Balbierer kommen 
lassen hatte, fand sich auch schon bald die Wangnerin in 
seinem Haus ein und schaute ihm, Rochus, ü b e r die A c h 
sel, als er verbunden wurde. Dabei sagte sie: Behiet uns 
gott, wie ist das ein schaden. Als Rochus Marxer den Bal 
bierer zur brend einlud, machte sie sich strakhs wieder 
fort. Er behauptete nun zwar nicht, dass ihm die Wang
nerin die Tanne auf den Schenkel fallen habe lassen, es 
erschien ihm aber doch verdäch t ig , dass sie so schnell 
wusste, was ihm passiert war. Er hatte gedacht, niemand 
im Dorf hä t t e von seinem Unglück auch nur das Geringste 
erfahren. 

Der 36- j äh r ige ( spä te re Schrift) Stachus Marxer e rk lä r 
te, vor etwa sechs Jahren habe sein Bruder Ulr ich eine 
Tochter der Wangnerin namens Euphemia zu heirathen 
gedacht. Auch seine Eltern waren damit einverstanden, 
beederseits freindtschafften zusammen khommen [zu] 
lassen. Er, Stachus. hingegen habe sich der Vereheli
chung widersetzt und sie mit allen Mitteln zu hintertrei
ben versucht, weilen die Hopische ein der hexerey halben 
verschraites geschlecht, das seinige aber davon pur undt 
rain. Deswegen sei Euphemia sogar einmal mit der Ax t 
auf ihn zugetreten und habe von ihm verlangt, er solle er
k lä ren , warum sie keine ehrlichen Leute seien. Da habe 
Stachus auf ihren verbrannten Vater hingewiesen. Dar
aufhin sei er seines Lebens nicht mehr sicher gewesen. 
Sein Vater Hans Marxer und Bartie Wohlwend h ä t t e n da
mals das Ärgste verhindert. Die Feindschaft mit den Hop-
pischen w ä h r e jedoch bis heute. Kurz nach dem Streit sei 
einer seiner Kühe das halbe Euter verdorben sowie ein 
Schwein, das am Vorabend noch frisch und gesund gewe
sen war, in der Nacht verendet. U m Ruhe zu erlangen und 
von so beser nachbarschafft sich zuerledigen, habe er in 
der Folge sein Haus verkauft, und zwar an die Hoppi
schen selbst. Ausgenommen vom Kauf war ein Flachs
acker, wo das G e w ä c h s auf daß aller schenest gstanden 

und aber über nacht ohne ainigens ungewiter oder 
schlag=regens dermasen verderbt und verdrillet worden, 
als wan die kazen oder der gleichen in selbigem umgerolt 
helen, da. man doch die geringste spur nit ersehen mögen. 
Daraufhin wurde Marxer zornig und ä r g e r t e sich, dass er 
nicht wusste, wer den Schaden angerichtet hatte. Sein 
Schwager Jakob Hopp, der j ü n g s t e Sohn der Wangnerin, 
lachte ü b e r seinen Verdruss, hegte denselben Verdacht 
wie er und sagte, es were da. ein dr. vonnöthen, der dise 
such declarierte. Euphemia kam jedoch aus dem Haus 
gelaufen und r i e f Wer hats gethan, wer hats gethan? 
Bald darauf erblindete Stachus Marxer ein ansehenlicher 
hengst, den er zuvor nicht um 30 Gulden verkauft hä t t e . 
Jakob Hopp hatte davor e rk lä r t : Der Stachus reitet wohl 
wackher herumb, aber gebe er achtung, ob er auf st. 
Johanni tag auch noch also werde reiten khönnen- wel
ches ihme freilich ohnmöglich worden, weilen daß roß auf 
selbigen tag stockh blind gewesen. 

A m 13. Februar 1679 gab die 49 - j äh r ige Madgalena 
Mi l le r in aus Ruggell zu Protokoll, die Wangnerin sei etwa 
vor zwei Jahren zu Vinzenz Öhres Schweinestall gegan
gen und habe dort ein fehrlin besichtiget. Nachdem sie 
von der Mi l le r in gefragt worden war, was sie hier mache, 
antwortete sie, sy habe das fehrlin beschawt, es seye 
wohl ein scheues fährlin, thüe alles an ihme vor fäthe 
schlöteren. Daraufhin sei das Ferkel jedoch bald khrum 
und lahm geworden, so dass es die fues auf der erden 
nachschlepen miessen, und nach drei Wochen verendet. 
Dabei sei kein anderer f remder Mensch ausser der Wang
nerin in den Stall gekommen. 

A m 22. Februar 1679 wurde eine weitere Zeugenein
vernahme gegen die Wangnerin vorgenommen, die im 
schellenbergischen Inquisitionsprotokoll nicht vermerkt 
ist. Laut Salzburger Rechtsgutachten war der erste Zeuge 
Christ ian Conrad, Hansen Sohn. Die entsprechende Ein
tragung wurde s p ä t e r wieder durchgestrichen. Möglicher
weise waren die Unterlagen in Unordnung geraten, denn 
mit Chris t ian Conrad h ä t t e zum einzigen M a l ein Bewoh
ner der Grafschaft Vaduz bei einer Inquisition ü b e r je
manden aus der Herrschaft Schellenberg ausgesagt. 

Die zweite Zeugin bei der Inquisition von 22. Februar 
1679 ist in den schellenbergischen Unterlagen verzeich
net. Es handelte sich dabei um die 35 - j äh r ige A n n a Büch
l in , die Ehef rau Andreas Büche ls . Sie gab zu Protokoll: Als 
sie ihrem Schwiegervater Hans Büchel, der mit ihrer 
Stiefmutter, der Wangnerin, verheiratet war, gehewet, 
habe sie zu seinen medlen gesagt, sie sollen ihr Bi rnen 
holen. Die Wangnerin war dagegen und musste erst von 
dem mann darzu gezwungen werden, so dass sie dem 
Wunsch nur mit h ö c h s t e m Unwil len nachkam. A m folgen
den Tag habe A n n a zwei oder drei Birnen auf n ü c h t e r n e n 
Magen gegessen, woraufh in sie also bald einen solchen 
frost in hend und fieß bekhommen, daß sy sie durch die 
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zechen und alle glider gefroren, so dass sie kaum mehr 
von der Kirche heimkam. Bald darauf sei sie in Ohnmacht 
gefallen und habe an Füssen und H ä n d e n helle Blasen in 
der Grösse einer baumnuß bekommen. Da sy schon des 
todts zusein vermainet, sei ihr durch den Doktor am 
Hirschensprung geholfen worden, indem dieser eine ab
scheuliche Materie von allerley färben von ihro getriben 
habe. Er e rk lä r t e auch, sy habe g i f f t bekhommen und eine 
gar schedliche stiefmueter. Dadurch sei ihr Argwohn ge
gen die Wangnerin entstanden. 

Im Anschluss an diese Aussage ist in den Inquisitions
protokollen vermerkt: Dise aussag solle vermög beider 
herrn landtammenner alß h. amman Öhrins et Schrei
bers aigen atestation auß lauter neid und haß herrüehren 
und also nullius momenti sein. 

Dr. Welz schrieb i m März 1679 ü b e r die Wangnerin: Es 
ist diese nicht eines haares wehrt besser alß ihr mann 
und kinder, welche das gifl zweifeis frej von der mutler 
gesogen und denselben ihr an leib und seel dringendes 
unglückh zu danckhen und zu zu schreiben haben. Zur 
Folterung dieses weibs hä t t e es seiner Meinung nach 
nicht den halben Teil der Indizien erfordert. (Laut Dr. 
Mosers Urteil im Salzburger Rechtsgutachten konnte die 
Wangnerin aufgrund der Unterlagen ratione veneficii nit 
gravirt, also der Hexerei nicht bezichtigt, werden.) 

Im Inquisitionsprotokoll steht von s p ä t e r e r Hand ver
merkt: Mortua est morte nalurali et ita evasit manus car-
nificis. Das heisst: Sie verstarb eines n a t ü r l i c h e n Todes 
und entkam dadurch der Hand des Scharfrichters. Ver
mutlich verstarb sie noch vor einer geplanten Verhaftung. 

DIE IM J A H R E 1680 HINGERICHTETEN 
PERSONEN AUS DER HERRSCHAFT 
SCHELLENBERG 

M A R I A W A L S E R I N A U S M A U R E N , 
E H E F R A U H A N S E N D E R L I N S UND 
S C H W E S T E R H A N S W A L S E R S , 
K N E C H T DES W A I B E L S 
(SRg, fol. 5b-18b; S tAAug 2968, fol. 5a-6b; V L A , 
HoA 76,17 Liste von 1682, S. 1 f. u. 10; Welz 2, S. 6 f.; 
Welz 3, S. 33-35) 

Marias Mutter war wohl schon vor 1678 als Hexe h in
gerichtet worden. In vorigem proceß folgten deren Schwe
ster und die Stiefmutter der Walserin im rauch nach. 
Auch ein Bruder Marias wurde damals hingerichtet. 
(Einem zweiten Bruder, Knecht des Eschner Waibels, 
wider fuhr 1680 dasselbe Schicksal.) Die Walserin selbst 
w ä r e in vorigem proceß ebenfalls verbrannt worden, 
wenn sie sich nicht fü r schwanger ausgegeben hä t t e ; be
vor ihr Schwindel aufkam, war der Prozess aber einge-
stelt worden. 

Über M a r i a Walserin wurde am 16. November 1 6 7 5 5 9 9 i n -
quiriert. Dabei bezeugte Jakob Hasler als ihr negster 
nachbaür, dass er mit ihr wegen des grossen Schadens, 
den ihre Hennen angerichtet h ä t t e n , in einen Streit gera
ten sei. Dabei habe ihm die Walser in gedroht, daß sy sol
ches ihnen schon widerumb wolle entgelten lassen, wel
ches er auch wohl erfahren, weilen ihme dieseIbige nacht 
ein ... schwein zugrundl gangen seye. 

Als der Walserin einmal ein Rind eingegangen war, 
habe Kathar ina Schmidl in ihr g e g e n ü b e r Mit le id bezeugt. 
Darauf habe erstere mehr tibi als wohl reagiert, indem sie 
sagte, sie solle sich ihretwegen nit bekhummeren-, sie 
m ö g e vielmehr auf ihr aigen vich achthaben. Bald danach 
sei der Schmidl in ein scheues rind verrekht. 

Kathar ina Schmidl in bes tä t ig te die geschilderten Vor
g ä n g e unter E id und e r g ä n z t e die Aussage durch den Be
fund des Metzgers Jakob Hasler bei der Untersuchung des 
Tierkadavers. Das verendete Rind sei am Rücken ganz 
schwarz und blau gewesen. Es habe nicht anders ausge
sehen, als wan man darauf wie in einen sessel geriten 
were. Weder vom hinteren Leib noch von den ganz lah
men Beinen noch von den Eingeweiden konnte etwas ver
wendet werden. Nur die Vorder läufe waren brauchbar. 

Als n ä c h s t e s sagte Hans Kiber aus, er habe einst einen 
Rechtsstreit mit dem M a n n der Walser in gewonnen. Das 
habe diese so weith im Verdruß angetriben, dass sie ihm 
drohte, sy welle es ime schon eintrenkhen. Und bereits 
am folgenden Tag gab seine Kuh nur ganz gestockte 
Mi l ch . A m dritten Tag verendete ihm ein Stier. Der K u h 
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konnte mit geweihten Sachen von den Kapuzinern gehol
fen werden. 

A m 19. August 1676 wurden neuerlich Aussagen ü b e r 
die Walserin protokolliert. Damals bes tä t ig te der 49 - j äh r i 
ge Metzgermeister Jakob Hasler, was Kathar ina Schmid
lin ü b e r ihr verendetes Tier ausgesagt hatte, und füg te 
dem noch hinzu, in den letzten Jahren habe ihm die 
Walserin, wenn er ihr nicht nach Wunsch zur Hand ge
gangen sei, gleich ain unglükh zugefiegl. Die Folge davon 
war, dass er neun ganze Jahre hindurch khein heubtlin 
[Stück] vich khönnen darvon bringen. Der Schaden, deßen 
ursach er allain iro und ihren thails verbrendten vor: und 
eitern zuschreibe, belaufe sich auf ü b e r 600 Gulden. In 
letzter Zeit zeige sie jedoch keinerlei Wide rwär t i gke i t ihm 
gegenüber , und er k ö n n e auch nix gewises von ihrer he
xereg sagen, allein suspiciere er auf sye, wegen all zu 
grossen wider sy ergangenen geschray. 

Kathar ina Schmidl in sagte am 19. August 1676 aber
mals gegen die Walserin aus. Als sie vor zwölf Jahren im 
Kindbett gelegen sei, habe sie gleich ahnfangs die Walse
rin besucht und ihr eine Suppe gekocht, von der sie sofort 
einen solchen hefftigen grosen husten und haysere be-
khommen, daß es sye über daß herz übel getrukht und 
aufgebleet, also daß sy es noch zu zeilhen empfinde und 
vermaine, sy miesse zerspringen. 

In seinen Gutachten von 1679 und 1680 e rk l ä r t e Dr. Welz, 
dass die Walserin, die er unter anderem als Ungeziefer 
bezeichnete, gefangen und gefoltert werden k ö n n e . 

Sie wurde am 15. Jul i 1680 verhaftet und vom Gericht 
zuerst gütl ich, dann peinlich examiniert. Dabei gestand 
sie die Hexerei und gab etliche Kompl izen an. E in Wider
r u f n ü t z t e ihr nichts, denn sie wurde durch das Spanische 
Fusswasser abermals zum G e s t ä n d n i s gezwungen. Aus 
dem Rechtsgutachten geht hervor, dass sie bekennen 
musste, den Teufelspakt mit ihrem eigenen Blut unter
zeichnet und sich zum Ausfahren eines Steckens sowie 
einer Salbe bedient zu haben, die ihr der Teufel gegeben 
hä t te . Weiters habe sie verschiedenen Leuten durch zau
berey die frücht verdarbt. 

Laut Prozessopferliste von 1682 wurde M a r i a Walser in 
1680 hingerichtet. 

H A N S W A L S E R , K N E C H T DES W A I B E L S , 
A U S E S C H E N , B R U D E R DER M A R I A W A L S E R I N A U S 
M A U R E N , DER E H E F R A U H A N S E N D E R L I N S 6 0 0 

(SRg, fol. 19b-22b; S tAAug 2968, fol. 8a+b; V L A , 
HoA 76,17 Liste von 1682, S. 2 u. 10 ; 6 0 1 Welz 2, S. 8 f.; 
Welz 3, S. 35 f.) 

Walsers Mutter und deren Schwester sowie sein eigener 
Bruder waren verbrannt worden. 1680 wurde auch seine 
Schwester M a r i a hingerichtet. 

Ü b e r Hans Walser wurde am 13. September 1675 inqui-
riert. Der 30 - j äh r ige Ferdinand Marxer sagte dabei aus, 
dass Walser vor u n g e f ä h r acht Wochen seinem etwa zwei
j ä h r i g e n Kind , welches zuvor ganz gesundt war, auch 
schon etwas gehen und reden khönnen, ein Stück von 
dem Brot, das er im Hosensack hatte, abgeschnitten und 
zu essen gegeben habe. Zehn Tage s p ä t e r sei das Kind mit 
grosem schmerzen angefallen, auch an hend und fuessen 
ganz lamm worden. Durch den Gebrauch von geistlichen 
Mitteln habe sich sein Zustand so gebessert, dass es die 
rechte Hand wieder leicht bewegen konnte. Marxer fügte 
seiner Aussage noch hinzu, es haben die jenige, so darbey 
gewesen, gegen ihme Marxern geandet, daß er solches 
niht hete sollen geschechen lassen, weilen er [Walser] in 
sehr üblen rueff und so gar mit seinen angesicht nicht vil 
guetes von sich ausdeutet. 

A m 8. Februar 1679 bezeugte der Gerichtsmann Hans 
Öhre , dass das Kind bis heute noch an der rechten Hand 
lahm sei und keine Hilfe etwas n ü t z e . 

Ein dritter Zeuge, Baptist Hasler, ist nur undatiert in 
einem Auszug aus den Kriminalprotokol len verzeichnet. 
Er bezichtigte Walser, die Krankhei t eines Rosses verur
sacht zu haben. 

Dr. Welz sprach sich im März 1679 fü r eine Gefangennah
me Walsers samt anschliessender Folterung aus. Im Ge
gensatz dazu meinte der Rechtsgutachter im Juni 1680, 
dass sich der Richter vor einer Verhaftung um weitere In
dizien b e m ü h e n m ü s s e . 

A m 19. Jul i 1680 wurde Walser vom Vaduzer Gericht 
examiniert. Da er nichts f re iwi l l ig einbekannte, wurde er 
zwei Stunden lang in das Spanische Fusswasser gesetzt. 
Daraufhin gestand er, einen Teufelsbund mit dem eigenen 
Blut unterzeichnet zu haben; auf einem Stecken, den er 

599) Zur Datierung vgl. S. 8. 

600) Diese genealogische Zuordnung stützt sich auf die in den Inqui
sitionsprotokollen einleitend angeführ ten Angaben über die Ver
wandtschaft. 

601) In der Delinquentenliste von 1682 wird auf S. 2 der Wohnort 
Eschen, auf S. 10 wohl versehentlich Mauren angegeben. 
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mit einer Salbe einzuschmieren hatte, zu Hexensabbaten 
gefahren zu sein; Matthias Marxer einen Stier verzaubert 
und andere Leute durch die Erzeugung von Hagelwetter 
geschäd ig t zu haben. 

Hans Walser wurde laut Prozessopferliste von 1682 
hingerichtet. 

SILVESTER HOPP AUS R U G G E L L , 
SOHN H A N S HOPPS, G E N A N N T P F E I F E R , 
UND DER K A T H A R I N A W A N G N E R I N 
(SRg, fol. 22b-35b; S tAAug 2968, fol . 9 a - l l b ; 

V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 2 f. u. 10; Welz 2, 
S. 9-13; Welz 3, S. 21-24) 

Silvester Hopp - von schlechten eiteren gebohren - wurde 
von vielen Leuten der Zauberei diffamiert und war von 
gefangenen Hexenpersonen denunziert worden. 1669 
hatte man seinen Vater Hans Hopp, genannt der Pfeifer, 
sowie seine Grossmutter Kathar ina Büchl in als Gif tmi
scher hingerichtet. Ausserdem standen seine Geschwister 
und die Mutter Kathar ina Wangnerin in offenem r u e f f , nit 
sicher, wan man nach ihro greifen werde. 

Über Silvester Hopp wurde am 13. September 1675 inqui-
riert. Der 33- j äh r ige A d a m Marxer, Peters Sohn, gab 
dabei zu Protokoll, vor etwa sieben Jahren, kurz nachdem 
der alte Pfeifer hingerichtet worden war, habe er bei des
sen Familie gemetzget. Deren Mitglieder seien dabei sehr 
lustig gewesen, w o r ü b e r sich Marxer wunderte. Als er das 
Fleisch einsalzen wollte, sei Silvester Hopp vulgo der 
Pfeifer mit einer Kanne Wein zu ihm gekommen. Marxer 
hielt nur ungern mit und bekam dann zu Hause solche 
Schmerzen, dass er sich gleich ins Bett legen und Theriak 
zur austreibung diser materi einnehmen musste. Da
durch und durch Bettruhe sei sein Zustand bald besser 
geworden. 

Marxer bes tä t ig te diese Aussage am 20. Februar 1679 
und fügte noch hinzu, dass er die Schmerzen vor kurzer 
Zeit wieder empfunden hatte. Er konnte eine Weile nichts 
mehr essen, empfand ober dem Herzen grosse Schmer
zen, wurde am Leib sehr geschwollen, musste sich nie
derlegen und nahm immer zue Theriak ein. Dadurch habe 
er eine solche ganz griene abscheulich und zeche materi 
von sich gebracht, daß man sye hete aufhaspeln khönnen. 
Trotzdem sei er nicht mehr ganz gesund geworden, bis er 
die Mittel des Doktors am Hirschensprung anwandte. Sei
ne Frau hatte sich näml ich zuo dem bey dem Hirschen
sprung sich aufladenden dr. [begeben], umb gedeyliche 
mitl zueholen. Der Doktor habe zu ihr gesagt: Weib, ihr 
habt eweren mann noch nit lang, so aber ihr selbigen len
ger begehret, miesl ihr beschleinigist die ihme von mir 
verordnete medicinalia applicieren, dan er sich noch 

wohl einzubilden wissen wirdt, wo er bei einer mezgete 
das ienige bekhommen. 

Der zweite Zeuge bei der Inquisition am 13. September 
1675 war der 60 - j äh r ige A d a m Marxer. Er berichtete fol
gendes: Die junge barsch, unter der sich auch zwei seiner 
S ö h n e befanden, hatten Hopp gevobt und ainen kizen 
wager tituliert, wei l er ein verendetes Kitz zum Vergra
ben weggetragen hatte. D a r ü b e r ä r g e r t e sich Hopp und 
e rk lä r t e , wenn einem oder dem anderen eine Kuh oder 
ein Pferd umfalle, so wolle er auch darüber lachen. Schon 
am n ä c h s t e n Morgen sei ihm, A d a m Marxer, ein scheues 
roß erkhrankhet und ganz wietig hin: und wider geloffen, 
bis [es] entlich negst seinem stadel, da es ein eter durch 
brochen. verrekhter gefunden worden. Diesen Unfal l füh r 
te Marxer auf Hopps Ä u s s e r u n g e n zurück . 

A m 19. August 1676 bes tä t ig te Georg Marxer die obi
gen Aussagen seines Vaters unter E id . 

Der dritte Zeuge im September 1675 war Jakob 
F ö h r aus Ruggell. Hopp hatte ihm verboten, ü b e r seinen 
Grund zu fahren. Da sich F ö h r jedoch um dieses Verbot 
nicht g e k ü m m e r t hatte, sei er bald erkrankt und habe 
deshalb den Hopp in Verdacht gehabt. Als der Doktor am 
Hirschensprung seine Hand ansah, habe er gesagt, es 
w ä r e besser gewesen, wenn er das H o l z f ü h r e n hä t t e blei
ben lassen. 

Der vierte Zeuge, Andreas Mi l le r aus Gampr in , e rk lä r 
te, er sei mit der Famil ie Hopps in Streit geraten, wei l er 
eine Schuld wegen bestimmter Fuhren schon bezahlt 
hatte, Silvester Hopp diese jedoch abermals forderte. Dar
aufhin hä t t en ihm Hopp und seine Mutter Kathar ina 
Wangnerin in Gegenwart M i c h l Butschers(l) und Georg 
Walchs gedroht: Wür wollen es dier schon eintrenkhen. 
Drei Tage danach sei ihm ein s c h ö n e s Ross verendet. 

M i c h l Butscher bes tä t ig te diese Aussage. Georg Walch, 
ein unmittelbarer Nachbar Hopps - der selbst vil unglukh 
ausgestanden hatte, ohne dass er jemanden ve rdäch t igen 
wollte - gab zu Protokoll, er habe sich entfernt, bevor die 
Drohung ausgestossen worden sei. 

A m 13. Februar 1679 e rk l ä r t e Magdalena Mi l le r in , die 
Ehefrau Georg Walchs, ihr Mann sei im März 1678 nach 
Schaan in des Kunden haus zu nähen gangen und 3 stund 
in die nacht nicht nach haus khommen. Deshalb habe sie 
mit ihren Kindern 2 rosenkhrenz gebetet, in hofnung, er 
wurde sich inzwischen einfinden. Da dies jedoch nicht ge
schehen war, begab sie sich zu Bett. K a u m hatte sie sich 
niedergelegt, da seyen ihro die meis zur fuesen khommen, 
welche sye zwar mit dem rechten fues abtreiben wellen, 
aber solches nicht allein nit khönnen zu wegen bringen, 
sonder über das sehen miessen, daß sye die meiß ihro zu 
dem köpf khommen, darüber sye für die ermste seel im 
fegfeür ein mes versprochen, nach welchem versprechen 
die meis wie die kazen zue boden gefallen und hinweg ge-
lofen. Der Schenkel, mit dem sie die M ä u s e vertreiben 
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wollen hatte, habe jedoch stark geschmerzt und eine 
grosse Geschwulst bekommen. Obwohl die verwendeten 
geistlichen Mittel die Schmerzen etwas stillten, konnte sie 
drei ganze Wochen lang nicht mehr gehen. Sie habe des
halb den brunnen (Urin) zum Doktor nach Weiler gesandt. 
Dieser habe ihr schliesslich zur Genesung verholten, aber 
ausdrück l ich erklär t , es khomme der zustande von besen 
leüthen hero. Da sie sonst keiner Person mit schlechtem 
Ruf begegnet sei, ve rdäch t ig te sie als Urheber ihres Lei
dens den verschrienen Hopp, den sie vier Tage davor als 
ainen khrankhen nachbarlich besucht hatte 

In der Einleitung zu seinen A u s f ü h r u n g e n ü b e r Hopp 
schrieb Dr. Welz im März 1679, dass dieser billich vor 
einen der gröslen hexenmeister und teüfelsgesellen unter 
den begutachteten Personen in der Grafschaft Vaduz und 
in der Herrschaft Schellenberg gelten könne . Bei der Zahl 
der Z a u b e r e i v o r w ü r f e gegen ihn sei er nur mit den Brü
dern Michael und Kaspar Beck und dem Burgvogt Hans 
Rusch zu vergleichen. Die Aussage der Magdalena Mi l l e 
r in übe r die M ä u s e wollte Dr. Welz dennoch nicht auf 
Hopp beziehen. Im Gutachten von 1680 stellte er ü b e r 
Silvester Hopp fest: Den rühm eines erz=zauberers hat er 
schon bey jedermann. Auch damals b e f ü r w o r t e t e Dr. Welz 
ein scharfes Vorgehen gegen ihn. 

Bevor Hopp im Jul i 1680 gefangengenommen worden 
war, soll er versucht haben, aus der Herrschaft Schellen
berg zu fliehen. Da er die Hexerei nicht f re iwi l l ig gestand, 
wurde er eine halbe Stunde lang mit dem Spanischen 
Fusswasser behandelt. Hopp bekannte daraufhin , dass er 
dem Teufel aus einer masen in der hand das Blut fü r die 
Verschreibung gegeben habe und mittels eines Besens so
wie einer Salbe ausgefahren sei. Er soll Unwetter erzeugt 
und mit roten Beerlein, die er vom Satan erhalten hä t t e , 
ein Pferd Enderle Büchels sowie ein rotes Schwein Georg 
Walchs zugrunde gerichtet haben. Hopp bekannte wei
ters, dass er dem studer A d a m Marxer vor etwa vier 
Jahren ein gelbes roß durch Zauberei getöte t habe. Die 
bereits denunzierten Personen widerr ief Hopp s p ä t e r 
wieder. 

Silvester Hopp wurde laut Prozessopferliste von 1682 
hingerichtet. 

A N T O N HOPP A U S R U G G E L L , 
SOHN H A N S HOPPS, G E N A N N T PFEIFER, 
UND DER K A T H A R I N A W A N G N E R I N ; 
E H E M A N N DER A N N A B R E N D L I N 
(SRg, fol. 41a-47b; S tAAug 2968, fol. 19b-20b; V L A , 
HoA 76,17 Liste von 1682, S. 3 u. 10; Welz 2, S. 16 f.) 

Anton Hopp hatte denselben Ruf wie seine Mutter Katha
r ina Wangnerin. 

Bei der Inquisition am 19. August 1676 e rk lä r t e die Ehe
f rau Georg Walchs aus Ruggell, die 40 - j äh r ige Madgalena 
Mi l l e r in , vor etwa drei Wochen habe ihr kleines K i n d in 
ihrer Abwesenheit ein hienle Hopps zu todt geschlagen, 
w o r ü b e r sich der Besitzer bei ihr hefftig bekhlagt. Obwohl 
die Mi l l e r in eine Bezahlung angeboten habe, e rk l ä r t e A n 
ton Hopp, er wolle des hienlins schon wider einkhommen, 
oder der teifel miese es dan thuen. Eine Stunde s p ä t e r sei 
das arme kindt mit dem Kopf nach unten in einem Was
sergraben zwischen zwei Steinen gesteckt, so dass es sich 
nicht wenden konnte. Hopp habe das gesehen, dem Kle i 
nen aber nicht geholfen, sondern nur gelacht und gesagt, 
daß kindt khönne dapfer baden. Als ihn die Mutter zur 
Rede stellte, w a r u m er dem K i n d , das bald ertrunken 
w ä r e , nicht geholfen habe, reagierte Hopp ähn l i ch . 

Diese Aussage bekrä f t ig t e die Mi l l e r in am 11. Februar 
1679 noch einmal unter E id . 

A m selben Tag bezeugte Stachus Marxer gegen Anton 
Hopp denselben Hexereiverdacht wie gegen dessen Bru
der Silvester. 

Dr. Welz schrieb im Gutachten vom März 1679: Es wirdt 
auch dieser der mutter und dem bruder nach zu folgen 
haben. 

A m 17. August 1680 wurde erneut ü b e r Hopp inquiriert. 
Dabei e rk l ä r t e die 32 Jahre alte Regina Maie r in aus Rug
gell unter E id , dass sie und zwei andere N ä h e r i n n e n am 
19. J ä n n e r bei ihm auf der stör gewesen waren. A m 
Abend holte ihnen Anton Hopp selbst nacheinander zwei 
Mass Wein aus dem Keller, die auch getrunken wurden. 
Spä t e r im Bett habe die N ä h e r i n Agatha Eberl in er-
schröckhlich gebrochen. Regina Maier in wurde eine Stun
de darauf von einem solchen Frost befallen, dass sie 
meinte, erfrieren zu m ü s s e n . Die ganze Bettstatt habe un
ter ihr gezittert. Sie habe von selbiger stund ahn khein 
ainige gesundt stundt nit mehr gehabt. Die dritte N ä h e 
r in , die nur von der ersten Mass Wein getrunken hatte, 
erlitt keinen Schaden. 

Die Maie r in begab sich in der Folge zu Meister Roni 
Oberholzer, dem F r e i m a n n 6 0 2 (Scharfrichter) unter dem 
Kapf zu Feldkirch, um bei ihm Rat zu holen. Der Scharf
richter bes tä t ig te ihr zwar, dass sie die Krankheit im Haus 
Anton Hopps bekommen habe; die Mittel , die sie von ihm 
erhalten hatte, zeigten jedoch nicht die e r w ü n s c h t e Wir 
kung. Daraufhin wandte sich die Maie r in an Doktor 
Rusch von Appenzel l . Von ihm erhielt sie ausser Medika
menten geweihte Sachen, die gut wirkten, indem sie eine 
Materie, die theils fliegen, thails gelben nestel glimpfen603 

602) Vgl, dazu Scheffknecht, Scharfrichter, S. 146. 150 u. 156 f. 

603) Blechbesätze an den Enden von Schuhschnüren : Vorarl
bergisches Wörterbuch, Bd. 1. Sp. 1200. 
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glicht'.] gesechen, under und über sich getriben. Die von 
Rusch erhaltenen Kräuter , mit denen sie sich b e r ä u c h e r n 
sollte, verschlimmerten jedoch die Geschwüls t e nur noch. 
Rusch e rk lä r t e g e g e n ü b e r der Maier in , dass er schon lang 
Arz t sei, dennoch habe er dergleichen zustandt nit gese
hen, sie habe ein recht böses malefiz bey ihr, so ihr von 
bösen leüten seye beygebracht worden. 

Die Frage, ob sie f r ü h e r immer frisch und gesund ge
wesen sei, bejahte die Maier in . Sie e r zäh l e das alles auch 
nicht aus Mass oder Neid. Obwohl sie wisse, dass ihr Zu
stand von Anton Hopp h e r r ü h r e , hab sie es ihme doch 
alles verzihen, auf ihre aussag aber wolle sie sterben und 
leben, daß es eine pure warheit seye. 

A m 20. August 1680 e rk l ä r t e Agatha Eberl in unter 
E id , Hopp habe die Maier in gezwungen, von dem Wein 
zu tr inken. Es sei auch wahr, dass diese eine(!) sollihe 
starckhe frost befallen habe, dass deswegen sogar das 
Bett zitterte. Sie glaubte ebenfalls, dass dieser Zustand 
vom Wein h e r r ü h r t e . 

Nach seiner Verhaftung ü b e r s t a n d Anton Hopp am 
22. August 1680 eine Folterung, ohne dass er zu einem 
G e s t ä n d n i s gezwungen werden konnte. Bei der zweiten 
Tortur vier Tage s p ä t e r e rk l ä r t e Hopp nach der Behand
lung mit dem Spanischen Fusswasser, sich vor zwei Jah
ren dem Teufel ergeben zu haben. Dabei habe er sich ihm 
mit Blut aus dem Mund verschr ieben, 6 0 4 Gott und alle Hei
ligen verleugnet sowie rem veneream (Geschlechtsver
kehr) mit ihm getrieben. Er sei mittels Salbe und Stecken 
auf die H e x e n t ä n z e und -Versammlungen gefahren und 
habe Gewitter sowie Hagel erzeugt, dabei aber keinen 
anderen Leuten Schaden zugefügt , sondern nur eigenes 
Vieh verdorben. Dazu habe er sich selbst etwas vom Leib 
geschabt, denn der Teufel h ä t t e ihm erklär t , dass sein 
Körpe r vergifft seye, soll es nur glauben, seye auch also 
bey andern, so sich mit dem sathan vermischen, zu 
finden. 

Spä te r musste er auch Schadenzauber an bestimmten 
Mitmenschen gestehen. Anscheinend lag dem Gericht ein 
Schr i f t s tück vor. auf dem die Verschreibung an den Teufel 
verzeichnet war. Anton Hopp wurde jedenfalls gezwun
gen zu gestehen, der Teufel habe ihm die handtschrifft in 
Gestalt einer Katze im Gefängn i s wider ... zuegestelll. 
Ausserdem musste er etliche vermeintliche Kompl izen 
angeben. E r e rk lä r t e weiters, er habe der Eber l in nicht 
geschadet, sondern nur der Maier in . Dieser habe er ex in-
stinctu diaboli etwas in den Wein geschahen. 

Laut Prozessopferliste von 1682 wurde Anton Hopp 
hingerichtet. 

K A T H A R I N A HOPPIN A U S R U G G E L L , 
TOCHTER H A N S HOPPS, G E N A N N T PFEIFER, 
U N D DER K A T H A R I N A W A N G N E R I N ; 
E H E F R A U GEORG B R E N D L I N S A M SCHÖNENBÜCHL 
( E S C H N E R B E R G ) 6 0 5 

(SRg, fol . 47b-51b; S tAAug 2968, fol . 21a-23a; 
V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 3 u. 10; Welz 2, 
S. 17 f.; Welz 3, S. 31-33) 

Der 36 - j äh r ige Hans Brendl in sagte am 13. Februar 1679 
unter Eid aus, seine Schwester A n n a habe vor vier Jahren 
Anton Hopp wider sein wissen und willen geheiratet und 
also verursachet, daß er mit ihme Antonio Hopp in un-
einigkheit gerathen. Als er am Morgen nach der Hochzeit 
beim Brunnen seines Bruders Georg Wasser holte, habe 
dessen Ehefrau Kathar ina Hoppin - eine Schwester Anton 
Hopps - zu ihm gesagt: Hole mehr wasser da, ich will 
diers dan schon machen, warte nuhr. E r habe geantwor
tet: Du khanst mir nit zue oder schaden, du seiest dan ein 
hex, bedunkht mich also, du seiest willens mich zuver
hexen, wan du aber ein redliche töchter bist, so wirdest 
du solches nit leiden. Da rau fhabe sie nichts mehr gesagt, 
d a f ü r hatte Hans Brendl in drei Monate s p ä t e r bei einer 
gar scheuen khue ein totes Kalb . Ausserdem sah es aus, 
als ob auch die K u h bald eingehe. D a r ü b e r habe die Hop
pin gelacht und gesagt: Es thuet ihms genueg, hei er mir 
nit also gethan. so were ihme dises nit begegnet. 

Hans Brendl in e rk l ä r t e weiters, er habe letztes Jahr 
bei der Hoppin gearbeitet. K a u m hatte er dort etwas ge
gessen und getrunken, habe er Schmerzen empfunden 
und eine schwere Krankhei t bekommen, gegen die er 
oster tauf undt malefizwasser gebraucht. Als Folge davon 
seien ihm durch den Mund unter anderem W ü r m e r he
rausgekommen, die eine halbe Elle lang gewesen w ä r e n , 
zwei Köpfe gehabt und sich auf der Erde über sich geho
ben h ä t t en . Weiters habe er eine grien gelbe spötliche ma
teri erbrochen, welche wie ain kroten krös [Krötenein
geweide] aneinander gehangen und. auf der erden gezi-
tert habe. 

Vor einem Jahr habe er ü b r i g e n s zu Schenenbüchl 
nahe beim Haus der Hoppin gefuetert und. sye von seiner 
magl milch begehrt, mit vorwandt, sy habe ein junges 
khind und khain milch darzue. Als er und seine Magd 
ihrem Wunsch nachkamen, sagte die Hoppin zu ihm: Wie 
ist daß ein scheues kalb, wie ist daß ain sauber kalb, das 
ist wohl ein sehen kalb. Und genau das Tier, das sie ge
meint hatte, habe alsobald nicht mehr stehen k ö n n e n und 
sei im köpf ganz doli worden, a u s g e d ö r r t und verendet. 

Diese Aussagen bes tä t ig te Hans Brendl in am 15. Ma i 
1680. 

Einige Monate vorher, bei einer Inquisition am 13. Fe
bruar 1680, e rk l ä r t e die 33 - j äh r ige A n n a Hebin, die Ehe
frau Stachus Marxers aus Ruggell, als sie und die verstor-
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bene Kathar ina Mi l l e r in etwa 12 oder 13 Jahre alt gewe
sen seien, habe die etwa gleichaltrige Hoppin e rzähl t , 
dass Ull i Göldi. der Knecht ihres verbrannten Vaters, alle 
zeit bei ihro gelegen und mit ihro Unzucht getriben habe, 
und zwar ohne Rücks ich t darauf, dass ihro beede brieder 
und beede Schwester bei ihro in dem beth gelegen seien, 
von denen niemand etwas merkte. Und dises seye alle 
zeith geschechen. Das klagte Kathar ina e inmal ihrer 
Schwester Euphemia, die entgegnete, er habe es auch 
also mit ihro gemacht. Euphemia fragte ihre Schwester, 
ob er dann auch mit ihro unzucht getriben habe, da. sy 
doch der mainung gewesen, er mache es nuhr mit ihro 
also, und dises zwar nach allgemainem brauch. Ausser
dem habe Kathar ina Hoppin einmal behauptet, sie sei auf 
den büchl gegangen, hä t t e eine Maus gemolken und dabei 
auch rehte guete milch von ihr bekhommen. 

Die n ä c h s t e Zeugin war die 28 - j äh r ige Ursula Nesche-
rin. Die Hoppin, ihre negste nachbeürin, habe vor zwei 
Jahren unbegerter Weise durch ihr Töchte r le in in ainem 
kraten [Korb] kriese geschikht. Das Kind sagte: Da 
schikht dier die mueter kriese. Die Nescherin e rk lä r t e 
jedoch, sie hete deren nit vonnöthen, dan sy selbst gnueg 
kriese habe. Das M ä d c h e n antwortete: Ey behalis nur, 
darfst nix darfür geben, die mueter hat mir befohlen, du 
sollest nur essen, es seien gar scheue kriese. Dieser Auf
forderung sei die Nescherin dann nachgekommen. Gleich 
darauf habe sie jedoch acht Tage lang Schmerzen gehabt, 
dass sie weder arbeiten noch sonst etwas zu tun ver
mochte, ia kheinen arm auflupfen khönnen. Als sie sich 
schliesslich erbrach (endtlich hab es einen bruch gewun-
nen), sei ein erschrökhlich abschewliche materj, so grien 
und ganz zech gewesen, von ihr getrieben worden. Dar
aufhin sei es ihr besser gegangen. Sie habe a.lzeith etwas 
argwohns g e g e n ü b e r der Hoppin gehegt, weiln man ihren 
vater verbrendt habe. 

A m 22. Februar 1679 sagte Sebastian F ö h r aus, in let-
sterem malefiz proceß sei der s p ä t e r verbrannte Michael 
Hilbi genau an dem Sonntag, an dem er gefangen werden 
sollte, zu Kathar ina Hoppin gekommen, wo sich auch 
Föhr befunden hatte. Hi lb i beklagte sich damals, daß man 
die hexen fange, vermeldent: Wie ist daß ein armes ding, 
wie miesen wür unser leben anfangen, ich wais nit, wo 
aus noch ahn. Daraufhin unterhielt sich die Hoppin ganz 
still mit Michael Hi lb i weiter, ohne dass Föhr verstehen 
konnte, was sie sprachen. Als F ö h r jedoch nachher mit 
Georg Brendlin, dem Ehemann der Hoppin , auf das ban-
ried ging, Streu zu machen, habe dieser zu ihm gesagt, 
wan man sein fraw (inquisitam) fangen wolle, solle er zue 
dem vater sagen, man solle ihm die thüer nit einbrechen, 
dan er wolle solche selbsten eröffnen. 

Dr. Welz fand es schon im März 1679 fü r angebracht, die 
Hoppin gefangenzunehmen und zu foltern. Auch 1680 
meinte Welz, dass die ihrer zauberey halben vorhandene 

indicia schwerlich einen andern effect alß den holzstoß 
produciren werden. 

Laut Salzburger Rechtsgutachten wurde die Hoppin 
am 16. August 1680 vor Gericht examiniert. Drei Tage 
s p ä t e r zwang man sie auf der Folter zum übl ichen He
x e r e i g e s t ä n d n i s mit Angabe von Kompl izen und richtete 
sie in der Folge hin. 

E U P H E M I A HOPPIN A U S R U G G E L L , 
T O C H T E R H A N S HOPPS, G E N A N N T PFEIFER, 
UND DER K A T H A R I N A W A N G N E R I N 
(SRg, fol . 51b-58a; S tAAug 2968, fol . 24a; V L A , 
HoA 76,17 Liste von 1682, S. 3 u. 10; Welz 2, S. 18 f.; 
Welz 3, S. 18-21) 

A m 20. August 1676 sagte der 37 - j äh r ige Fidelis Straub 
aus Gampr in unter Eid aus, Euphemia habe ihm einmal 
Bi rnen gegeben, vor denen ihm gegrauset, so dass er nur 
eine halbe davon ass. Daraufhin sei er noch am selben 
Abend erkrankt und habe am dritten Tag am ganzen leib 
underschidliche blateren bekhommen. E r wisse nicht, ob 
das von dein gefasten grausen oder dem zuvor bei nächt
licher zeith empfangnem kalten l u f f l herkhomme. 

Euphemia wurde auch durch die Angaben Stachus 
Marxers und seiner Ehefrau A n n a Hebin belastet, die bei 
Kathar ina Wangnerin und Kathar ina Hoppin a n g e f ü h r t 
sind. 

Bei den erhaltenen Inquisitionsakten fehlen einige 
weitere Aussagen, die auf einschichtige Blät ter notiert 
waren. Laut Salzburger Rechtsgutachten soll Meister 
Ulr ich Büchel aus Ruggell zu Protokoll gegeben haben, er 
habe einmal Heu vom Vogt (Vormund) der Kinder Euphe
mias gekauft und damit seine Kühe gefü t te r t . Daraufhin 
h ä t t e n sie an der milch abgenommen. E r kenne zwar den 
Grund d a f ü r nicht, ve rdäch t i ge jedoch Euphemia, weil sie 
damals beim Kauf zugegen gewesen war. 

A d a m Marxer, Georgs Sohn, hatte vom Vogt der K i n 
der Euphemias zwei Kühe an daß fuetter genommen. 
Dass diese anfangs nit so gute milch hetten geben, alß wie 
seine andere küe, konnte er sich nicht anders e rk l ä r en als 
durch einen Verdacht auf Euphemia. A d a m Marxer, Pe
ters Sohn, bes tä t ig te in der Folge die Aussagen seines 
Namensvetters. 

Jakob Heb aus Ruggell e rk l ä r t e , seine Frau habe sich 
auf Euphemias Hochzeit eine Krankhei t geholt. Als die 
Verdäch t ig te davon erfuhr, habe sie Hebs Frau zu dem 
teüffel gewisen. der ihr helffen solle, worüber daß weib 

604) SRg, fol. 44b. 

605) Weiler am Eschnerberg: LNb Eschen, S. 42 f. 
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auch genesen sei. Eine Drohung Euphemias gegen Heb, 
die mit einer offlmahligen berührung deß armes verbun
den war, soll sich ebenfalls erfül l t haben. Ausserdem hät 
te sie ihm g e g e n ü b e r selbst erklär t , er seye noch nicht gar 
entronnen, wenn der rechte brocken außen were. Weiters 
wurde noch ein aberglauben mit einem Holderbaum 
a n g e f ü h r t , der den Verdacht g e g e n ü b e r Euphemia bes t ä 
tigte. 

Laut Gutachten vom März 1679 sollte die Hoppin trotz ih
rer Hexenverwandtschaft und aller vorgebrachter Indizi
en nicht gefoltert werden. Im Juni 1680 sprach sich Dr. 
Welz fü r eine Gefangennahme und Folterung aus. 

A m 10. Jul i 1680 wurde Euphemia inhaftiert und ratione 
veneficii examinirt. Da sie gütl ich nichts gestehen wollte, 
wurde sie zwei Tage s p ä t e r an die folter geschlagen, wo
bei sie zwei oder drithalb stund [anderthalb oder zweiein
halb Stunden lang] im fueßwasser gesessen sein soll. Sie 
bekannte, den Pakt mit dem Teufel mit ihrem eigenen Blut 
unterzeichnet zu haben, eine Buhlschaft mit i h m einge
gangen zu sein, H e x e n t ä n z e besucht zu haben, mit 
Stecken und Salbe geflogen zu sein sowie S c h ä d e n durch 
Unwetter und Hagel verursacht zu haben. Durch einen 
Widerruf dieser Aussagen vermochte sie sich nicht mehr 
zu retten. Als man ihr wieder mit dem Spanischen Fuss
wasser drohte, bes tä t ig te sie ihre f r ü h e r e n G e s t ä n d n i s s e 
lieber gleich. 

Euphemia gab einmal zu Protokoll, sie habe das, was 
sie gestand, aus den predigen vernommen. Allerdings 
musste sie dazu e r g ä n z e n , es hette ihr der böse geist sol
che entschuldigungen gesagt. 

Euphemia Hoppin wurde 1680 hingerichtet. 

A N D R E A S E G L E A U S M A U R E N , 
SOHN H A N S E G L E S , B R U D E R DER M A G D A L E N A EGL1N 
(SRg, fol. 60a -66a ; S tAAug 2968, fol . 26a-28b; 
V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 4 u. 10; Welz 2, 
S. 19-21 ; Welz 3, S. 14-17) 

Aus der Einleitung zu seinen Inquisitionsakten geht her
vor, dass seine Mutter sowie seine Grossmutter müt te r l i 
cherseits in einem sehr schlechten Ruf gestorben waren 
und seine Schwester Lena in dem lesteren proceß ver-
brent wurde . 6 0 6 Sie habe ihm das üblen Leumund hinter
lassen, darinn er bei iederman stehet. 

Bei der Inquisition am 13. Februar 1 6 7 9 6 0 7 e rk lä r t e der 
55- j äh r ige Leonhard Pitschi aus Mauren , dass er die ge
samte Zeit, in der er neben Egle wohne, weder roß noch 
vich hab khönnen aufliringen von seiner aignen haab, 
wan er aber ßembdes vich nemme, so trüche es ihme ser 
wohl. Als Verursacher dieses Übels ve rdäch t ig t e er Egle, 

und zwar vor allem auf Grund von Problemen mit einem 
Weizenacker, der von i h m sehr gut angepflanzt worden 
und auch zum aller scheusten gediehen war, so dass ihn 
jedermann gelobt hatte. Wider Verhoffen habe er jedoch 
ganz und gar nichts ausgeben, sonder der waizen ge
schlossen und abgenommen, auch die frucht ganz gelb 
worden und verdorben. Daran k ö n n e niemand anderer 
als die inquirierte Person schuld sein, denn Pitschi hatte 
ohne dessen Wissen Egles Egge genommen und damit 
den Acker bearbeitet. Als Egle dies erfuhr, wunderte er 
sich d a r ü b e r mit Vermeidung, er hete nit vermaint, daß er 
sein eggen brauchen thete, sonder vil mer geglaubt, er 
derffte sich einbilden, wan er solche brauchte, so wurde 
ihme khain khorn geraten. Pitschi habe geantwortet, daß 
seye ihm aber ein newes. Bald aber bes tä t ig te sich die 
Richtigkeit von Egles Aussage bei seinem Weizenacker. 

Weiters hatte Pitschi e inmal zwei Kä lber verloren und 
Egle gefragt, ob er sie nicht gesehen habe. Dieser konnte 
ihm den Ort angeben, wo eines der Tiere tot zwischen ei
ner Staude und einem Baumstock auf dem Rücken lag. 
Pitschi ve rdäch t ig t e Egle, das Unglück wegen des s t änd i 
gen Zwietrachts mit seiner Frau M a r i a Öhrin verursacht 
zu haben. 

Ausserdem wollte er einmal ein krankes Rind oder 
Kalb von Egle notschlachten lassen, damit selbiges nit gar 
zue schänden gienge. Dieser weigerte sich jedoch und for
derte Pitschi auf, er solle das Tier zu dem Metzger br in
gen, von dem er auch gesunde Tiere schlachten lasse. 
Weiters habe sich einmal eine A n k ü n d i g u n g Egles nach 
drei Tagen bewahrheitet: Pitschi verendete dabei ein gar 
scheues fühlin. 

J ü n g s t habe der Zeuge einen Acker gedüng t , der nahe 
an Egles Haus lag. Dabei h ä t t e n Egles hennen ihme den 
thung zuegekhrazet und verscharret. D a r ü b e r seien Egles 
und Pitschis Ehefrauen in Streit geraten, woraufh in Pit-
schis Hennen kein rechtes E i mehr legten, sonder lauter 
schadlose herfür gebracht, welche khaines wegs zubrau
chen gewesen. 

Eines Tages gingen Pitschis Kinder mispel suchen und 
nahmen Egles Kinder nicht mit, wei l sich diese zuvor ge
weigert hatten, mit ihnen eine K u h ins Ried zu treiben. 
Als Folge dieses Kinderzankes seien Pitschi alsobalden 2 
schweinle erkhrankhet, welche er iedoch durch geweichte 
mitl wider zurecht gebracht. 

Der zweite Zeuge, der gegen Andreas Egle aussagte, 
war der 55 - j äh r ige Jakob Marxer aus Mauren . Er hatte 
e inmal im M a i seinen Sohn mit einem Ross samt dem 
Fohlen ins Ried geschickt. Gleich bey seinen aignen hauß 
in der engen gassen bei ainen wasserbieren bäum sei der 
Bub Andreas Egle begegnet. K u r z darauf habe dieser zu 
Marxer gesagt, wenn er wolle, daß die roß triien, miesse 
er selbige so starkh nit treiben lassen. Marxer antwortete, 
es werde sein bueb hoffentlich so starkh nit gefahren 
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sein. A m n ä c h s t e n Tag begab er sich ins Ried, um nach 
den Tieren zu sehen. Da fand er das Ross ganz ermattet 
und schindl dinn zu ä u s s e r s t bei einem Strauch im Gra
ben. A n einer k r e i s fö rmigen Spur um die Staude konnte 
er erkennen, wie das Ross im Kreis herum geritten wor
den war. Obwohl er den besten Weg ü b e r lauter M ä h d e r 
gewäh l t hatte, vermochte er das Tier nur noch khümer-
lich nach Hause zu treiben, dan das roß allzu math gewe
sen und immer zu auf die nasen wollen darnider fallen. 
A u c h das Füllen sei ganz lamb gewesen. Nachdem er die 
beiden Tiere etliche Tage lang mit Stricken und Brettern 
aufgezogen hatte, verendeten sie beide gleichzeitig. Der 
Wasenmeister, der die Kadaver an den gehörigen orth 
ge füh r t und geöf fne t hatte, habe erk lä r t : Mein gueter 
freindt, das roß ist vil weiter gewesen, als du dier einbil
dest und wissen magst, er solle seinen stall benedicieren 
lassen, dan er möge sonst hineinstöllen, sovil er wolle, 
werde er doch khain stukh davon bringen. Bei der Öff
nung des Kadavers sei das Ross am Rücken brandl
schwarz gewesen. Ausser diesem Pferd gingen Jakob 
Marxer im selben Jahr noch vier andere zugrunde. Er 
verdäch t ig te Egle besonders deshalb, weil er - wie er
w ä h n t - seinen Buben in einem so engen Gässlein begeg
net sei, dass das Ross schwerl ich ohne Egles B e r ü h r u n g 
vorbeikommen hä t t e k ö n n e n . Als Vorwand d a f ü r habe 
ihm die Aufforderung gedient, das Büblein solle das Pferd 
nicht so stark antreiben. 

Die schriftl ichen Unterlagen ü b e r die Zeugenaussagen 
Stachus Marxers und des Meisters Gabriel Lorenz liegen 
nicht mehr vor. Aus dem Salzburger Rechtsgutachten geht 
hervor, dass Egle einmal zusammen mit Lorenz zu den 
Kapuzinern gegangen war, um zu beichten und geistli
chen raths zu pflegen, wei l man ihn der Zauberei halber 
verschrie. Nach einer a n d e r t h a l b s t ü n d i g e n conferenz bei 
Pater Mar t in habe er die Beichte abgelegt. 

Dr. Welz sprach sich in den Rechtsgutachten vom März 
1679 und vom Juni 1680 fü r eine Gefangennahme und 
Folterung Egles aus. 

A m 10. Jul i 1680 wurde Andreas Egle gefangenge
nommen und ve rhö r t . A m zweiten Tag gestand er die He
xerei nach dem bereits a n g e f ü h r t e n Muster und wurde in 
der Folge zum Tod verurteilt sowie hingerichtet. 

J A K O B B L A I C H E R A U S E S C H E N , 
SOHN V A L E N T I N B L A I C H E R S 
(SRg, fol . 66a-69b: S tAAug 2968, fol. 29a-31b u. 50b; 
V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 4 u. 11; Welz 2, S. 21) 

Sein Vater war ein Spielmann, der dem golslestern hefftig 
ergeben war, und auch von iedermenigkhlich für einen 
hexenmeister gehalten, ia so gar in das angesicht hinein 

also gescholten worden und nichts anders zugewarten 
gehabt, als daß er were ergriffen worden, wan er den let-
steren proceß erlebt hete. 

Valentin hatte einmal in der Fasnacht den jungen Leu
ten aufgespielt und zu ihnen gesagt: Danzet allesamen, in 
tausent deifel nammen. Daraufh in habe i h m einer der 
Burschen den Fiedelbogen aus der Hand gerissen, in vie
le Stücke zerbrochen und zum Fenster hinausgeworfen. 
A u c h Blaicher selbst wurde fortgeschafft. Weiters hatten 
ihn die venefici et malefici denunziert und an der tortur 
ausgesagt, dass sie nahe seinem Haus im W i d u m - 6 0 8 oder 
P f r ü n d g u t des Pfarrers zu Eschen einen Tanz gehalten 
hä t t en . 

Der Sohn bezeüget mit ainem worth mit allen seinen 
geberden nichts guets. Das k ö n n e man leicht daraus fol
gern, daß er in der kirchen nur daß halbe kreiz zu formie
ren und niemandt recht anzuschawen pflege. 

Der erste Zeuge, der bei der Inquisition am 5. September 
1677 gegen ihn aussagte, war der 46 - j äh r ige Georg 
Falk. Er e rk l ä r t e , dass er sich etwa vor sieben Wochen zu
sammen mit Blaicher wegen gewisser Geschä f t e in dem 
landt herumb begeben habe und dabei mit ihm zu streiten 
gekommen sei. (Am 11. Februar 1679 legte Falk dar, sie 
hä t t en damals schwein getriben und seien in Haselstau
den bei Dornbi rn hintereinander geraten.) Als sie sich 
s p ä t e r wieder vertrugen und in einem Dornbirner Gast
haus etwas miteinander tranken, verliess Falk gewisser 
Ursachen halber kurz die Stube. Bei seiner R ü c k k e h r stell
te ihm Blaicher ein Glas Wein vor, das er wie zwei weitere 
austrank. Bald darauf jedoch bekam er unbeschreibliche 
Schmerzen im Leib, welche die ganze Nacht hindurch 
anhielten, bis er sich erbrach. Dabei habe Falk ü b e r 
zwanzigmal eine abscheuliche Materie von sich gestos-
sen, die gleich einem kroten khres (Krö tene ingeweide) 
ausgesehen habe, so dass man sie aufhaspeln h ä t t e kön
nen. Sein Zustand habe sich seither zwar schon etwas 
gebessert, er k ö n n e jedoch immer noch kein Tagwerk 
a u s f ü h r e n , weil ihm dann gleich so eng in der Brust 
werde, dass er glaube, er m ü s s e ersticken. Keine Arzne i 
wirke dagegen. Er glaube, er werde sein ganzes Leben 
lang geschäd ig t bleiben. Er war vol lkommen sicher, dass 
dieses Elend von dem Trunk h e r r ü h r t e , den ihm Blaicher 
in Dornbi rn gereicht hatte. 

Landammann Jakob Schreiber bezeugte, dass Falk -
anders als f rüher , als er ein emsiger Drescher war - bei 

606) Bei Welz 2, S. 19, wird versehentlich angeführ t , dass Eglins 
Großmut ter verbrannt worden sei. 

607) SRg, fol. 60a. falsch abgeschrieben als 1669. 

608) Vgl. zu diesem Bogriff Banzer u. a., Flur und Name, S. 102 f. 
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der Arbei t nicht mehr mithalten konnte, weilen er schier 
gar erstikhen wollen. 

Hans Öhre , Gerichtsmann zu Eschen, gab folgende Be
gebenheit zu Protokoll: Als Blaicher an einem Sonn- oder 
Feiertag nach der Kirche vernommen habe, wie ein jeder 
die Fruchtbarkeit von Öhres Weins töcken r ü h m t e , e rk lä r 
te er grob heraus vor der gesamten Gemeinde, sg werden 
bald den schwänz auf den ruggen nemmen und ein weter 
khommen (es sege zue zweifei, ob er einen nebel oder 
regen angezogen), welches die selbige zuschanden richte. 
Daraufhin antwortete Fidelis Schreiber, wie er dises wis
se, wan ihme solches bekhandt seye, so miesse er auch 
ein mehrers khönnen. Bald darauf zur Blütezeit fielen auf 
Grund eines Unwetters allein am dem Ort, von dem die 
Rede war, alle Trauben ab. 

Der 50- j äh r ige Kaspar Senn aus Triesen e rk lä r t e am 
23. Februar 1679 unter E id , Blaicher habe ihm vor drei 
oder dreieinhalb Jahren eine Kuh mit der Auflage ver
pachtet, dass er d a f ü r jeden Sommer drei Gulden zahle 
oder ein Viertel Schmalz liefere. Wei l das Tier viel M i l c h 
gab, hä t t en sich seine Frau und er ü b e r das Geschäf t sehr 
gefreut. Es habe sich aber solche freüd bald in traurig-
kheit verenderet, da die K u h angefangen habe, am leib 
zue aben. Die Milchleistung nahm von Tag zu Tag ab, so 
dass er nach vierzehn Tagen kaum noch ein Drittel der 
u r s p r ü n g l i c h e n Menge erhielt. Da er sich mit Blaicher 
nicht auf neue Pachtbedingungen einigen konnte, kam 
dieser sechs Wochen s p ä t e r die Kuh abholen, wobei er 
gleichzeitig die Ausfolgung eines Viertels Schmalz er
zwang. Spä t e r habe Senn durch gassen röden, iedoch 
glaubwürdiger leithen, wie wohlen er selbe nit mehr zue-
nennen wisse, vernommen, dass die K u h bei Blaicher 
gleich wieder die volle milch gegeben habe. Übr igens sei 
Senn vor dem Handel von Hans F ö h r gewarnt worden, 
sich wohl vorzusehen, dass er von Blaicher nit betrogen 
werde. 

Dr. Welz sprach sich in seinem Gutachten vom März 1679 
d a f ü r aus, Blaicher zu verhaften und das gebührende ex-
amen gegen ihne vorzunemmen. 

Nach Jakob Blaichers Gefangennahme gab er bei der 
Folterung am 24. Jul i 1680 an, er sei in daß laster der 
zauberey im schlaf gerathen, daselbst der böse geist zu 
ihme kommen und gelt offerirt, wie er aber daß dritte
mahl khommen, hette er mit ihme sodomiam begangen 
und alß dan gott und alle heylige verlaugnet. Daraufhin 
habe ihn der Satan in ein Buch eingeschrieben, und zwar 
mit Blut aus Blaichers Herz. A u f einem mit der Hexen
salbe eingeriebenen Stecken sei er geflogen. Bei der Her
stellung der Salbe habe er bestimmte Worte rezitieren 
m ü s s e n . Als er einmal anderen Leuten keinen Schaden 
wollte, habe ihm der böse Geist mahlzeichen auf seinen 
buckhl gemacht, welche Meister Dietrich erkannte. Etl i

chen Leuten habe er mit zauberey daß vich zu mehrmah
len verdörbt. In seiner letzten Aussage behauptete er, die 
Muttergottes nie verleugnet zu haben. 

Blaicher wurde zum Tod verurteilt und hingerichtet. 

M A R I A B L A f C H E R I N A U S E S C H E N , 
W I T W E H A N S KOCHS 
(SRg, fol . 8 6 b - 9 1 a ; S tAAug 2968, fol . 42b -43b ; 
V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 6 u. 11; Welz 2, S. 27; 
Welz 3, S. 24-26) 

Bei M a r i a Blaicherin lagen keine Angaben vor, dass ihre 
Vorfahren der Hexerei bezichtigt worden waren. A u c h ihr 
Lebenswandel galt als u n v e r d ä c h t i g . 

Dennoch e rk lä r t e der 34 - j äh r ige Hans Batliner bei einer 
Inquisition am 13. Februar 1679, er habe vor drei oder 
vier Jahren bei Mar ias Nachbar Jakob Blaicher eine Kuh 
gekauft und sie i m Früh l ing zum hürlen getriben. A u f dem 
Rückweg ging sie nicht in seinen Stall, sondern auf das 
Haus des V e r k ä u f e r s zu. Als Batl iner sein Tier in dessen 
N ä h e fand, molk M a r i a Blaicher in es gerade. Er wurde 
deswegen zornig und fragte sie, w a r u m sie das tue. Sie 
antwortete, sie habe nicht gewusst, dass dieses Tier ihm 
g e h ö r e , sondern geglaubt, es sei den Schwaben zustendig. 
Sie habe die Kuh gemolken, damit sy nit ergalte, dan sye 
habe gar ein groses eyter gehabt. Dann nahm Batliner 
das Vieh samt der Mi lch nach Hause. A m n ä c h s t e n Mor 
gen jedoch habe es eine grosse Geschwulst auf dem 
Rücken bekommen, aus der schliesslich eine abscheuliche 
Materie herausfloss. Dabei blieb es nicht. Innerhalb von 
anderthalb Tagen schwollen dem Tier die Beine dermas-
sen an, dass er es drei Wochen lang nicht mehr auf die 
Weide treiben konnte. Die K u h vermochte nicht mehr, 
alleine aufzustehen; man musste ihr stets helfen. Mit dem 
Einsatz geweihter Mittel brachte sie Batliner aber nach 
und nach wider zue recht. Es gelang ihm aber nie mehr, 
aus dem Rahm so viel Schmalz zu gewinnen wie f rüher , 
obwohl er das Tier gleich fü t t e r t e . Er konnte nicht sagen, 
ob die waid oder wer daran schuldig seye, er hegte je
doch den Verdacht auf die Blaicher in , weil sie sich unbe
fugterweise unterfangen hatte, die K u h zu melken. 

Der zweite Zeuge am 13. Februar 1679 war Ferdinand 
Marxer aus Eschen. Er sagte aus, er sei in dem letsteren 
proceß gewisser Ursachen halben von der obrigkheit be-
schikht worden. D a r ü b e r habe Herr Pfarrer Hans Rot
m a y e r 6 0 9 verlauten lassen, Marxer sei nach Vaduz gezo
gen, um die Blaicherin anzuklagen, dass sie ihm ein K i n d 
g e l ä h m t habe. Dadurch sei diese wiederum zur E r k l ä r u n g 
veranlasst worden, sy wolle es einem oder dem anderen 
schon eintrenkhen. E in halbes Jahr s p ä t e r verendete 
Marxer eine Kuh . Der Wasenmeister meinte dazu, es 
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khomme von bösen leithen her. Dadurch sei bei ihm ein 
Verdacht auf die Blaicherin entstanden, den er davor nie 
gehegt habe. Wie seine Aussage bei der Inquisition ü b e r 
Hans Walser im Jahre 1675 belege, habe er f r ü h e r ander-
werts hin suspiciert. 

Bei den vorliegenden Indizien riet Dr. Welz im März 1679 
davon ab, die Blaicher in zu verhaften. 

Im folgenden Jahr wurde weiter ü b e r M a r i a Blaicherin 
inquiriert. Die Aussage Hans Batliners vom 29. August 
1680, die Blaicherin werde allgemein fü r eine Hexe gehal
ten, wurde auf einem Blatt vermerkt, das nicht mehr 
erhalten ist. 

Auch die Darlegungen des Zeugen Bernhard Wagner 
sind in den schellenbergischen Inquisitionsprotokollen 
nicht mehr enthalten. Er soll e rk l ä r t haben, dass er von 
der Blaicherin nicht viel Unrechtes wisse. 

Die ebenfalls nicht mehr vorliegende Aussage der M a 
ria Jehlin aus Eschen enthielt den Vorwurf, sye wisse es 
gewiß und wolle darauf sterben, dass ihr nach einem 
Besuch der Blaicherin ganze halbe gäng im weben abge
brochen wären. Kaum sei das Garn jedoch mit geweihten 
Sachen b e r ü h r t worden, habe sie gleich wieder arbeiten 
können . 

Trotz der neuen Belastungen sprach sich Dr. Welz auch 
im Gutachten vom Juni 1680 d a f ü r aus, dass man mit ei
ner Verhaftung der Blaicherin warte, bis neue Indizien 
oder Denunziationen vorlagen. 

Spä t e s t ens im August d ü r f t e dies der Fal l gewesen 
sein, so dass sie gefangengenommen wurde. Bei der Fo l 
terung am 23. August, bei der man sie zwei Vaterunser 
lang aufzog, gestand sie schliesslich die Hexerei und wur
de bald daraufhingerichtet . 

M I C H A E L S C H E C H L E , S C H M I E D Z U M A U R E N , 
SOHN H A N S S C H E C H L E S UND DER B A R B A R A 
MORATIN 
(SRg, fol. 83a-86a; S tAAug 2968, fol. 40a-42a; 
V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 6 u. 11; Welz 2, 
S. 26 f.; Welz 3, S. 30 f.) 

Bei einer Inquisition übe r Michael Schechle am 3. Oktober 
1675 e rk lä r t e der 30 - j äh r ige Mar t in Ritter aus Mauren , 
dass er vor etwa vier Wochen auf einem Pferd, das von 
Valentin Geiger beschlagen worden war, nach Hause 
reiten wollte. Als er bei einem Brunnen stand, habe ihn 
Schechle angesprochen und gesagt, das seinem pferdt ein 
nagel gar zu nache geschlagen und. dahero ihme mithin 
ainigen schaden zuziehen derffte, eben als wan er ihn vor 
dergleichen schaden zu. wahrnen suchte. Ritter war des
halb einverstanden, dass Schechle den Nagel herauszog. 

Diesen hä t t e der Pferdebesitzer dann gerne mitgenom
men, aber Schechle liess das nicht zu, sondern e rk lä r t e , 
er wolle selbigen schon vleissig auf behalten. Bald aber 
bekam das Pferd am entsprechenden Huf 2 löcher. Ritter 
ve rdäch t ig t e Schechle daraufhin des Schadenzaubers, 
weil er den Nagel unbedingt behalten wollen hatte und 
wei l dessen Mutter in einem sehr schlechten Rufs tand . 

Darunter ist am Rand des Inquisitionsprotokolls ver
merkt: Seine muetter ist dem henckher und dem Scheiter
haufen entrunnen. 

Eine zweite Zeugenaussage gegen Schechle erfolgte 
am 13. Februar 1679. Dabei gab der 25- j äh r ige Sebastian 
Föhr, Jakobs Sohn, vom SchenenbüchelMa zu Protokoll, 
sein Vater habe bei Schechle in Mauren vier Räde r be
schlagen lassen, wobei er, Sebastian, schmieden geholfen 
hatte. A m Abend lud ihn Schechle in Peter Matts Wirtsbe
hausung zu Mauren ein; er wollte ihm dort ein Mass Wein 
bezahlen. Damit e rk l ä r t e sich Sebastian einverstanden. 
Sie tranken also je ein rothe maß. Als ihnen der Wir t ein 
Licht auf den Tisch stellte, sagte Schechle, er Peter solle 
daß Hecht nuhr hinweg nemmen, sye haben ein guete 
stras. Mit «S t r a s se» meinte er den Mund , welchen sy in 
der dunkhle wohl zu finden getrauten. So tranken sie 
eben ohne Licht ihre zwei Mass, und zwar deß gueten 
rothen weins. 

Bald bekam Sebastian aber Bauchweh. Da habe 
Schechle noch ein Mass Weisswein kommen lassen und 
ihn zwingen wollen, er soll mehr drinkhen. Sebastian 
nahm zwar das dargereichte Glas, roch aber nur daran 
und stellte es mit den Worten nieder, er woll nit mer trin-
khen. Dann ging er gleich nach Hause, wo er nichts mehr 
zu sich nahm. Vier Tage s p ä t e r litt er nicht nur unter gros
sen Schmerzen, sondern kam auch von seinem verstandt. 
Seine deshalb sehr betriebte mueter gab ihm Theriak ein, 
woraufh in er in wenig zeith einen W u r m von zimblicher 
grosse und andere abscheuliche Materie erbrach. E r litt 
jedoch weiterhin ohnaussprechliche schmerzen. Deshalb 
zog sein Vater zu den Herren Kapuzinerpatres und bat sie 
um geweihte Sachen. Nachdem Sebastian damit beraucht 
worden war und auch etwas eingenommen hatte, begann 
er alsbald zu wiiethen und doben. auch ohnausprechliche 
schmerzen leiden. Ausser allem mögl ichen verschieden
farbigen Mater ia l erbrach er weitere W ü r m e r . Daraufhin 
sei er so schwach geworden, dass er glaubte zu sterben. 
Als er nun schon ü b e r drei Wochen lang im Bett gelegen 
war, habe er einen Verdacht gegen Schechle geschöpf t , 
wei l dieser das Licht in der Gaststube nicht brennen las-

609) Er stammte aus Feldkirch und war Pfarrer von Eschen 1667 
bis 1687: Schafhauser, Eschnerberg, S. 215. 

610) Weiler am Eschnerberg: LNb Eschen, S. 42 f. 
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sen wollen und er gleich nach der Einnahme des sehr gut
en Weins die grossen Schmerzen bekommen hatte. 

Dr. Welz hielt Michael Schechle in seinen Gutachten 1679 
und 1680 fü r einen berüchtigten, dabej aber auch gar 
plumpen hexenmeister. Er sollte gefangengenommen und 
gefoltert werden. 

Schechle wurde am 15. Jul i 1680 vor Gericht gestellt. 
Da er f re iwi l l ig nichts bekannte, schlug man ihn tags dar
auf an die Folter. Nachdem er ein Vaterunser lang aufge
zogen worden war, gestand er die Hexerei, w o f ü r er spä 
ter verbrannt wurde. 

M A R I A K A I S E R I N A U S E S C H E N , 
TOCHTER T H E B U S KAISERS; E H E F R A U DES 
H U F S C H M I E D S P E T E R S C H U E L E R 
(SRg, fol . 92b-99a ; S tAAug 2968, fol . 45b-50a; 
V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 6 u. 11; 
Welz 2, S. 29 f.; Welz 3, S. 26-29) 

Ihre Grossmutter müt t e r l i che r se i t s , ihre Mutter sowie de
ren Bruder waren verbrannt worden. Sie stand besonders 
auch deshalb in einem schlechten Ruf, wei l sie von der 
verbrannten Grossmutter erzogen worden war. Ausser
dem hatte sie sich ledigen Standes in fornicatione [Hure
rei] uersindiget und khaines wegs wollen geeheliget wer
den. 

Bei einer Inquisition am 11. Februar 1679 gab M a r i a 
Mader in , die Ehefrau Peter Paulins, zu Protokoll, vor un
ge fäh r neun Jahren habe die Kaiser in , ihre nache nach-
barin, durch ihre Katze einen Weizenacker vor denen 
vöglen hielen lassen und derselben allezeit zu essen hin
aus getragen, welche kaz auch vleissige huet gehalten 
und von dem akher niemahlen abgewichen sei. Wenn 
Leute vo rübe rg ingen , zog sich die Katze kurzfr is t ig auf 
einen nahegelegenen alten Baum zu rück und stieg dann 
wiederum herab. 

Dieses Tier habe der Mader in des ö f t e ren grossen 
Schaden zugefügt , besonders als sie einmal junge hauen, 
die sie verkaufen wollte, tö te te . Deshalb habe die Mader in 
der Katze nachgestellt, sy auch ertapet und ertrenkht. Sie 
war übe rzeug t , dass sie dabei von niemandem beobachtet 
worden war und e rzäh l t e auch niemandem davon. Es 
wisse auser gott undt ihro khain mensch nichts von sol
chem fürnemmen. Trotzdem habe ihr die Kaiser in ü b e r r a 
schender Weise die Tat vorgeworfen und dabei gesagt, sy 
solle nur warthen, wolle es ihro schon machen und ein-
trenkhen. Die Mader in habe damals nicht z u r ü c k g e 
schimpft, sondern nachgegeben. E in Vierteljahr s p ä t e r 
jedoch musste sie feststellen, dass ihr ein tragendes schö
nes Schwein, das am Abend gesund heim gekommen war, 

lahm wurde. Es lag drei Tage in diesem Zustand und ver
endete dann. 

Ausserdem sei die Kaiser in vor drei Jahren unter dem 
Vorwand, es sei ihr ein Reifen vom R ü h r k ü b e l gesprun
gen, zu ihr gekommen und habe sie gebeten, den ihrigen 
zu entlehnen. Das habe sie wegen tragenden mißtrawens 
und besen argwohns zwar nit gern bewilliget, aber auch 
nit versagen khönnen. Nachdem sie das Gerä t wieder 
z u r ü c k b e k o m m e n hatte, dachte sie sich, sie m ü s s e aus
probieren, ob sie nun noch riehren k ö n n e . Das gelang ihr 
zwar noch drei oder h ö c h s t e n s viermal , dann aber habe 
sie bis heute nie mehr schmalzen k ö n n e n , auch wenn sie 
fremde R ü h r k ü b e l b e n ü t z t e . Obwohl die Kuh genug Mi lch 
gebe, sei diese doch ganz rueß biter undt kheines wegs 
zubrauchen. 

A n einem Sonn- oder Feiertag habe die Kaiser in die 
Mader in einmal zu sich beruefen und sy erbethen, sy sol
le khommen, ihr thuech zuebesichtigen. Dazu habe sie 
sich widerwi l l ig ehrn halber bereit gefunden. W ä h r e n d 
der Begutachtung des Tuches gab die Kaiser in ihrer 
Nachbar in ein Stück Brot, welches diese jedoch nicht ass, 
denn sie dachte sich, sy wolle sich vor dergleichen gefer-
lichen genuß enthalten. Wegwerfen wollte sie das Brot 
auch nicht, deshalb habe sie es ihren jungen H ü h n e r n 
vorgeworfen, deren sy 15 beisamen gehabt. In den näch 
sten zwei Tagen seien daraufhin zwölf H ü h n e r verendet. 
Die üb r igen h ä t t e n unfelbar dasselbe Schicksal erlitten, 
wenn ihnen nicht «heil ige Os te r t au f» in das Trinkgeschirr 
geschü t t e t worden w ä r e . 

Erst in den letzten Weihnachtsfeiertagen sei der Made
r in ein grosses Schwein und dann acht Tage darauf ein 
kleines ohne ainige zuvor verspürte khrankheit verre-
khet. Sie erlebte also die Drohungen der Kaiser in als 
schmerzliche Real i tä t und wisse neben diser nachbarin in 
ihrem 50 jährigen alter sich nit mehr zue ernehren. 

Der zweite Zeuge bei der Inquisition ü b e r M a r i a Kaise
r in am 11. Februar 1679 war der 50- j äh r ige Gerichtsbei
sitzer Hans Öhre . Er e rk lä r t e , er habe von M a r i a Kaiser in 
bereits vor vier Jahren gehör t , dass sie i h m gedroht habe, 
weil er auf ihre verstorbenen diffamierten Schwester ne
ben anderen miessen inquirieren helfen. Dabei habe sie 
gesagt: Ja, der Johannes Öhri ist ain rechter mann, er 
will mich zu ainer hexen machen. Wan ich ain solche bin, 
so mues er wohl ain hailoser mann sein. Wan er mich nit 
hinfürt, wo ich hinkhöre, der teüfel vergelte ims, wan er 
solches nit thuet. Aber warte er nur, ich wils ihm schon 
machen und eintrenkhen. Gleich darauf sei i h m eine 
gesunde K u h , welche er am Haus der Kaiser in vorbei zu 
einem Stier getrieben hatte, plötzlich niedergefallen und 
verendet. Davor sei sie in alle hoch übersieh gesprungen 
und habe mit allen vieren gestampfet und geschlagen. Bei 
der Untersuchung des Kadavers zeigte sich, dass sein 
Inneres ganz schwarz war, woraufh in auch der Nachr ich-
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ter (der als Wasenmeister mit der Tierkadaverbeseitigung 
beschäf t ig te Scharfrichter) bes tä t ig te , daß die khue ver
hext seye worden. Bald darauf v e r s p ü r t e er selbst einen 
solchen Schmerz im rechten Fuss, dass er wie ein Hund 
an einer Kette geheult und so getobt habe, dass er ö f t e r s 
von zwei M ä n n e r n gehalten werden musste. Dieses Elend 
habe sieben Wochen lang g e w ä h r t . Dabei sei sein Fuss 
weder geschwollen, noch rot, noch wund, noch verrenkt 
gewesen. Erst geistliche Mittel hä t t en ihm geholfen. E r 
wollte es jedoch dahingestellt lassen, woher das Unglück 
gekommen sei. A u f Grund der Drohungen der Kaiser in 
habe er einen Argwohn gegen sie gehegt, weilen bevorab 
die capuziner gesagt, es khomme von bösen leüthen her. 

Im Anschluss an Öhres A u s f ü h r u n g e n bes tä t ig te M a r i a 
Mader in dessen Darlegungen und die Drohung der Kaise
rin unter E id . 

Die n ä c h s t e Zeugin war die 38- j äh r ige A n n a Öhrin , die 
Ehefrau Hans Blaichers. Sie e rk l ä r t e unter E id , vor zwölf 
Jahren habe sich ihr zwe i j äh r ige s Kind , ohne dass es 
jemand wusste, ins Haus ihrer Nachbarin , der Kaiser in , 
begeben. Dort soll es nach deren eigenen Aussagen etwas 
zu essen bekommen haben. Wieder zuhause wurde es auf 
einen Acker, der zu j ä t en war, mitgenommen, wo es zu 
schreien angefangen habe und sich ganz schieferig erzei
get, aber khainen schlaf zuwegen=bringen mögen, sonder 
anstat desselben in hegisten schmerzen sich auf dem 
boden herumb gewalzet, so dass die Öhr in und M a r i a M a 
derin, die mit ihr ge jä te t hatte, glaubten, das kindt werde 
nun so strakhs dahin fahren. Schliesslich erbrach es eine 
ganz g r ü n e Materie. Daraufhin trug die Öhr in das K i n d 
heim und holte am n ä c h s t e n Tag bei den Kapuzinerpatres 
Rat und Hilfe, wodurch sie den unßath oder g ü f f t völlig 
von dem kindt gebracht. Die erbrochene Masse sei nicht 
nur ganz g rün gewesen, sondern habe wie froschlaich 
gezitert, oder schier besser zue reden, auf der erden hin 
und her gehupfft seye. Auch diese Aussage bes tä t ig te 
M a r i a Mader in noch einmal unter E id . 

A n n a Öhrin e rk l ä r t e bei der Inquisition weiters, dass 
sie einmal, als sie im Kindbett lag, von der Kaiser in ge
lauset worden sei, aber mit solchem effect, daß sye so 
bald in hegste schmerzen gerathen und gleichsamb ganz 
lamb worden. Deshalb habe man ihr geraten, sie solle die 
Kaiserin umb gotes willen umb hilff ansprechen, welches 
sye auch gethan, und aber zur antworth bekhommen, sye 
khönne ihro nit rathen, solle die Capuziner umb hilf an
sprechen, wan die nit helfen khönnen, so wisse sy khain 
mitl. Daraufhin habe die Öhr in ihren M a n n zu den Patres 
geschickt und schon durch das erste verwendete Mittel 
Linderung erreicht. Bei der zweiten Anwendung wurde 
die volle besserung erlanget. 

Ausserdem erkrankte der Öhrin vor etwa acht Jahren 
in der Nacht ein s c h ö n e s Ross, das bei empfangner nacht 

fueterung noch frisch und. gesundt gewesen und sehr lu

stig gefressen. Als ihre Magd Brigitta Paulin am Morgen 
etwas f r ü h e r als sonst aufgestanden und zum Brunnen 
Wasser holen gegangen war, weil sie Brot backen wollten, 
trat die Kaiser in auf sie zu und fragte sie, ob sy etwas 
khrankhs habe. Daraufhin antwortete die Magd, sie wisse 
von nichts; sie sei bachens halber so früehe aufgestanden. 
Dann ging sie mit dem Wasser heim, um sogleich das Vieh 
zu fü t t e rn . Da entdeckte sie das kranke Pferd, das dann 
nach zwei Stunden verendete. Wegen der Nachfrage der 
Kaiser in habe sie den argwöhn auf sie geworffen. Die 26-
j ä h r i g e Brigitta Paulin und ihre Mutter Mar ia Mader in 
bes t ä t ig t en diese Aussage unter E id . 

Dr. Thomas Welz sprach sich im März 1679 und im Juni 
1680 fü r ein scharfes Vorgehen des Gerichts gegen die 
Kaiser in aus. 

Sie wurde im Sommer 1680 gefangengenommen und 
gefoltert. Sie soll zwei Vaterunser lang an der Folter ge
standen sein, man hatte sie aber ihres alters halber nicht 
aufgezogen. Ausser der Hexerei bekannte sie dabei, dass 
sie ledigen Standes mit einem Knecht Blutschande began
gen hatte. Das damals gezeugte Büble in habe sie in einem 
Keller heimlich vergraben. Sie gab auch zu, zwei Schwei
ne der Mader in mit verreithen verderbt zu haben. 

M a r i a Kaiser in wurde 1680 hingerichtet. 

A N N A M A R X E R I N A U S M A U R E N , 
E H E F R A U DES MÜLLERS A N D R E A S ÖHRE, 
MÖGLICHE V E R W A N D T S C H A F T MIT 
M A T T H I A S M A R X E R A U S M A U R E N 6 1 1 

(SRg, fol . 100a - l04a ; S tAAug 2968, fol . 54a-55b; 
V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 7 u. 11; 
Welz 4, S. 2 f.) 

Annas Mutter war verbrannt worden; das mereste volkh, 
absonderlich die nachbauren, hielt auch die Marxer in für 
nichts nutz. 

A m 20. August 1680 sagte der 60 - j äh r ige Andreas 
Wetzel aus Mauren aus, sein Sohn Hans habe vor sieben 
Jahren im Alter von 24 Jahren beim Müller Enderle 
Öhre gedient. Als er einmal hinter dem Haus arbeitete, 
erhielt er von Enderies Frau A n n a Marxer in zum brendt 
essen D ö r r b i r n e n . Sofort nachdem er diese verspeist hat
te, habe er angefangen zu bluten und grosse Schmerzen 
empfunden. Er wurde zu den gemachten (Genitalien) 
sowie am ganzen Leib geschwollen und verstarb inner
halb von acht Tagen. A u f dem Krankenbett habe der Sohn 

611) Möglich,weil Maria laut Aussage von Ferdinand Wangner für 
Matthias Marxer kochte. 
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zu den Eltern gesagt, er habe dörre bieren gessen, die 
seyen sein todt. Kurz vor dem Tod habe er auch erklär t , 
er wisse schon, dass ihn die Marxer in nit mehr gehrn ge
habt habe, sie h ä t t e ihm n ä m l i c h das Essen nicht mehr 
gegönnt . 

Die zweite Zeugin, die 28- j äh r ige M a r i a Lampart in von 
Schellenberg, e rk lä r t e , Hans Wetzel, ihr verstorbener 
Mann , habe sich ihr g e g e n ü b e r geäusse r t , seine Krank
heit r ü h r e von den D ö r r b i r n e n her, die ihm die Marxer in 
e i g e n h ä n d i g gebracht hatte. Darauf er leben und sterben 
wolle. Nachdem er die Schmerzen bekommen habe, sei er 
zu den Kapuzinern gegangen, die e rk l ä r t en , sobald sie ihn 
gesehen hatten: Diser man hat ein besondere khrankheit. 
Sie gaben ihm geweihte Sachen, die er mit sich im Sack 
heimgetragen habe, aber nichts darmit ausgericht. W ä h 
rend der Krankhei t sei die Marxer in zu Hans Wetzel ge
kommen und um sein Bett herum gegangen. F r ü h e r sei 
ihr Mann gesund und fr isch gewesen. 

Die vorangegangenen Aussagen wurden auch von 
Hans Wetzeis Mutter, der 56 - j äh r igen Kathar ina Köchin 
aus Mauren , unter E id bestä t igt . 

Laut Rechtsgutachten vom 28. August 1680 war die Mar 
xerin gefangenzunehmen und zu foltern. 

Dennoch erfolgte keine Inhaftierung, statt dessen wurde 
am 3. September 1680 weiter ü b e r sie inquiriert . Dabei 
sagte z u n ä c h s t der 38 - j äh r ige Hans Kiber aus, dass die 
Marxer in in einem sehr üb len Ruf stehe und von jeder
mann für ein n i c h t s w ü r d i g e s Mensch gehalten werde. Es 
sei schon so weit gekommen, dass auch, das khindt auf 
der gassen sie für ein unholdt gehalten. M a n frage ö f t e r s 
auch, ob man sie noch nit auf das schloss geführt habe. 
F r ü h e r habe er um sie geworben (umb sie ahnbuelet). 
Sein Vater und seine Verwandten h ä t t e n aber eine Heirat 
nicht zulassen wollen, wei l sie in einem schlechten Ruf 
stand. Kiber betonte, dass er weder jemanden zu lieb 
noch zu laid aussage, noch sei er dazu angericht worden. 

Der n ä c h s t e Zeuge war der etwa 40 - j äh r ige Samuel 
Matt aus Mauren. Er e rk lä r t e , er wisse nicht, dass ihm die 
Marxer in je geschadet hä t t e . Sie stehe jedoch bei jeder
mann in Stadt und Land in einem bösen und üblen ruef, 
weil sie fü r Hans Wetzeis Tod verantwortl ich gemacht 
wurde. A u c h Samuel Matt betonte abschliessend seine 
Unparteilichkeit und e rgänz t e : Dise verschrey sey von 
ehrlihen leüthen entsprungen. 

Die vorangehenden Aussagen wurden vom 30- j äh r i 
gen Christ ian Risch aus Mauren unter E id bes tä t ig t . 

Der 40 - j äh r ige Ferdinand Wangner aus Mauren gab zu 
Protokoll, er sei bei This Marxer in Diensten gestanden 
und habe einmal in einer Suppe etwas zu essen bekom
men, dass er glaubte, er m ü s s e daran sterben. Er wisse 
jedoch nicht, ob ihm die Suppe von A n n a Marxer in oder 
Mar i a Mar t in zugerichtet und gegeben worden war, wei l 

diese miteinander gekocht hatten. Dass es eine der beiden 
gewesen war, k ö n n e er mit Gewissheit behaupten. E r 
habe der Marxer in ü b r i g e n s selbst ins Gesicht gesagt, das 
sie ihm dises zu fressen geben hatte. M a n halte auch 
sonst wenig von ihr, sie stehe in einem schl immen Ruf. Er 
betonte ebenfalls, dass er nicht aus Neid aussagte, son
dern wei l es die Wahrheit sei. 

Vor Gericht gestand die Marxer in ihre Schuld zwar schon 
nach der ersten Folterung, ihre Angaben widerr ief sie 
dann jedoch viermal. Deshalb wurde sie dreimal in das 
Spanische Fusswasser und auch auf den Esel gesetzt. 
Unter anderem bekannte sie dabei, dass sie ihrem Knecht 
Hans Wetzel das vom leujfel subministrirte pulver in die 
Suppe gegeben habe. 

A n n a Marxer in wurde laut Prozessopferliste von 1682 
in der ersten Prozessserie des Jahres l 6 8 0 hingerichtet. 
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ÜBERLEBENDE BEI DEN VERFAHREN 
VON 1680 GEGEN PERSONEN AUS DER 
HERRSCHAFT SCHELLENBERG 

B A R B A R A MORATIN A U S M A U R E N , 
W I T W E H A N S S C H E C H L E S 
(SRg, fol. 77b-83a; S tAAug 2968, fol. 39a+b; 
StAAug 2971, fol. l l a - 1 2 b ; V L A , HoA 76,17 Liste von 
1682, S. 5 u . 11; Welz 2, S. 25 f.) 

Drei Tage, nachdem ihre Halbschwester Kathar ina 
Föhr in verbrannt worden war, hatte sich die Morat in 
samt ihrem Sohn Jakob Schechle aus dem staub gemacht 
und erst nach uolendten letsteren proceß wider eingefun
den. Sie war zu Öthal [Ettal in Oberbagern] bey der mue
ter gotes walfarten gewesen und habe deswegen brief und 
sigel. das sy daß selbige maria bild aufzuheben mechtig 
gewesen und per consequens from und kheine hex seye. 
W ä h r e n d ihrer Abwesenheit wurde sie jedoch von der 
s p ä t e r verbrannten Magdalena Eglin, die ihre Aussage 
vor der Hinrichtung nicht widerrief, als Mithexe angege
ben. Dieser Denunziation wurde insbesondere auch des
halb grosse Glaubwürd igke i t beigemessen, weil die Eglin 
vor ihren endt ein grosse rew bezeuget undt wenigst 
eüserlichen schein nach sich aufrichtig zue gott bekhenet. 

Bei einer Inquisition am 28. September 1675 e rk lä r t e der 
32- jähr ige Hans Bregenzer aus Mauren, ein Bruder der 
s p ä t e r ebenfalls inquirierten Kathar ina Bregenzerin, dass 
er die Moratin wegen etlicher verendeter Tiere v e r d ä c h 
tigte, und zwar weilen er zuvor mit ihren söhnen ainigen 
streit und zwitrachl gehabt hatte. 

A m 3. September 1680 bes tä t ig te Hans Bregenzer seine 
Aussage von 1675. Auch auf die Darlegungen des 30-
j äh r igen Christian Risch aus Mauren mit Bezug auf Ka 
tharina Bregenzerin wurde in den Unterlagen übe r die 
Morat in eigens hingewiesen. 

Als neuer Zeuge bei der Inquisition vom 3. September 
1680 e rk lä r t e der 39 - j äh r ige Eustach Marxer aus Mauren , 
es beklagten sich die Nachbarn gar übel ü b e r die Morat in , 
besonders Mar t in Ritter, der ihr die Schuld gebe, dass er 
weder glickh noch hayl habe. Auch dafür , dass sein Foh
len vor zwei Jahren ausgerechnet vor ihrer Schmiede den 
Fuss gebrochen hatte, machte er einzig und allein die M o 
ratin verantwortlich. Schliesslich habe ihr verbrannter 
Sohn, Michael Schechle, zu Bal l i Gabriel selbst gesagt, es 
solle niemanden wundernehmen, dass es Mar t in Ritters 
Fohlen so gegangen sei, er habe seiner mueter de mach 
gethan. Fideli Kiber f ü h r e ebenfalls all sein Unglück mit 
den Tieren allein auf die Morat in zu rück . Sie sei in Stadt 
und Land verschrien, gleich ihr muetter auch gewest und 

werde von iedermenikhlich vor eine hex gehalten. Marxer 
e rk lä r t e am Schluss noch, es wehre iederman fro, wan sie 
nur baldt verbrent wurde. Ihr Sohn Jakob Schechle sei 
ü b r i g e n s aus dem Land geflohen. 

Bezüglich der Wallfahrt ins Kloster Ettal wollte sich Dr. 
Welz nach dem Urtei l von Theologen richten. Liessen die
se die dortige purgation nicht gelten, sollte die Morat in -
wie schon im Gutachten vom März 1679 dargelegt - ver
haftet und gefoltert werden. 

Laut Salzburger Rechtsgutachten wurde Barbara Morat in 
am 30. August 1680 vor dem Gericht examiniert, nach 
eigenen Angaben war sie A n f a n g September gefangenge
nommen worden. Bei den güt l ichen Einvernahmen be
kannte sie sich nicht schuldig, gestand jedoch, sich aus 
Angst vor einem Prozess ausser Landes begeben zu 
haben. Daraufhin wurde sie ein Miserere (Busspsalm) 
lang an die folter geschlagen. A m dritten Tag habe man 
sie in das Spanische Fusswasser gesetzt und darin zwei
mal umgedreht. In einem Schreiben von 1682 schilderte 
sie diese Folter, sovil ihro davon verlohrener vernunfft 
halber noch erinnerlich war, folgendermassen: Zuerst 
habe man sie auf ein niederes blökhlin gesetzt und ihr die 
H ä n d e hinter dem Rücken mit einem Strick an der Wand 
festgebunden, damit sye nit für sich fallen khönde. Damit 
sie auch nicht z u r ü c k z u s i n k e n vermochte, wurde ihr ein 
Strick um den Hals gelegt, der vorne befestigt war. Dann 
spreizte man ihre Beine mittels zwei Brettern, die man 
vor das Schienbein und hinter die Waden gelegt hatte, 
weit auseinander. Anschliessend band man einen Strick 
um ihre Knie und zog ihn mit schrauffen zusammen, wel
ches ein solcher schmerlzen seye, das ihren gleich alle 
sinn vergangen seien. Darum wisse sie nicht, wie lang sie 
in solcher marler gesessen sei. 

Drei Tage s p ä t e r habe man sie mit zwayen steinen ahn 
die waag oder follter aufgezogen und etwa eine Viertel
stunde daran h ä n g e n lassen, gleich darauf noch auf den 
Esel gesetzt und mit verbundenen äugen ahngeschrauffl. 
Dann seien die Amtleute zum Mittagessen gegangen und 
sye also jämerlich sitzen lassen. Nachdem sie wieder ge
kommen waren, machte man ihr einen rauch unter das 
hemet. Als sie sich schliesslich nicht mehr regte, habe 
man sie herabgelassen und in das Verliess gelegt. 

Etliche Tage s p ä t e r wurde sie wieder ins Spanische 
Fusswasser gesetzt. Auch dabei habe sie aber nichts be
kannt. Deshalb sei sie nach zehn Tagen Gefängn i s wieder 
freigelassen worden. 

Obwohl das Gericht der Morat in kein G e s t ä n d n i s ab
ringen hatte k ö n n e n , forderte es von ihr 170 Gulden. Da 
das Geld von ihrer Familie nicht eingezogen werden 
konnte, stellte die Obrigkeit auf zwei ihrer Liegenschaften 
einen Zinsbrief' in der H ö h e von 100 Gulden aus und ver
kaufte diesen an einen Juden. 
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Barbara Moratin verfiel spätestens gegen Lebensende in 
Wahnsinn und verstarb laut Totenbuch der Pfarrei Mau-
ren am 21. November 1699 in ihrer Heimatgemeinde. 612 

KATHARINA BREGENZERIN AUS MAUREN, 
EHEFRAU PETEH KIBEHS 
(SRg, fol. 70a-74b; StAAug 2968, fol. 33a-35b; 
StAAug 2971, fol. 13a+b; VLA.., HoA 76, 17 Liste von 
1682, S. 4 u. 11; Weiz 2, S. 22 f.) 

(Zur genealogischen Orientierung sei vorangeschickt, dass 
der im folgenden erwähnte Hans Bregenzer mit l'vlarga-
retha Kiberin - einer Stieftochter seiner Schwester Katha-
rina Bregenzerin - verheiratet war. Der ebenfalls ange-
führte Michael Schechle war ein Sohn der Barbara Mora -
tin, diese wiederum eine Halbschwester der verbrannten 
Katharina Föhrin und eine Schwester der l'vlutter von Kat-
harina Bregenzerin.) 

Nicht nur die (Halb-)Schwester ihrer l'vlutter, die ver-
brannte Katharina Föhrin, sondern auch ihre eigene Mut-
ter hatten Katharina Bregenzerin einen schlechten Huf 
vererbt. Sie war bei möniglichen sehr verschrait. Ihr Va-
ter hatte als ein versoffener dokhelmauser gegolten. 

Bei einer Inquisition am 5. September 1677 sagte die 30-
jährige Maria l'vlarxerin unter Eid aus, ihre Schwester 
Elisabeth sei vor etwa drei Jahren zu ihrer ehemaligen 
Nachbarin Katharina Bregenzerin mit der kwzkheli 
(Spinnrocken613) auf Besuch gegangen. Als sie sich wieder 
nach Hause begeben wollte, habe ihr die Bregenzerin ei-
nen bierenzelten mit den Worten gegeben: Nimm ihn 
nuhr, es hat meine Schwägerin l'vlargaretha Kiberin, die 
rothe hex, mich verschreyet, das ich mich ferchten mues, 
wan ich ainem menschen etwas geben thue. weilen sy 
vorgegeben, daß ich mit dergleichen darreichwzg einem 
oder dem anderen einen schaden zugefiegt haben solle. 
Daraufhin habe die Elisabeth den Zeiten angenommen, 
aber gleich nach dessen Genuss grosse Schmerzen emp-
funden, die selbst durch geistliche Mittel nicht mehr zu 
vertreiben waren. 

Auf Grund dieser Aussage wurde Elisabeth i'vlarxerin 
selbst einvernommen. Sie bestätigte das Angeführte, 
konnte jedoch nicht mehr angeben, wann und wie bald 
nach der Einnahme des Zeltens sie erkrankt war. Sie wis-
se nur, dass sie wegen der Erklärungen der Bregenzerin 
über den Hexenverdacht vor dem Zeiten einen grausen 
bekommen habe. 

Im Anschluss an ihre Darlegungen ist im Inquisitions-
protokoll vermerkt, dass Elisabeth nach dem Genuss des 
Zeltens gleichsamb ganz von sinnen eine geraume zeit ge-
wesen, also daß man vermaint. sy seye gar besessen. 
Deshalb habe man sie nicht verhören können. i'vlan habe 
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mehr nach der Aussage ihrer Schwester als nach jener 
Elisabeths richten müssen. Wenn diese bei gesundem 
Verstand war, erklärte sie, das Übel sei nach der Anwen-
dung von geistlichen Mitteln von iro gebrochen. Sie ver-
dächtigte allein die Bregenzerin, von der ihr im Traum 
vorgekommen sei, als ob sie zu ihr gesagt habe, sie solle 
auch mit dem jungen volkh in Peter i'vlatts Behausung ge-
hen, dan es seye gar fein. wan daß junge volkh miteinan-
der gehe. Dazu war zu bemerken, dass Peter J\fatts Frau, 
die der Bregenzerin nahestand, damahlen noch gelebt 
wzdt aber entzwischen verbrendt worden war. 

Die dritte Zeugin bei der Inquisition am 5. September 
1677 war die 32-jährige Margaretha Kiberin, die Ehefrau 
Hans Bregenzers aus l\fauren abm Stainböß. 614 Sie erklär-
te, dass sie im Kindbett wegen eines 1vluses, das ihr von 
der Stiefmutter Katharina Bregenzerin zubereitet worden 
war, grosse Schmerzen erlitten hatte. Sie soll deshalb 
gewiss acht Wochen lang krank darniedergelegen sein. 
Ursprünglich habe sie ihre Stiefmutter nicht verdächtigt. 
Da sie aber von unterschiedlichen Personen, insbesonde-
re von der Laternserin, erfahren hatte, die Bregenzerin 
sei mit dem abscheulichen Laster der Hexerei behaftet, 
glaubte sie dann doch, dass diese an ihrem Leiden schuld 
gewesen sein könnte. Dazu kam noch, dass ihr Mann, 
Hans Bregenzer, mit seiner Schwester Katharina Streit 
hatte. In dessen Verlauf seien nach entsprechenden 
Androhungen Unfälle eingetreten, die den 1-lexereiver-
dacht verstärkten. Sie bat, über diese Geschehnisse ihren 
Mann einzuvernehmen. 

Dieser wollte jedoch von der Aussage seiner Frau 
nichts wissen, sondern erklärte, er halte seine schwester 
für fromb. Es sei schon einmal etwas wegen Michael 
Schechle geredt worden, wodurch ein Streit entstand. Er 
könne sich jedoch nicht mehr genau daran erinnern. Im 
Protokoll ist dazu vermerkt, dass Hans Bregenzer durch 
diese Aussage den vogel aus clisen fecleren zuerkhemzen 
gegeben habe. Er wolle augenscheinlich der schwester 
belz waschen, und ihne doch nit nezen. 

Die nächste Zeugin war die 28-jährige ledige Magdale-
na Marxerin, Lienhards Tochter, aus Mauren. Sie hegte 
gegen die Bregenzerin einen Argwohn, weil ihr Bruder, 
der vor ungefähr 14 Jahren verstorben war, vor seiner 
langwierigen Krankheit öfters die Bregenzerin besucht 
hatte. 

Dr. Weiz bezeichnete Katharina Bregenzerin im Gutach-
ten vom März 1679 als sehr suspect. Zur Folterung reich-
ten die Indizien jedoch noch nicht aus. 

Am 2. September 1680 wurde abermals über die Bregen-
zerin inquiriert. Der 31-jährige Andreas Stral gab damals 
zu Protokoll, er habe vor ungefähr fünf Jahren von den 
Leuten gehört, die Bregenzerin sei auf Steinbös hinter ei-
nem Strauch gestanden, als Adam Schipfer auf eine Elster 



geschossen habe. Dabei traf er aus Versehen die Frau und 
kurierte sie später selbst. Man erzähle sich, sie habe aller 
erst nach dem Tod Schipfers den arzetlohn mit dessen 
Erben verrechnet. Ausserdem sage man, sie trage noch 
de facto schrött im arm herum. 

Der 38-jährige Michael Marxer erklärte am selben Tag, 
dass auch er das Erwähnte von leiiten und so zu sagen 
von iederman gehört habe. 

Der Ehemann der Bregenzerin, der 7 4-jährige Peter 
Kiber, gab an, er habe Zeit seines Lebens bei seiner Frau 
nichts Verdächtiges bemerkt, ausser dass sie ihm einmal 
auf dem tisch gleich wzder der hand daß broth verruckht 
und anderst gelegt. Deshalb habe er etwas argwohn ge-
fast. Weiters hab sie ihme. so lang er mit ihr hause, im 
khain ganzes broth auf den disch geben, er ihr vil mahl 
gsagt, sie seye eine hex, er woll ihr helfen lassen. Sie 
habe dem jedoch immer widersprochen. Darüber hinaus 
habe sie seit anfang ihrer haushaltung stets den Besen 
zmder ober sich hinder die thiier gestelt. 

Am 3. September 1680 erklärte der 30-jährige Chri-
stian Risch, er könne nichts Gutes von der Bregenzerin 
sagen. Der verstorbene i'vlichael i'vlarxer, den er in seiner 
Krankheit gepflegt hatte, habe noch im Totenbett behaup-
tet und sei darauf gestorben. das sie ihm die khrankheit 
habe angethan. Als i'vlichael Schechle gefangen worden 
sei, hätten sich Katharina Bregenzerin und ihre Schwe-
ster Maria zu dessen Mutter, der l\foratin, begeben und 
sich mit ihr beratschlagt. Sie liessen dann verlauten, 
Michael müsse die Hexerei in der Fremde gelernt haben. 
Als man später Katharina gefangennahm, seien deren 
Geschwister wieder zusammengekommen. 

Der 70-jährige Ferdinand VVang(n)er aus l\fauren legte 
dar, dass die Mitglieder der Familien Bregenzer und l'vlo-
ratin in einem üblen Ruf stünden und sich öfters träfen. 
Er habe im ganzen Leben nichts Gutes von ihnen gehört. 

Die Bregenzerin wurde am 22. August 1680 vor Gericht 
einvernommen. Nach zweimaliger Folterung, wobei sie 
unter anderem drei Stunden lang im Spanischen Fuss-
wasser gesessen war, wurde die Bregenzerin cws dem 
schloß entlassen. Kaum befand sie sich in Freiheit, ver-
haftete man sie jedoch gleich widerumben und folterte sie 
abermals zweimal. Ihre Widerstandskraft konnte jedoch 
nicht gebrochen werden. 

In einem Schreiben von 1682. mit dem sie sich um 
Rückerstattung der Konfiskationsgelder an die kaiserliche 
Kommission gewandt hatte, schilderte die Bregenzerin 
ihren Gefängnisaufenthalt. Wie die Moratin führte auch 
sie einen anderen Zeitpunkt der Gefangennahme als das 
Salzburger Rechtsgutachten an: Sie soll am 26. August in 
die Vaduzer keuchen gebracht worden sein. Nachdem sie 
bei der ersten Examination nichts gestanden hatte. wurde 
sie ins Spanische Fusswasser gesetzt, das sie gleich be-

«DER TEUFEL UND DIE HEXEN MÜSSEN AUS 
DEM LAND ... » / MANFHED TSCHAIKNEH 

schrieb wie die Moratin. Sie sei drei Stunden darin geses-
sen und zweimal umgedreht worden. Bei der folgenden 
Einvernahme habe man sie aufgefordert, sie solle nur 
bekhennen. das sye ein grausame hex seye. Als sie das 
nicht tat, wurde sie ahn die waag geschlagen und eine 
halbe viiertel stund daran hangen lassen. Nach vier 
Tagen habe man sie vor die Amtleute kommen lassen und 
ihr mit guethen wortten gesagt, weilen sye nichts ahn 
ihren befunden. wollen sye selbige auf wohlverhallten der 
gefängnus erlassen. Als sie aber unter das Schlosstor 
gekommen war und heimgehen wollte, seien zehn oder 
zwölf Mann gekommen, welche sye rükhlingen aufgehöbt, 
auf ain laitter gebunden unnd widerwnb in die marterstu-
ben getragen hätten, wo sie der Landvogt abermals ex-
aminierte und hernach an die Folter schlagen liess. Dort 
blieb sie mit stain an den Füssen eine halbe Stunde lang 
hängen. Nach fünf Tagen wurde sie neuerlich in das er-
schrökhliche fueßwasser gesötzt wrnd wohl drey stwzd 
darinnen gelassen. Acht oder zehn Tage später führte 
man sie wieder vor die Obrigkeit und hatte sie nach aufle-
gung der rechten hand auf die linkhe brust (warbey Peter 
Matt fiir sye ahn/oben miessen) wiederwnben nach hauß 
erlassen. 

Von ihrem Mann wurden in der Folge 180 Gulden Ge-
richtskosten verlangt. Schliesslich habe sich das Gericht 
mit 100 zufrieden gegeben. Diese musste Peter Kiber ent-
leihen, so dass letztlich Ausgaben in der Höhe von 130 
Gulden anfielen. Von der kaiserlichen Kommission erwar-
tete sich die Bregenzerin nicht nur die Hückerstattung des 
Geldes, sondern auch einen abtrag für allen erlittenen, 
vor keuschen augen unndt ohren zuenemzen nit gepührli-
chen spott, sc/wnd wrndt ohnbeschreibliche leibs=marter. 

Katharina Bregenzerin verstarb am 8. Mai 1693 in ihrer 
Heimatgemeinde Mauren und wurde am örtlichen Fried-
hof begraben. 615 

612) Freundlicher Hinweis von Frau Eva Pepic. Schaan. 

613) Vorarlbergisches Wörterbuch. Bd. 2. Sp. 190. 

614) «Abfallende Wiesen mit Häusern nordöstlich vom Wegacker. 
westlich von Neusträssle und Gaggalätsch»: L.Nb Mauren. S. 40 f. 
Zur Ethymologie des Namens vgl. Banzer u. a .. Flur und Name. 
S. 108 f. 

61 S) Freundlicher Hinweis von Frau Eva Pepic. Schaan. 
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INQUIRIERTE PERSONEN AUS DER 
GRAFSCHAFT VADUZ 

G R E T A SCHIERSERIN A U S S C H A A N 
(Welz 1, S. 59) 

Greta Schierserin scheint im Salzburger Rechtsgutachten 
nicht auf. Ihr wurde ein vorgegebner großer bauch zum 
Vorwurf gemacht. Sie scheint sich vor einer Gefangennah
me sehr ge fü rch te t und deshalb eine Schwangerschaft 
vo rgeschü tz t zu haben. 

Die Anschuldigungen gegen sie reichten laut Dr. Welz 
nicht f ü r eine Verhaftung aus. Die Regel der Pragmatiker, 
dass derjenige, der als unschuldig gelten wi l l und sich 
entschuldigt, bevor er beschuldigt wi rd , sich zum Ange
klagten macht (regula politicorum. quod, qui se excusat, 
antequam incusetur, dum innocens videri cupit, sese 
reum faciat), komme bei ihr nicht zur Anwendung. 

M A R I A L A M P A R T I N A U S S C H A A N , 
T O C H T E R H A N S L A M P A R T S 
U N D E H E F R A U J A K O B DINTLS 
(SRg, fol. 172b-173b u. 223b-224a ; V L A , HoA 76,17 
Liste von 1682, S. 13 u. 17; Welz 1, S. 25 f. u. 44 f.) 

M a r i a Lampart in wurde e inmal denunziert und war von 
ihrem ganzen geschlecht eigner person nach in bösem 
ruß'. Ihr Grossvater vä te r l i cherse i t s sei der hexereg halber 
entloffen, andere Verwandte habe man verbrannt. Ihr 
schlechter Leumund r ü h r t e auch daher, dass sie zusam
men mit ihrem Sohn in letsterm proceß entflohen war 
und sich erst nach dem Ende der Gerichtsverfahren wie
der zu Hause eingefunden hatte. 

Über die Lampart in wurde schon am 9. August 1675 in-
quiriert. Damals sagte Thomas Walser aus Schaan aus, er 
habe nicht richtig schmalzen k ö n n e n , als die Lampart in 
bei ihm zu Hause gewesen sei. Daraufhin habe diese 
jedoch auf 2 mahliges aufrühren sovil schmalz herausge
bracht, daß weder vor oder darnach er nit mehr bekhom
men habe. 

A m 12. Jul i 1677 gab derselbe Zeuge zu Protokoll, 
dass ihm von der Lampart in zum öfftern daß rihren ge
nommen worden sei. E inmal habe er nach einem Besuch 
der Lampart in in seiner Stube sechs Wochen lang kein 
Schmalz mehr gewinnen k ö n n e n . Als sie von ihm der zau
berey ins angesicht beschuldiget worden sei, habe sie nur 
gesagt: Bin ich ein hex, so sein deß krummen Schneiders, 
Michel Walsers, und Johannes Beckhen eheweiber auch 
hexen. 

Dr. Welz sprach sich in seinem Gutachten vom März 
1679, in dem er ihren Fa l l versehentlich zweimal bearbei
tete, gegen eine Folterung aus. Sie sollte etwas gelinder 
procedirt werden. 

A u f ein weiteres Einschreiten der Obrigkeit gegen die 
Lampart in gibt es keinen Hinweis . Laut Prozessopferliste 
von 1682 wurde gegen sie nicht prozessiert. 

CHRISTOPH DINTL A U S S C H A A N , 
SOHN M I C H A E L DINTLS 
(SRg, fol. 173b-174b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 13; Welz 1, S. 26 f.) 

Christoph Dintl war von elitern, ahnen, uhr= und guggah
nen [Ururahnen0"'] übel berüchtigel. 

A m 9. August 1675 wurde ü b e r ihn inquiriert. Dabei warf 
ihm Stoffel Wangner vor, dass er genau d a r ü b e r infor
miert war, wie die Hexen zum Tanz auf dem Heuberg 
zusammenkommen. E r wusste sogar ü b e r die Zahl der 
S c h n u p f t ü c h e r und des Samens Bescheid. Den Vorwurf 
Wangners, er m ü s s e bey solcher wissenschafft selbst 
nichts nuz sein, habe sich Dintl nicht gefallen lassen. Ähn
lich detailliert und aus füh r l i ch soll s ich Dintl auch gegen
ü b e r der zweiten Zeugin, Kathar ina Jehlin von Planken, 
ü b e r H e x e n t ä n z e g e ä u s s e r t haben. 

Dr. Welz hielt im Gutachten vom März 1679 dafür , dass 
Dintl bei den vorliegenden Indizien zwar gefangen, jedoch 
nicht gefoltert werde. In den Akten findet sich kein Anze i 
chen, dass gegen den Inquisiten weiter vorgegangen wor
den w ä r e . 

Seine Existenz spricht ü b r i g e n s dagegen, dass die 
Schaaner Famil ie Dintl (Düntel) - wie Peter Kaiser meinte 
- bei den Hexenprozessen gleichsam ausgerottet wur
de . 0 1 7 

A N D R E A S W A L S E R , G E N A N N T K R I E G E R , 
A U S S C H A A N 6 1 8 

(SRg, fol. 205a-206a; Welz 1, S. 36 f.) 

Andreas Walser wurde zweimal denunziert, und man hat
te auch sonsten alte indicia gehebt. 

Bei einer Inquisition am 27. Jul i 1676 belastete ihn Georg 
Conrad aus Schaan, der mit ihm in Streit lebte und ihn fü r 
den Tod von zwei Schweinen verantwortl ich machte. A m 
3. Februar 1679 war Hans Negele aus Schaan Zeuge bei 
einer weiteren Inquisition ü b e r Walser. 

Dr. Welz e rk lä r t e , dass Walser durch die erhobenen Vor
w ü r f e nicht der Zauberei ve rdäch t ig t werden konnte, 
empfahl aber dennoch die weitere Suche nach Indizien 
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«DER T E U F E L U N D DIE H E X E N MÜSSEN AUS 
D E M L A N D ...» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

und in der Folge auch Walsers Gefangennahme. Al lem 
Anschein nach folgte die Vaduzer Obrigkeit dieser Emp
fehlung nicht. 

S U S A N N A K A U F M A N N I N A U S S C H A A N , 
E H E F R A U K A S P A R B E C K S 
(SRg, fol. 236a+b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 18; Welz 1, S. 53 f.) 

Gegen sie sagte am 6. August 1677 ihr eigener Bruder, 
der Schneider Bartlme Kaufmann , aus. Er hatte vor drei 
Wochen zusammen mit seinem Lehrjungen bei Susannas 
Ehemann Kaspar Beck gearbeitet und von der Kaufman
nin Kirschen und Birnen zum Essen erhalten. Davon hät 
ten Bartlme und der Lehrjunge schwere Magen- und 
Kopfschmerzen bekommen. Dem Schneider seien d a r ü 
ber hinaus am ganzen Leib bunzel aufgangen, die sehr 
gebissen hä t t en , aber bald wieder vergangen. 

Dr. Welz betonte, dass die Kaufmannin in gutem Ruf 
stand. Wenn schon jemand ve rdäch t ig sei, dann falle der 
Argwohn h ö c h s t e n s auf ihren der zauberey suspecten 
Mann. 

A N N A M A R I A N E G E L I N UND IHRE G E S C H W I S T E R 
AUS S C H A A N ; A N N A M A R I A W A R DIE E H E F R A U 
M I C H A E L B E C K S , H A N S E N S O H N 6 1 9 

(SRg, fol. 230a-231b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 17; Welz 1, S. 48 f.) 

A n n a M a r i a Negelin wurde 1675 einmal denunziert. Ihre 
Mutter sei der Hexerei wegen aus dem landt geschafft 
worden, weiden ein ehrlicher man darauf gestorben, daß 
sye ihme ein stier verritten habe. 

Über die Negelin und ihre Geschwister wurde am 13. Jul i 
1677 inquiriert. Der einzige bekannte Zeuge, Ulr ich Ne
gele, war A n n a Marias Bruder. Er behauptete, sie könne 
mause machen und [habe] neben ihme von der mutier 
gelernet. 

Für Dr. Welz war auch verdäch t ig , dass sich die Negelin 
mit Michael Beck verheiratet hatte: Nascitur ex socio, qui 
non cognoscit ex se. Er sprach sich im März 1679 d a f ü r 
aus, dass sie gefangen, aber sehr bedächtlich und grada-
tim (stufenweise) einvernommen w ü r d e . Dazu scheint es 
nicht gekommen zu sein. 

ROSINA B E C K I N A U S S C H A A N , 
T O C H T E R M I C H A E L B E C K S ( H A N S E N SOHN) 
UND E H E F R A U H A N S FROMOLTS 
(SRg, fol . 229a-230a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 1.7; Welz 1, S. 47 f.) 

Laut Salzburger Rechtsgutachten hatte man beide Gross
m ü t t e r der Beckin verbrannt. Die Vorfahr in müt te r l i che r 
seits war jedoch « n u r » des Landes verwiesen worden. 

Über Rosina Beckin wurde am 13. Juli 1677 inquiriert. 
Dabei sagte M a r i a Walser in aus, dass sie einst mit den 
Fromolt ischen bestimmte Güter geteilt und dabei beim 
Ehemann der Beckin als Miterben ein kraut stehen lassen 
habe. Nachdem sie dieses von der Beckin ü b e r n o m m e n 
hatte, assen sie und ihr Mann am n ä c h s t e n Tag vom 
Kraut, woraufh in ihnen gleich übe ! geworden sei. Nur den 
Kindern , die auch davon gekostet hatten, habe es nicht 
geschadet. 

Hans Georg Fromolt e rk l ä r t e , dass er dem Ehemann 
der Beckin ein khuele in der waydt verdingt habe, wobei 
sich verschiedene Leute beim Melken abwechseln sollten. 
Als die Beckin an der Reihe war, habe sie sich mit der 
Aussage geweigert, wan dem kuele waß geschehe, so 
wurde man sagen, sye wäre ein Beckhin. Nachdem Hans 
Georg Fromolt aber das Tier vom Ehemann der Beckin 
geholt und bei Christ ian Conrad pfelen (anpflocken, wei
den) lassen hatte, erkrankte es am n ä c h s t e n Tag und gab 
keine Mi lch mehr, bis er andere mittl gebraucht habe. 

Für Dr. Welz reichten die Angaben im März 1679 nicht 
fü r ein gerichtliches Vorgehen g e g e n ü b e r Rosina Beckin, 
obwohl er deren Vater deß feüres würdig hielt. 

616) Vorarlbcrgisches Wörterbuch. Bd. 1, Sp. 1259. 

617) Kaiser, Geschichte. S. 433. 

618) Örtliche Zuordnung durch die beiden Zeugen aus Schaan. 

619) Aus den Unterlagen geht nicht klar hervor, welcher der beiden 
der Hexerei verdächtigten Michael Beck aus Schaan gemeint 
war. Da aber die Hochzeit von Dr. Welz als Indiz der Hexerei gewer
tet wurde, dürf te es sich um den hingerichteten Michael Beck, Sohn 
Hans Becks, gehandelt haben. Bei diesem ist auch ein Hexerei
verdacht gegen seine Frau angeführ t . 
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M A G D A L E N A W A L S E R I N A U S S C H A A N 6 2 0 , 
E H E F R A U H A N S B E C K S , M A T T H I A S ' (THEISSEN) 
S O H N 6 2 1 

(SRg, fol. 204a-205a ; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 15; Welz 1, S. 35 f.) 

Die Walserin wurde zweimal denunziert. Sie stand im 
Verdacht, weil ihre Grossmutter, Mutter, deren Schwester 
und auch ihre eigene Schwester als Hexen verbrannt wor
den waren. 

Über Magdalena Walserin wurde am 7. Ju l i 1676 inqui
riert. Was dabei Eva Gantnerin aus Schaan zu Protokoll 
gab, unterscheidet sich in den Aufzeichnungen des Salz
burger und des Lindauer Rechtsgutachtens sehr stark. In 
ersterem heisst es, die Walserin habe einmal, als sie die 
Gantnerin besuchte, gesagt, sie werde wohl gut schmal
zen k ö n n e n , denn sie habe eine vorzügl iche K u h . Danach 
sei das Tier drei Wochen lang von der milch khommen, bis 
man geistliche Mittel einsetzte. Laut Dr. Welz habe die 
Walserin zur Gantnerin, deren kuh schon 3. wochen die 
milch hinwegkommen, gescherzt, daß sie werde wohl 
schmalz bekommen, indem sie eine gute kuh habe. 

Für den Lindauer Gutachter reichte im März 1679 der 
Sachverbalt, den die Gantnerin angegeben hatte, nicht fü r 
eine Gefangennahme aus. Über die Walser in liegen keine 
weiteren Prozessunterlagen vor. 

M I C H A E L B E C K A U S S C H A A N , 
SOHN DES P U L V E R M A C H E R S M A T T H I A S B E C K 
(SRg, fol . 206b+207a; StAAug 2971, 
fol. 34a+b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 15; 
Welz 1, S. 38) 

Über Michael Beck wurde am 30. Jul i 1676 inquiriert . 
Dabei machte ihn Roni Tschetter fü r den Tod eines Viehs 
verantwortlich, weil Beck davor gedroht hatte, er woll 
ihm schon einen andern dienst thun. Tschetter konnte 
aber nicht sagen, ob Beck ü b e r h a u p t in der N ä h e des Tie
res gewesen war oder dieses sogar a n g e r ü h r t hatte. Als 
weiterer Zeuge sagte Ender l i Conrads Sohn aus. 

Dr. Welz empfahl, weitere Indizien gegen Beck zu suchen 
und ihn dann gefangenzunehmen. Es liegen jedoch keine 
weiteren Prozessunterlagen vor. 

B E R N H A R D B E C K , WIRT Z U S C H A A N 
(SRg, fol . 261a+b; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, S. 20) 

Über Beck wurde am 25. Februar 1679 inquiriert . Dabei 
gab Thomas Walser aus Schaan, der Sohn des gleichna
migen Vaters, zu Protokoll, dass er und seine Geschwister 

einmal zusammen mit Beck, dessen Bruder sowie dessen 
Schwester, die inzwischen hingerichtet worden waren, 
das Korn ge jä te t hatten. Als sie rasteten, sei Beck biswei
len verschwunden. A n seiner Stelle sei dann ein Fuchs um 
die Geschwister herumbgehupffet. K a u m war das Tier 
verschwunden, sei Beck wieder hier gewesen. 

Diesen Vorfal l e rk l ä r t e Dr. Moser damit, dass Beck ins 
Korn gegangen sei und dadurch den Fuchs aufgescheut 
habe; m ö g l i c h e r w e i s e habe er ihn sogar bewusst heraus
getrieben. 

M A R G A R E T H A FROMOLTIN A U S S C H A A N , 
E H E F R A U S E B A S T I A N STIGERS 
(SRg. fol . 213a+b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 16; Welz 1, S. 41 f.) 

Die Fromolt in wurde zweimal denunziert. Ihr Urana von 
der muetter seye alß ein hex bekant und besibnel, aber pr. 
500 f . redimirt worden. Der Bruder und die Schwester 
ihrer Mutter sowie ihr eigener Bruder wurden der zaube
rey überwiesen und theils verbrennt, theils sonsten im 
carcere gestorben. 

Über Margaretha Fromolt in wurde am 10. Jul i 1677 in
quiriert. Der erste Zeuge, Andreas Conrad, gab ein Ge
s p r ä c h mit ihr im Bofel (Kulturland südwes t l i ch und nord
westlich des Dorfes 6 2 2 ) zu Protokoll , das einem G e s t ä n d n i s 
der Hexerei gar nahe kompt, in dem sie sich dieser nach-
dencklichen worien bedienet, am Banx nehme man sie 
nicht an, weilen sie daselbsten im ruff der hexerey stehe: 
und wann sie eine hex seye, soll man sie hieroben ver
brennen, wo man sie verbrennen soll. 

Die anderen Zeugen waren Hans Köchlin und A d a m 
Parfuess. Beide belasteten die Fromolt in nach Meinung 
Dr. Mosers ebenfalls nicht. Laut Dr. Welz hatte ihr K ind 
h e r u m e r z ä h l t , daß seine muter mauß machen könte. 

Das Lindauer Gutachten sprach sich d a f ü r aus, dass die 
Fromolt in zwar gefangen, jedoch nur ohne Folter einver
nommen werde, bis weitere Indizien gegen sie vor lägen . 
G e m ä s s Prozessopferliste von 1682 wurde gegen sie nicht 
prozessiert. 

M A R I A HOPPIN, GEBÜRTIG AUS V A D U Z , 
E H E F R A U GEORG N E G E L E S IN S C H A A N 
(SRg, fol . 213b-214b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 16; Welz 1, S. 42 f.) 

Nächs t e Verwandte der Hoppin waren wegen Hexerei 
verbrannt worden. Ihr urana aber hette sich pr. 1000 f . 
redimirt. Die Hoppin selbst wurde einmal denunziert. 
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Über sie wurde am 10. Ju l i 1677 inquiriert . Georg A n 
ger beschuldigte sie, i hm fünf Tiere geschäd ig t zu haben. 
Nachdem sie sich einmal Mi lch ausgeliehen habe, sei 
gleich darauf die Kuh ex vi sympathetica ... ins abnehmen 
kommen. Die Hoppin sei auch gar o f f t für sein zeugens 
stall zu schwingen [Hanf oder Flachs bearbeiten623] khom
men, welches sye auch zu hauß hette verrichten khönen. 

Dr. Welz e rk lä r t e im März 1679, dass M a r i a Hoppin bei 
den vorliegenden Indizien verhaftet werden k ö n n e . Laut 
Prozessopferliste von 1682 bestanden keine Anhaltspunk
te dafür , dass gegen sie prozessiert wurde. 

GEORG N E G E L E A U S S C H A A N , 
E H E M A N N DER M A R I A HOPPIN 
(SRg, fol. 214b-215a ; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, 
S. 16; Welz 1, S. 42 f.) 

Georg Negele und seine Ehefrau standen nicht alleine von 
ihren vorfahren beederseits in schlechtem r a f f . 

Über Negele wurde wie ü b e r seine Frau am 10. Jul i 1677 
inquiriert. Dabei belastete ihn Georg Anger. Für Dr. 
Moser war Anger aber selbst ve rdäch t ig , weil er beim 
Doktor am Hirschensprung Rat geholt hatte, als er von 
seinen vier H ü h n e r n keine Eier bekam, obwohl sie jeden 
Tag gelegt h ä t t e n . 

Dr. Welz e rk lä r te , dass das gegen Negele vorliegende 
Indiz unterschiedlich gewertet werden k ö n n e und die 
Entscheidung ü b e r eine eventuelle Gefangennahme beim 
Richter liege. Laut Prozessopferliste von 1682 lagen keine 
Unterlagen d a r ü b e r vor, dass gegen Negele prozessiert 
wurde. 

H A N S B L E N K A U S S C H A A N 
(SRg, fol. 222b-223b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 17; Welz 1, S. 44) 

Hans Blenk wurde einmal denunziert. Sein ana hette man 
für ein öffentliche hex gehalten. Sein Vater und dessen 
vier Geschwister waren verbrannt worden. 

Über Blenk wurde am 12. Jul i 1677 inquiriert. Der einzi
ge Zeuge, Hans Dressel, e rk lä r t e , Blenk sei zwecks eines 
« K u h h a n d e l s » in seinen Stall gekommen und habe die 
Hände auf seine zwei Rinder gelegt, die er zu kaufen 
beabsichtigte. Daraufhin sei i h m die s c h ö n e r e K u h hin
geschwungen. 

Für Dr. Welz bestand kein ausreichender Grund für eine 
Gefangennahme. 

M A R I A W A G N E R I N A U S S C H A A N , 
W I T W E U L R I C H B L E N K S 
(SRg, fol. 224a+b; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, S. 17; 
Welz 1, S. 45) 

Die Wagnerin wurde zehnmal denunziert. 

A m 12. Jul i 1677 fand eine Inquisition ü b e r sie statt, bei 
der Thomas Walser zu Protokoll gab, dass ihm die Wag
nerin ihr noth geklagt mit vermelden, sye wolte alles gern 
leyden, wan man nur mit denen armen hexen ein endt 
machete. Der Hunger, den sie litt, sei nicht so schl imm, 
wann nur daß andere nicht wäre, aber es wolle mit dem 
proceß gegen die arme hexen noch kein ende nehmen. Als 
zweiter Zeuge sagte Landammann Bürkle aus. 

Die Indizien gegen die Wagnerin reichten laut Dr. Welz 
nicht fü r eine Verhaftung aus. Laut Prozessopferliste von 
1682 wurde gegen sie nicht prozessiert. 

CHRISTIAN FRICK A U S S C H A A N 
(SRg, fol . 234a-235a; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, 
S. 18; Welz 1, S. 51 f.; Welz 5, S. 7 f.) 

Fricks Mutter, deren Schwester, seine eigene Schwester 
und seine verstorbene erste Ehefrau waren verbrannt 
worden. 

A m 13. Jul i 1677 wurde ü b e r ihn inquiriert . Dabei gab 
A d a m Parfuess aus Schaan einen worthstreitt zwischen 
Frick und A d a m Maier auf einer Hochzeit zu Protokoll, in 
dessen Verlauf ersterer Hexenmeister genannt worden 
war. 

In seinem Gutachten vom März 1679 meinte Dr. Welz 
dazu, man m ü s s e die wahre Sachlage der Verdäch t igun
gen zuerst r ichtig erkunden, bevor man gerichtlich ein
greife. 

Dieser Aufforderung kam das Vaduzer Gericht nach. 
Bei einer Inquisition am 17. März 1680 wurde Frick 
durch Aussagen von Thomas Walser und Georg Conrad 
aus Schaan belastet. Laut Gutachten vom November 1680 
sollte M a r i a Kaufmann in die Angaben Walsers noch 
eidlich bes t ä t igen , dann bestand die Möglichkeit , Frick 
gefangenzunehmen. Dazu d ü r f t e es aber nicht mehr ge
kommen sein. 

620) Örtliche Zuordnung durch die Zeugin und den Ehemann. 

621) Im SRg, fol. 204b. heißt sie Hannsen Theusen seel. weib. 

622) LNb Schaan, S. 18 f. 

623) Vorarlbergisches Wörterbuch. Bd. 2, Sp. 1112. 
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S E B A S T I A N HILTI AUS S C H A A N , 
SOHN DES H A N S U N D B R U D E R A D A M 
UND CHRISTIAN HILTIS 
(SRg, fol . 235a+b; S tAAug 2969, fol . 49a; S tAAug 2971, 
fol. 15a+b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 18; 
Welz 1, S. 52 f.) 

Sebastian Hilt i war der Hexerei verdächt ig , weil seine Mut
ter von der hexenmäßigen raza der gallanderische[n] kin
der624 abstammte, die teils wegen Hexerei verbrannt wor
den und teils enüoffen waren. Sebastians Bruder Chris
tian wurde 1679 als Hexenmeister hingerichtet. 

Über Hilti wurde am 13. Jul i 1677 inquiriert. Dabei sagte 
A m m a n n Georg Wolf aus, dass der Inquisit vor einem 
Jahr ganz bekhumert zu ihm gekommen sei und gefragt 
habe, ob man ihn wirk l ich , wie er vernommen habe, als 
Hexenmeister fangen werde. Hil t i bat den A m m a n n , ihn 
diese Absicht rechtzeitig wissen zu lassen, denn er m ö c h 
te davor mit einem sluckh gelt ins Schweizerland reisen, 
die heylige orth zubesuechen. 

Dr. Welz sprach sich im März 1679 gegen eine Verhaftung 
aus. 

Dennoch floh Sebastian Hil t i 1679 oder 1680 aus dem 
Land, woraufhin 700 Gulden aus seinem Besitz konfis
ziert werden sollten. 687 Gulden waren ta t säch l ich einge
zogen worden und waren von der Obrigkeit laut Eintra
gung in der Prozessopferliste von 1682 wieder zu rückzu 
erstatten. 

Sebastian Hil t i liess sich zu Beginn der achtziger Jahre 
in der N ä h e von Strassburg nieder, wo er eine Gemeinde
schmiede pachtete. 

H A N S J E H L E AUS P L A N K E N 
(SRg, fol. 231b+232a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 17; Welz 1, S. 49) 

Über Jehle wurde am 13. Juli 1677 inquiriert. Dabei gab 
K l a u s 6 2 5 Negele eine Aussage zu Protokoll, die er s p ä t e r 
noch einmal wiederholte. 

Dr. Welz sprach sich im März 1679 d a f ü r aus, dass Jehle 
wegen einer unertragliche[n] und höchst straffenswürdi-
ge[n] gottes=lästerung bestraft, aber nicht als Zauberei-
gefangen werde. 

A N N A N E G E L I N A U S P L A N K E N , 
E H E F R A U A N D R E A S G A N T N E R S 
(SRg, fol. 240a+b: V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, S. 18; 
Welz 1, S. 55) 

Die sehr schlecht beleumundete A n n a Negelin hatte ein
mal wegen einer Blutschande, die sie mit ih rem schwäher 
(Schwiegervater) begangen hatte, als Busse vor der Ki r 
che stehen m ü s s e n . 

Übe r sie wurde am 9. August 1677 inquiriert . Dabei gab 
Chris t ian Negele zu Protokoll , A n n a Negelin habe seiner 
Frau Eier geschenkt, woraufh in aber die eigenen sechs 
Hennen kein einziges mehr legten. 

Dr. Welz tat sich hier schwer, die Grenze zwischen Hexe
rei, Hurerei und Diebstahl festzustellen. A u f alle Fälle be
s t ü n d e n G r ü n d e , sie zu foltern. Laut Prozessopferliste von 
1682 fanden sich jedoch keine weiteren Unterlagen ü b e r 
ein entsprechendes Vorgehen. 

A N N A OSPELTIN A U S V A D U Z 
(SRg, fol. 225a-228a; Welz 1, S. 46 f.) 

Gegen sie lag nur eine einzige Aussage im Zusammen
hang mit Barbara Maurer in vor. Dr. Welz e rk lä r t e , dass 
sie nicht f ü r eine Gefangennahme ausreiche. 

M A R I A R E I N B E R G E R I N A U S V A D U Z 
(SRg, fol . 180a+b; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, S. 14; 
Welz 1, S. 28) 

Im vaduzischen Protokoll war vermerkt, dass die Reinber
gerin bezügl ich der Hexerei übel beschregt gewesen sei. 

Über sie wurde am 10. September 1675 inquiriert. Der 
einzige Zeuge, Hans Ul r i ch W i l l i , konnte sie nicht richtig 
belasten, zumal er selbst gegen die Reinbergerin keinen 
Argwohn hegte. Laut Dr. Welz war sie vom Sohn ihres 
Bruders und dessen Ehefrau bezichtigt worden, dass sie 
ihnen ein Kind verlähmet habe. 

Bei den vorliegenden Verdäch t igungen sprach sich der 
Lindauer Jurist d a f ü r aus, dass die Reinbergerin zwar 
gefangen und geschreckhet, aber nicht gefoltert werde. 
Laut Prozessopferliste von 1682 fanden sich keine weite
ren Unterlagen ü b e r die Reinbergerin. 
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HEINRICH OSPELT A U S V A D U Z 
(SRg, fol. 224b-225a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 17; Welz 1, S. 45 f.) 

Ospelt stand in einem schlechten Ruf, weil seine Mutter 
verbrannt worden war und seine Schwestern in üblen 
verdacht seyen. 

Über ihn wurde am 12. Ju l i 1677 inquiriert. Der alte Zol
ler Kaspar Schreiber behauptete dabei, Ospelt habe ihm 
zwei Schweine verhext und durch zauberey getödtet. Der 
Verdacht gegen ihn g r ü n d e t e auf der Tatsache, dass sich 
Ospelt ungeheißner darum b e m ü h t hatte, die Schweine 
beim Schnitt (wohl Kastration) zu halten, und dass die 
Tierkadaver von raubvöglen in viel wochen lang nicht 
angegriffen worden waren. Als zweiter Zeuge sagte Land
ammann Georg Wolf gegen Ospelt aus. 

Dr. Welz hielt eine Gefangennahme Ospelts f ü r nicht ange
bracht. Laut Prozessopferliste von 1682 wurde gegen ihn 
nicht prozessiert. 

LUCIA W O L F I N A U S V A D U Z 
(SRg, fol. 233b+234a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 17; Welz 1, S. 51) 

Über die Wolfin wurde am 13. Jul i 1677 inquiriert. Stoffel 
Wi l l i , ein Küfer aus Vaduz, konnte dabei nur von einem 
gezanckh oder weiberischen worthstreitt zwischen der 
Wölfin und ihrer S c h w ä g e r i n Susanna Straubin berichten, 
bei dem die eine die andere als Hexe bezeichnet hatte, 
welches wol öffters under denen gemainen weibern zuge-
schehen pflegt. 

Dr. Welz meinte i m März 1679, dass die Inquisition nach 
den vorliegenden Unterlagen eher ü b e r die Straubin als 
ü b e r die Wolfin hä t t e erfolgen sollen. Er empfahl, eine 
heimliche nachfrage ü b e r erstere zu halten. 

M I C H A E L HILBI, MÜLLER Z U T R I E S E N 
(SRg, fol. 180b-181b; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, 
S. 14; Welz 1, S. 28) 

Hilbis Vater und eine Schwester waren verbrannt wor
den; ein Bruder Michael Hilbis hä t t e dasselbe Schicksal 
erfahren sollen. Er selbst war etwas beschreyt. 

A m 11. Oktober 1675 wurde ü b e r ihn inquiriert. Der Zeu
ge Mart in Schurti e rk lä r t e , Hi lb i sei in seinen Stall gekom
men und habe seine Kuh mehrmals angegriffen, worauf
hin diese sogleich erkrankte. Schurti hegte jedoch keinen 
Verdacht gegen Hilbi , sondern kenne ihn als einen guten 
Nachbarn. Die Kuh sei auch vorher schon einmal krank 

gewesen, ohne dass sie Hi lb i a n g e r ü h r t hatte. Er sei da
mals bloss bei ihm im Stall gewesen. 

Dr. Welz sprach sich gegen eine Verhaftung Hilbis aus, 
stellte jedoch die Entscheidung dem herrn inquirenten 
anheims. Laut Prozessopferliste von 1682 wurde gegen 
Hi lb i nichts vorgenommen. 

ULRICH RIG A U S T R I E S E N , B R U D E R J A K O B RIGS 
(SRg, fol. 188a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 14; 
Welz 1, S. 30) 

Rig wurde e inmal denunziert und sei von derselben Art 
gewesen wie sein Bruder Jakob, der verbrannt worden 
war. 

Über Ulr ich Rig wurde am 20. Juni 1676 inquiriert. Die 
beiden Zeugen Cornelius Marogg und Jakob Bargezi 
konnten ihn laut Dr. Moser nicht belasten. Auch fü r 
Dr. Welz hatte der Inquisit dem Zeugen Marogg gegen
ü b e r nur ganz dunckhle wort verlauten lassen. Bei einem 
Streit hatte Ulr ich seinen verbrannten Bruder Jakob übr i 
gens e inmal der Hexerei bezichtigt, was er jedoch wieder 
z u r ü c k n e h m e n musste. 

In den Unterlagen finden sich keine Hinweise darauf, 
dass gegen Ulr ich Rig weiter gerichtlich vorgegangen 
wurde. 

M A R I A E B E R L I N Z U T R I E S E N , 6 2 6 T O C H T E R 
K A S P A R E B E R L I N S UND E H E F R A U H A N S 
E B E R L I N S 
(SRg, fol. 192a-193a ; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 15; Welz 1, S. 31 f.) 

M a r i a Eberl in wurde einmal denunziert. Ihre Mutter sei 
alß eine hexe, wie davor zu halten, von dem teüfel erwür
get worden. 

Über die Eberl in wurde am 27. Juni 1676 inquiriert. Da
bei e rk l ä r t e Hans Barbier aus Triesen, sie habe ihn vor 20 
Jahren dreimal in die Schulter gezwickt, was ihm grossen 
Schmerz verursachte. 

624) Bei einem Verhörtag in Vaduz wird am 26. Februar 1644 ein 
Adam Gallander e rwähnt : LLA RA 144/175, S. 101. 

625) Im SRg, fol. 231b, wird der Zeuge wohl versehentlich «Ulrich» 
genannt. Die Annahme, daß er wahrscheinlich nicht mit dem Bruder 
Anna Maria Negelins aus Schaan identisch war, wird auch durch die 
unterschiedlichen Ortsangaben erhär te t . 

626) SRg, fol. 192a+b. 
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Laut Prozessopferliste von 1682 wurde gegen sie - wie Dr. 
Welz in seinem Gutachten empfohlen hatte - nicht prozes
siert. 

SIMON NIGG A U S T R I E S E N , 
B R U D E R M A R T I N NIGGS, DES RÄDERMACHERS, 
W O H L EIN SOHN GEORG NIGGS 
(SRg, fol. 236b+237a ; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 18; S tAAug 2969, fol . 48a; S tAAug 2971, fol . 18a; 
Welz 1, S. 54) 

Simon Nigg wurde mehrmals denunziert. Seinen Bruder 
Mar t in Nigg, R ä d e r m a c h e r in Triesen, verbrannte man 
1680. A u c h der Bruder des Vaters war auf diese Weise 
hingerichtet worden; Simons Vater stand in schlechte
stem Ruf. 

Über Simon Nigg wurde am 6. August 1677 inquiriert. 
Dabei e rk lä r t e Christ ian Beck, Simon Nigg und sein Bru 
der Mar t in hä t t en wider den landtvogt Prügler ge
schmückt und selben iniurirt. Weiters gab Hans Kindle zu 
Protokoll, dass Simon bestimmte Witterungen vorherge
sagt habe, die ta tsächl ich eingetroffen seien. 

Obwohl auch Dr. Welz Nigg ve rdäch t ig te , an den Vorberei
tungen magisch erzeugter Unwetter beteiligt gewesen zu 
sein, schlug er im Gutachten vom März 1679 eine milde 
Vorgangsweise gegen ihn vor. M a n sollte ihn befragen, 
woher er seine calender machen gelernet. 

Davor war Nigg jedoch auf vilfältig öffentliches antrohn 
der gefankhnus und uf mahnung des weibs und gueter 
fründen (nach dem exempl anderer entwichner) aus dem 
land entloffen. Wie auch aus der Konfiskationsgelderliste 
vom 11. Ma i 1680 hervorgeht, sollte seine Familie 100 
Gulden bezahlen. Die zum fahen. scheiter häufen ufzu-
richten und zu anderen dergleichen geschafften verord
nete vermochten jedoch bei Niggs F rau und seinen vier 
Kindern nur zehn Gulden aufzutreiben. Dabei hatte man 
der Ehefrau trotz ihres Bittens und Weinens alles Holz 
vom Haus w e g g e f ü h r t . 

N . SPIESIN AUS T R I E S E N , 6 2 7 

E H E F R A U J A K O B SCHURTIS 
(SRg, fol . 244a+b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 18; Welz 1, S. 57 f.) 

Ihre Urgrossmutter und Grossmutter mü t t e r l i che r se i t s 
sowie deren Schwester waren verbrannt worden. Ihre 
Mutter war entwichen. 

Über die Spiesin wurde am 28. J ä n n e r 1679 inquiriert. 
Die beiden Zeugen, die A m m ä n n e r Georg Wolf und Kas

par Schreiber, e rk l ä r t en , die Spiesin habe die Jäger , die 
vor einiger Zeit ö f t e r s einen Wolf verfolgt hatten, ausge
lacht und zu ihnen gesagt, man werde ihn nicht fangen, 
denn er stelle sich in eine hohle Buche oder Tanne und 
lasse seine Verfolger vorbeigehen. 

F ü r Dr. Welz bildete diese Aussage einen Grund, die Spie
sin zu verhaften und zu befragen. F ü r eine Folterung 
reichte das Indiz jedoch nicht aus. Mehr ist nicht bekannt. 

J A K O B PANZER A U S T R I E S E N , 6 2 8 SOHN S T E F A N 
PANZERS; E H E M A N N DER M A R T A N E G E L I N 
(SRg, fol. 244b-245b; V L A , HoA 76,17 Liste von 
1682, S. 18; Welz 1, S. 58) 

Über Jakob Panzer und seine Frau Mar ta wurde am 
25. J ä n n e r 1679 inquiriert. Dabei sagte Leonhard Kindle 
manches aus, was er nur g e h ö r t hatte. D a r ü b e r hinaus 
gab er zu Protokoll, seine Buben h ä t t e n e inmal den pockh 
aus dem stahl und selbigen kurzweil halber springen las
sen, wobei Panzer und seine Frau zusahen. Als daraufhin 
der Bock an den Hinterbeinen lahmte und nur durch 
geistliche Mittel wieder geheilt werden konnte, wurde das 
Ehepaar d a f ü r verantwortl ich gemacht, da schliesslich 
ausser ihm keine fremde Person dem springenden Tier 
zugesehen hatte. 

Dr. Welz e rk l ä r t e im M ä r z 1679, dass bei dieser Voraus
setzung eine Verhaftung nicht angebracht sei, zumal auch 
das Ehepaar Panzer stets in gutem Ruf lebte. 

M A R J A i 6 2 9 N E G E L I N , E H E F R A U J A K O B P A N Z E R S 
A U S T R I E S E N 6 3 0 

(Vgl. oben) 

H A N S G A S S N E R V O M ROTABODA A M T R I E S E N B E R G , 
SOHN DER M A R I A S C H L E G L I N , 
B R U D E R DER M A R G A R E T H A G A S S N E R I N 
(SRg, fol. 172a; Welz 1, S. 23-25; V L A , H o A 76,17 Liste 
von 1682, S. 12) 

Über Hans Gassner wurde durch Landrichter Dr. Christ i
an und Landvogt Köber le am 3. März 1667 inquiriert. Da
bei e rk lä r t e Hans Büeh l e r , 6 3 1 dass ihn die Nachbarn fü r 
den Tod von vier Kä lbe rn verantwortl ich machten. 

Dr. Welz sprach sich 1679 gegen eine Folterung aus. 
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M A R G A R E T H A G A S S N E R I N V O M ROTABODA 
A M T R I E S E N B E R G , 
TOCHTER DER M A R I A S C H L E G L I N , 
S C H W E S T E R DES H A N S G A S S N E R 
(SRg, fol. 172b; Welz 1, S. 23-25; V L A , HoA 76,17 
Liste von 1682, S. 13) 

A m 3. März 1667 wurde durch Landrichter Dr. Chris t i 
an und Landvogt Köberle auch ü b e r Margaretha Gass
nerin inquiriert. A n n a Beckin, die Ehefrau Hans Becks, 
gab dabei zu Protokoll, dass ihr bei der Mi lch Schaden zu
gefügt worden sei. Bei der Identifizierung des S c h ä d i g e r s 
war sie auf daß wahrsagen des Christa Theni gangen. 

Die zweite Zeugin war A n n a Negelin, die Ehefrau Hans 
B ü e h l e r s . 6 3 2 Sie sagte wegen der bezauberten kennen in 
ihrer Stube aus. 

Die Gassnerin soll sich ü b r i g e n s auch g e g e n ü b e r A m 
mann Hans Negele vom Tr iesenberg 6 3 3 mit den specialitä-
ten von deß teuf eis (deus sit nobiscum) verräthereyen und 
beredungen gegen die böse leüthe herausgelasen haben. 

Dr. Welz sprach sich 1679 gegen ihre Folterung aus. In 
den Akten fand Dr. Moser keine Belege fü r ein Gerichts
verfahren. 

M A R I A S T E G N E R I N V O M W A N G E R B E R G 6 3 4 

A M T R I E S E N B E R G , 
E H E F R A U DES H A N S GÖTSCH 
(SRg, fol. 167b-169a; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, 
S. 12; Welz 1, S. 20 f.; bei SRg, fol. 167b, und Liste von 
1682, S. 12, fälschlich «S t reger in» genannt) 

Mar i a Stegnerin wurde einmal als Hexe denunziert. Von 
den Eltern her stand sie in keinem schlechten Ruf, sie 
selbst jedoch hielten zahlreiche Leute fü r eine zauberin. 
Deshalb habe man sie unangesehen ihres gueten vermö
gen zuheyrathen gescheühet. 

Über die Stegnerin wurde durch Johann Christ ian Köber
le sowie Dr. Christ ian am 10. September 1675 und s p ä t e r 
unter Landvogt Dr. Brügler inquiriert . Sie stand wegen ge
führter verdächtigen reden im Verdacht, alß ob sie den 
Martin Eberle durch ihre zauberey umb eine kalbte, wi-
derumb den Jörg Fromoldt umb ein aug und 3 stückh 
vieh, weiters den Adam Jäger umb seine gesundheit ge
bracht habe, nachdem dieser eine Speise von ihr einge
nommen hatte. Georg Fromolt habe die Stegnerin übe r 
dies etliche Male eine Hexe genannt, ohne dass sie sich 
dagegen zur Wehr gesetzt hä t t e . 

Zeugen bei der Inquisition waren Mar t in Eberle, Georg 
Fromolt und Adam Jäger . Letzterer e rk lä r t e , dass er nicht 
sicher sagen k ö n n e , ob seine Krankhei t von der Stegnerin 
oder jemandem anderen h e r r ü h r e . A u c h die anderen Be

schuldigungen waren nur vage fundiert, so dass sich Dr. 
Thomas Welz d a f ü r aussprach, mit einem gerichtlichen 
Verfahren gegen sie bis zum Vorliegen von zusä tz l i chen 
Indizien oder Denunziationen zu warten. M a n k ö n n e die 
Stegnerin nicht allein wegen der Aussage hastu doch nur 
ein aug fü r Georg Fromolts K ö r p e r s c h a d e n verantwort
lich machen. 

Gegen die Stegnerin scheinen daraufhin keine weiteren 
gerichtlichen Schritte unternommen worden zu sein. 

H A N S K A U F M A N N V O M T R I E S E N B E R G 
(SRg, fol. 202b-204a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 15; Welz 1, S. 33-35; Welz 5, S. 2 f.) 

Kaufmanns Mutter war verbrannt worden. Er selbst 
wurde einmal denunziert. Ausserdem habe er alle jähr, 
als Prozesse gegen die Hexen begannen, sich flichtig ge
macht, da er doch zu hauß hette zuthun gehebt. 

Über ihn wurde am 4. Jul i 1676 inquiriert . Dabei gab Bar
bara Schedlerin zu Protokoll, er habe, als man dem Lan
d e s f ü r s t e n Ferdinand K a r l an läss l ich seiner Regierungs
ü b e r n a h m e huldigte , 6 3 5 in ihrem Haus geschimpft und 
dabei gesagt, er wolle hingehen, daß ihne der teüfel holen 
soll. Hans Negele e rk l ä r t e nicht, ob er selbst gehö r t oder 
nur von anderen Leuten vernommen hatte, dass Kauf
mann im Haus von Negeles Bruder verlauten liess, das 
hexenwerch. deßgleichen schade einem nichts. Mögli
cherweise ä u s s e r t e er sich so, als er sich mit andern jun
gen knaben lustig gemacht hatte. Dennoch habe Christian 
Schedler daraufhin zu Kaufmann gesagt, er köndte gewiß 
mehr, als daß vatter unser betten. Im Gutachten von Dr. 

627) Die Herkunft der Spiesin schliesso ich daraus, dass sämtl iche in 
den He.xenakten angeführ ten Vertreter des Namens «Schurti» aus 
Triesen stammten. 

628) Die Herkunft ist aus der Zeugenschaft (Leutnant) Leonhard 
Kindles zu schließen. 

629) Im SRg versehentlich «Martin» geschrieben. 

630) Örtliche Zuordnung durch die Zeugenschaft (Leutnant) Leon
hard Kindles. 

631) Im SRg, fol. 172a. lautet der Name Hans «Püeller», bei Welz 1, 
S. 24. Hans «Büchler» 

632) Im SRg, fol. 172a, lautet der Name Hans «Püeller», bei Welz 1, 
S. 24. Hans «Büchler» 

633) Vgl. Ospelt, Landammänner-Verze ichnis . S. 46. 

634) Weiler südlich des Dorfzentrums: LNb Triesenberg, S. 66 f. 

635) Kaiser, Geschichte, S. 443. 
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Welz ist eine andere Reihenfolge der Ereignisse ange
führ t : Zuerst habe Schedler Kaufmann provoziert, dann 
habe dieser i m Spass die Wirkungslosigkeit der Hexerei 
behauptet. 

Die erste Zeugenaussage wertete Dr. Welz nicht als Indiz 
für Zauberei, sondern als Got tes läs te rung , die leicht mit 
zwei bis drei Wochen Turmstrafe oder einer hohen Geld
strafe zu ahnden w ä r e . 

Dass Kaufmann in der heiligen Messe nicht betten ge
sehen worden sei, kommentierte Dr. Welz mit der Aus
sage: Das schadet nicht, dann ein mensch sihet auf die 
Uppen und daß vor äugen ist, der herr aber sihet daß 
herz an, 1. Sam. XVI, 7. Ps. 

Auch im Gutachten vom November 1680 sprach sich 
Dr. Welz noch gegen eine Verhaftung aus. Wenn Kauf
mann allerdings abermals das Verbot der Herrschaft, sich 
bei Hexenprozessen ausser Landes zu begeben, ü b e r t r e t e , 
lägen genug G r ü n d e vor, ihn bei seiner Rückkehr zu fas
sen. 

A m 12. A p r i l 1684 klagte Kaufmann vor dem Vaduzer 
Gericht, dass Georg Beck zum Grafen gesagt habe, er soll 
ihm beistehen und es nemme ihme wunder, das er disem 
Kauffmann, der doch ain hexenmaister seye, so uil glau
be. Georg Beck e rk lä r te , er habe ihn nur bedingungsweise 
einen Hexenmeister gescholten, und zwar wann er, der 
Kauffmann, ihme sein gueth anspreche. Ausserdem habe 
der Kläger behauptet, dass Becks Vater im dobel size. Die 
Beschimpfungen wurden gerichtlich aufgehoben und eine 
Wiederholung bei einer Strafe von 50 Reichstalern verbo
ten. Die Gerichtskosten mussten beide Parteien zur Hälf te 
ü b e r n e h m e n , da sie nichts beweisen k ö n n e n hat ten. 6 3 6 

U R S U L A S C H E D L E R I N V O M T R I E S E N B E R G , 6 3 7 

T O C H T E R V A L E N T I N S C H E D L E R S 
(SRg, fol. 232a+b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 17; 
Welz 1, S. 50) 

Über die Schedlerin wurde am 13. Jul i 1677 inquiriert. 
Dabei gab der Gerichtsmann Georg Beck zu Protokoll, sie 
sei letzten Winter, als seine Frau im Kindbett lag, zu ihnen 
ins Haus gekommen. Beck habe ihr damals verwehrt, das 
Kind aufzunehmen. Kurze Zeit s p ä t e r erschien sie aber 
wieder ungebettner bei der Kindbetterin, woraufh in sich 
diese gleich übl befunden habe und etlich wochen bethli-
gerig gewesen sei. 

F ü r Dr. Welz war die Sache nach einer hexerey gar zu 
stinckend, als dass sie nicht geahndet werden sollte. Des
halb m ö g e sich der Richter seines Ermessensspielraums 
bedienen, um sie zu bekantniß ihres lasters zu bringen. 
Das Vaduzer Gericht ging jedoch auf dieses Angebot nicht 
ein. 

A D A M L A M P A R T V O M ROTABO D A 6 3 8 A M T R I E S E N B E R G 
(SRg, fol. 232b-233b; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, 
S. 17; Welz 1, S. 50 f.; Welz 5, S. 7) 

Lamparts Mutter war lange Zeit wegen Hexerei gefangen 
geseßen, hatte sich jedoch per omnes gradus torturae 
purgiri. Wenn sie aber nicht vorher verstorben w ä r e , hä t 
te man sie s p ä t e r wieder gefangengenommen. Die Schwe
ster und einen Bruder der Mutter hatte man verbrannt. 
Ahe anderen B r ü d e r standen in schlechtestem Ruf und 
waren denunziert worden. 

Über A d a m Lampart wurde am 13. Jul i 1677 inqui
riert. Dabei warf ihm der Zeuge Georg Beck vor, eine 
seiner Kühe , die er zuvor gelobt hatte, bezaubert zu 
haben, so dass sie keine Mi lch gab, bis man geistliche Mit
tel anwandte. A u c h der Gerichtsmann Christoph Anger 
e rk lä r t e , ihm sei von Lampart ein Vieh bezaubert worden. 

Dr. Welz riet im März 1679 von einem Einschreiten der 
Obrigkeit ab. In seinem Gutachten vom November 1680 
sprach er sich dann f ü r eine Verhaftung aus, wenn man 
feststellen k ö n n e , dass Lampart selbst in schlechtem Ruf 
stehe. Mehr liegt nicht vor. 

A N N A N . V O M T R I E S E N B E R G , 
E H E F R A U A N D R E A S L A M P A R T S V O N DER M A T T E N 6 3 5 

(SRg, fol . 243a+b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 18; 
Welz 1, S. 56) 

Das Datum der Inquisition ü b e r sie ist nicht bekannt. Aus 
der Reihenfolge der Eintragungen im Salzburger Rechts
gutachten und in der Prozessopferliste von 1682 geht je
doch hervor, dass sie Ende 1678 oder Anfang 1679 vorge
nommen worden sein musste. Dabei e rk l ä r t e Kathar ina 
Lampart in vom Rotaboda , 6 4 0 A n n a habe in ihrem Stall ei
ner s c h ö n e n Kuh ü b e r den Rücken gestrichen, woraufh in 
diese keine Mi lch mehr gab. 

Obwohl Dr. Welz im März 1679 keine anderen Angaben 
zur V e r f ü g u n g standen, sprach er sich f ü r eine Verhaftung 
aus. Allerdings sollte A n n a nicht gefoltert werden. Mehr 
ist nicht bekannt. 

SIMON V O N V I L L A U S B A L Z E R S , 
SOHN DES T H O M A S V O N V I L L 
(SRg, fol . 260a-261a ; V I A , HoA 76,17 Liste von 
1682, S. 20) 

Simons Mutter und Geschwister sowie andere Verwandte 
müt t e r l i che r se i t s standen in einem sehr üb len Ruf. Er 
selbst habe sich w ä h r e n d eines Hexenprozesses nach 
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Rom begeben und sei dort ein ganzes Jahr, biß sich 
gleichwol der proceß geendet, geblieben. 

Über Vonvill wurde am 25. Februar 1679 inquiriert. 

Laut Dr. Moser sagten sämt l i che Zeugen vom H ö r e n s a g e n 
aus; sie konnten Simon damit seiner Meinung nach nicht 
belasten. 

UM 1680 NEU INQUIRIERTE PERSONEN 
AUS DER GRAFSCHAFT VADUZ 

Bei allen folgenden Personen, bei denen kein genaues 
Datum der Inquisition angeben ist, fand diese in der letz
ten Phase der gerichtlichen Verfolgungen des Jahres 1680 
statt. 

L E N A L A M P A R T I N A U S S C H A A N , 
W I T W E H A N S B E C K S ; 
S T I E F M U T T E R M I C H A E L UND C O N R A D B E C K S 
(SRg, fol. 282b-283b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 20; L L A RA 144/138; L L A AS 1/ 2, fol . 128b-129b.) 

Der Ehemann der Lampar t in war als ein hexenmaister 
hingerichtet worden. 

A d a m Maier e rk l ä r t e an läss l ich einer Inquisition, von sei
nem K i n d vernommen zu haben, dass die Lampart in in 
seiner Abwesenheit seine zwei Kühe gemolken hatte. 
Schon am n ä c h s t e n Tag war von demjenigen Tier, das 
ihm selbst gehö r t e , nur mehr wenig M i l c h zu gewinnen. 
Die andere Kuh hingegen, die Maier von der Lampart in 
gegen Zins entlehnt hatte, gab weiterhin M i l c h wie ge
wöhn l i ch . Nach dem Einsatz geistlicher Mittel sei es auch 
bei seiner Kuh wieder besser geworden. 

Dieser Fal l wurde vom Vaduzer Gericht nicht weiter ver
folgt. Gegen die Lampar t in fand etliche Jahre später , am 
12. A p r i l 1684, ein Injurienprozess statt, 6 4 1 der an ande
rer Stelle dargestellt i s t . 6 4 2 

636) LLA AS 1/ 2, fol. 128a. 

637) Örtliche Zuordnung durch die E r w ä h n u n g des Zeugen Georg 
Beck, Gerichtsmann am Triesenberg. 

638) LNb Triesenberg, S. 52 f. 

639) Vermutlich heutiges Gasthaus Matu. südlich des Alphotols 
Gaflei; LNb Triesenberg, S. 46 f. 

640) SRg, fol. 157b-l60b. Heute Rotaboda: LNb Triesenberg. S. 52 f. 

641) LLA AS 1/ 2, fol. 128b-l30a. 

642) Siehe S. 40 f. 
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M O N I K A KÖCHIN A U S S C H A A N 
(SRg, fol. 266b-268a ; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 20; Welz 5, S. 8 f.) 

Die Köchin wurde im letzten Prozess denunziert. Ihre 
Mutter war verbrannt worden. 

A m 17. und am 20. März 1680 fand eine Inquisition ü b e r 
sie statt, bei der Thomas Walser als erster Zeuge aus
sagte. Dabei bezog er sich auf ein v i e r j äh r iges K i n d , als 
wan deme waß von der inquisitin widerfahren wäre. Der 
zweite Zeuge wurde nicht namentlich e r w ä h n t . E r ver
däch t ig te die Köchin, die bei ihm im Haus wohnte, des 
Milchdiebstahls, ohne dass er ihn beweisen konnte. Er 
habe in seinem Zorn gesagt, er wolle, daß der donner und 
hagl die hex erschlueg, die ihme die milch nembe. Der 
dritte Zeuge, A d a m Walser, gab zu Protokoll, dass die 
Köchin ihn und seine Leute gewarnt habe, wan sye die 
kölber nit aus der bündt thuen, wolle sye solche schon 
daraus bringen. Daraufhin seien ihm drei Kälber nach 
und nach verreckt. A d a m Walser wurde s p ä t e r noch ein
mal am 23. November 1680 einvernommen. 

Dr. Welz sprach sich unter anderem wegen der leichtferti
gein] bezeügung ihres gemüths bey Verbrennung der mu
ter f ü r ein Vorgehen des Gerichts gegen die Köchin aus. 

RONI T S C H E T T E R A U S S C H A A N 
(SRg, fol. 268b-269b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 20; Welz 5, S. 9 f.) 

Über Tschetter wurde am 20. M ä r z 1680 inquiriert. Die 
Zeugen Hans Conrad, Bär t l ins Sohn, und A d a m Kauf
mann konnten ihn laut Dr. Moser nicht belasten. Als ihn 
die Beckhischen mit « H e x e n m e i s t e r » und mit ä h n l i c h e n 
Worten auffgezogen hä t t en , habe er sich dagegen ordent
lich gewehrt. 

A m 23. November 1680 fand erneut eine Inquisition 
statt. Dabei sagte Stoffel Quaderer aus, Tschetter und 
seine Frau seien erschrockhen, da viel männer vor ihrem 
hauß gewesen und hinein begehrt h ä t t en . Christ ian Con
rad e rk lä r te , dass er nicht soviel schmalzen k ö n n e wie die 
Ehefrau Tschetters, die drei oder viermal mehr Schmalz 
erzeuge, obwohl sie nicht mehr Kühe habe als er. Da er 
aber nach dem Gebrauch von geistlichen Mitteln nicht 
nur wieder ordentlich schmalzen konnte, sondern nun 
Tschetters Ertrag zurückg ing , glaubte Conrad, dass dieser 
an vorigem abgang des Schmälzens schuldig sey. 

F ü r Dr. Welz waren die vorgebrachten Angaben im No
vember 1680 nicht ausreichend für die Einleitung eines 
Gerichtsverfahrens. 

B A R B A R A B L E N K I N A U S S C H A A N , 
T O C H T E R ULRICH B L E N K S U N D DER 
M A R I A W A G N E R I N ; 6 4 3 

E H E F R A U BARTHOLOMÄUS K A U F M A N N S 
(SRg, fol. 274b-275b; V L A , HoA 76,1 7 Liste von 
1682, S. 20) 

Sie wurde neunmal denunziert. 

Bei der Inquisition e rk lä r t e Hans Georg Fromolt , dass die 
Blenkin e inmal ohne erkennbaren Anlass zuhinterst in 
seinen Stall gekommen sei; da hetten seine 2 küe wider 
geloffen, so acht tag continuirt, biß er geistliche mittl ap-
plicirl. Landammann Wolf gab zu Protokoll, er habe die 
Blenkin vor vier Jahren am St. Johannestag i m Sommer 
bei ihrem Haus in der F r ü h um ihren Misthaufen herum
gehen sehen, als ob sie junge H ü h n e r einfangen wollte. 
Schliesslich habe sie sich gebückt , vier oder fünf Stroh
halme aufgehoben und sei dann ihrem Haus zuegeloffen. 
Bei weiteren Aussagen bezog sich Wolf nur auf Ä n g a b e n 
des Mesners. 

Über diese Anschuldigungen holte das Vaduzer Gericht 
kein Rechtsgutachten ein. 

B A R B A R A N E G E L I N A U S S C H A A N 
(SRg, fol. 275b+276a; V L A , HoA 76.1 7 Liste von 
1682, S. 20) 

Als einziger Zeuge bei der Inquisition ü b e r sie scheint 
Thomas Walser auf, der mit ihr verfeindet war. 

Das Vaduzer Gericht holte auch ü b e r die Negelin kein 
Rechtsgutachten ein. 

A N N A FROMOLTIN A U S S C H A A N 6 4 4 

(SRg, fol. 282a+b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 20) 

Chris t ian Conrad, Hansen Sohn, e rk l ä r t e bei einer Inqui
sition gegen die Fromolt in , mit der er einmal wegen eines 
trabs und weegs über einen ackher in zanckh gerathen 
seye, er vermute Zauberei dahinter, dass sie darauf mehr 
ernten konnte als er. 

A u c h ü b e r diesen Fal l holte das Vaduzer Gericht kein 
Rechtsgutachten ein. 
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H A N S E B E R L E A U S P L A N K E N , 
BRUDER DER M A R I A E B E R L I N 6 4 5 

(SRg, fol. 266a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 20; 
Welz 5, S. 6) 

Hans Eberle wurde zweimal denunziert. 

Bei einer Inquisition gab Christ ian Negele, der mit Eberle 
auff der kirchweyh händel gehabt hatte, zu Protokoll, 
dass eine von diesem ausgestossene Drohung ernste Fol 
gen nach sich gezogen habe. 

Laut Lindauer Rechtsgutachten vom November 1680 war 
Eberle auf Grund der vorliegenden Indizien nicht gefan
genzunehmen. Er wurde erst im folgenden Jahr wider
rechtlich verhaftet . 6 4 6 

M A R T I N J E H L E A U S P L A N K E N 
(SRg, fol. 266b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 20; 
Welz 5, S. 6 f.) 

Bei der Inquisition ü b e r ihn e rk lä r t e Christ ian Negele, der 
mit Jehle ebenso wie mit Hans Eberle auff der kirchweyh 
händel gehabt hatte: Als sie sich wieder vertragen hä t t en , 
habe ihm Jehle bei einer Arbei t geholfen und ihn dabei 
an der Hand gestreift. Daraufb in sei Negele die Hand 
schwarz und blau geworden, auch ein rolh brauner bigl 
aufgefahren. 

Das genüg te laut Dr. Welz nicht fü r eine Verhaftung Jeh-
les. 

M A R I A J E H L I N A U S P L A N K E N , 6 4 7 

TOCHTER T H O M A S J E H L E S UND 
E H E F R A U P E T E R N E G E L E S 
(SRg, fol. 277b+278a;VLA, HoA 76,17 Liste von 
1682, S. 20) 

Bei der Inquisition übe r sie sagte Ursula Negelin aus, vor 
zwei Jahren habe die Jehlin zu ihr gesagt, sie wolle, daß 
der jamer ihren vatter schon lengst über spiz und perg 
getragen hete. sye fürchte, sye müesse noch etwas an 
ihme erleben. E in anderes Ma l habe M a r i a Jehl in ihr 
g e g e n ü b e r e rk lär t , wenn man schon den alten Hans Jeh
le nembe, so werde man doch nichts aus ihren schnellen 
nemben. 

Das Vaduzer Gericht leitete diese Aussagen nicht zur 
Begutachtung weiter. 

S U S A N N A J E H L I N A U S P L A N K E N 6 4 8 

(SRg, fol. 279a+b; V L A , H o A 76,17 Liste von 
1682, S. 20) 

Über Susanna Jehlin wurde am 19. M ä r z 1680 inquiriert. 
Dabei gab Christ ian Negele, Sohn des Klaus, zu Protokoll, 
dass die Jehl in vor anderthalb Jahren in sein Haus 
gekommen sei und sein h a l b j ä h r i g e s Söhnle in auf den 
A r m genommen habe. Daraufhin habe das Kind gleich 
angefangen zu aben und sei bislang nicht mehr genesen. 

A u c h diesen Fal l liess das Vaduzer Gericht nicht rechtlich 
begutachten. 

A N D R E A S R E I N B E R G E R A U S V A D U Z 
(SRg, fol. 264b-265b; V L A , HoA 76,17 Liste von 
1682, S. 20; Welz 5, S. 5 f.) 

Der Vater Andreas Reinbergers war als Hexenmeister 
hingerichtet w o r d e n ; 6 4 9 er selbst wurde achtmal denun
ziert. 

A m 20. März 1680 fand eine Inquisition statt, bei der 
Georg Dressel e rk lä r t e , dass Reinberger nicht rechts seye, 
weihen er in sorgen stehe, man werde ihne auch beyfan-
gen. Hans Ospelt, der Landwaibel zu Vaduz, sagte aus, 
dass sich Reinberger f ü r c h t e t e und verbarg, wenn man 
andere in causa veneficii in verhafft genommen habe. 

A m 29. Oktober 1680 gab Reinbergers uogtdochter 
(Mündel) M a r i a Lorenzin aus Vaduz zu Protokoll, dass er 
ihr g e g e n ü b e r habe verlauten lassen, er wolle hinweckh-
ziehen und sye zeugin wie auch sein weib mit sich nem-
men. Diesen Vorsatz machte er daraufhin zumindest fü r 
sich wahr, obwohl dies verboten war. 

Laut Gutachten vom November 1680 lagen durch die 
Denunziationen und die ohne wissentliche genügsame 
redliche ursach geplante Flucht Reinbergers g e n ü g e n d 
G r ü n d e vor, ihn als einen zauberer einzuziehen. Da er 

643) Über sie wurde ebenfalls inquiriert (siehe S. 153). 

644) Örtliche Zuordnung auf Grund des Zeugen Christian Conrad. 

645) Büchel, Protokolle, S. 117. 

646) Vgl. S. 34 f. 

647) Örtliche Zuordnung auf Grund der Zeugin und der Familienna
men der Beteiligten. 

648) Örtliche Zuordnung auf Grund des Zeugen Christian Negele. 

649) LLA AS 1/ 2. fol. 71a. 
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sich auß dem staub gemacht hatte, sollte man ihn vors 
Gericht zitieren und im Falle seines Fernbleibens seinen 
Besitz konfiszieren. 

1681 wurde von Sebastian Conrad und Hans Straub ge
gen ihn ein Injurienverfahren angestrengt, 6 5 0 das an an
derer Stelle dargelegt i s t . 6 5 1 

CHRISTOPH WILLI , K Ü F E R 6 5 2 A U S V A D U Z 
(SRg, fol. 276a ; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 20) 

Von Christoph Wi l l i gab der Sattler Peter Walser zu Proto
koll , er habe zu ihm gesagt, er wolle ihne auf ein gewisse 
zeit bezallen, wenn man ihn so lange leben lasse. 

Diese Aussage wurde vom Vaduzer Gericht nicht wei
ter verfolgt. 

UDO K R A N Z A U S V A D U Z 
(SRg, fol. 281b+282a; V L A , HoA 76,17 Liste von 
1682, S. 20; L L A AS 1/2, fol . 25a.) 

Der im folgenden Jahr verbrannte Burgvogt Hans Rusch 
hatte am 29. A p r i l 1678 im Zuge einer Gerichtsklage vor
gebracht, dass Udo Kranz zu Vaduz zum Korpora l Hein
r ich Hoffmann gesagt habe, so baldt ain gn. herrschafft 
außer landt sein, man den hexen prozeß wider anfangen 
und under den ersten der burgvogt verbrendt werden. 

Spä te r wurde Kranz selbst von denen veneficis e inmal 
als Feldwaibel und sechsmal als ein Spielmann denun
ziert. Christoph W i l l i und Leonhard Koch e r k l ä r t e n bei 
der Inquisition, Kranz habe bei einem Umtrunk gegen das 
Gericht geschmähet und troworth ausgegossen, wei l man 
seinen Namen ins Protokoll gesetzt hatte. 

Das Gericht ging diesem Fall nicht weiter nach. 

B A R B A R A RIGIN A U S T R I E S E N , 
T O C H T E R J A K O B RIGS 
(SRg, fol . 268a+b u. 278a-279a; V L A , H o A 76,17 
Liste von 1682, S. 20; Welz 5, S. 9) 

Barbaras Vater, Jakob Rig, war verbrannt worden. Sie 
selbst wurde einmal denunziert und floh acht Tage vor 
der Inquisition. 

Über sie wurde am 20. März 1680 inquiriert . Der einzige 
Zeuge war dabei Jakob Bargezi. Er e rk lä r t e , dass die 
Rigin vor zwei Jahren zu seiner Ehefrau gekommen sei, 
als diese am Schmalzen war. Nachdem man ihr wie 
g e w ü n s c h t Schmalz geliehen hatte, sei am n ä c h s t e n Mor
gen Bargezis K u h erkrankt. Durch den Einsatz geistlicher 
Mittel besserte sich ihr Zustand wieder. 

Laut Rechtsgutachten vom November 1680 konnte die 
Rigin auf Grund dieses Vorfalls nicht r e c h t m ä s s i g verhaf
tet werden. 

FRIDLI F E H R L I N A U S T R I E S E N 6 5 3 

(SRg, fol. 281a+b; V L A , HoA 76,17 Liste von 
1682, S. 20) 

Bei der Inquisition e rk l ä r t e Georg Fehr l in , er sei mit F r id 
l i in Streit geraten, wei l dieser seine Kitze nicht von sei
nem Acker oder Kornfeld weggetrieben habe, obwohl ihn 
Georg des ö f t e ren ermahnt und ihm damit gedroht hatte, 
er wolle sonsten die küz in den nechst entlegnen güessen 
[Graben] werffen. Als Rache habe Fr id l i Ungeziefer per 
maleficium auf das Kornfeld gebracht. 

Dieser Fal l wurde vom Vaduzer Gericht nicht an Dr. 
Welz weitergeleitet. 

H A N S NIGG A U S T R I E S E N , 
B R U D E R GEORG NIGGS 
(SRg, fol. 279b-281a; V L A , HoA 76,17 Liste von 
1682, S. 20) 

A m 20. März 1680 gab Chris t ian Beck bei einer Inquisiti
on zu Protokoll, dass seine Frau mit Nigg und dessen K i n 
dern wegen aufgeleßenen obsl geplaget hatte. Sie stritten 
auch um zwei N u s s b ä u m e , von denen zwei Drittel der 
F r ü c h t e Beck und ein Drittel Nigg zustanden. Dieser hä t t e 
die B ä u m e gerne von seinem Grund entfernt. Beck aber 
wollte sich dazu nie verstehen. Nigg sei darauf auf den 
g r ö s s e r e n Nussbaum gestiegen, habe mit der schittrue-
then die nussen herunder geschlagen und den Baum mit 
einem Zauber verdorben. 

A u c h dieser Streit wurde vom Vaduzer Gericht nicht wei 
ter verfolgt. 

M I C H A E L G A S S N E R V O M T R I E S E N B E R G , 
SOHN DES G L E I C H N A M I G E N V A T E R S , 
B R U D E R F L O R I A N G A S S N E R S 
(SRg, fol . 273b+274a; S tAAug 2969, fol. 47b; 
S tAAug 2971, fol. 22a u. 41a; V L A , HoA 76,17 
Liste von 1682, S. 20) 

Bei der Inquisition ü b e r Michael Gassner sagte Georg 
Negele aus, sie hä t t en einmal miteinander Kühe gemol
ken. Da sei Gassner under den khüen aufgestanden, 
welche darauf ruckhig worden und. über die knecht, so 
noch gemolckhen, ausgesprungen w ä r e n . Nachdem Ne
gele daraufhin zu Gassner gesagt hatte, wan er ihne nicht 
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für ainen bidersman hielte, so mainte er, daß es inquisi-
tus gethan, lachte Gassner nur und sagte nichts dagegen. 
Ausserdem habe es einmal, als Negele zusammen mit 
Thomas Gassner in die alp gefahren, ein groß tonner: und 
haglwetter gehabt. Spä t e r wurden sie von Michael Gass
ner gefragt, ob es auch bei ihnen geregnet habe. Als sie 
die Frage bejaht hatten, sagte Michael auf fä l l ige rweise 
nichts mehr. 

Michael Gassner, Vater von fünf kleinen Kindern , floh vor 
seiner Gefangennahme. Von der geplanten Konfiskations
summe, die sich auf 50 Gulden belief, konnte nichts ein
getrieben werden. 

Der kaiserlichen Kommiss ion g e g e n ü b e r e rk lä r t en M i 
chael und sein Bruder F lor ian Gassner, ihre Mutter habe 
sich einst zu A m m a n n Wolf begeben, nachdem sie von 
den Leuten erfahren hatte, dass ihre Söhne verschrien 
waren. Bei der zweiten Vorsprache habe ihr der A m m a n n 
im Vertrauen mitgeteilt, dass diese belastet seien. Als die
se das h ö r t e n , waren sie gantz sehr erschockhen und uns 
die sach unbekhant für komen, das mir sotten in ainen 
solchen eilenden standt sein. F lor ian suchte daraufhin 
bei den Kapuzinern zu Mels Rat. Sie e rk l ä r t en aber nur, 
sie wisen den grosen gewalt gar wol, sie konen ihne selbst 
nit u[e]rstehen. 

Schon am n ä c h s t e n Tag kamen vier Mann und f ü h r t e n 
Flor ian als Hexenmeister gefangen zum Schloss. Nach
dem sie bereits eine Stunde lang unterwegs gewesen 
waren, gelang ihm jedoch aus schickhung gottes die 
Flucht. In der folgenden Zeit sei er in dem ellendt her-
umbgangen. Aus schreckhen f loh auch Michael Gassner 
am selben Tag, als sein Bruder gefangengenommen wor
den war. 

In den erhaltenen Unterlagen sind die beiden landtsßüch-
tigeln] mit einer Konfiskat ionssumme von zusammen 120 
Gulden vermerkt. (70 Gulden entfielen dabei auf Florian.) 
Nach eigenen Angaben sollten von ihnen 125 Gulden ein
gezogen werden. 

In den Akten des Staatarchivs Augsburg befindet sich ein 
Ansuchen Michael Gassners vom Triesenberg, der im Stift 
Einsiedeln in Arbei t stand. E r bat darin 1680 um die 
Erlaubnis zur «Rückkehr in die H e i m a t » . 6 5 4 

FLORIAN G A S S N E R V O M T R I E S E N B E R G , 
B R U D E R M I C H A E L G A S S N E R S 
(Vgl. oben) 

M A R T I N B E C K V O M T R I E S E N B E R G 6 5 5 

(SRg, fol. 276b+277a; V L A , HoA 76,17 Liste von 
1682, S. 20) 

Bei einer Inquisition sagte Sebastian Beck ü b e r Mar t in 
Beck nur aus, was er vom H ö r e n s a g e n wusste. 

ULRICH WEISS, WIRT IN B A L Z E R S 6 5 6 

(SRg, fol. 269b-271a; V L A , HoA 76,17 Liste von 
1682, S. 20; Welz 5, S. 10 f.) 

Weiss wurde dreizehnmal von hingerichtet! persohnen 
denunziert. Er soll sich dreimal bei Hexenversammlungen 
als ein spillman oder geiger gebrauchen lassen haben. 
Seine Mutter und die Mutter seiner Ehefrau waren als He
xen verbrannt worden. Er werde von yederman vor einen 
hexenmaister angesehen. Obwohl man ihm das vorge
worfen hatte, habe er sich doch nie dagegen zur Wehr ge
setzt. Dass er auff beschehenes schellen sich darwider nie 
gesezzet, f ü h r t e man auf sein schlechtes Gewissen 
zurück . 

Dr. Welz sprach sich im November 1680 für die Verhaf
tung des Wirts aus, obwohl seiner Meinung nach recht 
wenige Indizien vorlagen. 

K A T H A R I N A NIGGIN A U S B A L Z E R S , 
W I T W E CHRISTIAN S T E G E R S 
(SRg, fol. 276a+b; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, S. 20) 

Bei einer Inquisition wurde sie von Jakob Wi l l i bezichtigt, 
durch Zauberei einige S c h ä d e n verursacht zu haben. 

Die Anschuldigung wurde vom Vaduzer Gericht nicht wei
ter verfolgt. 

650) Ebenda, fei. 71a-72b. 

651) Vgl. S. 23 f. 

652) SRg, fol. 233b. 

653) Örtliche Zuordnung durch die Herkunft des Zeugen. 

654) StAAug, Fürststift Kempten, Hohenems.-Repert. Nr. 2026 
(Sammelakt Triesen und Triesenberg). 

655) Örtliche Zuordnung auf Grund des Zeugen Sebastian Beck, der 
mehrmals in dieser Funktion am Triesenberg nachgewiesen ist. 

656) Büchel, Protokolle, S. 137 f. u. 140. 
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CHRISTIAN NIGG A U S MÄLS 
(SRg, fol. 262a-264a; V L A , HoA 76,17 Liste von 
1682, S. 19; Welz 5, S. 3 f.) 

BEI DEN VADUZER PROZESSEN VON 1679 
HINGERICHTETE PERSONEN 

Nigg wurde achtmal denunziert. 

Bei einer Inquisition am 19. März 1680 e rk l ä r t e Kathar i 
na Beckin, Nigg habe ihrer Tochter durch seinen Sohn 
Anton Wein ins Kindbett bringen lassen, den deren Ehe
mann, Gregori Steger, in ein anderes Gefäss u m s c h ü t t e t e , 
bevor er der Kindbetterin davon zu tr inken gab. Gleich 
nach dem Genuss des Weines empfand diese jedoch gros
se Schmerzen und verlor in Folge dessen auch die Mi l ch . 
Daraufhin schickte Christ ian Nigg zwei Männer , Jos Bür-
gle und Hans Braunhard, zu Kathar ina Beckin und liess 
ihr e rk l ä ren , er habe ihrer Tochter nichts Unrechtes in 
den Wein getan. Weiters bat die Tochter Niggs den Ehe
mann der Kindbetterin, daß er aus der sach nichts ma
chen solle. In diesem Zusammenhang kam noch zur 
Rede, dass der kleine Anton Nigg einmal mit vier 
Schnecken das Haus der Kindbetterin betreten wollte. 
Zwecks Heilung ihrer Tochter hatte Kathar ina Beckin den 
Schwiegersohn zu einem Dr. Weiler gesandt, der dazu 
riet, dass man niemanden zur Patientin lasse, wer immer 
es auch sei. 

Für Dr. Welz lagen auf Grund der Denunziationen ausrei
chende G r ü n d e fü r eine Verhaftung vor, wenn die Zeugen
aussagen davor noch auf ihre Stimmigkeit hin ü b e r p r ü f t 
w ü r d e n . Mehr ist nicht über l ie fe r t . 

K A T H A R I N A V O N B A N K I N , G E N A U E H E R K U N F T 
U N B E K A N N T , T O C H T E R GEORG V O N B A N K S 
(SRg, fol. 264a u. 277a+b; V L A , HoA 76,17 Liste 
von 1682, S. 20; Welz 5, S. 4 f.) 

Der einzige Zeuge bei der Inquisition am 18. März 1680 
war Balthasar Kaufmann, der mit Kathar ina Vonbankin 
in Streit geraten war, wei l sie Dung von seinem Haus 
weggetragen haben soll. Ihrer Schwester hatte er sogar 
eine Ohrfeige gegeben. Er beschuldigte Katharina, dass 
ihm nach ihren Drohungen zwei Mi lchkühe ergaltet und 
zwei Schweine verendet seien. Einer weiteren K u h habe 
sie die Mi lch genommen, ihr Kalb sei zu schandt gangen. 

Da keine Denunziationen und auch kein schlechter Leu
mund vorlagen, riet Dr. Welz in seinem Gutachten vom 
November 1680 von einer Gefangennahme ab. 

H A N S S C H E D L E R A U S L A V A D I N A 6 5 7 A M T R I E S E N B E R G 
(SRg, fol . 169a-172a ; S tAAug 2969, fol . 50a ; S tAAug 
2971, fol. 22b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 12 u. 
20; Welz 1, S. 21 f.) 

Hans Schedler wurde f ü n f m a l denunziert. E r stand nicht 
wegen seiner Eltern, sondern auf Grund seines eigenen 
Verhaltens in schlechtem Ruf und soll sich bei f r ü h e r e n 
Prozessen, so man contra maleßcos angestellt hatte, 
ö f t e r s aus dem staub gemacht haben, obwohl man ihn 
nicht verhaften wollte. 

A m 9. August und 11. Oktober 1675 wurde ü b e r ihn in 
quiriert. Be im zweiten Termin sagte Hans Beck aus, dass 
Schedler einmal in der A l p unaufgefordert in seine M i l c h 
kammer gekommen sei. Deshalb habe er die Mi lch von 
100 Kühen von einem Tag auf den anderen nicht mehr 
schmalzen k ö n n e n , bis er geweihte Sachen angewandt 
hatte. Ebenso h ä t t e n zwei Besuche Schedlers bei Becks 
Schweinestall und das dabei ausgesprochene Lob diesen 
jedesmal ein Schwein gekostet. 

Der zweite Zeuge, Georg Fromolt , e rk l ä r t e , dass ihn 
Schedlers Ehefrau dazu aufgefordert habe, den Tod einer 
Geiss, die drei Tage nach einem Streit mit ihm eingegan
gen war, dem Gericht anzuzeigen. 

Dr. Welz vermutete, dass sie wohl noch mehr übe r die 
Missetaten ihres Mannes wisse. Sie sollte nach dessen 
Verhaftung eidlich einvernommen werden. 

Hans Schedler wurde schliesslich am 15. M ä r z 1679 
examiniert, konstituiert und an die Folter geschlagen. Sei
ne Denunziationen von angeblichen Mi t tä te rn liess er 
s p ä t e r durch den Beichtvater widerrufen. Der Prozess en
dete mit seiner Hinr ichtung. 

Das Gericht konfiszierte aus seinem Besitz 270 Gul 
den, von denen am 1. A p r i l 1680 noch 140 a u s s t ä n d i g 
waren. Laut Triesner Liste belief sich die Summe auf 
wenigst 150 fl. 

A N N A S C H E D L E R I N V O M W A N G E R B E R G 6 5 8 

A M T R I E S E N B E R G 
(SRg, fol . 181b-185b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 14 u. 20; S tAAug 2971, fol. 21b; Welz 1, S. 28 f.) 

A n n a Schedlerin war eine kinderlose Witwe, die zweimal 
(laut Dr. Welz dreimal) als Hexe denunziert und von den 
verbrennten personen per forza zu sich auf den holzstoß 
begehret worden [war], weil sie kein haar beßer, alß die 
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anderen. Ausserdem sei ihr Vater übel beleumundet ge
wesen und ihre Mutter verbrannt worden. 

Über sie wurde am 11. Oktober 1675 inquiriert . Der erste 
Zeuge, Christian Beck, e rk l ä r t e , er habe vor u n g e f ä h r 
sechs Jahren das Vieh neben der Schedlerin nach Hause 
getrieben, wobei diese unter anderem eine von den 
Kühen seines Vaters lobte. A m n ä c h s t e n Tag habe die K u h 
lauter bluet gegeben, auch sonsten abgenommen sowie 
am halben eüler gefaulet. Vor Gericht musste die Schedle
rin gestehen, sie habe dieser Kuh auf der Weide etwas 
unter das Euter gelegt, was ihr der böse Geist gegeben 
habe. 

Auch die Beschuldigung durch den zweiten Zeugen 
Michael Eberle, n ä m l i c h dass sie i h m nach einer entspre
chenden Drohung ein Kalb verzaubert und umbgebracht 
habe, musste die Schedlerin im Prozess bes tä t igen . 

Der dritte Zeuge, Christ ian Lampart , gab am 12. Jul i 
1677 zu Protokoll, dass er vier Tage lang keinen zig er 
(Topfen 6 5 9) machen konnte, nachdem er einen sennkeße 
(Sennkessel) von der Schedlerin wieder z u r ü c k b e k o m m e n 
hatte. Erst nach dem Gebrauch geistlicher Mittel ä n d e r t e 
sich dieser Zustand. Die Schedlerin musste s p ä t e r beken
nen, dass sie ihm daß käsen durch zauberey benommen 
habe. 

Landammann Georg Wolf und Landammann Georg 
Bürkle bes tä t ig ten , dass man die Schedlerin schon f r ü h e r 
verhaftet und zur Rechenschaft gezogen hä t t e , wan sye 
nicht wäre damahls groß leibs gewesen. 

Beim folgenden Prozess im F r ü h j a h r 1679 widerr ief 
sie ihr erstes G e s t ä n d n i s und die Denunziationen. Nach
dem sie der Scharfrichter neuerlich zu einem Bekenntnis 
der Schuld gezwungen hatte, konnte sie zum Tod verur
teilt werden. 

Aus ihrem Besitz wurden 300 Gulden konfisziert. Ihr 
Vieh, Heu und Hausrat hatten einen Wert von 60 Gulden. 

E L S A S C H E D L E R I N V O M T R I E S E N B E R G , 
W I T W E CHRISTIAN P F E I F E R S A U F M A S E S C H A , 
E H E F R A U L E O N H A R D E B E R L E S A M W A N G E R B E R G 6 6 0 

(SRg, fol. 240b-243a; S tAAug 2969, fol. 50a; 
StAAug 2971, fol . 21b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 18 u. 20; Welz 1, S. 56) 

Die kinderlose Elsa Schedlerin wurde viermal denunziert 
und stand im schlechtesten Ruf der Hexerei. Sie hä t t e im 
letzten Prozess (vor 1679) schon gefangengenommen 
werden sollen; damals war sie jedoch schwanger. 

Über sie wurde am 22. Dezember 1678 inquiriert . Dabei 
sagte Magdalena Schedlerin, die Ehefrau Hans Büehle r s , 
aus, sie sei einmal im Februar 1676 ganz närisch gewor
den, nachdem sie Elsa Schedlerin an dem kopff gelauset 

hatte. Erst durch geistliche Mittel habe man ihr helfen 
k ö n n e n . A m Sebastianstag ein Jahr danach sei sie von 
Elsa Schedlerin besucht worden, als sie i m Kindbett lag. 
Damals habe Elsa ihr die haar über den kopff hindersich 
gestrichen, worüber ihr fliegen in die haar kommen und 
also gesumbset, als ob sie mäste widerumb närisch wer
den. Bei ih rem Prozess musste Elsa gestehen, dass sie der 
Madgalena beim Lausen auf Anst if tung des Teufels einen 
kleinen schwarzen Samen, den sie von ihm erhalten 
hä t t e , auf den Kopf gelegt habe, wodurch diese schwer 
erkrankt sei und starkes Kopfweh bekommen habe. Sie 
sei ganz wilt und närisch worden; erst durch geistliche 
Mittel habe man ihr helfen k ö n n e n . 

Der zweite Zeuge, Ulr ich Schlegl, e rk l ä r t e , er habe die 
Elsa bey ainer Stauden ganz nackhent gelegen angetrof
fen. Neben ihr stand eine weisse Geiss. Es sah aus, alß 
wan die gaiß mit ihr waß zuschaffen gehabt hette. Als ihn 
die Schedlerin bemerkt hatte, habe sie gesagt, er hette 
sye bald beym flehen erwischt (beim Entfernen von 
Flöhen) . 

Dr. Welz f ü h r t e zwar Anschuldigungen g e g e n ü b e r der 
Schedlerin auf na tü r l i che G r ü n d e zu rück , sprach sich 
aber wegen ihres sehr schlechten Rufes und der bereits 
f r ü h e r vorgesehenen Gefangennahme d a f ü r aus, dass 
sie verhaftet und wie eine leicht Verdächt ige behandelt 
w ü r d e . 

Vor Gericht soll Elsa Schedlerin ohne(!) Folterung 
gestanden haben, dass sie durch Unzucht zur Hexerei 
gekommen sei. Neben den g e w ö h n l i c h e n Angaben denun
zierte sie eine hohe Zahl von vermeintlichen Kompl izen , 
die sie jedoch vor ihrer Hinrichtung widerrief. 

Von ihr sollten 150 Gulden eingezogen werden. Laut 
Konfiskationsliste vom 1. A p r i l 1680 hatte ihr Mann 
jedoch 170 Gulden zu bezahlen. 

A N T O N PANZER A U S T R I E S E N 
(SRg, fol. 174b-177b; S tAAug 2971, fol. 19a ; 

StAAug 2969, fol . 50b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 13 u. 20; Welz 1, S. 27) 

Anton Panzer war verheiratet und hatte 7 mehrenthails 
sehr jung kinder. E r stand wie seine Mutter in schlechtem 
Ruf und war zum öfftern denunziert worden. Im Salzbur-

657) Weiler südöstlich oberhalb von Triesenberg: LNb Triesenberg, 
S. 42 f. 

658) Weiler südlich des Dorfzentrums: LNb Triesenberg, S. 66 f. 

659) Vorarlbergisches Wör terbuch , Bd. 2, Sp. 1708. 

660) Weiler südlich des Dorfzentrums: LNb Triesenberg, S. 66 f. 

165 



ger Rechtsgutachten heisst es, dass sein muetter Schwe
ster sowie seine drei Halbgeschwister verbrannt worden 
seien. Vermutl ich gehö r t e zwischen «muetter» und 
«Schwester» ein Beistrich, denn Dr. Welz e r w ä h n t e nur, 
dass man seine Mutter hingerichtet hatte. 

Der erste Zeuge bei der Inquisition am 10. September 
1675 war Christian Beck aus Triesen. Er e rk lä r t e , dass 
Panzer w ä h r e n d der Hexenprozesse nicht zu hauß bleibe, 
sonder sich anderstwohin begebe. Beim «vor igen» Pro
zess war aufgefallen, dass er alle nacht sich aus dem 
hauß gemacht, ohne vor anbrechendem tag nicht wider 
nach hauß zukommen. 

Weitere Zeugenaussagen stammten von den Triesner 
Nachbarn M a r i a Eberl in , Georg Fehrl in und Jakob Bar-
gezi. Die von Panzer letzterem g e g e n ü b e r ausgestossene 
Drohung, auf welche die zauberische T ö t u n g einer K u h 
gefolgt sein soll, bildete laut Dr. Welz die schwerste A n 
schuldigung g e g e n ü b e r Panzer 

Der Jurist schrieb in seinem Gutachten: Ich förchte, es 
därffte diesem Banzer schwärfallen, von gegenwerligem 
proceß lebendig hinweg zu kommen. 

Beim Gerichtsverfahren i m März 1679 gestand er das 
Laster der Hexerei und wurde in der Folge hingerichtet. 

Von Anton Panzers Besitz sollten 550 Gulden eingezo
gen werden. Laut Konfiskationsliste vom 1. A p r i l 1680 
hatten seine Erben schon 320 Gulden bezahlt. 

SIMON RIG AUS T R I E S E N , 
SOHN J A K O B RIGS 
(SRg, fol. 188a-192a; S tAAug 2969, fol . 50a ; 

StAAug 2971, fol . 19b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 14 u. 20; Welz 1, S. 30 f.) 

Simon Rigs Vater war verbrannt worden. 

Bei einer Inquisition unter Landrichter Dr. Christ ian und 
Landvogt Köberle sagten nach Christ ian Albrecht und 
dessen Ehefrau, die Rig bezichtigten, ein füllin zu schän
den gerichtet zu haben, auch Leutnant Leonhard 
Kindle und Jakob Bargezi als Zeugen aus. Die beiden 
letztgenannten gaben zu Protokoll, Rig habe behauptet, er 
wolte den Urheber, so daß vich auf der alpen ruckhig ge
macht, gleich anzeigen, wan er nur durch einen ermbl 
sehe. Leonhard Kindle soll er auf lange zeit die milch ver
derbt und zum schmalzen undüchtig gemacht haben. 

Weiters e rk lä r t e Franz Kindle, er habe sich bei Hans 
Marogg, der laut Dr. Moser mit underschidlichen teufels-
bossen umbgangen war, einen Rat geholt, wer ihme daß 
schmalzen genommen. Dabei war er auf Simon Rig ver
wiesen worden. 

Franz Öhre aus Triesen gab an, er habe von Simon Rig 
gehör t , wenn er eine Nadel ober der Stal l türe hinein

stecke und der Stall voller angebundener Kühe sei, so mä
sten sye doch so lang springen, biß sye alle ledig her-
auskhämen. 

Dr. Welz b e f ü r w o r t e t e die Gefangennahme Rigs und - im 
fall beharrlichen ablaugnens - auch dessen Folterung. 

Vor Gericht gestand Rig am 2. M a i 1679 z u n ä c h s t nur 
etliche fornicationes simplices (einfache Hurereien). Drei 
Tage darauf wurde er gefoltert und zum G e s t ä n d n i s der 
Hexerei gezwungen. Dabei f ü h r t e er eine grosse Zahl von 
H e x e n t a n z p l ä t z e n und Kompl izen an, die er aber s p ä t e r 
durch den Beichtvater widerrufen liess. 

Rig wurde zum Tod verurteilt. Die Konfiskat ionssum
me belief sich auf 350 Gulden. 

U R S U L A L A M P A R T I N A U S S C H A A N , 6 5 1 

E H E F R A U A D A M M A I E R S , S C H W E S T E R 
F L O R I A N L A M P A R T S A U S T R I E S E N 
(SRg, fol. 215a-218b; S tAAug 2969, fol . 49b; 
V L A , HoA 76,1 7 Liste von 1682, S. 16 u. 20; Welz 1, 
S. 43 f.) 

Ursula Lampar t in wurde zweimal denunziert. Ihre Mutter 
hatte man verbrannt, ihr ehnin und ihr Vater standen in 
üb lem Ruf. 1679 wurde auch ihr Bruder Flor ian hinge
richtet. 

Über sie wurde am 10. Jul i 1677 inquiriert. Der erste Zeu
ge, Ursulas Ehemann A d a m Maier, e rk l ä r t e unter ande
rem, er habe eines Nachts seine Frau gesucht, weil sie 
sich nicht mehr im Bett befand. Da sei sie aus dem 
heeßlrog herausgeschloffen und. sich mit deme entschul
digt, daß sye wegen der ßehe sich dahin gelegt. Ausser
dem wurde Ursula unterstellt, alß ob sie ihrem eignen 
ehmann g i f f t beigebracht hä t te . 

Die zweifach erfolgte Denunziation bildete das Zeugnis 
des Ehemannes fü r Dr. Welz mehr alß genug Grund, sie 
zu verhaften. Seiner Meinung nach war die Tatsache, von 
dem bett und dem mann hinweg sich verstohlner weise in 
kästen oder trog zu legen, nicht alleine der vernunfft, 
sondern auch der ehelichen liebe und pflicht gänzlich 
entgegen. Ausserdem habe sie einmal e rk lär t , daß sie so 
gut sey alß Christa Hilti, den man 1679 ebenfalls h inr ich
tete. 

Die Lampart in wurde am 19. A p r i l 1679 gefangenge
nommen und examiniert. Dabei gestand sie, ledigen Stan
des mit dem Ehemann ihrer Schwester incestum began
gen zu haben. A u f der Folter e rk lä r t e sie dann, sie habe 
den bösen Geist f ü r ihren Schwager gehalten. Die im Ge
s t ä n d n i s angegebenen Kompl izen liess sie vor ihrer H i n 
richtung durch den Beichtvater widerrufen. 

In der Konfiskationsliste vom 1. A p r i l 1680 scheint ihr 
Ehemann A d a m Maier mit 20 Gulden auf. 
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«DER T E U F E L UND DIE H E X E N MÜSSEN A U S 
D E M L A N D .. .» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

F L O R I A N L A M P A R T A U S T R I E S E N , 
B R U D E R DER U R S U L A L A M P A R T I N 
(SRg, fol . 237a-240a ; S tAAug 2969, fol. 49b; 
StAAug 2971, fol. 19a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 18 u. 20; Welz 1, S. 54 f.) 

Gegen Florian Lampart lagen vier Denunziationen vor. 
Laut Dr. Welz war er ein ungehorsamer unterlhan, der 
sich nicht gescheitet, ohne vorhergegebne anleithung, 
wider seine gnädige herrschafft, zugleich ganz auffriihri-
sche und verdächtige wort aufzustoßen. Seine Mutter 
war verbrannt, seine Grossmutter müt t e r l i che r se i t s - laut 
Dr. Moser durch Geld - redimirt worden, sein Vater ver
starb im schlechtesten Ruf. Flor ian Lampart hatte acht 
theils unerzogne Kinder. 1679 wurde auch seine Schwe
ster Ursula hingerichtet. 

Über ihn wurde am 7. August 1677 inquiriert . Dabei er
klär te Franz Öhre aus Triesen, er sei mit Lampart im ver
gangenen Früh l ing vom Wirtshaus nach Hause gegangen. 
Als sie zu ihren Äckern kamen, neckte Lampart seinen 
Nachbarn Öhre , indem er sagte, seine rueben stehen gar 
schön, es geschehe ihnen nichts. Er bekomme da Rüben , 
soviel er wolle. Acht Tage darauf hä t t en die würm ihme 
alles hinweckh gefressen. Anderen Äckern rundum, unter 
anderem auch Lamparts Acker, sei aber nichts gesche
hen. 

Dr. Welz sprach sich d a f ü r aus, dass F lor ian Lampart ver
haftet und seines lebens halber zur Rechenschaft gezogen 
werde. 

Als man ihn im F r ü h j a h r 1679 gefangennahm und s p ä t e r 
das Holz zum Scheiterhaufen sowie den Wein fü r die 
faher, das Gericht und den Henker abholte, wurden vil be
nachbarte auß mitleiden zu weinen verursacht, weil der 
arme Flory ein sehr dienstbarer man wäre und. die kinder 
mäniglich sehr lieb. 

Nachdem Lampart vor dem Gericht die Hexerei ge
standen, die angegebenen Kompl izen jedoch widerrufen 
hatte, wurde er hingerichtet. 

Das starke Interesse der S t ä n d e an den Geldern aus den 
Hexenprozessen veranschaulichen die Aufzeichnungen 
vom 1. A p r i l 1680 ü b e r die noch ausstehenden Konf iska
tionssummen. Dort heisst es, die Schuld der Erben F lo r i 
an Lamparts in der Höhe von 4300 Gulden sei auf gned. 
herrschaft ratification hin um 1300 Gulden moderiert 
worden. Der Landvogt Walser sowie die A m m ä n n e r Ge
org Wolf und Kaspar Schreiber setzten jedoch fest, dass 
die bereits bezahlten 292 Gulden bei diesem Abschlag 
nicht berücks ich t ig t werden sol l ten . 6 6 2 

So wurde von den Nachkommen Lamparts die unge
heuer hohe Summe von 3300 Gulden konfisziert. Der 
Schaden e r h ö h t e sich noch dadurch, dass zwecks Eintrei

bung des Geldes auch Vieh , Heu, Wein, Zinngeschirr und 
anderes viel zu güns t ig verkauft wurde. 

M I C H A E L B E C K A U S S C H A A N , 
SOHN H A N S B E C K S (SPÄTERER E H E M A N N 
DER M A G D A L E N A L A M P A R T I N ) , 
H A L B B R U D E R K A S P A R B E C K S , 
(SRg, fol. 193a-199a ; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, 
S. 15 u. 20; S tAAug 2969, fol . 49b; Welz 1, S. 32 f.) 

Michael Beck stand wie seine Verwandtschaft in schlech
tem Ruf, unter anderem seines eigenen leichtfertigen und 
ärgerlichen lebens halber, und wurde auch etliche Male 
denunziert. Die Eltern und vier seiner Geschwister hatte 
man verbrannt. 

Über Michael Beck wurde am 30. Juni 1676 inquiriert. 
Dabei sagten die Zeugen Christ ian Conrad, Hans 
Conrad, Christ ian Walch und Christoph Quaderer, F ä r b e r 
zu Schaan, laut Salzburger Rechtsgutachten nur vom 
H ö r e n s a g e n aus. Stoffel Walser e rk lä r t e , er sei einmal mit 
Beck vom weintrinckhen heimgegangen. Dabei habe die
ser unterwegs geschworen und geflucht, wei l man seine 
Ehefrau (wohl A n n a M a r i a Negelin) diffamierte, alß wan 
sye Haug Kranzens weib durch die überschickte biern 
verzaubert hette. In Wirkl ichkei t habe er die Birnen übe r -
sandt; wenn sie also verhext gewesen seien, so k ö n n e dies 
nicht durch seine Frau geschehen sein. Über diesen Fal l 
soll schon in einem ä l t e ren Inquisitionsprotokoll einiges 
gestanden sein. 

Kaspar Schreiber gab zu Protokoll, dass er mit Cle
ment Angerer und dem Beck e inmal getrunken habe. A m 
n ä c h s t e n Tag hatte sich Angerer übel befundten. 

Ulr ich Walch e rk lä r t e , dass Beck seinem Sohn Hans 
Walch durch einen Käse soll geschadet haben. Er k ö n n e 
aber nicht sagen, wen er wegen der Krankhei t mehr ver
däch t ige , den Beck oder seine Frau . Weiters e rk l ä r t e der 
Zeuge, bei einem gemeinsamen Gasthausbesuch habe 
Beck den Wein mit dem seinigen vermischt, woraufh in 
Walch also bezecht und unbesinnt gewest, daß es ihme 
sein leblag nit also geschehen. 

M a r i a Quaderin, die Michael Beck die zauberische 
T ö t u n g eines Tieres vorwarf, war ihm auch deshalb nicht 
güns t ig gesonnen, wei l ihr M a n n bei ihm sowie seinem 
Vater lange Zeit Schulden gehabt und diese nicht bezahlt 
hatte. 

661) Örtliche Zuordnung durch ihr Fehlen in der sog. Triesner Liste 
und die E r w ä h n u n g des Ehemanns in Schaan. 

662) StAAug 2969. fol. 49b. 
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Dem n ä c h s t e n Zeugen, Jakob Weinzier l , hatte Beck mit 
einer Klage gedroht, wei l er von ihm das Ge rüch t verbrei
tete, er habe Weinzierls Schwester krumb und lamb ge
macht. 

Georg Anger und Hans Ulr ich Wi l l i bezeugten, dass 
Beck dem Anger ein Glas Wein angeboten habe, das oben 
auf weiß schleimig und schmuzig gewesen sei. 

Hans Negele e rk lä r t e nur, dass er einmal einen Trunk 
abgelehnt habe, den ihm Beck angeboten hatte. Das galt 
allem Anschein schon als B e s t ä r k u n g des kursierenden 
Verdachts. 

Hans Öhre machte Beck fü r eine Krankhei t verant
wortl ich, die er durch sein Zutrinken bekommen habe. 
Gegen Öhre sprach, dass auch andere Leute aus demsel
ben Glas getrunken hatten, ohne dass sie erkrankt waren. 

Die Witwe M a r i a Knechtin legte laut Dr. Moser sehr 
u n g l a u b w ü r d i g e U m s t ä n d e dar. 

Margaretha Winnewiser in e rk lä r t e , dass Beck einmal 
voller weiß nach Hause gekommen sei und ihr e r zäh l t 
habe, waß wunderliche begegnussen er underweegs mit 
ainen pockh und anders gehebt. 

Laut Dr. Welz konnte sich Beck r ü h m e n , daß in diesem 
ganzen protocollo wider keinen größere, schwärere und 
haüffigere clagen eingekommen s ind. Da 15 beeidigte 
Zeugen gegen ihn aussagten, 6 6 3 ging der Gutachter auf die 
einzelnen Vorwürfe gar nicht mehr ein. W ä h r e n d f ü r 
Dr. Moser sämt l i che Angaben der Zeugen nicht e inmal fü r 
eine Verhaftung ausreichten, e rk l ä r t e Dr. Welz, dass Beck 
wegen des so o f f t begangenen veneficy und ermördung 
anderer unschuldiger leülhe und eigner dienslbotten, 
auch öffentlich gebrauchter zauberey dergestalt überwie
sen ist, daß [man] wider disen höllenbrand. die justitia. 
vor andern zu insurgiren und wider ihne mit strengem 
recht nach seinen meriten zu verfahren haben wirdt. 

Michael Beck wurde am 15. März 1679 gefangenge
nommen. Unter der Folter gestand er, dass er verschie
dene Personen auf zauberische Weise getöte t habe: die 
Ehefrau des Haug Kranz mit Birnen; Ursula Weinzier l mit 
einer Substanz, die ihm vom b ö s e n Geist gegeben worden 
sei und einer schwarzen latwergen gleich gesehen hä t t e ; 
sowie seinen Knecht Hans Walch mit einem Käse . Ausser
dem habe er dem Hans Conrad an vich geschadet, wei l 
dieser seine Schulden nicht bezahlen wollte. Obwohl er 
u r sp rüng l i ch eine grosse Menge von H e x e n t a n z p l ä t z e n 
und Kompl izen a n g e f ü h r t hatte, liess er letztere s p ä t e r 
durch den Beichtvater widerrufen. Beck wurde zum Tod 
verurteilt und hingerichtet. 

In der Konfiskationsliste vom 1. A p r i l 1680 ist ange
führ t , dass von seinem Vermögen nichts zu hoffen war. 

K A S P A R B E C K A U S S C H A A N , 
SOHN H A N S B E C K S 
(SPÄTERER E H E M A N N DER M A G D A L E N A 
L A M P A R T I N ) , H A L B B R U D E R M I C H A E L B E C K S ; 
E H E M A N N DER S U S A N N A K A U F M A N N I N 
(SRg, fol. 207a-210a; S tAAug 2969, fol. 49a; V L A , 
HoA 76,17 Liste von 1682, S. 16 u. 20; Welz 1, S. 39 f.) 

Wie bereits bei seinem Halbbruder Michael Beck ange
f ü h r t wurde, waren Kaspar Becks Eltern, zwei seiner Brü
der, zwei Schwestern und eilich ander Verwandte ver
brannt worden. Fünf Delinquenten bei Hexenprozessen 
hatten ihn auf der Folter denunziert. 

Übe r Kaspar Beck wurde am 10. Jul i 1677 inquiriert . Der 
erste Zeuge war Christoph Quaderer, der zu Beck gesagt 
hatte, daß einer nit vil werth sein künde, deme man vat-
ter und muetter verbrent. Ihm soll Beck ein Kalb verzau
bert haben, so dass es an drei Stellen schwarz befunden 
worden sei. Hans Dressel beteuerte, Beck habe seinen 
Stier bezaubert und Kühe getötet . Der Verdacht g r ü n d e t e 
auch auf der Tatsache, dass Beck den Stier ohne Wissen 
und Erlaubnis des E i g e n t ü m e r s aus dem Stall genommen 
hatte. Der dritte Zeuge, Thomas Walser aus Schaan, gab 
zu Protokoll, Beck sei e inmal zu ihm in den Stall gekom
men und habe seinen Kälbern ü b e r den Rücken gestri
chen. A m Tag darauf bekam ein Tier so viele Läuse , dass 
sie ihme bühel wie baumnuß auffgefreßen hä t t en und es 
nach sechs Tagen verendete. Drei Tage darauf folgte ein 
zweites Kalb . 

A m 19. März 1679 wurde Beck gefangengenommen. Da 
er nichts f re iwi l l ig einbekannte, wurde er am folgenden 
Tag an die Folter geschlagen. Dort gestand Beck die Hexe
rei . Die denunzierten Kompl izen liess er durch den 
Beichtvater widerrufen. 

Dr. Moser kritisierte s p ä t e r die suggestiven Fragestel
lungen des Landvogts Dr. Brügler. So wollte dieser wis
sen, ob Beck auf den H e x e n t ä n z e n nicht g e h ö r t habe, dass 
sich jemand r ü h m t e , die Ehestreitigkeiten der gräf l ichen 
Herrschaft verursacht zu haben. Beck wurde 1679 hinge
richtet. 

In der Konfiskationsliste vom 1. A p r i l 1680 belief sich 
die Summe, die Becks Erben zu erstatten hatten, auf 
350 Gulden. 

A N N A R E I N B E R G E R I N A U S V A D U Z 
(SRg, fol. 199a-202b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 15 u. 20; Welz 1, S. 33) 

A n n a Reinbergerin wurde von vielen Leuten für eine Hexe 
gehalten und bei den Prozessen viermal als solche denun
ziert. 
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«DER T E U F E L U N D DIE H E X E N MÜSSEN A U S 
D E M L A N D ...» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

Bei einer Inquisition am 27. Juni 1676 beschuldigte Leon
hard Beck die Reinbergerin, einer Kuh mit s c h ö n e m Euter 
nachgesehen zu haben, worauf das Tier gleich « a b g e n o m 
m e n » habe. 

Margaretha Gassnerin e rk lä r t e , die Reinbergerin sei 
einmal zu ihr gekommen, als sie gerade geschmalzt habe. 
Nachdem sie in den Kübel der Gassnerin hineingesehen 
habe, hä t t e diese nicht mehr schmalzen k ö n n e n . Bei 
ihren weiteren Angaben bezog sie sich auf ihren Vater, 
Christian Gassner. Dieser wiederum bes tä t ig te deren Aus
sagen, wobei laut Salzburger Rechtsgutachten manche 
Ungereimtheiten festzustellen waren. So e rk l ä r t e die 
Tochter, die Kuh , welche die Reinbergerin einst im Stall 
besichtigt hatte, sei verendet; der Vater jedoch gab zu 
Protokoll, sie habe « a b g e n o m m e n » und sei dann von ihm 
geschlachtet worden. 

Peter Pallasar und Stoffel Walser wiesen darauf hin , 
dass die Reinbergerin und ihre Töch t e r sehr erschrocken 
waren, als sie mit der gefangenen M a r i a Tannerin zu 
ihrem Haus kamen. Damals seien die Reinbergerin und 
ihre Töch te r also sehr erschrocken und ertattert, daß 
auff gethane begrüssung sie nicht einmahl geantwortet, 
sondern angefangen in den haaren zu zupfen, die töch-
tern aber gar hinweg gelauffen. Dr. Welz fügte diesen Dar
legungen die rhetorische Frage hinzu: Warumb das? und 
folgerte: conscientia nulle testes. 

Nach ihrer Gefangennahme weigerte sich die Reinberge
rin, f re iwi l l ig die Hexerei einzubekennen. Sie wurde dar
aufhin gefoltert, ohne dass man sie zu einem G e s t ä n d n i s 
zwingen konnte. Deshalb liess man sie am 8. A p r i l 1679 
vor einer weiteren Einvernahme exorzieren. In der Folge 
bekannte sie, dass sie vor der Hochzeit mit ih rem Ehe
mann fornicationem simplicem (einfache Hurerei) began
gen hatte. Spä t e r brachte man sie auch zu einem Ein 
ge s t ändn i s der Hexerei. Dabei gab sie ein fast unglaubl. 
zahl an H e x e n t a n z p l ä t z e n und Komplizen an. Letztere 
liess sie vor ihrer Hinrichtung durch den Beichtvater 
widerrufen. 

Die Reinbergerin wurde 1679 hingerichtet. 

B A R B A R A M A U R E R I N A U S V A D U Z 
(SRg, fol. 225a-228a; S tAAug 2969, fol. 50a; 
V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 20; Welz 1, S. 46 f.) 

Die Maurer in wurde bei den Hexenprozessen zweimal 
denunziert. Laut Salzburger Rechtsgutachten waren ihre 
beiden G r o s s m ü t t e r sowie eine Schwester der Mutter ver
brannt worden. In den Darlegungen von Dr. Welz heisst 
es, dass Verwandte väter l icher- und müt t e r l i che r se i t s der 
Hexerei berüchtiget [waren], also gar, daß sehr viel davon 
zu beederseit auff den holzstoß gesezt und, zu aschen ver
brennet worden. 

Über die Maurer in wurde - gleichzeitig mit der A n n a 
Ospeltin - am 12. Jul i 1677 inqui r ie r t . 6 6 4 Die erste Zeugin, 
Susanna Schreiberin, war erst 15 Jahre. Ihr Vater, Kaspar 
Schreiber, konnte sich bei seiner Aussage nur auf die 
Wahrnehmungen seiner Tochter s tü tzen . Fü r Dr. Welz 
war das an Susanna begangene «venef i c ium» deshalb 
g l a u b w ü r d i g , we i l die Maurer in Ort, Zeit und Ar t der Er
krankung vor an zu sagen gewust sowie der Geschäd ig t en 
später , als sich diese wieder etwas erholt hatte, unter der 
T ü r e einen neidischen und « s a u r e n » Blick zugeworfen 
habe. 

A m 26. A p r i l 1679 wurde die Maurer in gefangengenom
men und examiniert. Da sie statt der Zauberei nur eine 
begangene Unkeuschheit eingestand, wurde sie gefoltert. 
Dabei gestand sie die üb l ichen Merkmale der Hexerei und 
eine grosse Zahl von H e x e n t a n z p l ä t z e n sowie Komplizen, 
die sie durch den Beichtvater widerrufen liess. Sie be
kannte auch, sie habe Susanna Schreiberin, wie sye zum 
opfern gangen, verzaubert, daß sye krumb und lamb wor
den. Die Maurer in wurde 1679 hingerichtet. 

In der Konfiskationsliste vom 1. A p r i l 1680 ist sie mit 
einer Summe von 75 Gulden verzeichnet. 

MATTHÄUS C O N R A D A U S V A D U Z , 
SOHN S E B A S T I A N CONRADS U N D DER B A R B A R A N . 
(SRg, fol . 185b-187b; V L A . HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 14 und 20; S tAAug 2969, fol . 50a; Welz 1, S. 29) 

M a t t h ä u s ' Mutter war laut Vaduzer Liste auf dem esel ge
storben unnd under den galgen begraben worden.665 Er 
selbst stand wegen seiner der hexerey iiberwisenen mut-
ter in schlechtem Ruf und wurde viermal denunziert. 

Übe r M a t t h ä u s Conrad wurde am 20. Juni 1676 inqui
riert. Der erste Zeuge, der Amtsbote Hans Ulr ich W i l l i , 
gab zu Protokoll, Conrad habe in vorbeygehen des hoch-
gerichts gemelt [verlauten lassen], er khomme gwiß auch 
dahin, weillen man sein muetter verbrenl, welche er auch 
verflucht hette. Da die beiden zuvor miteinander Wein ge
trunken hatten, musste laut Dr. Moser be rücks ich t ig t wer
den, dass Conrad bei dieser Aussage bezecht gewesen 
sein konnte. 

663) Im SRg verzählte sich der Verfasser auf fol. 195 b. Ausserdem 
merkte er nicht, dass es sich beim 5. und beim 17. Zeugen um die
selbe Person handelte (fol. 194b+196b). 

664) Im SRg. fol. 225a, ist versehentlich von einem Kriminalprozess 
die Rede. 

665) StAAug 2971, fol. 38a+b. 
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Der zweite Zeuge Stoffel Fromolt aus Schaan gab zu 
Protokoll, Conrad habe beim Abschluss eines Weinkaufs 
die E i n s c h r ä n k u n g gemacht, wan ihne gott und der hen-
kher leben lasse. 

A m 21. A p r i l 1679 wurde M a t t h ä u s Conrad verhaftet. Vor 
der Folterung bekannte er nur, dass er mit seiner Schwe
ster zweimal Inzest begangen und sich auch sonsten mit 
zwei ledigen Weibsbildern fleischlichen versündiget habe. 
Nachdem er durch die Folter zum G e s t ä n d n i s der Hexerei 
gebracht worden war, gab er ü b e r hundert Kompl izen an, 
die er s p ä t e r alle widerrief. Conrad wurde in der Folge 
hingerichtet. 

Seine Erben waren der Herrschaft laut Konfiskations-
liste vom 1. A p r i l 1680 eine Summe von 130 Gulden 
schuldig. 

H A N S GRÜSCHLE A U S V A D U Z 
(SRg, fol . 256a-258a; S tAAug 2969, fol . 50a; S tAAug 
2971, fol. 39a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 19; 
Welz 1, S. 60) 

Grüschle wurde bei den Hexenprozessen elfmal denun
ziert und war von seinen vorfahren und eigenem leben 
her diffamirt. 

W ä h r e n d das Inquisitionsprotokoll Dr. Welz noch vorlag, 
fehlte es in den Unterlagen fü r den Salzburger Rechtsgut
achter. 

Hans Grüschle war von Kaspar Schreiber angegeben 
worden, weil er w ä h r e n d eines Hexenprozesses sich in 
sein herrn zeügen hauß zu vielen mahlen dahin verneh
men laßen, er müße verzweiflen. Dr. Welz legte diese Aus
sagen nicht als Melancholie, sondern wie Kaspar Schrei
ber als schlechtes Gewissen aus. Da er ü b e r d i e s von zahl
reichen Delinquenten denunziert worden war, sollte er 
verhaftet werden. 

A m 21. A p r i l 1679 stand Grüschle vor Gericht. Ohne Fol
terung bekannte er nur ein sechsfaches peccalum bestia-
litatis (Sünde der Sodomie) sowie etliche fornicationes 
simplices (einfache Hurereien). A m folgenden Tag wurde 
er unter Anwendung der Folter examiniert. Dabei gestand 
er die Hexerei. Die grosse Zahl an Kompl izen widerr ief er 
s p ä t e r durch den Beichtvater und vor zwei Gerichtsbeisit
zern, die zu i h m gesandt worden waren. 

Da im Protokoll verzeichnet war, dass sich Grüsch le 
beklagt hatte, wie daß er auf diser weit alzeit für einen 
naren seye gehalten worden, vermutete Dr. Moser, der 
Angeklagte sei vielleicht nicht bey rechter vernunffl gewe
sen. Der Delinquent meinte mit seiner Aussage aber wohl , 
dass er auf der Welt zum Narren gehalten worden war. 

Hans Grüsch le wurde 1679 hingerichtet, scheint aber 
in der Liste der Vaduzer Hingerichteten nicht auf. Laut 
Liste vom 1. A p r i l 1680 mussten seine Erben 600 Gulden 
bezahlen. Ihm waren eine K u h samt Kalb sowie ein 
G r u n d s t ü c k konfisziert worden. D a r ü b e r beklagte sich 
s p ä t e r sein Schwiegersohn Hans Laterner samt den sechs 
Geschwistern seiner Frau. 

H A N S R U S C H , BURGVOGT, V A D U Z 6 6 6 

(SRg, fol. 245b-252b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 19 f.; S tAAug 2969, fol . 49b; S tAAug 2971, fol . 40a; 
Welz 1, S. 58 f.) 

Laut Dr. Welz soll Rusch schon lange in schlechtem Ruf 
gestanden sein. 

Über ihn wurde am 10. Ju l i und am 5. August 1677 inqui
riert. Hans Ulr ich W i l l i gab dabei zu Protokoll, er habe 
von Hans Ospelt ein Ross gekauft. Da sei Rusch dazuge
kommen und um das Tier herumgegangen, warauf das 
roß weder hindersich noch fürsich gehen wollen. Wi l l i 
habe das Pferd deshalb gar nit brauchen kündten, sonder 
solches dem verkeüffer wider zuegestellt. Danach sei es 
gegangen und habe gezogen wie davor. 

Der zweite Zeuge, A m m a n n Georg Wolf, e rk lä r t e , als 
er e inmal im Schloss ass, sei ihm vom Burgvogt ein Känn-
lein Wein vorgesetzt worden, i n dem er vier kleine weisse 
dingte wie mügglen gleichsamb herumbhupfen gesehen. 
Nachdem er von diesem Wein getrunken hatte, sei ihm zu 
Hause gleich übel geworden. A u f Grund eines f r ü h e r e n 
Vorfalls ve rdäch t ig t e er daraufhin Rusch der Zauberei. 

Er hatte ihn näml i ch davor e inmal besucht, als er 
krank war. Da habe ihm der Burgvogt e röf fne t , er sei mit 
dem laster der zauberey behafft, wolle es aber beichten. 
Daraufhin liess Wolf einen Kapuziner kommen, der dem 
Burgvogt die Beichte abnahm. Im Anschluss daran habe 
der Pater zum A m m a n n gesagt, er hette zwar von seinem 
beichtkindl alle satisfaction empfangen, ausser aines, 
dörffe es aber nit sagen, gleich aber dise worth geredt, 
der pact, der pact. Auf Wolfs Zusprechen hin bat Rusch 
um Aufschub und künd ig t e an, er wolle auf erlangle ge-
sundtheit zu ihme pater ins closter gehen und daselbst 
alle satisfaction geben. 

Weiters habe der Burgvogt von ihm, Wolf, als einem 
Gerichtsbeisitzer zu wissen begehrt, ob er denunziert 
worden sei, von wem und wie oft. E r erkhenne sich vor 
ainen grossen sünder. 

Als weiter nicht belegte Aussage eines einzelnen Zeu
gen, der zudem teilweise aus pe r sön l i che r Betroffenheit 
aussagte, bildeten diese Angaben und der u n r e c h t m ä s s i g e 
Bruch des Beichtgeheimnisses durch den Pater fü r Dr. 
Moser keinen ausreichenden Grund zur Folterung. 
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Dr. Welz jedoch e rk lä r t e in seinem Rechtsgutachten, dass 
der dem A m m a n n dargereichte Trunk als Mordversuch 
zu werten sei. Die A u s f ü h r u n g e n g e g e n ü b e r Georg Wolf 
und dem Pater Guardian wertete er ohnehin schon als Ge
s t ä n d n i s s e der Hexerei. Der Jurist forderte deshalb die 
Richter auf, der gerechtigkeit zu steür wider einen sol
chen schädlichen menschen ex officio zu procediren und 
selbigen nach erfundener beschaffenheil seiner großen 
laster gebührend abzustraffen. 

Rusch wurde am 21. März 1679 gefangengenommen 
und examiniert. Bei der zweiten Einvernahme mit Einsatz 
der Folter bekannte er, dass er zur Hexerei durch Unzucht 
geraten sei, wei l er beslialitatem, fornicationes simplices 
und ein adulterium [Sodomie, einfache Hurerei und einen 
Ehebruch] begangen habe. Nachdem Rusch alle Folter
grade durchgemacht hatte, widerr ief er das G e s t ä n d n i s . 
Nach der Konfrontat ion mit vier namentlich nicht ge
nannten Personen und einer Bedenkzeit wurde er jedoch 
zu einer neuerlichen Bes tä t igung des Verbrechens ge
zwungen. A u c h die Frage, ob er sich auf denen hexenver-
samblungen nit gerumbt habe, daß er in der hochgräfß. 
ehe die Uneinigkeit mit zauberey verursacht, musste er 
bejahen und e rk l ä ren , er habe dazu ein maleficium «ge
l e g t » . 6 6 7 Alle von ihm denunzierten Personen widerr ief 
Rusch vor seiner Verurteilung zum Tod. 

Seine Witwe Kathar ina Gassnerin mit ihren drei klei
nen Kindern beklagte sich s p ä t e r bei der kaiserlichen 
Kommission, dass sie mehrmals selbst h ö r e n hatte m ü s 
sen, wie man gegen ihren Mann mit einer unerhörten 
thorthur verfahren war. Übe r diese unchristliche Vor
gangsweise habe sie sich beim Landvogt beklagt und zur 
Antwort bekommen, Rusch sei an diesem Tag nur zwei 
Stunden im Spanischen Fusswasser gewesen. S p ä t e r 
habe man aus ihrem Besitz 550 Gulden einziehen wollen, 
obwohl ihr Mann von seinen Eltern nicht einen Kreuzer 
geerbt hatte, sondern die meisten Güte r w ä h r e n d ihrer 
Ehezeit erwirtschaftet worden waren. Aus der Konf iska
tionsliste vom 1. A p r i l 1680 geht hervor, dass damals der 
Grossteil der Konfiskat ionssumme schon bezahlt war. 

FIDELIS W A G N E R A U S S C H A A N 
(SRg, fol. 164a-167b; Welz 1, S. 18-20; V L A . HoA 76,17 
Liste von 1682, S. 12 u. 20; S tAAug 2969, fol. 49b; 
bei Welz 1 und in der Liste w i rd er «Wagne r» genannt, 
im Salzburger Rechtsgutachten « W a n g n e r » ) 

Wagner wurde f ü n f m a l denunziert. Sein Grossvater, sein 
Vater und zwei Schwestern seines Vaters waren ver
brannt worden. Die Mutter lebte in schlechtem Ruf. 

Bei einer Inquisition am 4. M a i 1 6 7 5 6 6 8 sagte Andreas 
Conrad gegen Wagner aus und bes tä t ig te seine f r ü h e r e n 

Darlegungen am 10. Ju l i 1677 unter E id . Damals e rk lä r t e 
d a r ü b e r hinaus A m m a n n Georg Bürkle , dass ihm Wagner 
einen Trunk aufzwingen wollte, in dem drei weisse 
dinglen als wie schleissenM,'} im selbigen herumbgefahren 
und aufgehupfft seyen. Deshalb habe er das Glas samt 
dem Wein weggeworfen. Thomas Tanner habe ihn f r ü h e r 
schon davor gewarnt, von Wagner einen Trunk anzuneh
men. Wie Landammann Bürkle bes tä t ig te auch Andreas 
Conrad, dass Wagner von Thomas Tanner in daß gesteht 
ein Schelm und Giftmischer genannt worden sei. Wagner 
habe diese Anschuldigung bezeichnenderweise einge
schluckt und ohne wiederred bey sich behalten. 

Kathar ina Wi l l i n , die Angerische Witwe, gab zu Proto
kol l , ihr Mann habe auf ungestümmes zusprechen deß 
Wagners ein wenig aus einem Glas Wein getrunken, sich 
aber sobalden mit ausstehung unbeschreiblicher schmer
ze?! legen mäßen, bis er durch die Einnahme von Theriak 
einen schweiß zu wegen gebracht, und selbiger in etwas, 
doch aber biß in den tod nicht völlig restituirt werden 
können. 

Weitere Zeuge bei der Inquisition von 1677 waren A m 
mann Georg Wolf und A d a m Parfuess. Über dessen Anga
ben bezügl ich einer S c h m ä h u n g des Gerichts sollte laut 
Dr. Welz Gretha Walserin einvernommen werden. 

Wagner wurde am 15. M ä r z 1679 vor dem Landvogt Dr. 
Brügler konstituiert, examiniert und torquiert. Dabei wei
gerte er sich, das Laster der Zauberei zu gestehen. Spä t e r 
soll er jedoch laut Protokoll in der güette bekannt haben, 
daß er ein hexenmaister seye. E r fügte dieser Aussage 
noch bei: warumb ers nit sein solle, er seye durch die 
armuth darzue kommen. Er habe sich dem bösen geist mit 
leib und seel ergeben, gott und allen heyligen abgesagt, 
daß hochwürdige guett auf den hexentänzen entunehret, 
sodomiam mit dem sathan begangen. Eine grosse Anzah l 
von Denunzierten liess Wagner durch den Beichtvater 
widerrufen. 

Von Wagners Erben wurden 25 Gulden konfisziert. 

666) Möglieherweise war er ein Nachkomme des Sebastian Ruosch, 
der 1662 als Burgvogt e r w ä h n t ist: LLA RA 144/96. 

667) Zur Ehekrise des Grafen vgl. StAAug, Fürstst if t Kempten. Ho
henems.-Repert. Nr. 1936. 

668) In SRg, fol. 164a, fälschlich 1679 geschrieben; daran schliesst 
Dr. Moser aber eine ausführ l iche Kritik an der vaduzischen Vor
gangsweise an (fol. 164b+165b). 

669) «Fasern von alten Reibtüchern, wie solche beim Abreiben von 
nassen Trinkgläsern ... am Glase haften bleiben»: Vorarlbergisches 
Wörterbuch, Bd. 2, Sp. 954. 
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A D A M SCHIERSER A U S S C H A A N 
(SRg, fol. 206a+b; S tAAug 2971, fol . 3a ; S tAAug 2969. 
fol . 37b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, S. 16; 
Welz 1, S. 37) 

Kaspar Tschetter hatte A d a m Schierser und dessen Bru 
der Stefan bei einem Streit das hexenwerch vorgeworffen. 
Darauf antwortete A d a m nur, dass Tschetter nü besser 
seye alß sye. Das bildete in den Augen mancher Leute 
eine indirekte Selbstbezichtigung. Sonst stand A d a m 
Schierser mit Ausnahme eines leichten Verdachts, der 
von seinem vatter auff ihne f iel , in gutem Ruf. 

Dennoch wurde am 27. Jul i 1676 wegen des genannten 
Vorfalls ü b e r A d a m Schierser inquiriert . Die einzige Zeu
gin war Lena Kaufmannin . Sie e rk lä r t e , Schierser habe 
sich e inmal w ä h r e n d der Prozesse aus Furcht, er k ö n n t e 
gefangen werden und seines vatters entgelten müessen, 
aus dem Fenster hinausbegeben und fliehen wollen. 

Für Dr. Welz lag deshalb noch kein Grund für eine Verhaf
tung vor. 

Mögl icherweise fand sich bald darauf neues Bela
stungsmaterial, denn gegen Schierser d ü r f t e noch 1679 
ein Prozess eingeleitet worden sein. Das geht auch daraus 
hervor, dass der Delinquent in den s p ä t e r e n Lindauer 
Gutachten nicht mehr aufscheint. 

Laut Darlegungen von A d a m Schiersers Sohn(!) Ste
fan, der sich ü b e r das Schicksal seines Vaters 1682 vor 
der kaiserlichen Kommiss ion beklagte, war seinem Vater 
nach der Gefangennahme alle tortur angelhan worden, 
ohne dass man ihn zu einem G e s t ä n d n i s brachte. Danach 
liess man ihn bis vor das Schloss hinausgehen, nahm ihn 
jedoch gleich wieder gefangen und trug ihn auf einer lei-
ther in die verhörrstuben. Dort wurde er dergestalten tor-
tiert, das er morgens todt gefunden worden, worauf sie 
den cörper in einen sakh gestäkht, an ein ungewohlihes 
orth geführt und begraben. Die Erben h ä t t e n das dazu 
verwendete Ross bezahlen, eine Kuh und noch 300 Gul 
den Konfiskationsgelder abliefern m ü s s e n . 

CHRISTIAN HILTI DER ÄLTERE, A U S S C H A A N , 
SOHN DES H A N S , B R U D E R DES A D A M U N D 
DES S E B A S T I A N HILTI 
(SRg, fol . 210a-213a; S tAAug 2969, fol . 49b; S tAAug 
2971, fol . 15b+16a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 16 u. 20; Welz 1, S. 40 f.) 

Christian Hilt i selbst wurde nie denunziert. Seine Mutter 
und deren Bruder hatte man jedoch verbrannt, und die 
gesamte müt te r l i che Verwandtschaft stand im schlechte
sten Ruf. Dr. Welz sprach auch von der ganz beschreyten 
hillischen raza. 

Bei der Inquisition am 10. Jul i 1677 gab Christoph Qua
derer zu Protokoll, Hil t i habe e rk lä r t , wenn er jung w ä r e , 
wolte er in disem landt nit bleiben. Laut Andreas 
Conrad hatte Hilt i zu seinem Sohn gesagt, dass er mit i h m 
nicht zufrieden sei, daß er noch werckhe und sich nit aus 
dem landt begebe. 

Hans Conrad e rk lä r t e , Hi l t i habe sich über die geführte 
Processen erzürnet, sonderlich aber, daß man sein muet
ter verbrent. E r füg te h inzu , wan sye ein hex gewesen, so 
seye er auch ein hexenmaister, dan er alzeit der muetter 
liebstes kind gewesen. 

Den vierten Zeugen, A m m a n n Georg Bürkle, hatte H i l 
ti zweimal ungestümme gefragt, wie seine muetter zur he-
xerey kommen und ob er auch ein Hexenmeister sei. 
Wenn sich nicht andere Leute beschwichtigend einge
mischt hä t t en , w ä r e es zwischen Bürkle und Hil t i zu einer 
Schlägere i gekommen. 

Fü r Dr. Welz bildeten die Fragen an A m m a n n Bürkle ei
nen Ausdruck der Angst, dass sein geheimes Treiben ge
richtsbekannt geworden sei. Der Vergleich mit der Mutter 
sei als ein G e s t ä n d n i s zu werten, Hi l t i m ü s s e ihr deshalb 
auch als liebstes K i n d auf den Scheiterhaufen folgen. Aus 
dem Lindauer Rechtsgutachten geht weiters hervor, dass 
Hi l t i seine büchse zum bett gestellt hatte, um sich gegen 
die Schergen des Gerichts zu wehren. Ausserdem hatte er 
sich beschwert, dass er nach der Konfiskat ion das Gut 
seiner Mutter z u r ü c k k a u f e n musste. 

Dr. Welz empfahl nicht nur die sofortige Verhaftung des 
alten Christ ian Hil t i , man sollte auch seinen Sohn, den der 
Vater aufgefordert habe zu fliehen, genauer beobachten 
und eventuell inhaft ieren. 

A m 16. März 1679 wurde Hil t i gefangengenommen. 
Nachdem man ihn unter der Folter zum G e s t ä n d n i s der 
Hexerei gezwungen hatte, wurde er hingerichtet. 

In der Konfiskationsliste vom 1. A p r i l 1680 sind Chr i 
stian Hiltis Erben mit einer Summe von 550 Gulden ein
getragen, von der jedoch nur 150 ausbezahlt wurden. 

CHRISTIAN E B E R L E A U S S C H A A N 
(SRg, fol . 218b-222b; S tAAug 2969, fol. 49a; V L A , 
H o A 76,17 Liste von 1682, S. 16 u. 20; Welz 1, S. 44) 

Über Christ ian Eberle wurde am 14. Jul i 1677 inquiriert. 
Dabei belastete ihn z u n ä c h s t sein schwecher (Schwieger
vater) Franz Gantner aus Schaan, der mit seinem Schwie
gersohn in Unfr ieden lebte, wei l dieser seine Ehefrau übel 
mit strolchen tractirt, auch sonsten übel gehalten habe. 
W ä h r e n d der Salzburger Rechtsgutachter diese Vorwürfe 
wegen Befangenheit als irrelevant einstufte, s tü tz te sich 
Dr. Welz bei seiner B e f ü r w o r t u n g der scharffen verhaff-
tung besonders auf Gassners A u s f ü h r u n g e n ü b e r die 
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greuliche thaten. verübte grausamkeiten gegen sein ehe-
weib, betrohungen, sie zu tödten und darauf/ erfolgten 
erbärmlicher zauberischer effect und andere s. h. an 
schwein, rindern und pferden begangene veneficia. 

G e g e n ü b e r dem zweiten Zeugen, Christ ian Conrad, 
habe Eberle beim Weintr inken e rk lä r t , dass er als Ge
schworener ihn fangen und sein recht anthuen müesse, 
man verbrenne ihn lieber heut alß morgen. Dabei habe er 
bitterlich gewaint. 

Eberle wurde i m F r ü h j a h r 1679 gefangen, gefoltert und 
zu einem G e s t ä n d n i s der Hexerei gezwungen. Eine der 
Fragen an ihn hatte gelautet: Wie undt wo sich der burg-
vogt berüembl, daß er seine gdge. herrschafft in der ehe 
entzweyt und in Uneinigkeit gebracht habe, daß kaines 
daß ander leyden möge. Eberle bekannte, seine Kinder 
mit Ausnahme von zweien dem Teufel versprochen und 
seiner Ehefrau ein Teufelspulver in die Mi lch getan zu ha
ben, von der sie beide genossen hä t t en . Ihm habe es nicht 
geschadet; und seine Ehefrau sei davor schon ganz eng
brüstig gewesen. Die denunzierten Komplizen widerr ief 
Eberle vor seiner Hinrichtung. 

Laut Konfiskationsliste vom 1. A p r i l 1680 hatten seine 
Erben der Herrschaft 140 Gulden zu erstatten. 

M I C H A E L DINTL A U S S C H A A N , 
E H E M A N N DER K A T H A R I N A W A G N E R I N 
(SRg, fol . 177b-180a; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 13 u. 20; S tAAug 2969, fol . 49a; S tAAug 2971, 
fol. 36a+b; Welz 1, S. 27 f.) 

Michael Dintl , der in einem sehr schlechten Ruf stand, 
hatte mit Kathar ina Wagnerin, deren Schwester Chris
tina hingerichtet worden war, sechs kleine Kinder. Laut 
Vaduzer Inquisitionsprotokoll war er von sieben Delin
quenten denunziert worden. Seinen Vater, dessen Bruder 
und andere nahe Verwandte hatte man als Hexen oder 
Hexer hingerichtet. 

A m 10. September 1675 wurde ü b e r Michael Dint l inqui
riert. A d a m Hilti e rk lä r t e , dessen Ehefrau habe ihren ei
genen Ehemann einen Hexenmeister genannt. 

Obwohl von ihm nur die - nicht beeidigte - Aussage sei
ner Ehefrau, die siebenfache Denunziation und die Ver
wandtschaft mit verbrannten Personen vorlagen, sprach 
sich Dr. Welz fü r Dintls Gefangennahme und Folterung 
aus. 

Beim daraufhin eingeleiteten Prozess im F r ü h j a h r 
1679 widersprach Dintl dem Hexereivorwurf. Er gestand 
allerdings, vor 20 Jahren das peccatum bestialitalis (Sün
de der Sodomie) etliche Male begangen zu haben. Damals 
habe er sich auch mit einer Magd fleischlich versündiget. 

Unter der Folter musste er jedoch bald e rk l ä r en , er h ä t t e 
kurze Zeit danach gemerkt, dass die Magd der böse Geist 
gewesen sei und dass er der Hexerei verhaftet war. A u f 
die Frage nach Kompl izen gab er ü b e r 90 Personen an, 
die er s p ä t e r alle durch den Beichtvater widerrufen liess. 
Die Hexenversammlungen und - t änze hielt er nur vor ein 
blenlerey. 

Michael Dintl wurde nach der Verurtei lung als Hexen
meister geköpf t und verbrannt. Fü r das Verfahren gegen 
ihn verlangte die Obrigkeit 40 Gulden. In der Konf iska-
tionsliste vom 1. A p r i l 1680 ist eine Summe von 30 Gul 
den eingetragen. Die u n v e r m ö g e n d e n Erben Dintls zahl
ten jedoch nur 13 Gulden. Der Rest - bis auf 5 fl die sie 
mit zehn Viertel Most abstatteten - wurde ihnen auf 
Grund ihrer A r m u t auß gnaden nachgesehen. 

Kathar ina Wagnerin, die Ehef rau Michae l Dintls, e rk lä r t e 
später , sie habe einmal bei A m m a n n Bürkle wegen ihres 
hingerichteten Mannes geiameret unnd geklagt. Da sagte 
er ihr in das Gesicht, sye solle ihme nit vül machen oder 
er wolle ihren den kopff selber abhawen. Dabei habe er 
den Säbel herausgezogen und 1000 sacrament geschwoh-
ren. Waraus erscheint, das die saubere ambtleuth zumahl 
cläger, richter unnd henkher sein wollen. 

A N D R E A S C O N R A D , IN DER O B E R E N G A S S E Z U 
S C H A A N W O H N H A F T , 
SOHN DES G E R I C H T S M A N N E S 
A N D R E A S C O N R A D DES ÄLTEREN 
(SRg, fol . 252b-256a; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, 
S. 19; S tAAug 2969, fol. 49a ; S tAAug 2971, fol . 44a.) 

Bei einer Injurie am 23. Februar 1679 e rk l ä r t e Stoffel 
Fromolt, Conrad habe einmal im Rausch seltsam gestiku
liert und Reden ge füh r t , wie es ihme und seinen kindern 
ergehen werde. Nach dem zweiten Zeugen, Christoph A n 
ger gab A m m a n n Georg Bürkle zu Protokoll, er habe ein
mal mit Conrad ainen trunk gethan. Be im Heimgehen 
habe dieser daraufhin nicht beim Hochgericht oder Gal
gen vorbeigehen wollen, sondern einen anderen Weg 
genommen, underwegs aber von teuffei, als wan er ge
genwärtig wäre, wie auch von hexentänzen angefangen 
zu reden. Dabei e rk l ä r t e er, dass ihn der Teufel umbr in
gen werde, weil er das letzte M a l nicht bei den Hexenver
sammlungen gewesen sei. Conrad tobte und benahm sich, 
als wolle er ins Wasser springen. Dabei behauptete er, er 
seye ein hexenmaister. Schliesslich brachte ihn Bürkle in 
ein Wirtshaus und legte ihn in ein Bett, wo Conrad eigen
artige Gesten machte, daß ihme die schweißtropffen auf 
dem gesteht gelegen. Nachdem er sich erholt hatte, fragte 
ihn Bürkle , warumb er also närrisch gethan habe. Er 
bekam zur Antwort , es seye ihme auch darnach gewesen. 
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Als Bürkle ein anderes M a l mit Conrad getrunken hat
te, fing dieser ebenfalls an zu schwitzen, daß ihme die 
tropffen im angesicht gestanden. Auch damals redete und 
gestikulierte er so seltsam, alß wan der teuffei gegenwärt
ig wäre. 

Der n ä c h s t e Zeuge, Thomas Walser, gab zu Protokoll, 
dass Conrad nach einem eingenommenen Trunk anfing 
zu zittern, zu schwitzen, zu weinen und zu iämern, als 
wan der teüffel vor ihme stundte. 

Andreas Conrad wurde 1679 gefangengenommen und 
durch die Tortur zu einem G e s t ä n d n i s der Hexerei ge
zwungen, das er s p ä t e r z u r ü c k n a h m , nach einer weiteren 
Folterung jedoch bes tä t ig te . Die angegebenen Kompl izen 
widerr ief Conrad vor seiner Hinrichtung. 

Laut Liste vom 1. A p r i l 1680 wurden von seinem 
Besitz 2 400 Gulden konfisziert. D a r ü b e r beklagten sich 
s p ä t e r Conrads Söhne Andreas und Christ ian sowie sein 
Schwiegersohn Georg Anger samt den anderen zehn Ge
schwistern bei der kaiserlichen Kommiss ion . M a n habe 
ihren Vater in diser ellendt eingezogen und hingericht 
und die [unterlassenen weisling durch die harte Konfis
kation in den bettel ges türz t . Die Schergen h ä t t e n noch 
am selben Tag, als der Vater hin w e g g e f ü h r t wurde, alles 
inventarisiert und die gesamte Barschaft, Silber sowie 
Gold mitgenommen. Noch vor dem Tod des Vaters habe 
man schon den g r ö s s e r e n Teil der 13 Stück Vieh, Heu, 
Gewand, Tischzeug, Geschirr und ähn l i ches abgeholt. E in 
Fass Wein wurde in Feldkirch verkauft. D a r ü b e r hinaus 
sollte die Famil ie der Obrigkeit noch 2 000 Gulden erstat
ten. 

BEI DEN VADUZER PROZESSEN VON 1680 
HINGERICHTETE PERSONEN 

ERSTE PROZESS-SERIE 

K A T H A R I N A D1NTLIN A U S S C H A A N , E H E F R A U DES 
P U L V E R M A C H E R S M A T T H I A S B E C K S 
(SRg, fol. 133a-136a; S tAAug 2969, fol. 48a ; S tAAug 
2971, fol . 34a+b; V L A , HoA 76,17 Liste von 1682, 
S. 8 u. 11; Welz 1, S. 35) 

Kathar ina Dint l in wurde dre imal (laut Dr. Welz sechsmal) 
denunziert. Ihr Vater, dessen Bruder, ihre Stiefmutter, ihr 
Bruder und dessen Kinder waren vomfeür verzehrt wor
den. (Die Verbrennung ihres Mannes ist nicht e r w ä h n t . ) 

Bei einer Inquisition am 29. Juni 1676 e rk l ä r t e A n n a M a 
r ia Lampar t in , dass sie e inmal mit einer anderen Nach
barin vor dem Haus der Dint l in im haimbgarten gesessen 
sei. Da ging Elisabeth Har tmannin v o r ü b e r und antworte
te auf eine entsprechende Nachfrage, sye müesse ihr rind 
suechen, so sye schon 3 tag und 3 nacht verlohren. Die 
Dintlin meinte daraufhin , sye solle nur hingehen, sye 
werde ihr rind auf der Schauer wisen todt finden. Von der 
Tochter der Har tmannin erfuhr die Lampart in später , 
dass dies t a t säch l ich der Fal l gewesen war. Die Dintl in un
tersagte ihr daraufhin, die Geschichte mit dem Rind wei
t e r z u e r z ä h l e n . Deshalb und weil sie ohnehin in bösen 
geschrey stehe habe die Lampar t in die Dintlin v e r d ä c h 
tigt, den Tod des Rinds verursacht zu haben. 

Dr. Welz sprach sich schon im Rechtsgutachten vom März 
1679 fü r eine Gefangennahme der Dintlin aus. 

Sie wurde aber erst im A p r i l 1680 gefangengenommen 
und examiniert. Dabei gestand sie das Verbrechen der 
Hexerei, nachdem sie zweieinhalb Stunden ins Spanische 
Fusswasser gesetzt worden war. Sie e rk l ä r t e unter ande
rem, dass sie zusammen mit M a r i a Wagnerin dem Stoffel 
Quaderer ein Rind und vor zwei Jahren im Herbst dem 
Schmied Endterlin Andre Conrad, Bartl ins Sohn, ein 
braunes Kalb mit der Teufelssalbe verdorben hä t t e . K a 
thar ina Dintl in wurde 1680 hingerichtet. 

Ihre Kinder Michael , A n n a , M a r i a und Kathar ina Beck er
k lär ten , dass die Familie 300 Gulden Konfiskationsgeld 
zahlen musste. 50 Gulden wurden bald gelifert, so dass in 
der Über s i ch t vom 11. M a i 1680 nur noch 250 Gulden an
g e f ü h r t s ind. Die Gerichtsleute h ä t t e n schon zwei Kühe 
aus dem Stall holen lassen, noch ehe die Dint l in exami
niert worden sei und gestanden habe, woraus ja handt-
greißich zueverspüren, das der ambtleuthen begürd auf 
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gueth und blueth zumahl in ono instanti [«auf das schnel
le Geld»] gericht gewesen unnd wo das gueth ainmahl 
ahngegriffen worden, das blueth darumben vergossen 
werden miessen, damit die spöttliche widerhaimbgebung 
des entfüehrten vermitten werde. 

D A N I E L W A L S E R A U S V A D U Z , 
SOHN H A N S W A L S E R S 
UND B R U D E R DER JOFIANNA W A L S E R I N IN M A U R E N 
(SRg, fol. 130b-132b; S tAAug 2969, fol . 47a ; 

StAAug 2971, fol . 4a; V L A , H o A 76,17 Liste von 1.682, 
S. 11; Welz 1, S. 59 f.) 

Daniel Walser stand wegen seines 1648 verbrannten 
Vaters in schlechtem Ruf. 

Bei einer Inquisition am 5. September 1678 e rk l ä r t e Eva 
Jenin, dass Daniel Walser und Andreas Hemerle be im 
Brunnen dazu gekommen seien, als sie einmal geflügel 
abgestochen und gebuzt habe. Nachdem ersterer ein ge
buzte henn in die hand genommen hatte, entdeckte die Je
nin, daß die henn im maul und. halß voll weisser wurm 
seye, darumben sye besagten Daniel Walser ausge
schmückt, daß er ihr die henn verdörbt. Be im Gerichts
verfahren gegen ihn musste er s p ä t e r gestehen, dass er 
der Henne ein weisses Gift, das ihm der Teufel gegeben 
hä t te , in den Schnabel geschoben habe, darvon die leüth, 
wan sye es genossen, hetten sterben müessen. A n n a Güf
lin gab zu Protokoll, sie habe der Jenin beim Ausnehmen 
der Hennen geholfen und davor keinen Mangel am Tier 
bemerkt. 

Weiters e rk lä r t e die Mutter Daniel Walsers, Kathar ina 
Ospeltin, unter E id , daß ihr söhn nicht nuz und zu keinem 
gebett zuvermögen seye; hat sich auch beklagt, daß ihr 
kue kein milch gebe und daß kalb darvon entrent worden. 
Dafür habe sie ihren Sohn jedoch nicht ausd rück l i ch ver
antwortlich gemacht. 

Laut Rechtsgutachten von 1679 sollte Walser nur gefan
gen, nicht jedoch gefoltert werden. 

Er wurde erst am 10. A p r i l 1680 verhaftet und am fol
genden Tag an die Folter geschlagen, wo er - laut einer 
s p ä t e r e n Eintragung - zwei Vaterunser lang hing. Neben 
den üb l ichen G e s t ä n d n i s s e n gab er an, der Teufel habe 
ihm schwarze Erbsen gegeben, um das Vieh damit zuver
zaubern und zuverdörben. Seiner Mutter wollte er ein ro
tes Schwein, ein Ferkel , ein Schaf und mehrere Kälber 
mit den Erbsen magisch geschäd ig t haben. Weiters h ä t t e 
er Matthias Hopp ein Ross mit pulver verdörbt sowie Kas
par Schreiber zwei Schweine durch vergiftetes Futter zu 
schänden gericht. Die 28 Personen, die Walser u r s p r ü n g 
lich als Kompl izen angegeben hatte, liess er s p ä t e r durch 
den beicht vatter widerrufen. 

Nach seiner Hinr ichtung scheinen seine Mutter und 
seine Erben in der Konfiskationsliste vom 11. M a i 1680 
mit 250 Gulden auf. Daniel d ü r f t e also noch nicht verhei
ratet und der j ü n g e r e Bruder der Johanna Walserin, Ehe
f r au Mar t in Hopps in Mauren, gewesen sein. 

CHRISTIAN N E G E L E A U S V A D U Z , 
E H E M A N N DER A N N A HOPPIN; 
V E T T E R G E R O L D N E G E L E S 
U N D N E F F E DES K A P L A N S G E R O L D H A R T M A N N 
A U S S C H A A N 
(SRg, fol . 109a-117b ; S tAAug 2969, fol . 50a ; 

StAAug 2971, fol . 45a; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, 
S. 7 u. 11) 

Über Negele liegen keine Inquisitionsakten vor. Nachdem 
er 1679 von denen lezt verbrenten 12 mahl seye denun-
cirt worden war, hatte er bey den lezt geführten proceß 
sich flüchtig gemacht, we i l sowohl sein Vater als auch 
sein Bruder verhaftet worden waren und ihn letzterer de
nunziert hatte. 

Christians Witwe A n n a Hoppin e rk l ä r t e später , der Land
vogt Dr. Brügler habe ihren M a n n abholen wollen und ihn 
schon vor dem Haus als Hexenmeister herausgerufen. So 
hat er sich erschöckhen lassen und nit gewist, dem ge-
walt ein widerstandt zu thuen. E r f loh daraufhin aus dem 
Land. Als er wieder nach Hause kommen wollte, sei er zu 
Veldkirch verkundschafftet und zur gefänkhnus gebracht 
worden, warauß er sich ledig gemacht und bald gar ent-
runen wäre. 

Negele wurde am 3. A p r i l 1680 constituirt und examinirt. 
Da er gütl ich nichts einbekennen wollte, wurde er 2 oder 
3 vatter unser oder aufs längste ein miserere lang ent-
hebter von der erde an die Folter g e h ä n g t . Dabei folterte 
man ihn - laut Aussage seiner Witwe - so grausam, dass 
sie es selbst aus dem Schloss Vaduz heraus bis i n den 
Weingarten gehö r t hatte. 

Negele legte unter der Folter nicht nur das gewöhnl i 
che G e s t ä n d n i s ab, sondern gab auch 32 Kompl izen an. 
Unter anderem e rk lä r t e er, die Johanna Kranzin sege ein 
wolgeklaydte und. fürnemme dama gewesen. E r habe mit 
anderen Hexenpersonen zusammen einen solchen W i n d 
erzeugt, dass grosser Schaden entstanden sei, und in 
Schaan schaden an den trauben verursacht. 

Laut Prozessopferliste von 1682 wurde Chris t ian Ne
gele 1680 hingerichtet. 

S p ä t e r beklagte sich die Witwe samt ihren drei Kindern 
vor der kaiserlichen Kommiss ion ü b e r die unbilliche Kon
fiskation und die leichtfärtige verschreyung meines 
maus. Die eingezogene Summe belief sich auf 250 Gul
den. 
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M A R T I N NIGG, RÄDERMACHER IN T R I E S E N , 
B R U D E R DES G E F L O H E N E N SIMON NIGG, 
W O H L EIN SOHN GEORG NIGGS 
(SRg, fol . 121b-126b; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, 
S. 8 u. 11; StAAug 2969, fol . 47a; S tAAug 2971, fol . 19b; 
Welz 1, S. 30) 

Mar t in Nigg, dessen Vater öffentl ich pro malefico gehalten 
wurde, war in vorigen processen (vor 1679) v iermal - laut 
Dr. Welz sogar f ü n f m a l - denunziert worden. Der Bruder 
seines Vaters, sein eigener Bruder sowie das ganze 
Geschlecht, die ganze raza, standen in mala fama, i m 
schlimmen credit. (Vgl. auch die Verwandtschaftsangaben 
bei Mart ins Bruder Simon Nigg.) 

Bei der Inquisition am 20. Jun i 1676 gab der erste Zeuge, 
C o r n e ü u s Marogg, zu Protokoll, dass sich Nigg zur Zeit 
der Malefizprozesse von 1651 fast tägl ich in sein Haus 
auß vorwandt der kälten begeben habe, nach vollendtem 
proceß aber seye er nit mehr khomben. Da fü r habe nach 
seinem Besuch eine K u h an der milch abgenommen. Ob
wohl Nigg das Tier nie a n g e r ü h r t hatte, wurde er von M a 
rogg - wie auch fü r den Rückgang der Mi lchprodukt ion 
bei anderen Kühen - wegen seines schlechten Rufes ver
antwortlich gemacht. 

M a r i a Rigin hegte gegen Nigg den - aus der Sicht des 
Salzburger Rechtsgutachters - schon vor 20 jähren unbe-
gründten verdacht, dass er an ihren Schmerzen schuld 
gewesen sei, die sie erlitten habe, weillen sye ihme ihr 
gehabtes schapele nicht, sondern einen andern gegeben, 
obwohl der Nigg solches gern gehabt hette. Sie glaubte 
also, dass sich Nigg fü r die Z u r ü c k s e t z u n g bei der Braut
werbung g e r ä c h t hatte. Die Krankheit , die daraus resul
tiert sei, habe sie durch geistliche Mittel wieder vertriben. 

Magdalena Lampart in e rk l ä r t e ferner, Niggs eigene 
Schwiegermutter A n n a Schurtin habe ihn deß feures wür
dig geschäzt. 

Dr. Welz e rk lä r t e 1679 eine Gefangennahme und Folte
rung fü r mögl ich . 

A m 20. März 1680 wurde Jakob Bargezi ü b e r Nigg ver
hör t , den er nun f ü r seine Krankhei t verantwortl ich 
machte, da er sich durch den Besuch Niggs in der aderläß 
entsezt und nach solcher übel auf befundten habe. E in 
weiterer Zeuge gegen Nigg war damals Chris t ian Beck. 

A m 6. A p r i l 1680 wurde Mar t in Nigg gefangengenommen 
und am folgenden Tag, da er f re iwi l l ig nichts gestehen 
wollte, an der Folter befragt, wobei er zwei Miserere lang 
von der erd enthebt war und doch keine schmerzen emp
funden hatte. Dennoch brachte man ihn zum G e s t ä n d n i s 
der Hexerei. Daraufh in wurde er - wie sich die Gerichts
leute g e r ü h m t haben sollen - kostenlos, also umb gottes 
willen verbrent, weil nichts vorhandt, daß sie nemmen 

könten. Die vorliegenden Unterlagen bes tä t igen , dass von 
i h m nichts zu konfiszieren war. 

M A R I A B E C K I N V O M T R I E S E N B E R G , 
T O C H T E R H A N S ULRICH B E C K S U N D 
E H E F R A U T H O M A S OSPELTS 
(SRg, fol . 117b-121b; S tAAug 2969, fol . 47a; S tAAug 
2971, fol . 22a; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, 
S. 7 u. 11; Welz 1, S. 56 f.) 

Bei der Inquisition am 11. J ä n n e r 1679 sagte z u n ä c h s t 
A n n a Eberl in am Gartschin670 aus, die mit der Beckin ver
feindet war. Die zweite Zeugin war Lena Ospeltin vom 
Triesenberg, die der Beckin vorwarf, sie habe ihr eine 
K u h an der milch verdörbt, dan ein kalb und fehrle [Fer
kel] verzaubert, so dass beide eingegangen waren. Laut 
Salzburger Rechtsgutachten e rk l ä r t e die Ospeltin weiters, 
M a r i a Beckin gewinne deshalb so viel Schmalz, wei l sie 
ein schwarzes mändle hinder dem herd habe, das ihr da
bei helfe. Dr. Welz hingegen e r w ä h n t einen selzame[n] 
und höchst suspectetn] bericht von dem schwachen maid-
lin, daß ihr schmalzen helffe. Mögl icherweise liess also 
der Salzburger Rechtsgutachter Dr. Moser auch in diesem 
Fal l einen Verdacht unsinniger erscheinen, als er war. 
Da fü r spricht, dass vom Vaduzer Gericht auf diese ausser-
gewöhn l i che Erscheinung ü b e r h a u p t nicht Bezug genom
men wurde. 

Die n ä c h s t e Zeugin, A n n a Negelin aus Lavadina, e rk lä r t e , 
diejenigen Kühe , welche die Beckin auf Bitte ihres M a n 
nes Hans Hi lb i gemolken habe, seien verendet. 

Im März 1679 b e f ü r w o r t e t e Dr. Welz die Verhaftung und 
Folterung der Beckin . 

Sie wurde a m 5. A p r i l 1680 gefangengenommen und 
examiniert. A m folgenden Tag h ä n g t e man sie ein Misere
re lang an die Folter, wobei sie das Hexenwerk gestand. 
Als F luggerä t wollte sie dabei keinen Stecken, sondern 
einen Stuhl b e n ü t z t haben. Al le 16 Personen, die sie als 
Kompl izen angegeben hatte, liess sie durch den beichtvat-
ter widerumben revocir[en]. Die Beckin bekannte d a r ü b e r 
hinaus, sie habe sich mit dem Bruder ihres schwähers 
(Schwiegervaters), Thomas Ospelt, fleischlich versündiget 
und also incestum begangen. 

Nach ihrer Hinr ichtung hatten die Erben als Konf i ska
tionsgeld 60 Gulden zu entrichten. 
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E V A GÖTSCHIN V O M T R I E S E N B E R G , 
TOCHTER P A U L GÖTSCHS 
(SRg, fol. 126b-130a; S tAAug 2969, fol . 47b; S tAAug 
2971, fol. 22a; V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, 
S. 8 u. 11; Welz 1, S. 36) 

Eva wurde zweimal denunziert, stand in bösem geschrey 
und war eine hexe nach außag ihrer eigenen eiteren. 

Bei der Inquisition am 21. Jul i 1676 sagten Hans Schedler 
aus Lavadina und dessen Ehefrau Barbara Tannerin aus, 
die mit Eva Götschin in Streit lebten. Von der Tannerin 
war diese auch Hexe gescholten worden, denn sie habe 
ihr im schlaff eine hexereg vor daß gesteht gemacht und 
sie in noch wehrende traurigkeil gestürzet. 

Weitere Zeugen waren M a r i a Lampart in und Sebastian 
Beck aus Lavadina. Letzterer gab zu Protokoll, die Göt
schin sei w ä h r e n d der Hexenprozesse niemahlen in ihrem 
hauß, sondern allezeit anderer orten über nacht gewesen. 
Als er einmal in seinen Stall gehen wollte, habe die Göt
schin, sobald sie ihn gesehen hatte, aufs geschwindeste 
die flucht in die alp a u f f s berglin, n. b. durch einen ohn-
gewohnten weg, in stund weit genommen. 

Lena Ospeltin sagte aus, dass die Götschin ihr ein jun
ges fährlein am Rücken angegriffen habe, worauf es acht 
Tage s p ä t e r an einer Geschwulst eingegangen sei. 

Obwohl sich Dr. Welz schon ein Jahr davor fü r ihre Gefan
gennahme ausgesprochen hatte, kam es erst am 8. A p r i l 
1680 dazu. A m folgenden Tag soll sie an der Folter drei 
Vaterunser lang aufgezogen worden sein. Unter anderem 
gab sie dabei an, dass sie Hans Kaufmann zwei rote Käl
ber und Hans Schedler aus Lavadina ein Kalb mit zaube
rey verdörbt habe. 

Nach ihrer Hinrichtung wurden 150 Gulden aus ih rem 
Besitz konfisziert. 

M A R I A FROMOLTIN V O M T R I E S E N B E R G 
(SRg, fol. 136a-138b; S tAAug 2969, fol. 47b; 
S tAAug 2971, fol . 22a; V L A , H o A 76.17 
Liste von 1682, S. 8 u. 11) 

Schon Dr. Moser lag kein Inquisitionsprotokoll ü b e r die le
dige Mar i a Fromolt in vor. Gegen sie wurde am 27. A p r i l 
1680 vor Gericht verfahren. Nach einem ersten Ges t änd 
nis widerr ief sie ihre Angaben. Das zweite M a l habe sie 
jedoch nach güettlichen zuesprechen und ohne torquiren 
bekennt. Sämt l iche Denunzierungen nahm sie vor ihrer 
Hinrichtung wieder zu rück . 

Aus ihrem Besitz wurden 60 Gulden konfisziert. 

H A N S ULRICH B E C K V O N «GARTENALP» 6 7 1 

A M T R I E S E N B E R G 
(SRg, fol . 104a-109a u. 272a-273b; S tAAug 2969, 
fol . 47a; S tAAug 2971, fol . 21b u. 42a; V L A , 
H o A 76,17 Liste von 1682, S. 7 u. 11) 

Die Unterlagen zur Inquisition ü b e r Beck lagen schon Dr. 
Moser nicht mehr vor. Er musste sich deshalb auf einen 
Extrakt s tü tzen . 

Georg Negele warf Beck vor, dass die Kuh , die er ihm ab
gekauft hatte, keine gute Mi lch gab. Das Schmalz, das er 
daraus gewann, habe nach dem Genuss Schmerzen im 
Leib verursacht. Die K u h konnte man ü b e r d i e s nicht zum 
Wassertrog f ü h r e n , sondern musste ihr daß trinkhen in 
den stall tragen. 

Der zweite Zeuge, der Gerichtsmann Georg Beck, sagte 
nur vom H ö r e n s a g e n aus, indem er sich auf Aussagen von 
Becks Schwiegersohn bezog. 

Margaretha Ospeltin gab zu Protokoll , dass Beck auf 
ein oder anders orth gangen, alwo er nichts zuthuen ge
hebt hette. Obwohl die Ospeltin nicht von einer mögli
cherweise geplanten Flucht Becks gesprochen hatte, 
schloss die Obrigkeit darauf, wei l die Zeugin e r w ä h n t hat
te, sie sei zusammen mit ih rem M a n n , der s p ä t e r ver
brannt wurde, und dem Beck von Steg abends noch l'/z 
stundt in Maltum [Malbun] schlaffen gangen, obwohl sie 
dort nichts zu tun hatten. 

Der vierte Zeuge, Sebastian Beck, e rk lä r t e , dass man 
Hans Ulr ich Beck ins gesicht ein saureüther gescholten 
habe, ohne dass er sich dagegen zur Wehr gesetzt hä t te . 

Beck wurde gefangengenommen und nach der güt l ichen 
Einvernahme einmal - laut s p ä t e r e r Eintragung ein Mise
rere lang - an der Folter von der erd enthebt gehanget. 
Dabei gestand er die Hexerei , woraufh in er vermutlich 
schon bei den Prozessen i m F r ü h j a h r 1680 hingerichtet 
wurde. 

Laut Liste vom 11. Ma i 1680 wurden 900 Gulden eingezo
gen, in der «Tr i e sne r Liste» sind 950 Gulden vermerkt. 
Gegen diese Konf isz ie rung beklagte sich s p ä t e r Becks 
Schwiegersohn Hans Gassner vom Triesenberg samt den 
sechs Geschwistern seiner F r a u vor der kaiserlichen 
Kommiss ion . Die Schergen h ä t t e n schon, als sie Beck ge
fangennahmen, 17 Gulden mitgenommen und dann noch 
am selben Tag seinen Besitz zwecks Konfiskat ion inventa
risiert. A m n ä c h s t e n Tag holten sie dann noch verschiede
nes anderes. 

670} Örtliche Zuordnung auf Grund der Verdächtigten und der 
übrigen Zeugen am Triesenberg. 

671) wohl Gnalp, westlich unterhalb des Kulms; LNb Triesenberg, S. 34 f. 
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ZWEITE PROZESS-SERIE 

CHRISTINA W A G N E R I N A U S S C H A A N , 
E H E F R A U T H O M A S FRICKS UND S C H W E S T E R DER 
K A T H A R I N A W A G N E R I N ( E H E F R A U M I C H A E L DINTLS) 
(SRg, fol . 143a-147b; S tAAug 2971, fol . 36a+b; V L A , H o A 
76,1.7 Liste von 1682, S. 9 u. 11; Welz 1, S. 53) 

Die Wagnerin wurde zweimal denunziert und stand in 
schlechtestem Ruf, wei l sie einen entsprechenden Lebens
wandel f ü h r t e und n ä c h s t e Verwandte verbrannt worden 
waren. 

Über die Wagnerin wurde am 6. August 1677 inquiriert . 
Dabei e rk l ä r t e die erste Zeugin, M a r i a Quaderin aus 
Schaan, die Witwe Thomas Walsers, was auch die zweite 
Zeugin, ihre Magd, die 16- j äh r ige Agatha F ö h r i n aus Rug
gell, bes tä t ig te , näml ich dass die K u h der Quaderin wegen 
der Wagnerin weniger M i l c h gegeben habe. 

Dr. Welz hielt die vorliegenden Angaben im März 1679 fü r 
ausreichend, um gegen die Wagnerin gerichtlich vorzuge
hen, wozu es jedoch nicht kam. 

Vor der Gefangennahme der Wagnerin i m November 
1680 muss noch einmal eine Inquisition vorgenommen 
worden sein. Dabei gab A d a m Walser zu Protokoll, dass 
er wegen eines Schadens zu einem Heilkundigen, Dr. Wil
ler genant, geritten war, um Rat zu suchen. Dieser bot 
sich an, i h m diejenige F rau in einem Spiegel zu zeigen, 
die ihm mit zauberey geschadet habe. Es war die Wagne
r in , die er fortan (noch s t ä rke r? ) ve rdäch t ig t e . 

A m 20. November 1680 stand Christ ina Wagnerin vor Ge
richt. In ihrem erfolterten G e s t ä n d n i s e r w ä h n t e sie, dass 
sie bei den Hexentreffen bestimmten Personen Wein aus 
dem Keller entwendet habe. Damit ihre Abwesenheit 
nicht auffiel, soll sie ihrem Mann ein blöckhle ins Bett 
gelegt haben. Weiters bekannte sie, sie habe der braunen 
K u h der Quaderin die milch genommen, in deme sye sol
che mit ainer ruethen 2 mahl auf den ruggen geschlagen. 
Weiters soll A d a m Walser von ihr lahm und krank ge
macht worden sein, weihen er über die salb und würzet 
getreuen, so sye ihme auf die stiegen gelegt. Die denun
zierten Kompl izen widerr ief die Wagnerin vor ihrer H i n 
richtung. 

Aus ihrem Besitz wurden 30 Gulden konfisziert. 

GEORG NIGG A U S T R I E S E N , W O H L 
V A T E R M A R T I N U N D SIMON NIGGS 
(SRg, fol . 147b-151b; V L A , HoA 76,17 Liste v. 1682, 
S. 9 u. 11; S tAAug 2971, fol . 19b; Welz 1, S. 38 f.) 

Der Witwer Georg Nigg, dessen Geschlecht i m schlechte
sten Ruf stand, wurde zweimal denunziert. Seinen Bruder 
A d a m hatte man (vor 1679) bei letstern proceßen auf den 
holzstoß gesezt und verbrennt. Georg Nigg soll zweimal 
geflohen sein, e inmal alleine und das andere M a l zusam
men mit seinem Bruder. 

Bei der Inquisition am 25. J ä n n e r 1679 gab Jakob Bar-
gezi zu Protokoll , dass ihm eine tragende Geiss, die er 
anstelle einer Geldzahlung von Nigg erhalten hatte, vier 
Wochen s p ä t e r zerfallen sei. Laut einer anderen Aussage 
Bargezis sei das Tier vom Hir ten be im ersten Austreiben 
verlohren worden, daß kein mensch wisse, wo sye hin
khommen. Der n ä c h s t e Zeuge, Leonhard Kindle , sagte aus, 
dass ihn Nigg geflohen sei, weill er zeug beym hexen Pro
cessen als ein ghtsman [=Gerichtsmann] thails zum bey-

fangen, thails zum beysizen seye gebrauchet worden. 

Dr. Welz b e f ü r w o r t e t e i m M ä r z 1679 eine Gefangennah
me und Examinat ion Niggs. 

Nach einer weiteren Inquisition am 20. M ä r z 1680 dü r f t e 
der Prozess gegen Nigg am 22. November eingeleitet 
worden sein. Im Gefängn i s versuchte dieser zweimal , sich 
von denen bandten ledig zumachen. Da er die erste Tortur 
ohne G e s t ä n d n i s ü b e r s t a n d e n hatte, setzte man ihn spä
ter ins Spanische Fusswasser. Dort wurde er w ä h r e n d an
derthalb Stunden zweimal herumbgetrilt. So zwang man 
ihn schliesslich zu einem G e s t ä n d n i s der Hexerei. Bei der 
Folterung meinte der Scharfrichter, bei Nigg das Zeichen 
gefunden zu haben, aus dem das Blut f ü r die Unterzeich
nung des Teufelspaktes genommen worden war. Nigg ge
stand unter anderem, dass er Jakob Bargezi ein braunes 
Kalb verdorben habe, das aber noch lebe. Über den Zeu
gen Bargezi sagte er nebenbei, er seye gar ein boßhaffti-
ger mann. 

Spä te r widerr ief Georg Nigg sein G e s t ä n d n i s mit der 
B e g r ü n d u n g , daß er solches ex metu torturae et crucia-
tuum [aus Angst vor der Folter und den Martern] gethan 
habe. Dabei blieb er, bis m a n ihn widerumb zu den 
schröckhen gebunden und an die folter geführt habe. Dort 
wurde sein Widerstand gebrochen, so dass er die f r ü h e 
ren Angaben bes tä t ig te . 

Nach der Hinr ichtung Niggs wurden von seinen Erben 
115 Gulden konfisziert. 
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«DER T E U F E L UND DIE H E X E N MÜSSEN A U S 
D E M L A N D ...» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

PETER O S P E L T 6 7 2 V O M T R I E S E N B E R G 
(SRg, fol. 155b-157b u. fol. 228b+229a ; S tAAug 2971, 
fol . 22b; V L A . H o A 76,17 Liste von 1682, S. 10 f. u. 17; 
Welz 1, S. 47) 

Ospelt wurde nur einmal denunziert, stand aber im Ruf 
eines gottlosen und verruchten, unbußfertigen, l iederli
chen Lebens. Er war verheiratet und hatte vier Kinder, 
seine Frau war zum Zeitpunkt seines Prozesses wieder 
schwanger. Ospelts Mutter hatte man verbrannt. 

Bei der Inquisition am 13. Jul i 1677 gab Mar i a Fromol
tin, Stefan Schedlers Ehefrau, zu Protokoll, dass Ospelt 
ihre Kuh , nachdem sie ihm ein bisschen Mi lch v e r s c h ü t t e t 
hatte, dreimal ein hexen khue gehaissen und gesagt habe: 
Ich will dirs wol machen. Daraufhin gab die Kuh bald gar 
keine Mi lch mehr. Durch den Einsatz geistlicher Mittel 
brachte man sie soweit, dass wenigstens die Hälf te der 
u r sp rüng l i chen Milchmenge gewonnen werden konnte. 

Auf Grund der vorliegenden Indizien b e f ü r w o r t e t e Dr. 
Welz schon 1679 ein gerichtliches Vergehen gegen Ospelt. 

Bei seiner Einvernahme am 29. November 1680 soll 
Ospelt z u n ä c h s t verneint haben, dass er in dem laster der 
hexereg verhaffl sei. Dann habe er ohne Folterung be
kannt, dass er gott und alle heylige verlaugnet, sich dem 
bösen geist ergeben, mit demselben sodomiam begangen, 
wie auch auf die versamblungen der veneficorum khom
men seye. Sämt l iche von ihm denunzierten vermeintl i
chen Komplizen widerr ief er vor seiner Hinrichtung. 

Obwohl ihm der Graf die confiscation geschenkhl hatte, 
erpressten die Kriminal is ten von seiner Familie 18 Gul 
den und verlangten 1682 noch weitere drei. 

M A R I A S C H L E G L I N V O M R O T A B O D A 6 7 3 

A M T R I E S E N B E R G , 
E H E F R A U N . G A S S N E R S , M U T T E R H A N S G A S S N E R S 
UND DER G R E T A G A S S N E R I N 
(SRg, fol. 157b-160b; S tAAug 2971, fol. 22a u. 43a; 
V L A , HoA 76,17 Liste v. 1682, S. 11; Welz 1, S. 23-25; 
Welz 5, S. 8) 

Über M a r i a Schleglin wurde bereits am 3. März 1667 in
quiriert. Dabei soll der erste Zeuge, Hans B ü e h l e r 6 7 4 vom 
Triesenberg, laut Dr. Moser nur vom H ö r e n s a g e n und 
damit nichts Belastendes ausgesagt haben. Seine Ehefrau 
Anna Negelin bestä t ig te diese Angaben, die sie zum Teil 
selbst betrafen. So sei sie einmal von der Schleglin am 
Schenkel b e r ü h r t worden, woraufhin sye sich gleich übel 
befunden hette. Ihr M a n n schilderte den Schaden und die 
Schmerzen weit g r ö s s e r als seine Frau . 

Dr. Welz sprach sich 1679 gegen eine Folterung der 
Schleglin aus. M a n k ö n n e sie nur verhaften und ihr güt
lich zusprechen. 

Im folgenden Jahr sammelte man weiteres Belastungs
material. Der Zeuge Georg Beck. Gerichtsmann vom Berg, 
e rk l ä r t e damals, er und Andreas Fromolt hä t t en die 
Schleglin ganz blau im Gesicht angetroffen, was sie auf 
eine Verletzung beim Holzscheiten z u r ü c k f ü h r t e . Als er 
sie in seiner Funktion als Gerichtsmann befragt habe, sei 
sie sehr erschrocken. 

In seinem Gutachten vom 28. November 1680 sprach sich 
Dr. Welz selbst bei den neu hinzugekommenen Indizien 
gegen eine Verhaftung der Schleglin aus. Dennoch wurde 
sie bald darauf inhaftiert. Mögl icherweise war sie durch 
Denunziationen belastet worden. 

Als sie nach der Festnahme auch an der g e w ö h n l i c h e n 
Folter nichts einbekennen wollte, setzte man sie ins Spa
nische Fusswasser. Dort gestand sie etliches, was ihr 
ihrem bekhennen nach im schlaff vorkhommen sei. Sie be
kannte, was ihr bereits bei der Inquisition vorgeworfen 
worden war, n ä m l i c h dass sie Unwetter verursacht habe, 
die S c h ä d e n an Korn , Bohnen und Obst angerichtet hä t 
ten. Tiere jedoch wollte sie nicht magisch geschäd ig t ha
ben. Die von ihr angegebenen Kompl izen liess sie vor ih
rer Hinr ichtung durch den beichtvatter widerrufen. 

Die Obrigkeit verlangte 90 Gulden Konfiskationsgelder. 
Ihr Sohn Chris t ian Gassner beklagte sich dagegen 1682 
auch im Namen seiner vier Geschwister vor der kaiser
lichen Kommiss ion . Da ihre Mutter in disen ellendt hin-
richt worden und. an hab und gueth nichts verhanden ge
wesen und mir arme kinder auch nichts haben ausser 
schwere Arbeit , hatte man Christ ian Gassner seinen A r 
beitslohn in der Höhe von 45 Gulden g e p f ä n d e t , den er 
sich mit seinem bluetigen Schweis verdient habe. 

672) In SRg, Fol. 155b, heißt er Peter Ospelt, in der Delinquenten
liste von 1682 heisst er Peter Oswalt. Er war möglicherweise 
ein Sohn der oben angeführ ten Maria Beckin, die bei den ersten 
Vaduzer Prozessen von 1680 hingerichtet wurde. 

673) LNb Triesenberg, S. 52 f 

674) Im SRg, fol. 158a, ist von Hans «Püeller» die Rede, bei Welz 1. 
S. 24. von Hans «Büchler». 
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M A R I A OSPELTIN V O M T R I E S E N B E R G , 
LEDIGE TOCHTER DER E L S A , DIE DEN THOMA 
SELLIN GEHEBT/'75 W O H L S T I E F S C H W E S T E R 
W I L H E L M S E L E S 
(SRg, fol. 160b-163b; Welz 1 S. 22 f.; S tAAug 2971, 
fol. 22a; HoA 76,17 Liste v. 1682, S. 10 f.) 

Die Ospeltin wurde zweimal denunziert. Zwei Schwestern 
ihrer Mutter und diese selbst seien i m Ruf der Hexerei ge
standen. Eine Tante war verbrannt, die andere gefangen 
worden. Die Mutter soll nur durch ihren f r ü h e n Tod die
sem Schicksal entgangen sein. 

Es ging die gemeine sage, dass die Ospeltin und ihre 
Mutter den eigenen vatter gelähmet und verhexet und in 
der Folge hingerichtet h ä t t en . Das Gerüch t wurde da
durch bes tä rk t , dass der arme mann in seiner kranckheit 
von der töchter sowol alß der mutter sehr schnöd und 
übel tractirt und gehalten worden seye. 

Über die Ospeltin wurde am 20. März 1669 inquiriert . (Im 
Salzburger Rechtsgutachten ist f ü r diesen Zeitpunkt ver
sehentlich ein Kriminalprozess ange füh r t . ) Hans Fromolt, 
Thebusen Sohn, e rk lä r t e , dass ihm die Ospeltin im M a i 
1668, als er sich als galan (Liebhaber) bei ihr befunden 
hatte, ein Brot zu essen gegeben habe, worauf er sich 
übel befunden und grosses huesten gehebt, biß ihme 
durch medicin geholffen worden. 

Für Dr. Welz war diese Aussage zusammen mit den Anga
ben zum Umgang mit dem Vater zwar ein ausreichendes 
Indiz zur Anwendung der Folterung, dennoch riet er dem 
Richter 1679, mit der Verhaftung der Ospeltin zu warten 
und z u n ä c h s t gegen andere Personen zu verfahren, deren 
sünden mehr offenbar und an dem tage liegen. 

Bei den «Walse r i schen P rozessen» im folgenden Jahr 
wurde die Ospeltin jedoch verhaftet. Sie bekannte dabei 
in der ersten constitutio nichts, bei der zweiten gestand 
sie auf güttliches zuesprechen hin, daß sye in dem laster 
der zauberey verhafßtjet sei. Als sie jedoch weiter nichts 
aussagen wollte, wurde sie an die folter geschlagen und 
danach noch eine halbe Stunde lang in das Fusswasser 
gesetzt. Auch dort brach man ihren Widerstand nicht. 
Endtlichen alß man ihr mit der confrondation getrohet 
und begnebens zum schrockhen die händ gebunden hatte, 
gestand sie die Hexerei. A m 13. Dezember 1680 e rk l ä r t e 
die Ospeltin, sie habe auf das Brot Hans Fromolts ein 
weisses Gift gestrichen, das ihr der b ö s e Geist gegeben 
hatte. W ä h r e n d Fromolt den Vorfal l auf 1668 datierte, 
gab sie an, er hä t t e sich vor sieben oder acht Jahren 
ereignet. Die denunzierten Kompl izen liess sie vor ihrer 
Hinrichtung durch den Beichtvater widerrufen. 

Aus ihrem Besitz sollten 150 Gulden konfisziert wer
den. 

UBERLEBENDE DER VADUZER PROZESSE 
VON 1679 UND 1680 

G E R O L D N E G E L E A U S S C H A A N , M I N I S T R A N T DES 
S C H A A N E R K A P L A N S G E R O L D H A R T M A N N 
(SRg, fol. 258b-259b; S tAAug 2971, fol. 32a-33b; 
V L A , H o A 76,17 Liste von 1682, S. 19) 

Die Inquisitionsprotokolle ü b e r den 16- oder 17 - j äh r igen 
Gerold Negele liegen nicht mehr vor. Der Prozess gegen 
ihn ist i m Salzburger Rechtsgutachten auf den 6. M a i 
1679 datiert. 

Christ ian Har tmann aus Frastanz in der ö s t e r r e i ch i s chen 
Herrschaft Sonnenberg, ein Bruder des Kaplans Gerold 
Hartmann, e r w ä h n t in einer s p ä t e r e n Eingabe, dass die 
A m m ä n n e r Gerold Negele gefangengenommen hä t t en , 
obwohl dieser bereits von ihnen auskhaufft gewesen war. 
Deshalb habe er sich auch unter dem Vorwand einer Zeu
geneinvernahme auf das Schloss Vaduz locken lassen. Als 
er dort ohne ainigen argwöhn erschienen war, wurde er 
in die fragstuben zitiert, wo man einen Rauch machte und 
ihm ein ge fä l sch tes Schr i f t s tück vorlegte, das aussah, als 
ob es ein e i g e n h ä n d i g e s G e s t ä n d n i s seines Vetters, des 
Schaaner Kaplans Gerold Hartmanns, ü b e r Negele w ä r e . 
Dabei wollten die Amtleute von ihm wissen, wie oft er sei
nem Vetter auf den H e x e n t ä n z e n beim Al tar gedient hatte. 
Anschliessend zeigte man ihm die Folterinstrumente. Der 
Jüng l ing habe sehr erschrocken geantwortet, er wisse von 
keinem Hexentanz. Daraufhin wurde er weiter zu dem ge
fä l sch ten Schr i f t s tück befragt. 

Schliesslich bekannte Negele, vor etwa zwei Jahren 
auf Anst i f tung seines Vetters hin Gott und alle Heiligen 
ausser dem hl. Joseph verleugnet, sich dem b ö s e n Geist 
mit dem eigenen Blut verschrieben, mit ihm Unzucht 
getrieben zu haben und mit seinem Vetter auf Hexenver
sammlungen gefahren zu sein. Er habe aber niemandem 
zauberisch geschadet und auch keine Unwetter erzeugt. 
Wegen dieser mildernden U m s t ä n d e bat er die Obrigkeit, 
ihn gegen Zahlung von 400 Gulden zu begnadigen. Er 
versprach auch ein bussfertiges Leben. 

S p ä t e r gelang es ihm, durch ein ohngebrauchtes secret 
(Abort) aus dem Gefängn i s zu entfliehen. Beim folgenden 
Richttermin exekutierte man symbolisch seinen z u r ü c k g e 
lassenen Hut und Rock: Der Hut wurde mit dem Schwert 
entzweigeschlagen und samt dem Rock verbrannt. Bei 
diesem Vorgang handelte es sich um eine sogenannte 
«execut io in effigie», die vor allem bei weltlichen und 
geistlichen Majes t ä t sde l ik t en wie politischen Verbrechen 
oder der Ketzerei vorgenommen w u r d e . 6 7 6 Die Verurtei
lung Negeles in dessen Abwesenheit e rmög l i ch t e es, sein 
Vermögen zu konfiszieren. 
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«DER T E U F E L U N D DIE H E X E N MÜSSEN A U S 
D E M L A N D ...» / M A N F R E D T S C H A I K N E R 

Da das G e s t ä n d n i s durch die gefä l sch ten Anschuldigun
gen Kaplan Hartmanns erschwindelt und von Negele 
schrift l ich widerrufen worden war, bat Christ ian Hart
mann die kaiserliche Kommiss ion , seinen Vetter wieder 
in vorigen ehrenstand zuesötzen und die eingezogenen 
Güter z u r ü c k z u e r s t a t t e n . 

Es spricht einiges fü r die Vermutung Otto Segers, dass Ne-
geles Verhaftung mit seinem V e r m ö g e n zusammenhing. 
Er war vermutlich der j ü n g s t e Verurteilte der liechtenstei
nischen Hexenprozesse um 1 6 8 0 . 6 7 7 Von Simon Rig aus 
Triesen ist nur bekannt, dass er i m Jüng l ingsa l t e r stand. 

M A R I A E B E R L I N A U S P L A N K E N , 
E H E F R A U T H O M A S L A M P A R T S 
(SRg, fol. 138b-143a; S tAAug 2969, fol . 37a; 
StAAug 2971, fol . 26a-31b; Welz 1, S. 49 f. 
[hier ist sie versehentlich als M a r i a Lampart in 
a n g e f ü h r t ] ; Welz 5, S. 2) 

Die Eberl in soll ganz verschreit gewesen sein, unter ande
rem auch deshalb, wei l ihr Grossvater und die Schwester 
ihrer Mutter verbrannt worden waren. 

Über M a r i a Eberl in wurde am 13. Jul i 1677 eine Inquisi
tion vorgenommen. Dabei soll der erste Zeuge, Ul r ich Ne
gele, Georgs Sohn, von Planken, ü b e r bestimmte Vorfälle 
nur vom H ö r e n s a g e n ausgesagt haben. Unter anderem 
wurde eine verwegne und wider gnädige herrschafft 
stachlichte alß verdächtige rede a n g e f ü h r t . Der zweite 
Zeuge, Christ ian Negele, Klausen Sohn, e rk lä r t e , dass die 
Eberl in i m F rüh l ing 1677 sein e in j äh r ige s K i n d auf dem 
Schoss gehalten und mit i h m gescherzt habe. A m n ä c h 
sten Tag sei diesem auf der rechten seilhen die rüple 
ganz eingetruckt und das brüstle hoch gewesen, das es in 
6 wochen hernach verstarb. Wie Chris t ian Negele wusste 
auch der dritte Zeuge, Ulr ich Negele, Hansen Sohn, von 
Planken, noch viel vom H ö r e n s a g e n ü b e r die Eber l in zu 
berichten, unter anderem von verhexungen deß rühr-kü-
bels. 

Im Gutachten vom März 1679 lehnte es Dr. Welz ab, den 
Vorfal l mit dem verstorbenen K i n d als magische Schäd i 
gung einzustufen. Aufgrund der anderen beiden Vorwür fe 
sprach er sich jedoch fü r eine Gefangennahme und Befra
gung der Eberl in aus. 

A m 19. März 1680 wurden weitere Zeugen ü b e r die Eber
lin einvernommen. Dabei belastete sie Thomas Beck von 
Planken unter anderem mit dem Vorwurf, dass er wegen 
ihr manchmal nicht schmalzen konnte. Ursula Negelin, 
die mit der Eberl in in Streit lebte, e rk lä r t e , diese habe 
ihren Vater beschuldigt, das Trinkwasser verunreinigt zu 
haben. Die Eber l in h ä t t e auch verlauten lassen, es mües-

sen des Martin Fromolts undt anderer leüth gaiß darauf 
gehen. Ta tsächl ich seien der Negelin daraufhin vier Stück 
verreckt. 

M a r i a Eber l in wurde am 19. November 1680 gefangen
genommen. Da sie gütl ich nichts gestand, wurde sie also 
gleich an die Folter geschlagen. Be im folgenden Bekennt
nis der Hexerei gab sie an, nicht mit einem Stecken, son
dern mit einer Gabel geflogen zu sein und nur sich selbst 
Vieh geschäd ig t zu haben, weillen sye andern leüthen nit 
habe schaden kündten. 

Im Rechtsgutachten vom 28. November 1680 stellte Dr. 
Welz fest, dass die Eber l in vor Gericht bereits ihre unta-
then und zauberey gestanden und folglichen denjenigen 
lohn zu erwarthen hat, welchen ihre bekennende untha-
ten verdienen. Der Eber l in gelang es aber, w ä h r e n d des 
Verfahrens aus dem Schloss Vaduz zu flüchten. (Otto Se
ger blieb diese Tatsache unbekannt. Er glaubte vielmehr, 
man h ä t t e sie nicht verurteilen k ö n n e n , wei l sie keinen 
Schadenzauber ausser solchen a m eigenen Besitz gestan
den habe . 6 7 8 Wie etwa das Beispiel Miche l Keckhlins aus 
Hohenems/Reute vom Jahr 1623 zeigt, 6 7 ' 1 h ä t t e sie deswe
gen ü b r i g e n s ohne weiteres hingerichtet werden können . ) 

Laut einer Eingabe der Eberl in aus dem Jahr 1682 an 
die kaiserliche Kommiss ion war sie bei ihrer Flucht 
z u n ä c h s t durch ein Ofenloch gekrochen und durch andere 
R ä u m e in den Dachstuhl des Schlosses gelangt. Nachdem 
sie einige Ziegel w e g g e r ä u m t hatte, kletterte sie vom Dach 
an einigen zusammengebundenen Le in tüche rn , die sie 
mitgenommen hatte, die Mauern hinab und gelangte so in 
die Freiheit. 

Sie begab sich nach Feldki rch und liess den dort an
sä s s igen kaiserlichen Notar Johann Conrad Ha im zu ihrer 
ehren defendierung am 4. Dezember 1680 eine revoca-
tion, protestation, contradiction, provocation und reser-
vation verfassen und am n ä c h s t e n Tag dem Vaduzer 
Landvogt sowie seinen Beamten zus te l len . 6 8 0 Wie bereits 
dargelegt wurde, gab sie damit den ersten bekannten A n -
stoss zur Beendigung der liechtensteinischen Hexenpro
zesse. 

Nachdem ihr und anderen F lücht l ingen vom Kaiser 
das freie Geleit zugesichert worden war, begab sie sich 
zu ihren Verwandten in der Herrschaft Schellenberg und 

675) SRg, fol. 160b. 

676) Vgl. dazu Schild, Geschichte der Gerichtsbarkeit, S. 66. 

677) Seger, Hexenprozesse, S. 96. 

678) Ebenda, S. 71 u. 98. 

679) Tschaikner, «Damit das Böse ausgerottet werde», S. 104 f. 

680) StAAug 2971, fol. 26a. 

181 



liess ihr Haus leerstehen. Im Jahr 1681 und i m A p r i l 1682 
wurde sie jedoch von zwei Musketieren aus der Herr
schaft Schellenberg zweimal in ihr ödes haus zu rück
ge führ t . Nach der Aufhebung ihres Todesurteils wurde 
der Vaduzer Obrigkeit angeordnet, die konfiszierten 234 
Gulden und 30 Kreuzer z u r ü c k z u e r s t a t t e n . 

K A T H A R I N A G A S S N E R I N , GEBÜRTIG V O M 
T R I E S E N B E R G , E H E F R A U CHRISTOPH G A S S N E R S 
Z U T R I E S E N 
(SRg, fol . 152a-155b; V L A , HoA 76,17 Liste v. 1682, 
S. 9 u. 11; Welz 1, S. 48 u. 57; T ü b i n g e r 
Rechtsgutachten) 

Als ü b e r Kathar ina Gassnerin am 13. J ä n n e r 1679 inqui
riert wurde, war sie etwas ü b e r dreissig Jahre alt und 
hatte vier Kinder. Ihr Vater und ihre Mutter waren wegen 
Hexerei übel beschreyet, verschiedene Blutsverwandte 
deshalb auch verbrannt worden. 

Der erste Zeuge bei der Inquisition war Hans Kindle, ein 
Sohn Leonhards. Er gab zu Protokoll, dass die Gassnerin 
an einem Sonntag sein etwa zwei Monate altes K i n d , das 
über alle müssen bißdahin fromb, ruheig und still gewe
sen war und bey seiner muetter mülch und gewöhnlichem 
müeßlin zuesehen begehrt hatte, zusehen begehrt, selbes 
aufgenommen und gelobt haben solle. Sie sagte-. Ey, wie 
habt ihr doch so ein frommes kündt, aber ich förchte, eß 
werde nicht lang wehren, dan dergleichen künder können 
sich unvermuethlich verenderen und bald gueth, bald böß 
sein. A m n ä c h s t e n Tag, an einem Montag im Spä the rb s t , 
sei die Gassnerin etwa zwischen neun und zehn Uhr 
abends noch zu seinem Haus gekommen und habe unge
s t ü m an der verschlossenen T ü r geklopft. A u f die Frage, 
was sie so spä t noch wolle, antwortete sie, eß thüe ihr 
noth, dan ihr söhn einen bösen fueß habe und grossen 
schmerzen leide. Sie wollte deshalb zu Fr id l i Nigg, der in 
der oberen Stube von Kindles Haus wohnte. Er war zwar 
ein Metzger, «ging» aber - wie es hiess - mit «Arznei» 
« u m » , ohne dass man wusste, woher er die wissenschafft 
habe, ausser daß er selbsten malae famae war. Die Frau 
Kindles wies sie daraufhin zu Nigg hinauf. Davor jedoch 
wollte die Gassnerin in die Stube der Famil ie Kindle kom
men. Dort sass sie eine Weile bei dem schlafenden Kind 
und lobte es wieder mit ä h n l i c h e n Worten, ohne dass sie 
es b e r ü h r t e . Ü b e r r a s c h e n d e r w e i s e verliess die Gassner in ' 
nach einer Weile das Haus, ohne weiter nach Nigg zu ver
langen. 

A m n ä c h s t e n Morgen habe dann das K i n d die Mutter
brust mit hartem geschrey nicht mehr annemmen wollen, 
sich zwar feündtlich und lustig, doch nicht sogar alß 
zuvor, erzeigendt. Zuerst glaubten die Eltern an eine 

na tü r l i che Unpäss l ichke i t , am Abend jedoch schon an ein 
beygefüegt maleficium, und zwar von der Gassnerin. 

Kindle wandte sich in dieser Sache an den Pfarrer von 
Kriss um geistliche Hilfe. Dieser gab ihm einen Benedic-
tus-Pfennig, den sich die Mutter u m h ä n g t e . A u f des Pfar
rers Anordnung hin wurde auch das Kinderbett durch
sucht. Dort fand sich im deckhbethlin etwas in länge eines 
guethen mannsfüngers, gleich einein gefetschten kündlin 
voller haar und schwarzlechten federlin und dan ferners 
im unterbettlin eben dergleichen ungewöhnliche federlin, 
da es doch sonst ganz keine feder in sich begriffen habe. 
Durch die Wi rkung des Benedictus-Pfennigs sei das K i n d 
so weit gebracht worden, dass es wieder ein wenig saug
te, aber rechte Besserung stellte sich nicht ein. Nach drei 
Monaten, die das Kleine in solchem jamerstand zuege-
bracht hatten, gelang es endlich mit Hilfe der Kapuziner, 
den Zustand des armen Kindes zu stabilisieren. 

Verwundert war Kindle , als er sich ü b e r den Zustand 
des Sohnes der Gassnerin an jenem Abend, als sie Fr id l i 
Nigg sprechen wollte, bei zwei Frauen erkundigte, die da
mals bei ihr auf Besuch gewesen waren. Sie lächel ten und 
meinten, es were nirgendts so böß gewesen, er habe sich 
zwar in etwas geclagt, aber darbey noch immerzue pfeif-
fen können. Die Gassnerin sei erst nach elf Uhr nachts 
wieder heimgekommen. Soviel Kindle erfahren konnte, 
habe sie noch in einem verdächtigen andern hauß sich 
auffgehallen, nemblich in Jacob Schurtins, welcher zwar 
eines erträglichen, seine fraw aber eines von der hexerey 
desto üblem rueffs seye. 

Weiters e rk l ä r t e Sebastian Beck, die Gassnerin habe zu 
seiner F rau gesagt: Dein mann hat mir meine mutter ver-
than, aber ich will ihme noch wohl eine leze laßen, und 
zwar zur zeit, wann er nicht daran gedenckhen wirdt. 

Im Rechtsgutachten vom März 1679 sprach sich Dr. 
Welz fü r die Gefangennahme und Folterung der Gassne
r in aus, wozu es aber wie bei vielen anderen Personen 
nicht mehr kam. 

Sie wurde erst am 26. November 1680 von fünf M ä n n e r n 
gefangengenommen. (Darunter befanden sich der Al t -
A m m a n n und Gerichtsmann Hans Negele aus Triesen
berg.) Diese hatten die Gassnerin nicht daheim bei ih rem 
Ehemann vorgefunden, sondern drei Stunden vor Tag auf 
dem Triesenberg etwa eine halbe Stunde weit von ihrem 
Haus bei Michae l H i lb i . Schon f rühe r , als man den einen 
oder anderen eingezogen hatte - und besonders nach 
dem Ende des ersten Schellenberger Prozesses, als daß 
grümmel gegangen, man werde gleich dar auff zue Triesen 
wider anfangen - , habe sie sich mitunter drei oder vier 
Nächte lang nicht bei ihrem Mann , sondern an unge
wöhnlichen öhrteren aufgehalten, wei l sie sich zurecht 
vor einer Gefangennahme fü rch t e t e . 
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Vor ihrer Verhaftung war die Gassnerin zweimal von 
Delinquenten denunziert worden. Als man sie schliesslich 
gefänglich eingezogen hatte, habe sie noch ein heyl. meß 
von herrn pfarrer begehrt. Diesem Wunsch sei ihr M a n n 
nachgekommen und habe deshalb die Messe bey dem 
pfarrer angefrümbt. 

Bei der ersten Einvernahme vor Gericht bekannte sie 
sich der Hexerei nicht schuldig, sondern e rk lä r t e , sie seye 

fromb erzogen und alzeit zum betten angehalten worden. 
Der Herr K ä m m e r e r und Pfarrer Valentin von Kriss werde 
für sie meß lesen, damit die warheit hera.uß komme. 

Da sie f re iwi l l ig nichts gestand, wurde sie am folgen
den Tag, am 27. November 1680, an die folter geschlagen 
und aufgezogen. Als sie dort drei Vaterunser lang h ä n g t e , 
habe sie getan, alß wan sie nichts empfinde. Deshalb 
nahm man sie herab und setzte sie f ü r drei Stunden ins 
Spanische Fusswasser. Daraufh in wurde sie noch zwei 
mal aufgezogen. Danach brachte man sie wieder ins 
Gefängnis zurück , ohne dass man ein G e s t ä n d n i s erlangt 
hatte. 

Als man sie am 29. November neuerlich einvernahm 
und gebunden zur Folter brachte, e rk lä r t e sie sogleich, 
dass sie durch das Buhlen zu einer Hexe geworden sei. Da 
sie nicht mehr gestehen wollte, wurde sie daraufhin zum 
schreckhen wider an die folter geführt. Dort gab sie an, 
sie sei vor zwölf Jahren hinter den Teufel geraten. E r sei 
u n n a t ü r l i c h kalt gewesen und sie habe ihn nach dem Bei
schlaf in schändtlicher grüner gestalt gesehen. Sie h ä t t e 
Gott und alle Heiligen verleugnen, i h m ihre künf t igen K i n 
der und sich selbst mit Leib und Seele schrifftlich ver
schreiben müessen. Ausserdem habe sie nicht mehr beten 
dü r f en . 

,4m Nachmittag bes tä t ig te die Gassnerin diese Aussa
gen und fügte noch hinzu, dass sie eine Salbe besass, 
deren leeren Behä l t e r die Schergen bei ihr auf dem Ofen 
liegen gesehen hatten. Damit habe sie eine Katze einrei
ben m ü s s e n , um auf die T ä n z e zu fliegen. Diese sollen auf 
Tuas und auf dem Heuberg stattgefunden haben, und 
zwar am Mittwoch und am Freitag, sonderlich im sommer 
und in der heyl. zeit. Danach gab sie viele, zumeist noch 
lebende Kompl izen an. Der Teufel habe ihnen befohlen, 
Leuten und Vieh zu schaden. Deshalb hä t t e sie mit Be i 
hilfe zweier M ä n n e r ein rindlin von Florian Lamparts 
Ehefrau so verderbt, dass es innerhalb von zwei Tagen 
verendete. Weiters sei sie auf einem roten Kalb von Jerg 
Sprengers volckh im Früh l ing zu einem Tanz geritten. Vor 
allem aber habe sie Hans Kindles K i n d aufgenommen und 
auf Befehl des Teufels zweimal in seinem Namen ange
haucht, womit sye dem kündt die ruhe genommen; und 
habe sie mehr schaden thun sollen, da sie eß aber nit al
lezeit gethan, seye der teüfel zornig auff sye worden und 
habe sie o f f t geschlagen. 

Diese Aussagen bes tä t ig te sie am 4. Dezember 1680. 
Dabei negierte sie trotz umbständtlich fragen, dass sie 
jemand die Hexerei gelehrt und dass sie dem Teufel ihre 
Kinder geschenkt habe. Von ihr sei auch nie etwas Zaube
risches eingegraben oder das Wasser vergiftet worden; 
sie habe weder die Hostie unrecht gebraucht, noch einen 
solchen Missbrauch auf den T ä n z e n je gesehen. Schliess
lich e rk l ä r t e sie, daß ihr von herzen laid seye, gott also 
beleidiget zuehaben. 

Bei einer weiteren Einvernahme am 14. Dezember 
aber widerr ief sie alle ihre Aussagen, besonders die A n 
gaben ü b e r ihre vermeintl ichen Kompl izen . Sie e rk lä r t e , 
das sie auß furcht der folter also ausgesaget und daß sie 
eß von andern leüthen habe sagen hören, sie hab auch 
gehört, daß man alle umbständt auff dem plaz verlesen 
habe. 

Nachdem man ihr gut zugesprochen hatte, hat sie die 
obrigkeith mit einem fueßfahl [Kniefall] umb verzeichung 
gebetten und gesagt, sye habe eß deswegen gethan, sye 
habe vermaint, man werde sie etwan wider nach hauß 
lassen zue ihren kündern, daß leben seye auch edel und 
der todt erschröckhlich. Daraufh in bekannte sie sich wie
der zu ihren f r ü h e r e n Aussagen; es stimme alles, was sie 
gestanden habe. Sie bat nun das Gericht noch, man solle 
fü r sie beten, sie wolle eß auch in jener weit vor daß 
ganze gericht thuen. 

Bei der « B e s i e b n u n g » am 16. Dezember bes tä t ig te die 
Gassnerin ihr G e s t ä n d n i s zum letzten M a l . Daraufhin 
wurde sie vom Gericht zusammen mit vier oder fünf an
deren Delinquenten zum Tod durch das Feuer verurteilt. 
Das weitere Schicksal der Gassnerin nach dem Einspruch 
des Pfarrers von Kriss wurde bereits i m ersten Abschnit t 
dargestellt. 

Laut einer s p ä t e r e n Injurienklage e rzäh l t e man sich 
von ihr, dass man ihr «auf einem Messerspitz etwas ein
gegeben, als dann sie schwatzen habe k ö n n e n und sagen, 
was man sie gefragt h a b e » . 6 8 1 

681) Büchel. Protokolle. S. 118. 
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VERFAHREN VOR D E M GEISTLICHEN 
GERICHT IN CHUR 

G E R O L D H A R T M A N N , K A P L A N IN S C H A A N 
(StAAug 2971, fol. 2a, 9a u. 32a-33b; V L A Vogt.arch. 
Bludenz, Sch. 38/321) 

Nachdem die vaduzischen Amtleute den aus Frastanz 
stammenden Schaaner Kaplan Gerold Har tmann in Chur 
angezeigt hatten, wurde er s p ä t e s t e n s i m F r ü h j a h r 1679 
nach C h u r 6 8 2 zitiert, dort wegen suspicionem magiae 
(Zaubereiverdachts) verhaftet und s p ä t e r ad sanctuni o f f i 
cium inquisitionis nacher Maylandt gebracht. W ä h r e n d 
seiner d re i j äh r igen Gefangenschaft musste er grausame 
Torturen ü b e r s t e h e n , bis er schliessbch durch päps t l i che 
Verordnung von der Heiligen Kongregation in Rom wie
der restituiert wurde. A m 28. August 1682 verfasste er 
f ü r die kaiserliche Kommiss ion einen Erfahrungsbericht 
ü b e r die Vorgangsweise be im Spanischen Fusswasser. 

Noch Anfang 1682 wandte sich die Bludenzer Obrig
keit in der causa Har tmann an die Innsbrucker Regie
rung. Ein Bruder des Kaplans, Christ ian Har tmann aus 
Frastanz, versuchte damals zu verhindern, dass dessen 
Vermögen , das sich auf etwas unter 600 Gulden belief, 
zue bischöfflichen henden nacher Chur gezogen werde. 
Der Bludenzer Vogt riet der Regierung mit Schreiben vom 
1. Februar 1682, das Geld in Raten auszuzahlen, und 
zwar nur dann, wenn der Angeklagte dies nachweislich 
selbst verlange. Bald darauf kehrte Gerold Har tmann 
jedoch nach Frastanz zurück . Über sein weiteres Schick
sal wurde ebenfalls bereits i m allgemeinen Teil berichtet. 

682) Dort sind über seinen Fall keine Akten mehr erhalten (Seger, 
Hexenprozesse, S. 96). 
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Im folgenden Register 
werden die Namen, die 
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